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A. Zielsetzung 

Die Rechte der Kinder sollen verbessert und das Kindeswohl soll 
auf bestmögliche Art und Weise gefördert werden. Auch Rechts-
positionen der Eltern sollen - soweit dies mit dem Kindeswohl ver-
einbar ist - gestärkt und vor unnötigen staatlichen Eingriffen ge-
schützt werden. Rechtliche Unterschiede zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern, die in Teilbereichen noch bestehen, sol-
len so weit wie möglich abgebaut werden. 

B. Lösung 

Der Entwurf schlägt folgendes vor: 

- Erstmals sollen nicht miteinander verheiratete Eltern, sofern 
dies beide wollen, gemeinsame elterliche Sorge für ihre Kinder 
begründen können. 

- Eine Gleichbehandlung ehelicher und nichtehelicher Kinder ist 
für den Fall vorgesehen, daß Eltern sich trennen; in beiden Fäl-
len soll eine gerichtliche Entscheidung über die elterliche Sorge 
nur stattfinden, wenn ein Elternteil dies beantragt. 

- Im Fall  der gemeinsamen Sorge getrenntlebender oder geschie-
dener Eltern soll der Elternteil, in dessen Obhut das Kind sich 
befindet, eine Alleinentscheidungsbefugnis in allen Angele-
genheiten des täglichen Lebens haben. 

- Im Gesetz soll hervorgehoben werden, daß zum Kindeswohl 
auch der Umgang mit den für die Entwicklung des Kindes be-
deutsamen Bezugspersonen gehört. 

- Der Elternteil, der mit dem Kind nicht zusammenlebt, soll ein 
Recht auf Umgang mit dem Kind haben, auch wenn er nicht mit 
dem anderen Elternteil verheiratet ist oder verheiratet war. 
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- Auch Großeltern, Geschwister, Stiefelternteile und frühere Pfle-
geeltern sollen künftig ein begrenztes Umgangsrecht geltend 
machen können, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. Bei der 
Herstellung von Kontakten zwischen den Umgangsberechtig-
ten und dem Kind soll das Jugendamt auch auf Antrag des Kin-
des tätig werden. 

- Im Abstammungsrecht soll künftig nicht mehr vermutet wer-
den, daß ein innerhalb einer bestimmten Frist nach der Schei-
dung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer Ehe geborenes 
Kind noch vom früheren Ehemann der Mutter stammt. 

- Durch erweiterte Möglichkeiten der Vaterschaftsanfechtung 
durch das volljährige Kind soll dessen Recht auf Kenntnis der 
eigenen Abstammung Rechnung getragen werden. 

- Umfangreiche Änderungen sind im gerichtlichen Verfahren 
vorgesehen. So soll für das Kind in Fällen, in denen es beson-
ders schutzbedürftig ist, künftig ein eigener Verfahrenspfleger 
bestellt werden können. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

031 (121) - 400 07 - Ki 4/96 
Bonn, den 13. Juni 1996 

An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts (Kindschaftsrechtsreformgesetz - 
KindRG) mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 696. Sitzung am 3, Mai 1996 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersicht-
lich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts 
(Kindschaftsrechtsreformgesetz - KindRG) *) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Im Zweiten Abschnitt des Vierten Buchs wird der 
Zweite Titel wie folgt gefaßt: 

„ZWEITER TITEL 
Abstammung 

§ 1591 

Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. 

§ 1592 

Vater ist der Mann, 

1. der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter 
des Kindes verheiratet ist, 

2. der die Vaterschaft anerkannt hat oder 

3. dessen Vaterschaft nach § 1600d gerichtlich 
festgestellt ist. 

§ 1593 

(1) § 1592 Nr. 1 gilt entsprechend, wenn die 
Ehe durch Tod aufgelöst wurde und innerhalb 
von dreihundert Tagen nach der Auflösung ein 
Kind geboren wird. Steht fest, daß das Kind mehr 
als dreihundert Tage vor seiner Geburt empfan-
gen wurde, so ist dieser Zeitraum maßgebend. 
Wird von einer Frau, die eine weitere Ehe ge-
schlossen hat, ein Kind geboren, das sowohl nach 
Satz 1 und 2 Kind des früheren Ehemannes als 
auch nach § 1592 Nr. 1 Kind des neuen Eheman-
nes wäre, so ist es nur als Kind des neuen Ehe-
mannes anzusehen. Wird die Vaterschaft ange-
fochten und wird rechtskräftig festgestellt, daß 
der neue Ehemann nicht Vater des Kindes ist, so 
ist es Kind des früheren Ehemannes. 

(2) § 1592 Nr. 1 gilt auch, wenn die Ehe später 
für nichtig erklärt wird. 

§ 1594 

(1) Die Rechtswirkungen der Anerkennung 
können, soweit sich nicht aus dem Gesetz ande- 

*) Die Bezeichnung der Vorschriften unterstellt die Verabschie-
dung des Beistandschaftsgesetzes und des Erbrechtsgleich-
stellungsgesetzes (siehe J.I und II der Vorbemerkungen). 

res ergibt, erst von dem Zeitpunkt an geltend ge-
macht werden, zu dem die Anerkennung wirk-
sam wird. 

(2) Eine Anerkennung der Vaterschaft ist nicht 
wirksam, solange die Vaterschaft eines anderen 
Mannes besteht. 

(3) Eine Anerkennung unter einer Bedingung 
oder Zeitbestimmung ist unwirksam. 

(4) Die Anerkennung ist schon vor der Geburt 
des Kindes zulässig. 

§ 1595 

(1) Die Anerkennung bedarf der Zustimmung 
der Mutter. 

(2) Die Anerkennung bedarf auch der Zustim-
mung des Kindes, wenn der Mutter insoweit die 
elterliche Sorge nicht zusteht. 

(3) Für die Zustimmung gilt § 1594 Abs. 3 und 4 
entsprechend. 

§ 1596 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann nur selbst anerkennen. Die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters ist erforderlich. Für 
einen Geschäftsunfähigen kann der gesetzliche 
Vertreter mit Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts anerkennen. Für die Zustimmung der 
Mutter gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(2) Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder 
noch nicht vierzehn Jahre alt ist, kann nur der 
gesetzliche Vertreter der Anerkennung zustim-
men. Im übrigen kann ein Kind, das in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt ist, nur selbst zustim-
men; es bedarf hierzu der Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters. 

(3) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann nur 
selbst anerkennen oder zustimmen; § 1903 bleibt 
unberührt. 

(4) Anerkennung und Zustimmung können 
nicht durch einen Bevollmächtigten erklärt wer-
den. 

§ 1597 

(1) Anerkennung und Zustimmung müssen 
öffentlich beurkundet werden. 

(2) Beglaubigte Abschriften der Anerkennung 
und aller Erklärungen, die für die Wirksamkeit 
der Anerkennung bedeutsam sind, sind dem Va-
ter, der Mutter und dem Kind sowie dem Stan-
desbeamten zu übersenden. 
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(3) Der Mann kann die Anerkennung widerru-
fen, wenn sie ein Jahr nach der Beurkundung 
noch nicht wirksam geworden ist. Für den Wider-
ruf gelten die Absätze 1 und 2 sowie § 1594 
Abs. 3, § 1596 Abs. 1, 3 und 4 entsprechend. 

§ 1598 

(1) Anerkennung, Zustimmung und Widerruf 
sind nur unwirksam, wenn sie den Erfordernissen 
der vorstehenden Vorschriften nicht genügen. 

(2) Sind seit der Eintragung in ein deutsches 
Personenstandsbuch fünf Jahre verstrichen, so ist 
die Anerkennung wirksam, auch wenn sie den 
Erfordernissen der vorstehenden Vorschriften 
nicht genügt. 

§ 1599 

(1) § 1592 Nr. 1 und 2, § 1593 gelten nicht, 
wenn auf Grund einer Anfechtung rechtskräftig 
festgestellt ist, daß der Mann nicht der Vater des 
Kindes ist. 

(2) § 1592 Nr. 1, § 1593 gelten auch nicht, wenn 
das Kind nach Anhängigkeit eines Scheidungs-
antrags geboren wird und ein Dritter spätestens 
bis zum Ablauf eines Jahres nach Rechtskraft des 
dem Scheidungsantrag stattgebenden Urteils die 
Vaterschaft anerkennt; § 1594 Abs. 2 ist nicht an-
zuwenden. Neben den nach den §§ 1595, 1596 
notwendigen Erklärungen bedarf die Anerken-
nung der Zustimmung des Mannes, der im Zeit-
punkt der Geburt mit der Mutter des Kindes ver-
heiratet ist; für diese Zustimmung gelten § 1594 
Abs. 3 und 4, § 1596 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 3 
und 4, § 1597 Abs. 1 und 2, § 1598 Abs. 1 entspre-
chend. Die Anerkennung wird frühestens mit 
Rechtskraft des dem Scheidungsantrag stattge-
benden Urteils wirksam. 

§ 1600 

(1) Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, 
sind der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 und 2, § 1593 besteht, die Mutter und das 
Kind. 

(2) Zu Lebzeiten des Kindes kann die Mutter 
die Vaterschaft nur anfechten, wenn 

1. das Kind minderjährig ist und die Anfechtung 
seinem Wohl dient oder 

2. das Kind volljährig ist und der Anfechtung zu-
stimmt. 

§ 1600 a 

(1) Die Anfechtung kann nicht durch einen Be-
vollmächtigten erfolgen. 

(2) Der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 und 2, § 1593 besteht, und die Mutter kön-
nen die Vaterschaft nur selbst anfechten. Dies 
gilt auch, wenn sie in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt sind; sie bedürfen hierzu nicht der Zu-
stimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Sind sie 
geschäftsunfähig, so kann nur ihr gesetzlicher 
Vertreter anfechten. 

(3) Für ein geschäftsunfähiges oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränktes Kind kann nur der 
gesetzliche Vertreter anfechten. 

(4) Die Anfechtung durch den gesetzlichen 
Vertreter ist nur zulässig, wenn sie dem Wohl des 
Vertretenen dient. 

(5) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann die 
Vaterschaft nur selbst anfechten. 

(6) Für die Zustimmung des Kindes nach § 1600 
Abs. 2 Nr. 2 gelten Absatz 2 Satz 3, Absatz 5 ent-
sprechend. 

§ 1600 b 

(1) Die Vaterschaft kann binnen zwei Jahren an-
gefochten werden. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem der Berechtigte von den Umständen 
erfährt, die gegen die Vaterschaft sprechen. 

(2) Die Frist beginnt nicht vor der Geburt des 
Kindes und nicht, bevor die Anerkennung wirk-
sam geworden ist. In den Fä llen des § 1593 
Abs. 1 Satz 4 beginnt die Frist nicht vor der 
Rechtskraft der Entscheidung, durch die festge-
stellt wird, daß der neue Ehemann der Mutter 
nicht der Vater des Kindes ist. 

(3) Hat der gesetzliche Vertreter eines minder-
jährigen Kindes die Vaterschaft nicht rechtzeitig 
angefochten, so kann das Kind nach dem Eintritt 
der Volljährigkeit selbst anfechten. In diesem Fall 
beginnt die Frist nicht vor Eintritt der Volljährig-
keit und nicht vor dem Zeitpunkt, in dem das 
Kind von den Umständen erfährt, die gegen die 
Vaterschaft sprechen. 

(4) Hat der gesetzliche Vertreter eines Ge-
schäftsunfähigen die Vaterschaft nicht rechtzei-
tig angefochten, so kann der Anfechtungsbe-
rechtigte nach dem Wegfall der Geschäftsunfä-
higkeit selbst anfechten. Absatz 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(5) Erlangt der Berechtigte Kenntnis von Um-
ständen, auf Grund derer die Folgen der Vater-
schaft für ihn unzumutbar werden, so beginnt für 
ihn mit diesem Zeitpunkt die Frist des Absatzes 1 
Satz 1 erneut. 

(6) Der Fristablauf ist gehemmt, solange der 
Anfechtungsberechtigte widerrechtlich durch 
Drohung an der Anfechtung gehindert wird. Im 
übrigen sind die für die Verjährung geltenden 
Vorschriften der §§ 203, 206 entsprechend anzu-
wenden. 

§ 1600 c 

(1) In dem Verfahren auf Anfechtung der Va-
terschaft wird vermutet, daß das Kind von dem 
Mann abstammt, dessen Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 und 2, § 1593 besteht. 

(2) Die Vermutung nach Absatz 1 gilt nicht, 
wenn der Mann, der die Vaterschaft anerkannt 
hat, die Vaterschaft anficht und seine Anerken-
nung unter einem Willensmangel nach § 119 
Abs. 1, § 123 leidet; in diesem Fall ist § 1600 d 
Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. 
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§ 1600 d 

(1) Besteht keine Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 
und 2, § 1593, so ist die Vaterschaft gerichtlich 
festzustellen. 

(2) Im Verfahren auf gerichtliche Feststellung 
der Vaterschaft wird als Vater vermutet, wer der 
Mutter während der Empfängniszeit beigewohnt 
hat. Die Vermutung gilt nicht, wenn schwerwie-
gende Zweifel an der Vaterschaft bestehen. 

(3) Als Empfängniszeit gilt die Zeit von dem 
dreihundertsten bis zu dem einhunderteinund-
achtzigsten Tage vor der Geburt des Kindes, mit 
Einschluß sowohl des dreihundertsten als auch 
des einhunderteinundachtzigsten Tages. Steht 
fest, daß das Kind außerhalb des Zeitraums des 
Satzes 1 empfangen worden ist, so gilt dieser ab-
weichende Zeitraum als Empfängniszeit. 

(4) Die Rechtswirkungen der Vaterschaft kön-
nen, soweit sich nicht aus dem Gesetz anderes er-
gibt, erst vom Zeitpunkt ihrer Feststellung an 
geltend gemacht werden. 

§ 1600e 

(1) Die Feststellung oder Anfechtung der Va-
terschaft wird durch Klage des Mannes gegen 
das Kind oder durch Klage der Mutter oder des 
Kindes gegen den Mann bet rieben. 

(2) Ist die Person, gegen die die Klage zu rich-
ten wäre, verstorben, so entscheidet das Fami-
liengericht auf Antrag der Person, die nach Ab-
satz 1 klagebefugt wäre." 

2. Die Überschrift vor § 1615 a wird wie folgt gefaßt: 

„II. Besondere Vorschriften für das Kind und 
seine nicht miteinander verheirateten Eltern". 

3. § 1615 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1615 a 

Besteht für ein Kind keine Vaterschaft nach 
§ 1592 Nr. 1, § 1593 und haben die Eltern das 
Kind auch nicht während ihrer Ehe gezeugt oder 
nach seiner Geburt die Ehe miteinander ge-
schlossen, gelten die allgemeinen Vorschriften, 
soweit sich nicht anderes aus den folgenden Vor-
schriften ergibt." 

4. § 1615 l wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier 
Monate vor der Geburt; sie endet drei Jahre 
nach der Geburt, sofern es nicht insbesondere 
unter Berücksichtigung der Belange des Kin-
des grob unbillig wäre, einen Unterhaltsan-
spruch nach Ablauf dieser Frist zu versagen." 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Wenn der Vater das Kind betreut, steht 
ihm der Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 gegen 
die Mutter zu. In diesem Fall  gelten die Ab-
sätze 3 und 4 entsprechend." 

5. § 1615 o wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „ § 1600 o" 
durch die Angabe „ § 1600 d Abs. 2" ersetzt. 

b) Absatz 2 erster Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„Auf Antrag der Mutter kann durch einstwei-
lige Verfügung angeordnet werden, daß der 
Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat oder 
der nach § 1600d Abs. 2 als Vater vermutet 
wird, die nach § 1615k und die nach § 1615 l 
für die ersten drei Monate nach der Geburt 
des Kindes voraussichtlich zu leistenden Be-
träge an die Mutter zu zahlen hat;" 

6. Die §§ 1616 bis 1618 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 1616 

Das Kind erhält den Ehenamen seiner Eltern 
als Geburtsnamen. 

§ 1617 

(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und 
steht ihnen die Sorge gemeinsam zu, so bestim-
men sie durch Erklärung gegenüber dem Stan-
desbeamten den Namen, den der Vater oder die 
Mutter zur Zeit der Erklärung führt, zum Ge-
burtsnamen des Kindes. Die Erklärung muß öf-
fentlich beglaubigt werden. Die Bestimmung der 
Eltern gilt auch für ihre weiteren Kinder. 

(2) Treffen die Eltern binnen eines Monats 
nach der Geburt des Kindes keine Bestimmung, 
überträgt das Familiengericht das Bestimmungs-
recht einem Elternteil. Absatz 1 gilt entspre-
chend. Das Gericht kann dem Elternteil für die 
Ausübung des Bestimmungsrechts eine Frist set-
zen. Ist nach Ablauf der Frist das Bestimmungs-
recht nicht ausgeübt worden, so erhält das Kind 
den Namen des Elternteils, dem das Bestim-
mungsrecht übertragen ist. 

(3) Ist ein Kind nicht im Inland geboren, so 
überträgt das Gericht einem Elternteil das Be-
stimmungsrecht nach Absatz 2 nur dann, wenn 
ein Elternteil oder das Kind dies beantragt oder 
die Eintragung des Namens des Kindes in ein 
deutsches Personenstandsbuch oder in ein amtli-
ches deutsches Identitätspapier erforderlich wird. 

§ 1617 a 

Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht 
die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, so 
erhält das Kind den Namen, den dieser Elternteil 
im Zeitpunkt der Geburt des Kindes führt. 

§ 1617 b 

(1) Wird eine gemeinsame Sorge der Eltern erst 
begründet, wenn das Kind bereits einen Namen 
führt, so kann der Name des Kindes binnen eines 
Monats nach der Begründung der gemeinsamen 
Sorge neu bestimmt werden. Die Frist endet, 
wenn ein Elternteil bei Begründung der gemein-
samen Sorge seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht im Inland hat, nicht vor Ablauf eines Mo-
nats nach Rückkehr in das Inland. Hat das Kind 
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das fünfte Lebensjahr vollendet, so ist die Bestim-
mung nur wirksam, wenn es sich der Bestim-
mung anschließt. § 1617 Abs. 1 und § 1617 c 
Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 3 gelten entsprechend. 

(2) Wird in anderen Fä llen als denen des § 1671 
die alleinige Sorge eines Elternteils erst begrün-
det, wenn das Kind bereits einen Namen führt, 
gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Wird rechtskräftig festgestellt, daß ein 
Mann, dessen Familienname Geburtsname des 
Kindes geworden ist, nicht der Vater des Kindes 
ist, so erhält das Kind auf seinen Antrag oder, 
wenn das Kind das fünfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, auch auf Antrag des Mannes den 
Namen, den die Mutter im Zeitpunkt der Geburt 
des Kindes führt, als Geburtsnamen. Der Antrag 
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Standes-
beamten, die öffentlich beglaubigt werden muß. 
Für den Antrag des Kindes gilt § 1617 c Abs. 1 
Satz 2, 4 entsprechend. 

§ 1617 c 

(1) Bestimmen die Eltern einen Ehenamen, 
nachdem das Kind das fünfte Lebensjahr vollen-
det hat, so erstreckt sich der Ehename auf den 
Geburtsnamen des Kindes nur dann, wenn es 
sich der Namensänderung anschließt. Ein in der 
Geschäftsfähigkeit beschränktes Kind, welches 
das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann 
die Erklärung nur selbst abgeben; es bedarf hier-
zu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertre-
ters. Die Erklärung kann nur vor Eintritt der Voll-
jährigkeit abgegeben werden. Die Erklärung ist 
gegenüber dem Standesbeamten abzugeben; sie 
muß öffentlich beglaubigt werden und bedarf, 
wenn das Kind das vierzehnte Lebensjahr nicht 
vollendet hat, der Genehmigung des Familien-
gerichts. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, 

1. wenn sich der Ehename, der Geburtsname 
eines Kindes geworden ist, ändert oder 

2. wenn sich in den Fällen der §§ 1617, 1617 a, 
1617 b der Familienname eines Elternteils, der 
Geburtsname eines Kindes geworden ist, auf 
andere Weise als durch Eheschließung ändert. 

(3) Eine Änderung des Geburtsnamens er-
streckt sich auf den Ehenamen des Kindes nur 
dann, wenn sich auch der Ehegatte der Namens-
änderung anschließt; Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend. 

§ 1618 

(1) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für 
ein unverheiratetes Kind allein zusteht, und sein 
Ehegatte, der nicht Elternteil des Kindes ist, kön-
nen dem Kind durch Erklärung gegenüber dem 
Standesbeamten ihren Ehenamen erteilen. Die 
Erteilung des Namens bedarf, wenn das Kind 
den Namen des anderen Elternteils führt, der 
Einwilligung des anderen Elternteils und, wenn 
das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet hat, 
auch der Einwilligung des Kindes. Das Familien

-

gericht kann die Einwilligung des anderen 
Elternteils ersetzen, wenn die Erteilung des 
Namens dem Wohl des Kindes dient. Die Erklä-
rungen müssen öffentlich beglaubigt werden. 
§ 1617 c gilt entsprechend. 

(2) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für 
ein unverheiratetes Kind allein zusteht, kann 
dem Kind den Namen des anderen Elternteils er-
teilen. Die Erteilung des Namens bedarf der Ein-
willigung des anderen Elternteils und, wenn das 
Kind das fünfte Lebensjahr vollendet hat, auch 
der Einwilligung des Kindes. Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend." 

7. Im Zweiten Abschnitt des Vierten Buchs wird die 
Bezeichnung des Fünften Titels wie folgt gefaßt: 

„FÜNFTER TITEL 
Elterliche Sorge". 

8. § 1626 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Der Va-
ter und die Mutter haben das Recht und die 
Pflicht" durch die Wörter „Die Eltern haben 
die Pflicht und das Recht" ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Re-
gel der Umgang mit beiden Elternteilen. Glei-
ches gilt für den Umgang mit anderen Perso-
nen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, 
wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Ent-
wicklung förderlich ist." 

9. Nach § 1626 werden folgende §§ 1626 a bis 
1626e eingefügt: 

„§ 1626 a 

(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes 
nicht miteinander verheiratet, so steht ihnen die 
elterliche Sorge nur gemeinsam zu, wenn sie 

1. erklären, daß sie die Sorge gemeinsam über-
nehmen wollen (Sorgeerklärungen), oder 

2. einander heiraten; dies gilt auch, wenn die 
Ehe später für nichtig erklärt wird. 

(2) Im übrigen hat die Mutter die elterliche 
Sorge. 

§ 1626 b 

(1) Eine Sorgeerklärung unter einer Bedingung 
oder einer Zeitbestimmung ist unwirksam. 

(2) Die Sorgeerklärung kann schon vor der Ge-
burt des Kindes abgegeben werden. 

(3) Eine Sorgeerklärung ist unwirksam, soweit 
eine gerichtliche Entscheidung über die elterli-
che Sorge nach den §§ 1671, 1672 getroffen oder 
eine solche Entscheidung nach § 1696 Abs. 1 ge-
ändert wurde. 

§ 1626 c 

(1) Die Eltern können die Sorgeerklärungen 
nur selbst abgeben. 
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(2) Die Sorgeerklärung eines beschränkt ge-
schäftsfähigen Elternteils bedarf der Zustim-
mung seines gesetzlichen Vertreters. Die Zustim-
mung kann nur von diesem selbst abgegeben 
werden; § 1626 b Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. 
Das Vormundschaftsgericht hat die Zustimmung 
auf Antrag des beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils zu ersetzen, wenn die Sorgeerklärung 
dem Wohl dieses Elternteils nicht widersp richt. 

§ 1626 d 

(1) Sorgeerklärungen und Zustimmungen müs-
sen öffentlich beurkundet werden. 

(2) Die beurkundende Stelle teilt die Abgabe 
von Sorgeerklärungen und Zustimmungen unter 
Angabe des Geburtsorts des Kindes sowie des 
Namens, den das Kind zur Zeit der Beurkundung 
seiner Geburt geführt hat, dem nach § 87 c Abs. 6 
Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu-
ständigen Jugendamt zum Zwecke der Aus-
kunftserteilung nach § 58 a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch unverzüglich mit. 

§ 1626 e 

Sorgeerklärungen und Zustimmungen sind nur 
unwirksam, wenn sie den Erfordernissen der vor-
stehenden Vorschriften nicht genügen." 

10. § 1628 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „Vormundschaftsgericht" wird 
durch das Wort  „Familiengericht" ersetzt. 

bb) Die Wörter „ , sofern dies dem Wohle des 
Kindes entspricht" werden gestrichen. 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestrichen 
und Absatz 2 wird aufgehoben. 

11. § 1629 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 1" gestri-
chen. 

bb) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Bei Gefahr im Verzug ist jeder Elternteil 
dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen 
vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes 
notwendig sind; der andere Elternteil ist 
unverzüglich zu unterrichten." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Steht die elterliche Sorge für ein Kind 
den Eltern gemeinsam zu, so kann der 
Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind 
befindet, Unterhaltsansprüche des Kindes 
gegen den anderen Elternteil geltend ma-
chen." 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Vormundschafts-
gericht" durch das Wort  „Familiengericht" 
ersetzt. 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Sind die Eltern des Kindes miteinander ver-
heiratet, so kann ein Elternteil, solange die 
Eltern getrennt leben oder eine Ehesache zwi-
schen ihnen anhängig ist, Unterhaltsansprü-
che des Kindes gegen den anderen Elternteil 
nur im eigenen Namen geltend machen." 

12. § 1632 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Über Streitigkeiten, die eine Angele-
genheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, ent-
scheidet das Familiengericht auf Antrag eines 
Elternteils." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Fami-
lienpflege und wollen die Eltern das Kind von 
der Pflegeperson wegnehmen, so kann das 
Familiengericht von Amts wegen oder auf An-
trag der Pflegeperson anordnen, daß das Kind 
bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und so-
lange das Kindeswohl durch die Wegnahme 
gefährdet würde." 

13. § 1640 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 wird jeweils 
das Wort  „Vormundschaftsgericht" durch das 
Wort  „Familiengericht" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nr. 1 wird die Zahl „ 10 000" durch 
die Zahl „30 000" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

14. § 1666 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 1666 

(1) Wird das körperliche, geistige oder see-
lische Wohl des Kindes oder sein Vermögen 
durch mißbräuchliche Ausübung der elterlichen 
Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, 
durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder 
durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so 
hat das Familiengericht, wenn die Eltern nicht 
gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr 
abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, daß das Ver-
mögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inha-
ber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht 
gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermö-
genssorge verbundenen Pflichten verletzt oder 
Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Ver-
mögenssorge beziehen, nicht befolgt. 

(3) Das Gericht kann Erklärungen des Inhabers 
der elterlichen Sorge ersetzen. 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge 
kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 
gegen einen Dritten treffen." 

15. § 1667 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 
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b) Absätze 2 und 3 werden Absätze 1 und 2 und 
es wird in diesen Absätzen jeweils das Wort 

 „Vormundschaftsgericht" durch das Wort  „Fa-
miliengericht" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 bis 3 wird jeweils das Wo rt 
 „Vormundschaftsgericht" durch das Wort 

 „Familiengericht" ersetzt. 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Sicherheitsleistung darf nur dadurch 
erzwungen werden, daß die Vermögens-
sorge gemäß § 1666 Abs. 1 ganz oder teil-
weise entzogen wird." 

d) Absatz 5 wird aufgehoben. 

e) Absatz 6 wird Absatz 4. 

16. § 1671 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1671 

(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge ge-
meinsam zusteht, nicht nur vorübergehend ge-
trennt, so kann jeder Elternteil beantragen, daß 
ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder 
einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit 

1. der andere Elternteil zustimmt, es sei denn, 
daß das Kind das vierzehnte Lebensjahr voll-
endet hat und der Übertragung widersp richt, 
oder 

2. zu erwarten ist, daß die Aufhebung der ge-
meinsamen Sorge und die Übertragung auf 
den Antragsteller dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht. 

(3) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, soweit 
die elterliche Sorge auf Grund anderer Vorschrif-
ten abweichend geregelt werden muß." 

17. § 1672 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1672 

(1) Leben die Eltern nicht nur vorübergehend 
getrennt und steht die elterliche Sorge nach 
§ 1626 a Abs. 2 der Mutter zu, so kann der Vater 
mit Zustimmung der Mutter beantragen, daß ihm 
das Familiengericht die elterliche Sorge oder 
einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt. 
Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Übertra-
gung dem Wohl des Kindes dient. 

(2) Soweit eine Übertragung nach Absatz 1 
stattgefunden hat, kann das Familiengericht auf 
Antrag eines Elternteils mit Zustimmung des an-
deren Elternteils entscheiden, daß die elterliche 
Sorge den Eltern gemeinsam zusteht, wenn dies 
dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Das gilt 
auch, soweit die Übertragung nach Absatz 1 wie-
der aufgehoben wurde." 

18. § 1678 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „den §§ 1671, 
1672 übertragen war" durch die Wörter 
„ § 1626a Abs. 2, §§ 1671 oder 1672 Abs. 1 
allein zustand" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Ruht die elterliche Sorge des Elternteils, 
dem sie nach § 1626 a Abs. 2 allein zustand, 
und besteht keine Aussicht, daß der Grund 
des Ruhens wegfallen werde, so hat das Fami-
liengericht die elterliche Sorge dem anderen 
Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl 
des Kindes dient." 

19. Die §§ 1680, 1681 werden wie folgt gefaßt: 

„ § 1680 

(1) Stand die elterliche Sorge den Eltern 
gemeinsam zu und ist ein Elternteil gestorben, 
so steht die elterliche Sorge dem überlebenden 
Elternteil zu. 

(2) Ist ein Elternteil, dem die elterliche Sorge 
gemäß §§ 1671 oder 1672 Abs. 1 allein zustand, 
gestorben, so hat das Familiengericht die elterli-
che Sorge dem überlebenden Elternteil zu über-
tragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht wi-
derspricht. Stand die elterliche Sorge der Mutter 
gemäß § 1626 a Abs. 2 allein zu, so hat das Fami-
liengericht die elterliche Sorge dem Vater zu 
übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes 
dient. 

(3) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 gelten ent-
sprechend, soweit einem Elternteil, dem die elter-
liche Sorge gemeinsam mit dem anderen Eltern-
teil oder gemäß § 1626 a Abs. 2 allein zustand, 
die elterliche Sorge entzogen wird. 

§ 1681 

(1) § 1680 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend, wenn 
die elterliche Sorge eines Elternteils endet, weil 
er für tot erklärt oder seine Todeszeit nach den 
Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festge-
stellt worden ist. 

(2) Lebt dieser Elternteil noch, so hat ihm das 
Familiengericht auf Antrag die elterliche Sorge 
in dem Umfang zu übertragen, in dem sie ihm 
vor dem nach § 1677 maßgebenden Zeitpunkt 
zustand, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht." 

20. Nach § 1681 wird folgender § 1682 eingefügt: 

„§ 1682 

Hat das Kind seit längerer Zeit in einem Haus-
halt mit einem Elternteil und dessen Ehegatten 
gelebt und will der andere Elternteil, der nach 
§§ 1678, 1680, 1681 den Aufenthalt des Kindes 
nunmehr alleine bestimmen kann, das Kind von 
dem Ehegatten wegnehmen, so kann das Fami-
liengericht von Amts wegen oder auf Antrag des 
Ehegatten anordnen, daß das Kind bei dem Ehe- 
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gatten verbleibt, wenn und solange das Kindes-
wohl durch die Wegnahme gefährdet würde. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind seit län-
gerer Zeit in einem Haushalt mit einem Elternteil 
und einer nach § 1685 Abs. 1 umgangsberechtig-
ten volljährigen Person gelebt hat." 

21. Nach § 1683 werden folgende §§ 1684 bis 1688 
eingefügt: 

„ § 1684 

(1) Jeder Elternteil hat das Recht auf Umgang 
mit dem Kind. 

(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was 
das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen 
Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung er-
schwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind 
in der Obhut einer anderen Person befindet. 

(3) Das Familiengericht kann über den Umfang 
des Umgangsrechts entscheiden und seine Aus-
übung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es 
kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Er-
füllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhal-
ten. 

(4) Das Familiengericht kann das Umgangs-
recht oder den Vollzug früherer Entscheidungen 
über das Umgangsrecht einschränken oder aus-
schließen, soweit dies zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist. Es kann insbesondere anordnen, 
daß der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein 
mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter 
kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein 
Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, 
welche Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt. 

§ 1685 

(1) Großeltern und Geschwister haben ein 
Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser 
dem Wohl des Kindes dient. 

(2) Gleiches gilt für den Ehegatten oder frühe-
ren Ehegatten eines Elternteils, der mit dem Kind 
längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft gelebt 
hat, und für Personen, bei denen das Kind länge-
re Zeit in Familienpflege war. 

(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 1686 

Jeder Elternteil kann vom anderen Elternteil 
bei berechtigtem Interesse Auskunft über die 
persönlichen Verhältnisse des Kindes verlangen, 
soweit dies dem Wohl des Kindes nicht wider-
spricht. Über Streitigkeiten entscheidet das Fa-
miliengericht. 

§ 1687 

(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge 
gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend ge-
trennt, so ist bei grundsätzlichen Entscheidungen 
ihr gegenseitiges Einvernehmen erforderlich. 
Der Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilli-

gung des anderen Elternteils oder auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich 
aufhält, hat die Befugnis zur alleinigen Entschei-
dung in Angelegenheiten des täglichen Lebens. 
Der andere Elternteil hat die Befugnis zur alleini-
gen Entscheidung in Angelegenheiten der tat-
sächlichen Betreuung, solange sich das Kind mit 
Einwilligung des anderen Elternteils oder auf 
Grund einer gerichtlichen Entscheidung bei ihm 
aufhält. § 1629 Abs. 1 Satz 4 und § 1684 Abs. 2 
Satz 1 gelten entsprechend. 

(2) Das Familiengericht kann die Befugnisse 
nach Absatz 1 Satz 2 und 3 einschränken oder 
ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist. 

§ 1687 a 

Für jeden Elternteil, der nicht Inhaber der 
elterlichen Sorge ist und bei dem sich das Kind 
mit Einwilligung des anderen Elternteils oder 
eines sonstigen Inhabers der Sorge oder auf 
Grund einer gerichtlichen Entscheidung aufhält, 
gilt § 1687 Abs. 1 Satz 3 und 4, Abs. 2 entspre-
chend. 

§ 1688 

(1) Für eine Person, bei der sich das Kind auf 
Grund einer gerichtlichen Entscheidung nach 
§ 1632 Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gelten § 1629 
Abs. 1 Satz 4, § 1687 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 ent-
sprechend. Diese Person kann Rechtsgeschäfte 
des täglichen Lebens für das Kind abschließen 
und Ansprüche aus solchen Rechtsgeschäften 
geltend machen. Sie ist befugt, den Arbeitsver-
dienst des Kindes zu verwalten und Unterhalts-, 
Versicherungs-, Versorgungs- und sonstige So-
zialleistungen für das Kind geltend zu machen 
und zu verwalten. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden auf eine Per-
son, die im Rahmen der Hilfe nach §§ 33 bis 35 
und § 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch die Erziehung und Be-
treuung eines Kindes übernommen hat, soweit 
nicht der Inhaber der Personensorge etwas ande-
res erklärt oder das Familiengericht etwas ande-
res angeordnet hat. Ist eine Anordnung nach 
§ 1632 Abs. 4 ergangen, so können die in § 1687 
Abs. 1 genannten Befugnisse nur nach Maßgabe 
des § 1687 Abs. 2 eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden." 

22. § 1696 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Das Vormundschaftsgericht und das 
Familiengericht haben ihre Anordnungen zu 
ändern, wenn dies aus triftigen, das Wohl des 
Kindes nachhaltig berührenden Gründen an-
gezeigt ist." 

b) In Absatz 2 und 3 werden jeweils die Wörter 
„und nach § 1671 Abs. 5" gestrichen. 
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23. Nach § 1696 werden folgende §§ 1697, 1697 a 
eingefügt: 

„§ 1697 

Ist auf Grund einer Maßnahme des Familien-
gerichts eine Vormundschaft oder Pflegschaft an-
zuordnen, so kann das Familiengericht auch 
diese Anordnung treffen und den Vormund oder 
Pfleger auswählen. 

§ 1697 a 

Soweit nicht anderes bestimmt ist, trifft das Ge-
richt in Verfahren über die in diesem Titel gere-
gelten Angelegenheiten diejenige Entscheidung, 
die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ge-
gebenheiten und Möglichkeiten sowie der be-
rechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl 
des Kindes am besten entspricht." 

24. § 1741 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Wer nicht verheiratet ist, kann ein Kind 
nur allein annehmen. Ein Ehepaar kann ein 
Kind nur gemeinschaftlich annehmen. Ein 
Ehegatte kann ein Kind seines Ehegatten 
allein annehmen. Er kann ein Kind auch dann 
allein annehmen, wenn der andere Ehegatte 
das Kind nicht annehmen kann, weil er ge-
schäftsunfähig ist oder das einundzwanzigste 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat." 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

25. § 1743 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 1743 

Der Annehmende muß das fünfundzwanzigste, 
in den Fällen des § 1741 Abs. 2 Satz 3 das ein-
undzwanzigste Lebensjahr vollendet haben. In 
den Fällen des § 1741 Abs. 2 Satz 2 muß ein Ehe-
gatte das fünfundzwanzigste Lebensjahr, der an-
dere Ehegatte das einundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben." 

26. In § 1746 Abs. 3 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„einer Erklärung nach Absatz 1 durch die Eltern 
bedarf es nicht, soweit diese nach §§ 1747, 1750 
unwiderruflich in die Adoption eingewilligt ha-
ben oder ihre Einwilligung nach § 1748 durch 
das Vormundschaftsgericht ersetzt worden ist." 

27. § 1747 Abs. 1 bis 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Zur Annahme eines Kindes ist die Einwilli-
gung der Eltern erforderlich. Sofern kein anderer 
Mann nach § 1592 als Vater anzusehen ist, gilt 
im Sinne des Satzes 1 und des § 1748 Abs. 4 als 
Vater, wer die Voraussetzung des § 1600 d Abs. 2 
Satz 1 glaubhaft macht. Die Einwilligung der 
Mutter in die Annahme des Kindes gilt auch als 
Zustimmung im Sinne des § 1672 Abs. 1 Satz 1. 

(2) Die Einwilligung kann erst erteilt werden, 
wenn das Kind acht Wochen alt ist. Sie ist auch 

dann wirksam, wenn der Einwilligende die schon 
feststehenden Annehmenden nicht kennt. 

(3) Sind die Eltern nicht miteinander verheira-
tet und haben sie keine Sorgeerklärungen abge-
geben, 

1. kann die Einwilligung des Vaters bereits vor 
der Geburt erteilt werden; 

2. darf, wenn der Vater die Übertragung der 
Sorge nach § 1672 Abs. 1 beantragt hat, eine 
Annahme erst ausgesprochen werden, nach-
dem über den Antrag des Vaters entschieden 
worden ist; 

3. kann der Vater darauf verzichten, die Übertra-
gung der Sorge nach § 1672 Abs. 1 zu bean-
tragen. Die Verzichtserklärung muß öffentlich 
beurkundet werden. § 1750 gilt sinngemäß mit 
Ausnahme von Absatz 4 Satz 1." 

28. Dem § 1748 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) In den Fällen des § 1626 a Abs. 2 hat das 
Vormundschaftsgericht die Einwilligung des Va-
ters zu ersetzen, wenn das Unterbleiben der An-
nahme dem Kind zu unverhältnismäßigem Nach-
teil gereichen würde." 

29. § 1754 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort  „ehe-
lichen" gestrichen. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„ (3) Die elterliche Sorge steht in den Fällen 
des Absatzes 1 den Ehegatten gemeinsam, in 
den Fällen des Absatzes 2 dem Annehmenden 
zu." 

30. In § 1755 Abs. 2 wird das Wort  „nichteheliche" 
gestrichen. 

31. § 1756 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Nimmt ein Ehegatte das Kind seines Ehe-
gatten an, so erlischt das Verwandtschaftsver-
hältnis nicht im Verhältnis zu den Verwandten 
des anderen Elternteils, wenn dieser die elter-
liche Sorge hatte und verstorben ist." 

32. § 1757 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 1616 
Abs. 2" durch die Angabe „§ 1617 Abs. 1" er-
setzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „ § 1616 a 
Abs. 1 Satz 2, Satz 3 und Satz 4 zweiter Halb-
satz" durch die Angabe „§ 1617 c Abs. 1 Satz 2, 
Satz 3 und Satz 4 zweiter Halbsatz" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 1746 
Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 3" durch die Angabe 
„§ 1746 Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 3 erster Halb-
satz" ersetzt. 

33. § 1760 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Buchstabe e wird die Angabe 
„Abs. 3" durch die Angabe „Abs. 2" ersetzt. 
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b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 3" 
durch die Angabe „Abs. 2" ersetzt. 

34. In § 1762 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe d wird die An-
gabe „Abs. 3" durch die Angabe „Abs. 2" ersetzt. 

35. In § 1837 Abs. 4 werden die Wörter „ , 1667 
Abs. 1, 5 und §" durch das Wo rt  „und" ersetzt. 

36. In § 1630 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und  2, § 1631 
Abs. 3, § 1674 Abs. 1 und 2, § 1683 Abs. 1 bis 3 
und § 1693 wird jeweils das Wo rt „Vormund-
schaftsgericht" durch das Wo rt  „Familiengericht" 
ersetzt. 

37. § 1631 a Abs. 2, §§ 1634, 1639 Abs. 1 Satz 2, 
§§ 1670, 1683 Abs. 4 sowie der Sechste und 
Achte Titel des Zweiten Abschnitts des Vierten 
Buchs werden aufgehoben; in § 1631 a wird die 
Absatzbezeichnung „ (1)" gestrichen. 

Artikel 2 

Änderung des Personenstandsgesetzes 

Das Personenstandsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 211-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Vor- und Familiennamen sowie Wohnort 
oder letzter Wohnort der Eltern der Ehegat-
ten, soweit sich die Angaben aus den Ge-
burtseinträgen der Ehegatten ergeben; ist 
die Geburt eines Ehegatten nicht im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes beurkundet, 
sind die Angaben über die Eltern auch einzu-
tragen, wenn die Voraussetzungen für eine 
Eintragung in das Geburtenbuch nach § 21 
Abs. 1 Nr. 1 oder § 29 Abs. 1 vorliegen." 

2. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. die gemeinsamen Kinder der Ehegat-
ten,". 

bb) Satz 1 Nr. 2 wird aufgehoben; die Num

-

mern 3 und 4 werden Nummern 2 und 3. 

cc) In Satz 3 wird die Angabe „Nummern 3 
und 4" durch die Angabe „Nummern 2 
und 3" ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Erweist sich nach der Anlegung des Fami-
lienbuchs, daß eine der in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen für die Eintragung des Kin-
des nicht bestanden hat, so ist, für die Ehegat-
ten ein neues Familienbuch ohne Angabe des 
Kindes anzulegen." 

c) In Absatz 4 Satz 2 wird der Wortlaut nach dem 
Komma wie folgt gefaßt: 

„wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllt sind." 

3. § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. der Vater des Kindes, wenn er Mitinhaber 
der elterlichen Sorge ist,". 

4. § 21 a wird wie folgt gefaßt: 

„§21a 

Führen Eltern, denen die elterliche Sorge für 
ein Kind gemeinsam zusteht, keinen Ehenamen 
und ist von ihnen binnen eines Monats nach der 
Geburt des Kindes der Geburtsname des Kindes 
nicht bestimmt worden, so teilt der Standesbeam-
te dies dem für den Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt des Kindes zuständigen Familienge-
richt mit." 

5. § 29 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Wird die Vaterschaft nach der Beurkun-
dung der Geburt des Kindes anerkannt oder ge-
richtlich festgestellt, so ist dies am Rande des Ge-
burtseintrags zu vermerken." 

6. § 29 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 29 a 

(1) Die Erklärung, durch welche die Vater-
schaft anerkannt wird, sowie die Zustimmungser-
klärung der Mutter können auch von den Stan-
desbeamten beurkundet werden. Gleiches gilt 
für die etwa erforderliche Zustimmung des Kin-
des, des gesetzlichen Vertreters oder des Ehe-
mannes der Mutter zu einer solchen Erklärung 
sowie für den Widerruf der Anerkennung. 

(2) Dem Standesbeamten, der die Geburt des 
Kindes beurkundet hat, sind beglaubigte Ab-
schriften der Erklärungen nach Absatz 1 zu über-
senden. § 29 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend." 

7. In § 29b Abs. 1 wird das Wort „nichtehelichen" 
gestrichen. 

8. § 30 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Außerdem ist ein Randvermerk einzutragen, 
wenn der Ehename der Eltern oder der Familien-
name eines Elternteils geändert worden ist und 
sich diese Änderung auf den Familiennamen des 
Kindes erstreckt." 

9. § 31 wird aufgehoben. 

10. § 31 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Erklärung, durch die 

1. Eltern den Geburtsnamen eines Kindes be-
stimmen, 

2. ein Kind sich der Bestimmung seines Ge-
burtsnamens durch die Eltern anschließt, 

3. ein Kind die Erteilung des von seiner Mut-
ter zur Zeit seiner Geburt geführten Na-
mens anstelle des Namens eines Mannes 
beantragt, von dem rechtskräftig festge-
stellt wird, daß er nicht Vater des Kindes ist, 
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4. ein Mann den Antrag nach Nummer 3 stellt, 
wenn das Kind das fünfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

5. ein Kind sich der Änderung des Familien-
namens der Eltern oder eines Elternteils an-
schließt, 

6. der Elternteil, dem die elterliche Sorge al-
lein zusteht, und sein Ehegatte, der nicht 
Elternteil des Kindes ist, dem Kind ihren 
Ehenamen erteilen, 

7. der Elternteil, dem die elterliche Sorge al-
lein zusteht, dem Kind den Namen des an-
deren Elternteils erteilt, 

sowie die zu den Nummern 6 und 7 erforderli-
chen Einwilligungen eines Elternteils oder des 
Kindes können auch von den Standesbeamten 
beglaubigt oder beurkundet werden. " 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Nr. 1 a" 
durch die Angabe „Nr. 1" ersetzt. 

11. § 61 Abs. 3 wird aufgehoben; Absatz 4 wird Ab-
satz 3. 

12. § 65 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Ebenso ist zu verfahren, wenn sich aus dem Ein-
trag im Geburtenbuch ergibt, daß die Vaterschaft 
zu einem Kind anerkannt oder gerichtlich festge-
stellt worden ist." 

Artikel 3 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 23 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Verfahren betreffend die elterliche Sor-
ge für ein Kind, soweit nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs hierfür das Familiengericht zu-
ständig ist;". 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Verfahren über die Regelung des Um-
gangs mit einem Kind, soweit nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs hierfür das Familiengericht zu-
ständig ist;".  

cc) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Verfahren über die Herausgabe eines 
Kindes, für das die elterliche Sorge be-
steht;". 

dd) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Streitigkeiten, die die durch Verwandt-
schaft begründete gesetzliche Unter-
haltspflicht betreffen;". 

ee) In Nummer 11 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt, und es werden fol-
gende Nummern 12 und 13 angefügt: 

„ 12. Kindschaftssachen; 

13. Streitigkeiten über Ansprüche nach 
den §§ 1615 k bis 1615 m des Bürger-
lichen Gesetzbuchs." 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Wird eine Ehesache rechtshängig, während 
eine andere Familiensache nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 6 bis 11 bei einer anderen Abteilung im 
ersten Rechtszug anhängig ist, so ist diese von 
Amts wegen an die Abteilung der Ehesache ab-
zugeben; für andere Familiensachen nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 gilt dies nur, soweit sie 
betreffen 

1. in den Fällen der Nummer 2 die elterliche 
Sorge für ein gemeinschaftliches Kind ein-
schließlich der Übertragung der elterlichen 
Sorge oder eines Teils der elterlichen Sorge 
wegen Gefährdung des Kindeswohls auf 
einen Elternteil, Vormund oder Pfleger, 

2. in den Fällen der Nummer 3 die Regelung 
des Umgangs mit einem gemeinschaftlichen 
Kind der Ehegatten nach den §§ 1684 und 
1685 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des 
Umgangs des Ehegatten mit einem Kind des 
anderen Ehegatten nach § 1685 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

3. in den Fällen der Nummer 4 die Herausgabe 
eines Kindes an den anderen Elternteil, 

4. in den Fällen der Nummer 5 die Unterhalts-
pflicht gegenüber einem gemeinschaftlichen 
Kind." 

2. In § 72 werden die Wörter „der Kindschaftssachen 
und" gestrichen. 

3. In § 119 Abs. 1 werden jeweils die Wörter „in 
Kindschaftssachen und" gestrichen. 

4. § 170 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „in Familien- und 
Kindschaftssachen" ersetzt durch die Wörter 
„in Familiensachen". 

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Dies gilt" 
die Wörter „nicht für die Familiensachen des 
§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 und" eingefügt. 

5. § 200 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Familiensachen nach § 23b Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 bis 6, 8, soweit sie nicht Folgesachen 
(§ 623 Abs. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung) 
sind, und nach § 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 11, 
12 und 13, soweit es sich nicht um Streitig- 
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keiten über Ansprüche nach § 1615 m des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt;". 

b) Die Nummern 5 a und 5 b werden aufgehoben. 

Artikel 4 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

§ 14 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. No-
vember 1969 (BGBl. I S. 2065), das zuletzt durch . . . 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) die Feststellung oder Anfechtung der Va-
terschaft nach dem Tod des Mannes oder 
des Kindes (§ 1600 e Abs. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs),". 

b) Die Buchstaben b, d und e werden aufgehoben. 

2. Nummer 6 Buchstabe b wird aufgehoben. 

3. Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. die Entscheidung über den Anspruch auf Her-
ausgabe eines Kindes nach § 1632 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und der zu dem 
persönlichen Gebrauch bestimmten Sachen 
nach § 50 d des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie 
die Entscheidung über den Verbleib des Kin-
des bei der Pflegeperson nach § 1632 Abs. 4 
oder bei dem Ehegatten oder Umgangsbe-
rechtigten nach § 1682 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs;". 

4. Nummer 8 wird wie folgt gefaßt: 

„8. die Maßnahmen auf Grund des § 1666 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Abwendung 
der Gefahr für das körperliche, geistige oder 
seelische Wohl des Kindes;". 

5. Nummer 15 wird wie folgt gefaßt: 

„ 15. die Übertragung der elterlichen Sorge nach 
den §§ 1671, 1672, 1678 Abs. 2, § 1680 Abs. 2 
und 3, § 1681 Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs;" 

6. Nummer 16 wird wie folgt gefaßt: 

„ 16. die Regelung des persönlichen Umgangs 
zwischen Eltern und Kindern sowie Kindern 
und Dritten nach § 1684 Abs. 3 und 4, § 1685 
Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die 
Entscheidung über die Beschränkung oder 
den Ausschluß des Rechts zur alleinigen Ent-
scheidung in Angelegenheiten des täglichen 
Lebens nach §§ 1687, 1687 a des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sowie über Streitigkeiten, 
die eine Angelegenheit nach § 1632 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffen;". 

Artikel 5 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

Die Zivilprozeßordnung in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröf-

fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 45 Abs. 2 werden die Wörter „in Kindschafts-
sachen und" gestrichen. 

2. § 78 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 4 und 5" durch die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 4, 5, 10 mit Ausnahme der Verfahren nach 
§ 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie 11" ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6" durch die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6 sowie 10 in Verfahren nach § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs" ersetzt. 

3. § 93 c wird wie folgt gefaßt: 

„§93c 

(1) Hat eine Klage auf Anfechtung der Vater-
schaft Erfolg, so sind die Kosten gegeneinander 
aufzuheben. § 96 gilt entsprechend. 

(2) Wird eine von der Mutter veranlaßte Klage 
des Kindes auf Feststellung oder Anfechtung der 
Vaterschaft abgewiesen, so können der Mutter 
die Kosten nach billigem Ermessen ganz oder 
teilweise auferlegt werden. Das gleiche gilt, 
wenn einer Klage des Kindes oder des Mannes 
auf Feststellung der Vaterschaft stattgegeben 
wird und die Klage dadurch veranlaßt worden 
ist, daß die Mutter der Anerkennung der Vater-
schaft nicht zugestimmt hat." 

4. In § 93 d Abs. 1 Satz i wird das Wort  „nichtehe-
lichen" gestrichen. 

5. § 153 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 153 

Hängt die Entscheidung eines Rechtsstreits 
davon ab, ob ein Mann, dessen Vaterschaft im 
Wege der Anfechtungsklage angefochten wor-
den ist, der Vater des Kindes ist, so gelten die 
Vorschriften des § 152 entsprechend." 

6. In § 372 a Abs. 1 wird die Angabe „ §§ 1591 und 
1600 o" durch die Angabe „ §§ 1600c und 1600 d" 
ersetzt. 

7. Die Überschrift des Sechsten Buchs wird wie 
folgt gefaßt: 

„Sechstes Buch 

Verfahren in Familiensachen, 
Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger". 

8. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Sech-
sten Buchs wird wie folgt gefaßt: 

„Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
für Verfahren in Ehesachen". 

9. Die Überschrift vor § 606 

„Erster Titel 

Allgemeine Vorschriften für Ehesachen" 

wird aufgehoben. 
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10. § 620 Satz 2 wird aufgehoben. 

11. Die Überschrift vor § 621 

„Zweiter Titel 
Verfahren in anderen Familiensachen" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften für Verfahren 

in anderen Familiensachen". 

12. § 621 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. die elterliche Sorge für ein Kind, so-
weit nach den Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs hierfür das Fa-
miliengericht zuständig ist,". 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Regelung des Umgangs mit einem 
Kind, soweit nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs hierfür 
das Familiengericht zuständig ist,". 

cc) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. die Herausgabe eines Kindes, für das 
die elterliche Sorge besteht,". 

dd) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. die durch Verwandtschaft begründete 
gesetzliche Unterhaltspflicht,". 

ee) In Nummer 9 wird nach dem Wo rt  „Ge-
setzbuchs" ein Komma angefügt und nach 
Nummer 9 werden die folgenden Num-
mern 10 und 11 eingefügt: 

„10. Kindschaftssachen, 

11. Ansprüche nach den §§ 1615 k bis 
1615 m des Bürgerlichen Gesetz-
buchs". 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Während der Anhängigkeit einer Ehesache 
ist unter den deutschen Gerichten das Gericht, 
bei dem die Ehesache im ersten Rechtszug an-
hängig ist oder war, ausschließlich zuständig 
für Familiensachen nach Absatz 1 Nr. 5 bis 9; 
für Familiensachen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 
gilt dies nur, soweit sie betreffen 

1. in den Fällen der Nummer 1 die elterliche 
Sorge für ein gemeinschaftliches Kind ein-
schließlich der Übertragung der elterlichen 
Sorge oder eines Teils der elterlichen Sorge 
wegen Gefährdung des Kindeswohls auf 
einen Elternteil, Vormund oder Pfleger, 

2. in den Fällen der Nummer 2 die Regelung 
des Umgangs mit einem gemeinschaftli-
chen Kind der Ehegatten nach den §§ 1684 
und 1685 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
oder des Umgangs eines Ehegatten mit 
einem Kind des anderen Ehegatten nach 

§ 1685 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, 

3. in den Fällen der Nummer 3 die Herausga-
be eines Kindes an den anderen Elternteil, 

4. in den Fällen der Nummer 4 die Unterhalts-
pflicht gegenüber einem gemeinschaftli-
chen Kind." 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1" 
durch die Angabe „Absatz 2 Satz 1" ersetzt. 

13. In § 621 a Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 621 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9" durch die Angabe 
„§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9 und 10 in Verfah-
ren nach § 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs" ersetzt. 

14. In § 621 d Abs. 1 wird die Angabe „§ 621 Abs. 1 
Nr. 4, 5, 8" durch die Angabe „§ 621 Abs. 1 Nr. 4, 
5, 8, 10 mit Ausnahme der Verfahren nach § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie 11" 
ersetzt. 

15. § 621 e wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9" durch die Angabe „ § 621 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9 und 10 in Verfahren 
nach § 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6" durch die Angabe „§ 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6 und 10 in Verfahren nach § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs" ersetzt. 

16. Die Überschrift vor § 622 

„Dritter Titel 
Scheidungs- und Folgesachen" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Dritter Abschnitt 
Verfahren in Scheidungs- und Folgesachen". 

17. § 622 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Antragsschrift muß vorbehaltlich des § 630 
Angaben darüber enthalten, ob Familiensachen 
der in § 621 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Art  an-
derweitig anhängig sind." 

18. § 623 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 623 

(1) Soweit in Familiensachen des § 621 Abs. 1 
Nr. 5 bis 9, Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 eine Entscheidung 
für den Fall der Scheidung zu treffen ist und von 
einem Ehegatten rechtzeitig begeh rt  wird, ist 
hierüber gleichzei tig und zusammen mit der 
Scheidungssache zu verhandeln und, sofern dem 
Scheidungsantrag stattgegeben wird, zu ent-
scheiden (Folgesachen). Wird bei einer Familien-
sache des § 621 Abs. 1 Nr. 5 und 8, Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 ein Dritter Verfahrensbeteiligter, so wird 
diese Familiensache abgetrennt. Für die Durch-
führung des Versorgungsausgleichs in den Fällen 
des § 1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
darf es keines Antrags. 
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(2) Folgesachen sind auch rechtzeitig von ei-
nem Ehegatten anhängig gemachte Familiensa-
chen nach 

1. § 621 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 im Fall eines Antrags 
nach § 1671 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, 

2. § 621 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, soweit deren Gegen-
stand der Umgang eines Ehegatten mit einem 
gemeinschaftlichen Kind oder einem Kind des 
anderen Ehegatten ist, und 

3. § 621 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3. 

Auf Antrag eines Ehegatten trennt das Gericht 
eine Folgesache nach Nummern 1 bis 3 von der 
Scheidungssache ab. Ein Antrag auf Abtrennung 
einer Folgesache nach Nummer 1 kann mit ei-
nem Antrag auf Abtrennung einer Folgesache 
nach § 621 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ver-
bunden werden. Im Fall der Abtrennung wird die 
Folgesache als selbständige Familiensache fo rt

-geführt; § 626 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Folgesachen sind auch rechtzeitig eingelei-
tete Verfahren betreffend die Übertragung der 
elterlichen Sorge oder eines Teils der elterlichen 
Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls auf 
einen Elternteil, einen Vormund oder einen Pfle-
ger. Das Gericht kann anordnen, daß ein Verfah-
ren nach Satz 1 von der Scheidungssache abge-
trennt wird. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Das Verfahren muß bis zum Schluß der 
mündlichen Verhandlung erster Instanz in der 
Scheidungssache anhängig gemacht oder einge-
leitet sein. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Scheidungssache nach § 629 b an das Gericht des 
ersten Rechtszuges zurückverwiesen ist. 

(5) Die vorstehenden Vorschriften gelten auch 
für Verfahren der in Absatz 1 bis 3 genannten 
Art, die nach § 621 Abs. 3 an das Gericht der 
Ehesache übergeleitet worden sind. In den Fällen 
des Absatzes 1 gilt dies nur, soweit eine Entschei-
dung für den Fall der Scheidung zu treffen ist." 

19. In § 624 Abs. 2 werden nach der Angabe „§ 621 
Abs. 1 Nr." die Zahl „1" und das nachfolgende 
Komma gestrichen. 

20. In § 625 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der 
Regelung der elterlichen Sorge für ein gemein-
schaftliches Kind" durch die Wörter „eines An-
trags nach § 1671 Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs" ersetzt. 

21. In § 626 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„auch für die Folgesachen" ein Komma und die 
Wörter „soweit sie nicht die Übertragung der el-
terlichen Sorge oder eines Teils der elterlichen 
Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls auf 
einen Elternteil, einen Vormund oder einen Pfle-
ger betreffen; in diesem Fall wird die Folgesache 
als selbständige Familiensache fortgeführt" ein-
gefügt. 

22. In § 627 Abs. 1 werden die Wörter „einem über-
einstimmenden Vorschlag der Ehegatten zur Re-
gelung der elterlichen Sorge für ein gemein-
schaftliches Kind" durch die Wörter „dem Antrag 
eines Ehegatten nach § 1671 Abs. 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, dem der andere Ehegatte zu-
stimmt," ersetzt. 

23. § 628 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „oder" am Ende der Nummer 2 
wird gestrichen. 

bb) Nach Nummer 2 wird folgende neue Num-
mer 3 eingefügt: 

„3. in einer Folgesache nach § 623 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 und 2 das Verfahren aus-
gesetzt ist, oder". 

cc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestrichen 
und Absatz 2 wird aufgehoben. 

24. § 629 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „so wer-
den die Folgesachen gegenstandslos" der 
Punkt durch ein Komma ersetzt und die Wörter 
„soweit sie nicht die Übertragung der elterli-
chen Sorge oder eines Teils der elterlichen Sor-
ge wegen Gefährdung des Kindeswohls auf ei-
nen Elternteil, einen Pfleger oder einen Vor-
mund betreffen; in diesem Fall wird die Folge-
sache als selbständige Familiensache fortge-
führt." angefügt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Auf Antrag einer 
Partei ist ihr" durch die Wörter „Im übrigen ist 
einer Partei auf ihren Antrag" ersetzt. 

25. § 630 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Angabe, ob gemeinschaftliche minder-
jährige Kinder vorhanden sind, und, wenn 
dies der Fall ist, entweder übereinstimmende 
Erklärungen der Ehegatten, daß Anträge zur 
Übertragung der elterlichen Sorge oder eines 
Teils der elterlichen Sorge für die Kinder auf 
einen Elternteil und zur Regelung des Um-
gangs der Eltern mit den Kindern nicht ge-
stellt werden, weil sich die Ehegatten über 
das Fortbestehen der Sorge und über den 
Umgang einig sind, oder, soweit eine gericht-
liche Regelung erfolgen soll, die entspre-
chenden Anträge und jeweils die Zustim-
mung des anderen Ehegatten hierzu;". 

26. Die Überschrift vor § 631 

„Vierter Titel 
Verfahren auf Nichtigerklärung 

und auf Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens einer Ehe" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Vierter Abschnitt 
Verfahren auf Nichtigerklärung 

und auf Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens einer Ehe". 
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27. Die Überschrift vor § 640 

„Zweiter Abschnitt 
Verfahren in Kindschaftssachen" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Fünfter Abschnitt 
Verfahren in Kindschaftssachen". 

28. § 640 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Vorschriften dieses Abschnitts sind 
in Kindschaftssachen mit Ausnahme der Ver-
fahren nach § 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs anzuwenden; §§ 609, 611 Abs. 2, 
§§ 612, 613, 615, 616 Abs. 1, §§ 617, 618, 619 
und 635 sind entsprechend anzuwenden." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „Rechtsstreitigkeiten" wird er-
setzt durch das Wo rt  „Verfahren". 

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „zwi

-

schen den Parteien" gestrichen. 

cc) In Nummer 2 werden die Wörter „Ehe-
lichkeit eines Kindes," durch die Wörter 
„Vaterschaft oder" ersetzt. 

dd) Nummer 3 wird aufgehoben. 

ee) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

29. § 640a Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ausschließlich zuständig ist das Gericht, in 
dessen Bezirk das Kind seinen Wohnsitz oder bei 
Fehlen eines inländischen Wohnsitzes seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Erhebt die Mutter 
die Klage, so ist auch das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk die Mutter ihren Wohnsitz oder bei 
Fehlen eines inländischen Wohnsitzes ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Haben das Kind und 
die Mutter im Inland keinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt, so ist der Wohnsitz oder 
bei Fehlen eines inländischen Wohnsitzes der ge-
wöhnliche Aufenthalt des Mannes maßgebend. 
Ist eine Zuständigkeit eines Gerichts nach diesen 
Vorschriften nicht begründet, so ist das Familien-
gericht beim Amtsgericht Schöneberg in Berlin 
ausschließlich zuständig. Die Vorschriften sind 
auf Verfahren nach § 1615 o des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden." 

30. § 640 b wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Anfechtung der 
Ehelichkeit eines Kindes oder die Anfechtung 
der Anerkennung der Vaterschaft" durch die 
Wörter „Anfechtung der Vaterschaft" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird der Strichpunkt gestrichen, und 
der zweite Halbsatz wird aufgehoben. 

31. § 640 c wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.  

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Während der Dauer der Rechtshängig-
keit einer der in § 640 bezeichneten Klagen 
kann eine entsprechende Klage nicht ander-
weitig anhängig gemacht werden." 

32. In § 640 d werden die Wörter „Ehelichkeit eines 
Kindes oder die Anerkennung der" gestrichen. 

33. § 640 e wird wie folgt gefaßt: 

„§ 640 e 

(1) Ist an dem Rechtsstreit ein Elternteil oder 
das Kind nicht als Partei beteiligt, so ist der 
Elternteil oder das Kind unter Mitteilung der 
Klage zum Termin zur mündlichen Verhandlung 
zu laden. Der Elternteil oder das Kind kann der 
einen oder anderen Partei zu ihrer Unterstützung 
beitreten. 

(2) Ein Kind, das für den Fall des Unterliegen 
in einem von ihm geführten Rechtsstreit auf Fest-
stellung der Vaterschaft einen Dritten als Vater in 
Anspruch nehmen zu können glaubt, kann ihm 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechts-
streits gerichtlich den Streit verkünden. Die Vor-
schrift gilt entsprechend für eine Klage der Mut-
ter." 

34. § 640 g wird wie folgt gefaßt: 

„ § 640 g 

Hat das Kind oder die Mutter die Klage auf An-
fechtung oder Feststellung der Vaterschaft erho-
ben und stirbt die klagende Partei vor Rechts-
kraft des Urteils, so ist § 619 nicht anzuwenden, 
wenn der andere Klageberechtigte das Verfahren 
aufnimmt. Wird das Verfahren nicht binnen eines 
Jahres aufgenommen, so ist der Rechtsstreit in 
der Hauptsache als erledigt anzusehen." 

35. Dem § 640 h wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 2 ist auf solche rechtskräftigen Urteile nicht 
anzuwenden, die das Bestehen der Vaterschaft 
nach § 1600 d des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
feststellen." 

36. §§ 641, 641 a, 641 b werden aufgehoben. 

37. § 641 c wird wie folgt gefaßt: 

„ § 641 c 

Die Anerkennung der Vaterschaft, die Zustim-
mung der Mutter sowie der Widerruf der Aner-
kennung können auch in der mündlichen Ver-
handlung zur Niederschrift des Gerichts erklärt 
werden. Das gleiche gilt für die etwa erforder-
liche Zustimmung des Kindes oder eines gesetz-
lichen Vertreters." 

38. § 641 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Sobald ein Rechtsstreit auf Feststellung 
des Bestehens der Vaterschaft nach § 1600 d 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anhängig oder 
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ein Antrag auf Bewil ligung der Prozeßkosten-
hilfe eingereicht ist, kann das Gericht auf 
Antrag des Kindes seinen Unterhalt und auf 
Antrag der Mutter ihren Unterhalt durch eine 
einstweilige Anordnung regeln. Das Gericht 
kann bestimmen, daß der Mann Unterhalt zu 
zahlen oder für den Unterhalt Sicherheit zu lei-
sten hat, und die Höhe des Unterhalts regeln." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Die entstehenden Kosten eines von 
einer Partei beantragten Verfahrens der einst-
weiligen Anordnung gelten für die Kostenent-
scheidung als Teil der Kosten der Hauptsache, 
diejenigen eines vom Nebenintervenienten 
beantragten Verfahrens der einstweiligen An-
ordnung als Teil der Kosten der Nebeninter-
vention; § 96 gilt insoweit sinngemäß." 

39. § 641 e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die einstweilige Anordnung tritt, wenn 
sie nicht vorher aufgehoben wird, außer Kraft, 
sobald derjenige, der die Anordnung erwirkt 
hat, gegen den Mann einen anderen Schuld-
titel über den Unterhalt erlangt, der nicht nur 
vorläufig vollstreckbar ist." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Ist rechtskräftig festgestellt, daß der Mann 
der Vater des Kindes ist, so hat auf Antrag 
des Mannes das Gericht des ersten Rechts-
zuges eine Frist zu bestimmen, innerhalb 
derer derjenige, der die Anordnung erwirkt 
hat, wegen der Unterhaltsansprüche die 
Klage zu erheben hat. Für Unterhaltsan-
sprüche des Kindes ist eine Frist nicht zu 
bestimmen, wenn der Mann zugleich mit 
der Feststellung der Vaterschaft verurteilt 
ist, den Regelunterhalt zu zahlen." 

bb) In dem neuen Satz 5 wird die Angabe 
„Satz 2" durch die Angabe „Satz 3" er-
setzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2 
Satz 2 bis 4" durch die Angabe „Absatz 2 
Satz 3 bis 5" ersetzt. 

40. In § 641 g werden die Wörter „das Kind" durch 
die Wörter „derjenige, der die einstweilige An-
ordnung erwirkt hat," ersetzt. 

41. In § 641 h wird das Wo rt  „nichtehelichen" gestri-
chen. 

42. § 641 k wird aufgehoben. 

43. Die Überschrift vor § 6411 

„Dritter Abschnitt 
Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Sechster Abschnitt 
Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger" . 

44. In § 850 c Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes" durch die 
Wörter „einem Elternteil" ersetzt. 

45. § 850 d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes" durch die 
Wörter „einem Elternteil" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Buchstabe a werden die Wörter 
„die Mutter eines nichtehelichen Kindes mit 
ihrem" durch die Wörter „ein Elternteil mit sei-
nem" ersetzt. 

46. In § 850 i Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes" durch die 
Wörter „eines Elternteils" ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung des Gesetzes 
über die Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Das Gesetz über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 315-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 33 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Eine Gewaltanwendung gegen ein Kind darf 
nicht zugelassen werden, wenn das Kind heraus-
gegeben werden soll, um das Umgangsrecht aus-
zuüben." 

2. Dem § 35 a werden folgende Sätze angefügt: 

„Im übrigen dürfen Gerichte und Behörden dem 
Vormundschafts- oder Familiengericht personen-
bezogene Daten übermitteln, wenn deren Kennt-
nis aus ihrer Sicht für vormundschafts- oder fami-
liengerichtliche Maßnahmen erforderlich ist, so-
weit nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar 
ist, daß schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen an dem Ausschluß der Übermittlung das 
Schutzbedürfnis eines Minderjährigen oder Be-
treuten oder das öffentliche Interesse an der 
Übermittlung überwiegen. Die Übermittlung 
unterbleibt, wenn besondere bundesgesetzliche 
oder entsprechende landesgesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen. § 7 des Be-
treuungsbehördengesetzes bleibt unberührt." 

3. § 43 a wird aufgehoben. 

4. § 46 a wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Angabe „ § 1616 Abs. 3" 
durch die Angabe „ § 1617 Abs. 2" und das 
Wort  „Vormundschaftsgericht" durch das Wo rt 

 „Familiengericht" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort  „Vormundschafts-
gerichts" durch das Wo rt  „Familiengerichts" 
ersetzt. 
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5. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Buchstaben a, b, c, e, f, g, h, i, k und 1 
werden aufgehoben. 

bb) Der bisherige Buchstabe d wird Buch-
stabe a und es wird darin die Angabe 
„ 1705," gestrichen. 

cc) Der bisherige Buchstabe m wird Buch-
stabe b und es werden darin nach den 
Wörtern „sofern das Jugendamt nicht eine 
gutachtliche Äußerung nach § 56 d abge-
geben hat," die Wörter „Ersetzung der 
Einwilligung eines Elternteils in die An-
nahme als Kind (§ 1748)," eingefügt. 

b) In Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a wird das Wo rt 
 „Hindernis" durch das Wort  „Erfordernis" er-

setzt. 

c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Anhörung ist unverzüglich nachzuho-
len." 

6. § 49 a Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Familiengericht hört das Jugendamt 
vor einer Entscheidung nach folgenden Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

1. Übertragung von Angelegenheiten der elter-
lichen Sorge auf die Pflegeperson (§ 1630 
Abs. 3), 

2. Unterstützung der Eltern bei der Ausübung 
der Personensorge (§ 1631 Abs. 3), 

3. Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der 
Pflegeperson (§ 1632 Abs. 1, 4) oder von 
dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten 
(§ 1682), 

4. Umgang mit dem Kind (§ 1632 Abs. 2, §§ 1684 
und 1685), 

5. Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666), 

6. elterliche Sorge bei Getrenntleben der Eltern 
(§§ 1671, 1632 Abs. 1), 

7. Ruhen der elterlichen Sorge (§ 1678 Abs. 2), 

8. elterliche Sorge nach Tod eines Elternteils 
(§ 1680 Abs. 2, § 1681), 

9. elterliche Sorge nach Entziehung (§ 1680 
Abs. 3)." 

7. Nach § 49 a wird folgender § 50 eingefügt: 

„§ 50 

(1) Das Gericht kann dem minderjährigen Kind 
einen Pfleger für ein seine Person betreffendes 
Verfahren bestellen, soweit dies zur Wahrneh-
mung seiner Interessen erforderlich ist. 

(2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, 
wenn 

1. das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetz-
lichen Vertreter in erheblichem Gegensatz 
steht, 

2. Gegenstand des Verfahrens Maßnahmen we-
gen Gefährdung des Kindeswohls sind, mit 
denen die Trennung des Kindes von seiner 
Familie oder die Entziehung der gesamten 
Personensorge verbunden ist (§§ 1666, 1666 a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs), oder 

3. Gegenstand des Verfahrens die Wegnahme 
des Kindes von der Pflegeperson (§ 1632 Abs. 4 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder von dem 
Ehegatten oder Umgangsberechtigten (§ 1682 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ist. 

Sieht das Gericht in diesen Fällen von der Bestel-
lung eines Pflegers für das Verfahren ab, so ist 
dies in der Entscheidung zu begründen, die die 
Person des Kindes betrifft. 

(3) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufge-
hoben werden, wenn die Interessen des Kindes 
von einem Rechtsanwalt oder einem anderen ge-
eigneten Verfahrensbevollmächtigten angemes-
sen vertreten werden. 

(4) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher 
aufgehoben wird, 

1. mit der Rechtskraft der das Verfahren ab-
schließenden Entscheidung oder 

2. mit dem sonstigen Abschluß des Verfahrens. 

(5) Der Ersatz von Aufwendungen und die Ver-
gütung des Pflegers erfolgen aus der Staatskasse. 
Im übrigen sind §§ 1835, 1836 Abs. 1 Satz 1, 2 
und 4, Abs. 2 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden." 

8. In § 50 a Abs. 2 werden die Wörter „der nicht 
sorgeberechtigt ist" durch die Wörter „dem die 
Sorge nicht zusteht" ersetzt. 

9. In § 50 c wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind auf 
Grund einer Entscheidung nach § 1682 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bei dem do rt  genannten 
Ehegatten oder Umgangsberechtigten lebt." 

10. In § 51 wird jeweils das Wort  „Vormundschafts-
gericht" durch das Wort  „Familiengericht" er-
setzt. 

11. Nach § 51 werden folgende §§ 52 und 52 a einge-
fügt: 

„§ 52 

(1) In einem die Person eines Kindes betreffen-
den Verfahren soll das Gericht so früh wie mög-
lich und in jeder Lage des Verfahrens auf ein Ein-
vernehmen der Beteiligten hinwirken. Es soll die 
Beteiligten so früh wie möglich anhören und auf 
bestehende Möglichkeiten der Beratung durch 
die Beratungsstellen und -dienste der Träger der 
Jugendhilfe hinweisen. 

(2) Soweit dies nicht zu einer für das Kindes-
wohl nachteiligen Verzögerung führt, soll das 
Gericht das Verfahren aussetzen, wenn 

1. die Beteiligten bereit sind, außergerichtliche 
Beratung in Anspruch zu nehmen, oder 
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2. nach freier Überzeugung des Gerichts Aus-
sicht auf ein Einvernehmen der Beteiligten be-
steht; in diesem Fall soll das Gericht den Betei-
ligten nahelegen, eine außergerichtliche Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. 

(3) Im Fall des Absatzes 2 kann das Gericht 
eine einstweilige Anordnung über den Verfah-
rensgegenstand von Amts wegen erlassen. 

§ 52 a 

(1)Macht ein Elternteil geltend, daß der andere 
Elternteil die Durchführung einer gerichtlichen 
Verfügung über den Umgang mit dem gemein-
schaftlichen Kind vereitelt oder erschwert, so ver-
mittelt das Familiengericht auf Antrag eines 
Elternteils zwischen den Eltern. Das Gericht 
kann die Vermittlung ablehnen, wenn bereits ein 
Vermittlungsverfahren oder eine anschließende 
außergerichtliche Beratung erfolglos geblieben 
ist. 

(2)Das Gericht hat die Eltern alsbald zu einem 
Vermittlungstermin zu laden. Zu diesem Termin 
soll das Gericht das persönliche Erscheinen der 
Eltern anordnen. In der Ladung weist das Gericht 
auf die möglichen Rechtsfolgen eines erfolglosen 
Vermittlungsverfahrens nach Absatz 5 hin. In ge-
eigneten Fällen bittet das Gericht das Jugendamt 
um Teilnahme an dem Termin. 

(3)In dem Termin erörtert das Gericht mit den 
Eltern, welche Folgen das Unterbleiben des Um-
gangs für das Wohl des Kindes haben kann. Es 
weist auf die Rechtsfolgen hin, die sich aus einer 
Vereitelung oder Erschwerung des Umgangs er-
geben können, insbesondere auf die Möglichkei-
ten der Durchsetzung mit Zwangsmitteln nach 
§ 33 oder der Einschränkung und des Entzugs 
der Sorge unter den Voraussetzungen der 
§.§.  1666, 1671 und 1696 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. Es weist die Eltern auf die bestehenden 
Möglichkeiten der Beratung durch die Bera

-

tungsstellen und -dienste der Träger der Jugend-
hilfe hin. 

(4)Das Gericht soll darauf hinwirken, daß die 
Eltern Einvernehmen über die Ausübung des 
Umgangs erzielen. Das Ergebnis der Vermittlung 
ist im Protokoll festzuhalten. Soweit die Eltern 
Einvernehmen über eine von der gerichtlichen 
Verfügung abweichende Regelung des Umgangs 
erzielen und diese dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht, ist die Umgangsregelung als Ver-
gleich zu protokollieren; dieser tritt an die Stelle 
der bisherigen gerichtlichen Verfügung. Wird ein 
Einvernehmen nicht erzielt, sind die Streitpunkte 
im Protokoll festzuhalten. 

(5)Wird weder eine einvernehmliche Regelung 
des Umgangs noch Einvernehmen über eine 
nachfolgende Inanspruchnahme außergericht-
licher Beratung erreicht oder erscheint minde-
stens ein Elternteil in dem Vermittlungstermin 
nicht, so stellt das Gericht durch nicht anfechtba-
ren Beschluß fest, daß das Vermittlungsverfahren 
erfolglos geblieben ist. In diesem Fall prüft das 
Gericht, ob Zwangsmittel ergriffen, Änderungen 

der Umgangsregelung vorgenommen oder Maß-
nahmen in bezug auf die Sorge ergriffen werden 
sollen. Wird ein entsprechendes Verfahren von 
Amts wegen oder auf einen binnen eines Monats 
gestellten Antrag eines Ehegatten eingeleitet, so 
werden die Kosten des Vermittlungsverfahrens 
als Teil der Kosten des anschließenden Verfah-
rens behandelt." 

12. In § 53 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „oder auf 
Antrag des Kindes die Zustimmung der Mutter 
oder der Ehefrau des Vaters zur Ehelicherklä-
rung" gestrichen. 

13. § 55 wird wie folgt geändert: 

a)Die Absatzbezeichnung „ (1)" wird gestrichen. 

b)Absatz 2 wird aufgehoben. 

14. § 55 b wird wie folgt geändert: 

a)Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nichtehe

-

lichen" und „eheliche" gestrichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b)In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils das Wo rt 

 „Vormundschaftsgericht" durch das Wort  „Fa-
miliengericht" ersetzt. 

15. In § 55 c werden die Wörter „die Ehelicherklä-
rung eines nichtehelichen Kindes oder" gestri-
chen. 

16. §§ 56 a, 56 b werden aufgehoben. 

17. In § 56 c Abs. 1 werden die Wörter „Vormund-
schaftsgericht über die Anfechtung der Ehelich-
keit eines Kindes oder die Anfechtung der Aner-
kennung eines nichtehelichen Kindes" durch die 
Wörter „Familiengericht über die Anfechtung 
der Vaterschaft" ersetzt. 

18. Dem § 56 f Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 50 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend." 

19. In § 57 Abs. 1 Nr. 8 werden die Angaben „ § 1631 a 
Abs. 2," und „ , 1683 Abs. 4" gestrichen. 

20. § 59 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)In Satz 1 werden die Wörter „unter elterlicher 
Sorge stehendes Kind" durch die Wörter 
„Kind, für das die elterliche Sorge besteht," er-
setzt. 

b)In Satz 2 wird das Wo rt  „Vormundschaftsge-
richts" durch das Wo rt  „Gerichts" ersetzt. 

21. § 63 a wird aufgehoben. 

22. § 64 wird wie folgt geändert: 

a)In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 621 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 9" durch die Angabe „§ 621 
Abs. 1 Nr. 9, Abs. 2 Nr. 1 bis 3" ersetzt. 

b)In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Titels 
des Ersten" gestrichen. 

23. In § 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a wird die 
Angabe „ 1705," gestrichen. 
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Artikel 7 

Änderung des Gerichtskostengesetzes 

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3047), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 12 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „ § 623 
Abs. 1, 4, § 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3" durch die 
Angabe „ § 623 Abs. 2, 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 
oder 3" ersetzt. 

2. § 19 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die in Klammer gesetzte An-
gabe „§ 623 Abs. 1, 4, § 621 Abs. 1 der 
Zivilprozeßordnung" durch die in Klammer 
gesetzte Angabe „ § 623 Abs. 1 bis 3, 5, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 der Zivilprozeßord-
nung" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „ § 623 Abs. 1, 4, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 der Zivilprozeß-
ordnung” durch die Angabe „§ 623 Abs. 2, 
3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 der Zivil-
prozeßordnung" ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
und deren Aufhebung nach § 50 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit sind Teil der Folgesache." 

3. In § 61 wird die Angabe „621 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 8 
der Zivilprozeßordnung" durch die Angabe „ § 621 
Abs. 1 Nr. 4, 5, 8 und 11 der Zivilprozeßordnung 
sowie § 621 Abs. 1 Nr. 10 der Zivilprozeßordnung 
mit Ausnahme der Verfahren nach § 1600 e Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs" ersetzt. 

4. In Teil 9 der Anlage 1 (Kostenverzeichnis) wird fol-
gende Nummer 9016 angefügt: 

Nr. Auslagentatbestand Höhe 

„9016 Nach § 50 Abs. 5 FGG 
an den Verfahrenspfle

-

ger zu zahlende Beträge in voller Höhe". 

Artikel 8 

Änderung der Kostenordnung 

Die Kostenordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 361-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. § 94 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „des Vor

-

mundschaftsgerichts" gestrichen. 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. für die in § 1632 Abs. 4, § 1640 Abs. 3 
und in den §§ 1666 bis 1667 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs vorgesehenen 
Entscheidungen und Anordnungen;". 

cc) In Nummer 4 wird die Angabe „ § 1634 oder 
§ 1711 des Bürgerlichen Gesetzbuchs" 
durch die Angabe „ §§ 1684 bis 1686 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs" ersetzt. 

dd) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. für die Übertragung der Entschei-
dungsbefugnis  in den persönlichen 
und vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten des Kindes und für die Ein-
schränkung oder Ausschließung der 
Entscheidungsbefugnis in Angelegen-
heiten des täglichen Lebens oder über 
den Umgang;". 

ee) Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. für Verfahren über die Feststellung 
oder Anfechtung der Vaterschaft nach 
§ 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs;". 

b) Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 6 ist nur 
der Beteiligte, ausgenommen das Kind, zah-
lungspflichtig, den das Gericht nach billigem 
Ermessen bestimmt;". 

2. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 95 
Weitere Verrichtungen des Vormundschafts- 

und des Familiengerichts". 

b) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „des 
Vormundschaftsgerichts" gestrichen. 

c) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Eine Gebühr für die Tätigkeit des Vormund-
schaftsgerichts wird nicht erhoben, wenn für 
den Fürsorgebedürftigen eine Vormundschaft, 
Dauerbetreuung, -pflegschaft oder -beistand-
schaft besteht oder wenn die Tätigkeit in den 
Rahmen einer Betreuung, Pflegschaft oder Bei-
standschaft für einzelne Rechtshandlungen 
fällt." 

3. Nach § 99 wird folgender § 100 eingefügt: 

„§ 100 
Bestellung eines Verfahrenspflegers 

nach § 50 des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Die Bestellung des Verfahrenspflegers und de-
ren Aufhebung sind Teil des Verfahrens, für das 
der Verfahrenspfleger bestellt worden ist. Die Be-
stellung und deren Aufhebung sind gebühren-
frei." 
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4. In § 137 wird in Nummer 15 der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt, und folgende Nummer 16 
wird angefügt: 

„16. nach § 50 Abs. 5 des Gesetzes über die Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
an den Verfahrenspfleger zu zahlende Be-
träge." 

Artikel 9 

Änderung der Bundesgebührenordnung 
für Rechtsanwälte 

Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 368-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 Abs. 3 wird die in Klammer gesetzte Angabe 
„§ 623 Abs. 1, 4, § 621 Abs. 1 der Zivilprozeßord-
nung" durch die in Klammer gesetzte Angabe 
„§ 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 der 
Zivilprozeßordnung" ersetzt. 

2. In § 31 Abs. 3 wird die Angabe „ § 623 Abs. 1, 4, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 der Zivilprozeß-
ordnung" durch die Angabe „ § 623 Abs. 1 bis 3, 5, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 der Zivilprozeß-
ordnung" ersetzt. 

3. Nach § 118 Abs. 2 Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefügt: 

„Soweit sie für ein erfolglos gebliebenes Vermitt-
lungsverfahren nach § 52 a des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsteht, ist sie auf die entsprechende Gebühr für 
ein sich anschließendes Verfahren anzurechnen." 

Artikel 10 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz-
buche in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. September 1994 (BGBl. I S. 2494), zuletzt geän-
dert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „ § 1616 a" 
durch die Angabe „ § 1617 c" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Der Inhaber der Sorge kann gegenüber 
dem Standesbeamten bestimmen, daß ein Kind 
den Familiennamen erhalten soll 

1. nach dem Recht eines Staates, dem ein El-
ternteil angehört, ungeachtet des Artikels 5 
Abs. 1, 

2. nach deutschem Recht, wenn ein Elternteil 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat, oder 

3. nach dem Recht des Staates, dem ein den 
Namen Erteilender angehört. 

Nach der Beurkundung der Geburt abgegebe-
ne Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt 
werden." 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

2. Die Artikel 19 bis 21 werden wie folgt gefaßt: 

„Artikel 19 
Abstammung 

(1) Die Abstammung eines Kindes unterliegt 
dem Recht des Staates, in dem das Kind seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Sie kann im Verhältnis 
zu jedem Elternteil auch nach dem Recht des Staa-
tes bestimmt werden, dem dieser Elternteil ange-
hört. Ist die Mutter verheiratet, so kann die Ab-
stammung ferner nach dem Recht bestimmt wer-
den, dem die allgemeinen Wirkungen ihrer Ehe 
bei der Geburt nach Artikel 14 Abs. 1 unterliegen; 
ist die Ehe vorher durch Tod aufgelöst worden, so 
ist der Zeitpunkt der Auflösung maßgebend. 

(2) Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, 
so unterliegen Verpflichtungen des Vaters gegen-
über der Mutter auf Grund der Schwangerschaft 
dem Recht des Staates, in dem die Mutter ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Artikel 20 
Anfechtung der Abstammung 

Die Abstammung kann nach jedem Recht ange-
fochten werden, aus dem sich ihre Voraussetzun-
gen ergeben. Das Kind kann die Abstammung in 
jedem Fall  nach dem Recht des Staates anfechten, 
in dem es seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Artikel 21 
Wirkungen des Eltern-Kind-Verhältnisses 

Das Rechtsverhältnis zwischen einem Kind und 
seinen Eltern unterliegt dem Recht des Staates, in 
dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat." 

3. In Artikel 23 wird das Wort  „ , Legitimation" gestri-
chen. 

4. Nach Artikel ... [222] wird folgender Artikel ... 
[223] eingefügt: 

„Artikel ... [223] 
Übergangsvorschrift zum Gesetz vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum des 
Kindschaftsrechtsreformgesetzes] 
zur Reform des Kindschaftsrechts 

§1 
Abstammung 

(1) Die Vaterschaft hinsichtlich eines vor dem . . . 
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
geborenen Kindes richtet sich nach den bisherigen 
Vorschriften. 

(2) Die Anfechtung der Ehelichkeit und die An-
fechtung der Anerkennung der Vaterschaft richten 
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sich nach den neuen Vorschriften über die Anfech-
tung der Vaterschaft. 

(3) § 1599 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ist entsprechend anzuwenden auf Kinder, die vor 
dem in Absatz 1 genannten Tag geboren wurden. 

(4) War dem Kind vor dem in Absatz 1 genann-
ten Tag die Anfechtung verwehrt, weil ein gesetz-
lich vorausgesetzter Anfechtungstatbestand nicht 
vorlag, oder hat es vorher von seinem Anfech-
tungsrecht keinen Gebrauch gemacht, weil es vor 
Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres die da-
für erforderlichen Kenntnisse nicht hatte, so be-
ginnt für das Kind an dem in Absatz. 1 genannten 
Tag eine zweijährige Frist für die Anfechtung der 
Vaterschaft. Ist eine Anfechtungsklage wegen 
Fristversäumnis oder wegen Fehlens eines gesetz-
lichen Anfechtungstatbestandes abgewiesen wor-
den, so steht die Rechtskraft dieser Entscheidung 
einer erneuten Klage nicht entgegen. 

§ 2 
Elterliche Sorge 

(1) Ist ein Kind auf Antrag des Vaters für ehelich 
erklärt worden, so ist dies als Entscheidung gemäß 
§ 1672 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzu-
sehen. Hat die Mutter in die Ehelicherklärung ein-
gewilligt, so bleibt der Vater dem Kind und dessen 
Abkömmlingen vor der Mutter und den mütterli-
chen Verwandten zur Gewährung des Unterhalts 
verpflichtet, sofern nicht die Sorge wieder der 
Mutter übertragen wird. 

(2) Ist ein Kind auf seinen Antrag nach dem Tod 
der Mutter für ehelich erklärt worden, so ist dies 
als Entscheidung gemäß § 1680 Abs. 2 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs anzusehen. 

§ 3 
Name des Kindes 

Führt ein vor dem ... [einsetzen: Tag des In-
krafttretens des Gesetzes] geborenes Kind einen 
Geburtsnamen, so behält es diesen Geburts-
namen. Die §§ 1617 b, 1617 c, 1618 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bleiben unberührt." 

Artikel 11 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 
1990 - BGBl. I S. 1163) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. Mai 1993 (BGBl. I S. 637), zuletzt 
geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 3 wird aufgehoben. 

2. In § 8 Abs. 1 sind nach den Wörtern „im Verfah-
ren vor" die Wörter „dem Familiengericht," ein-
zufügen. 

3. In § 17 Abs. 2 werden die Wörter „ , das als Grund-
lage für die richterliche Entscheidung über das 
Sorgerecht nach der Trennung oder Scheidung 
dienen kann" durch die Wörter „; dieses Konzept 
kann auch als Grundlage für die richterliche Ent

-

scheidung über die elterliche Sorge nach der 
Trennung oder Scheidung dienen" ersetzt. 

4. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „eines nicht-
ehelichen Kindes" durch die Wörter „ , der die 
elterliche Sorge nach § 1626 a Abs. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs zusteht," ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Kinder und Jugendliche sollen darin 
unterstützt werden, daß die Personen, die 
nach Maßgabe der §§ 1684, 1685 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zum Umgang mit ihnen be-
rechtigt sind, von diesem Recht zu ihrem Wohl 
Gebrauch machen. Eltern, andere Umgangs-
berechtigte sowie Personen, in deren Obhut 
sich das Kind befindet, haben Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung des Umgangsrechts. Bei der Befugnis, 
Auskunft über die persönlichen Verhältnisse 
des Kindes zu verlangen, bei der Herstellung 
von Umgangskontakten und bei der Aus-
führung gerichtlicher oder vereinbarter Um-
gangsregelungen soll vermittelt und in geeig-
neten Fällen Hilfestellung geleistet werden." 

5. § 38 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 38 
Vermittlung bei der Ausübung 

der Personensorge 

Sofern im Fall  des § 1688 Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs der Inhaber der Personen-
sorge durch Willenserklärung die Vertretungs-
macht der Pflegeperson oder der in der Einrich-
tung für die Erziehung verantwortlichen Perso-
nen soweit einschränkt, daß dies eine dem Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Er-
ziehung nicht mehr ermöglicht, sowie bei sonsti-
gen Meinungsverschiedenheiten sollen die Be-
teiligten das Jugendamt einschalten." 

6. In § 42 Abs. 2 Satz 2 und § 43 Abs. 1 Satz 3 wird 
jeweils das Wort  „Vormundschaftsgerichts" 
durch das Wort  „Familiengerichts" ersetzt. 

7. § 51 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Sind die Eltern nicht miteinander verheira-
tet und haben sie keine Sorgeerklärungen abge-
geben, so hat das Jugendamt den Vater bei der 
Wahrnehmung seiner Rechte nach § 1747 Abs. 1 
und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu beraten." 

8. § 52 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„ § 52 a 
Beratung und Unterstützung 

bei Vaterschaftsfeststellung und 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen". 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „nichteheli-
chen Kindes" durch die Wörter „Kindes, des-
sen Eltern nicht miteinander verheiratet sind," 
ersetzt. 
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c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Angebot nach Absatz 1 kann vor 
der Geburt des Kindes erfolgen, wenn anzu-
nehmen ist, daß seine Eltern bei der Geburt 
nicht miteinander verheiratet sein werden." 

9. Die Überschrift des Vierten Abschnitts des Drit-
ten Kapitels wird wie folgt gefaßt: 

„Vierter Abschnitt 
Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft 

für Kinder und Jugendliche, Auskunft über 
Nichtabgabe von Sorgeerklärungen". 

10. Nach § 58 wird folgender § 58 a eingefügt: 

„ § 58 a 
Auskunft über Nichtabgabe 

von Sorgeerklärungen 

Sind keine Sorgeerklärungen nach § 1626 a 
Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs abge-
geben worden, so kann die Mutter vom Jugend-
amt unter Angabe des Geburtsorts des Kindes 
oder des Jugendlichen sowie des Namens, den 
das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beur-
kundung seiner Geburt geführt hat, darüber eine 
schriftliche Auskunft verlangen." 

11. § 59 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „oder, soweit 
die Erklärung auch in öffentlich beglaubigter 
Form abgegeben werden kann, zu beglaubi-
gen" gestrichen. 

b) In Nummer 5 werden die Wörter „zum Fami-
liennamen und zur Einbenennung des nicht-
ehelichen Kindes (§ 1617 Abs. 2, § 1618 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und Artikel 10 
Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch)" durch die Wörter „zum 
Kindesnamen (§§ 1617 bis 1618 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs und Artikel 10 Abs. 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche)" ersetzt. 

c) Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „des nichtehelichen Kindes 
auf Ehelicherklärung oder" werden durch 
das Wort  „auf" ersetzt. 

bb) Die Angabe „ § 1747 Abs. 2 Satz 3" wird 
durch die Angabe „ § 1747 Abs. 3 Nr. 3" 
ersetzt. 

cc) Der Punkt wird durch ein Komma ersetzt. 

d) Es wird folgende Nummer 8 angefügt: 

„8. die Sorgeerklärungen (§ 1626 a Abs. 1 Nr. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beur-
kunden." 

12. § 86 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben.  

13. § 87 c wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„ § 87 c 
Örtliche Zuständigkeit für die Beistandschaft, 
die Amtspflegschaft, die Amtsvormundschaft 

und die Auskunft nach § 58 a". 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ , die mit der 
Geburt eines nichtehelichen Kindes kraft 
Gesetzes eintritt," durch die Wörter „nach 
§ 1791 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs” 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Ergibt sich 
später aus einer gerichtlichen Entschei-
dung, daß das Kind nichtehelich ist" 
durch die Wörter „Wurde die Vaterschaft 
nach § 1592 Nr. 1 oder 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs durch Anfechtung beseitigt" 
ersetzt. 

c) Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„ (6) Für die Erteilung der schriftlichen Aus-
kunft nach § 58 a gilt Absatz 1 entsprechend. 
Die Mitteilung nach § 1626 d Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist an das für den 
Geburtsort des Kindes zuständige Jugendamt 
zu richten; § 88 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Auf Verlangen des nach Satz 1 zustän-
digen Jugendamts teilt das nach Satz 2 zu-
ständige Jugendamt mit, ob eine Mitteilung 
nach § 1626 d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs vorliegt." 

14. § 90 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wo rt  „und" durch ein 
Komma ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird nach der Angabe „ §§ 22, 
24" das Wo rt  „und" eingefügt. 

c) Es wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. des beschützten Umgangs nach § 1684 
Abs. 4 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs". 

Artikel 12 

Änderung sonstigen Bundesrechts 

§ 1 

Änderung des Bundesentschädigungsgesetzes 

§ 13 Abs. 5 des Bundesentschädigungsgesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 251-1 veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, wird aufge-
hoben. 

§ 2 

Änderung des Beurkundungsgesetzes 

§ 62 Abs. 1 des Beurkundungsgesetzes vom 
28. August 1969 (BGBl. I S. 1513), das zuletzt 
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durch ... geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Nummer 2 wird das Wo rt  „nichtehelichen" 
gestrichen. 

2. In Nummer 3 werden die Wörter „einer Frau" 
gestrichen. 

§ 3 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

§ 60 Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Septem-
ber 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Nummer 4 wird das Wort  „Vormundschaftsrich-
ter" durch die Wörter „Familien- und Vormund-
schaftsrichter" ersetzt. 

2. In Nummer 5 wird das Wort  „Vormundschaftsrich-
ters" durch die Wörter „Familien- oder Vormund-
schaftsrichters" ersetzt. 

3. Nummer 9 wird wie folgt gefaßt: 

„9. vorläufige und endgültige Entscheidungen 
des Familienrichters nach § 1666 Abs. 1 und 
§ 1666 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie 
Entscheidungen des Vormundschaftsrichters 
nach § 1837 Abs. 4 in Verbindung mit § 1666 
Abs. 1 und § 1666 a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, welche die Sorge für die Person des 
Minderjährigen betreffen; ferner die Entschei-
dungen, durch welche die vorgenannten Ent-
scheidungen aufgehoben oder geändert wer-
den." 

§ 4 

Änderung der Insolvenzordnung 

In § 100 Abs. 2 Satz 2 der Insolvenzordnung vom 
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866) werden die Wörter 
„der Mutter seines nichtehelichen Kindes" durch 
die Wörter „dem anderen Elternteil seines Kindes" 
ersetzt. 

§ 5 

Änderung des Sorgerechtsübereinkommens

-

Ausführungsgesetzes 

In § 6 Abs. 1 Satz 1 des Sorgerechtsüberein-
kommens-Ausführungsgesetzes vom 5. April 1990 
(BGBl. I S. 701), das zuletzt durch ... geändert wor-
den ist, werden die Wörter „ , auch wenn sie ein 
nichteheliches Kind betreffen," gestrichen. 

§ 6 

Änderung des Auslandsunterhaltsgesetzes 

In § 10 Abs. 3 des Auslandsunterhaltsgesetzes vom 
19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2563), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden der Strich-
punkt durch einen Punkt ersetzt und der nachfol-
gende Halbsatz aufgehoben.  

§ 7 
Änderung des Gesetzes über die Änderung 

von Familiennamen und Vornamen 

§ 4 des Gesetzes über die Änderung von Familien-
namen und Vornamen in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 401-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 

Die Änderung des Familiennamens erstreckt sich, 
soweit nicht bei der Entscheidung etwas anderes be-
stimmt wird, auf Kinder der Person, deren Name ge-
ändert wird, sofern die Kinder bislang den Namen 
dieser Person getragen haben und für die Kinder die 
elterliche Sorge dieser Person besteht." 

§ 8 
Änderung des Verschollenheitsgesetzes 

In § 16 Abs. 2 Buchstabe c des Verschollenheits-
gesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 401-6, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
werden die Wörter „ehelichen und die ihnen recht-
lich gleichgestellten" gestrichen. 

§9 

Änderung des Gesetzes zur Änderung 
von Vorschriften des Verschollenheitsrechts 

In Artikel 2 § 1 Abs. 4 Buchstabe b des Gesetzes 
zur Änderung von Vorschriften des Verschollenheits-
rechts in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 401-7, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
werden die Wörter „ehelicher oder ein diesem recht-
lich gleichgestellter" gestrichen. 

§ 10 

Änderung des Ehegesetzes 

§ 8 des Ehegesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 404-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 

§ 11 

Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 

§ 5 Abs. 4 Satz 1 des Adoptionsvermittlungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. De-
zember 1989 (BGBl. I S. 2016), das zuletzt durch ... 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„Es ist untersagt, Vermittlungstätigkeiten auszu-
üben, die zum Ziel haben, daß ein Dritter ein Kind 
auf Dauer bei sich aufnimmt, insbesondere dadurch, 
daß ein Mann die Vaterschaft für ein Kind, das er 
nicht gezeugt hat, anerkennt." 
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§ 12 

Änderung des Strafgesetzbuchs 

In § 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Strafgesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 1160), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden die Wörter 
„wenn die Beziehung durch eine nichteheliche Ge-
burt vermittelt wird," gestrichen. 

§ 13 

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Das Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3427), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Der neue Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Dem Jugendrichter sollen für die Jugend-
lichen die familien- und vormundschafts-
richterlichen Erziehungsaufgaben übertra-
gen werden." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „vormundschaftsrichterliche" 
wird durch die Wörter „familien- und vor-
mundschaftsrichterliche" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird hinter die Angabe 
„ 1666 a," die Angabe „ 1837 Abs. 4, §" ein-
gefügt. 

2. In § 84 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist in diesen Fällen der Verurteilte volljährig, 
steht die Einleitung der Vollstreckung dem Ju-
gendrichter des Amtsgerichts zu, dem die fami-

lien- oder vormundschaftsrichterlichen Erzie-
hungsaufgaben bei noch fehlender Volljährigkeit 
oblägen." 

3. In § 42 Abs. 1 und 2, § 84 Abs. 2 und § 98 Abs. 1 
wird jeweils das Wort  „vormundschaftsrichter-
lichen" durch die Wörter „familien- oder vormund-
schaftsrichterlichen" ersetzt. 

4. In § 3, in der Überschrift zu § 53, in §§ 53, 54 
Abs. 1, § 55 Abs. 1 und § 104 Abs. 4 wird jeweils 
das Wort  „Vormundschaftsrichter" durch die Wör-
ter „Familien- oder Vormundschaftsrichter" er-
setzt. 

§ 14 

Änderung des Unterhaltssicherungsgesetzes 

Das Unterhaltssicherungsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 53-3, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert:  

1. § 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 3 
Familienangehörige 

(1) Familienangehörige im Sinne dieses Geset-
zes sind 

1. die Ehefrau des Wehrpflichtigen, 

2. Kinder des Wehrpflichtigen, 

3. Kinder der Ehefrau des Wehrpflichtigen, die 
nicht von ihm abstammen, jedoch im gemein-
samen Haushalt leben, 

4. die Frau, deren Ehe mit dem Wehrpflichtigen ge-
schieden, für nichtig erklärt oder aufgehoben ist, 

5. die Eltern und Großeltern des Wehrpflichtigen, 

6. Geschwister des Wehrpflichtigen. 

(2) Kinder, für die dem Wehrpflichtigen die elter-
liche Sorge zusteht, sowie die in Absatz 1 Nr. 1 
und 3 genannten Personen sind Familienangehö-
rige im engeren Sinne. Die übrigen Personen sind 
sonstige Familienangehörige." 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 und 6 bis 8" durch die Angabe „ § 3 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 5" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 4 
und 10 bis 12" durch die Angabe „3 Abs. 1 Nr. 3 
und 6" ersetzt. 

3. § 6 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

4. In § 7 a Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „Nr. 7" 
durch die Angabe „Nr. 5" ersetzt. 

§ 15 

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

In § 43 Abs. 3 Satz 2 des Soldatenversorgungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Januar 1995 (BGBl. I S. 50), das zuletzt durch . . . 
geändert worden ist, werden die Wörter „die Ehelich-
keit des Kindes" durch die Wörter „seine Vaterschaft" 
ersetzt. 

§ 16 

Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 

In § 265 Abs. 2 Satz 3 des Lastenausgleichsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 
1993 (BGBl. I S. 845), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, werden die Wörter „eheliche Kinder, 
Stiefkinder, als Kind angenommene Personen oder 
sonstige Personen, denen die rechtliche Stellung 
ehelicher Kinder zukommt, und nichteheliche Kin-
der" durch die Wörter „auch Stiefkinder" ersetzt. 

§ 13 

Änderung des Heimarbeitsgesetzes 

§ 2 Abs. 5 des Heimarbeitsgesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 804-1, 
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veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Buchstabe a werden die Wörter „oder von ihnen 
an  Kindes Statt angenommen" gestrichen. 

2. In Buchstabe b wird der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt. 

3. Buchstabe c wird aufgehoben. 

§ 18 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

In § 635 Nr. 3 der Reichsversicherungsordnung in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 820-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die 
zuletzt durch ... geändert worden ist, wird das Wo rt 

 „ehelichen" gestrichen. 

§ 19 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

§ 45 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1982 (BGBl. I S. 21), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 13 

Übergangsvorschriften 

§ 1 

(1) In einem Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 
10 und 11 der Zivilprozeßordnung, das am ... [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] in 
erster Instanz anhängig ist, bleibt das bisher befaßte 
Gericht zuständig. § 23 b Abs. 3 Satz 2 des Gerichts-
verfassungsgesetzes ist nicht anzuwenden. 

(2) Ist die erstinstanzliche Entscheidung in einem 
Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 10 und 11 der 
Zivilprozeßordnung vor dem ... [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens des Gesetzes] verkündet oder statt 
einer Verkündung zugestellt worden, sind für die Zu-
lässigkeit von Rechtsmitteln und die Zuständigkeit für 
die Verhandlung und Entscheidung über die Rechts-
mittel die bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] maßgeblichen Vorschriften weiter-
hin anzuwenden. In Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung sowie § 621 Abs. 1 Nr. 10 
der Zivilprozeßordnung in den Fällen des § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs tritt an die Stelle 
der Verkündung oder der Zustellung die Bekanntma-
chung. Im übrigen richtet sich die Zuständigkeit für 
die Verhandlung und Entscheidung über die Rechts-
mittel nach den Vorschriften, die für die von den 
Familiengerichten entschiedenen Sachen gelten. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Satz 1 ist, 
wenn es sich um Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung sowie § 621 Abs. 1 Nr. 10 
der Zivilprozeßordnung in den Fällen des § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt, § 621 a 
der Zivilprozeßordnung nicht anzuwenden; § 49 a 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit ist entsprechend anzuwenden.  

§ 2 

(1) Ein am ... [einsetzen: Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes] anhängiges Verfahren, welches 
die Anfechtung der Ehelichkeit oder die Anfechtung 
der Anerkennung der Vaterschaft zum Gegenstand 
hat, wird als Verfahren auf Anfechtung der Vater-
schaft fortgeführt. 

(2) Ein am ... [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] anhängiges Verfahren, welches 
die Anfechtung der Ehelichkeit oder die Anfechtung 
der Anerkennung der Vaterschaft durch die Eltern 
des Mannes nach den §§ 1595 a, 1600 g Abs. 2, 
§ 16001 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes] geltenden Fassung zum Gegenstand hat, 
ist als in der Hauptsache erledigt anzusehen. 

(3) Ein am ... [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] anhängiges Verfahren, dessen 
Gegenstand eine Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts nach § 1597 Abs. 1, 3, § 1600 k Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
in der bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] geltenden Fassung ist, ist als in 
der Hauptsache erledigt anzusehen. 

(4) Eine am ... [einsetzen: Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes] anhängige Folgesache, die die 
Regelung der elterlichen Sorge nach § 1671 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in der vor dem ... [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] geltenden 
Fassung zum Gegenstand hat, ist als in der Hauptsa-
che erledigt anzusehen, wenn nicht bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach dem ... [einsetzen: Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes] ein Elternteil bean-
tragt hat, daß ihm das Familiengericht die elterliche 
Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein 
überträgt. 

(5) Ein am ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
des Gesetzes] anhängiges Verfahren, welches die 
Ehelicherklärung eines Kindes betrifft, ist als in der 
Hauptsache erledigt anzusehen. 

(6) In einem Verfahren, das nach den vorstehenden 
Vorschriften als in der Hauptsache erledigt anzu-
sehen ist, werden keine Gerichtsgebühren erhoben. 

Artikel 14 

Schlußvorschriften 

§ 1 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Ver-
kündung folgenden siebten Kalendermonats in Kraft. 

§ 2 

Außerkrafttreten 

Artikel 13 tritt am ... [einsetzen: Tag und Monat 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie Jahreszahl 
des fünften auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] 
außer Kraft. 
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Begründung 

ERSTER TEIL 

Vorbemerkungen 

A. Anlaß und Gegenstand der Reform 

Durch das am 1. Januar 1980 in Kraft getretene 
Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen 
Sorge ist das Kindschaftsrecht zuletzt grundlegend 
geändert worden. Doch zur Ruhe gekommen ist die-
ses Rechtsgebiet seitdem nicht. Eine wichtige Ent-
scheidung der damaligen Reform - der Ausschluß 
der gemeinsamen Sorge für geschiedene Eltern - 
ist vom Bundesverfassungsgericht bereits 1982 für 
verfassungswidrig erklärt worden. Auch hat das 
Bundesverfassungsgericht Vorschriften des Abstam-
mungsrechts beanstandet, weil die im Bürgerlichen 
Gesetzbuch vorgesehenen Möglichkeiten des Kindes 
zur Vaterschaftsanfechtung dessen Recht auf Kennt-
nis der eigenen Abstammung zu sehr einschränken. 
Weitere Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts betreffen die Vertretung Minderjähriger im 
Verfassungsbeschwerdeverfahren und die im heuti-
gen Recht nicht vorgesehene Möglichkeit einer ge-
meinsamen elterlichen Sorge für nicht miteinander 
verheiratete Eltern. Jüngst hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, daß die Väter nichteheli-
cher Kinder generell Träger des verfassungsrechtlich 
geschützten Elternrechts sind, und festgestellt, daß 
dem das geltende Recht für den Fall einer Adoption 
des nichtehelichen Kindes durch seine Mutter oder 
deren Ehemann nicht hinreichend Rechnung trägt. 
Grundsätzliche Aussagen enthält auch eine Ent-
scheidung des höchsten deutschen Gerichts aus dem 
Jahre 1991 zum (heute noch unterschiedlichen) In-
stanzenzug für Unterhaltsstreitigkeiten ehelicher 
und nichtehelicher Kinder. Aus dem Gebot des Arti-
kels 6 Abs. 5 GG folgt danach die Pflicht des Gesetz-
gebers, bei jeder Regelung, die zwischen ehelichen 
und nichtehelichen Kindern differenziert, zu prüfen, 
ob es für die Ungleichbehandlung sachliche Gründe 
gibt. Den Maßstab der Gleichstellung bildet der 
„Normalfall" des ehelichen Kindes, das in einer stabi-
len Ehe aufwächst. Abweichungen von den für ehe-
liche Kinder geltenden Vorschriften sind nach dem 
vom Bundesverfassungsgericht so beschriebenen 
Verfassungsauftrag grundsätzlich nur zulässig, wenn 
eine förmliche Gleichstellung der anderen sozialen 
Situation des nichtehelichen Kindes nicht gerecht 
würde oder dadurch andere, ebenso geschützte 
Rechtspositionen beeinträchtigt würden. 

Anstöße für eine Reform des Kindschaftsrechts erge-
ben sich auch aus dem internationalen Bereich. Dies 
gilt etwa für das Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) aus dem 
Jahre 1989 (in der Bundesrepublik Deutschland seit 
dem 5. April 1992 in Kraft, BGBl. 1992 II S. 990). Die-
ses Übereinkommen macht den Vertragsstaaten ganz 

allgemein zur Pflicht, dem Kind den Schutz und die 
Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlerge-
hen notwendig sind, und zu diesem Zweck „alle 
geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaß-
nahmen zu treffen" (siehe Bundestags-Drucksache 
12/4168 S. 2). Die Bundesregierung hat stets betont, 
daß sie dem Übereinkommen große Bedeutung bei-
mißt und daß das Übereinkommen Impulse für inner-
staatliche Reformen gibt. 

Auch anläßlich der Wiedervereinigung ist deutlich 
geworden, daß das heutige Kindschaftsrecht in man-
cherlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß ist. Einzelne 
nur für nichteheliche Kinder geltende Vorschriften 
sind im Einigungsvertrag von der Überleitung des 
bundesdeutschen Familienrechts in die neuen Län-
der ausgenommen worden. Bei den Verhandlungen 
über den Einigungsvertrag bestand Übereinstim-
mung darin, daß die Bundesregierung dem künftigen 
Gesetzgeber eine Novellierung des Nichtehelichen-
rechts vorschlagen werde (siehe Erläuterungen zum 
Einigungsvertrag, Bundestags-Drucksache 11/7817 
S. 36 - zu Artikel 230 -). 

Aus diesen Gründen hat schon die Koalitionsverein-
barung für die 12. Legislaturperiode vorgesehen, das 
Recht der Kinder, deren Eltern nicht miteinander ver-
heiratet sind, umfassend zu prüfen. Auf dieser 
Grundlage sind in den letzten Jahren umfangreiche 
Vorarbeiten für eine Reform des Kindschaftsrechts in 
Angriff genommen worden. Die Koalitionsvereinba-
rung für die 13. Legislaturpe riode enthält folgende 
Aussage: „Das Wohl der Kinder, die einen Anspruch 
auf eine gute rechtliche Absicherung haben, steht im 
Mittelpunkt der Reform des Kindschaftsrechts. Ge-
meinsame Sorge, einheitliches Umgangsrecht, ein 
verbessertes Unterhaltsrecht sowie die Aufhebung 
der gesetzlichen Amtspflegschaft sind dabei wichtige 
Bereiche." 

Der vorliegende Entwurf verfolgt folgende Ziele: 

- Die Rechte der Kinder sollen verbessert und das 
Kindeswohl soll auf bestmögliche Art  und Weise 
gefördert werden. 

- Auch Rechtspositionen der Eltern sollen - soweit 
dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist - gestärkt 
und vor unnötigen staatlichen Eingriffen geschützt 
werden. 

- Rechtliche Unterschiede zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern, die in Teilbereichen noch 
bestehen, sollen so weit wie möglich abgebaut 
werden. 

- Das geltende Recht soll - etwa durch Vermeidung 
unnötiger Überschneidungen und Doppelregelun-
gen - einfacher und überschaubarer werden. 

Die Vorschläge dieses Entwurfs betreffen im wesent

-

lichen das Abstammungsrecht, das Sorge- und Um- 
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gangsrecht, den Unterhalt der mit dem Vater des 
Kindes nicht verheirateten Mutter, das Namensrecht, 
das Adoptionsrecht und das Recht des gerichtlichen 
Verfahrens. Darüber hinaus hat die Bundesregierung 
den Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der 
gesetzlichen Amtspflegschaft und Neuordnung des 
Rechts der Beistandschaft eingebracht (Bundestags-
Drucksache 13/892). Danach sollen alle allein erzie-
henden Elternteile künftig auf freiwilliger Grundlage 
die Möglichkeit haben, für Vaterschafts- und Unter-
haltsangelegenheiten die Hilfe des Jugendamts in 
Anspruch zu nehmen. Durch den ebenfalls durch die 
Bundesregierung bereits eingebrachten Entwurf 
eines Gesetzes zur erbrechtlichen Gleichstellung 
nichtehelicher Kinder sollen die im BGB heute noch 
vorhandenen Sondervorschriften für das Erbrecht 
nichtehelicher Kinder beseitigt werden. Zusätzlich 
soll das Kindesunterhaltsrecht vereinheitlicht wer-
den. 

B. Geltendes Recht 

Die geltende Rechtslage ist geprägt von einem Ne-
beneinander von Regelungen für eheliche und nicht-
eheliche Kinder und deren Eltern; in vielen Berei-
chen gibt es nach wie vor Unterschiede in ihrer 
Rechtsstellung. 

I. Abstammungsrecht 

Das heutige Abstammungsrecht unterscheidet st rikt 
zwischen ehelicher und nichtehelicher Abstammung. 

Ein Kind, das nach Eingehung der Ehe geboren wur-
de, ist eheliches Kind des Ehemannes, wenn die Frau 
es vor oder während der Ehe empfangen und der 
Mann innerhalb der Empfängniszeit der Frau beige-
wohnt hat (§ 1591 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dabei wird 
vermutet, daß der Mann innerhalb der Empfängnis-
zeit der Frau beigewohnt hat (§ 1591 Abs. 2 Satz 1 
BGB). Auch vor der Eheschließung gezeugte Kinder 
sind ehelich; jedoch braucht der Ehemann, wenn er 
in diesem Fall die Ehelichkeit anficht, die Beiwoh-
nungsvermutung nicht gegen sich gelten zu lassen, 
so daß etwaige Zweifel an seiner Vaterschaft die 
Anfechtungsklage zum Erfolg führen (§ 1591 Abs. 2 
Satz 2 BGB). Auch Kinder, die nach einer Eheauf-
lösung durch Scheidung, Nichtigerklärung oder Tod 
geboren werden, sind ehelich, sofern der Empfäng-
niszeitraum (§ 1592 BGB) teilweise noch in die Ehe-
zeit fällt. 

Die Ehelichkeit kann von dem Ehemann und von 
dem Kind angefochten werden. Das Kind bedarf für 
die Anfechtung jedoch besonderer, eng begrenzter 
Gründe (§ 1596 Abs. 1 BGB). Diese Begrenzung ist 
jedenfalls insoweit verfassungswidrig, als sie dem 
volljährigen Kind in anderen als den zugelassenen 
Fällen die Klärung seiner Abstammung im Hinblick 
auf § 1593 BGB ausnahmslos verwehrt (BVerfGE 79, 
256). Während der Minderjährigkeit des Kindes wird 
das Anfechtungsrecht vom gesetzlichen Vertreter 
ausgeübt; dieser bedarf der Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts (§ 1597 Abs. 1 BGB). Hat der 
gesetzliche Vertreter nicht rechtzeitig angefochten, 
so kann das Kind in bestimmten Fällen nach Eintritt 

der Volljährigkeit, längstens jedoch bis zur Vollen-
dung des 20. Lebensjahres, selbst anfechten. Diese 
absolute Befristung ist im Hinblick auf die Fälle ver-
fassungswidrig, in denen das Kind von den Umstän-
den, die für seine Nichtehelichkeit sprechen, erst 
später Kenntnis erlangt (BVerfGE 90, 263). 

Die nichteheliche Vaterschaft wird durch Anerken-
nung oder gerichtliche Entscheidung festgestellt 
(§ 1600 a BGB). Zur Anerkennung ist die Zustim-
mung des Kindes erforderlich (§ 1600 c BGB), nicht 
aber die der Mutter. Die gerichtliche Feststellung 
wird grundsätzlich auf Klage des Kindes oder des 
Mannes betrieben; lediglich wenn das Kind gestor-
ben ist, kann die Mutter einen Antrag auf Feststel-
lung der Vaterschaft stellen (§ 1600 n BGB). Die An-
erkennung kann durch den Mann, der sie abgege-
ben hat, sowie durch das Kind und die Mutter ange-
fochten werden (§ 1600 g Abs. 1 BGB). 

Die Anfechtungsfristen sind unterschiedlich gere-
gelt. Sie betragen bei der Ehelichkeitsanfechtung 
durch den Ehemann und das Kind sowie bei der Va-
terschaftsanfechtung durch das nichteheliche Kind in 
den Fällen des § 1596 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BGB zwei 
Jahre (§ 1594 Abs. 1, § 1596 Abs. 2 Satz 1, § 1600 i 
Abs. 1 BGB), bei der Anfechtung der Vaterschaftsan-
erkennung durch den Mann und die Mutter des Kin-
des ein Jahr (§ 1600 h Abs. 1 BGB). 

Ist der (Schein-)Vater verstorben, ohne von seinem 
Anfechtungsrecht Gebrauch gemacht zu haben, so 
können unter bestimmten Voraussetzungen seine 
Eltern die Ehelichkeit bzw. die Vaterschaft inner-
halb eines Jahres anfechten (§§ 1595 a, 1600 g Abs. 2 
BGB). 

Eine Definition der Mutterschaft enthält das Gesetz 
nicht. Der Gesetzgeber des BGB ging als selbstver-
ständlich davon aus, daß die genetische Mutter und 
die gebärende Frau identisch sind. 

II. Elterliche Sorge 

1. Allgemeines 

§ 1626 Abs. 1 Satz 1 BGB definie rt  die elterliche 
Sorge als das Recht und die Pflicht des Vaters und 
der Mutter, für das minderjährige Kind zu sorgen. 
Nach Satz 2 umfaßt die elterliche Sorge die Sorge für 
die Person des Kindes (Personensorge) und für das 
Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). 

Die Personensorge umfaßt insbesondere das Recht 
und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu 
beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen 
(§ 1631 Abs. 1 BGB). Die Erziehung umfaßt auch die 
religiöse Erziehung (vgl. Gesetz über die religiöse 
Kindererziehung vom 15. Juni 1921). Zur Personen-
sorge gehören etwa die Entscheidung über eine Ein-
willigung in eine Heilbehandlung, die Bestimmung 
des Umgangs und die Wahrnehmung schulischer 
Angelegenheiten. Entscheidungen in beruflichen 
Dingen werden heutzutage oft erst getroffen, wenn 
das Kind bereits volljährig ist. Daher spielen sie im 
Bereich der elterlichen Sorge keine so große Rolle 
mehr wie früher. 
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Die Vermögenssorge erfaßt das Kindesvermögen im 
weitesten Sinne, Eigentum ebenso wie Einkünfte. 
Nicht der Vermögenssorge, sondern der Personen-
sorge wird die Geltendmachung von Unterhaltsan-
sprüchen des Kindes zugerechnet; § 1690 Abs. 1 BGB 
spricht deshalb von „Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen und die Vermögenssorge". 

Bestandteil der elterlichen Sorge ist die Vertretung 
des Kindes (§ 1629 BGB). Soweit Eltern die Sorge 
gemeinsam zusteht, vertreten sie das Kind gemein-
schaftlich. Ein Elternteil vertritt das Kind allein, so-
weit er die elterliche Sorge allein ausübt oder ihm die 
Entscheidung nach § 1628 Abs. 1 BGB übertragen 
worden ist. 

2. Entstehung der elterlichen Sorge 

Das BGB unterscheidet im Zweiten Abschnitt des 
Vierten Buchs zwischen der elterlichen Sorge für 
eheliche Kinder (Fünfter Titel) und der elterlichen 
Sorge für nichteheliche Kinder (Sechster Titel). Bei 
ehelichen Kindern haben dessen Eltern von Geburt 
an die gemeinsame Sorge (falls nicht ein Ausnahme-
tatbestand vorliegt, etwa wenn die Sorge eines ge-
schäftsunfähigen Elternteils gemäß § 1673 Abs. 1 
BGB ruht). Wenn die Eltern später einander heiraten, 
so erhält das Kind von diesem Zeitpunkt an den Sta-
tus eines ehelichen Kindes (§ 1319 Satz 1 BGB), so 
daß von nun an auch die gemeinsame Sorge beider 
Eltern besteht. 

Eine gemeinsame elterliche Sorge für das nichteheli-
che Kind ist im geltenden Recht nicht vorgesehen. 
Grundsätzlich steht die Sorge in diesem Fall der Mut-
ter zu (§ 1705 Satz 1 BGB). 

Für den Vater gibt es gegenwärtig folgende Möglich-
keiten, die Sorge für sein Kind zu erlangen: 

- Das Kind kann auf Antrag des Vaters für ehelich 
erklärt werden (§ 1723 BGB). Dies hat zur Folge, 
daß die Mutter das Recht und die Pflicht verliert, 
die elterliche Sorge auszuüben (§ 1738 Abs. 1 
BGB), und der Vater die Sorge allein ausübt 
(§§ 1736, 1626 BGB). 

- Stirbt die Mutter, so kann das Kind unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch auf seinen eigenen An-
trag für ehelich erklärt werden (§ 1740 a BGB); 
auch in diesem Fall erlangt der Vater die Allein-
sorge (§ 1740 f Abs. 1, § 1626 BGB). 

- Der Vater kann das Kind gemäß § 1741 Abs. 3 Satz 
2 BGB adoptieren, wodurch er gemäß § 1754 
Abs. 2, § 1626 BGB zum alleinigen Inhaber der 
elterlichen Sorge wird; die Verwandtschaft zur 
Mutter und damit auch deren Sorge erlöschen 
(§ 1755 Abs. 1 BGB). 

- Schließlich kann der Vater zum Vormund seines 
eigenen nichtehelichen Kindes bestimmt werden 
(§ 1779 Abs. 2 Satz 3 zweiter Halbsatz BGB), wenn 
die elterliche Sorge der Mutter nicht mehr besteht. 

Der völlige Ausschluß einer gemeinsamen elterlichen 
Sorge für das nichteheliche Kind ist vom Bundes-
verfassungsgericht beanstandet worden (siehe un-
ten I.II.3.a). 

3. Eingriffe in die elterliche Sorge bei Trennung 
und Scheidung der Eltern 

Das Familiengericht bestimmt im Scheidungsverfah-
ren, welchem Elternteil die Sorge für ein gemein-
schaftliches Kind zustehen soll (§ 1631 Abs. 1 BGB). 
Maßgebliches Kriterium ist das Wohl des Kindes; 
seine Bindungen, insbesondere an seine Eltern und 
Geschwister, sind zu berücksichtigen (§ 1671 Abs. 2 
BGB). Von einem übereinstimmenden Vorschlag der 
Eltern darf das Gericht nur abweichen, wenn dies 
zum Wohle des Kindes erforderlich ist oder ein min-
destens vierzehnjähriges Kind einen abweichenden 
Vorschlag macht (§ 1671 Abs. 3 BGB). Die ursprüng-
liche Regelung, wonach den Eltern die gemeinsame 
Sorge nicht belassen werden konnte, hat das Bun-
desverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 
3. November 1982 (BVerfGE 61, 358) für unvereinbar 
mit dem Grundgesetz erklärt. Auf Grund dieser Ent-
scheidung kann das Familiengericht bereits heute 
auf den Fortbestand der gemeinsamen Sorge erken-
nen. 

Über die elterliche Sorge nach der Scheidung wird 
von Amts wegen entschieden; ein Antrag insbeson-
dere der Eltern oder des Jugendamts ist also nicht er-
forderlich. Dies gilt auch für die Fälle, in denen den 
Eltern die gemeinsame Sorge belassen wird, obwohl 
sich hierbei durch die Gerichtsentscheidung nichts 
an der bisherigen gemeinsamen Sorge ändert. Über 
die elterliche Sorge ist gleichzeitig und zusammen 
mit der Scheidungssache zu verhandeln und zu ent-
scheiden (§ 623 ZPO - sogenannter Verbund). Da der 
Verbund hier ebenso wie beim Versorgungsaus-
gleich, aber anders als etwa beim Unterhalt oder Zu-
gewinnausgleich, nicht von einem Antrag abhängig 
ist, spricht man vom „Zwangsverbund". 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 26. Juli 1990 
sieht unter anderem in § 17 SGB VIII eine Beratung 
der Eltern durch das Jugendamt im Fall der Tren-
nung oder Scheidung vor. Die Eltern sollen insbeson-
dere bei der Entwicklung eines einvernehmlichen 
Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen 
Sorge, das als Grundlage für die richterliche Ent-
scheidung dienen kann, unterstützt werden. 

§ 1672 BGB erklärt für die Zeit des Getrenntlebens 
der Eltern § 1671 Abs. 1 bis 5 BGB für entsprechend 
anwendbar. Das Gericht entscheidet in diesem Fall 
auf Antrag eines Elternteils; von Amts wegen ent-
scheidet es, wenn andernfalls das Wohl des Kindes 
gefährdet wäre und die Eltern nicht gewillt oder 
nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. 

4. Eingriffe in die elterliche Sorge bei Gefahr 
für das Kindeswohl 

Die Pflege und Erziehung der Kinder ist in erster 
Linie Sache der Eltern (Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG). 
Kraft seines Wächteramtes (Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 
GG) hat jedoch der Staat die Aufgabe, Kinder vor 
Gefahren zu schützen, die ihren Grund in der elter-
lichen Pflege und Erziehung haben. Eine Reihe von 
Vorschriften des BGB erlauben gerichtliche Eingriffe 
in die elterliche Sorge bis hin zum teilweisen oder 
auch gänzlichen Entzug der Sorge wegen Gefähr-
dung des Kindeswohls. 
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Kernvorschrift ist in diesem Zusammenhang § 1666 
BGB, der seine heutige Fassung durch das Gesetz 
zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge er-
hielt. Absatz 1 dieser Vorschrift erlaubt in Fällen der 
Kindeswohlgefährdung durch mißbräuchliche Aus-
übung der elterlichen Sorge, Vernachlässigung des 
Kindes, unverschuldetes Elternversagen oder durch 
das Verhalten eines Dritten Eingriffe in die Perso-
nensorge, während nach Absatz 3 bei Verletzungen 
der Unterhaltspflicht die Vermögenssorge entzogen 
werden kann. Maßnahmen im Bereich der Perso-
nensorge kommen darüber hinaus nach § 1631 a 
Abs. 2 Satz 1 BGB, im Bereich der Vermögenssorge 
insbesondere nach § 1667 BGB, aber auch auf Grund 
weiterer Eingriffsnormen (etwa § 1632 Abs. 4, § 1639 
Abs. 1 Satz 2, § 1640 Abs. 4, § 1683 Abs. 4 BGB) in 
Betracht. Der Entzug der gesetzlichen Vertretung 
durch das Vormundschaftsgericht ist nach § 1629 
Abs. 2 Satz 3, § 1796 BGB bei erheblichem Inter-
essengegensatz möglich. 

Wird einem Elternteil die Sorge ganz oder teilweise 
entzogen, so übt sie der andere Elternteil nach Maß-
gabe des § 1680 BGB alleine aus; andernfalls ist ein 
Vormund (§ 1773 BGB) oder ein Ergänzungspfleger 
(§ 1909 BGB) zu bestellen. 

Die Anwendung der §§ 1666, 1667 BGB sowie der 
anderen genannten Eingriffsnormen kommt jedoch 
nicht in Betracht, soweit in einem Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren nach §§ 1671, 1672 BGB oder in 
einem Änderungsverfahren nach § 1696 BGB über 
die gänzliche Übertragung der Personensorge und/ 
oder der Vermögenssorge auf einen Elternteil oder 
auf einen Vormund oder Pfleger zu befinden ist. Da 
§§ 1671, 1672 BGB keine Übertragung von Teilberei-
chen aus der Personen- oder Vermögenssorge zulas-
sen, bleiben die allgemeinen Eingriffsnormen inso-
weit auch im Fall  der Trennung oder Scheidung von 
Eltern eines ehelichen Kindes maßgeblich. 

5. Subsidiäre elterliche Sorge 

Unter subsidiärer elterlicher Sorge ist die elterliche 
Sorge zu verstehen, die beim vorher mit der Sorge 
nicht betrauten Elternteil dann eintritt, wenn der bis-
herige Sorgeinhaber die elterliche Sorge verliert. Zu 
einem solchen Verlust kann es dadurch kommen, 
daß der Elternteil geschäftsunfähig wird, daß ihm die 
Sorge entzogen wird oder daß er stirbt. Beruhte die 
Alleinsorge dieses Elternteils darauf, daß sie ihm ge-
mäß §§ 1671, 1672 BGB als Folge einer Scheidung 
oder Trennung übertragen wurde, so hat das Vor-
mundschaftsgericht die elterliche Sorge in den ge-
nannten Fällen auf den anderen Elternteil zu über-
tragen, es sei denn, daß dies dem Wohle des Kindes 
widerspricht (§ 1678 Abs. 2, § 1680 Abs. 2 Satz 1, 
§ 1681 Abs. 1 Satz 2 BGB). 

Eine Regelung bezüglich subsidiärer elterlicher 
Sorge bei den Eltern eines nichtehelichen Kindes ist 
nicht vorhanden. Wenn etwa die Mutter Inhaberin 
der elterlichen Sorge ist und sie geschäftsunfähig 
wird, wenn ihr die Sorge entzogen wird oder wenn 
sie stirbt, so kann die elterliche Sorge nicht auf den 
Vater übertragen werden. Es besteht lediglich die 

Möglichkeit, den Vater zum Vormund des Kindes zu 
bestellen. 

III. Umgangsrecht 

Ein Elternteil, dem die Personensorge nicht zusteht, 
behält die Befugnis zum Umgang mit dem ehelichen 
Kind, § 1634 Abs. 1 Satz 1 BGB. Das Umgangsrecht 
gibt ein Recht gegen diejenige Person oder Stelle, 
der die Personensorge (auch hinsichtlich des Um-
gangs) zusteht; denn die Personensorge umfaßt auch 
das Recht, den Umgang des Kindes zu bestimmen, 
§ 1632 Abs. 2 BGB. Wurde die Personensorge einem 
Pfleger übertragen, so steht ein Umgangsrecht 
grundsätzlich beiden Elternteilen zu. Steht beiden 
Elternteilen die Personensorge zu und leben sie nicht 
nur vorübergehend getrennt, so besteht auch in die-
sen Fällen ein Umgangsrecht, § 1634 Abs. 4 BGB. 
Auch bei gemeinsamer Sorge nach Scheidung wird 
von Teilen der Literatur und Rechtsprechung ein Um-
gangsrecht anerkannt. Keine Umgangsbefugnis sieht 
das geltende Recht vor für Verwandte des Kindes 
(etwa Großeltern oder Geschwister) oder für andere 
Personen, die dem Kind besonders nahestehen. 

Das Familiengericht kann über den Umfang der Um-
gangsbefugnis entscheiden und die Ausübung, auch 
gegenüber Dritten, näher regeln, § 1634 Abs. 2 Satz 1 
BGB. Es kann die Umgangsbefugnis einschränken 
oder ausschließen, wenn dies zum Wohle des Kindes 
erforderlich ist, § 1634 Abs. 2 Satz 2 BGB. 

Ein ausdrückliches Recht des Vaters auf Umgang mit 
seinem nichtehelichen Kind - wie es § 1634 Abs. 1 
Satz 1 BGB für eheliche Kinder vorsieht - enthält das 
geltende Recht nicht. Derjenige, dem die Personen-
sorge für das nichteheliche Kind zusteht - also in der 
Regel die Mutter, § 1705 Satz 1 BGB -, bestimmt den 
Umgang des Kindes mit dem Vater. Gegen den Wil-
len der Mutter kann das Vormundschaftsgericht dem 
Vater nur dann ein Umgangsrecht zubilligen, wenn 
ein persönlicher Umgang mit dem Vater dem Wohle 
des Kindes dient, § 1711 Abs. 2 Satz 1 BGB. 

Eine wichtige Rolle bei der Beratung und Konfliktlö-
sung spielt die Jugendhilfe. Mütter und Väter, denen 
die elterliche Sorge nicht zusteht, haben Anspruch 
auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung 
des Umgangsrechts, § 18 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII. Bei 
der Herstellung von Besuchskontakten und bei der 
Ausführung gerichtlicher oder vereinbarter Um-
gangsregelungen soll in geeigneten Fällen Hilfestel-
lung geleistet werden, § 18 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII. 

Folgende Sanktionen sind nach dem geltenden Recht 
möglich, wenn ein bestehendes Umgangsrecht ver-
eitelt wird: 

§ 33 FGG regelt den+ Vollzug gerichtlicher Ent-
scheidungen auf dem Gebiet der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit. Als Zwangsmittel ist Zwangsgeld 
vorgesehen, § 33 Abs. 1 Satz 1 FGG. Geht es um 
die Herausgabe einer Person, kann das Gericht 
unabhängig von der Festsetzung eines Zwangs-
geldes die Zwangshaft anordnen, § 33 Abs. 1 
Satz 2 FGG. In diesen Fällen kann unabhängig 
von den nach § 33 Abs. 1 FGG festgesetzten 
Zwangsmitteln - auf Grund einer besonderen Ver- 
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fügung des Gerichts - auch Gewalt gebraucht 
werden, § 33 Abs. 2 FGG. 

- Dem Elternteil, der die elterliche Sorge innehat, 
kann diese bei nachhaltiger Vereitelung des Um-
gangs des Kindes mit dem anderen Elternteil unter 
Umständen auch entzogen werden. Beruht die 
Sorge im Einzelfall auf einer gerichtlichen Ent-
scheidung, so kann diese Entscheidung nach 
§ 1696 BGB geändert werden. Ansonsten kann 
ein - völliger oder teilweiser - Entzug der Sorge in 
Betracht kommen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 1666 BGB vorliegen. Außerdem kann die Sorge 
vollständig oder teilweise (Aufenthaltsbestim-
mung) entweder auf den bisher Umgangsberech-
tigten oder auf einen Vormund oder Pfleger über-
tragen werden. 

- Schließlich kann eine schwerwiegende Umgangs-
vereitelung oder Umgangserschwerung im Einzel-
fall  auch zur Kürzung des Unterhalts des be-
treuenden Elternteils gemäß § 1579 Nr. 6 BGB füh-
ren. 

IV. Legitimation 

Nach geltendem Recht gibt es drei Möglichkeiten 
der Legitimation, nämlich Legitimation durch nach-
folgende Ehe (§§ 1719 bis 1722 BGB), Ehelicherklä-
rung auf Antrag des Vaters (§§ 1723 bis 1739 BGB) 
sowie Ehelicherklärung auf Antrag des Kindes nach 
dem Tod eines Elternteils (§§ 1740 a bis 1740 g BGB). 
Zweck der Legitimation ist es, das Kind und seine 
Entfaltungsmöglichkeiten vor Benachteiligungen 
wegen seiner nichtehelichen Geburt zu bewahren 
und ihm daher die „Rechtswohltat" der Ehelichkeit 
zukommen zu lassen. 

Die Ehelicherklärung findet ihren Ursprung in dem 
Verwandtschaftssystem, wie es zur Zeit des Inkraft-
tretens des BGB bestand. § 1689 Abs. 2 BGB in seiner 
ursprünglichen Fassung lautete: „Ein uneheliches 
Kind und dessen Vater gelten als nicht verwandt." Im 
Verhältnis zu seiner Mutter und zu deren Verwand-
ten hatte das nichteheliche Kind dagegen die recht-
liche Stellung eines ehelichen Kindes (§ 1705 BGB 
bis zum Inkrafttreten des Nichtehelichengesetzes). In 
einem solchen System erscheint es folgerichtig, daß 
ein nichteheliches Kind auf Antrag seines Vaters 
„durch eine Verfügung der Staatsgewalt für ehelich 
erklärt werden" konnte (vgl. § 1723 BGB bis zum 
Inkrafttreten des Nichtehelichengesetzes). Bei der 
„Ehelichkeitserklärung" handelte es sich um einen 
Gnadenakt; denn sie konnte versagt werden, auch 
wenn ihr ein gesetzliches Hindernis nicht entgegen-
stand (§ 1734 BGB bis zum Inkrafttreten des Nicht-
ehelichengesetzes). Das System der Trennung zwi-
schen Mutter und Kind einerseits und Vater anderer-
seits wurde hierbei konsequent durchgehalten. Wur-
de nämlich das Kind für ehelich erklärt, galt dies nur 
im Hinblick auf die Stellung des Vaters, während 
gleichzeitig die Mutter das Recht und die Pflicht ver-
lor, für die Person des Kindes zu sorgen (§ 1738 
BGB). Durch das Nichtehelichengesetz wurde die Le-
gitimation der neuen Terminologie angepaßt. Nach 
wie vor können nicht miteinander verheiratete Eltern 
auch im Wege der Ehelicherklärung nicht erreichen, 

daß ihnen die Sorge für ihr Kind gemeinsam zusteht; 
dies wurde vom Bundesverfassungsgericht beanstan-
det (Beschluß vom 7. Mai 1991, BVerfGE 84, 168). 

Die Ehelicherklärung auf Antrag des Kindes wurde 
durch das Nichtehelichengesetz eingefügt. Das Kind 
hat dadurch die Möglichkeit, die Ehelicherklärung 
selbst zu beantragen, wenn seine Eltern verlobt wa-
ren und das Verlöbnis durch den Tod eines Elternteils 
aufgelöst worden ist. Das Gesetz geht davon aus, daß 
die Eltern geheiratet hätten, wenn sie nicht durch 
den Tod eines Verlobten daran gehindert worden wä-
ren, und gibt deshalb dem Kind die Möglichkeit, die 
Stellung zu erlangen, die es bei Eheschließung seiner 
Eltern erlangt hätte. 

V Betreuungsunterhalt 

Nach geltendem Recht hat der Vater der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes für die Dauer von sechs Wo-
chen vor bis acht Wochen nach der Geburt Unterhalt 
zu gewähren (§ 1615 l Abs. 1 BGB). Die Unterhalts-
pflicht besteht über diese Zeit hinaus, soweit von der 
Mutter wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes 
eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann 
(§ 16151 Abs. 2 Satz 2 BGB); sie endet spätestens drei 
Jahre nach der Entbindung (§ 1615 l Abs. 2 Satz 3 
zweiter Halbsatz BGB). Zur Neuregelung des § 1615 l 
Abs. 2 BGB durch das Schwangeren- und Familien-
hilfeänderungsgesetz siehe unten D.IV. 

VI. Namensrecht 

Nach geltendem Recht erhält das eheliche Kind den 
Ehenamen seiner Eltern. Führen die Eltern keinen 
Ehenamen, so können sie den Namen des Vaters 
oder den Namen der Mutter zum Geburtsnamen des 
Kindes bestimmen. Das nichteheliche Kind erhält 
kraft Gesetzes den Namen, den seine Mutter im Zeit-
punkt der Geburt führt, als Geburtsnamen. 

VII. Adoptionsrecht 

Das geltende Recht eröffnet dem Vater oder der Mut-
ter die Möglichkeit, das eigene nichteheliche Kind 
„als Kind anzunehmen". Macht der Vater oder die 
Mutter von dieser Möglichkeit Gebrauch, so wird das 
Kind eheliches Kind des annehmenden Elternteils; 
das Verwandtschaftsverhältnis zum anderen Eltern-
teil erlischt. 

Die Annahme eines nichtehelichen Kindes setzt. die 
Einwilligung der Mutter voraus, die nur unter den 
Voraussetzungen des § 1748 BGB vom Vormund-
schaftsgericht ersetzt werden kann. Einer Einwilli-
gung des Vaters bedarf es nicht. Dies ist vom Bun-
desverfassunsgericht in seinem Beschluß vom 7. März 
1995 (FamRZ 1995, 789) beanstandet worden, siehe 
unten I.VII. Der Vater hat lediglich die Möglichkeit, 
seinerseits auf die Annahme oder Ehelicherklärung 
des Kindes anzutragen. Macht er von dieser Möglich-
keit Gebrauch, ist zunächst über den Antrag des Va-
ters zu entscheiden, bevor über eine Annahme des 
Kindes durch Dritte befunden werden kann. Sowohl 
die Annahme wie auch die Ehelicherklärung des 
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Kindes durch seinen Vater bedürfen der Einwilligung 
der Mutter. 

VIII. Verfahrensrecht 

Im geltenden Recht gibt es kein einheitliches Verfah-
rensrecht für Kinder betreffende familienrechtliche 
Angelegenheiten. Für diese Angelegenheiten ist 
zum Teil die Zuständigkeit des Familiengerichts, des 
Vormundschaftsgerichts oder der Prozeßabteilung 
des Amtsgerichts gegeben; das Verfahren richtet sich 
teilweise nach dem FGG und teilweise nach der 
ZPO, wobei für die Familiensachen in bestimmtem 
Umfang ein einheitlicher Rahmen für Verfahren aus 
beiden Verfahrensordnungen besteht. 

1. Familiensachen 

Das Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familien-
rechts (1. EheRG) vom 14. Juni 1976 hat die Ehe-
sachen (§ 606 ZPO), und damit insbesondere die 
Scheidungssachen, sowie die hiermit eng zusam-
menhängenden sogenannten ehebezogenen Verfah-
ren einheitlich den seinerzeit neu eingerichteten Ab-
teilungen für Familiensachen (Familiengerichten) zu-
gewiesen (§ 23 b GVG, § 621 ZPO). Die ehebezoge-
nen Verfahren betreffen den Unterhalt des Ehegatten 
und der Kinder, den Versorgungsausgleich, den gü-
terrechtlichen Ausgleich, die Hausratsverteilung so-
wie Verfahren nach §§ 1382, 1383 BGB (§ 23 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 5 bis 10 GVG, § 621 Abs. 1 Nr. 4 bis 9 
ZPO). Im Bereich der elterlichen Sorge für die min-
derjährigen ehelichen Kinder sind einbezogen neben 
den Umgangsverfahren und den Herausgabeverfah-
ren zwischen den Eltern (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
und 4 GVG, § 621 Abs. 1 Nr. 2 und 3 ZPO) die Ver-
fahren über die Regelung der elterlichen Sorge für 
ein Kind, soweit nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (§§ 1671, 1672, 1696 BGB) hierfür 
das Familiengericht zuständig ist (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 GVG, § 621 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). 

Von einer Ausdehnung der Zuständigkeit der Fami-
liengerichte von den Eheverfahren und den ehebe-
zogenen Verfahren auf weitere verwandte Gebiete, 
wie allgemein familienbezogene Verfahren, zu de-
nen insbesondere Kindschaftssachen und Vormund-
schaftssachen gehören, ist seinerzeit abgesehen wor-
den (Bundestags-Drucksache 7/650 S. 79). Ins Auge 
gefaßt war allerdings, im Rahmen der Einführung 
eines dreigliedrigen Aufbaus der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit eine Zuweisung weiterer Familien-
sachen an die Familiengerichte vorzunehmen. 

Das Gesetz zur Änderung unterhaltsrechtlicher, ver-
fahrensrechtlicher und anderer Vorschriften vom 
20. Februar 1986 (BGBl. I S. 301) hat davon abge-
sehen, die Zuständigkeit der Familiengerichte zu er-
weitern. Eine grundlegende Ausdehnung der Zu-
ständigkeit des Familiengerichts erschien verfrüht; 
eine Verfestigung des Verfahrensrechts in der Praxis 
sollte abgewartet werden (Bundestags-Drucksache 
10/2888 S. 13). 

Für die den Familiengerichten zugewiesenen Fami

-

liensachen, bei denen es sich teilweise um zivilpro

-

zessuale Verfahren, teilweise um Verfahren der frei

-

willigen Gerichtsbarkeit handelt, hat das 1. EheRG in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht Rahmenvorschriften 
eingeführt (z. B. § 621 a ZPO), um eine gewisse Ein-
heitlichkeit der Behandlung zu gewährleisten (Bun-
destags-Drucksache 7/650 S. 83). Insbesondere ist 
eine weitgehende Vereinheitlichung bei der Ausge-
staltung des Rechtsmittelzugs und der Rechtsmittel 
in Familiensachen vorgenommen worden (§§ 621 d, 
621 e ZPO). In zweiter Instanz sind die Berufungen 
und Beschwerden in Familiensachen einheitlich den 
Oberlandesgerichten zugewiesen (§ 119 GVG), in 
dritter Instanz - soweit ein weiteres Rechtsmittel ge-
geben ist - dem Bundesgerichtshof. 

Für das Scheidungsverfahren und die ehebezogenen 
Verfahren gilt der Grundsatz der Entscheidungskon-
zentration. Er besagt, daß mit der Scheidung zu-
gleich die wichtigsten Scheidungsfolgen geregelt 
werden. Hierdurch soll den Ehegatten vor Augen ge-
führt werden, welche tatsächlichen Auswirkungen 
ihre Trennung hat (Bundestags-Drucksache 7/650 
S. 86). Gegenstand der Entscheidungskonzentration 
können alle ehebezogenen Verfahren sein, soweit 
eine Entscheidung für den Fall der Scheidung und 
damit eine echte Scheidungsfolgenregelung begeh rt 

 wird (§ 623 Abs. 1 ZPO). Zu einer einheitlichen Ver-
handlung und Entscheidung kommt es dann, wenn 
das Folgeverfahren rechtzeitig, d. h. vor Schluß der 
mündlichen Verhandlung in der Scheidungssache 
anhängig gemacht ist (§ 623 Abs. 1 und 2 ZPO). Nur 
das Sorgerechtsverfahren und das Verfahren über 
die Durchführung des Versorgungsausgleichs in den 
Fällen des § 1587 b BGB werden von Amts wegen 
eingeleitet (§ 623 Abs. 3 ZPO), so daß sie - von den 
Fällen der §§. 627 und 628 ZPO abgesehen - im 
Scheidungsverbund entschieden werden (Zwangs-
verbund). 

2. Sonstige Sorgerechtssachen 

Grundsätzlich sind für die als Verfahren der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit ausgestalteten Sorgeangelegen-
heiten betreffend Minderjährige, soweit sie nicht 
durch ausdrückliche Regelung den Familiengerich-
ten zugewiesen sind (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 4 
GVG, § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO), die Vormund-
schaftsgerichte zuständig. Das Verfahren in Sorgean-
gelegenheiten richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. Als Rechtsmittel mög-
lich sind die Beschwerde zum Landgericht (§ 19 
FGG) und die als Rechtsbeschwerde ausgestaltete 
weitere Beschwerde (§ 27 FGG), über die das Ober-
landesgericht und in den Fällen des j 28 Abs. 2 FGG 
der Bundesgerichtshof zu entscheiden haben. 

3. Unterhaltsklagen 

Für die den Regeln des Zivilprozesses unterliegen-
den Unterhaltsklagen aus Ehe und Verwandtschaft 
sind grundsätzlich die Amtsgerichte zuständig (§ 23 a 
Nr. 2 GVG). Allerdings ist mit den Unterhaltsklagen 
ehelicher Kinder und des Ehegatten der zahlenmäßig 
größte Teil den bei den Amtsgerichten gebildeten 
Abteilungen für Familiensachen (Familiengerichten) 
zugewiesen (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und 6 GVG, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 4 und 5 ZPO). Für die anderen Unter- 
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haltsklagen, die eine durch Verwandtschaft begrün-
dete Unterhaltspflicht betreffen, und für die Unter-
haltsklagen der Mütter nichtehelicher Kinder besteht 
die Zuständigkeit der Amtsgerichte (Zivilprozeßab-
teilungen) fort (§ 23 a Nr. 2 und 3 GVG). Als Rechts-
mittel ist für diese Unterhaltsklagen die Berufimg zu 
den Landgerichten gegeben (§ 72 GVG). 

4. Kindschaftssachen 

In den als Zivilprozeßverfahren ausgestalteten Kind-
schaftssachen (§ 640 Abs. 2 ZPO) sind die Amtsge-
richte zuständig (§ 23 a Nr. 1 GVG). Wegen der Be-
deutung dieser Sachen für Eltern und Kind ist die 
zweitinstanzliche Zuständigkeit der Oberlandesge-
richte vorgesehen (§ 119 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GVG). Da 
es sich um nichtvermögensrechtliche Streitigkeiten 
handelt, findet die Revision nur statt, wenn das Ober-
landesgericht sie wegen grundsätzlicher Bedeutung 
oder wegen Abweichung von einer Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs zugelassen hat (§ 546 ZPO) 
oder wenn das Berufungsgericht die Berufung als 
unzulässig verworfen hat (§ 547 ZPO). 

Nach dem Tod des Kindes oder des Mannes kann, so-
weit nicht die Eltern des Mannes klagen, ein streiti-
ges Verfahren nicht mehr durchgeführt werden, da 
es an zwei einander gegenüberstehenden Parteien 
fehlt. In diesem Fall ist das Verfahren nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vor dem Vormund-
schaftsgericht durchzuführen (§ 1599 Abs. 2, § 1600 1 
Abs. 2, § 1600 n Abs. 2 BGB). Erledigt sich durch den 
Tod einer der Parteien der Rechtsstreit vor dem Amts-
gericht in der Hauptsache (§ 640 Abs. 1 i.V. m. § 619 
ZPO), so wird anschließend das Vormundschaftsge-

richt auf entsprechenden Antrag mit der Abstam-
mungssache befaßt. Für den Rechtsnüttelzug gelten 
die allgemeinen Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
Gegeben ist die sofortige Beschwerde zum Landge-
richt (§§ 19, 60 Abs. 1 Nr. 6 FGG) und die als Rechts-
beschwerde ausgestaltete sofortige weitere Be-
schwerde (§§ 27, 60, 63 FGG), über die das Oberlan-
desgericht oder - in den Fällen der Vorlage durch das 
Oberlandesgericht an den Bundesgerichtshof wegen 
beabsichtigter Abweichung von einer Entscheidung 
eines anderen Oberlandesgerichts oder des Bundes-
gerichtshofs - der Bundesgerichtshof zu entscheiden 
hat (§ 28 FGG). 

C. Rechtstatsächliche Ausgangsdaten 

I. Zahl der Scheidungen 

Die Zahl der Scheidungen ist in den siebziger Jahren 
stark angestiegen und bewegt sich seitdem auf un-
verändert hohem Niveau. 

Von 1960 bis 1970 hat sich die Scheidungsrate in den 
alten Bundesländern von 9 % auf 17 % und in der frü-
heren DDR von 15% auf 21% erhöht. Von 1970 bis 
1994 hat sich die Scheidungsquote in den alten Bun-
desländern mehr als verdoppelt; sie stieg von 17% 
auf 35%; in der früheren DDR bzw. den neuen Bun-
desländern einschließlich Berlin-Ost war ein Anstieg 
von 21% auf 37% zu verzeichnen. Dies bedeutet, 
daß 1970 etwa jede fünfte Ehe geschieden wurde 
und inzwischen jede dritte Ehe in Deutschland ge-
schieden wird. 

Jahr 

Eheschließunge 

früheres Bundesgebiet 

n 

ehemalige DDR/ 
neue Länder 

Ehescheidungen 

früheres Bundesgebiet 

(Scheidungsrate) 

ehemalige DDR/ 
neue Länder 

1960 521 445 167 583 48 878 ( 9%) 24 540 (15%) 
1965 492 128 129 002 58 728 (12%) 26 576 (21 %) 
1970 444 510 130 723 76 520 (17%) 27 407 (21 %) 
1975 386 681 142 130 106 829 (28 %) 41632 (29%) 
1980 362 408 134 195 96 222(27%) 44 794 (33 %) 
1985 364 661 131514 128124 (35%) 51 240 (39 %) 
1990 414 475 101913 122 869 (30%) 31 917 (31 %) 
1993 393 353 49 252 138 064 (35 %) 18 361 (37%) 
1994 387 815 52 429 143 144 (37%) 22 908 (44 %) 

II. Zahl der betroffenen Kinder 

Im Jahre 1994 waren von 51,1 % der Ehescheidungen 
in den alten Bundesländern auch Kinder betroffen, in 
den neuen Bundesländern einschließlich Berlin-Ost 
waren es 70,1%. Soweit Ehegatten mit minderjähri-

gen Kindern geschieden wurden, hatten davon in 
den alten Bundesländern 57,9% der Ehepaare ein 
Kind, 33,8% zwei Kinder und 8,3% drei und mehr 
Kinder. In den neuen Ländern hatten 60,6 % der be-
troffenen Ehegatten ein Kind, 33 % zwei Kinder und 
6,4 % drei und mehr Kinder. 
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Die Zahl der von Ehescheidungen betroffenen Kin-
der betrug: 

1. Früheres Bundesgebiet 

Jahr Anzahl der 
betroffenen Kinder 

je 1 000 
Ehescheidungen 

1986 87 986 719 
1987 95 740 737 
1988 92 785 721 
1989 89 552 707 
1990 87 328 711 
1991 91808 721 
1992 91 747 736 
1993 104 631 758 
1994 111 618 780 

2. Ehemalige DDR/neue Länder und Berlin-Ost 

Jahr  Anzahl der 
betroffenen Kinder 

je 1 000 
Ehescheidungen 

1986 52 618 1 003 
1987 50 776 1 003 
1988 48 911 991 
1989 50 194 1 003 
1990 31 012 972 
1991 7 460 831 
1992 9 630 934 
1993 18 910 1 030 
1994 23 700 1 035 

III. Gerichtspraxis zur elterlichen Sorge 

Zur Regelung der elterlichen Sorge wurden für das 
frühere Bundesgebiet einschließlich der Verfahren, 
die auf das frühere Berlin-Ost bezogen waren, fol-
gende Zahlen mitgeteilt: 

Jahr 
mit 

Scheidung 
anhängig 

abgetrennt allein 
anhängig gesamt 

1990 
1991 
1992 

71 284 
74 668 
74 649 

550 
534 
470 

32 651 
33 797 
35 025 

104 485 
108 999 
110 144 

Für die Jahre 1993 und 1994 liegen bisher keine auf-
geschlüsselten Angaben, sondern nur die Gesamt-
zahlen für das frühere Bundesgebiet einschließlich 
des früheren Berlin-Ost vor: 

Jahr Zahl der Sorgeverfahren 

1993 
1994 

119 
127 

986 
142 

Mehrere in den frühen achtziger Jahren - vor der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
3. November 1982 (siehe unten I.II.3.a) - durch-
geführte Untersuchungen haben sich mit den Ergeb-
nissen gerichtlicher Sorgeverfahren befaßt. Seiner-
zeit konnte man von ca. 80 % Sorgeübertragungen 
auf die Mutter und 15 % Sorgeübertragungen auf 
den Vater ausgehen. 

Bei der Überprüfung von 110 Scheidungen aus dem 
Jahre 1980 hat Müller-Alten („Ehescheidung und 
Scheidungsverträge", 1984) festgestellt, daß in 
82,7 % der Fälle die elterliche Sorge der Mutter, in 
12,7 % der Fälle dem Vater übertragen wurde. Bei 
etwa 3,6% der Scheidungen erfolgte eine Zuweisung 
der Sorge teils zur Mutter, teils zum Vater. 

Nach einer Untersuchung von Caesar-Wolf, Eidmann 
und Willenbacher (Zeitschrift für Rechtssoziologie 
1983, S. 202 ff.) wurde bei 114 untersuchten Fä llen in 
79 % der Mutter die elterliche Sorge für alle Kinder 
übertragen, in 14 % der Fälle erhielt der Vater die 
elterliche Sorge für alle Kinder, in 4 % erfolgte eine 
Aufteilung, in den übrigen Fällen erhielt das Kind 
einen Vormund. 

Wegen der neueren Entwicklung wird auf die Ergeb-
nisse der justizstatistischen Sondererhebung (siehe 
unten 1V.2) verwiesen. 

IV. Insbesondere: Praxis der gemeinsamen Sorge 

1. Rechtstatsächliche Untersuchungen 

Die von Limbach in ihrer 1989 veröffentlichten Studie 
über die gemeinsame Sorge (siehe unten H.II.2) aus-
gewerteten Fälle stammen aus den Jahren 1983 bis 
1985; der Wert der damals ermittelten Zahlen beruht 
heute vor allem darauf, daß mit ihrer Hilfe die Ent-
wicklung auf diesem Gebiet deutlich gemacht wer-
den kann. Die Studie kam zu dem Ergebnis, daß bei 
2 629 Entscheidungen aus den Jahren 1983 bis 1985 
in ca. einem bis zwei Prozent a ller Fälle die Sorge 
den Eltern gemeinsam übertragen wurde. Bei den 
Bundesländern lagen die Quoten zwischen 2 % (Bre-
men) und 0,87 % (Saarland); von den in die Unter-
suchung einbezogenen Gerichten hatte das Amts-
gericht München mit 5,71 % den höchsten Anteil, ge-
folgt von Bielefeld mit 3,61 %, während das Amtsge-
richt Köln mit 0,63 % und das Amtsgericht Hannover 
mit 0,66 % die jeweils niedrigsten Anteile aufwiesen. 

Oelkers, Kasten und Oelkers (Zeitschrift für das ge-
samte Familienrecht 1994, S. 1080 ff.) kamen in einer 
Untersuchung, die sie 1992 am Amtsgericht Ham-
burg-Mitte durchgeführt haben,. zu folgendem Er-
gebnis: Bei 1 426 Scheidungsverfahren hat das Ge-
richt in 129 Fällen die Sorge auf beide Eltern übertra-
gen. Dies entspricht einer Quote von 9% (1991: 6 %). 
Eine Beschränkung der gemeinsamen Sorge auf be-
stimmte Schichten war nicht festzustellen. Die Ver-
fahren, in denen auf gemeinsame Sorge erkannt wur-
de, dauerten nicht länger als andere Verfahren. Bei 
77,5 % der Fälle hatten die Eltern die gemeinsame 
Sorge vorgeschlagen, bei 21,3 % das Jugendamt, 
während das Gericht nur in 1,2 % der Fälle die ge-
meinsame Sorge angeregt hatte. 85 % der Eltern ent- 
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schieden sich für das Eingliederungsmodell, bei dem 
das Kind bei einem Elternteil lebt und die Verbin-
dung zum anderen möglichst intensiv aufrecht erhält. 
Nur in 11% der Fälle wurde das Wechselmodell ge-
wählt, bei dem das Kind phasenweise in den jeweili-
gen Haushalten beider Eltern - und zwar möglichst 
gleich lange Zeit - lebt. 

Nach einer von Henning und Stehle-Remer („Auf 
dem Weg zum gemeinsamen Sorgerecht?", Freiburg 
1994) durchgeführten Befragung von 149 Jugendäm-
tern in Baden-Württemberg und Bayern lag der An-
teil von Entscheidungen, durch die den Eltern die ge-
meinsame Sorge belassen wurde, in Baden-Württem-
berg 1992 zwischen 21% und 5%, in Bayern zwi-
schen 35% und 1,87%. Für die beiden süddeutschen 
Länder ergab sich eine Quote von Entscheidungen 
mit gemeinsamer elterlicher Sorge von insgesamt 
10,8%. 

Diese unterschiedliche Handhabung zeigt, wie groß die 
Unsicherheit in der Rechtsprechung bislang noch ist. 

2. Justizstatistische Sondererhebung 

Haben die oben erwähnten Untersuchungen bereits 
eine deutliche Zunahme der Zahl von geschiedenen 
Eltern mit gemeinsamer Sorge ergeben, so wird diese 
Entwicklung in eindrucksvoller Weise durch die 
Ergebnisse einer Sondererhebung im Rahmen 
der Justizstatistik (Erhebungszeitraum: 1. Juli 1994 
bis 30. Juni 1995) bestätigt. Bundesweit wurde in 
17,07% der Fälle die elterliche Sorge beiden Eltern-
teilen gemeinsam belassen, in 74,64% der Fälle wur-
de sie allein auf die Mutter und in 8,29% der Fälle 
allein auf den Vater übertragen. 

Folgende Länderzahlen über Sorgeentscheidungen 
wurden mitgeteilt: 

Zuweisung 
der elterlichen Sorge an 

beide 
Eltern 

nur 
Mutter 

nur 
Vater 

in % 

Baden-Württemberg 23,03 69,58 7,39 
Bayern 18,63 73,88 7,49 
Berlin 12,87 78,56 8,57 
Brandenburg 11,24 80,59 8,17 
Bremen 16,77 75,96 7,27 
Hamburg 22,07 70,28 7,65 
Hessen 20,45 71,32 8,23 
Mecklenburg-

Vorpommern 5,82 86,52 7,66 
Niedersachsen 15,34 75,13 9,53 
Nordrhein-Westfalen 19,15 72,48 8,37 
Rheinland-Pfalz 18,19 71,45 10,36 
Saarland 23,99 69,10 6,91 
Sachsen 9,35 82,55 8,10 
Sachsen-Anhalt 11,06 80,72 8,22 
Schleswig-Holstein . 21,27 70,60 8,13 
Thüringen 7,04 83,56 9,40 

V. Umgangsrecht 

Zur Regelung des Umgangs als Familiensache wur-
den für das frühere Bundesgebiet einschließlich der 
Verfahren, die auf das frühere Berlin-Ost bezogen 
waren, folgende Zahlen mitgeteilt: 

Jahr 
mit 

Scheidung 
anhängig 

abgetrennt allein 
anhängig gesamt 

1990 4 064 94 14 130 18 288 
1991 4 632 88 13 666 18 386 
1992 4 502 66 13 734 18 302 

Für die Jahre 1993 und 1994 liegen bisher keine auf-
geschlüsselten Angaben, sondern nur die Gesamt-
zahlen für das frühere Bundesgebiet einschließlich 
des früheren Berlin-Ost vor: 

Jahr Zahl der Umgangsverfahren 

1993 
1994 

18 864 
19 020 

V/. Eheliche und nichteheliche Kinder 

Die vom Statistischen Bundesamt für die Zeit ab 1986 
ermittelten Zahlen ehelicher und nichtehelicher Ge-
burten verteilen sich wie folgt: 
Lebendgeburten insgesamt: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1986 625 963 222 269 
1987 642 010 225 959 
1988 677 259 215 734 
1989 681 537 198 922 
1990 727 199 178 476 
1991 722 250 107 769 
1992 720 794 88 320 
1993 717 915 80 532 
1994 690 905 78 698 

Davon nichtehelich Geborene: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1986 59 808 ( 9,6%) 76 524 (34,4%) 
1987 62 358 ( 9,7%) 74 104 (32,8%) 
1988 67 957 (10,0%) 72 149 (33,4%) 
1989 69 668 (10,2%) 66 914 (33,6%) 
1990 76 300 (10,5%) 62 455 (35,0%) 
1991 80 228 (11,1%) 44 959 (41,7%) 
1992 83 516 (11,6%) 36 932 (41,8%) 
1993 85 191 (11,9%) 33 093 (41,1 %) 
1994 85 847 (12,4%) 32 613 (41,4%) 
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VII. Nichteheliche Lebensgemeinschaften 

In ganz erheblichem Umfang hat die Zahl der nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften zugenommen. Das 
Statistische Bundesamt ermittelt sie durch Schätzun-
gen aus Ergebnissen des Mikrozensus. 

In einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebten: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1972 137 000 
1978 348 000 
1982 516 000 
1985 686 000 
1986 731 000 
1987 778 000 
1988 820 000 
1989 842 000 
1990 963 000 
1991 1 066 000 327 000 
1992 1 147 000 338 000 
1993 1 220 000 362 000 
1994 1 282 000 377 000 

Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit 
minderjährigen - nicht notwendig gemeinsamen -
Kindern: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1991 160 000 (15,0%) 168 000 (51,4%) 
1992 180 000 (15,7%) 177 000 (52,4%) 
1993 201 000 (16,5%) 184 000 (50,8%) 
1994 220 000 (17,2%) 189 000 (50,1%) 

(Abweichungen können sich durch Runden der Zahlen ergeben). 

VIII. Kinder in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften 

Statistisches Material darüber, in wie vielen Fällen 
aus nichtehelichen Lebensgemeinschaften Kinder 
hervorgegangen sind, liegt nicht vor. Das Statistische 
Bundesamt gibt auf Grund von Schätzungen aus Er-
gebnissen des Mikrozensus die Zahl der - minderjäh-
rigen, nicht notwendig gemeinsamen - Kinder in 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften wie folgt an: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1991 205 000 225 000 
1992 254 000 260 000 
1993 286 000 266 000 
1994 313 000 272 000 

IX. Haushaltskontext nichtehelicher Kinder 

Der Forschungsbericht von Vaskovics (siehe unten 
H.II.l) kommt zum Haushaltskontext nichtehelicher 
Kinder zu folgenden Ergebnissen (812 Haushalte in 
den alten Ländern und 677 Haushalte in den neuen 
Ländern): 

Alte 
Länder 

Neue 
Länder 

in % 

Sorgeberechtigte und nicht-
eheliches Kind 46 32 
- und weitere Kinder 10 12 
- mit leiblichem Vater 13 24 
- mit leiblichem Vater 

und weiterem/n Kind/ern 5 7 
- mit Lebenspartner 

(nicht leiblicher Vater) . . . 5 9 
- mit Lebenspartner 

und weiterem/n Kind/ern 2 5 
- mit Ehepartner 

(nicht leiblicher Vater) . . . 2 1 
- mit Ehepartner 

und weiterem/n Kind/ern 5 3 
- mit Angehörigen 

der Herkunftsfamilie . . . . 7 6 
- mit Angehörigen 

der Herkunftsfamilie 
und weiterem/n Kind/ern 2 1 

- in einer 
Wohngemeinschaft 3 -

D. Geschichtliche Entwicklung 

I. Überblick über die Entwicklung des Kindschafts-
rechts seit Inkrafttreten des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bis zur deutschen Teilung 

Die wichtigsten kindschaftsrechtlichen Regelungen 
befinden sich im Vierten Buch (Familienrecht) des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Hier ist insbeson-
dere der Zweite Abschnitt (Verwandtschaft, §§ 1589 
bis 1772) von Bedeutung; dieser Abschnitt behandelt 
unter anderem das Verhältnis zwischen Eltern und 
Kind. 

Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung vom 
15. Juli 1921 schuf - aufbauend auf dem Gedanken 
eines sich in Phasen vollziehenden Heranreifens des 
Kindes zur Selbstbestimmung - Sonderregelungen 
für die Personensorge. 

Durch das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 
9. Juli 1922 wurde durch reichseinheitliche Regelung 
und den Aufbau besonderer Jugendwohlfahrtsbehör-
den die gesetzgeberische und organisatorische Ver-
einheitlichung auf dem Gebiet der Jugendhilfe ver-
wirklicht. 
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II. Bundesrepublik vor dem 3. Oktober 1990 

1. Gesetzesüberblick 

Folgende wichtigen Neuregelungen haben die 
Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland nach 
1945 fortentwickelt: 

Mit Ablauf des 31. März 1953 ist nach Artikel 117 
Abs. 1 des Grundgesetzes alles dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau entgegen-
stehende Recht außer Kraft getreten. Durch das dar-
auf folgende Gesetz über die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau auf dem Gebiete des bür-
gerlichen Rechts (Gleichberechtigungsgesetz) vom 
18. Juni 1957 wurde unter anderem das Recht der 
elterlichen Sorge neu gestaltet. 

Durch das Gesetz zur Vereinheitlichung und Ände-
rung familienrechtlicher Vorschriften (Familien-
rechtsänderungsgesetz - FamRÄndG) vom 11. Au-
gust 1961 wurden unter anderem das Recht der Ehe-
lichkeitsanfechtung und der Legitimation sowie das 
Nichtehelichenrecht in einzelnen Bereichen neu ge-
regelt. 

In Erfüllung des Verfassungsauftrags von Artikel 6 
Abs. 5 GG wurde die Stellung der nichtehelichen 
Kinder durch das Gesetz über die rechtliche Stel-
lung nichtehelicher Kinder (Nichtehelichengesetz - 
NEhelG) vom 19. August 1969 grundlegend neu 
geregelt. 

Durch das Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und 
Familienrechts (1. EheRG) vom 14. Juni 1976 wurde 
das Scheidungsrecht reformiert. 

Eine grundlegende Reform erfuhr das Recht der 
elterlichen Sorge durch das Gesetz zur Neuregelung 
des Rechts der elterlichen Sorge (SorgeRG) vom 
24. Juli 1979. 

Durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
vom 26. Juni 1990 wurde das Jugendwohlfahrts-
gesetz (JWG) abgelöst. Artikel 1 KJHG ergänzt das 
Sozialgesetzbuch um ein Achtes Buch (VIII) Kinder- 
und Jugendhilfe. Das SGB VIII normiert ein an  den 

 unterschiedlichen Lebenslagen von Familien orien-
tiertes System von beratenden und unterstützenden 
Leistungen. 

2. Abstammungsrecht 

§ 1591 BGB als Grundnorm für die eheliche Abstam-
mung ist seit Inkrafttreten des BGB - abgesehen von 
redaktionellen Änderungen und der Einbeziehung 
der Fälle, in denen die Ehe für nichtig erklärt wurde - 
im wesentlichen unverände rt  geblieben. 

Grundlegend umgestaltet wurde das Abstammungs-
recht im Hinblick auf die Kinder, deren Eltern bei der 
Geburt nicht miteinander verheiratet sind. Bis zum 
Inkrafttreten des NEhelG galten ein - wie es damals 
hieß - „uneheliches" Kind und dessen Vater als nicht 
miteinander verwandt (§ 1589 Abs. 2 BGB a. F.). Bei 
der Vaterschaft wurde unterschieden zwischen der 
sogenannten „Ist-Vaterschaft" (blutsmäßiger Vater-
schaft) und der „Gilt-Vaterschaft" (Zahlvaterschaft). 
Das Anerkenntnis der Vaterschaft hatte gemäß § 1718 
BGB a. F. nur eine äußerst beschränkte Rechtswir

-

kung; wer seine Vaterschaft nach der Geburt des 
Kindes in einer öffentlichen Urkunde anerkannte, 
konnte sich nicht darauf berufen, daß ein anderer 
Mann der Mutter innerhalb der Empfängniszeit bei-
gewohnt habe. Das Anerkenntnis verschlechterte 
lediglich die Lage des Anerkennenden im Unter-
haltsprozeß. Der sonst gemäß § 1717 Abs. 1 BGB a.  F. 

 zulässige Einwand, die Mutter habe in der Empfäng-
niszeit noch mit einem anderen Mann verkehrt, war 
ausgeschlossen. Ein Urteil gegen den Mann auf Zah-
lung von Unterhalt wirkte nur rechtskräftig zwischen 
den Prozeßparteien und hinsichtlich des Anspruchs, 
über den im Prozeß entschieden wurde. Das Kind 
konnte somit weder durch Anerkenntnis noch durch 
ein Unterhaltsurteil die verbindliche Feststellung der 
Vaterschaft erreichen. Hierzu stand ihm nur die 
Klage auf Feststellung der blutsmäßigen Abstam-
mung (§ 640 ZPO a. F) zur Verfügung. Eine solche 
Klage wurde jedoch selten erhoben, weil hierbei die 
Vermutung des § 1717 BGB a. F. nicht galt und das 
Kind somit den schwierigen Beweis einer Vaterschaft 
in vollem Umfange führen mußte. Außerdem konnte 
es in diesem Verfahren nicht gleichzeitig Unterhalt 
einklagen; das Verfahren auf Feststellung der bluts-
mäßigen Abstammung und der Unterhaltsprozeß 
waren völlig getrennt (sogenannte Zweispurigkeit). 

Durch das Nichtehelichengesetz wurde im Zweiten 
Titel des Zweiten Abschnitts (Verwandtschaft) ein 
eigener Abschnitt „Nichteheliche Abstammung" 
(§§ 1600 a bis 1600 o BGB) eingefügt. Seither wird 
die Vaterschaft bei nichtehelichen Kindern durch 
Anerkennung oder gerichtliche Entscheidung mit 
Wirkung für und gegen alle festgestellt. 

3. Recht der elterlichen Sorge 

a) Elterliche Sorge bei bestehender Ehe 

Trotz des Begriffs „elterliche Gewalt" in § 1626 BGB 
in seiner ursprünglichen Fassung herrschte im dama-
ligen Recht der Vater vor. Er war Inhaber der Haupt-
gewalt (§ 1627 BGB a. F.). Neben dem Vater war die 
Mutter auf die tatsächliche Personensorge be-
schränkt (§ 1634 Satz 1, § 1631 BGB a. F.). Doch übte 
die Mutter während bestehender Ehe die Hauptge-
walt mit Ausnahme des Nutznießungsrechts aus, 
wenn die elterliche Gewalt des Vaters ruhte oder er 
an ihrer Ausübung tatsächlich verhindert war (§ 1685 
Abs. 1, §§ 1676, 1677 BGB a. E). Mit seinem Tode 
wurde sie alleinige Trägerin der Vollgewalt (§ 1684 
Abs. 1 Nr. 1 BGB a. E). Nach Auflösung der Ehe er-
warb sie die Alleingewalt als Vollgewalt, wenn der 
Vater die elterliche Gewalt verwirkt hatte (§ 1684 
Abs. 1 Nr. 2 BGB a. F.). 

Gemäß Artikel 117 Abs. 1 GG trat das Artikel 3 
Abs. 2 GG widersprechende Recht am 31. März 1953 
außer Kraft. Bis zum Inkrafttreten des Gleichberech-
tigungsgesetzes am 30. Juni 1958 mußten die Ge-
richte die dadurch entstandenen Lücken schließen; 
überwiegend wurde angenommen, daß die elterliche 
Sorge beiden Eltern zustand, vgl. BGHZ 20, 313. 

Das Gleichberechtigungsgesetz hat die Rechtsstel-
lung der Mutter der des Vaters angeglichen. Ausnah-
men bildeten der sogenannte Stichentscheid (§ 1628 
Abs. 1 BGB a. E) und das alleinige Vertretungsrecht 
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des Vaters (§ 1629 Abs. 1 BGB a. F.). Diese Vorschrif-
ten sind durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 29. Juli 1959 (BVerfGE 10, 59) für verfassungs-
widrig erklärt worden. Die jetzigen Regelungen der 
§§ 1628 und 1629 BGB beruhen auf Artikel 1 Nr. 3 
und 4 SorgeRG und entsprechen im wesentlichen 
den in der Zwischenzeit von Literatur und Rechtspre-
chung in Anlehnung an die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts entwickelten Grundsätzen. 

Das SorgeRG hat den Begriff „elterliche Gewalt" 
durch den Begriff „elterliche Sorge" ersetzt; diese 
Änderung bringt den Pflichtcharakter der den Eltern 
eingeräumten Rechtsstellung zum Ausdruck. 

b) Elterliche Sorge nach Scheidung der Ehe 

§ 74 des Ehegesetzes (Gesetz Nr. 16 des Kontrollrates 
- EheG) vom 20. Februar 1946 sah die Übertragung 
der Personensorge auf einen Ehegatten vor, ließ aber 
auch erstmalig eine Vereinbarung der Eltern darüber 
zu. Die Vermögenssorge verblieb bei dem Vater. 
Wegen Artikel 117 Abs. 1 GG (Außerkrafttreten von 
Artikel 3 Abs. 2 GG entgegenstehendem Recht) wur-
de ab 1. April 1953 grundsätzlich auch die Vermö-
genssorge dem Ehegatten zugeteilt, der personensor-
geberechtigt war. § 74 EheG wurde durch § 1671 
BGB in der Fassung des Gleichberechtigungsgeset-
zes ersetzt. Nach § 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB a. F. sollte 
die elterliche Gewalt in der Regel einem Elternteil 
allein übertragen werden. Durch das SorgeRG sind 
in § 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB die Wörter „in der Regel" 
entfallen, so daß nunmehr durch die Textfassung alle 
Zweifel ausgeräumt waren, daß grundsätzlich die 
gesamte elterliche Sorge nur einem Elternteil über-
tragen werden sollte. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
SorgeRG wurde die Frage, ob die elterliche Sorge 
nach der Scheidung den geschiedenen Eltern zur 
gemeinsamen Ausübung belassen werden kann, ein-
gehend diskutiert. In der Sachverständigenanhörung 
vor dem Rechtsausschuß des Bundestages war ein 
Teil der Sachverständigen der Auffassung, daß eine 
gemeinsame elterliche Sorge nach Scheidung im 
Interesse des Kindes liege, wenn beide Elternteile 
voll erziehungsfähig sind, gleich starke emotionale 
Bindungen an das Kind haben und die Verantwor-
tung weiter gemeinsam tragen möchten. Im Bericht 
des Rechtsausschusses, der sich der gegenteiligen 
Auffassung anschloß, heißt es jedoch weiter (Bundes-
tags-Drucksache 8/2788 S. 63): 

„Es wurde aber auch die Besorgnis geäußert, daß 
damit eine notwendige Entscheidung nur hinaus-
geschoben würde, da sich die geschiedenen Eltern 
früher oder später neu orientierten. Damit sei dann 
für die Erziehungskontinuität nichts gewonnen. 
Die Möglichkeit, an der Sorgerechtsfrage nach der 
Scheidung nichts zu ändern, könne vielmehr einen 
großen Anreiz darstellen, dem Gericht eine Einig-
keit in dieser Frage nur vorzutäuschen, um in Um-
gehung des Entscheidungsverbunds das Schei-
dungsverfahren zu beschleunigen. Der Ausschuß 
hat sich in seiner Entscheidung schließlich vor al-
lem von folgendem Gesichtspunkt leiten lassen: 
Die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen 

Elternteil hindert  diesen nicht, den anderen Eltern-
teil so an der elterlichen Sorge teilnehmen zu 
lassen, als ob diese Entscheidung nicht ergangen 
wäre. Entsteht jedoch Streit oder verhindert die 
räumliche Entfernung die Teilnahme an der Sorge 
für das Kind, so bestehen klare Verhältnisse. Dies 
ist im Interesse des Kindeswohls notwendig. Es ist 
daher auch nicht verfassungsrechtlich angreifbar, 
wenn insofern das Familiengericht von einem 
übereinstimmenden Elternvorschlag, auch wenn 
dieser ernst gemeint ist, abweicht." 

§ 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB ist nichtig gemäß Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 3. November 1982 
(BVerfGE 61, 358); siehe hierzu unten I.II.3.a. 

c) Elterliche Sorge bei nichtehelichen Kindern 

Das „uneheliche" Kind stand zunächst nicht unter 
elterlicher Gewalt, sondern wurde in allen Beziehun-
gen durch den (Amts-)Vormund vertreten. Der Mut-
ter stand als Rest der elterlichen Gewalt lediglich das 
Recht und die Pflicht zu, für die Person des Kindes zu 
sorgen (§ 1707 BGB a.  F.).  Durch das FamRÄndG 
wurde 1961 in § 1707 BGB ein Absatz 2 eingefügt. 
Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, daß das 
Vormundschaftsgericht der Mutter des „uneheli-
chen" Kindes die elterliche Gewalt übertrug, wobei 
aber auch einzelne Angelegenheiten oder ein be-
stimmter Kreis von Angelegenheiten ausgenommen 
werden konnten. 

Durch das NEhelG wurde § 1705 Satz 1 BGB dahin 
gehend abgeändert, daß das nichteheliche Kind, so-
lange es minderjährig ist, unter der elterlichen Ge-
walt der Mutter steht. Nach den §§ 1706 ff. BGB tritt 
für bestimmte Angelegenheiten des nichtehelichen 
Kindes eine Amtspflegschaft des Jugendamts ein. 

4. Umgangsrecht 

a) Umgang mit dem ehelichen Kind 

Nach § 75 Abs. 1 EheG behielt der Ehegatte, dem die 
Sorge für die Person eines gemeinschaftlichen Kin-
des nicht zustand, die Befugnis, mit ihm persönlich 
zu verkehren. Durch das Gleichberechtigungsgesetz 
ist § 1634 BGB an die Stelle des § 75 EheG getreten. 
Durch das SorgeRG wurde der Ausdruck „Verkehr" 
durch den Begriff „Umgang" ersetzt. 

b) Umgang mit dem nichtehelichen Kind 

Vor Inkrafttreten des NEhelG hatte der Vater keiner-
lei Möglichkeit, Umgang mit dem Kind, mit dem er 
als nicht verwandt galt, zu erlangen. Erst der durch 
das NEhelG eingeführte § 1711 BGB sieht vor, daß 
derjenige, dem die Sorge für die Person des Kindes 
zusteht, bestimmt, ob und in welchem Umfang dem 
Vater Gelegenheit gegeben werden soll, mit dem 
Kinde persönlich zu verkehren. Wenn ein persönli-
cher Umgang mit dem Vater dem Wohle des Kindes 
dient, kann das Vormundschaftsgericht dem Vater 
ein Umgangsrecht zubilligen, § 1711 Abs. 2 BGB. 
Ihre jetzige Form erhielt die Vorschrift des § 1711 
BGB durch das SorgeRG. Das Bundesverfassungsge- 
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richt hat mit seiner Entscheidung vom 24. März 1981 
(BVerfGE 56, 363) diese Rechtslage als vereinbar mit 
dem Grundgesetz erklärt. 

In der 11. Legislaturpe riode wurde der Entwurf eines 
Gesetzes über die rechtliche Möglichkeit des Um-
gangs zwischen Vater und nichtehelichem Kind 
(Nichtehelichen-Umgangsgesetz - NEhelUmgG), Bun-
destags-Drucksache 11/5494, vorgelegt. Nach die-
sem Entwurf sollte das Vormundschaftsgericht dem 
Vater die Befugnis zum persönlichen Umgang dann 
einräumen können, wenn ein persönlicher Umgang 
mit dem Vater dem Wohle des Kindes nicht wider-
spricht. Dieser Entwurf wurde nach einer Anhörung 
im Rechtsausschuß nicht weiterbetrieben. 

5. Betreuungsunterhalt 

Bis zum Inkrafttreten des NEhelG gab es keinen An-
spruch auf Betreuungsunterhalt für die Mutter eines 
nichtehelichen Kindes. Nach § 1715 Abs. 1 BGB a. F. 
war der Vater lediglich verpflichtet, der Mutter die 
Kosten des Unterhalts für die ersten sechs Wochen 
nach der Entbindung zu ersetzen. 

Durch das NEhelG wurde § 1715 BGB a. F. aufgeho-
ben und der Unterhaltsanspruch der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes in § 1615 1 BGB neu geregelt. 
Dabei ist auch ein bis zu einem Jahr nach der Entbin-
dung dauernder Unterhaltsanspruch für den Fall 
geschaffen worden, daß die Mutter wegen der Be-
treuung des Kindes ihre Erwerbstätigkeit ein-
schränkt oder aufgibt. Die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Betreuungsunterhalt waren im Gesetz-
gebungsverfahren umstritten. Während der Regie-
rungsentwurf vorsah, der Mutter Unterhalt zu ge-
währen, soweit ihr infolge der Pflege des Kindes eine 
sonst ausgeübte Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist 
(Bundestags-Drucksache V/2370 S. 6, 56), wurden 
auf Grund der Beschlußempfehlung des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundestages die Vorausset-
zungen für den Betreuungsunterhalt verschärft und 
der Mutter der Anspruch gemäß § 16151 Abs. 2 Satz 2 
BGB (nur) unter der Bedingung zugebilligt, daß sie 
nicht oder nur beschränkt erwerbstätig ist, weil das 
Kind anderenfalls nicht versorgt werden könnte 
(Bundestags-Drucksache V/4179 S. 12). Begründet 
wurde dies damit, daß es nicht im Ermessen der Mut-
ter liegen solle, ob sie eine Erwerbstätigkeit auf-
nimmt oder sich der Pflege ihres Kindes widmet (An-
lage zu Bundestags-Drucksache V/4179 S. 4). 

III. Ehemalige DDR 

Nach Ende des 2. Weltkrieges blieb in der sowje-
tischen Besatzungszone Deutschlands zunächst das 
Familienrecht des BGB unverände rt  in Kraft. Auch 
das Ehegesetz von 1946 galt als Kontrollratsgesetz in 
der sowjetisch besetzten Zone. Alle Besatzungszonen 
hatten somit den gleichen rechtlichen Ausgangs-
punkt im Bereich der elterlichen Sorge (der elter-
lichen Gewalt) einschließlich der Regelungen für die 
Sorgerechtsverteilung nach einer Ehescheidung (§ 74 
EheG). 

1. Die Verfassung von 1949 

Mit der Gründung der DDR und dem Erlaß der Ver-
fassung von 1949 wurde die Umgestaltung des Fami-
lienrechts eingeleitet. Die Verfassung von 1949 pro-
klamierte das Prinzip der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau. Sie bestimmte, daß die außerehe-
liche Geburt weder dem Kind noch seinen Eitern 
zum Nachteil gereichen durfte, und bezeichnete in 
Artikel 31 die Kindererziehung mit dem Ziel der Her-
ausbildung geistig und körperlich tüchtiger Men-
schen im Geiste der Demokratie als natürliches Recht 
der Eltern und ihre oberste Pflicht gegenüber der Ge-
sellschaft. Die Verfassungsgrundsätze waren gemäß 
Artikel 144 Abs. 1 Verfassung 1949 unmittelbar gel-
tendes Recht. Durch sie wurde das BGB-Familien-
recht im Bereich des Eltern-Kind-Verhältnisses stark 
modifiziert. Mit dem Gesetz über den Mutter- und 
Kinderschutz und die Rechte der Frau (MKSchG) 
vom 27. September 1950 wurden die familienrechtli-
chen Grundsätze der Verfassung ergänzt. Der Beg riff 
der elterlichen Gewalt wurde durch den der elter-
lichen Sorge ersetzt, die beiden Eheleuten gemein-
schaftlich zustand (§ 16 Abs. 1 MKSchG). Der Mutter 
eines nichtehelichen Kindes wurden die vollen elter-
lichen Rechte zuerkannt (§ 17 Abs. 1 MKSchG). Die 
Ausgestaltung des Familienrechts unter dem Einfluß 
der Verfassung und des MKSchG blieb den Gerich-
ten überlassen. Der Rechtsvereinheitlichung dienten 
die vom Obersten Gericht der DDR, dem Ministe rium 
der Justiz und der Generalstaatsanwaltschaft verfaß-
ten „Rechtsgrundsätze für die Behandlung von Fami-
lienrechtsstreitigkeiten in Auslegung der Verfassung 
der DDR und des MKSchG". Sie enthielten unter an-
derem Auslegungsrichtlinien für die Inhaberschaft 
der elterlichen Sorge bei getrenntlebenden Eltern, 
bei Verhinderung oder Tod eines Elternteils, für die 
Voraussetzungen eines Sorgerechtsentzugs, für Fra-
gen des Vertretungsrechts und für die Rechtsverhält-
nisse nichtehelicher Kinder. 

2. Familiengesetzbuch 

Am 20. Dezember 1965 wurde das neue Familien-
gesetzbuch (FGB) beschlossen. 

Das FGB brachte eine Umgestaltung des Abstam-
mungsrechts. War die Mutter eines Kindes nicht ver-
heiratet oder wurde im Fall der Anfechtung der Va-
terschaft rechtskräftig festgestellt, daß der Ehemann 
nicht der Vater des Kindes war, so wurde der Vater 
durch Anerkennung der Vaterschaft oder durch 
gerichtliche Entscheidung festgestellt (§ 54 Abs. 1 
FGB). 

Das FGB verwandte nicht mehr den Begriff „Sorge", 
sondern sprach von „Erziehungsrecht", das die mit-
einander verheirateten Eltern gemeinsam ausübten 
(§ 45 Abs. 1 FGB). Ein gemeinsames Erziehungsrecht 
nach Ehescheidung war nicht vorgesehen; das Ge-
richt entschied im Scheidungsurteil darüber, welcher 
der Ehegatten das elterliche Erziehungsrecht für 
minderjährige Kinder zukünftig allein ausüben sollte 
(§ 25 Abs. 1 FGB). Der Nichterziehungsberechtigte 
behielt die Befugnis zum persönlichen Umgang mit 
dem Kind. Es war Sache der Eltern, sich über die A rt 

 und Weise des Umgangs zu einigen; auf ihren Antrag 
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konnten sie dabei vom Organ der Jugendhilfe unter-
stützt werden (§ 27 Abs. 1, 2 FGB). Die Umgangs-
befugnis war gerichtlich nicht einklagbar, darüber 
getroffene Einigungen waren nicht zwangsweise 
durchsetzbar. Das Organ der Jugendhilfe konnte die 
Befugnis zum Umgang im Interesse des Kindes für 
bestimmte oder unbestimmte Zeit ausschließen. 

Waren die Eltern des Kindes bei seiner Geburt nicht 
miteinander verheiratet, hatte die Mutter das Erzie-
hungsrecht allein (§ 46 Abs. 1 FGB). Dem Vater eines 
Kindes, der bei dessen Geburt nicht mit der Mutter 
verheiratet war, stand gesetzlich keine Umgangsbe-
fugnis zu; eine dem § 1711 BGB entsprechende Re-
gelung enthielt das FGB nicht. 

Der Vater eines außerhalb der Ehe geborenen Kindes 
hatte jedoch ebenso wie ein geschiedener nichterzie-
hungsberechtigter Elternteil eine Anwartschaft dar-
auf, im Fall des Todes des Erziehungsberechtigten 
oder für den Fall, daß der Erziehungsberechtigte das 
Erziehungsrecht verlor, durch das Organ der Jugend-
hilfe das Erziehungsrecht übertragen zu bekommen 
(§ 46 Abs. 2, § 45 Abs. 3 FGB). Bei Ausfall des Erzie-
hungsberechtigten (Tod oder Entzug des Er-
ziehungsrechts) sah das FGB auch eine - allerdings 
durch die Rechte des nichterziehungsberechtigten 
geschiedenen Elternteils beschränkte - Erziehungs-
rechtsanwartschaft des neuen Ehegatten des Er-
ziehungsberechtigten vor. Das FGB enthielt damit 
eine Regelung auf Erziehungsrechtsanwartschaft, 
die allein aus der sozialen Bindung zum Kind resul-
tierte. 

Schließlich fiel durch das FGB der sechswöchige Un-
terhaltsanspruch der Mutter gegen den Vater nach 
§ 1715 Abs. 1 BGB a. F. im Hinblick auf die Absiche-
rung durch Leistungen der sozialen Sicherheit ersatz-
los weg. Einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt 
gab es für die Mutter eines nichtehelichen Kindes 
nicht. 

3. 1. Familienrechtsänderungsgesetz 

Das 1. Familienrechtsänderungsgesetz vom 20. Juli 
1990, das am 1. Oktober 1990 in Kraft trat, galt nur 
zwei Tage (bis zum Wirksamwerden des Beitritts). Es 
enthielt unter anderem Änderungen in den Berei-
chen Erziehungsrecht nach Scheidung und außer-
ehelicher Geburt sowie im Umgangsrecht. 

Die zwingende Zuteilung des elterlichen Erziehungs-
rechts nach der Scheidung an einen Elternteil allein 
wurde aufgehoben. Die Eltern erhielten die Möglich-
keit, das Erziehungsrecht auch nach der Scheidung 
gemeinsam auszuüben (§ 25 Abs. 1 und 2 1. Fami-
lienrechtsänderungsgesetz). Das Gesetz sah außer-
dem die Möglichkeit einer einvernehmlichen Be-
gründung des gemeinsamen Erziehungsrechts nicht 
miteinander verheirateter Eltern vor und eröffnete 
die Möglichkeit der einvernehmlichen Übertragung 
des Erziehungsrechts allein auf den Vater. 

Das Familienrechtsänderungsgesetz verbesserte 
auch die Stellung des nichterziehungsberechtigten 
Elternteils. Dieser konnte nunmehr - ebenso wie das 
Kind - einen Antrag auf Änderung der Erziehungs-
rechtsentscheidung stellen. Vorher hing es von den 

Mitarbeitern der Jugendhilfe ab, ob Klage erhoben 
wurde. Jetzt wurden er selbst und das betroffene 
Kind antragsberechtigt. 

Das Umgangsrecht wurde als Recht des Kindes ge-
genüber beiden Eltern ausgestaltet, es war einklag-
bar und durchsetzbar. Auf die Verletzung des Um-
gangsrechts konnte mit Zwangsgeld reagiert  wer-
den. Neben dem Antragsrecht des Kindes und des 
Jugendamtes sah das Gesetz auch ein Antragsrecht 
des Vaters eines nichtehelichen Kindes auf Umgang 
mit seinem Kind vor (§ 46 Abs. 3 FGB). 

IV. Bundesrepublik nach dem Beitritt 

Seit Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen De-
mokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutsch-
land am 3. Oktober 1990 gilt das Vierte Buch des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in den neuen Bundesländern 
und im beigetretenen Teil des Landes Ber lin grund-
sätzlich für alle familienrechtlichen Verhältnisse, die 
am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts bestanden 
(Artikel 234 § 1 EGBGB). 

Der Einigungsvertrag enthielt jedoch einige Maß-
gaben, Ausnahmen und Übergangsvorschriften. So 
wurden die Vorschriften über die gesetzliche Amts-
pflegschaft (§§ 1706 bis 1710 BGB) nicht auf das Bei-
trittsgebiet übergeleitet und an Stelle der erbrechtli-
chen Sondervorschriften für nichteheliche Kinder 
(§§ 1934 a bis 1934 e, 2338 a BGB) gelten die Vor-
schriften über das Erbrecht der ehelichen Kinder, 
wenn das nichteheliche Kind vor dem Wirksamwer-
den des Beitritts geboren ist. 

Mit Wirkung zum 1. Oktober 1995 wurde der Unter-
haltsanspruch der Mutter eines nichtehelichen 
Kindes in § 1615 l BGB durch Artikel 6 des 
Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes 
(SFHÄndG) vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050, 
1055) neu geregelt. Die Dauer des Betreuungsunter-
halts wurde von einem bis auf drei Jahre nach der 
Entbindung erweitert. Zudem wird der Betreuungs-
unterhalt nunmehr unter den gleichen Voraussetzun-
gen gewährt wie der Unterhalt wegen Kinderbetreu-
ung der Mutter eines ehelichen Kindes nach Schei-
dung der Ehe (§ 1570 BGB). Die Mutter eines nicht-
ehelichen Kindes kann sich damit frei entscheiden, 
ob sie das Kind selbst betreuen oder durch Dritte be-
treuen lassen will, und muß nicht mehr nachweisen, 
daß sie „nicht oder nur beschränkt erwerbstätig ist, 
weil das Kind anderenfalls nicht versorgt werden 
könnte" (§ 1615 l Abs. 2 Satz 2 BGB a. F.). 

E. Ausländisches Recht 

Das Bundesministerium der Justiz hat beim Max-
Planck-Institut für Ausländisches und Internationales 
Privatrecht, Hamburg, ein Rechtsgutachten zur Re-
form des Kindschaftsrechts in Auftrag gegeben. Das 
im Mai 1993 erstattete Gutachten geht auf folgende 
Problemkreise ein: 

- Elterliche Sorge (gemeinsame Sorge geschiedener 
Eltern, gemeinsame Sorge für nichteheliche Kin-
der, subsidiäres Sorgerecht des Vaters eines nicht-
ehelichen Kindes, Umgangsrecht, gesetzliche 
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Amtspflegschaft für nichteheliche Kinder, Ruhen 
der elterlichen Sorge), 

- Adoptionsrecht, 

- Unterhaltsrecht (Unterhalt des nichtehelich gebo-
renen Kindes, Betreuungsunterhalt der Mutter .ei-
nes nichtehelichen Kindes), 

- Erbrecht. 

Die untersuchten Rechtsordnungen stammen aus 
dem sogenannten deutschen Rechtskreis (Österreich, 
Schweiz), dem nordischen Rechtskreis (Dänemark, 
Norwegen und Schweden), dem sogenannten roma-
nischen Rechtskreis (Einflußgebiet des Code Napo-
leon: Frankreich, Italien und Spanien sowie die Nie-
derlande), dem anglo-amerikanischen Rechtskreis 
(England und die USA) sowie aus Osteuropa (Polen, 
ehemalige Tschechoslowakei und Ungarn). Das Gut-
achten, das 1994 vom Institut in dessen Schriftenrei-
he unter dem Titel „Kindschaftsrecht im Wandel" ver-
öffentlicht wurde, enthält ausführliche Länderbe-
richte sowie einen umfangreichen rechtsvergleichen-
den Teil; deshalb wird im folgenden das ausländische 
Recht nur kurz skizziert. 

I.  Allgemeines 

Gesetzgebung und Praxis auf dem Gebiet des Kind

-

schaftsrechts unterliegen in den meisten Ländern 
einer raschen Veränderung, deren Ende noch nicht 
abzusehen ist. Ein Grund dafür liegt in der Verände-
rung der wesentlichen Lebensverhältnisse. 

- Die Anzahl der nichtehelichen Geburten hat in 
den letzten Jahrzehnten - insbesondere in jüng-
ster Zeit - ganz erheblich zugenommen, während 
sie bis Mitte der sechziger Jahre rückläufig war. 
Gegenwärtig werden in Schweden und Dänemark 
etwa die Hälfte a ller Kinder von unverheirateten 
Müttern geboren; in Frankreich sind es ein Drittel, 
in den Vereinigten Staaten von Amerika, England 
und Österreich ein Viertel, in den Niederlanden 
sowie in Spanien ein Zehntel, weniger nur in der 
Schweiz und in Italien (6,8 % bzw. 6,3 % im Jahr 
1990). 

- Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften haben 
sich in vielen Ländern mehr oder weniger stark 
verbreitet. In den nordischen Ländern leben un-
verheiratete Eltern bei der Geburt des Kindes 
meist zusammen. In England und Frankreich dürf-
ten neuerdings mindestens die Hälfte und in 
Österreich etwa ein Drittel der nichtehelichen Ge-
burten auf zusammenlebende Paare entfallen. In 
Italien und Spanien sind die nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften insgesamt noch eine seltene 
Randerscheinung. 

- Die Scheidungsraten in den Ländern Europas und 
in den Vereinigten Staaten sind in der letzten Zeit 
auf unterschiedlicher Höhe ziemlich konstant ge-
blieben. 

11. Elterliche Sorge nach Scheidung 

In den meisten europäischen Ländern sowie auch 
überwiegend in den Vereinigten Staaten ist eine amt

-

liche Regelung der elterlichen Sorge nach Scheidung 
immer oder doch normalerweise erforderlich. Dabei 
wird freilich in erster Linie angestrebt, daß sich die 
Eltern auf eine auch nach Meinung der zuständigen 
staatlichen Instanz (das ist meist ein Gericht) bef rie-
digende Lösung einigen. In Österreich, Frankreich, 
Italien, Spanien und Ungarn wird für die (gesetzlich 
erleichterte) Scheidung auf gemeinsamen Antrag 
bzw. bei gegenseitigem Einverständnis verlangt, daß 
eine Lösung der Sorgefrage zustande gekommen ist. 
Eine nicht zwingende amtliche Sorgeregelung gilt 
von altersher vorbehaltlos in Norwegen und seit zehn 
Jahren im wesentlichen auch in Schweden. Aus Dä-
nemark und Norwegen ist bekannt, daß bei jeweils 
etwa 10 % der Scheidungen von Ehepaaren mit Kin-
dern keine gütliche Einigung über die Kindessorge 
erreicht wird und statt dessen eine staatliche Ent-
scheidung ergehen muß. 

In den meisten Einzelstaaten der USA kann die ge-
meinsame Sorge nach Scheidung sowohl in Schei-
dungsvereinbarungen bestimmt als auch vom Schei-
dungsrichter angeordnet werden. Nach dem Vorbild 
Kaliforniens findet man auch immer öfter Regelun-
gen, denen zufolge die fortdauernde Beteiligung bei-
der geschiedener Eltern im Zweifel anderen Sorge-
formen vorzuziehen ist. 

Für Norwegen, wo seit 1982 die gemeinsame Sorge 
geschiedener Eltern möglich ist, nimmt man an, daß 
sich mehr als die Hälfte aller geschiedenen Ehepaare 
für diese Lösung entscheidet. Scheidungen ohne 
Änderung bei der elterlichen Sorge beliefen sich in 
Schweden 1983 auf etwa 44 Prozent aller Scheidun-
gen, im Jahr 1989 bereits auf 76 Prozent. Auch in Dä-
nemark hat sich die gemeinsame Sorge Geschiede-
ner schnell eingebürgert; bereits im ersten Jahr 
(1986) wurde sie zu 36 Prozent gewählt (nachgewie-
sen für drei Amtsgerichtsbezirke). Es kann davon 
ausgegangen werden, daß sie inzwischen landesweit 
auf erheblich mehr als die Hälfte der Scheidungsfälle 
angestiegen ist. 

Die gemeinsame Sorge als Wahlmöglichkeit kraft 
Gesetzes besteht in Polen seit 1964, in Italien seit 
1975, in Spanien seit 1981, in Frankreich seit 1987 
und in Österreich seit 1989. In den Niederlanden ist 
sie auf Grund von Leitentscheidungen des Obersten 
Gerichtshofs (Hoge Raad) seit 1984 möglich. 

Eine gemeinsame elterliche Sorge nach Scheidung 
ist in der Schweiz und in Ungarn nicht möglich. 

Ergänzend zu dem Gutachten des Max-Planck-Insti-
tuts sei an dieser Stelle auf die Reform des belgischen 
Kindschaftsrechts durch das Gesetz betreffend die 
gemeinsame Ausübung der elterlichen Gewalt vom 
13. April 1995 hingewiesen. Danach gilt das Prinzip 
der gemeinsamen elterlichen Sorge in Belgien nun-
mehr uneingeschränkt, auch nach Scheidung der 
Eltern oder bei nichtehelichen Lebensgemeinschaf-
ten. Bei Uneinigkeit der Eltern entscheidet das Ju-
gendgericht. Dieses kann einem Elternteil die Aus-
übung der elterlichen Sorge vorübergehend oder 
dauernd übertragen, wobei dem anderen Elternteil 
ein ständiges Kontroll- und Überwachungsrecht so-
wie ein erweitertes „Recht auf persönliche Beziehun-
gen zum Kind" verbleibt. Das Gericht kann auch in 
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einzelnen wichtigen Fragen auf Antrag eines Eltern-
teils selbst entscheiden, wobei die Zustimmung des 
anderen Teils dann entbehrlich wird. 

III. Gemeinsame elterliche Sorge 
für nichteheliche Kinder 

Die gemeinsame elterliche Sorge für nichteheliche 
Kinder kommt in den untersuchten Ländern nur in 
der Schweiz überhaupt nicht vor; in allen anderen 
Ländern besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen 
elterlichen Sorge, wenn auch in sehr unterschiedli-
chem Umfang. Zum Eintritt der gemeinsamen Sorge 
für nichteheliche Kinder wird überall verlangt, daß 
die Vaterschaft rechtsverbindlich - durch Anerken-
nung oder amtliche Entscheidung - festgestellt ist. 
Im übrigen gibt es verschiedene Lösungsansätze: 

- Die gemeinsame elterliche Sorge ist in der ehema-
ligen Tschechoslowakei und in Ungarn im Prinzip 
für alle Kinder vorgesehen, unabhängig von der 
Geburt in oder außerhalb der Ehe. 

- Auch in Polen und Spanien haben die Eltern 
grundsätzlich die gemeinsame Sorge für nichtehe-
liche Kinder. Ausgenommen sind jedoch die Fälle, 
in denen die Vaterschaft gerichtlich festgestellt 
wurde, in Spanien zumindest die Fälle, in denen 
die Feststellung gegen den Widerspruch des Be-
troffenen erfolgte. 

- Bei Vorliegen bestimmter Tatbestandsvorausset-
zungen tritt in Italien und Frankreich die gemein-
same Sorge kraft Gesetzes ein. Dies ist in Italien 
der Fall, wenn das Kind durch beide Eltern, falls 
sie zusammenleben, anerkannt wurde. In Frank-
reich muß zum Zusammenleben der Eltern hinzu-
kommen, daß das Kind von beiden Eltern binnen 
eines Jahres seit der Geburt anerkannt wurde. 
Aber auch ohne Zusammenleben kann - entweder 
durch gemeinsame Willenserklärung der Eltern 
oder durch richterliche Ermessensentscheidung - 
eine gemeinsame Sorge eintreten. 

- In Norwegen, Schweden und England tritt die ge-
meinsame Sorge für nichteheliche Kinder bei ent-
sprechender Willenserklärung beider Eltern auto-
matisch und hilfsweise durch amtliche Ermessens-
entscheidung auf Antrag eines Elternteils ein. 

- Eine gemeinsame Sorge für nichteheliche Kinder 
nur durch staatliche Ermessensentscheidung, mei-
stens durch Urteil, kann man in den Vereinigten 
Staaten, in Dänemark, in den Niederlanden und in 
Österreich finden. 

- Zur Rechtslage in Belgien nach der Reform 1995 
siehe oben II a. E. 

IV. Umgangsrecht 

1. Umgangsrechte von Eltern 

Jede der in die Untersuchung aufgenommenen 
Rechtsordnungen kennt das Recht auf persönlichen 
Umgang mit einem Kind. Ursprünglich betraf das 
Umgangsrecht nur eheliche Kinder, deren Eltern ge-
schieden oder amtlich getrennt waren. In den mei-
sten Ländern (vgl. Österreich, Schweiz, Dänemark, 

Schweden, Norwegen, Frankreich, Ita lien, Spanien, 
England, Polen, Ungarn) sind Väter nichtehelicher 
Kinder grundsätzlich wie andere Eltern umgangsbe-
rechtigt. Für England, Italien, Schweden und Norwe-
gen steht sogar fest, daß die biologische Vaterschaft 
zur Begründung des Umgangsrechts immer genügt. 
In Dänemark wird bei nicht miteinander verheirate

-

ten Eltern verlangt, daß der Vater wenigstens ein 
Jahr lang mit dem Kind zusammengelebt hat oder 
andere Umstände vorliegen, die auf die Bereitschaft 
zur Familienbildung hindeuten. In Österreich ist an-
erkannt, daß lange Nichtausübung grundsätzlich 
keinen Einfluß auf das väterliche Besuchsrecht hat. 
Im Unterschied zu den europäischen Ländern ist in 
den Vereinigten Staaten überwiegend noch eine 
richterliche Ermessensentscheidung für das Um-
gangsbegehren von Vätern nichtehelicher Kinder 
notwendig. 

Meist ist der Ausschluß vom Sorgerecht bzw. von sei-
ner Ausübung Voraussetzung für das elterliche Um-
gangsrecht. Nicht wenige Länder lassen jedoch die 
faktische Trennung vom Kind genügen. 

Das elterliche Umgangsrecht steht überall unter dem 
Vorbehalt des Kindeswohls; im Einzelfall kann es aus 
wichtigen Gründen im Interesse des Kindes einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden. 

2. Umgangsrechte von Nicht-Eltern 

Außer Dänemark und der ehemaligen Tschechoslo-
wakei kennen alle in die Untersuchung einbezoge-
nen Länder - teils auf Grund von Gesetz, teils auf 
Grund gefestigter Rechtsprechung - ein Umgangs-
recht von anderen Personen als den leiblichen Eltern. 

Zum Teil wird eine enge blutsmäßige Beziehung zum 
Kind als wesentlich, aber auch ausreichend betrach-
tet. Demgemäß ist das Umgangsrecht in Polen, Ita-
lien, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten 
auf die Großeltern beschränkt. In England ist - unter 
dem Vorbehalt des Kindeswohls - umgangsberech-
tigt, wer ein Kind, ohne der Vater oder die Mutter zu 
sein, in seine eheliche Familie aufgenommen hat 
oder sonst mindestens drei Jahre lang mit dem Kind 
zusammengelebt hat. Ferner kann jedermann ein 
Umgangsrecht durch Bewilligung seitens des Sorge-
inhabers oder durch richterliche Ermessensentschei-
dung erlangen. In Frankreich und Österreich haben 
die Großeltern ein gesetzliches Umgangsrecht; dane-
ben gibt es ein außerordentliches Umgangsrecht, das 
anderen Personen vom Richter zugesprochen werden 
kann, wenn dies den Interessen des Kindes dient. In 
Norwegen, Schweden und der Schweiz kann grund-
sätzlich jede mit dem Kind eng verbundene Person 
durch amtliche Ermessensentscheidung umgangsbe-
rechtigt werden. Die norwegische Regelung ist aber 
unanwendbar, solange beide Eltern am Leben sind. 
In Spanien sagt das Gesetz ganz allgemein, daß „die 
persönlichen Beziehungen zwischen dem Kind und 
anderen Verwandten und Angehörigen" von den El-
tern  nicht ohne wichtigen Grund behindert werden 
dürfen. In der Praxis spielen jedoch die Umgangs-
rechte von Nicht-Eltern eine bescheidene Rolle. 

Nach der belgischen Reform (siehe oben II. a. E.) 
kann ein Recht auf persönliche Beziehungen auch 
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anderen Verwandten als den Eltern oder dem Kind 
nahestehenden Personen gerichtlich zugesprochen 
werden, sofern ein entsprechendes persönliches Ver-
hältnis zum Kind glaubhaft gemacht wird. Gedacht 
wurde bei dieser Regelung insbesondere an die 
Großeltern und an bisherige Nachbarn und Freunde. 

3. Durchsetzung des Umgangsrechts 

Zur Durchsetzung des Umgangsrechts gegenüber 
dem betreuenden Elternteil können in aller Regel - 
außer in Italien - Geldbußen verhängt werden, teils 
als Zwangsgeld, als Privatstrafe oder als Kriminal-
strafe. Häufig ist auch die Inhaftierung des betreuen-
den Elternteils (als Beuge- oder Strafhaft) zulässig, so 
in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, 
England und den USA. Die zwangsweise Verbrin-
gung des Kindes zum Umgangsberechtigten ist bei-
spielsweise in Dänemark, Schweden und Ungarn 
möglich. 

Da diese Zwangsmittel aber in allen Ländern als 
höchst problematisch angesehen werden, wird ver-
sucht, den widerspenstigen Sorgeberechtigten durch 
bloße Androhung von Zwang, Vermittlung der Ju-
gendfürsorgebehörde oder ähnliches zum Einlen-
ken zu bewegen. Hartnäckiger Vereitelung des Um-
gangsrechts kann schließlich durch Entzug des Sor-
gerechts begegnet werden. Dies geschieht beispiels-
weise in Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen, 
Spanien, den Niederlanden, England sowie Öster-
reich. Um die Gefahr von Streitigkeiten über das Um-
gangsrecht zu verringern, wird insbesondere in 
Schweden schon bei der Regelung der Kindessorge 
im Scheidungs- oder Trennungsfall der Elternteil mit 
der voraussichtlich größeren Kooperationsbereit-
schaft bevorzugt. 

Als Druckmittel gegenüber dem Kind sind Geldbu-
ßen oder Haft in keinem Berichtsland vorgesehen. In 
Schweden ist die Möglichkeit der Anwendung un-
mittelbaren Zwanges im Gesetz ausdrücklich er-
wähnt; über das zwölfte Lebensjahr hinaus soll dies 
allerdings nur dann möglich sein, wenn es nach An-
sicht des Vollstreckungsgerichts ausnahmsweise zum 
Besten des Kindes notwendig ist. In Dänemark wird 
es regelmäßig abgelehnt, ein nicht mehr ganz kleines 
Kind gegen seinen deutlich erkennbaren Willen dem 
Umgangsberechtigten zuzuführen. In der Schweiz 
und in Österreich sowie in Frankreich wird es als 
Pflicht des Sorgeinhabers aufgefaßt, den Widerstand 
des Kindes nach Möglichkeit durch erzieherische 
Mittel zu überwinden. 

Zwangsmaßnahmen gegenüber dem Umgangsbe-
rechtigten gibt es - soweit ersichtlich - nur in Ita lien. 
Dort  hat der Kassationshof in einer Grundsatzent-
scheidung eine erzwingbare Umgangspflicht bejaht. 

V Betreuungsunterhalt 

Die Rechtsordnungen Österreichs, der Schweiz, Dä-
nemarks, Frankreichs, Polens, Ungarns und der 
Tschechoslowakei sehen einen Unterhaltsanspruch 
der Mutter eines nichtehelichen Kindes für einen 
Zeitraum nach der Entbindung und zum Teil auch 
schon während der Schwangerschaft vor. Die An

-

spräche sind regelmäßig befristet, wobei die Frist 
längstens ein Jahr beträgt (Tschechoslowakei). So-
weit die Unterhaltsansprüche von dem Vorliegen 
eines besonderen Grundes abhängen, genügt die 
bloße Notwendigkeit einer Betreuung des Kindes 
durch die Mutter nicht. Anders ist es nur in Polen, wo 
die Inanspruchnahme unbezahlten Urlaubs durch 
die Mutter, um für das Kind sorgen zu können, nach 
der Rechtsprechung des Obersten Gerichts einen 
wichtigen Grund für die Verlängerung der Unter-
haltspflicht über die regelmäßige Dauer von drei Mo-
naten hinaus bilden kann. 

In Schweden, Norwegen, Italien, Spanien, den Nie-
derlanden und den Vereinigten Staaten von Amerika 
gibt es keine Regelungen für einen Unterhaltsan-
spruch der Mutter eines nichtehelichen Kindes. In 
Schweden, Norwegen und den Niederlanden liegt 
dies daran, daß früher bestehende Regelungen im 
Hinblick auf die Leistungen der Sozialsysteme aufge-
hoben wurden. 

In England ist zwar ein Unterhaltsanspruch der Mut-
ter eines nichtehelichen Kindes ebenfalls nicht be-
kannt. Die Rechtsprechung hat jedoch in einigen Fäl-
len dem Kind im Rahmen seines Unterhaltsanspruchs 
gegen den Vater einen Betrag für die Betreuung 
durch die Mutter zugesprochen. 

F. Mängel des geltenden Rechts 

I. Abstammungsrecht 

Das heutige Abstammungsrecht wird in der öffentli-
chen Diskussion vielfach kritisiert. Änderungen und 
Ergänzungen werden vor allem hinsichtlich folgen-
der Punkte verlangt: 

- Die. das heutige Recht prägende Unterscheidung 
zwischen ehelicher und nichtehelicher Abstam-
mung und der dem nichtehelichen Kind anhaf-
tende Sonderstatus werde dem in Artikel 6 Abs. 5 
GG enthaltenen Gebot nicht mehr gerecht. 

- Wegen der durch die moderne Fortpflanzungsme-
dizin geschaffenen Möglichkeit des Auseinander-
fallens von gebärender Frau und Trägerin des ge-
netischen Erbguts bedürfe es einer gesetzlichen 
Definition der Mutterschaft. 

- Die Beiwohnungsvermutung des § 1591 Abs. 2 
BGB wird im Hinblick auf Kinder, die in der Ehe-
zeit gezeugt, aber nach der Scheidung oder Nich-
tigerklärung der Ehe geboren werden, - auch in 
Anbetracht zahlreicher kostspieliger Ehelichkeits-
anfechtungen - als lebensfremd angesehen. Eben-
so wird kritisiert, daß Kinder, die in einer Schei-
dungssituation geboren und noch dem bisherigen 
Ehemann der Mutter zugerechnet werden, auch 
dann nur nach einem aufwendigen Ehelichkeits-
anfechtungsverfahren dem neuen Partner der 
Mutter zugeordnet werden können, wenn sich alle 
Beteiligten darin einig sind, daß dieser der wirkli-
che Erzeuger des Kindes ist. 

- Teilweise wird auch verlangt, daß - ebenso wie für 
den Ehemann der Mutter - eine gesetzliche Vater-
schaftszuordnung für den mit der Mutter in einer 
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nichtehelichen Lebensgemeinschaft verbundenen 
Partner vorgesehen wird. 

- Häufiger Gegenstand von Kritik ist die heutige 
Ausgestaltung des Rechts auf Ehelichkeits- und 
Vaterschaftsanfechtung. Was den Kreis der An-
fechtungsberechtigten angeht, so wird eine Be-
schränkung auf die unmittelbar Beteiligten und 
die Abschaffung des subsidiären Anfechtungs-
rechts der Eltern des Scheinvaters verlangt. Ande-
rerseits wird eine Ausdehnung des Vaterschafts-
anfechtungsrechts der Mutter auf den Bereich der 
ehelichen Kinder befürwortet, wobei die Aus-
übung des Anfechtungsrechts teilweise im Inter-
esse des Kindes von bestimmten Voraussetzungen 
(etwa dem Vorliegen der Anerkennungserklärung 
des leiblichen Vaters) abhängig gemacht wird. 

- Anknüpfend an die Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts zum Anfechtungsrecht des 
volljährigen Kindes wird verlangt, die kasuistische 
Beschränkung dieses Anfechtungsrechts aufzuge-
ben, um auf diese Weise eine Gleichbehandlung 
mit dem Scheinvater zu erzielen. Außerdem gibt 
es vielfache Überlegungen, zur Sicherstellung des 
Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung die 
Möglichkeit einer gerichtlichen Feststellung der 
genetischen Vaterschaft ohne Statuswirkung vor-
zusehen. 

II. Elterliche Sorge 

Das Recht der elterlichen Sorge ist vom Bundesver-
fassungsgericht in zweifacher Hinsicht für verfas-
sungswidrig erklärt worden: 

Mit Urteil vom 3. November 1982 (BVerfGE 61, 358) 
hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, daß 
die Regelung des § 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB, wonach 
die elterliche Sorge im Fall der Trennung und Schei-
dung der Eltern einem Elternteil allein zu übertragen 
war, das Elternrecht des Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG 
verletzt. Nach dieser Entscheidung ist es heute schon 
möglich, daß die Familiengerichte auf Beibehaltung 
der gemeinsamen Sorge erkennen. Davon wird auch 
zunehmend Gebrauch gemacht, allerdings örtlich in 
sehr unterschiedlichem Umfang (dazu oben C.IV). 
Diese uneinheitliche Rechtsprechung führt zu erheb-
licher Rechtsunsicherheit. In der Reformdiskussion 
herrscht deshalb Einigkeit darüber, daß die gemein-
same Sorge nach Scheidung ausdrücklich im Gesetz 
geregelt werden sollte. 

Mit Beschluß vom 7. Mai 1991 (BVerfGE 84, 168) hat 
es das Bundesverfassungsgericht für verfassungs-
widrig erklärt, daß nicht miteinander verheiratete El-
tern keine gemeinsame Sorge erlangen können, so-
weit es um nichteheliche Kinder geht, die mit beiden 
Elternteilen zusammenleben. Danach hat das in einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft aufwachsende 
Kind ein erhebliches Interesse daran, daß die emotio-
nalen Bindungen an seine beiden Eltern rechtlich ab-
gesichert werden. Die konkrete Ausgestaltung der 
gemeinsamen Sorge hat das Bundesverfassungs-
gericht dem Gesetzgeber überlassen; Verfahren, in 
denen die Zuerkennung der gemeinsamen Sorge be-
antragt wird, bleiben bis zu einer gesetzlichen Neu-
regelung ausgesetzt. Diese gesetzliche Neuregelung 

wird von immer mehr Eltern, die in einer nichtehe

-

lichen Lebensgemeinschaft leben und sich die elter-
liche Sorge für ihr Kind teilen wollen, mit immer 
größerem Nachdruck gefordert. 

Aus der großen Zahl weiterer Punkte, die heute im 
Bereich des Rechts der elterlichen Sorge als unbefrie-
digend angesehen werden, seien noch folgende her-
vorgehoben: 

Nach geltendem Recht (dazu oben B.II.2, 5) kann der 
Vater eines nichtehelichen Kindes heute nur unter 
besonderen Voraussetzungen die Sorge für sein Kind 
erhalten; dies gilt auch, wenn die Mutter als Inhabe-
rin der elterlichen Sorge für ein nichteheliches Kind 
stirbt, wenn ihr die Sorge entzogen wird oder wenn 
ihre Sorge ruht. Dies wird insbesondere in den Fällen 
als unbefriedigend empfunden, in denen ein persön-
liches Verhältnis zwischen Kind und Vater besteht. 
Aber auch wenn dies nicht der Fall ist und sich der 
Kontakt zwischen Vater und Kind erst noch entwik-
keln müßte, kann es dem Kindeswohl eher dienlich 
sein, den Vater als Vormund zum Sorgeinhaber zu 
bestimmen. 

Die Vorschriften über Eingriffe in die elterliche Sorge 
bei Kindeswohlgefährdung gelten als unübersicht-
lich, teilweise wegen Überschneidungen in ihrem 
Anwendungsbereich auch als überflüssig. 

III. Umgangsrecht 

Das Interesse des umgangsberechtigten Elternteils 
steht heute im Vordergrund; daß der Umgang auch 
dem Interesse des Kindes und seiner Entwicklung 
dient, findet im Gesetz keine ausdrückliche Erwäh-
nung. Das gleiche gilt für die Pflicht des anderen 
Elternteils, dem Kind den Umgang zu ermöglichen. 

Ein Recht zum persönlichen Umgang wird ausdrück-
lich nur Elternteilen, denen die Personensorge nicht 
zusteht, sowie Elternteilen, die nicht nur vorüberge-
hend getrennt leben, bei gemeinsamer Sorge zuge-
standen; andere Fallkonstellationen werden im Ge-
setz nicht genannt. 

Das Umgangsrecht des Vaters eines nichtehelichen 
Kindes bleibt weit hinter dem Umgangsrecht des 
Elternteils eines ehelichen Kindes, der nicht Inhaber 
der elterlichen Sorge ist, zurück. Der in der 11. Legis-
laturperiode eingebrachte Entwurf eines Gesetzes 
zur Erweiterung des Umgangsrechts nichtehelicher 
Väter wurde im Bundestag nicht mehr abschließend 
beraten. Nach diesem Entwurf sollte das Umgangs-
recht des Vaters eines nichtehelichen Kindes vorsich-
tig erweitert werden. Es sollte dann bestehen, wenn 
der Umgang dem Wohle des Kindes nicht wider-
spricht. 

Während über Umgangsstreitigkeiten bei ehelichen 
Kindern das Familiengericht entscheidet, ist für die-
selben Streitigkeiten bei nichtehelichen Kindern das 
Vormundschaftsgericht zuständig. 

Es kommt nicht selten vor, daß Kinder überwiegend 
nicht von ihren Eltern, sondern von anderen Perso-
nen (insbesondere Großeltern, Pflegeeltern sowie 
Ehegatten oder früheren Ehegatten eines Elternteils) 
tatsächlich betreut werden und hierbei Bindungen 
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entwickeln, so daß ein plötzlicher Wegfall aller Kon-
takte für das Kind schädlich sein könnte. Trotzdem 
steht diesem Personenkreis kein eigenes gesetzliches 
Umgangsrecht zu. Gerichte haben in Einzelfällen 
trotzdem ein solches Umgangsrecht bejaht; erreicht 
wurde dieses Ziel über § 1666 BGB oder § 1632 
Abs. 4 BGB. Ein Mißbrauch der Sorge kann nach der 
Rechtsprechung schon dann vorliegen, wenn ein El-
ternteil ohne verständigen Grund den Umgang der 
Großeltern mit dem Kind verhindert. Dem Elternteil 
kann dann insoweit die elterliche Sorge entzogen 
werden und das Gericht kann eine Besuchsregelung 
für die Großeltern treffen. Der Weg über § 1666 BGB 
mit einem teilweisen Entzug der elterlichen Sorge ist 
jedoch unbefriedigend. Ein ausdrücklicher Teilent-
zug der Sorge durch das Gericht ist einerseits ein un-
nötig tiefgehender Eingriff in das Elternrecht, auf der 
anderen Seite läßt der Umweg über § 1666 BGB nicht 
klar genug erkennen, daß es regelmäßig dem Wohl 
eines Kindes entspricht, mit seinen Großeltern, aber 
auch mit anderen Personen näheren Kontakt zu ha-
ben. 

Es gibt noch zu wenig Möglichkeiten und Instrumen-
tarien, Streitigkeiten zwischen den Eltern über den 
Umgang mit dem Kind gütlich beizulegen. Hilfestel-
lungen zugunsten einvernehmlicher oder zumindest 
möglichst wenig verletzender Konfliktlösungen müß-
ten vorrangig erfolgen. 

In vielen Fällen führen Probleme bei der Durchsetz-
barkeit des Umgangsrechts dazu, daß jeglicher Kon-
takt zwischen dem Kind und einem Elternteil abge-
brochen wird: 

- Die Verhängung von Zwangsgeld bei der Voll-
streckung des Umgangsrechts ist oft sinnlos, da es 
in vielen Fällen nicht beitreibbar ist. Die Beitrei-
bung wirkt sich nur bei guten Einkommens- oder 
Vermögensverhältnissen des Inhabers der Perso-
nensorge nicht zu Lasten des Kindes aus; anson-
sten würde der Lebensstandard der „Restfamilie" 
gesenkt werden. 

- Zwang gegen das Kind ist stets höchst bedenklich. 
Gerichte und Vollzugsorgane weigern sich in der 
Praxis oft, Zwang anzuordnen oder auszuführen. 

- Fälle, in denen in der Praxis Zwangshaft verhängt 
wurde, sind nicht bekannt geworden. Auch recht-
lich sind wohl keine Fälle denkbar, in denen die 
Verhängung von Zwangshaft tatsächlich in Be-
tracht kommt. Führt die Umgangsvereitelung zu 
einer so schweren Kindeswohlgefährdung, daß die 
Zwangshaft auch unter Berücksichtigung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes gerechtfertigt wäre, 
so wird einer anderweitigen Regelung der Sorge 
der Vorzug zu geben sein. Jedoch wird eine Ände-
rung der Sorge, die mit einem Aufenthaltswechsel 
des Kindes verbunden ist, nur in ganz außerge-
wöhnlichen Fällen in Betracht kommen. 

- Von der Möglichkeit der Kürzung des Unterhalts 
des betreuenden Elternteils wird in der Praxis 
ganz wenig Gebrauch gemacht. Auch hier stellt 
sich das Problem, daß die Unterhaltskürzung im 
Regelfall auf den Lebensstandard des Kindes 
durchschlägt. 

- Probleme ergeben sich aber auch, wenn das Um-
gangsrecht nicht durchgesetzt wird. Es kann dann 
zu einer Entfremdung zwischen Umgangsberech-
tigtem und Kind kommen, die schlimmstenfalls 
nach einiger Zeit zu einem Ausschluß des Um-
gangsrechts führt. 

IV. Betreuungsunterhalt 

Das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsge-
setz hat mit der Erweiterung der Anspruchsvoraus-
setzungen und der Verlängerung des Betreuungsun-
terhalts auf drei Jahre zwar bereits wichtige Ziele 
der Kindschaftsrechtsreform verwirklicht. Unbefrie-
digend bleibt jedoch, daß, selbst wenn das Kind nicht 
anders als durch die Mutter versorgt werden kann, 
die Unterhaltspflicht in jedem Fall mit dem dritten 
Geburtstag des Kindes endet, während der Unter-
haltsanspruch nach Scheidung der Ehe nach dem 
Gesetz insoweit nicht bef ristet ist. 

V. Verfahrensrecht 

Im Bereich des Verfahrensrechts ergibt sich ein Än-
derungsbedarf insbesondere in folgenden Punkten: 

In der Fachöffentlichkeit wird seit längerem gefor-
dert, die Zuständigkeit der Familiengerichte zu er-
weitern und ein sogenanntes „großes Familien-
gericht" zu schaffen. Die bislang auf Familien-, Vor-
mundschafts- und Amtsgericht (als Prozeßgericht) 
verteilte Zuständigkeit für Kinder betreffende Ver-
fahren soll hiernach beim Familiengericht konzen-
triert werden. Entsprechende Forderungen sind un-
ter anderem vom 59. Deutschen Juristentag 1992, 
vom Deutschen Familiengerichtstag und vom Deut-
schen Juristinnenbund erhoben worden. Teilweise ist 
eine schrittweise Erweiterung der Zuständigkeit der 
Familiengerichte in die Überlegungen einbezogen 
worden, so etwa vom Fünften Deutschen Familienge-
richtstag 1983. 

Die Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit haben 
der Praxis in Sorgerechtsangelegenheiten nament-
lich in der Anfangszeit nach Inkrafttreten des 
1. EheRG beträchtliche Schwierigkeiten bereitet. Die 
Abgrenzung zwischen der Zuständigkeit der Fami-
liengerichte und derjenigen der Vormundschaftsge-
richte im Bereich der Sorge ist im Einzelfall proble-
matisch. Die Kompetenzverteilung wird als zu kom-
pliziert und damit als reformbedürftig angesehen. 

Grundsätzlich sind für die die Sorge betreffenden 
Angelegenheiten die Vormundschaftsgerichte zu-
ständig; nur einzelne die Regelung der Sorge, den 
Umgang und die Kindesherausgabe aus Anlaß von 
Trennung und Scheidung betreffende Verfahren sind 
den Familiengerichten zugewiesen. Diese para llele 
Zuständigkeit zwischen Vormundschafts- und Fami-
liengerichten führt im Einzelfall zu vielfachen Diffe-
renzierungen und Abgrenzungsproblemen, die hier 
nur beispielhaft angeführt werden können. So sind 
z. B. die Vormundschaftsgerichte grundsätzlich für 
sorgerechtliche Maßnahmen bei Kindeswohlgefähr-
dung zuständig (§ 1666 BGB); stellt sich hingegen 
das elterliche Versagen im Zusammenhang mit der 
Scheidung heraus, fällt die Übertragung der Sorge 
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auf einen Pfleger oder Vormund in die Zuständigkeit 
der Familiengerichte (§ 1671 Abs. 5 BGB). Diese sich 
teilweise überschneidenden Zuständigkeiten für ge-
richtliche Maßnahmen bei gleichen Sachverhalten 
setzen sich fort  bei der Abänderung der entsprechen-
den Entscheidungen (§ 1696 BGB). Für die Übertra-
gung der Sorge auf einen Elternteil bei Getrenntle-
ben sind die Familiengerichte zuständig (§ 1672 
BGB); hingegen fallen die zur Gefahrabwendung er-
forderlichen Einzelmaßnahmen nicht in die Zustän-
digkeit der Familiengerichte, sondern in diejenige 
der Vormundschaftsgerichte, soweit nicht zugleich 
die gesamte Sorge geregelt wird. Ob im Einzelfall je-
weils das Vormundschafts- oder das Familiengericht 
zuständig ist, läßt sich letztlich nur nach dem Inhalt 
der zu treffenden Sorgeentscheidung bestimmen. 

Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich auch im 
Bereich des Umgangsrechts. Hat etwa das Vormund-
schaftsgericht den Eltern eines ehelichen Kindes die 
Personensorge wegen Kindeswohlgefährdung entzo-
gen (§ 1666 BGB), so hat nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs das Familiengericht den Umgang zwischen 
Eltern und Kind zu regeln (BGH, Zeitschrift für das 
gesamte Familienrecht - FamRZ 1981, 659 entgegen 
z. B. OLG Düsseldorf, FamRZ 1981, 479); aus Grün-
den des Sachzusammenhangs soll allerdings das Vor-
mundschaftsgericht zuständig sein, wenn das Sorge-
verfahren noch bei ihm anhängig ist (OLG Frankfu rt , 
FamRZ 1993, 228 f.). 

Für die Unterhaltsklagen ehelicher Kinder sind die 
Familiengerichte zuständig, während die nichteheli-
chen Kinder ihren Unterhalt bei den Prozeßabteilun-
gen der Amtsgerichte einklagen müssen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat im Beschluß vom 5. No-
vember 1991 (BVerfGE 85, 80) eine gegen Artikel 6 
Abs. 5 GG verstoßende Besserstellung des ehelichen 
Kindes darin gesehen, daß es durch die Zulassung 
der Revision eine höchstrichterliche Klärung von 
Zweifelsfragen erreichen und durch seine Verfah-
rensbeteiligung auf das Ergebnis Einfluß nehmen 
könne. Im Hinblick auf dieses Ergebnis der verfas-
sungsrechtlichen Überprüfung der jeweils geltenden 
Instanzenzüge hat es das Bundesverfassungsgericht 
dahinstehen lassen, ob sich eine Besserstellung des 
ehelichen Kindes außerdem aus den Vorschriften 
über die Besetzung des Familiengerichts (§ 23 b 
Abs. 3 Satz 2 GVG) und der Zuständigkeit des Ober-
landesgerichts als Berufungsinstanz ergeben könnte. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Erwartung 
geäußert, daß der Gesetzgeber Zuständigkeit und 
Instanzenzug für die Unterhaltsklagen ehelicher und 
nichtehelicher Kinder vereinheitlicht. Dieser Forde-
rung soll mit dem Entwurf entsprochen werden. Der 
Entwurf beschränkt sich jedoch nicht auf die die Kin-
der betreffenden Unterhaltsklagen. Dies hätte näm-
lich zur Folge, daß die Prozeßabteilungen der Amts-
gerichte weiterhin mit Unterhaltsklagen befaßt wä-
ren, wenn es etwa um Unterhaltsansprüche gegen 
die Großeltern oder um Unterhaltsansprüche der 
Eltern gegen ihre Kinder geht. Es erscheint wenig 
sinnvoll, die Amtsgerichte (Prozeßabteilungen) künf-
tig mit dieser vergleichsweise geringen Anzahl von 
Prozessen aus ebenfalls auf Verwandtschaft beru-
hender gesetzlicher Unterhaltspflicht zu befassen, 

während der weitaus größte Teil der Unterhaltspro-
zesse von den mit dieser Materie vertrauten Fami-
liengerichten erledigt wird. 

Das Nebeneinander der Zuständigkeit der Amtsge-
richte (Prozeßabteilungen) in den nach Zivilprozeß-
recht zu erledigenden Kindschaftssachen und der 
Zuständigkeit der Vormundschaftsgerichte, wenn 
das Kind oder der Mann gestorben ist und es damit 
an einander gegenüberstehenden Parteien fehlt, ist 
nicht sinnvoll. Erledigt sich durch den Tod einer der 
Parteien der Rechtsstreit vor der Prozeßabteilung des 
Amtsgerichts in der Hauptsache (§ 640 Abs. 1 i. V. m. 
§ 619 ZPO), so wird anschließend das Vormund-
schaftsgericht auf entsprechenden Antrag mit der 
Kindschaftssache befaßt. Eine solche doppelte Befas-
sung von Richtern mit dem gleichen Lebenssachver-
halt sollte vermieden werden. Es erscheint zweckmä-
ßig, eine einheitliche gerichtliche Zuständigkeit für 
sämtliche Abstammungsverfahren vorzusehen. 

In der Fachdiskussion wird für die Fälle einer erheb-
lichen Interessenkollision zwischen den gesetzlichen 
Vertretern eines Kindes und dem Kind in Verfahren 
vor den Familien- und Vormundschaftsgerichten die 
Einführung eines „Anwalts des Kindes" verlangt 
(vgl. etwa Salgo, Der Anwalt des Kindes, Köln 1993, 
siehe unten H.II.5; Beschlüsse des 59. Deutschen 
Juristentags 1992; Empfehlungen des 10. Deutschen 
Familiengerichtstags 1993). In bestimmten Verfah-
ren, namentlich solchen, deren Gegenstand gericht-
liche Maßnahmen gegen Eltern wegen Kindesmiß-
handlung oder Kindesmißbrauch sind, haben sich die 
bestehenden verfahrensrechtlichen Vorkehrungen 
(insbesondere auch die nach §§. 50 b, 55 c FGG vor-
gesehene Anhörung des Kindes) als nicht ausrei-
chend erwiesen, die Interessen der von solchen Ver-
fahren in erster Linie betroffenen Kinder hinreichend 
zu gewährleisten. 

G.  Reformdiskussion 

Eine umfassende Reform des Kindschaftsrechts, bei 
der die Angleichung der Rechtsposition von eheli-
chen und nichtehelichen Kindern im Mittelpunkt ste-
hen soll, wird seit längerem gefordert. Die folgende 
Darstellung faßt beispielhaft aus der Vielzahl der 
Stellungnahmen, die die Reformdiskussion beein-
flußt haben, einige zusammen und beschränkt sich 
dabei auf die Reformdiskussion vor Erstellung des 
Referentenentwurfs. Sie gibt insbesondere weder 
den Stand der Diskussion wieder, die von den Vor-
schlägen des Referentenentwurfs angestoßen wor-
den ist, noch werden solche Stellungnahmen wieder-
gegeben, die in engem zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Referentenentwurf als Alternativlösungen 
hierzu zu verstehen sind. Eine so breite Darstellung 
des Diskussionsstandes würde den Rahmen der Ent-
wurfsbegründung sprengen. 

I. Deutscher Juristentag 

Beim 59. Deutschen Juristentag in Hannover 1992 
wurde in der Abteilung A (Familienrecht) das Thema 
„Empfiehlt es sich, das Kindschaftsrecht neu zu re-
geln?" diskutiert. Frau Prof. Dr. Ingeborg Schwenzer 
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erstattete dazu das Bleichlautende Gutachten. Die 
Verhandlungen kamen zu dem Ergebnis, daß die ge-
nerelle Differenzierung zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern de lege ferenda nicht auf-
rechterhalten werden sollte. Gleichzeitig wurden 
zahlreiche Änderungsvorschläge im Bereich des Ab-
stammungsrechts, des Unterhaltsrechts, des Rechts 
der elterlichen Sorge, des Umgangsrechts, des 
Rechts der Legitimation und Adoption, des Erbrechts 
sowie des Verfahrensrechts unterbreitet. 

II. SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag 

Im Dezember 1992 stellte die Fraktion der SPD im 
Deutschen Bundestag einen Antrag zur Reform des 
Kindschaftsrechts (Bundestags-Drucksache 12/4024). 
Der Antrag umfaßt das Recht der Verwandtschaft, 
der Abstammung und der elterlichen Verantwortung 
für minderjährige Kinder, das Verfahrensrecht, die 
Beseitigung von Unterschieden im Recht ehelicher 
und nichtehelicher Kinder sowie das Adoptionsrecht. 
Der Antrag wurde in der letzten Legislaturpe riode 
nicht mehr abschließend beraten. 

Im Juni 1995 stellte die Fraktion der SPD einen von 
dem Antrag aus der vergangenen Legislaturpe riode 
in Teilen abweichenden Antrag, der sich wiederum 
auf alle genannten Rechtsgebiete erstreckt (Bundes-
tags-Drucksache 13/1752). 

III. Deutscher Juristinnenbund 

Der Deutsche Juristinnenbund veröffentlichte im 
Jahre 1992 ein Thesenpapier zur Reform des Kind-
schaftsrechts (siehe Zeitschrift für das gesamte Fami-
lienrecht - FamRZ 1992, S. 912 f.). Das Papier geht 
davon aus, daß die generelle Differenzierung zwi-
schen „ehelich" und „nichtehelich" heute kein ge-
eigneter Ansatzpunkt für unterschiedliche rechtliche 
Regelungen mehr ist. Es enthält ausformulierte Vor-
schläge für das Abstammungsrecht, das Umgangs-
recht, das Recht der elterlichen Sorge, das Adop-
tionsrecht sowie das Erbrecht. Auch hier wird die 
verfassungsrechtlich gebotene Gleichstellung ehe-
licher und nichtehelicher minderjähriger Kinder be-
tont. 

IV. Deutscher Familiengerichtstag 

Die Sorgerechtskommission des Deutschen Familien-
gerichtstags veröffentlichte 1993 Thesen zur Reform 
des Kindschaftsrechts (siehe FamRZ 1993, S. 1164 ff.). 
Ausgegangen wird von der Notwendigkeit, eine um-
fassende Neuordnung des Kindschaftsrechts unter 
Einbeziehung der Rechtsverhältnisse von Kindern 
miteinander verheirateter und nicht miteinander ver-
heirateter Eltern sowie von Stiefkindern herbeizufüh-
ren. 

V. Zentralkomitee der Deutschen Katholiken 

Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) 
hat sich im Mai 1993 mit der Reform des Kindschafts-
rechts beschäftigt und eine Erklärung zu den The-
men „Ein Kind hat ein Recht auf beide Eltern" und 

„Zur Rechtsstellung nichtehelicher Kinder" abgege-
ben. Dabei wurde erklärt, daß die erforderlichen 
Gesetzesänderungen von dem Grundsatz getragen 
sein müssen, daß alle Kinder, ob ehelich oder nicht-
ehelich, grundsätzlich ein naturgegebenes Recht auf 
beide Elternteile haben. Beide Eltern, unabhängig 
davon, ob sie verheiratet, getrenntiebend oder ge-
schieden sind oder ob sie nie miteinander verheiratet 
waren, trügen gegenüber ihren Kindern Verantwor-
tung. 

VI. Weitere Äußerungen 

Hinzuweisen ist auch auf die „Überlegungen des 
Deutschen Vereins für eine Kindschaftsrechts-
reform”, die der Vorstand des Deutschen Vereins für 
öffentliche und p rivate Fürsorge (Frankfurt am Main) 
im Februar 1995 verabschiedet hat. Darin wird be-
tont, daß die rechtliche Stellung nichtehelicher Kin-
der im Zusammenhang mit der Stellung ehelicher 
Kinder insgesamt überdacht werden muß; an der 
Notwendigkeit einer Gesamtreform bestehen nach 
Auffassung des Deutschen Vereins keine Zweifel. 

Auch die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe hielt 
in einem Positionspapier vom Juni 1994 eine umfas-
sende Reform des Kindschaftsrechts für dringend 
notwendig. 

H. Vorbereitung der Reform 

I. Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" 

Im Bundesministerium der Justiz wurde im Oktober 
1991 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Nichtehe-
lichenrecht" einberufen. Mitglieder waren Praktiker 
aus dem Bereich der Rechtspflege, Rechtswissen-
schaftler, Vertreter von Jugendämtern, ein Kinder-
und Jugendpsychiater sowie ein Arzt und Psychothe-
rapeut. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben in 
elf mehrtägigen Sitzungen bis Mai 1994 die Vorarbei-
ten am Entwurf beratend begleitet. Der Arbeitsgrup-
pe - unter dem Vorsitz des für Familienrecht zustän-
digen Unterabteilungsleiters des Bundesministeri-
ums der Justiz - gehörten folgende Personen an: 

Prof. Dr. Dagmar Coester-Waltjen, 
Universität München, 

Bettina Hasselmann, Rechtsanwältin, Kiel, 
Petra Hoeveler, Richterin am Amtsgericht, 

Neubrandenburg, 
Prof. Dr. Reinhart  Lempp, Stuttgart , 
Dr. Petra Lingelbach, Jena, 
Dr. Carl Nedelmann, Leiter des Michael-Balinth-

Instituts Hamburg, 
Jutta Puls, Richterin am Hanseatischen 

Oberlandesgericht, Hamburg,  
Dr. Ulrike Schmidt-Aßmann, 

Richterin am Amtsgericht, Heidelberg, 
Ursula Seiferth, Regierungsdirektorin, 

Stadt Nürnberg, 
Jürgen Tank, Jugendamt Pinneberg, 
Otto Wesche, Rechtspfleger, Wernigerode, 
Prof. Dr. Gisela Zenz, Universität Frankfurt. 
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II. Gutachten 

Zur Vorbereitung der Reform des Kindschaftsrechts 
hat das Bundesministerium der Justiz darüber hinaus 
die nachfolgenden Gutachten eingeholt: 

1. Lebenslage nichtehelicher Kinder 

„Lebenslage nichtehelicher Kinder”, ein Forschungs-
bericht über eine rechtstatsächliche Untersuchung 
von Prof. Dr. Dr. h. c. Laszlo A. Vaskovics, Dipl.-Soz. 
Dr. Hanspeter Buba, Dipl.-Soz. Harald Rost und 
Dipl.-Soz. Marina Rupp, Sozialwissenschaftliche For-
schungsstelle der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg, 1994. 

Der Forschungsbericht beschreibt die gegenwärtige 
Lebenssituation und Lebenslage nichtehelicher Kin-
der in den alten und neuen Bundesländern. In Form 
eines Zwischenberichts werden die Ergebnisse einer 
repräsentativen Erhebung zu diesem Thema vorge-
legt. 

Im Untersuchungszeitraum wurden von 1 500 Kin

-

dern und den Inhabern der elterlichen Sorge sowie 
- soweit möglich -L den Elternteilen, die die elterliche 
Sorge nicht hatten, im Rahmen einer Umfrage neben 
soziodemographischen Daten objektive Fakten zu 
den Lebensumständen (Haushalts- und Familien-
form, Wohnungsbedingungen, berufliche und ökono-
mische Situation) erhoben. Außerdem wurden zur 
Analyse des sozialen Kontextes die Beziehungsfor-
men der Eltern der nichtehelichen Kinder, Geschwi-
sterzahl und Kinderwunsch der Eltern, Kontakte zwi-
schen dem nichtehelichen Kind und seinen Eltern 
und die Betreuung des Kindes erfaßt. Darüber hinaus 
gingen Fragen zur rechtlichen Situation (Unterhalts-
regelungen, Regelungen zum Besuchsrecht, zur 
Amtspflegschaft usw.) und zu den von den Ämtern 
jeweils ausgeübten Funktionen in die Erhebung ein. 
Die Feststellung der objektiven Tatsachen wurde 
durch subjektive Wertungen der Eltern in bezug auf 
die Lebensbedingungen, die Kontakte zwischen dem 
nichtehelichen Kind und den Eltern, die Betreuungs-
situation, die rechtliche Situation und die Verwal-
tungspraxis der Jugendämter sowie durch Orientie-
rungen und Wünsche der betroffenen Eltern ergänzt. 

Die Daten wurden in verschiedenen Städten, Ge-
meinden und Landkreisen der neuen (Berlin, Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg) und alten 
Bundesländer (Bayern, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) durch münd-
liche Befragungen des Inhabers der elterlichen Sorge 
- das heißt in der Regel der Mutter - mittels standar-
disierter Fragebögen, durch schriftliche Befragungen 
der leiblichen Väter nichtehelicher Kinder sowie 
durch Befragung von Experten bei Jugendämtern 
gewonnen. Die Erhebung bezieht sich auf zum Erhe-
bungszeitpunkt nichteheliche Kinder im Alter von 
12 Jahren und klammert Kinder, die zwar nichtehe-
lich geboren, durch Heirat der Eltern aber später zu 
ehelichen Kindern wurden, und darüber hinaus bei 
Pflegefamilien und in Heimen untergebrachte nicht-
eheliche Kinder aus. 

Das Gutachten hat unter anderem ergeben, daß ein 
Viertel der nichtehelichen Kinder in nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften mit der Mutter und dem leib-
lichen Vater aufwächst, wobei die Zahl in den neuen 
Bundesländern etwas höher ist als in den alten. 44 % 
der nichtehelichen Kinder haben zum leiblichen Va-
ter überhaupt keinen Kontakt. Dies ist besonders 
häufig der Fall, wenn die Mutter mit einem anderen 
Lebenspartner zusammenlebt. 

Ferner ergab das Gutachten, daß sich Väter an Ent-
scheidungen, die das Kind betreffen, besonders dann 
beteiligen, wenn sie mit dem Kind und der Mutter 
zusammenleben. Konflikte zwischen den leiblichen 
Eltern traten nur in einer Minderzahl der Fälle auf. 
Ein Viertel der Mütter hat über Auseinandersetzun-
gen mit dem Vater wegen Unterhaltszahlungen und 
knapp ein Fünftel der Mütter hat über Streitigkeiten 
mit dem Vater über die Gestaltung der gemeinsamen 
Zeit, die dieser mit dem Kind verbringt, berichtet. 

Dem Forschungsbericht zufolge wird die Vaterschaft 
von den Vätern nichtehelicher Kinder in der Regel 
anerkannt; der Anteil liegt in den neuen Bundeslän-
dern bei 88 % und in den alten bei 84 %. 

Die überwältigende Mehrheit der Mütter möchte der 
Studie zufolge die rechtliche Situation ihrer nichtehe-
lichen Kinder geändert haben. Die Mütter, die mit 
dem leiblichen Vater zusammenleben, drängen ver-
stärkt auf eine gemeinsame Sorge. Dagegen war ins-
gesamt der größere Teil der Sorgeberechtigten nicht 
bereit, die Sorge mit dem leiblichen Vater uneinge-
schränkt zu teilen. Dies trifft besonders für Allein-
erziehende zu, die auf Grund ihrer Lebensumstände 
weiterhin mehrheitlich die Hilfen seitens der Behör-
den, z. B. bei der Durchsetzung von Unterhaltsan-
sprüchen, in Anspruch nehmen wollen und eine 
gemeinsame Sorge nicht per Gesetz, sondern nur auf 
ihren Wunsch hin realisiert  haben möchten. 

2. Die gemeinsame Sorge geschiedener Eltern 
in der Rechtspraxis 

Prof. Dr. Jutta Limbach hat auf Grund eines Auftra-
ges des Bundesministeriums der Justiz eine Studie 
mit dem Titel „Die gemeinsame Sorge geschiedener 
Eltern in der Rechtspraxis" (Reihe Rechtstatsachen-
forschung des BMJ, Bundesanzeiger-Verlag Köln, 
1989) erstellt. Auf der Grundlage einer Aktenana-
lyse, einer Richterumfrage und der Ermittlung des 
damaligen Meinungsstandes der Rechtsratgeber und 
Handbücher für die familiengerichtliche Praxis ge-
langte sie zu der Schätzung, daß die elterliche Sorge 
bundesweit in den Jahren 1983 bis 1985 nur in einem 
bis zwei Prozent aller Verbundentscheidungen den 
Eltern gemeinsam belassen worden ist; im einzelnen 
siehe oben C.IV.1. 

3. Probleme des Sorgerechts bei psychisch kranken 
und geistig behinderten Eltern 

Ein weiteres Gutachten mit dem Titel „Probleme des 
Sorgerechts bei psychisch kranken und geistig be-
hinderten Eltern" wurde von Prof. Dr. Johannes Mün-
der, Technische Universität Berlin, im Auftrag des 
Bundesministeriums der Justiz erstellt. Das Gutach-
ten wurde in der Reihe „recht" des Bundesministe-
riums der Justiz 1994 abgedruckt. Es basiert auf Un-
tersuchungen psychisch und geistig kranker Eltern 
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durch Befragung von Experten und betroffenen 
Eltern sowie Kindern. Die Untersuchung befaßt sich 
im wesentlichen mit der Anwendung der §§ 1666, 
1673 Abs. 1 und § 1674 Abs. 1 BGB, Abgrenzungs-  
und Anwendungsproblemen dieser Normen sowie 
Reformvorschlägen. Im einzelnen siehe unten I.II.6. 

4. Kindschaftsrecht im Wandel 

Darüber hinaus hat das Max-Planck-Institut für Aus-
ländisches und Internationales Privatrecht in Ham-
burg ein Gutachten mit dem Titel „Kindschaftsrecht 
im Wandel" gefertigt, veröffentlicht 1994 in dessen 
Schriftenreihe. 

Das Gutachten enthält eine rechtsvergleichende Dar-
stellung des geltenden Kindschaftsrechts in Ländern 
des deutschen, nordischen, romanischen, angloame-
rikanischen und osteuropäischen Rechtskreises. 
Zweck des Gutachtens war, rechtsvergleichendes 
Material für die Reform des Kindschaftsrechts zu ge-
winnen; im einzelnen siehe oben E. 

5. Der Anwalt des Kindes - die Vertretung von 
Kindern in zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren 

Prof. Dr. Ludwig Salgo, Fachhochschule Frankfurt 
 am Main, hat im Auftrag des Bundesministeriums 

der Justiz ein Gutachten mit dem Titel „Der Anwalt 
des Kindes - die Vertretung von Kindern in zivil-
rechtlichen Kindesschutzverfahren" erstattet. Das 
Gutachten wurde im Bundesanzeiger-Verlag 1993 
(Reihe Rechtstatsachenforschung des BMJ) veröf-
fentlicht. Es handelt sich um eine rechtsvergleichen-
de Studie zur Frage, wie die Interessen der Kinder in 
Verfahren, die sie besonders berühren, wahrgenom-
men werden. Sie stellt unter anderem die Rechtslage 
in den USA, in Großbritannien, in Australien und in 
Frankreich dar und enthält auch Empfehlungen für 
das deutsche Recht. 

6. Praxiserprobung von Vermittlung - Mediation - 
streitiger Familiensachen 

Mit Fördermitteln des Bundes hat Prof. Dr. Roland 
Proksch von der Evangelischen Stiftungsfachhoch-
schule Nürnberg eine „Pilotstudie zur Praxiserpro-
bung von Vermittlung - Mediation - streitiger Fami-
liensachen" durchgeführt. Die Studie befaßt sich mit 
der Frage, auf welchem Wege und in welchem Maße 
die Mediation, das heißt die Konfliktbearbeitung mit 
Hilfe eines neutralen Vermittlers, eine einvernehm-
liche Regelung der Sorge und des Umgangsrechts 
bei Scheidungen fördern und damit sowohl zu einer 
Verbesserung der gefundenen Lösungen als auch zur 
Entlastung der Familiengerichte beitragen kann. 
Während einer sechsmonatigen Erprobungsphase 
wurden 51 Scheidungs-Elternpaare, an deren Ver-
fahren das Jugendamt Erlangen beteiligt war, nach 
Zufall in zwei Gruppen aufgeteilt. Einer Gruppe wur-
de Mediation angeboten, in der anderen Gruppe er-
folgte lediglich eine Anhörung der Betroffenen. Mit 
48 % der Elternpaare, die der Mediationsgruppe an-
gehörten, konnte eine einvernehmliche Sorge- und 
Umgangsregelung gefunden werden, während in 
der Vergleichsgruppe nur 20 % zu einem solchen 
Einvernehmen gelangten. 

Darüber hinaus wurden an Prof. Dr. Proksch Auf-
träge zur Durchführung eines mehrjährigen Modell-
versuchs mit kooperativer Vermittlung (Mediation) 
im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts Jena so-
wie zu einem rechtstatsächlichen Forschungsvor-
haben erteilt. Mit letzterem sollte geklärt werden, in-
wieweit Mediationsangebote der Träger der Jugend-
hilfe zu einer Entlastung der Familiengerichtsbarkeit 
beitragen können und wie eine förderliche Zusam-
menarbeit zwischen Jugendhilfe, Familiengericht 
und Rechtsanwaltschaft ausgestaltet werden kann. 

Das in Jena eingesetzte Mediationskonzept hat auf 
der beim Jugendamt Erlangen entwickelte Pilotstu-
die aufgebaut. Auch in dem größer angelegten Mo-
dellversuch in Jena hat sich Mediation als geeignet 
erwiesen, die Erarbeitung einvernehmlicher Rege-
lungen zu fördern. Während der einjährigen Praxis-
phase des Modellversuchs von April 1993 bis März 
1994 war das Jugendamt mit insgesamt 195 Schei-
dungsfällen befaßt. In 77 dieser Fälle (39,5 %) hatten 
die Eltern bereits vorab einvernehmliche Regelungen 
gefunden. In 112 Fällen (57,5 %) - drei Prozent der 
Fälle fanden eine anderweitige Erledigung - hatten 
die Eltern widerstreitende Anträge gestellt. Von die-
sen 112 Elternpaaren nahmen 72 (64,3 %) das ange-
botene Vermittlungsverfahren an. Hiervon entschie-
den sich 61 (84,7 %) für eine einvernehmliche Rege-
lung, so daß somit 54,5 % der streitigen Fälle einver-
nehmlich gelöst wurden. 

I. Grundzüge des Entwurfs 

I. Abstammungsrecht 

Es wird vorgeschlagen, die BGB-Vorschriften zum 
Abstammungsrecht (§§ 1591 bis 1600 o) völlig neu zu 
fassen. Damit strebt der Entwurf vor allem die Ver-
wirklichung folgender Ziele an: 

- Die „Ehelichkeit" bzw. „Nichtehelichkeit" eines 
Kindes soll künftig kein der Person anhaftendes 
Statusmerkmal mehr sein. 

- Die das heutige Abstammungsrecht prägende Un-
terscheidung zwischen ehelicher und nichtehe-
licher Abstammung mit der daraus folgenden 
Untergliederung der Vorschriften soll zugunsten 
einer einheitlichen Regelung aufgegeben werden. 

- Durch die gesetzliche Definition der Mutterschaft 
soll der Tatsache Rechnung getragen werden, daß 
wegen der heute vorhandenen Möglichkeit einer 
Ei- oder Embryonenspende die gebärende Frau 
nicht mehr in jedem Fall zugleich genetische Mut-
ter des Kindes ist. 

- Eine Vielzahl der heute notwendigen kostenträch-
tigen Anfechtungsprozesse soll durch die Ein-
schränkung von teilweise lebensfremden Vater-
schaftszurechnungen künftig vermieden werden. 

- Der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Recht auf Kenntnis der eigenen Ab-
stammung soll Rechnung getragen werden. 

1. Gesetzliche Definition der Mutterschaft 

Für Kinder, die im Wege künstlicher Bef ruchtung 
gezeugt werden, enthält der Entwurf lediglich eine 
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Regelung betreffend die Mutterschaft. In § 1591 
BGB-E wird für die Fälle der Ei- oder Embryonen-
spende klargestellt, daß Mutter des Kindes im 
Rechtssinne allein die Frau ist, die das Kind geboren 
hat. Diese Regelung ist im Interesse der Vermeidung 
einer „gespaltenen" Mutterschaft, insbesondere von 
Leihmutterschaften in der Form der „Ammenmutter-
schaft", geboten. Sie entspricht inhaltlich dem Geset-
zesvorschlag, den die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Fortpflanzungsmedizin" in ihrem Abschlußbericht 
vom August 1988 (vgl. dort  S. 58, 78) unterbreitet hat. 
Der Deutsche Juristentag, der Deutsche Juristinnen-
bund und die Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht” 
wollen nur eine anfechtbare Vermutung für die Mut-
terschaft der gebärenden Frau vorsehen. 

Der Entwurf enthält keine vom geltenden Recht ab-
weichenden Regelungen über die abstammungs-
rechtlichen Folgen einer Samenspende. Der Grund 
hierfür ist, daß die Zulässigkeit der Samenspende 
nach wie vor umstritten ist und eine bundesgesetz-
liche Regelung trotz der nach Art . 74 Abs. 1 Nr. 26 
GG bestehenden Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes noch aussteht. Das Zivilrecht kann dieser un-
gelösten Problematik nicht im Sinne einer vom gel-
tenden Recht abweichenden Neuregelung der ab-
stammungsrechtlichen Folgen einer Samenspende 
vorgreifen. Insbesondere geht es in diesem Zusam-
menhang um die Rechtsstellung des Samenspenders, 
der sowohl nach geltendem Recht als auch nach den 
im Entwurf vorgesehenen abstammungsrechtlichen 
Neuregelungen unter bestimmten Voraussetzungen 
als Vater mit der Folge festgestellt werden kann, daß 
unterhaltsrechtliche und erbrechtliche Beziehungen 
zwischen ihm und dem Kind bestehen. Eine von die-
sem Grundsatz abweichende Regelung im Sinne des 
Vorschlags der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Fo rt

-pflanzungsmedizin", wonach solche Rechtsbeziehun-
gen ausgeschlossen wären, würde voraussetzen, daß 
die Bedingungen, unter denen Samenspenden zuläs-
sigerweise stattfinden können, gesetzlich geregelt 
sind, wovon die Arbeitsgruppe dementsprechend 
auch ausgegangen ist. Gleiches gilt letztlich auch für 
die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene Rege-
lung, wonach das Anfechtungsrecht des Ehemannes, 
der einer künstlichen Befruchtung seiner Ehefrau mit 
fremdem Samen in notariell beurkundeter Form zu-
gestimmt hat, ausgeschlossen sein sollte. 

2. Angleichung des heute für eheliche und 
nichteheliche Kinder unterschiedlichen Rechts 

Die Vorschriften des BGB zum Abstammungsrecht 
(Zweiter Titel im Zweiten Abschnitt des Vierten 
Buchs) sind heute zweigeteilt. Für eheliche Kinder 
gelten andere Regeln als für nichteheliche; so beträgt 
etwa die Frist für die Ehelichkeitsanfechtung zwei 
Jahre (§ 1594 Abs. 1, § 1596 Abs. 2 Satz 1 BGB), die 
Frist für die Anfechtung der Vaterschaftsanerken-
nung nur ein Jahr (§ 1600 h Abs. 1 BGB). Unterschei-
dungen wie diese können heute vielfach nicht mehr 
als sinnvoll bezeichnet werden, weshalb der Entwurf 
in weitem Umfang eine Vereinheitlichung anstrebt. 
Dadurch ist es möglich, die Zweiteilung des heutigen 
Abstammungsrechts aufzugeben. 

3. Weiterhin unterschiedliche 
Vaterschaftsvoraussetzungen 

Das Konzept einer Vereinheitlichung des Abstam-
mungsrechts für eheliche und nichteheliche Kinder 
führt aber nicht soweit, auch bei den Vaterschaftsvor-
aussetzungen eine einheitliche Regelung für alle 
Kinder - unabhängig davon, ob ihre Eltern miteinan-
der verheiratet sind oder nicht - vorzuschlagen. Hier 
wäre nämlich eine völlige Angleichung nicht sinn-
voll. Schon aus praktischen Gründen kann auf die 
Annahme, daß der Ehemann der Mutter zugleich Va-
ter ihres während der Ehe geborenen Kindes ist, 
nicht verzichtet werden. Die hier vertretene Auffas-
sung entspricht beispielsweise den Vorstellungen 
des Deutschen Juristentags und der Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht”. Die Annahme gilt auch für 
Kinder, die während der Ehe geboren, aber vor der 
Eheschließung gezeugt wurden. Eine Regelung, wo-
nach auch der Ehemann der Mutter nur als Vater gilt, 
wenn er die Vaterschaft anerkennt oder die Vater-
schaft rechtskräftig festgestellt ist, würde angesichts 
der deutschen Rechtstradition zu Recht auf wenig 
Verständnis stoßen. Da bei der Vaterschaft für das 
Kind einer nicht verheirateten Frau nicht an die Ehe 
angeknüpft werden kann, ist hier eine unterschiedli-
che Sachbehandlung unvermeidbar. Mit dieser Auf-
fassung folgt der Entwurf dem Votum der Arbeits-
gruppe „Nichtehelichenrecht”. 

Entgegen manchen Vorschlägen soll auch bei Be-
stehen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
nicht von Gesetzes wegen davon ausgegangen wer-
den, daß der Partner der Mutter der Vater des Kindes 
ist. Die Wahrscheinlichkeit hierfür wird bei nichtehe-
lichen Gemeinschaften zwar hoch sein. Gegen eine 
gesetzlich geregelte Vaterschaft spricht aber, daß in 
diesen Fällen ein klarer Anknüpfungspunkt fehlt, 
insbesondere weil selbst im Fall des Zusammenle-
bens zweier Personen das Vorliegen einer nichteheli-
chen Gemeinschaft nach außen hin nicht eindeutig 
feststellbar ist. Die Frage der Abstammung darf nicht 
mit solchen Unsicherheiten belastet werden. 

4. Eingeschränkte Vaterschaftszurechnung 
bei nachehelich geborenen Kindern 

Die Vaterschaft des Ehemannes der Mutter soll - wie 
im heutigen Recht - bei während der Ehe geborenen, 
aber vor der Ehe gezeugten Kindern bestehen. Im 
Unterschied zum heutigen Recht (§ 1591 Abs. 1 Satz 1 
i. V. m. § 1592 Abs. 1 BGB) soll dagegen künftig nicht 
mehr davon ausgegangen werden, daß ein innerhalb 
einer bestimmten Frist nach der Scheidung, Aufhe-
bung oder Nichtigerklärung einer Ehe geborenes 
Kind noch vom früheren Ehemann der Mutter ab-
stammt. 

Wird die Ehe durch Scheidung aufgelöst, so ist es 
schon wegen des der Scheidung in der Regel voraus-
gehenden Trennungsjahres wenig wahrscheinlich, 
daß ein nach der Ehe geborenes Kind vom früheren 
Ehemann abstammt. In solchen Fällen geht die Bei-
wohnungsvermutung des geltenden Rechts an der 
Wirklichkeit vorbei und führt zu überflüssigen Ehe-
lichkeitsanfechtungsverfahren, in denen in der Regel 
ein kostspieliges Abstammungsgutachten erstellt 
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werden muß. Dies gilt auch dann, wenn die Ehe 
schon vor Ablauf des Trennungsjahres geschieden 
wird  (§  1565 Abs. 2 BGB), da hier in der Regel ein 
schweres Zerwürfnis zwischen den Ehegatten vorlie-
gen wird, das eine Zeugung des nach der Scheidung 
geborenen Kindes nicht als so wahrscheinlich er-
scheinen läßt, daß eine Vaterschaftszurechnung ge-
rechtfertigt wäre. 

Auch der Nichtigerklärung oder Aufhebung der Ehe 
geht ein in der Regel länger dauerndes Gerichtsver-
fahren voraus, so daß eine Zeugung durch den frühe-
ren Ehemann der Mutter des später geborenen Kin-
des nicht als so wahrscheinlich erscheint, daß im Nor-
malfall von einer Vaterschaft dieses Mannes ausge-
gangen werden kann. 

Dagegen spricht in den Fällen,  in  denen eine Ehe 
durch Tod aufgelöst wird, grundsätzlich nichts dage-
gen, daß ein Kind, das innerhalb eines der gesetz-
lichen Empfängniszeit entsprechenden Zeitraums 
nach dem Tod des Ehemannes geboren wird, von 
diesem abstammt. In diesem Fall soll daher das Ge-
setz weiterhin von der Vaterschaft des verstorbenen 
Ehemannes ausgehen (§ 1593 Abs. 1 Satz 1 BGB-E). 
Hat die Mutter vor der Geburt des Kindes erneut ge-
heiratet, so soll jedoch - wie bisher - vorrangig der 
neue Ehemann als Vater angesehen werden. 

Die Einschränkung der Vaterschaftszurechnung bei 
nachehelich geborenen Kindern zum früheren Ehe-
mann der Mutter ist ein Grund mehr, das Ehehinder-
nis der Wartezeit (§ 8 EheG) künftig entfallen zu las-
sen. 

5. Möglichkeit des Ausschlusses der Vaterschafts-
zurechnung zum bisherigen Ehemann 
bei Kindern, die während des Scheidungs-
verfahrens geboren werden 

Die gesetzliche Annahme, daß ein Kind vom Ehe-
mann der Mutter abstammt, gilt - wie ausgeführt - 
bei allen Kindern, die während einer Ehe geboren 
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Geburt wäh-
rend eines laufenden Scheidungsverfahrens stattfin-
det. Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß gerade in 
solchen Fällen der (Noch-)Ehemann häufig nicht 
der wirkliche Vater ist. Aber selbst wenn alle Betei-
ligten - die Mutter, ihr Ehemann sowie der wirkliche 
Vater - sich darin einig sind, daß das Kind seinem 
wirklichen Vater auch rechtlich zugeordnet werden 
soll, so ist zunächst ein aufwendiger Anfechtungs-
prozeß zu führen, in dem meist ein teures Gutachten 
eingeholt wird. Erst wenn als Ergebnis dieses Prozes-
ses die Nichtvaterschaft festgestellt ist, kann die An-
erkennung durch den Dritten mit Wirksamkeit erfol-
gen. Aus diesem Grund hat der Deutsche Juristen-
tag empfohlen, daß die Vaterschaftsvermutung auf 
Grund der Ehe mit der Mutter in näher zu umschrei-
benden Ausnahmefällen nicht eingreifen soll. 

Mit Hilfe des in § 1599 Abs. 2 BGB-E unterbreiteten 
Vorschlags sollen künftig die genannten praktischen 
Schwierigkeiten umgangen und Anfechtungspro-
zesse in erheblichem Maße vermieden werden kön-
nen. Dieser Vorschlag besteht darin, unter ganz be-
stimmten Voraussetzungen die Vaterschaft nicht dem 
früheren Ehemann zuzurechnen. Die Regelung soll 

nur dann eingreifen, wenn schon vor der Geburt des 
Kindes ein Scheidungsantrag anhängig ist. Voraus-
setzung soll ferner sein, daß ein Dritter die Vater-
schaft anerkennt und die Mutter und ihr Ehemann 
zustimmen. In einer solchen Fallgestaltung ist die 
Wahrscheinlichkeit, daß das Kind vom (Noch-)Ehe-
mann der Mutter abstammt, deutlich verringert. Mit 
dem Erfordernis einer Vaterschaftsanerkennung 
durch den Dritten wird auch sichergestellt, daß das 
Kind rechtlich nicht ohne Vater ist. Die Anerkennung 
und damit der Ausschluß der Vaterschaft des Ehe-
mannes der Mutter sollen frühestens mit Rechtskraft 
des dem Scheidungsantrag stattgebenden Urteils 
wirksam werden. Damit wird verhindert, daß das 
Kind zum Kind eines Dritten wird, obwohl die Ehe 
noch besteht. Die Regelung soll im übrigen nur 
anwendbar sein, wenn die Vaterschaftsanerkennung 
spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Rechts-
kraft des dem Scheidungsantrag stattgebenden 
Urteils erfolgt. Hierdurch soll ein unnötig langer 
Schwebezustand vermieden werden. 

Gegen diesen vom Entwurf vorgeschlagenen Weg 
zur Änderung der rechtlichen Zuordnung eines Kin-
des könnte der Einwand erhoben werden, der Perso-
nenstand des Kindes sei für dieses von so zentraler 
Bedeutung, daß man es nicht der Disposition der Be-
teiligten überlassen könne, wer als Vater des Kindes 
zu gelten habe. 

Dieses Argument würde sich aber ebenso gegen die 
Anerkennung der Vaterschaft richten. In diesem Fall 
wird derjenige als Vater angesehen, der die Vater-
schaft wirksam anerkennt; ob es sich dabei tatsäch-
lich um den Vater des Kindes handelt, ist grundsätz-
lich unerheblich und wird erst im Fall einer Anfech-
tung gerichtlich überprüft. Der Hinweis auf eine feh-
lende Dispositionsbefugnis der Beteiligten kann 
daher nicht das alleinige Argument für die geltende 
Regelung sein. Gewichtiger ist die Überlegung, daß 
das Kind nicht ohne gerichtliche Prüfung einen Vater 
im Rechtssinne verlieren solle, weil dies nämlich 
auch dann ein Nachteil sein kann, wenn es durch die 
Anerkennung des Dritten einen anderen Mann als 
Vater gewinnt. Diese Bedenken werden jedoch letzt-
lich von den praktischen Vorteilen der vom Entwurf 
vorgeschlagenen Lösung überwogen. 

Auf diese Vorteile zielt auch ein Vorschlag des Deut-
schen Juristinnenbundes. Danach gilt die Vater-
schaftsvermutung zugunsten des Ehemannes der 
Mutter nicht, wenn die Mutter bei der Geburt des 
Kindes unter Berufung auf die Auflösung der Ehe 
oder die Rechtshängigkeit eines Scheidungsantrags 
erklärt, der Ehemann sei nicht der Vater. Abgesehen 
von der mißverständlichen Angabe „bei der Geburt 
des Kindes" würde es jedoch zu weit gehen, die Be-
seitigung der Vaterschaft allein von der Erklärung 
der Mutter abhängig zu machen. 

In anderen Rechtsordnungen wird das Problem wie 
folgt gelöst: In Frankreich ist der Ehemann der Mut-
ter grundsätzlich der Vater eines während der Ehe 
empfangenen Kindes (Artikel 312 Cc). Ist ein Urteil 
auf Ehescheidung oder Trennung von Tisch und Bett 
(Artikel 296 ff. Cc) ergangen oder auch nur eine ent-
sprechende Klage erhoben, so ist die Vaterschaftsver- 
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mutung nicht anwendbar auf ein Kind, das später als 
300 Tage nach der das Getrenntleben der Ehegatten 
gestattenden gerichtlichen Entscheidung geboren ist 
(Artikel 313 Abs. 1 Cc). Auch nach italienischem 
Recht ist der Ehemann der Vater des während der 
Ehe empfangenen Kindes (Artikel 231 Cc). Diese 
Vermutung greift nicht ein, wenn das Kind 300 Tage 
nach Ausspruch der gerichtlichen Trennung von 
Tisch und Bett oder der gerichtlichen Bestätigung 
einer einverständlichen Trennung (Artikel 150 ff. Cc) 
geboren wird. Die Übernahme dieser Lösungen wird 
nicht vorgeschlagen. Sie würden eine dem deutschen 
Recht fremde und systemwidrige gerichtliche Ent-
scheidung über die Trennung von Tisch und Bett vor-
aussetzen, die außerdem zu einer Mehrbelastung der 
Gerichte führen würde. 

6. Stärkung der Rechte der Mutter 

Die Stellung der Mutter soll sowohl bei der Anerken-
nung als auch bei der Anfechtung der Vaterschaft 
verstärkt werden. 

a) Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung 

Nach geltendem Recht ist zur Anerkennung die Zu-
stimmung des Kindes erforderlich (§ 1600 c BGB). 
Diese wird im Rahmen der gesetzlichen Amtspfleg-
schaft nach §§ 1706 ff. BGB (die gemäß Artikel 230 
Abs. 1 EGBGB in den neuen Bundesländern nicht 
anwendbar sind) durch das Jugendamt abgegeben. 
Ist das Kind im Zeitpunkt der Anerkennung bereits 
mindestens 14 Jahre alt, so hat das Jugendamt die in 
diesem Fall  vom Kind selbst zu erteilende Zustim-
mung zu genehmigen (§ 1600 d Abs. 2 BGB). Die 
Mitwirkung der Mutter am Zustandekommen einer 
wirksamen Vaterschaftsanerkennung ist vom Gesetz 
in diesen Fällen nicht vorgesehen. Dies erklärt sich 
aus dem System der Amtspflegschaft und dem darin 
liegenden Mißtrauen gegenüber der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes. 

Nach dem Regierungsentwurf eines Beistandschafts-
gesetzes (Bundestags-Drucksache 13/892) soll die 
Mutter eines nichtehelichen Kindes uneingeschränkt 
die elterliche Sorge erhalten. Diese soll auch durch 
die nur auf Antrag eintretende Beistandschaft des Ju-
gendamts nicht eingeschränkt werden. Durch eine 
Ergänzung des § 1629 Abs. 1 Satz 3 BGB soll sicher-
gestellt werden, daß der mögliche Interessengegen-
satz von  Mutter  und Kind nicht automatisch zu einem 
teilweisen Entzug der Sorge und zur Bestellung eines 
Pflegers nach § 1629 Abs. 2 Satz 3, §§ 1796, 1909 
BGB für die Zustimmung zur Vaterschaftsanerken-
nung führt. Bei konkreter Gefahr für das Kindeswohl 
kann der Mutter insoweit die elterliche Sorge nach 
§ 1666 BGB entzogen werden. 

Würde man weiterhin die Zustimmung des Kindes 
zur Anerkennung verlangen, so würde sie daher in 
aller Regel durch die Mutter als gesetzliche Vertrete-
rin des Kindes abgegeben werden. 

Der Entwurf sieht dagegen vor, daß die Anerken-
nung der Zustimmung der Mutter - und zwar aus 
eigenem Recht und nicht als gesetzliche Vertreterin 
des Kindes - bedarf (§ 1595 Abs. 1 BGB-E). Die 
Rechtsstellung der Mutter kann von der Anerken

-

nung betroffen werden, etwa wegen der Umgangs-
rechte des Vaters. Auch das geltende Recht trägt die-
ser Betroffenheit Rechnung und räumt der Mutter 
nach § 1600 h Abs. 1 BGB ein Recht auf Anfechtung 
der Vaterschaft ein. Sinnvoller ist es, die Mutter nicht 
erst bei der Anfechtung tätig werden zu lassen, son-
dern ihr bereits beim Entstehungsvorgang, also bei 
der Anerkennung, ein Mitwirkungsrecht zu geben. 
Dieser Vorschlag findet sich in Übereinstimmung mit 
den Empfehlungen des Deutschen Juristentags, dem 
Entwurf des Deutschen Juristinnenbundes, dem Vo-
tum der Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" und 
den Anträgen der SPD-Fraktion im Deutschen Bun-
destag. 

Möglichkeiten, die Zustimmung der Mutter zu erset-
zen, sind nicht vorgesehen. Verweigert die Mutter 
die Zustimmung, so würde ein verantwortungsbe-
wußtes Gericht diese Zustimmung ohnehin nur erset-
zen, wenn die Vaterschaft des Anerkennenden be-
wiesen ist. Es müßten letztlich die gleichen Beweise 
erhoben werden wie im Vaterschaftsfeststellungsver-
fahren. Die Ersetzung der Zustimmung der Mutter 
würde aber - anders als im Vaterschaftsfeststellungs-
verfahren - nur zur Wirksamkeit der Anerkennung 
und damit zu einer anfechtbaren Vaterschaft führen. 
Bei Verweigerung der Zustimmung der Mutter ist es 
also sinnvoll, diese Zustimmung nicht zu ersetzen, 
sondern ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren durch-
zuführen. Dasselbe gilt, wenn die Mutter tot oder 
unbekannten Aufenthalts ist. Auch hier ist ein Vater-
schaftsfeststellungsverfahren für das Kind wegen der 
größeren Sicherheit günstiger. 

Der zusätzlichen Zustimmung des Kindes zur Vater-
schaftsanerkennung neben der Zustimmung durch 
die Mutter soll es nur in den Fällen bedürfen, in de-
nen die Mutter insoweit nicht Inhaberin der elterli-
chen Sorge ist (§ 1595 Abs. 2 BGB-E). 

b) Recht auf Vaterschaftsanfechtung 

Der Mutter steht heute nur ein Recht auf Anfechtung 
der Vaterschaftsanerkennung zu (§ 1600 g Abs. 1 
BGB), nicht hingegen ein Recht auf Ehelichkeitsan-
fechtung. Künftig soll sie in allen Fällen die Vater-
schaft anfechten können (§ 1600 Abs. 1 BGB-E). Es 
kann nämlich nicht übersehen werden, daß die 
erfolgreiche Anfechtung ganz erhebliche mittelbare 
Wirkungen auf die Rechtsstellung der Mutter entfal-
tet, etwa bei der Sorge. Dies entspricht auch den 
Empfehlungen des Deutschen Juristentags, dem Ent-
wurf des Deutschen Juristinnenbundes, dem Votum 
der Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" und den 
Anträgen der SPD-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag. 

Anders als bei der Anfechtung durch den vom Gesetz 
als Vater angesehenen Mann soll allerdings bei der 
Anfechtung durch die Mutter, solange das Kind min-
derjährig ist, eine Kindeswohlprüfung vorgenommen 
werden (§ 1600 Abs. 2 Nr. 1 BGB-E). Vom Schein-
vater soll auch in Zukunft nicht verlangt werden, daß 
er seine Interessen zurückstellt, wenn diese den In-
teressen eines nicht von ihm stammenden Kindes zu-
widerlaufen, weil er durch die erfolgreiche Anfech-
tung seine Vaterstellung und die damit verbundenen 
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Rechte und Pflichten verliert. Demgegenüber führt 
die Entscheidung der Mutter für die Anfechtung, 
wenn diese erfolgreich ist, bei ihr nicht zum Verlust 
einer Rechtsstellung. Diese Rechtsfolge tritt nur bei 
dem Kind und dem Scheinvater ein. Konflikte zwi-
schen ihren Interessen und denen des Kindes sind 
deshalb nicht wie beim Scheinvater dahingehend zu 
lösen, daß das Interesse des Kindes zurücktritt, viel-
mehr ist in diesen Fällen eine Abwägung der Interes-
sen im Rahmen einer Kindeswohlprüfung vorgese-
hen. 

Ist das Kind volljährig, so soll die Mutter zur Vater-
schaftsanfechtung der Zustimmung des Kindes be-
dürfen (§ 1600 Abs. 2 Nr. 2 BGB-E). 

Es ist kein Widerspruch darin zu sehen, daß die Mut-
ter bei der Anfechtung der Vaterschaft den genann-
ten Beschränkungen unterliegt, während ihr bei der 
Begründung der Vaterschaft durch Vaterschaftsaner-
kennung nach § 1595 Abs. 1 BGB-E ein uneinge-
schränktes Mitwirkungsrecht eingeräumt wird. Bei 
der Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung geht 
es darum, das rechtliche Band zwischen dem Kind 
und dem Anerkennenden zu schaffen, während 
durch die Anfechtung der Vaterschaft dieses Band 
zerstört wird. Der zerstörende Rechtsakt ist für das 
Kind in der Regel mit einem weit höheren Risiko ver-
bunden als der begründende. Zu bedenken ist auch, 
daß das Kind spätestens mit Eintritt seiner Volljährig-
keit die Möglichkeit hat, sich rechtlich vom Schein-
vater zu lösen (siehe § 1600 b Abs. 3 BGB-E). Umge-
kehrt kann es aber auch ein starkes Eigeninteresse 
daran haben, die Vaterschaft des als Scheinvater er-
kannten Mannes nicht anzufechten. So ist es mög-
lich, daß nach einer Ehescheidung die Mutter die Va-
terschaft ihres bisherigen Ehemannes anfechten wi ll 

 (etwa um sich mit ihm nicht über die elterliche Sorge 
streiten zu müssen), während das Kind die rechtliche 
Bindung zum bisherigen (Schein-)Vater erhalten wi ll . 

7. Umsetzung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zum Recht 
des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
31. Januar 1989 (BVerfGE 79, 256) ist es wegen des 
Rechts des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung mit dem Grundgesetz unvereinbar, dem voll-
jährigen Kind (von den gesetzlichen Anfechtungstat-
beständen abgesehen) nicht nur die Änderung seines 
familienrechtlichen Status, sondern auch die gericht-
liche Klärung seiner Abstammung ausnahmslos zu 
verwehren. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht 
ausgeführt, es sei Sache des Gesetzgebers, wie er der 
verfassungsrechtlichen Beanstandung Rechnung tra-
gen will. Als mögliche Lösungsansätze nennt das Ge-
richt die Erweiterung der Gründe für eine zulässige 
Anfechtung der Ehelichkeit oder die Einräumung zu-
sätzlicher, bisher ausgeschlossener Klagemöglichkei-
ten. 

In seinem Beschluß vom 26. April 1994 (BVerfGE 90, 
263) hat das Bundesverfassungsgericht das geltende 
Recht der Ehelichkeitsanfechtung ein weiteres Mal 
beanstandet. Es sei unvereinbar mit dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht des Kindes - so der Leitsatz 

des Beschlusses -, daß die Frist für die Anfechtung 
der Ehelichkeit durch das volljährig gewordene Kind 
nach § 1598 Halbsatz 2 BGB auch dann zwei Jahre 
nach Eintritt der Volljährigkeit abläuft, wenn das 
Kind von den Umständen, die für seine Nichtehelich-
keit sprechen, keine Kenntnis hat, und dem Kind 
insoweit auch eine spätere Klärung seiner Abstam-
mung ausnahmslos verwehrt wird. Was die Möglich-
keiten zur Beseitigung des verfassungswidrigen 
Zustands angeht, wird in dem Beschluß ausgeführt 
(S. 276): „Der Gesetzgeber kann ... die Frist für die 
Anfechtung kenntnisabhängig ausgestalten. Er hat 
aber auch die Möglichkeit, dem Interesse an Rechts-
sicherheit dadurch Rechnung zu tragen, daß er das 
Anfechtungsrecht des volljährigen Kindes weiter ein-
schränkt und diesem zugleich die Möglichkeit eröff-
net, seine Abstammung ohne Auswirkungen auf das 
Verwandtschaftsverhältnis zu klären". Das Bundes-
verfassungsgericht hat hierzu dem Gesetzgeber eine 
Frist bis zum Ablauf der 13. Legislaturpe riode einge-
räumt. 

a) Erweiterung des Anfechtungsrechts des Kindes 

Den Beanstandungen des Bundesverfassungsge-
richts soll dadurch Rechnung getragen werden, daß 
das Vaterschaftsanfechtungsrecht des Kindes in einer 
Weise ausgestaltet wird, die verglichen mit dem heu-
tigen Recht des Kindes auf Ehelichkeitsanfechtung 
zu einer erheblichen Erweiterung führt. 

Das Kind kann nach geltendem Recht seine Ehelich-
keit nur bei Vorliegen ganz bestimmter Umstände 
(§ 1596 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 BGB, z. B. Heirat der Mutter 
mit dem genetischen Vater) innerhalb einer Frist von 
zwei Jahren ab Erlangung der erforderlichen Kennt-
nisse anfechten; eine Anfechtung kann - sofern sie 
nicht aus den Gründen des § 1596 Abs. 1 Nr. 4 und 5 
BGB sittlich gerechtfertigt ist - längstens bis zur Voll-
endung des 20. Lebensjahres des Kindes geltend 
gemacht werden (§ 1598 BGB). 

Anders ist die Anfechtung der Vaterschaftsanerken-
nung durch das nichteheliche Kind geregelt (§ 1600 i 
BGB). Auch in diesem Fall steht dem Kind eine Frist 
von zwei Jahren ab Kenntniserlangung zu; der Gel-
tendmachung besonderer Anfechtungsgründe (außer 
der genetischen Nichtvaterschaft des als Vater fest-
gestellten Mannes) bedarf es hingegen nicht. Aller-
dings können bestimmte Umstände (z. B. die Schei-
dung des Scheinvaters von der Mutter) eine neue 
Frist in Lauf setzen. Eine absolute Altersgrenze für 
die Anfechtung ist hier im Gesetz nicht vorgesehen. 

Die Beschränkung bei der Ehelichkeitsanfechtung ist 
von dem Versuch geprägt, die Interessen des Kindes 
an der Anfechtung gegen die Interessen an der Er-
haltung der Ehe der Mutter und des Familienfriedens 
abzuwägen. Nach der Entscheidung BVerfGE 79, 
256 fehlt die verfassungsrechtliche Rechtfertigung 
für eine derartige Beschränkung, wenn eine Gefähr-
dung der Ehe oder des Familienfriedens nicht zu er-
warten ist und deshalb der Schutz von Ehe und Fami-
lie den Ausschluß des Anfechtungsrechts selbst bei 
Berücksichtigung eines abstrakten Gefährdungsprin-
zips nicht trägt. 
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Dieser Beanstandung wi ll  der Entwurf dadurch be-
gegnen, daß die Anfechtung für das volljährig ge-
wordene Kind (wenn dessen gesetzlicher Vertreter 
während der Minderjährigkeit des Kindes nicht 
rechtzeitig angefochten hatte) ohne besondere Grün-
de zugelassen wird (§ 1600 b Abs. 3 BGB-E). Mit die-
sem Vorschlag folgt der Entwurf der Empfehlung der 
Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht"; er befindet 
sich damit auch in Übereinstimmung mit den Emp-
fehlungen des Deutschen Juristentages. Dem Kind 
sollen vom Eintritt der Volljährigkeit an zwei Jahre 
für die Anfechtung zur Verfügung stehen (§ 1600 b 
Abs. 1 Satz 1 BGB-E). Erlangt es erst später Kenntnis 
von den Umständen, die gegen die Vaterschaft spre-
chen, beginnt die Anfechtungsfrist zu diesem Zeit-
punkt (§ 1600 b Abs. 3 Satz 2 BGB-E). 

Eine verfassungsrechtlich gebotene Erweiterung der 
Ehelichkeitsanfechtung könnte auch durch eine 
bloße Ausdehnung der in § 1596 Abs. 1 BGB enthal-
tenen Kasuistik geschehen. Dagegen spricht, daß 
Fallgestaltungen, in denen eine Gefährdung der Ehe 
oder des Familienfriedens nicht zu erwarten ist, ohne 
Rückgriff auf eine Generalklausel kaum beschrieben 
werden könnten. Denkbar wäre außerdem die Ein-
führung einer Generalklausel, derzufolge das Kind 
seine Ehelichkeit anfechten kann, wenn ihm auch 
unter Berücksichtigung der Gefahr für die Ehe der 
Mutter und den Familienfrieden nicht zugemutet 
werden kann, seine Abstammung ungeklärt zu las-
sen. Eine solche Generalklausel könnte darüber hin-
aus mit Regelbeispielen (etwa anhand der heute in 
§ 1596 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BGB enthaltenen Gründe) 
versehen werden. Auch eine solche Lösung wäre 
problematisch, weil nach den Darlegungen des Bun-
desverfassungsgerichts das erklärte Einverständnis 
der Mutter und des vermuteten Vaters stets zur Zu-
lässigkeit der Anfechtung führen müßte und eine ge-
richtliche Überprüfung, ob dieses Einverständnis 
freiwillig abgegeben wurde, das heißt, ob wirklich 
keine Gefahren für Ehe und Familienfrieden vorlie-
gen, nicht zulässig wäre. Bei widersprüchlichen An-
gaben müßte es im Anfechtungsverfahren zu einer 
Beweisaufnahme kommen, die als solche bereits eine 
Gefährdung von Ehe und Familienfrieden mit sich 
bringen könnte. Gegen eine Generalklausel spricht 
auch, daß die Klärung, in welchem Ausmaß Ehe und 
Familienfrieden gefährdet sind, vom Gericht eine 
Prognose verlangt, mit der es oft überfordert sein 
wird. Dies gilt auch für die Abwägung im Rahmen 
der „Zumutbarkeit". 

Das künftige Anfechtungsrecht wird einheitlich für 
alle Kinder gelten, das heißt, es wird nicht mehr da-
nach unterschieden, ob die Eltern des Kindes mitein-
ander verheiratet sind (bzw. waren) oder nicht. 

Treten später Umstände ein, die die Folgen der Vater-
schaft für das Kind unzumutbar werden lassen, be-
ginnt nach § 1600 b Abs. 5 BGB-E eine neue Zwei-
jahresfrist. Dies kann etwa der Fa ll  sein, wenn einer 
der heute in § 1596 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 BGB genannten 
Umstände vorliegt. 

Die Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" hat sich für 
ein unbefristetes Anfechtungsrecht des Kindes aus

-

gesprochen. Zu den Gründen, weshalb sich der Ent

-

wurf gegen ein solches unbef ristetes Anfechtungs-
recht entschieden hat, wird auf die Begründung zu 
§ 1600 b Abs. 1 BGB-E verwiesen. 

b) Keine „rechtsfolgenlose" Vaterschaftsfeststellung 

Nach dem vom Bundesverfassungsgericht als mög-
lichen Ausweg aus der Verfassungswidrigkeit er-
wähnten Konzept einer „folgenlosen" Feststellung 
der Vaterschaft wäre die Klärung der gene tischen 
Abstammung möglich, ohne das rechtliche Band zwi-
schen dem Kind und dem rechtlichen Vater (Schein-
vater) zu zerreißen. Der Deutsche Juristentag emp-
fahl hierzu eine isolierte Abstammungsfeststellung, 
mit der die genetische Verbindung geklärt, die recht-
liche Zuordnung aber nicht berührt wird. Die An-
träge der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag 
sehen für das volljährige Kind ein Feststellungsver-
fahren vor, das auf die familienrechtliche Zuordnung 
keine Auswirkungen hat. Auch die Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht" stand einem „folgenlosen" 
Feststellungsverfahren aufgeschlossen gegenüber. 

Die nähere Ausgestaltung eines solchen Verfahrens 
würde jedoch eine Vielzahl schwer zu beantworten-
der Fragen aufwerfen: 

- Soll ein einmal ergangenes Feststellungsurteil 
auch dann folgenlos bleiben, wenn die Vaterschaft 
des Scheinvaters später erfolgreich angefochten 
wird? Bei Beibehaltung der Folgenlosigkeit hätte 
das Kind keinen rechtlichen Vater, obwohl ein ge-
netischer Vater festgestellt worden ist. 

- Oder soll das folgenlose Feststellungsurteil nach 
erfolgreicher Vaterschaftsanfechtung durch ein 
neues Verfahren in eine „folgenschwere" Vater-
schaftsfeststellung abgeändert werden? Erforder-
lich wären dann insgesamt drei gerichtliche Ver-
fahren, wobei zu klären wäre, ob das dritte Verfah-
ren ein völlig neues Feststellungsverfahren (unter 
Verwendung des früheren Gutachtens?) sein soll 
oder die erfolgreiche Vaterschaftsanfechtung als 
besonderer Wiederaufnahmegrund angesehen 
werden soll. Die Restitutionsklage müßte dann 
nicht die eigentliche Vaterschaftsfeststellung, son-
dern nur ihre Folgenlosigkeit angreifen. 

- Sollen der Scheinvater und/oder die Kindesmutter 
in das Feststellungsverfahren einbezogen werden? 
Wenn auch die Feststellung der Vaterschaft zu-
nächst keine Rechtsfolgen hat, ist jedoch ein „Auf-
leben" der Folgen bei Anfechtung der Vaterschaft 
des Scheinvaters möglich. Erhält der Scheinvater 
keine Kenntnis zumindest vom Ausgang des Fest-
stellungsverfahrens, kennt allein das Kind dessen 
(genetische) Nichtvaterschaft und kann beispiels-
weise Unterhalt einklagen und vollstrecken. Es 
stellt sich jedoch die Frage, ob ein solches Vorge-
hen nicht sittenwidrig wäre. Der Bundesgerichts-
hof hat sich der schon vom Reichsgericht vertrete-
nen Auffassung angeschlossen, wonach eine Ma-
ge gemäß § 826 BGB auf Unterlassung der Voll-
streckung aus einem rechtskräftigen Unterhalts-
titel und Herausgabe des Titels zulässig ist. Auch 
wenn die Prozeßrechtslehre diese Praxis ganz 
überwiegend ablehnt, ist nicht zu erwarten, daß 
sich die Rechtsprechung ändern wird. Für den Fall 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

eines bestehenden Unterhaltstitels gegen den 
Scheinvater und erfolgter „folgenloser" Vater-
schaftsfeststellung des Erzeugers wäre daher nicht 
auszuschließen, daß das Kind aus dem Unterhalts-
titel wegen einer Klage nach § 826 BGB nicht voll-
strecken könnte, auch ohne daß eine Vaterschafts-
anfechtung erfolgte. Dies wäre zumindest dann 
wahrscheinlich, wenn es den Unterhaltstitel nach 
„folgenloser" Vaterschaftsfeststellung erstreiten 
würde und der Scheinvater von der bestehenden 
Möglichkeit der Anfechtung seiner Vaterschaft 
keine Kenntnis hätte. Ob es dem sozialen Frieden 
in der Beziehung Scheinvater-Mutter-Kind dien-
lich wäre, wenn allein das Kind von der Vater-
schaft eines anderen Mannes positiv Kenntnis er-
langen würde, ist zumindest zweifelhaft. 

- Soll das Kind auch die Möglichkeit haben, die 
Vaterschaft folgenlos feststellen zu lassen, wenn 
kein anderer Mann als Vater gilt? Dafür könnte 
sprechen, daß das Kind nicht durch mögliche 
Unterhalts- oder Erbansprüche seines genetischen 
Vaters von der Feststellungsklage abgehalten wer-
den könnte. Dagegen spricht jedoch, daß die 
Folgenlosigkeit der Feststellung der Vaterschaft 
allenfalls eingeräumt werden sollte, um eine be-
reits bestehende andere soziale Vater-Kind-Bezie-
hung nicht zu stören. 

- Sollen neben dem Kind auch der Scheinvater und/ 
oder die Mutter und/oder der Erzeuger auf Fest-
stellung der Vaterschaft klagen können? Ein recht-
liches Interesse der Mutter oder des Scheinvaters 
an der folgenlosen, isolierten Feststellung der Va-
terschaft eines anderen Mannes ist nicht ersicht-
lich. Anders ist die Interessenlage des Erzeugers 
zu beurteilen. Er verfügt nicht über ein Recht zur 
Anfechtung der Vaterschaft des Scheinvaters, muß 
aber immer gewärtig sein, daß (unter Umständen 
bis zur Geburt des Kindes zurückreichende) Re-
greßforderungen des Scheinvaters auf ihn zukom-
men können (§ 1615 b BGB), wenn einer der An-
fechtungsberechtigten die Vaterschaft des Schein-
vaters anficht. Ein Erlaß rückständigen Unterhalts 
gemäß § 1615 i BGB ist nur unter erschwerten Vor-
aussetzungen möglich, noch seltener dürfte der 
Einwand der Verwirkung durchgreifen. 

- Eine solche Folgenlosigkeit könnte auch in ande-
ren Bereichen (beispielsweise Zeugnisverweige-
rungsrechte, Strafbarkeit wegen Inzest, Ehever-
bot) nicht durchgehalten werden. 

Im Hinblick auf diese mit der Einführung eines 
Rechts auf „folgenlose" Vaterschaftsfeststellung ver-
bundenen Schwierigkeiten verzichtet der Entwurf 
darauf, die Einführung eines solchen Rechts vorzu-
schlagen. 

8. Keine Vaterschaftsanfechtung durch die Eltern 
des (Schein-)Vaters 

Nach heutigem Recht können die Eltern des Ehe-
mannes der Mutter nach dessen Tod die Ehelichkeit 
ihres (Schein-)Enkelkindes anfechten, wenn ihr Sohn 
bis zum Tod keine Kenntnis von der Geburt des Kin-
des erlangt hat oder innerhalb von zwei Jahren seit 
der Geburt des Kindes gestorben ist, ohne die Ehe

-

lichkeit des Kindes angefochten zu haben. Im letzt-
genannten Fall ist das Anfechtungsrecht der Eltern 
ausgeschlossen, wenn feststeht, daß der Mann von 
seinem Anfechtungsrecht keinen Gebrauch machen 
wollte (§ 1595 a BGB). Eine ähnliche Regelung ent-
hält § 1600 g Abs. 2 BGB für die Anfechtung der 
Vaterschaftsanerkennung. 

Der Entwurf sieht dagegen ein Anfechtungsrecht der 
Eltern des (Schein-)Vaters nicht vor. Für eine Ab-
schaffung dieses bestehenden Rechts haben sich 
ausdrücklich der Deutsche Juristentag und die Ar-
beitsgruppe „Nichtehelichenrecht" ausgesprochen. 
Überwiegende Eigeninteressen der Eltern des 
(Schein-)Vaters, mit denen ein solches Recht begrün-
det werden könnte, sind nämlich nicht zu erkennen. 
Die Eltern könnten zwar im Fall einer erfolgreichen 
Anfechtung unter Umständen an Stelle des Kindes 
zu gesetzlichen Erben ihres verstorbenen Sohnes 
werden. Dieser Gesichtspunkt müßte dann aber dazu 
führen, auch allen anderen in Betracht kommenden 
Erbberechtigten, insbesondere Geschwistern, eben-
falls ein Anfechtungsrecht zu gewähren; diese Kon-
sequenz wird auch vom geltenden Recht nicht gezo-
gen. Auch die Tatsache, daß das (Schein-)Enkelkind 
pflichtteilsberechtigter Abkömmling seiner (Schein-) 
Großeltern ist, vermag ein diesen zustehendes An-
fechtungsrecht nicht zu rechtfertigen. Denn auch in 
anderen Fallgestaltungen, in denen das Enkelkind 
nicht leiblich von seinem Vater und den Großeltern 
abstammt (etwa wenn der verstorbene Sohn die Frist 
für die Vaterschaftsanfechtung bewußt hat verstrei-
chen lassen oder wenn es sich um ein adoptiertes 
Kind handelt), können sich die Großeltern gegen das 
Pflichtteilsrecht des Enkelkindes nicht wehren. 

Hieraus ergibt sich, daß das jetzige Recht den Eltern 
des Scheinvaters die Anfechtung nicht aus bloßem 
Eigeninteresse gewährt, sondern sozusagen als den 
Wahrem der Interessen ihres Sohnes nach seinem 
Tod. Eine solche Form der „Beerbung” in familien-
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten kennt das 
BGB in anderen Fallgestaltungen nicht. Wenn etwa 
in den Fällen des § 1760 BGB die Adoption aufgeho-
ben werden kann, der Annehmende jedoch gestor-
ben ist, bevor er von seinem Antragsrecht Gebrauch 
machen konnte, geht dieses Antragsrecht nicht auf 
die Großeltern über. Die Klärung von Abstammungs-
fragen soll wegen des damit zusammenhängenden 
Eingriffs in höchstpersönliche Belange auf den 
Kernbereich verwandtschaftlicher Beziehungen be-
schränkt werden, so daß nur Vater, Mutter und Kind 
anfechtungsberechtigt sein sollen. 

9. Keine Vaterschaftsanfechtung durch den Erzeuger 
des Kindes 

Wie im geltenden Recht soll auch künftig der Erzeu-
ger kein eigenes Anfechtungsrecht erhalten. Zwar 
kann ihm ein Interesse an einer Vaterschaftsanfech-
tung nicht abgesprochen werden. Erst nach erfolgter 
Anfechtung ist nämlich die Feststellung seiner eige-
nen Vaterschaft möglich; dadurch erwirbt er Rechte 
(Unterhaltsberechtigung, Erbrecht usw.) gegenüber 
dem Kind. Auch wird sein Interesse, mit Sicherheit 
zu wissen, ob er kinderlos sterben wird oder nicht, 
nicht als völlig belanglos abgetan werden können. 
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Mit Blick auf die Anfechtungsrechte der übrigen Be-
teiligten muß jedoch ein eigenes Anfechtungsrecht 
des Erzeugers verneint werden: Üben die übrigen 
Beteiligten die ihnen zustehenden Anfechtungsrech-
te nicht aus, so spricht dies dafür, daß eine Anfech-
tung dem Wohl der „sozialen Familie" zuwiderlaufen 
würde. Dem Erzeuger muß zugemutet werden, diese 
Nichtanfechtung zu respektieren. Auch in dieser 
Frage besteht Übereinstimmung mit der Arbeits-
gruppe „Nichtehelichenrecht". 

II. Recht der elterlichen Sorge 

1. Allgemeines 

Am Begriff der „elterlichen Sorge" wird - entspre-
chend dem Votum der Arbeitsgruppe „Nichtehe-
lichenrecht" - festgehalten. Der Begriff der „elter-
lichen Sorge" wurde durch die Sorgerechtsreform (in 
Kraft seit 1. Januar 1980) eingeführt. Besser als beim 
früheren Begriff der „elterlichen Gewalt" kommt bei 
ihm der Fürsorgecharakter der elterlichen Aufgabe 
zum Ausdruck. Mit der jetzt anstehenden Reform soll 
nach so relativ kurzer Zeit kein neuerlicher Begriffs-
wechsel verbunden werden, zumal eine bessere 
Alternative zum Begriff der „elterlichen Sorge" nicht 
in Sicht ist. Der in den Anträgen der SPD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag vorgeschlagenen Formulie-
rung „elterliche Verantwortung" kann nicht der Vor-
zug gegeben werden, weil auch im Fall der Alleinzu-
weisung der elterlichen Sorge an einen Elternteil der 
andere Elternteil nicht völlig aus seiner Verantwor-
tung entlassen ist (z. B. hinsichtlich seiner Unter-
haltspflicht). 

Auch bei gemeinsamer Sorge soll ein Elternteil die 
alleinige Entscheidungsbefugnis für Angelegenhei-
ten des täglichen Lebens erhalten, solange er das 
Kind mit Einverständnis des anderen Elternteils 
allein betreut (§ 1687 Abs. 1 Satz 2 BGB-E). Dieser 
Vorschlag entspricht der Empfehlung des Deutschen 
Juristentags und der Vorstellung der Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht". Haben die Eltern die gemein-
same Sorge inne, so müssen sie diese in gegenseiti-
gem Einvernehmen zum Wohl des Kindes ausüben; 
bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versu-
chen, sich zu einigen (§ 1627 BGB). Dies setzt - von 
Eilfällen abgesehen - voraus, daß die Eltern in wich-
tigen Angelegenheiten (Grundsatzfragen des Schul-
besuchs, des Aufenthalts, des religiösen Bekenntnis-
ses und ähnliches) zusammenwirken, aber auch, daß 
sie sich jedenfalls grundsätzlich über alle das Kind 
betreffenden Angelegenheiten des täglichen Lebens 
verständigen. Leben die Eltern getrennt, so hätte dies 
gerade bei den Angelegenheiten des täglichen Le-
bens, die praktisch ganz im Vordergrund stehen, eine 
erhebliche Erschwernis für den betreuenden Eltern-
teil zur Folge. Der Zwang zur ständigen Kommunika-
tion mit dem anderen Elternteil würde auch die Ge-
fahr in sich bergen, daß es durch Streitigkeiten über 
vergleichsweise unwichtige Fragen zu Konflikten 
kommt, die das Funktionieren der gemeinsamen Sor-
ge insgesamt gefährden könnten. Die alleinige Ent-
scheidungsbefugnis des allein betreuenden Eltern-
teils für Angelegenheiten des täglichen Lebens ist 

daher eine wichtige Ergänzung der gemeinsamen 
Sorge bei getrenntlebenden Eltern. 

Die im Kinder- und Jugendhilferecht geregelte Ver-
tretungsbefugnis von Pflegepersonen soll in das BGB 
übernommen werden (§ 1688 Abs. 2 BGB-E). Dies 
geht auf die Empfehlungen des Deutschen Juristen-
tags und den Vorschlag der Arbeitsgruppe „Nicht-
ehelichenrecht" zurück. Nach § 38 Abs. 1 SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilferecht) sind Pflegepersonen 
(beispielsweise Pflegeeltern oder Erzieher in Hei-
men) berechtigt, den Personensorgeberechtigten in 
der Ausübung der elterlichen Sorge zu vertreten, so-
fern  dieser nicht etwas anderes erklärt oder das Vor-
mundschaftsgericht etwas anderes angeordnet hat. 
Es bleibt also beim Vorrang des Personensorgebe-
rechtigten gegenüber der Pflegeperson. Übertragen 
werden im wesentlichen jene Befugnisse, die für die 
alltägliche und übliche Erziehung notwendig sind, 
beispielsweise bei Rechtsgeschäften des täglichen 
Lebens, bei der Geltendmachung von Unterhalts- 
und Sozialleistungen für das Kind oder bei Gefahr im 
Verzug die Vornahme aller Rechtshandlungen, die 
zum Wohl des Kindes notwendig sind. Eine Regelung 
bezüglich der Ausübung der Personensorge durch 
Pflegepersonen ist grundsätzlich sinnvoll und not-
wendig; jedoch stellt die Regelung im Kontext des 
Kinder- und Jugendhilferechts einen Fremdkörper 
dar. Systematisch richtig ist die Einordnung in das 
BGB. Die bislang nur den genannten Pflegeeltern zu-
stehenden Befugnisse werden dabei auf andere Per-
sonenkreise ausgedehnt, insbesondere auf getrennt-
lebende oder geschiedene Elternteile bei gemein-
samer Sorge (§ 1687 BGB-E). 

2. Elterliche Sorge für Kinder, deren Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind 

Da der Gesetzgeber durch das Bundesverfassungs-
gericht zu einer Neuregelung aufgefordert ist, geht 
es nicht um das Für und Wider der gemeinsamen 
Sorge, sondern um die Modalitäten der Ausgestal-
tung dieses Rechtsinstituts. 

Der Entwurf schlägt als Lösung vor, daß die elterliche 
Sorge dann den Eltern gemeinsam zusteht, wenn 
diese erklären, daß sie die Sorge gemeinsam aus-
üben wollen oder einander heiraten (§ 1626 a Abs. 1 
BGB-E). Dieser Vorschlag entspricht dem Votum der 
Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht". Durch das Er-
fordernis der Sorgeerklärungen wird sichergestellt, 
daß die gemeinsame Sorge nicht gegen den Willen 
eines Elternteils eintreten kann. Nichteheliche Kin-
der werden nicht nur in intakten nichtehelichen Ge-
meinschaften geboren, sondern nach wie vor auch im 
Rahmen flüchtiger und instabiler Beziehungen. Eine 
gemeinsame Sorge gegen den Willen eines Eltern-
teils würde hier die Gefahr in sich bergen, daß von 
vornherein Konflikte auf dem Rücken des Kindes 
ausgetragen würden. 

Die gewählte Lösung setzt nicht voraus, daß die 
Eltern zusammenleben. Die Eltern können beispiels-
weise gute Gründe haben, gerade im Interesse des 
Kindes die Suche nach einer familiengerechten Woh-
nung nicht übereilt zu betreiben. Dies sollte der ge-
meinsamen elterlichen Sorge nicht entgegenstehen. 
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Die Anträge der Fraktion der SPD zur Reform des 
Kindschaftsrechts schlagen vor, die gemeinsame 
Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern davon 
abhängig zu machen, daß vorher jeder Einzelfall 
durch das Familiengericht daraufhin überprüft wird, 
ob die gemeinsame Sorge dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht. Auch diese Lösung lehnt der Entwurf 
ab. Sie ist Ausdruck eines nicht gerechtfertigten Miß-
trauens gegen diejenigen Mütter und Väter, welche 
die elterliche Verantwortung teilen wollen. Zudem 
werden damit rechtliche Unterschiede im Bereich der 
elterlichen Sorge ehelicher und nichtehelicher Kin-
der aufrecht erhalten, da bei ehelichen Kindern die 
gemeinsame Sorge ohne vorherige gerichtliche Prü-
fung eintritt. 

Vereinzelt wird vorgeschlagen, die gemeinsame 
Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern nicht 
zuzulassen, wenn zumindest ein Elternteil mit einer 
anderen Person verheiratet ist. Sonst würden - so 
die Befürchtung - Mischverhältnisse mit schwieri-
gen Problemen für die jeweiligen Ehepartner der 
Eltern und die Kinder aus diesen Ehen entstehen. 
Diese Befürchtung erscheint jedoch nicht stichhal-
tig. Sicherlich wird es von manchem Ehegatten als 
störend empfunden werden, wenn der andere Ehe-
gatte mit einer dritten Person ein Kind hat und zum 
Zwecke der Ausübung seiner elterlichen Sorge den 
Kontakt mit dem anderen Elternteil pflegt. Im Ver-
gleich zur Alleinsorge der Mutter erfordert die ge-
meinsame Sorge jedoch keine so umfangreichen zu-
sätzlichen Kontakte mit dem anderen Elternteil, daß 
dadurch zwangsläufig oder typischerweise Unfrie-
den in die Ehe getragen würde. Auch bei Allein-
sorge können sich die Eltern die elterliche Verant-
wortung weitgehend - etwa durch Erteilung von 
Vollmachten - teilen, ohne daß der Ehegatte des 
Elternteils dies verhindern kann. Zu bedenken ist 
auch, daß der Kontakt des Ehepartners zum ande-
ren Elternteil seines Kindes besonders in den Fällen 
als störend empfunden wird, in denen das Kind erst 
nach der Eheschließung geboren wurde. War es im 
Zeitpunkt der Eheschließung bereits vorhanden, so 
konnte sich der andere Ehegatte (ebenso wie im 
Fall einer Scheidung mit fortdauernder gemeinsa-
mer Sorge für Kinder aus der ersten Ehe und nach-
folgender erneuter Eheschließung) von vornherein 
auf die Situation einstellen. War die Geburt des Kin-
des jedoch Ergebnis einer ehestörenden Beziehung 
des Ehepartners, so wird in vielen Fällen die Ab-
gabe der Sorgeerklärungen ein Ausdruck dafür 
sein, daß die bisherige Ehe zerrüttet ist und sich der 
verheiratete Elternteil dem anderen Elternteil als 
neuem Partner zuwendet. In beiden Fallgestaltun-
gen wäre es jedenfalls verfehlt, das Interesse des 
Kindes an einer von der gemeinsamen Sorge getra-
genen Beziehung zu beiden Eltern geringer einzu-
stufen als das Interesse eines Ehegatten an einer 
rechtlich möglichst schwach ausgestalteten Bezie-
hung des anderen Ehegatten zu seinem Kind. Ähn-
liches gilt im Verhältnis zu Kindern aus der Ehe des 
Elternteils. Diese (halbbürtigen) Geschwister mögen 
ein Interesse daran haben, daß ein Elternteil nicht 
die gemeinsame Sorge für ein weiteres Kind außer-
halb dieser Familie innehat. Vorrangig ist dieses 
Interesse jedoch nicht. 

Nach der vorgeschlagenen Regelung ist die Stellung 
der Mutter nach wie vor sehr stark. Wenn sie es 
nicht will, wird der Vater grundsätzlich nicht an der 
elterlichen Sorge für das Kind beteiligt; die Sorge 
hat dann die Mutter allein. Der Vater kann gegen 
den Willen der Mutter nur dann alleiniger Inhaber 
der Sorge werden, wenn ihr vorher die Sorge entzo-
gen worden ist (§ 1680 Abs. 1 und 3 BGB-E). Wegen 
der hohen Schwelle des § 1666 BGB-E wird dies nur 
selten der Fall sein. Ansonsten verbleibt es jedoch 
bei der besseren sorgerechtlichen Stellung der 
Mutter. 

Dieser Vorschlag beruht auf der Erwägung, daß eine 
erzwungene Gemeinsamkeit der Sorge für Kinder, 
deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, in 
einer Vielzahl von Fällen dazu führen würde, daß die 
Eltern ihre Streitigkeiten auf dem Rücken des Kindes 
austragen und damit das Kindeswohl beeinträch-
tigen würden. Soweit in der öffentlichen Diskussion 
Möglichkeiten erörtert werden, die Alleinsorge dem 
Vater auch in solchen Fällen einzuräumen, in denen 
durch die Alleinsorge der Mutter das Kindeswohl 
nicht gefährdet wird und deshalb kein Anlaß besteht, 
der Mutter die Sorge gemäß § 1666 BGB-E zu entzie-
hen, folgt der Entwurf dem nicht. 

Der 59. Deutsche Juristentag 1992 hat vorgeschla-
gen, eine Sorgeübertragung auf alleinigen Antrag 
des Vaters vorzusehen. Die Voraussetzungen für eine 
solche Übertragung werden aber nur allgemein da-
hingehend umschrieben, daß eine Kindeswohlprü-
fung stattfinden soll. 

In der Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" wurde 
erörtert, ob sich folgende Vorschrift empfiehlt: 

Binnen eines Jahres nach der Feststellung der Va-
terschaft kann der Vater beim Familiengericht be-
antragen, daß ihm die alleinige Sorge übertragen 
wird. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn dies dem 
Wohle des Kindes am besten entspricht. 

In Übereinstimmung mit der Arbeitsgruppe verwirft 
der Entwurf solche und ähnliche Möglichkeiten. Für 
eine Befristung einer derartigen Regelung gibt es 
keine hinreichenden Sachgründe. Aus kinderpsychia-
trischer und kinderpsychologischer Sicht ist darauf 
hinzuweisen, daß das Kind sehr bald nach der Ge-
burt und nicht erst nach einem Jahr enge Bindungen 
zu seiner Mutter entwickelt. Es ist deshalb davon 
auszugehen, daß bis zum Vorliegen einer gericht-
lichen Entscheidung - auch bei einer noch kürzeren 
Frist für den Antrag - stets so viel Zeit vergangen 
wäre, daß der Sorgewechsel gegen den Willen der 
Mutter zu einem Eingriff in diese Bindungen führen 
würde. Unter dem entscheidenden Gesichtspunkt 
des Kindeswohls wären ohnehin alle Befristungen als 
willkürlich anzusehen. Die Regelung ließe sich dann 
letztlich nur als unbefristete treffen. Dies würde aber 
bedeuten, daß die Alleinsorge der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes bis zu dessen Volljährigkeit 
unter dem jederzeitigen Vorbehalt stünde, ohne Vor-
liegen einer Kindeswohlgefährdung auf den Vater 
überzugehen, sobald dieser nur als der für das Kind 
„bessere" Elternteil erscheint. Krankheiten oder an-
dere vorübergehende Probleme der Mutter, die ihre 
Erziehungsfähigkeit vorübergehend beeinträchtigen 
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könnten, würden dadurch eine neue, für die Mutter 
gefährliche Dimension erhalten; sie müßte mit einem 
Sorgewechsel rechnen, obwohl der Fortbestand ihrer 
elterlichen Sorge das Kindeswohl nicht in einschnei-
dender Weise beeinträchtigen würde. Diese Unsi-
cherheit und vorprogrammierte Instabilität der Sorge 
der Mutter würde letztlich auch das Verhältnis zwi-
schen Mutter und Kind belasten und dem Kind des-
halb zum Nachteil gereichen. Es bestünde etwa die 
Gefahr, daß die nach Wegfall der gesetzlichen Amts-
pflegschaft für die Vaterschaftsfeststellung verant-
wortliche Mutter diese Feststellung nicht betreiben 
würde, um die Sorge nicht an den Vater zu verlieren. 
Auch der durch den Entwurf erheblich gestärkte Um-
gang des Vaters (hierzu § 1684 BGB-E) wäre belastet, 
wenn die Mutter befürchten müßte, der Vater könne 
sich bei der Ausübung des Umgangs mit dem Kind 
als der „bessere" Elternteil darstellen und damit die 
Grundlage für einen erleichterten Sorgewechsel 
schaffen. 

Probleme könnte es noch beim Nachweis der 
Alleinsorge durch die mit dem Kindesvater nicht 
verheiratete Mutter geben. Sind die Eltern eines 
Kindes miteinander verheiratet, so kann der Rechts-
verkehr grundsätzlich davon ausgehen, daß beide 
Eltern die Sorge gemeinsam innehaben. Steht 
einem Elternteil nach einer Trennung oder Schei-
dung die Sorge alleine zu, so kann er dies durch 
eine Ausfertigung der gerichtlichen Entscheidung 
dartun. Wird einem Elternteil die Sorge etwa gemäß 
§ 1666 BGB-E entzogen mit der Folge, daß dem 
anderen Elternteil die Alleinsorge zuwächst (§ 1680 
Abs. 3 BGB-E), so wird der nunmehr alleinige 
Sorgeinhaber durch Vorlage der gerichtlichen Ent-
scheidung über den Sorgeentzug beim anderen 
Elternteil seine Rechtsposition ebenfalls im Rechts-
verkehr belegen können. 

Da gegenwärtig beim nichtehelichen Kind die elter-
liche Sorge der Mutter alleine zusteht (§ 1705 Abs. 1 
BGB), bedarf es im Rechtsverkehr in der Regel keines 
Nachweises dieser Alleinsorge. Geben die nicht mit-
einander verheirateten Eltern künftig Sorgeerklärun-
gen ab und begründen dadurch ihre gemeinsame 
Sorge, so können sie diese durch eine Ausfertigung 
der entsprechenden Urkunde belegen. 

Nachweisprobleme können jedoch dann entstehen, 
wenn künftig die Mutter, die mit dem Vater des Kin-
des nicht verheiratet ist, ihre mangels Sorgeerklä-
rung bestehende Alleinsorge nachweisen soll. Sie 
wird dann belegen müssen, daß keine Sorgeerklä-
rungen abgegeben wurden. Die Alleinsorge der Mut-
ter wird künftig nicht ohne weiteres unterstellt wer-
den können, da angesichts der Vielzahl nichtehe-
licher Lebensgemeinschaften anzunehmen ist, daß 
es in einem nicht unbeträchtlichen Teil der Fälle zur 
gemeinsamen Sorge kommen wird. Auch wenn in 
der Praxis der Nachweis der Alleinsorge aller Voraus-
sicht nach nur bei einem vergleichsweise sehr gerin-
gen Teil der Vertretungsgeschäfte verlangt werden 
wird (denkbar wäre dies etwa, wenn Zweifel an der 
Vertretungsbefugnis beim Abschluß notarieller Ver-
träge bestehen), muß man der Mutter die Möglich-
keit eröffnen, den in diesen Fällen erforderlichen 
Nachweis führen zu können. 

Der Entwurf schlägt hierzu folgende Lösung vor: 

Wenn von den nicht miteinander verheirateten Eltern 
eines Kindes keine übereinstimmenden Sorgeerklä-
rungen abgegeben wurden, so erteilt das Jugendamt 
auf Verlangen der Mutter des Kindes eine schriftliche 
Auskunft über diese Tatsache (§ 58 a SGB VIII-E). 
Mit dieser schriftlichen Auskunft kann die Mutter im 
Rechtsverkehr ihre Alleinsorge nachweisen. Das 
Jugendamt erhält die zur Auskunftserteilung erf or-
derlichen Informationen dadurch, daß von jeder Be-
urkundung nach § 1626 d Abs. 1 BGB-E eine Mittei-
lung an das Jugendamt am Geburtsort des Kindes 
gemacht wird (§ 1626 d Abs. 2 BGB-E). Nach einem 
Wohnsitzwechsel muß sich das nunmehr zuständige 
Jugendamt durch Rückfrage bei dem Jugendamt am 
Geburtsort versichern, ob dort eine Mitteilung nach 
§ 1626 d Abs. 2 BGB-E vorliegt. 

3. Gemeinsame Sorge für geschiedene Eltern 

a) Ausgangslage und Fragestellung 

§ 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB in der Fassung des Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge 
bestimmte: „Die elterliche Sorge ist einem Elternteil 
allein zu übertragen." Das Bundesverfassungsgericht 
hat mit Urteil vom 3. November 1982 (BVerfGE 61, 
358) entschieden, daß diese Regelung das Elternrecht 
des Artikels 6 Abs. 2 Satz 1 GG verletzt. In Fällen, in 
denen beide Eltern gewillt sind, die gemeinsame Ver-
antwortung für ihr Kind nach der Ehescheidung wei-
terzutragen, darüber hinaus voll erziehungsfähig sind 
und im übrigen keine Gründe vorliegen, die im Inter-
esse des Kindeswohls die Übertragung der Sorge auf 
einen Elternteil angezeigt erscheinen lassen, bedarf 
es „keiner Schlichtung widerstreitender Interessen 
der Eltern durch den Staat". 

Auf Grund der genannten Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts ist es heute schon möglich, daß 
Eltern auch nach der Scheidung die Sorge für ihr 
Kind weiterhin gemeinsam innehaben. Von dieser 
Möglichkeit wird auch zunehmend Gebrauch ge-
macht (siehe oben C.IV). Eine ausdrückliche gesetz-
liche Regelung als Grundlage für die Beibehaltung 
der gemeinsamen Sorge nach Scheidung wurde 
zunächst nicht für erforderlich gehalten, da das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts als ausreichende 
Grundlage für die Rechtsprechung der Familienge-
richte angesehen wurde. Heute herrscht in der Re-
formdiskussion Einigkeit darüber, daß die gemein-
same Sorge nach Scheidung ausdrücklich geregelt 
werden soll. Insbesondere seitdem der Gesetzgeber 
vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert wurde, 
eine gesetzliche Grundlage für die gemeinsame 
Sorge von Eltern nichtehelicher Kinder zu schaffen, 
liegt es nahe, parallel hierzu auch die gemeinsame 
Sorge geschiedener Eltern im Gesetz ausdrücklich zu 
regeln. 

Es geht demnach heute nur noch um die Frage, wie 
eine gesetzliche Regelung ausgestaltet werden soll. 
Dabei werden in der Fachöffentlichkeit vor allem 
folgende Grundkonzepte diskutiert: 

- Einem materiellrechtlichen Ansatz zufolge sollen 
die Voraussetzungen für eine gemeinsame elter- 
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liche Sorge nach der Scheidung ausdrücklich im 
BGB verankert werden. 

- Ein Lösungsansatz mit verfahrensrechtlichen Ele-
menten wirft die Frage auf, ob der bisher be-
stehende Zwangsverbund, der eine gerichtliche 
Entscheidung über die Sorge auch ohne Antrag 
eines Elternteils oder des Jugendamts vorsieht, ge-
lockert oder aufgehoben werden soll. Auch wird 
die Frage erörtert, ob die gemeinsame elterliche 
Sorge davon abhängig gemacht werden soll, daß 
die Eltern dem Gericht einen „Sorgeplan" vor-
legen, also einen Plan, in welcher Weise sie die 
gemeinsame Sorge ausüben wollen. In einem sol-
chen Sorgeplan könnten insbesondere die Vorstel-
lungen der Eltern, bei wem das Kind wohnen soll, 
und die Umgangsbefugnisse des anderen Eltern-
teils festgehalten werden. 

Insbesondere Verbände, die überwiegend die Inter-
essen alleinerziehender Mütter vertreten, neigen zu 
der Auffassung, daß die Neuregelung nur die Verfas-
sungswidrigkeit des früheren Rechts ausdrücklich 
beseitigen, jedoch den Zwangsverbund beibehalten 
solle. Verbände, die in erster Linie die Interessen 
geschiedener Väter vertreten, wollen nicht nur den 
Zwangsverbund abschaffen, sondern eine Allein-
sorge nach der Scheidung nur zulassen, wenn nach-
gewiesen ist, daß die Beibehaltung der gemeinsamen 
Sorge zu einer konkreten Kindeswohlgefährdung 
führen würde. 

Aus dem fachlichen und politischen Raum sind fol-
gende Äußerungen hervorzuheben: 

- Der Antrag der SPD-Fraktion zur Reform des Kind-
schaftsrechts (Bundestags-Drucksache 12/4024) 
hat sich für die Abschaffung des Zwangsverbunds 
ausgesprochen. Über die Zuweisung der alleini-
gen elterlichen Verantwortung an einen Elternteil 
soll vom Gericht nur auf Antrag von Mutter, Vater 
oder Kind entschieden werden. Wenn von verhei-
rateten Eltern minderjähriger Kinder eine einver-
ständliche Scheidung beantragt wird, sollen sie ihr 
Einverständnis über den weiteren Aufenthalt, die 
weitere Betreuung des Kindes sowie das Kontakt-
recht des Elternteils, der das Kind nicht betreut, 
darlegen. Haben die Eltern die Wahrnehmung der 
elterlichen Verantwortung und die Betreuung der 
minderjährigen Kinder einverständlich geregelt, 
so soll der Inhalt der Regelung im Scheidungsur-
teil festgestellt werden. Im neuen Antrag (Bundes-
tags-Drucksache 13/1752) wird noch stärker auf 
das Vorliegen einer Elternvereinbarung abgestellt; 
auch das Jugendamt soll in die Überprüfung der 
Vereinbarung einbezogen werden. 

- Auch der 59. Deutsche Juristentag und der Deut-
sche Juristinnenbund haben sich für die Abschaf-
fung des Zwangsverbunds und die Einführung 
eines Antragsmodells ausgesprochen. Die Pflicht 
zur Vorlage eines Sorgeplans ist in diesen Vor-
schlägen nicht enthalten. 

- Der Deutsche Verein für öffentliche und p rivate 
Fürsorge stellt an den Gesetzgeber die Frage, ob 
es sinnvoll ist, den in der ZPO festgelegten Ent-
scheidungsverbund von Scheidung und Sorge-
regelung mit der Folge aufzuheben, daß über die 

elterliche Sorge bei oder nach Scheidung nur bei 
einem Antrag auf Übertragung der alleinigen Sor-
ge entschieden wird. 

- Die Sorgerechtskommission des Deutschen Fami-
liengerichtstags hat sich gegen eine völlige Ab-
schaffung des Zwangsverbunds gewandt. 

- Die Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" hat sich 
im Grundsatz für eine Beibehaltung des Zwangs-
verbunds ausgesprochen. 

b) Vorschlag des Entwurfs 

- Die heute bestehende zwingende Notwendigkeit 
einer Entscheidung des Familiengerichts über 
die elterliche Sorge im Scheidungsverfahren 
(„Zwangsverbund") soll entfallen. Wie bei an-
deren Verfahrensgegenständen (Unterhalt, Woh-
nungs- und Hausratszuweisung, Zugewinnaus-
gleich und grundsätzlich auch Umgangsrecht, 
siehe § 623 Abs. 3 Satz 2 ZPO) soll es zu einem 
Verfahren über die elterliche Sorge nur noch in 
den Fällen kommen, in denen ein Elternteil einen 
Antrag auf Zuweisung der Alleinsorge stellt. Ist 
dies nicht der Fall, soll es - wie heute bei getrennt 
lebenden, aber noch nicht geschiedenen Eltern - 
bei der gemeinsamen elterlichen Sorge bleiben. 
Die Möglichkeit eines gerichtlichen Verfahrens 
über die elterliche Sorge wegen Gefahr für das 
Kindeswohl (insbesondere nach § 1666 BGB-E) 
bleibt davon unberührt . 

- Im Fall  der gemeinsamen Sorge soll der Elternteil, 
in dessen Obhut das Kind sich befindet, eine 
Alleinentscheidungsbefugnis in allen Angelegen-
heiten des täglichen Lebens haben (§ 1687 BGB-E, 
siehe hierzu oben unter 1). Eine wirk lich gemein-
same Zuständigkeit der getrennt lebenden Eltern 
soll es demnach nur bei Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung geben (z. B. im schuli-
schen und gesundheitlichen Bereich). 

- Das künftige Recht soll keine Festlegung dahin 
gehend enthalten, daß die gemeinsame Sorge der 
Regelfall, die Alleinsorge eines Elternteils dage-
gen die Ausnahme sei. Welche Form der elterli-
chen Sorge in Zukunft statistisch das Übergewicht 
haben wird, wird in erster Linie vom Verhalten der 
Eltern abhängen. Allein durch den Wechsel vom 
Zwangsverbund zu einem Antragsverfahren wird 
die Alleinsorge eines Elternteils auch nicht zur ge-
setzlichen Ausnahme (ebensowenig wie etwa die 
Unterhaltsberechtigung geschiedener Ehegatten 
als gesetzliche Ausnahme bezeichnet werden 
kann, nur weil der Unterhalt im Verfahren bean-
tragt werden muß). 

- Künftig soll es eine einheitliche Regelung für den 
Übergang von der gemeinsamen Sorge auf die 
Alleinsorge eines Elternteils geben, unabhängig 
davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind/ 
waren oder nicht (das heißt unabhängig davon, ob 
die gemeinsame Sorge auf §§ 1626, 1626 a Abs. 1 
Nr. 2 oder auf § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB-E beruht). 
Diese Regelung ist in § 1671 BGB-E vorgesehen; 
da sie (anders als § 1671 BGB in der geltenden 
Fassung) nicht an die Ehescheidung, sondern 
an die nicht nur vorübergehende Trennung von 
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Eltern anknüpft, wird der heutige § 1672 BGB als 
besondere Grundlage für die Zuweisung der 
Alleinsorge im Trennungsfall entbehrlich. 

c) Gründe für das Entwurfskonzept 

Das Bundesverfassungsgericht (siehe oben a) hat die 
Voraussetzungen genannt, unter denen das gesetz-
liche Verbot einer gemeinsamen Sorge nach der 
Scheidung verfassungswidrig ist. Dies bedeutet 
nicht, daß der Gesetzgeber nur unter der Vorausset-
zung einer gerichtlichen Prüfung bestimmter Voraus-
setzungen die gemeinsame Sorge nach Scheidung 
oder Trennung ermöglichen darf. Vielmehr bedarf 
umgekehrt die Durchführung eines Zwangsverfah-
rens der Rechtfertigung, weil dadurch der Staat zum 
Ausdruck bringt, daß er eine gemeinsame Elternent-
scheidung nicht ohne weiteres hinnimmt, sondern 
einer gerichtlichen Prüfung unterwirft. Früher wurde 
der Zwangsverbund mit der Notwendigkeit begrün-
det, die elterliche Sorge durch Übertragung auf einen 
Elternteil gerichtlich umzugestalten. Diese Rechtfer-
tigung ist durch die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts weggefallen. Das Zwangsverfahren 
läßt sich in den Fällen, in denen beide Eltern die 
gemeinsame Sorge nach der Scheidung beibehalten 
wollen, auch nicht mit dem Hinweis darauf begrün-
den, daß die Übertragung der Alleinsorge auf einen 
Elternteil trotz Einverständnisses beider Eltern stets 
einer gerichtlichen Entscheidung bedarf. Denn im 
letzteren Fall wird einem Elternteil die Sorge entzo-
gen, das heißt, das Kind verliert einen Sorgeinhaber. 
Ein Entzug elterlicher Sorge ist aber in unserer 
Rechtsordnung generell nur auf Grund einer gericht-
lichen Entscheidung möglich. 

Vor allem folgende Gründe sprechen dafür, künftig 
auf eine gerichtliche Überprüfung und Entscheidung 
in den Fällen zu verzichten, in denen kein Antrag auf 
Übertragung der Alleinsorge auf einen Elternteil ge-
stellt wird: 

- Allein der Zwang, über die Kinder ein Verfahren 
führen zu müssen, trägt zur Konfliktverschärfung 
bei und verringert die Chance, die bisherige ge-
meinsame Sorge beizubehalten. Die im Bewußt-
sein der deutschen Bevölkerung immer noch weit 
verbreitete Vorstellung, daß man bei der Schei-
dung um die Kinder - wohl oder übel - „streiten" 
bzw. „prozessieren" müsse, wird sich bei einer Bei-
behaltung des Zwangsverbunds nicht beseitigen 
lassen. 

- Die Alleinsorge entfremdet das Kind dem anderen 
Elternteil - meist dem Vater. Nach rechtstatsäch-
lichen Untersuchungen hat mehr als die Hälfte der 
geschiedenen Väter ein Jahr nach der Scheidung 
keinerlei Kontakt mehr zu dem Kind. Der Verlust 
der elterlichen Sorge wirkt bei den betroffenen 
Vätern häufig demotivierend; dies hat in vielen 
Fällen zur Folge, daß sie ihr Umgangsrecht nicht 
mehr wahrnehmen. Die mit der Abschaffung des 
Zwangsverbunds einhergehende Erleichterung 
für die Beibehaltung der elterlichen Sorge bietet 
deshalb höhere Chancen, daß das Kind den Kon-
takt zu beiden Eltern behält. 

- Es ist schon heute schwer verständlich, daß anläß-
lich der Scheidung ein Zwangsverfahren vorgese-
hen ist, in der besonders konfliktbeladenen Zeit 
unmittelbar nach der Trennung hingegen nicht 
(§ 1672 BGB). Dem kann auch nicht mit dem Hin-
weis darauf begegnet werden, ein Zwangsverfah-
ren bei der Trennung sei deshalb nicht möglich, 
weil der Staat keine Kenntnis von der Trennung 
erhalte. Die Meldebehörden könnten bei Schaf-
fung einer entsprechenden gesetzlichen Grund-
lage ohne weiteres den Auszug eines Elternteils 
aus der gemeinsamen Wohnung dem Gericht mit-
teilen und damit den Anstoß zur Einleitung eines 
Zwangsverfahrens geben. 

Gegen die Abschaffung des Zwangsverbunds und 
den Wechsel zu einem Antragsverfahren werden vor 
allem folgende Argumente erhoben: 

- Bei einem Antragsmodell müsse der Elternteil, der 
die Übertragung der Alleinsorge auf sich begeh rt , 
darlegen, daß der andere Elternteil erziehungsun-
fähig oder nicht kooperationsbereit sei, was den 
vorhandenen Konflikt nur noch verschärfe. Dem 
ist entgegenzuhalten, daß auch im Fall der Beibe-
haltung des Zwangsverbunds der Elternteil, der 
gegen den Willen des anderen die Alleinsorge für 
sich haben will, darlegen muß, daß er für die Erzie-
hung besser geeignet sei und daß die Beibehal-
tung der gemeinsamen Sorge nicht in Betracht 
komme. 

- Viele Elternteile - vor allem Mütter - seien nicht 
selbstbewußt genug, einen Antrag auf Zuteilung 
der Alleinsorge zu stellen. Dieser Einwand ist 
jedoch nicht einleuchtend. Vom Versorgungsaus-
gleich abgesehen sind alle übrigen Regelungs-
gegenstände im Scheidungsverfahren, nämlich 
Unterhalt, Wohnungs- und Haushaltszuweisung, 
Zugewinnausgleich und grundsätzlich auch Um-
gang mit dem Kind, ebenfalls antragsbedürftig. 
Wenn Mütter typischerweise nicht selbstbewußt 
genug wären, Anträge, die sie für richtig halten, 
auch zu stellen, dann müßte auch hinsichtlich die-
ser Verfahrensgegenstände der Zwangsverbund 
eingeführt werden; dies wird aber von keiner Seite 
verlangt. 

- Am schwerwiegendsten ist wohl das Argument, 
die Beziehung zwischen geschiedenen Eltern sei 
in aller Regel mit solchen Spannungen belastet, 
daß sie die Sorge auch dann nicht über längere 
Zeit gemeinsam ausüben könnten, wenn sie dies 
guten Willens anstrebten. Hierzu ist einzuräumen, 
daß es für eine Vielzahl geschiedener Eltern sehr 
schwer ist, ihre persönlichen Gefühle zueinander 
von der Eltern-Kind-Beziehung zu trennen. Die 
Anforderungen, welche die Beibehaltung der ge-
meinsamen Sorge an die geschiedenen Eltern 
stellt, werden aber oft überschätzt. Gemeinsame 
Sorge verlangt keine dauernden Besprechungen 
und Entscheidungen. In wichtigen Fragen wie 
dem Aufenthalt des Kindes bei einem Elternteil 
und den Besuchen beim anderen Elternteil haben 
sich die Eltern oft schon während der Trennungs-
zeit geeinigt. In vielen weiteren Dingen, wie etwa 
der Wahl der Schule oder der Notwendigkeit einer 
Heilbehandlung, werden Sachzwänge vorliegen, 
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die einen Streit der Eltern von vornherein unwahr-
scheinlich machen. Der Konfliktvermeidung soll 
insbesondere auch die im Entwurf vorgesehene 
alleinige Entscheidungsbefugnis des betreuenden 
Elternteils für Angelegenheiten des täglichen 
Lebens (§ 1687 Abs. 1 BGB-E) dienen. Damit soll 
sichergestellt werden, daß die gemeinsame Sorge 
nicht zu einer verstärkten Beanspruchung des (in 
vielen Fällen ohnehin schon stark belasteten) be-
treuenden Elternteils führt. 

d) Keine Entscheidung des Gesetzes 
für oder gegen die gemeinsame Sorge 

Eine Entscheidung darüber, ob der gemeinsamen 
Sorge geschiedener Eltern vor der Alleinsorge eines 
Elternteils der Vorzug zu geben ist, soll nach dem 
Entwurfskonzept vom Gesetzgeber nicht getroffen 
werden. Es soll vielmehr in erster Linie Sache der 
Eltern sein zu entscheiden, ob sie die gemeinsame 
Sorge nach ihrer Scheidung beibehalten wollen oder 
nicht. Unter den Voraussetzungen des § 1671 Abs. 2 
Nr. 2 BGB-E (ein Elternteil möchte die Alleinsorge 
haben, der andere Elternteil oder das mindestens 
14 Jahre alte Kind widersp richt) prüft das Gericht, ob 
die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die 
Übertragung auf den Antragsteller dem Wohl des 
Kindes am besten entspricht. 

Daraus darf aber nicht der Schluß gezogen werden, 
daß der gemeinsamen Sorge künftig ein Vorrang vor 
der Alleinsorge eines Elternteils eingeräumt werden 
soll. Es soll auch keine gesetzliche Vermutung be-
stehen, wonach die gemeinsame Sorge im Zweifel 
die für das Kind beste Form der Wahrnehmung elter-
licher Verantwortung sei. Eine (formelle) Beweislast 
hinsichtlich der Untauglichkeit der gemeinsamen 
Sorge im konkreten Fall  trifft den Antragsteller schon 
deshalb nicht, weil es eine solche Beweislast im Ver-
fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht gibt. Ob 
die Voraussetzungen für die Übertragung der Allein-
sorge vorliegen oder nicht, muß vielmehr im Einzel-
fall  vom Gericht ermittelt werden. 

Dieses Grundkonzept beruht auf zweierlei Erwägun-
gen: Zum einen steht außer Frage, daß es für die be-
troffenen Kinder das Beste ist, wenn sich die Eltern 
auch nach der Scheidung einvernehmlich um deren 
Angelegenheiten kümmern. Für ein solches elter-
liches Einvernehmen bietet die gemeinsame Sorge 
einen geeigneten Rahmen. Bei Fortbestehen der ge-
meinsamen Sorge wird bei dem Kind am wenigsten 
das Gefühl aufkommen, einen Elternteil zu verlieren. 
Andererseits läßt sich jedoch Gemeinsamkeit nicht 
verordnen. Wenn Eltern sich bei Fortbestehen der 
gemeinsamen Sorge über die das Kind betreffenden 
Angelegenheiten fortwährend streiten, kann dies zu 
Belastungen führen, die dem Kindeswohl zum Nach-
teil gereichen. In diesen Fällen ist der Alleinsorge 
eines Elternteils der Vorzug zu geben. 

Wollte der Gesetzgeber eine Präferenz zugunsten 
der einen oder anderen Form der elterlichen Sorge 
festlegen, so müßten Erkenntnisse vorhanden sein, 
daß die gemeinsame Sorge oder die Alleinsorge eines 
Elternteils nach Scheidung dem Kindeswohl prinzi-
piell besser dient - unabhängig davon, ob zwischen 

den Eltern ein tragfähiges Maß an Einvernehmen be-
steht oder nicht. Solche Erkenntnisse sind jedoch 
nicht vorhanden; insbesondere lassen sie sich auch 
nicht aus den Ergebnissen kinderpsychologischer 
und familiensoziologischer Forschung gewinnen. 
Diese hat im Laufe der Zeit unterschiedliche Thesen 
zur gemeinsamen elterlichen Sorge entwickelt. In 
den siebziger Jahren wurde überwiegend hervorge-
hoben, daß für das Kind eine konfliktfreie Erziehung 
von besonderer Bedeutung sei, und dementspre-
chend der Alleinsorge eines Elternteils der Vorzug 
gegeben (siehe etwa Lempp, Die Ehescheidung und 
das Kind, 1976, S. 19 und 30). Als maßgebliches Kri-
terium für die Auswahl des Elternteils, dem die Sorge 
zu übertragen sei, wurde die stärkere Bindung des 
Kindes an diesen Elternteil angesehen. Nach dieser 
Auffassung sollte die Entscheidung, wem die elterli-
che Sorge zukommt, nach Möglichkeit schon im Zeit-
punkt der Trennung getroffen werden und später 
schwer abänderbar sein. 

Demgegenüber trat in den achtziger Jahren insbe-
sondere Fthenakis („Väter", 1985, Bd. I S. 287) für die 
gemeinsame Sorge beider Elternteile ein. Dem lagen 
Untersuchungen zugrunde, denen zufolge die Ab-
wesenheit des Vaters verbreitet zu Verhaltens- und 
Persönlichkeitsstörungen bei Kindern und Jugendli-
chen führt. Großen Einfluß auf die Diskussion hatte 
auch die amerikanische Untersuchung von Waller

-

stein und Blakeslee (deutscher Titel: „Gewinner und 
Verlierer", 1989), die (auf der Grundlage von 60 un-
tersuchten Familien) zu dem Ergebnis kamen, die 
gemeinsame Sorge sei am besten geeignet, die nega-
tiven Folgen der Scheidung für die betroffenen Kin-
der zu mildern. 

Mittlerweile sind wiederum Gegenströmungen er-
kennbar. Insbesondere kommen neuere amerikani-
sche Erhebungen zu dem Ergebnis, daß die gemein-
same elterliche Sorge, von der man sich häufigere 
Besuche des Vaters bei den Kindern, höhere Unter-
haltszahlungen und ein geringeres Maß an Konflik-
ten zwischen den Eltern versprochen hatte, offenbar 
nicht diese Auswirkungen hat (siehe insbesondere 
Furstenberg und Cherlyn, „Geteilte Familien", 1993, 
S. 165; Maccoby und Mnookin, Zeitschrift für das ge-
samte Familienrecht 1995, S. 1 ff.). Die Vorteile der 
gemeinsamen Sorge werden heute eher in einer län-
gerfristigen Bewußtseinsänderung gesehen: Die Kin-
der haben nicht das Gefühl, einen Elternteil zu ver-
lieren, und die Väter fühlen sich von der Verantwor-
tung für ihre Kinder nicht länger ausgeschlossen. 

e) Keine Gefahr für das Kindeswohl durch Wegfall 
des Zwangsverbunds 

Durch den Wegfall des Zwangsverbunds kann es 
dazu kommen, daß in Einzelfällen die gemeinsame 
Sorge auch nach der Scheidung bestehen bleibt, 
während das Gericht - wenn es mit der Sorgefrage 
befaßt worden wäre - die Sorge einem Elternteil zu-
gewiesen hätte. Die damit verbundenen Gefahren 
dürfen aber nicht überschätzt werden: 

- Wenn Eltern sich über die Beibehaltung der ge-
meinsamen Sorge einig sind, wird auch heute das 
Familiengericht in a ller Regel nicht von diesem ge- 
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meinsamen Elternwillen abweichen. Der gemein-
same Elternvorschlag darf heute gemäß § 1671 
Abs. 3 Satz 1 BGB nur dann übergangen werden, 
wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
Dies gilt auch dann, wenn der gemeinsame Eltern-
vorschlag auf Beibehaltung der gemeinsamen Sor-
ge gerichtet ist. 

- Während der besonders konfliktträchtigen Tren-
nungsphase vor Erlaß des Scheidungsurteils wird 
heute kein Zwangsverfahren über die elterliche 
Sorge durchgeführt; in den weitaus meisten Fällen 
besteht die gemeinsame Sorge während dieser 
Trennungszeit fort, ohne daß dadurch das Kindes-
wohl gefährdet wird. Liegen solche Gefahren vor, 
so wird ihnen heute in aller Regel durch Stellung 
eines Antrags auf Alleinsorge nach §§ 1672, 1671 
Abs. 1 BGB oder auf Erlaß einer einstweiligen An-
ordnung begegnet. Ebenso wird in solchen Fällen 
künftig in der Regel ein Antrag auf Übertragung 
der Alleinsorge gestellt werden. 

Es ist anzunehmen, daß durch den Wegfall des 
Zwangsverbunds die Zahl der Fälle, in denen die 
gemeinsame Sorge nach der Scheidung fortbesteht, 
weiter anwachsen wird. Es gibt keinen Anlaß, darin 
eine Gefahr für das Wohl der von der Scheidung ihrer 
Eltern betroffenen Kinder zu sehen: 

- Schon in den letzten Jahren hat die Zahl der 
Eltern, die die elterliche Sorge auch nach der 
Scheidung gemeinsam ausüben, beträchtlich zu-
genommen (siehe oben C.IV); es ist nichts darüber 
bekannt geworden, daß es deshalb zu Kindes-
wohlbeeinträchtigungen gekommen wäre. 

- Auch die umfangreichen ausländischen Erfahrun-
gen zeigen, daß die gemeinsame Sorge nach 
Scheidung dem Kindeswohl jedenfalls nicht ab-
träglich ist. 

- Es liegen auch keine Erkenntnisse aus kinder-
psychologischer oder familiensoziologischer Sicht 
vor, die eine gesicherte Aussage dahingehend zu-
lassen, daß die Beibehaltung der gemeinsamen 
Sorge nach Scheidung zu einer Gefährdung des 
Kindeswohl führen könnte (siehe oben d). 

f) Keine unterschiedliche Behandlung 
von verheirateten und nicht miteinander 
verheirateten Eltern 

Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
vom 7. Mai 1991 hat der Gesetzgeber Regelungen 
zu schaffen, welche eine gemeinsame Sorge auch 
nicht miteinander verheirateter Eltern zulassen 
(siehe oben 2). Beim Scheitern einer solchen Pa rtner-
schaft ist ein Zwangsverbund zur Überprüfung des 
Fortbestands der gemeinsamen Sorge nicht möglich, 
da kein Scheidungsverfahren stattfindet. Würde man 
im Scheidungsfall den Zwangsverbund fortbestehen 
lassen, so würden die Eltern ehelicher Kinder bei der 
Scheidung stärker staatlich überwacht als die Eltern 
nichtehelicher Kinder beim Scheitern ihrer Pa rtner-
schaft. Dies würde eine ungerechtfertigte Besser-
stellung nichtehelicher Gemeinschaften zur Folge 
haben. 

g) Keine Pflicht zur Vorlage eines Sorgeplans 

Überwiegende Gründe sprechen dagegen, die Eltern 
zur Vorlage eines „Sorgeplans", in dem sie ihre Vor-
stellungen über die künftige Ausübung der gemein-
samen Sorge niederlegen (siehe oben a), zu zwingen. 
Nicht verheirateten Eltern, die künftig die gemein-
same Sorge erlangen können, kann für den Fall  des 
Scheiterns ihrer Gemeinschaft keine entsprechende 
Verpflichtung auferlegt werden, da ein Scheidungs-
verfahren dort  nicht durchgeführt wird. Eltern, die 
miteinander verheiratet sind, würden durch die 
Pflicht zum Sorgeplan also stärker überwacht als 
Eltern nichtehelicher Kinder. Gegen eine Pflicht zur 
Erstellung eines Sorgeplans spricht auch, daß in Fäl-
len, in denen die gemeinsame Sorge während der 
Trennungszeit einigermaßen funktioniert, durch den 
Zwang zur schriftlichen Niederlegung erst Anlaß für 
einen Streit - und sei es nur um Formulierungen - 
entstehen kann. Auch kann der Sorgeplan in seiner 
scheinbaren Endgültigkeit dazu führen, daß Eltern 
nach der Scheidung nicht flexibel genug auf geän-
derte Situationen reagieren. 

h) Kein eigenes Antragsrecht des Kindes 

Weil es bei Wegfall des Zwangsverbunds künftig 
ohne Antrag der Eltern in der Regel nicht zu einer 
gerichtlichen Entscheidung kommen wird, soll das 
Kind nach einer häufig erhobenen Forderung künftig 
ein eigenes Antragsrecht erhalten. Für ein solches 
eigenes Antragsrecht könnte angeführt werden, daß 
die Motivation der Eltern, ein Verfahren nach § 1671 
BGB-E einzuleiten, und das Bedürfnis des Kindes 
nach einer Regelung der elterlichen Sorge nicht im-
mer identisch sein müssen. Jedoch ist es grundsätz-
lich allein Sache der Eltern zu entscheiden, ob sie die 
gemeinsame Sorge beibehalten wollen oder nicht. 
Das Kind kann auch während bestehender Ehe (auch 
im Fall des Getrenntlebens) das sorgerechtliche Band 
zu einem Elternteil nicht mit Hilfe des Gerichts 
durchschneiden. Führt die Innehabung der Sorge 
durch einen Elternteil jedoch zu einer Kindeswohl-
gefährdung, so kann das Kind durch entsprechende 
Anregung eine gerichtliche Prüfung dahingehend 
herbeiführen, ob dem Elternteil die Sorge (insbeson-
dere auf der Grundlage des § 1666 BGB) entzogen 
werden muß. Die Trennung als solche ist kein Anlaß, 
die allgemeine Eingriffsschwelle herabzusenken, so-
lange die Eltern selbst keinen Antrag auf Alleinsorge 
stellen. 

4. Eingriffe in die elterliche Sorge bei Gefahr 
für das Kindeswohl 

Das geltende Recht soll inhaltlich nicht angetastet 
werden, jedoch sollen im Interesse der Klarheit und 
Übersichtlichkeit die Rechtsgrundlagen für gericht-
liche Eingriffe teilweise zusammengefaßt und neu 
geordnet werden. Die Vorschläge des Entwurfs beru-
hen insoweit auf einer Erörterung mit den Landes-
justizverwaltungen. 

Hinsichtlich § 1666 Abs. 1 BGB wurde dabei die 
Frage diskutiert, ob nicht auf einen Teil der do rt  als 
Eingriffsvoraussetzungen genannten Merkmale ver-
zichtet werden könnte. Insbesondere könnte daran 
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gedacht werden, daß die Wörter „durch mißbräuch-
liche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Ver-
nachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes 
Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines 
Dritten" entbehrlich oder gar schädlich sind. Letzte-
res wäre der Fall, wenn in der Praxis Fälle aufträten, 
in denen das Gericht die Maßnahmen, die zur Ab-
wendung einer Gefahr für das Kindeswohl erforder-
lich sind, nur deswegen nicht treffen kann, weil eine 
mißbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, eine 
Vernachlässigung des Kindes, ein unverschuldetes 
Versagen der Eltern oder ein das Kindeswohl gefähr-
dendes Verhalten eines Dritten nicht vorliegt. Die 
Entbehrlichkeit der Wörter „wenn die Eltern nicht 
gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzu-
wenden," könnte sich daraus ergeben, daß das Ge-
richt nur „erforderliche" Maßnahmen treffen darf. 

Die Landesjustizverwaltungen haben sich gegen die 
Streichung der genannten Eingriffsvoraussetzungen 
ausgesprochen. Gegen die angeführten Überlegun-
gen wurde insbesondere eingewandt, daß eine so 
wichtige Eingriffsvorschrift wie § 1666 Abs. 1 BGB 
nicht zu allgemein formuliert werden darf. Merkmale 
wie „unverschuldetes Versagen" oder „Verhalten 
eines Dritten" seien wichtig, um Eltern klarzuma-
chen, daß nicht ihr Verschulden Ursache für den Ein-
griff sei. Auch der Zusatz „wenn Eltern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind" sei als Hinweis an das 
Gericht nicht verzichtbar. Die heutige Formulierung 
habe auch nicht dazu geführt, daß Gerichte nicht die 
zur Abwendung einer Gefahr für das Kindeswohl 
erforderlichen Maßnahmen treffen konnten. 

Neben § 1666 Abs. 1 BGB erlaubt heute auch § 1631 a 
Abs. 2 BGB gerichtliche Maßnahmen im Bereich der 
Personensorge, wenn die Eltern in Angelegenheiten 
der Ausbildung und des Berufes offensichtlich keine 
Rücksicht auf Eignung und Neigung des Kindes neh-
men und dadurch die Besorgnis begründet wird, daß 
die Entwicklung des Kindes nachhaltig und schwer 
beeinträchtigt wird. Die Befragung der Landesjustiz-
verwaltungen hat ergeben, daß diese Vorschrift in 
der Praxis neben § 1666 BGB keine erwähnenswerte 
Rolle spielt und deshalb künftig auf sie verzichtet 
werden kann. 

Die §§ 1626 ff. BGB enthalten eine Reihe von zum 
Teil recht unübersichtlichen Vorschriften über Ein-
griffe in die Vermögenssorge. Von den Landesjustiz-
verwaltungen wurde befürwortet, diese Regelungen 
zum Teil durch eine mit § 1666 Abs. 1 Satz 1 BGB zu 
verbindende Generalklausel zu ersetzen und diese 
Generalklausel mit einem Zusatz dahingehend zu er-
gänzen, daß eine Gefährdung des Kindesvermögens 
in der Regel anzunehmen ist, wenn der Inhaber der 
Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber 
dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge ver-
bundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des 
Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, 
nicht befolgt. Diese Vorschläge sollen durch § 1666 
Abs. 1 und 2 BGB-E umgesetzt werden. Dadurch wer-
den die bisher in § 1666 Abs. 3 und in § 1667 Abs. 1 
und 5 BGB enthaltenen Vorschriften entbehrlich. 

Als entbehrlich wurde von den Landesjustizverwal

-

tungen auch die in § 1639 Abs. 1 Satz 2 BGB (Miß

-achtung von Anordnungen des Erblassers oder 
Schenkers) enthaltene Vorschrift für den Entzug der 
Vermögenssorge angesehen. Dasselbe gilt im Hin-
blick auf die in § 1683 BGB geregelte Pflicht des 
Inhabers der Vermögenssorge, im Fall  seiner (erneu-
ten) Eheschließung ein Vermögensverzeichnis einzu-
reichen und gegebenenfalls die Auseinandersetzung 
einer zwischen ihm und dem Kind bestehenden Ver-
mögensgemeinschaft herbeizuführen. Auch hier be-
fürworten die Landesjustizverwaltungen überwie-
gend die Aufhebung der in Absatz 4 enthaltenen 
Entziehungsvorschrift zugunsten einer Generalklau-
sel. Darüber hinaus wurde diskutiert, ob es der Vor-
schrift des § 1683 BGB insgesamt überhaupt noch be-
darf. Von manchen Eltern wird die Pflicht zur Einrei-
chung des Vermögensverzeichnisses als übertrieben 
bürokratisch betrachtet. Jedoch entfaltet diese Pflicht 
nach Auffassung von Praktikern in einer nicht uner-
heblichen Zahl von Fällen eine segensreiche Wir-
kung zum Schutze von Kindesinteressen; sie soll 
daher künftig nicht entfallen. 

Ebenso soll nach Auffassung der Landesjustizverwal-
tungen in den Fällen des § 1640 BGB (Verwaltung 
von Vermögen, welches das Kind von Todes wegen 
erwirbt) auf die Pflicht der Eltern, ein Vermögensver-
zeichnis einzureichen, nicht verzichtet werden. Auch 
dieses Verfahren, das den Eltern zusätzlich zum 
Nachlaßverfahren auferlegt wird, mag in manchen 
Fällen als formalistisch empfunden werden; es be-
wirkt jedoch in anderen Fällen einen unverzicht-
baren Schutz. Eine Entlastung von Eltern und 
Gerichten soll hier dadurch erreicht werden, daß 
die in Absatz 2 Nr. 1 vorgesehene Wertgrenze von 
10 000 DM auf 30 000 DM angehoben wird. Im 
übrigen soll die heute in Absatz 4 enthaltene Ein-
griffsgrundlage im Hinblick auf § 1666 Abs. 1 und 2 
BGB-E entfallen. 

5. Verbesserte subsidiäre Sorge des nicht mit 
der Mutter verheirateten Vaters 

Künftig soll ein Übergang der Sorge bei Wegfall des 
bisherigen Sorgeinhabers auf den anderen Elternteil 
auch in den Fällen unter erleichterten Voraussetzun-
gen möglich sein, in denen die Eltern nicht miteinan-
der verheiratet sind. Der Vater eines nichtehelichen 
Kindes kann heute nur unter besonderen Vorausset-
zungen die Sorge für sein Kind erhalten; dies gilt 
auch, wenn die Mutter als Inhaberin der elterlichen 
Sorge für ein nichteheliches Kind heute stirbt, wenn 
ihr die Sorge entzogen wird oder wenn ihre Sorge 
ruht (siehe oben B.II.2, 5). 

Künftig soll es in diesen Fällen für den Vater ein-
facher sein, die Sorge zu erlangen: 

Falls die Mutter und der Vater auf Grund von Sorge-
erklärungen gemäß § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB-E die 
gemeinsame Sorge innehaben, geht bei Wegfall der 
Sorge des einen Elternteils die Alleinsorge von Ge-
setzes wegen auf den anderen Elternteil über (§ 1678 
Abs. 1, § 1680 Abs. 1 und 3 BGB-E). In den Fällen, in 
denen die Mutter im Zeitpunkt des Wegfalls ihrer 
Sorge alleinige Inhaberin der Sorge gemäß § 1626 a 
Abs. 2 BGB-E war, soll künftig das Familiengericht 
die Sorge auf den Vater übertragen können, wenn 
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dies dem Wohl des Kindes dient (§ 1678 Abs. 2, 
§ 1680 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 BGB-E). 

Mit diesen Regelungen wi ll  der Entwurf der Tatsache 
Rechnung tragen, daß heute in vielen Fällen - auch 
wenn keine gemeinsame elterliche Sorge für das 
Kind besteht - ein persönliches Verhältnis zwischen 
dem Kind und seinem Vater vorhanden ist, das es 
rechtfertigt, die Sorge bei Wegfall der mütterlichen 
Sorge auf ihn zu übertragen. Auch in Fällen, in 
denen sich der Kontakt zwischen Vater und Kind 
noch entwickeln muß, kann es dem Kindeswohl 
dienlich sein, den Vater (an Stelle eines Vormunds) 
zum Sorgeinhaber zu bestimmen. Etwaige Zweifel, 
ob dies tatsächlich der Fall ist, sollen sich jedoch da-
hingehend auswirken, daß die Sorge nicht auf den 
Vater übertragen wird. 

6. Rechtliche Stellung der „Stiefeltern" 

Etliche Forderungen in der Reformdiskussion gehen 
dahin, die Rechtsstellung von „Stiefeltern" zu verbes-
sern. So soll nach den Vorschlägen des Deutschen 
Juristinnenbundes, des 59. Deutschen Juristentages 
und der Anträge der SPD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag Stiefeltern eine Teilhabe an der elter-
lichen Sorge eröffnet werden. Nach Auflösung der 
Lebensgemeinschaft soll dem Juristinnenbund zu-
folge dem Stiefelternteil die elterliche Sorge übertra-
gen werden können, wenn dies das Kindeswohl er-
fordert. Ähnliche Vorschläge machen der Juristentag 
sowie der Deutsche Verein für öffentliche und p rivate 
Fürsorge; allerdings wird do rt  nicht auf die „Auf-
lösung der Lebensgemeinschaft" abgestellt, sondern 
auf die „Auflösung der Stieffamilie" bzw. auf den 
Scheidungsfall.  

Hinzuweisen ist auch auf § 47 Abs. 3 des Familienge-
setzbuchs der DDR (1965). Do rt  war die Möglichkeit 
vorgesehen, dem Ehegatten eines verstorbenen 
Elternteils das Erziehungsrecht zu übertragen. Das-
selbe galt, wenn dem Elternteil das Erziehungsrecht 
entzogen worden war. Allerdings konnte eine solche 
Übertragung des Erziehungsrechts in den Fällen, in 
denen das Kind aus einer geschiedenen Ehe stammte, 
nur mit Zustimmung des nicht erziehungsberechtig-
ten Elternteils erfolgen. 

Der Entwurf enthält folgende Vorschläge für eine 
Verbesserung der Stellung von „Stiefeltern”: 

- Für das Umgangsrecht schlägt der Entwurf vor, 
auch anderen Personen als den Eltern ein Um-
gangsrecht zu gewähren, wenn dieses dem Wohl 
des Kindes dient; § 1685 Abs. 2 BGB-E erwähnt 
hierbei ausdrücklich Ehegatten und frühere Ehe-
gatten eines Elternteils. 

- Mit § 1618 Abs. 1 BGB-E wird außerdem der For-
derung entsprochen, die Einbenennung von 
„Stiefkindern" zu ermöglichen und dadurch die 
Integration solcher Kinder in die neue „Stieffami-
lie" zu fördern; der manchmal schwierige Weg 
über das öffentliche Namensänderungsgesetz 
muß dann nicht mehr gegangen werden. 

- In einem neu eingefügten § 1682 BGB-E soll eine 
gesetzliche Grundlage für eine Verbleibensanord-
nung geschaffen werden. Es geht dabei etwa um 

den Fall, daß das Kind nach der Scheidung seiner 
Eltern bei der Mutter lebt und diese neu verheira-
tet ist. Nach dem Tod der Mutter wird der leibliche 
Vater des Kindes automatisch alleiniger Sorge-
inhaber, wenn die gemeinsame Sorge der Eltern 
nach der Scheidung fortbestanden hatte (§ 1680 
Abs. 1 BGB-E). War die Mutter nach der Schei-
dung alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge, so 
hat das Familiengericht diese nunmehr dem über-
lebenden Vater zu übertragen, wenn dies dem 
Wohl des Kindes nicht widersp richt (§ 1680 Abs. 2 
Satz 1 BGB-E). 

An dieser sorgerechtlichen Zuordnung wi ll  der 
Entwurf nichts ändern. Jedoch soll es künftig mög-
lich sein, daß der Ehegatte des Elternteils, der tot 
ist oder seine Sorge aus einem anderen Grund 
nicht mehr ausüben kann, das Kind bei sich behal-
ten kann, wenn ansonsten das Wohl des Kindes 
gefährdet wäre. Dasselbe soll gelten, wenn der 
leibliche Elternteil und das Kind bislang in einer 
Haushaltsgemeinschaft mit Großeltern oder er-
wachsenen Geschwistern zusammengelebt haben. 

Die genannten Personen, in deren Haushalt das 
Kind nach Erlaß einer Verbleibensanordnung lebt, 
sollen über alle wichtigen Angelegenheiten im 
täglichen Leben des Kindes entscheiden können 
(§ 1688 Abs. 1 BGB-E). Dies soll auch für 
Pflegeeltern gelten, bei denen das Kind auf Grund 
einer Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 
BGB-E lebt. 

Weitergehende Regelungen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Sorge, sieht der Entwurf dage-
gen nicht vor. Ausschlaggebend hierfür sind folgen-
de Erwägungen: 

- Soweit die erwähnten Vorschläge darauf abzielen, 
auch Lebenspartnern des betreuenden Elternteils, 
mit denen dieser nicht verheiratet ist, eine begün-
stigte Stellung etwa im Sorgerecht zu verschaffen, 
so würde ein klarer und eindeutiger Anknüp-
fungspunkt für die gesetzliche Umschreibung des 
in Betracht kommenden Personenkreises fehlen. 

- Besteht die gemeinsame Sorge der leiblichen 
Eltern, so würde eine gesetzlich geregelte oder 
gerichtlich eingeräumte Beteiligung eines Stief-
elternteils zu Komplizierungen führen und die Ge-
fahr von Konflikten heraufbeschwören, worunter 
vor allem das Kind zu leiden hätte. In diesem Zu-
sammenhang soll auf folgendes hingewiesen wer-
den: Als Vorbild für eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung der Beteiligung des Stiefelternteils wird 
in der Reformdiskussion meist das Recht der 
Schweiz genannt. Bemerkenswert dabei ist, daß 
eine stark ausgestaltete Rechtsstellung des Ehe-
gatten des Elternteils, der Inhaber der Sorge ist, 
insbesondere in solchen Rechtsordnungen zu fin-
den ist, die andererseits eine schwache Ausgestal-
tung der Beziehungen zwischen Kind und Eltern-
teil, der nach Trennung/Scheidung keine Sorge 
mehr hat, aufweisen. So hat das Schweizer Bun-
desgericht in einem 1991 ergangenen Entscheid 
ausgesprochen, daß das geltende schweizerische 
Recht nicht zulasse, beiden Eltern nach der Schei-
dung die elterliche Gewalt zu belassen. 
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- Auch ohne ausdrückliche gesetzliche oder gericht-
lich eingeräumte Rechtsstellung kann der Stief-
elternteil (wie bisher) auf der Grundlage einer 
Vollmacht für den Inhaber einer elterlichen Sorge 
handeln. 

- Forderungen, die Stiefkindadoption drastisch ein-
zuschränken, wird nicht entsprochen. Dem Argu-
ment, daß die Adoption nach heutigem Verständ-
nis in erster Linie ein Mittel der Fürsorge für 
elternlose und verlassene Kinder sei, was aber bei 
„Stiefkindern" gerade nicht der Fall sei, kann 
folgendes entgegengehalten werden: Nur mit der 
Adoption wird zwischen Annehmenden und An-
genommenen eine Eltern-Kind-Beziehung herge-
stellt, also eine Verwandtschaft in gerader Linie im 
ersten Grad. Dadurch entstehen zwischen Anneh-
menden und Angenommenen alle Folgen der Ver-
wandtschaft und nicht nur - wie gefordert - singu-
lär in bezug auf die Sorge. Die Verwandtschaft hat 
insbesondere folgende rechtliche Bedeutung: Un-
terhaltsverpflichtung nach Maßgabe der §§ 1601 ff. 
BGB, Ehehindernis der Verwandtschaft, gesetz-
liche Erbfolge und Pflichtteilsrechte, in gewissen 
Fällen Anhörungsrechte vor gerichtlichen Ent-
scheidungen, Auswahl- und Mitwirkungsrechte 
im Rahmen der Vormundschaft, Aussageverwei-
gerungs-, Antrags- und Beschwerderechte sowie 
strafrechtliche (teils strafmildernde, teils straf-
schärfende) Folgen. Im Zusammenhang mit den 
genannten Folgen der Verwandtschaft soll des-
halb elterliche Sorge nur im Rahmen einer Adop-
tion auf Personen, die bisher nicht Eltern sind, 
übergehen. 

- Ein anderes Problem im Zusammenhang mit der 
„Stiefkindadoption” wurde bereits durch das 
Adoptionsrechtsänderungsgesetz (BGBl. 1992 I, 
S. 1974), das am 12. Dezember 1992 in Kraft ge-
treten ist, gelöst. Das bisher geltende Verbot der 
Mehrfachadoption führte in der Praxis in Einzelfäl-
len zu unbefriedigenden Ergebnissen, insbeson-
dere dort, wo im Wege einer Zweitadoption (Rück-
adoption) das rechtliche Verwandtschaftsverhält-
nis zu einem leiblichen Elternteil wiederhergestellt 
werden sollte. Nun kann ein volljähriges Kind zu 
seinen leiblichen Eltern zurückfinden, auch wenn 
kein gesetzlicher Adoptionsaufhebungsgrund vor-
liegt. 

7. Elterliche Sorge bei geistig behinderten 
oder psychisch kranken Eltern 

Regelungen der Sorge bei geistig behinderten oder 
psychisch kranken Eltern können im wesentlichen 
auf Grund dreier Normen getroffen werden: §§ 1666, 
1673 Abs. 1 und § 1674 Abs. 1 BGB. Deren Anwen-
dungsbereiche überschneiden sich. Für jede der Vor-
schriften gelten andere Verfahrensregelungen. 

Nach § 1666 BGB hat das Vormundschaftsgericht bei 
Gefährdung des Kindeswohls - auch durch unver-
schuldetes Versagen der Eltern - die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Die Entscheidung ergeht 
durch den Richter. Eltern, Kinder, Jugendamt und 
gegebenenfalls weitere Personen sind in dem 
Verfahren zwingend anzuhören. Dabei sind nach 
§ 1666 a BGB die Trennung des Kindes von der elter

-

lichen Familie und der Entzug der gesamten Perso-
nensorge nur als ultima ratio zulässig. Nach § 1674 
Abs. 1 BGB ruht die elterliche Sorge eines Elternteils, 
der die elterliche Sorge auf längere Zeit tatsächlich 
nicht ausüben kann. Das Ruhen wird durch konstitu-
tive Entscheidung des Vormundschaftsgerichts fest-
gestellt; zuständig ist der Rechtspfleger. Nach § 1673 
Abs. 1 BGB ruht die elterliche Sorge eines Elternteils 
bei natürlicher Geschäftsunfähigkeit dieses Eltern-
teils im Sinne des § 104 Nr. 2 BGB. Das Vorliegen der 
Voraussetzungen dieses Ruhenstatbestandes wird 
nicht in einem eigenen Verfahren, sondern nur inzi-
dent im Rahmen eines sonstigen Verfahrens geprüft, 
zum Beispiel im Zusammenhang mit der Sorgerege-
lung bei Trennung oder Scheidung der Eltern. 

Zur Ermittlung der praktischen Relevanz dieser 
rechtlichen Ausgangslage hat das Bundesministe-
rium der Justiz das Gutachten „Probleme des Sorge-
rechts bei psychisch kranken und geistig behinder-
ten Eltern" bei Herrn Prof. Dr. Johannes Münder (TU 
Berlin) in Auftrag gegeben. Das Forschungsvorhaben 
zielte auf die Darstellung der praktischen Anwen-
dung der genannten Normen, eventueller Anwen-
dungsprobleme, der tatsächlichen Auswirkungen der 
Unübersichtlichkeit der einschlägigen konkurrieren-
den Vorschriften sowie auf die Erarbeitung empirisch 
gestützter Reformvorschläge. 

Das Gutachten hat ergeben, daß Sorgeprobleme 
psychisch kranker und geistig behinderter Eltern bei 
den allgemeinen sozialen Diensten der Jugendämter, 
Beratungsstellen und ambulanten medizinischen 
Diensten sowie bei den Vormundschaftsgerichten 
quantitativ nur eine sehr geringe Rolle spielen (rund 
1 % aller Fälle). Jugendämter und andere soziale 
Dienste sind vordringlich um einvernehmliche Rege-
lungen bemüht, das heißt um die freiwillige Zustim-
mung der betroffenen Eltern zu Beschränkungen 
ihrer Sorge. Dies gelingt überwiegend. Die Vor-
mundschaftsgerichte werden daher nur mit jenen 
Fällen befaßt, in denen eine einvernehmliche Rege-
lung nicht zustande kommt oder nicht funktioniert. 
Soweit es um verheiratete psychisch kranke Eltern-
teile geht, werden die sie betreffenden Sorgerege-
lungen häufig auch im familiengerichtlichen Verfah-
ren getroffen. 

§ 1673 BGB ist bei psychisch kranken oder geistig 
behinderten Eltern ohne praktische Bedeutung. Für 
§ 1674 Abs. 1 BGB hat sich kein klares Anwendungs-
profil herausgebildet. Die Vorschrift hat eine gewisse 
Bedeutung bei psychisch kranken Alleinerziehen-
den, deren psychische Störung in Schüben auftritt. 
Bei psychisch kranken und geistig behinderten 
Eltern wird am häufigsten § 1666 BGB angewandt, 
wobei sich allerdings in der Praxis keine klaren Ab-
grenzungskriterien zu § 1674 Abs. 1 BGB feststellen 
lassen. Bei der Anwendung der Vorschriften stehen 
pragmatische Gesichtspunkte im Vordergrund. 

Die auf § 1674 Abs. 1 BGB einerseits, § 1666 BGB an-
dererseits gestützten Entscheidungen unterscheiden 
sich nur selten in ihren tatsächlichen Auswirkungen. 
In der Regel kommt es zur Trennung der Eltern vom 
Kind. Dies hängt zum einen damit zusammen, daß 
die Jugendämter die Vormundschaftsgerichte erst 
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dann einschalten, wenn die Bemühungen um ein 
freiwilliges Arrangement gescheitert sind, und zum 
anderen damit, daß weniger einschneidende Alter-
nativen in der Form geeigneter Betreuungsangebote 
oft nicht zur Verfügung stehen. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß Änderun-
gen der Normen, die Eingriffe in die elterliche Sorge 
ermöglichen, nicht vordringlich sind. In der Mehrzahl 
der - ohnehin seltenen - einschlägigen Fälle kommt 
es nicht zu gerichtlichen Eingriffen. Eine etwaige 
Neufassung der Bestimmungen kann bis zu einer 
späteren Neuregelung der Vorschriften über die Vor-
mundschaft und Pflegschaft für Minderjährige zu-
rückgestellt werden. 

III. Umgangsrecht 

Im Gesetzestext soll ausdrücklich darauf hingewie-
sen werden, daß zur Pflicht der Eltern, die Sorge zum 
Wohl des Kindes auszuüben, auch die Pflicht gehört, 
dem Kind den Umgang mit den für seine Entwick-
lung bedeutsamen Bezugspersonen zu ermöglichen. 
Der Umgang wird nicht lediglich im Interesse des 
umgangsberechtigten Elternteils gewährt, sondern 
er dient auch dem Interesse des Kindes und seiner 
Entwicklung. Dies soll künftig verdeutlicht werden. 

Es wird jedoch kein „Umgangsrecht des Kindes" in 
dem Sinn geschaffen, daß bei unzureichenden Kon-
takten des Kindes mit Bezugspersonen - insbesonde-
re dem Elternteil, der getrennt vom Kind lebt - ein 
Pfleger für das Kind zu bestellen ist, der das Um-
gangsrecht dann im Namen des Kindes gegen den 
Elternteil, bei dem sich das Kind aufhält, geltend 
macht. Vielfach wird gefordert, das Umgangsrecht 
als Recht des Kindes auszugestalten; von den Befür-
wortern sind hier der Deutsche Juristentag und der 
Deutsche Juristinnenbund zu nennen. Auch die Ar-
beitsgruppe „Nichtehelichenrecht" hat sich für ein 
solches Recht ausgesprochen. Schwierigkeiten wür-
de die Vertretung des Kindes bei der Ausübung die-
ses Rechts im Verfahren bereiten. Die Vertretung 
durch den Elternteil, der Inhaber der Personensorge 
ist, wäre ausgeschlossen, da dieser in aller Regel An-
spruchsgegner wäre (§ 1629 Abs. 2 Satz 1, § 1795 
Abs. 2, § 181 BGB). Würde man die Ausübung dieses 
Rechts dem Elternteil, mit dem der Umgang stattfin-
den soll, übertragen, hätte das praktisch die Auf-
rechterhaltung des geltenden Rechts zur Folge. 
Denkbar wäre auch die Beste llung eines besonderen 
Pflegers, dem dann die Vertretung des Kindes bei 
der Ausübung des Rechts auf Umgang zu übertragen 
wäre. Eine solche Ausgestaltung würde großen Auf-
wand verursachen, ohne zu einer wirklichen Verbes-
serung zu führen. Es bestünde vielmehr die Gefahr, 
daß durch die Einmischung eines Außenstehenden 
die bereits vorhandenen Konflikte eher noch ver-
schärft würden. 

Es wird auch kein „Umgangsrecht des Kindes" da-
hingehend geschaffen, daß das Kind selbst ab einem 
bestimmten Alter eine gerichtliche Umgangsrege-
lung beantragen kann. Wie bei der Geltendmachung 
eines Umgangsrechts des Kindes durch einen Dritten 
würde auch die Geltendmachung durch das minder-
jährige Kind selbst nur zu einer nicht wünschenswer

-

ten Verlagerung der Elternkonflikte auf das Kind 
führen. 

Eine gerichtlich durchsetzbare Umgangspflicht von 
Bezugspersonen wird ebenfa lls nicht geschaffen. Ein 
Anspruch des Kindes gegen den Umgangsberechtig-
ten auf Umgang wäre problematisch, da ein erzwun-
gener Kontakt nur formal ausgeübt würde und nicht 
geeignet wäre, dem Kindeswohl zu dienen. 

Dem Interesse des Kindes an der Aufrechterhaltung 
und Förderung von Kontakten zu wichtigen Bezugs-
personen soll durch eine Ergänzung des in § 18 
Abs. 3 SGB VIII geregelten Beratungsangebots des 
Jugendamts gedient werden. Danach sollen Kinder 
und Jugendliche künftig darin unterstützt werden, 
daß die zum Umgang mit ihnen berechtigten Perso-
nen von diesem Recht auch Gebrauch machen. 

Bei der Regelung des Umgangsrechts soll es keinen 
rechtlichen Unterschied in der Behandlung ehelicher 
und nichtehelicher Kinder geben. Auch der Deutsche 
Juristentag, die Anträge der SPD-Fraktion im Deut-
schen Bundestag und die Arbeitsgruppe „Nichtehe-
lichenrecht" befürworten ein einheitliches Umgangs-
recht. Im Rahmen der beabsichtigten Gleichstellung 
von ehelichen und nichtehelichen Kindern wäre die 
Wiederholung des Vorschlags aus der 11. Legislatur-
periode (Entwurf eines NEhelUmgG, Bundestags

-

Drucksache 11/5494), der weiterhin unterschiedliche 
Regelungen beim Umgangsrecht vorsah, unzurei-
chend gewesen. Vielmehr soll das Umgangsrecht bei 
ehelichen und bei nichtehelichen Kindern von glei-
chen Voraussetzungen abhängig gemacht werden, 
wie dies auch die Koalitionsvereinbarung für die 
13. Legislaturpe riode vorsieht. 

Jeder Elternteil soll das Recht auf Umgang mit dem 
Kind haben. Auf die Frage, wer Inhaber der Sorge 
ist, soll es nicht mehr ankommen. Schon nach gelten-
dem Recht hat bei gemeinsamer Sorge ein Elternteil 
im Fall des nicht nur vorübergehenden Getrennt-
lebens ein Umgangsrecht (§ 1634 Abs. 4 BGB). Ein 
Umgangsrecht soll dem alleinsorgenden Elternteil 
auch gegenüber dem Elternteil, der nicht Inhaber der 
Sorge ist, zugestanden werden, wenn sich das Kind 
dort  mit Zustimmung des anderen Elternteils aufhält. 
Der sorgende Elternteil soll hier nicht vor die Alte rna-
tive gestellt werden, entweder das Kind herauszuver-
langen oder auf Kontakte zum Kind zu verzichten. 
Auch gegenüber Dritten, in deren Obhut sich das 
Kind befindet, wird dem Elternteil, der Inhaber der 
Sorge ist, ein Umgangsrecht zugestanden (etwa 
gegenüber Pflegeeltern). 

Der Entwurf schlägt vor, auch anderen Personen als 
den Eltern ein Umgangsrecht zu gewähren; er befin-
det sich damit in Übereinstimmung mit den Empfeh-
lungen des Deutschen Juristentags, dem Entwurf des 
Deutschen Juristinnenbundes und dem Vorschlag 
der Arbeitsgruppe. Dieses Umgangsrecht soll jedoch 
nur in einem begrenzten Bereich erweitert werden, 
wobei ganz im Vordergrund der vorgeschlagenen 
Regelung steht, daß andere Personen nur dann ein 
Recht auf Umgang mit dem Kind haben sollen, wenn 
dieser dem Wohl des Kindes dient. Der Entwurf geht 
nicht soweit vorzuschlagen, daß alle Personen ein 
Recht auf Umgang mit dem Kind haben sollen, wenn 
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dieser Umgang dem Wohl des Kindes dient. Er be-
grenzt dieses Recht vielmehr auf einen bestimmten 
Personenkreis: auf Großeltern und Geschwister, auf 
Ehegatten oder frühere Ehegatten eines Elternteils 
und auf Personen, bei denen das Kind längere Zeit in 
Familienpflege war. Aus dieser Begrenzung ergibt 
sich, daß andere Personen, selbst wenn ihr Umgang 
mit dem Kind dem Wohl des Kindes dienen würde, 
kein ausdrücklich eingeräumtes Recht auf Umgang 
haben sollen. Diese Personen werden in Einzelfällen 
ein Umgangsrecht allenfalls über § 1666 BGB-E 
erzwingen können (siehe oben F.III); das gilt insbe-
sondere für Nachbarn, Erzieher, Freunde oder Ver-
wandte, die nicht dem in § 1685 BGB-E genannten 
Personenkreis angehören (etwa Tanten oder Onkel). 

Es ist nicht zu befürchten, daß diese zurückhaltende 
Erweiterung des Kreises der Umgangsberechtigten 
zu einer nennenswerten Mehrbelastung der Gerichte 
führen wird. Zunächst ist zu erwarten, daß die Klar-
stellung der Rechtslage dazu führen wird, daß in be-
stimmten Fällen die Gerichte überhaupt nicht mehr 
bemüht werden, weil der schwierige Umweg über 
§ 1666 BGB-E nicht mehr erforderlich sein wird. So-
weit gerichtliche Entscheidungen erforderlich wer-
den, dürften diese einfacher werden, da maßgebli-
ches Kriterium nur noch das Wohl des Kindes ist. Im 
übrigen kann erwartet werden, daß die Personen, die 
künftig auch ein Umgangsrecht erhalten sollen, von 
diesem Recht wegen ihrer nahen Beziehung zu dem 
Kind und häufig auch zu dem Elternteil, der Inhaber 
der Sorge ist, nur maßvoll Gebrauch machen werden. 
Ein Blick in andere Rechtsordnungen zeigt, daß die 
meisten Länder das Umgangsrecht nicht nur auf 
Eltern begrenzen. Aus der Untersuchung des Max-
Planck-Instituts ergibt sich, daß in allen untersuchten 
Ländern außer Dänemark und der ehemaligen 
Tschechoslowakei kraft Gesetzes oder gefestigter 
Rechtsprechung auch anderen Personen als den leib-
lichen Eltern ein Umgangsrecht zukommen kann. 
Dies gilt jedoch in ganz unterschiedlichen Grenzen; 
insgesamt spielen die Umgangsrechte von Nichtel-
tern  jedoch eine bescheidene Rolle. 

Bei der Entscheidung über das Umgangsrecht ist 
schon heute der Wille des Kindes (das nach Maßgabe 
von § 50 b FGG vom Gericht angehört wird) ein 
wichtiges, jedoch nicht das allein maßgebliche Krite-
rium. Auch künftig soll die Umgangsregelung nicht 
gänzlich vom Willen des Kindes abhängig sein, da 
dieser nicht selten von außen beeinflußt wird und 
Schwankungen unterliegt. 

Art  und Umfang des Umgangs werden nicht allge-
mein im Gesetz geregelt, sondern im Streitfall durch 
die Gerichte bestimmt. Die gesetzliche Festlegung 
eines konkreten Maßstabes für Art  und Umfang des 
Umgangs könnte der Vielschichtigkeit der Fälle nicht 
Rechnung tragen. Die Bestimmung des Umgangs im 
Einzelfall muß wie bisher - soweit sich die Betroffe-
nen nicht einigen können - den Gerichten überlas-
sen werden. 

Im Verfahren über den Umgang soll durch Beratung 
auf eine Einigung hingewirkt werden, § 52 FGG-E; 
damit wird einer Empfehlung der Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht" gefolgt. Hierbei soll das Ge

-

richt sowohl selbst in jeder Lage des Verfahrens auf 
ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken als auch 
auf die Möglichkeit einer außergerichtlichen Bera-
tung durch die Beratungsste llen und -dienste der 
Träger der Jugendhilfe. Jede freiwillig durch die 
Eltern oder sonst Betroffenen erzielte Umgangsrege-
lung ist einer vom Gericht aufgezwungenen Rege-
lung vorzuziehen. 

Die Vollstreckung des Umgangsrechts soll auch 
künftig nicht ausgeschlossen werden. Die Durchset-
zung von Umgangsrechten gehört zu den wichtig-
sten und schwierigsten Problemen der Kindschafts-
rechtsreform. Die Vereitelung von Kontakten durch 
einen Elternteil wird vom anderen Elternteil oft als 
eine menschliche Katastrophe empfunden, viel 
schlimmer als der Verlust der gesetzlichen Vertre-
tung. Das Problem der Umgangsvereitelung stellt 
sich in anderen Rechtsordnungen ähnlich; Patentlö-
sungen sind nicht erkennbar. Der Deutsche Juristen-
tag und die Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" be-
gründen ihren Vorschlag, die Vollstreckbarkeit von 
Umgangsentscheidungen völlig abzuschaffen, damit, 
daß die Vollstreckung solcher Entscheidungen stets 
das Verhältnis des Kindes zum betreuenden Eltern-
teil belaste und damit dem Kindeswohl schade. Ein 
solcher Schaden wird zwar nicht selten drohen, einen 
Ausschluß des Umgangs rechtfertigt dies aber nur 
nach einer Einzelfallprüfung. Von der Möglichkeit 
der Vollstreckung geht eine Signalwirkung aus. Der 
Umgang wird nicht lediglich im Interesse des um-
gangsberechtigten Elternteils gewährt, sondern dient 
auch dem Interesse des Kindes und seiner Entwick-
lung. Schon die Möglichkeit der Durchsetzbarkeit 
kann der entscheidende Grund dafür sein, daß der 
Umgang in einer Vielzahl von Fällen nicht vereitelt 
wird. Eine weitere Verringerung der Durchsetzbar-
keit könnte dazu führen, daß in Fällen, in denen sich 
die Eltern mehr schlecht als recht mit der vereinbar-
ten oder gerichtlich angeordneten Umgangsregelung 
abfinden, künftig ein Umgang nicht mehr stattfinden 
wird. Zur künftigen Möglichkeit, statt das Umgangs-
recht selbst nur den Vollzug des Umgangsrechts ein-
zuschränken oder auszuschließen, siehe Einzelbe-
gründung zu § 1684 Abs. 4 BGB-E. 

IV. Wegfall der Vorschriften über die Legitimation 
nichtehelicher Kinder 

Der Achte Titel (in der Zählung des Regierungsent-
wurfs eines Beistandschaftsgesetzes) des Zweiten 
Abschnitts des Vierten Buchs (Legitimation des 
nichtehelichen Kindes) soll ersatzlos entfallen. Dies 
entspricht den Empfehlungen des Deutschen Juri-
stentags und dem Vorschlag der Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht"; soweit dem Umstand, daß die 
Eltern des Kindes miteinander verheiratet sind oder 
waren, rechtliche Bedeutung zukommt, wird darauf 
im Zusammenhang mit der jeweiligen sachlichen 
Regelung abgestellt. 

Zweck der Legitimation ist es, das Kind und seine 
Entfaltungsmöglichkeiten vor Benachteiligungen 
wegen seiner nichtehelichen Geburt zu bewahren 
und ihm daher die „Rechtswohltat" (so noch die 
Äußerung des für Familiensachen zuständigen 
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Senats des Bundesgerichtshofs im Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 168, 177) der 
Ehelichkeit zukommen zu lassen. Da nunmehr für 
Kinder, deren Eltern bei der Geburt miteinander ver-
heiratet sind, und Kinder, deren Eltern bei der 
Geburt nicht miteinander verheiratet sind, gleiche 
rechtliche Bedingungen für ihre Entwicklung und 
ihre Stellung in der Gesellschaft geschaffen werden 
sollen, ist es nicht mehr notwendig, Kinder, deren 
Eltern bei der Geburt nicht miteinander verheiratet 
sind, durch Legitimation vor Benachteiligungen zu 
schützen. 

Die sorgerechtliche Folge der Legitimation durch 
nachfolgende Ehe ist heute der Eintritt der gemeinsa-
men Sorge, § 1719 Satz 1, § 1626 Abs. 1 BGB. Auch 
der Entwurf sieht in § 1626 a Abs. 1 Nr. 2 BGB-E vor, 
daß den Eltern ab dem Zeitpunkt, in dem sie ein-
ander heiraten, die Sorge gemeinsam zusteht. 

Im Fall der Ehelicherklärung auf Antrag des Vaters 
geht heute die elterliche Sorge von der Mutter auf 
den Vater über, §§ 1736, 1738 Abs. 1 BGB. Auch der 
Entwurf ermöglicht einen Wechsel der Sorge von der 
Mutter auf den Vater, § 1672 Abs. 1 BGB-E. Wird 
heute ein nichteheliches Kind auf eigenen Antrag 
nach dem Tod eines Elternteils für ehelich erklärt, ist 
der überlebende Elternteil alleiniger Inhaber der 
Sorge, § 1740 f Abs. 1 BGB. Eine ähnliche Regelung 
ermöglicht § 1680 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 BGB-E. 
Wenn die Mutter des Kindes stirbt, kann danach die 
Sorge auf den Vater, der bisher nicht Inhaber der 
Sorge war, übertragen werden. 

V. Betreuungsunterhalt 

Künftig soll der Anspruch auf Betreuungsunterhalt 
über die Dauer von drei Jahren in Fällen bestehen 
können, in denen die Versagung des Betreuungsun-
terhalts über diesen Zeitraum hinaus grob unbillig 
wäre. 

Ferner soll klargestellt werden, daß Betreuungsun-
terhalt auch der Vater des nichtehelichen Kindes ver-
langen kann, wenn er die Betreuung des Kindes 
übernommen hat. Im einzelnen siehe Begründung zu 
§ 16151 BGB-E. 

VI. Namensrecht 

Mit der von dem Entwurf vorgeschlagenen grund-
sätzlichen Aufgabe der Unterscheidung von ehe-
licher und nichtehelicher Geburt ist auch für die bis-
herige namensrechtliche Anknüpfung nicht länger 
Raum. Der Entwurf (§§ 1616 bis 1618 BGB-E) zieht 
hieraus die notwendigen Konsequenzen: Führen die 
Eltern eines Kindes einen Ehenamen, so erhält das 
Kind - wie schon nach geltendem Recht - diesen 
Ehenamen als Geburtsnamen. Führen seine Eltern 
keinen Ehenamen, weil sie nicht miteinander verhei-
ratet sind oder bei der Eheschließung keinen Ehe-
namen bestimmt haben, so ist nach dem Vorschlag 
des Entwurfs zu unterscheiden: Steht den Eltern die 
gemeinsame Sorge zu, können sie - ebenso wie nach 
geltendem Recht die Eltern eines ehelichen Kindes, 
wenn sie keinen Ehenamen führen - den Namen des 
Vaters oder den Namen der Mutter zum Geburts

-

namen des Kindes bestimmen. Machen die Eltern 
von diesem Wahlrecht nicht fristgerecht übereinstim-
mend Gebrauch, so kann das Familiengericht das 
Namensbestimmungsrecht einem Elternteil übertra-
gen. Steht die Sorge nur einem Elternteil zu, so erhält 
das Kind kraft Gesetzes den Namen dieses Elternteils 
als Geburtsnamen. 

Mit diesen vorgeschlagenen Regelungen werden die 
Strukturen des 1994 in Kraft getretenen neuen Fami-
liennamensrechts in das System des vom Entwurf 
vorgeschlagenen Kindschaftsrechts im wesentlichen 
unverändert  übertragen. Zugleich wird verdeutlicht, 
daß das Recht der Eltern zur Bestimmung des Kin-
desnamens - wie schon nach geltendem Recht - Aus-
fluß der elterlichen Sorge ist. Die Inhaberschaft der 
Sorge wird deshalb konsequent zum entscheidenden 
Kriterium für die Namensführung oder Namensbe-
stimmung des Kindes. Dies gilt auch und gerade für 
den Fall, daß der Elternteil, der allein die Sorge hat, 
erneut heiratet: Dem Kind dieses Elternteils kann der 
Ehename aus der neuen Ehe zugewiesen werden, 
wenn der andere Elternteil einwilligt; eine verwei-
gerte Einwilligung kann vom Gericht ersetzt werden, 
wenn die Erteilung des Ehenamens dem Wohl des 
Kindes dient. Damit wird die Integration des „Stief-
kindes" in die von dem alleinsorgenden Elternteil 
begründete Familie gefördert. 

VII. Adoptionsrecht 

Die Änderungen des Adoptionsrechts beruhen auf 
zwei Grundentscheidungen, die mit den Empfehlun-
gen des Deutschen Juristentags und den Vorschlä-
gen der  Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" über-
einstimmen: 

- Nach dem Entwurf soll die Möglichkeit, das eige-
ne nichteheliche Kind „als Kind anzunehmen”, 
künftig entfallen. Bis zur Nichtehelichenreform 
machte die Annahme des eigenen nichtehelichen 
Kindes einen Sinn: Die Mutter besaß nicht die 
elterliche Gewalt (§ 1707 BGB a.  F.);  der Vater war 
mit dem Kind nicht verwandt (§ 1589 BGB a. F.). 
Mit dem Nichtehelichengesetz sind beide Rege-
lungen entfallen; die Möglichkeit zur Adoption 
des eigenen Kindes erscheint seither überholt. Das 
Nichtehelichengesetz hat an dieser Möglichkeit 
zwar festgehalten. Es hatte in ihr ein Instrument 
gesehen, mit dem die Mutter eine von der Amts-
pflegschaft befreite Sorge erlangen könne; außer-
dem hatte es in der Regelung den „einzigen Weg" 
für den annehmenden Elternteil erblickt, „den 
Verkehr des anderen Elternteils mit dem Kind 
sicher und endgültig auszuschließen". Diese Be-
gründung erscheint heute ebensowenig tragfähig 
wie das Ziel, die Zeugung oder Geburt eines „un-
ehelichen" Kindes zu verbergen (vgl. zum ganzen 
Bundestags-Drucksache V/2317 S. 79). Das Bun-
desverfassungsgericht hat deshalb kürzlich sogar 
die Verfassungsmäßigkeit der Regelung bezwei-
felt (Beschluß vom 7. März 1995 - FamRZ 1995, 
789). Ihre Beseitigung trägt dem Rechnung und ist 
zudem systematisch folgerichtig: Mit der recht-
lichen Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher 
Kinder und der grundsätzlichen Aufgabe dieser 
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Unterscheidung bleibt für die Möglichkeit des Va-
ters oder der Mutter zur Adoption des eigenen 
nichtehelichen Kindes kein Raum. 

- Die Ungleichbehandlung des Vaters gegenüber 
der Mutter eines nichtehelichen Kindes bei der 
Einwilligung in eine Adoption wird zunehmend 
als unbefriedigend empfunden. Schon des länge-
ren erhobene verfassungsrechtliche Bedenken 
sind durch die erwähnte Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts (Beschluß vom 7. März 
1995 - FamRZ 1995, 789) bestätigt worden, derzu-
folge es gegen Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG verstößt, 
daß für die Adoption des nichtehelichen Kindes 
durch seine Mutter oder deren Ehemann weder 
die Einwilligung des Vaters noch eine Abwägung 
mit dessen Belangen vorgesehen ist. Zudem ist mit 
der vom Entwurf empfohlenen grundsätzlichen 
Aufgabe der Unterscheidung zwischen ehelichen 
und nichtehelichen Kindern für eine adoptions-
rechtliche Sonderbehandlung nichtehelicher Kin-
der ohnehin nicht länger Raum. Der Entwurf 
schlägt deshalb vor, die Adoption eines Kindes 
grundsätzlich an die Einwilligung beider Eltern-
teile zu binden. Soweit danach Einwilligungsbe-
rechtigungen von Vätern neu begründet werden, 
trägt der Entwurf auch dem Schutzbedürfnis der 
Kindesmutter Rechnung: Sind die Eltern nicht mit-
einander verheiratet und haben sie keine Sorge-
erklärung abgegeben, so soll das Vormundschafts-
gericht die Einwilligung des Vaters bereits immer 
dann ersetzen dürfen, wenn das Unterbleiben der 
Annahme dem Kind zu unverhältnismäßigem 
Nachteil gereichen würde. 

Die - neue - Einwilligungsberechtigung des Va-
ters eines nicht in der Ehe geborenen und nicht 
durch nachfolgende Eheschließung legitimie rten 
Kindes ist allerdings nur effektiv, wenn dem Vater 
die Möglichkeit eröffnet wird, rechtzeitig vor einer 
Adoption seines Kindes durch Dritte seine Vater-
schaft - auch gegen den Willen der Mutter - gel-
tend zu machen. Diese Möglichkeiten sind nach 
geltendem Recht beschränkt: Die Anerkennung 
der Vaterschaft bedarf der Zustimmung der Mut-
ter. Eine Klage auf Feststellung der Vaterschaft ist 
dem Vater möglich, aber im Regelfall zeitaufwen-
dig; die wünschenswerte frühkindliche Adoption 
darf jedoch nicht an den rechtskräftigen Abschluß 
eines anhängigen Statusverfahrens geknüpft wer-
den. Der Entwurf sieht deshalb eine vorläufige 
Vaterschaftsvermutung für Zwecke des Adop-
tionsverfahrens vor: Als einwilligungsberechtigter 
Vater wird vermutet, wer glaubhaft macht, daß er 
der Mutter während der Empfängniszeit beige-
wohnt hat. Diese vorläufige und auf die Geltend-
machung des Einwilligungsrechts beschränkte 
Vaterschaftsvermutung greift naturgemäß nicht 
ein, solange ein anderer Mann - nach den allge-
meinen Grundsätzen (§ 1592 BGB-E) - als Vater 
anzusehen ist. 

VIII. Verfahrensrecht 

Der Entwurf vereinheitlicht weitgehend das Verfah

-

rensrecht für Kinder betreffende familienrechtliche 
Angelegenheiten und soll hierdurch die Gleichbe

-

handlung ehelicher und nichtehelicher Kinder auch 
auf dem Gebiet des Verfahrensrechts verwirklichen. 
Erreicht werden soll dies im wesentlichen durch die 
Erweiterung der Zuständigkeit der Familiengerichte 
(1), die Vereinheitlichung des Instanzenzuges (2) so-
wie durch die Einbeziehung der neu den Familienge-
richten zugewiesenen Verfahren in den für Familien-
sachen bestehenden einheitlichen Verf ahrensrah-
men  (3). Den Änderungen der materiellrechtlichen 
Vorschriften über die Sorge wird insbesondere - un-
ter Beibehaltung des Grundsatzes der Entschei-
dungskonzentration im Scheidungsverfahren - durch 
eine Umgestaltung des in diesem Bereich bestehen-
den Zwangsverbunds in einen Antragsverbund 
Rechnung getragen (4). Im Abstammungsrecht wird 
das Verfahrensrecht den Änderungen des mate riel-
len Rechts, insbesondere dem neu eingeführten ein-
heitlichen Rechtsinstitut der Vaterschaftsanfechtung 
und dem erweiterten Klagerecht der Mutter, ange-
paßt (5). Schwerpunkte im Verfahrensrecht sind wei-
terhin die Förderung der eigenständigen Konfliktlö-
sung durch die Eltern in den die Kinder betreffenden 
Verfahren und die Stärkung der verfahrensrecht-
lichen  Stellung der Kinder durch die vorgesehene 
Bestellung von Verfahrenspflegern in bestimmten für 
sie besonders bedeutsamen Verfahren (6). 

1. Zuständigkeit der Familiengerichte 

Der Entwurf erweitert die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte in vier Bereichen. Künftig zugewiesen 
sind den Familiengerichten - mit einzelnen Ausnah-
men - die die elterliche Sorge für eheliche und nicht-
eheliche Kinder betreffenden Verfahren, sämtliche 
auf Ehe und Verwandtschaft beruhenden Unterhalts-
klagen, auch soweit sie bislang nicht den Familien-
gerichten zugewiesen sind, sowie die Abstammungs-
verfahren. Außerdem werden nach dem Entwurf die 
Familiengerichte für die Rechtsstreitigkeiten über 
Ansprüche nach den §§ 1615 k bis 1615 m des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs zuständig. 

Der Entwurf sieht hingegen davon ab, die Verfahren 
betreffend die Vormundschaft über Minderjährige in 
die Zuständigkeit der Familiengerichte zu übertra-
gen. Eine derart  weitgehende Ausdehnung der Zu-
ständigkeit der Familiengerichte zum jetzigen Zeit-
punkt würde in der Umsetzung einen erheblichen 
zusätzlichen organisatorischen Aufwand erfordern. 
Die mit einer solchen Zuständigkeitserweiterung ver-
bundene Übernahme des Instanzenzugs in Familien-
sachen an Stelle des in der Praxis bewäh rten Rechts-
mittelzugs in Vormundschaftssachen, der nach Maß-
gabe von § 28 FGG ebenfa lls eine höchstrichterliche 
Klärung von Rechtsfragen ermöglicht, würde erheb-
liche Kosten für die Justizhaushalte nach sich ziehen, 
die derzeit nicht vertretbar erscheinen. Für die ein-
zelnen Bereiche, um die die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte erweitert wird, gilt folgendes: 

a) Sorgeverfahren 

Die bisherige - teilweise - komplizierte Unterschei-
dung zwischen Sorgeverfahren, die in die Zuständig-
keit der Familiengerichte fallen, und von vormund-
schaftsgerichtlichen Sorgeverfahren wird nicht wei-
ter beibehalten. Die unterschiedlichen Zuständigkei- 
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ten für die die elterliche Sorge be treffenden Verfah-
ren bei nichtehelichen und ehelichen Kindern wer-
den in Zukunft durch eine einheitliche Zuständigkeit 
der Familiengerichte ersetzt; nur einzelne Angele-
genheiten im Bereich der Vermögenssorge und der 
Unterbringung bleiben weiterhin den Vormund-
schaftsgerichten vorbehalten. 

Da künftig nicht mehr von Amts wegen aus Anlaß 
der Scheidung über die Regelung der elterlichen 
Sorge entschieden werden soll, wird über die Sorge 
häufiger als bisher in isolierten Familienrechtsverfah-
ren, das heißt unabhängig von dem Scheidungsver-
fahren entweder schon während der Trennungszeit 
oder auch nach Rechtskraft des Scheidungsaus-
spruchs entschieden werden müssen. Wie bisher 
schon bei den anderen isolierten Scheidungsfolge-
sachen fallen auch die Sorgeregelungsverfahren, 
wenn über sie künftig isoliert entschieden wird, in 
die Zuständigkeit der Familiengerichte. 

Entsprechend dem Reformziel der Gleichbehandlung 
ehelicher und nichtehelicher Kinder ist im Bereich 
der Sorge das materielle Recht weitgehend verein-
heitlicht worden. Dem entspricht im Bereich des Ver-
fahrensrechts die einheitliche Zuständigkeit der Fa-
miliengerichte für Sorgeregelungen ungeachtet des-
sen, ob sie unter elterlicher Sorge stehende eheliche 
oder nichteheliche Kinder betreffen. Damit ist etwa 
die Zuständigkeit der Familiengerichte auch für die 
Regelung der Sorge betreffend die Kinder nicht mit-
einander verheirateter Eltern, die die gemeinsame 
Sorge innehaben, vorgesehen. Entsprechendes gilt 
auch für sonstige Fälle der Übertragung der Sorge 
(z. B. §§ 1678, 1680, 1681 BGB-E). 

Auch für andere Bereiche, die die elterliche Sorge 
betreffen, sollen in Zukunft die Familiengerichte zu-
ständig sein (z. B. §§ 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 
1640, 1666, 1667, 1674, 1684 bis 1686 BGB-E). Den 
Vormundschaftsgerichten sollen lediglich einzelne 
Angelegenheiten vorbehalten bleiben, in denen sie 
im Hinblick auf die ihnen auch weiterhin verbleiben-
den Aufgabenbereiche die größere Erfahrung und 
Sachkunde mitbringen (z. B. Genehmigung der Un-
terbringung, § 1631 b BGB, Genehmigung bestimm-
ter Rechtsgeschäfte, § 1643 BGB). In welchen Fällen 
das Vormundschaftsgericht oder das Familiengericht 
zuständig ist, ergibt sich in der Regel aus den jeweili-
gen Vorschriften des BGB. 

b) Unterhaltsklagen 

Künftig ist eine einheitliche Zuständigkeit der Fami-
liengerichte für alle Rechtsstreitigkeiten, die eine 
durch Ehe und Verwandtschaft begründete gesetz-
liche Unterhaltspflicht betreffen, vorgesehen. Damit 
wird eine einheitliche Zuständigkeit für alle in § 23 a 
Nr. 2 GVG den Amtsgerichten zugewiesenen Unter-
haltsklagen bei den Familiengerichten erreicht. Nach 
dem Entwurf sollen den Familiengerichten zusätzlich 
zu den Klagen, die die durch Ehe begründete gesetz-
liche Unterhaltspflicht und die den Unterhalt der 
ehelichen Kinder betreffen, die Unterhaltsklagen der 
nichtehelichen Kinder zugewiesen werden. Hier-
durch soll dem Beschluß des Bundesverfassungsge-
richts vom 5. November 1991, in dem eine Zuständig

-

keit und ein einheitlicher Instanzenzug für die Unter-
haltsklagen ehelicher und nichtehelicher Kinder ge-
fordert wurden (BVerfGE 85, 80), Rechnung ge tragen 
werden. Um zu vermeiden, daß bei den Prozeß-
abteilungen der Amtsgerichte nur noch die sonsti-
gen, zahlenmäßig eher unbedeutenden Unterhalts-
klagen aus Verwandtschaft, etwa der Kinder gegen 
die Großeltern oder der Eltern gegen die Kinder, ver-
bleiben, ist auch für diese Klagen, die ebenfalls ihre 
Grundlage im Familienrecht haben, die Zuständig-
keit der mit Unterhaltssachen besser vertrauten Fa-
miliengerichte vorzusehen. 

c) Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche 
nach den §§ 1615 k bis 1615 m BGB 

In die Zuständigkeit der Familiengerichte fallen nach 
dem Entwurf aus Gründen des Sachzusammenhangs 
auch Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche der Mutter 
nach den §.§.  1615 k bis 1615 m BGB, im Fall des 
§ 1615 l Abs. 5 BGB-E auch die Ansprüche des 
Vaters. Damit ist für den Unterhalt des Kindes, des-
sen Eltern weder im Zeitpunkt der Geburt noch spä-
ter miteinander verheiratet sind, und denjenigen des 
betreuenden Elternteils eine einheitliche familienge-
richtliche Zuständigkeit gegeben. Dies ist insbeson-
dere deswegen sinnvoll, weil häufig zugleich über 
den Unterhalt des Kindes und des betreuenden 
Elternteils zu befinden sein wird. Eine einheitliche 
familiengerichtliche Zuständigkeit für die mit dem 
Unterhalt zusammenhängenden Ansprüche aus 
§ 1615 k BGB und aus § 1615 m BGB, die gleichfalls 
ihren Grund in der Geburt des gemeinschaftlichen 
Kindes haben, ist ebenfalls zweckmäßig. 

d) Abstammungsverfahren 

Für Abstammungsverfahren ist in dem Entwurf eine 
einheitliche Zuständigkeit der Familiengerichte un-
abhängig davon vorgesehen, ob es sich um zivilpro-
zessuale oder nach den Vorschriften des FGG durch-
zuführende Verfahren handelt. Die unterschiedliche 
Zuständigkeit der Amtsgerichte (Prozeßabteilungen) 
für die zivilprozessualen Kindschaftssachen und der 
Vormundschaftsgerichte für die Abstammungssa-
chen der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird damit zu-
gunsten einer einheitlichen Zuständigkeit der Fami-
liengerichte aufgegeben. 

2. Rechtsmittelzug 

a) Ausgestaltung des Rechtsmittelzugs 

Mit der Erweiterung der Zuständigkeit der Familien-
gerichte wird der in Familiensachen geltende Instan-
zenzug künftig auch auf die sonstigen Sorgeverfah-
ren, soweit nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs nicht die Vormundschaftsgerichte zu-
ständig bleiben, auf sämtliche Unterhaltsklagen und 
auf Abstammungsverfahren ausgedehnt. 

Der Entwurf behält den bestehenden Instanzenzug 
in Familiensachen bei. Damit bleibt es in Berufungs-
und Beschwerdesachen (§ 119 Nr. 1 und 2 GVG) bei 
der zweitinstanzlichen Zuständigkeit der Oberlan-
desgerichte und der Zuständigkeit des Bundesge-
richtshofs in dritter Instanz, soweit diese nach den 
Vorschriften des Prozeßrechts im jewei ligen Fall ge- 
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geben ist. Der Entwurf übernimmt diesen Instanzen-
zug für die neu den Familiengerichten zugewiesenen 
Verfahren. Damit entspricht der Entwurf insoweit 
den Forderungen des 59. Deutschen Juristentags 
1992. 

Eine Änderung des mit dem 1. EheRG vereinheitlich-
ten Instanzenzugs erscheint derzeit nicht sinnvoll. 
Die Ausgestaltung des Rechtszugs durch das 
1. EheRG fügte sich in die seinerzeit bestehenden 
Pläne zur Einführung des dreigliedrigen Gerichtsauf-
baus der ordentlichen Gerichtsbarkeit ein (Bundes-
tags-Drucksache 7/650 S. 81). Eine Änderung des 
Instanzenzugs zum jetzigen Zeitpunkt würde den 
nunmehr erneut aufgegriffenen Überlegungen zur 
Neugliederung vorgreifen und unter Umständen 
später eine Rückgängigmachung dieser Maßnahme 
erforderlich machen. 

In Unterhaltssachen haben die Tabellen und Richtli-
nien der Oberlandesgerichte, an denen sich die Un-
terhaltspraxis weitgehend orientiert, eine erhebliche 
Bedeutung für die Einheitlichkeit der Unterhaltsbe-
messung. Eine Verlagerung der Berufungsinstanz 
auf die Landgerichte ließe eine Zersplitterung und 
damit eine größere Unsicherheit bei der Unterhalts-
bemessung erwarten, die im Ergebnis voraussichtlich 
zu vermehrten Unterhaltsprozessen führen würde. 

Es müßte außerdem damit gerechnet werden, daß 
eine Verlagerung der Rechtsmittelzuständigkeit auf 
die Landgerichte von den Betroffenen als Abwertung 
der Familiensachen und auch der Ehe empfunden 
werden könnte. 

b) Rechtsmittelzug in den neu den Familien

-

gerichten zugewiesenen Verfahren 

aa) Sorgeverfahren 

Der für Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbar-
keit durch das 1. EheRG eingeführte Rechtsmittelzug 
gilt künftig für sämtliche Sorgeverfahren, für die 
nicht die Vormundschaftsgerichte zuständig sind. 
Für die Beschwerden sind damit in Zukunft an Stelle 
der Landgerichte wie in den anderen Familiensachen 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Oberlandesge-
richte zuständig. Bisher kann der Bundesgerichtshof 
mit den neu in die Zuständigkeit der Familienge-
richte fallenden Sorgeverfahren nur im Wege der 
Vorlage durch die für weitere Beschwerden zuständi-
gen Oberlandesgerichte befaßt werden (§ 28 Abs. 2 
FGG); ein unmittelbarer Zugang zum Bundesge-
richtshof besteht nicht. Der Bundesgerichtshof ist 
künftig für die weitere Beschwerde auch in diesen 
Sorgeverfahren zuständig (§ 133 Nr. 2 GVG); die wei-
tere Beschwerde ist auch für diese Sorgeverfahren 
den bislang schon für die die Sorge betreffenden 
Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO) geltenden Zulassungs-
beschränkungen unterstellt (§ 621 e Abs. 2 ZPO-E). 
Bei den neu in die familiengerichtliche Zuständigkeit 
fallenden Sorgeverfahren ist damit gleichermaßen 
die weitere Beschwerde nur möglich, wenn das 
Oberlandesgericht das Rechtsmittel wegen grund-
sätzlicher Bedeutung oder Divergenz zugelassen hat 
(§ 621 e ZPO-E); die weitere Beschwerde findet 

außerdem statt, wenn das Oberlandesgericht die Be-
schwerde als unzulässig verworfen hat. 

bb) Unterhaltsklagen 

Für Unterhaltsklagen wird der bislang nur für Unter-
haltsansprüche der Ehefrau und der ehelichen Kin-
der geltende Instanzenzug auf sämtliche gesetzliche 
Unterhaltsansprüche aus Verwandtschaft ausge-
dehnt. Für den Bereich der Unterhaltsansprüche der 
nichtehelichen Kinder soll damit der Forderung des 
Bundesverfassungsgerichts im Beschluß vom 5. No-
vember 1991 (BVerfGE 85, 80) nach einem einheit-
lichen Instanzenzug für die Unterhaltsklagen eheli-
cher und nichtehelicher Kinder entsprochen werden. 
Aus Gründen der Rechtseinheit ist über die verfah-
rensrechtliche Gleichstellung von Kindern hinaus ein 
einheitlicher Instanzenzug für sämtliche durch Ehe 
und Verwandtschaft begründete gesetzliche Unter-
haltsansprüche zweckmäßig. Damit ist auch insoweit 
sichergestellt, daß über die Zulassung der Revision 
eine höchstrichterliche Klärung von Zweifelsfragen 
erreicht werden kann. Dies hat insbesondere auch 
Bedeutung für Klagen aus nach § 91 BSHG über-
gegangenen Unterhaltsansprüchen, in deren Rah-
men die Zivilgerichte nunmehr auch sozialhilferecht-
liche Fragen zu prüfen haben (§ 91 Abs. 4 BSHG in 
der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung des Föde-
ralen Konsolidierungsprogramms vom 23. Juni 1993, 
BGBl. I S. 944). 

cc) Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche 
nach den §§ 1615 k bis 1615 m BGB 

Mit den Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche nach 
den §§ 1615 k bis 1615 m BGB sind außerdem die Un-
terhaltsansprüche eines Elternteils gegen den ande-
ren Elternteil infolge der Geburt eines gemeinsamen 
nichtehelichen Kindes in den einheitlichen Instan-
zenzug einbezogen. Für diese Klagen ist damit der 
bislang bei den Landgerichten endende Instanzen-
zug erweitert und entspricht dem Instanzenzug für 
Klagen, die die durch Ehe und Verwandtschaft be-
gründete gesetzliche Unterhaltspflicht betreffen. 

dd) Abstammungsverfahren 

Für die Kindschaftssachen, für die schon derzeit ein 
den Familiensachen entsprechender Rechtszug zum 
Oberlandesgericht (§ 119 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GVG) 
und zum Bundesgerichtshof (§ 133 Nr. 1 GVG) be-
steht, bedeutet dies in der Sache keine Veränderung 
des Instanzenzugs; Berufung zum Oberlandesgericht 
und Revision zum Bundesgerichtshof bleiben in 
den zivilprozessualen Kindschaftssachen in gleicher 
Weise gegeben. 

Für die Abstammungsverfahren der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit sind - wie in den anderen Familiensa-
chen der freiwilligen Gerichtsbarkeit - in Zukunft 
ebenfalls in zweiter Instanz die Oberlandesgerichte 
zuständig; die auch künftig als Rechtsbeschwerde 
ausgestaltete weitere Beschwerde zum Bundesge-
richtshof findet nur bei Zulassung durch das Ober-
landesgericht oder dann statt, wenn das Oberlandes-
gericht die Beschwerde als unzulässig verworfen hat. 
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3. Gemeinsame Verfahrensvorschriften 
für Verfahren in Familiensachen 

Der Entwurf nimmt eine Anpassung des geltenden 
Familienverfahrensrechts an die Änderungen des 
materiellen Rechts vor und berücksichtigt die Erwei-
terung der Zuständigkeit der Familiengerichte. Die 
bestehende Einbettung der in die Zuständigkeit der 
Familiengerichte übernommenen Verfahren (Sorge

-

verfahren, Unterhaltsklagen, Kindschaftssachen) in 
die jeweiligen Verfahrensordnungen der ZPO und 
des FGG behält der Entwurf bei. Hiermit wird er-
reicht, daß diese in die Zuständigkeit der Familien-
gerichte übernommenen Verfahren weiterhin - unter 
Einbeziehung in den bislang schon für die Familien-
sachen geltenden Verfahrensrahmen (§§ 621 a bis 
621 e ZPO-E) - nach dem der Praxis vertrauten Ver-
fahrensrecht abgewickelt werden. Für den Bereich 
der bislang schon den Familiengerichten zugewiese-
nen Verfahren bleibt es bei dem inzwischen in der 
familiengerichtlichen Praxis eingespielten Nebenein-
ander von zivilprozessualen Verfahren und Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Der Entwurf verzichtet entgegen teilweise erhobe-
nen Forderungen auf ein neues einheitliches Fami-
lienverfahrensrecht, das zwangsläufig erneut erheb-
liche Umstellungsschwierigkeiten für die Praxis er-
warten ließe. Außerdem erscheint es unzweckmäßig, 
ein neues familiengerichtliches Verfahrensrecht ein-
zuführen, bevor der Umfang der den Familiengerich-
ten in Zukunft zuzuweisenden Verfahren abschlie-
ßend geklärt ist. Auch soll einer Reform des Verfah-
rensrechts in Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit nicht vorgegriffen werden. 

Der Entwurf enthält keine umfassende Vereinheitli-
chung des Verfahrensrechts auf dem Gebiet des 
einstweiligen Rechtsschutzes. Eine solche Verein-
heitlichung würde wegen der erheblichen Auswir-
kungen auf die gerichtliche Praxis umfangreiche 
Arbeiten erfordern, die den Rahmen dieses Reform-
vorhabens übersteigen würden. Da die geltende 
Rechtspraxis in allen Bereichen, auch soweit es im 
Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit an ausdrück-
lichen Regelungen fehlt, einstweiligen Rechtsschutz 
ermöglicht, ist es vertretbar, im Rahmen dieser 
Reform auf eine umfassende Neuregelung dieses 
Bereichs zu verzichten. 

4. Regelung des Scheidungsverbunds 

Der Entwurf behält den seit dem 1. EheRG gelten-
den Grundsatz der Entscheidungskonzentration bei 
Scheidungsverfahren bei. Grundsätzlich sollen auch 
weiterhin die vom Scheidungsverbund erfaßten Ver-
fahren gleichzeitig verhandelt un d. entschieden wer-
den. Der Entwurf trägt jedoch den Änderungen des 
materiellen Rechts insbesondere im Bereich der elter-
lichen Sorge Rechnung. 

Nach dem Entwurf wird künftig nicht mehr aus An-
laß der Scheidung von Amts wegen über die Sorge 
zu entscheiden sein; eine Übertragung der Sorge soll 
nur auf Antrag erfolgen (§ 1671 Abs. 1 BGB-E). Damit 
greift der Entwurf die auch derzeit schon für be-
stimmte Folgesachen (z. B. Unterhalt, Hausratsvertei-
lung) geltende Regelung auf, wonach es zur Einlei

-

tung dieser Folgeverfahren einer besonderen Initiati-
ve eines Ehegatten in Form eines Antrags oder einer 
Klage bedarf. Es ist in Zukunft - von dem Fa ll  der 
Kindeswohlgefährdung abgesehen - eine Angele-
genheit der Eltern, ob sie eine gerichtliche Entschei-
dung über die Zuweisung. der Sorge an einen Eltern-
teil herbeiführen wollen oder ob sie, ohne eine 
gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, an der 
bestehenden gemeinsamen Sorge festhalten. Ebenso 
können sie bestimmen, zu welchem Zeitpunkt sie 
einen entsprechenden Antrag stellen und damit 
eine Klärung der Sorgefrage herbeiführen. Dies kann 
- soweit die Eltern getrennt leben - bereits vor Ein-
reichung des Scheidungsantrags der Fall sein, aber 
auch nach Rechtskraft des Scheidungsausspruchs. 

Im Scheidungsverbund verhandelt und entschieden 
wird über die elterliche Sorge weiterhin immer dann, 
wenn der Antrag während der Anhängigkeit der 
Scheidungssache gestellt wird oder wenn das Ver-
fahren bereits vor der Scheidungssache anhängig ge-
wesen ist (§ 623 Abs. 2, 5 ZPO-E). In diesen Fä llen 
wird davon ausgegangen, daß der Elternteil eine Ent-
scheidung über die Sorge für den Fall der Scheidung, 
also als Scheidungsfolgeregelung, begeh rt , ohne daß 
er dies besonders verdeutlichen müßte. Stellt daher 
ein Elternteil einen entsprechenden Antrag rechtzei-
tig im Zusammenhang mit der Scheidung, wird auch 
in Zukunft über die Scheidung und die Sorge ein-
heitlich verhandelt und entschieden. 

Wie die Eltern grundsätzlich auch die Möglichkeit 
haben, einen entsprechenden Antrag erst nach 
rechtskräftigem Abschluß des Scheidungsverfahren 
zu stellen, etwa weil sich die gemeinsame Sorge als 
nicht durchführbar erweist, so soll ihnen auch die 
Möglichkeit eingeräumt werden, die Abtrennung 
des Sorgeverfahrens, das infolge des zeitlichen Zu-
sammenhangs mit der Scheidungssache Folgesache 
ist, zu verlangen (§ 623 Abs. 2 Satz 2 ZPO-E). Mit der 
Abtrennung kann etwa der Zweck verfolgt werden, 
im Interesse des Kindes eine frühzeitige Entschei-
dung über die Sorge noch während der Trennungs-
zeit herbeizuführen. Eine entsprechende Entschei-
dung bei Getrenntleben der Eltern ist zwar auch 
nach geltendem Recht möglich (§ 1672 BGB), macht 
jedoch eine erneute von Amts wegen zu treffende 
Entscheidung bei Ausspruch der Scheidung nicht 
entbehrlich. 

Mit der Neuregelung entfällt der bisher vorhandene 
Zwang zu einer gerichtlichen Entscheidung über die 
Sorge, der häufig entgegen dem Interesse der Kinder 
zu einer Verschärfung der Auseinandersetzung zwi-
schen auch in sonstigen Punkten streitenden Eltern 
geführt hat. Hierdurch wird den Eltern insbesondere 
die Möglichkeit eröffnet, in eigener Verantwortung 
zu prüfen, inwieweit es ihnen gelingt, die elterliche 
Sorge für ihr Kind trotz Trennung und Scheidung 
weiterhin gemeinsam auszuüben. 

5. Abstammungsverfahren 

Die Änderungen des materiellen Abstammungs-
rechts, insbesondere die Einführung des einheit-
lichen Instituts der Vaterschaftsanfechtung und die 
Erweiterung der Rechte der Mutter, machen Ände- 
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rungen des Verfahrensrechts in Kindschaftssachen 
notwendig. Da sich das Verfahrensrecht in Kind-
schaftssachen in der Praxis bewäh rt  hat, nimmt der 
Entwurf im wesentlichen eine Anpassung bestehen-
der Vorschriften der Zivilprozeßordnung an die ge-
änderten Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vor. 

Beibehalten wird mit dem Entwurf die Ausgestaltung 
der Kindschaftssachen als streitiges Verfahren der 
Zivilprozeßordnung, die sich auch wegen der Ver-
zahnung mit dem Unterhaltsprozeß als zweckmäßig 
erwiesen hat. Ein Verfahren nach dem Gesetz über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ist weiterhin nur vorgesehen, wenn es infolge eines 
Todesfalls an einander gegenüberstehenden Parteien 
fehlt (§ 1600 e Abs. 2 BGB-E). 

Für Abstammungsverfahren nach der Zivilprozeß-
ordnung und Abstammungsverfahren der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit ist in Zukunft einheitlich die Zu-
ständigkeit der Familiengerichte gegeben; die unter-
schiedlichen Zuständigkeiten für zivilprozessuale 
Kindschaftssachen bei den Amtsgerichten (Prozeßab-
teilungen) und für die nach dem FGG zu behandeln-
den Abstammungsverfahren bei den Vormund-
schaftsgerichten entfallen. Beibehalten wird damit 
zugleich die wegen der engen Verbindung sinnvolle 
einheitliche Zuständigkeit für - bislang nur zivilpro-
zessuale - Kindschaftssachen und Unterhaltssachen, 
allerdings statt bei den Prozeßabteilungen der Amts-
gerichte künftig bei den Abteilungen für Familiensa-
chen. 

Der Entwurf sieht vor, daß in Zukunft nicht nur das 
Kind, sondern auch die Mutter die Möglichkeit ha-
ben soll, eine einstweilige Anordnung über ihren Un-
terhalt zu erwirken, wenn ein Abstammungsprozeß 
anhängig oder ein Antrag auf Bewil ligung von 
Prozeßkostenhilfe eingereicht ist. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, daß nach dem Entwurf 
nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter die 
Klage auf Feststellung der Vaterschaft erheben kann. 

6. Weitere wichtige Änderungen 
des Verfahrensrechts 

a) Förderung eigenständiger Konfliktlösung 

Weitere Neuregelungen dienen dem Ziel, die Eltern 
bei der eigenverantwortlichen Konfliktlösung in 
Sorge- und Umgangsverfahren zu unterstützen. Eine 
wichtige Voraussetzung für eine gelingende Durch-
führung von Sorge- und Umgangsrechtsregelungen 
ist die Akzeptanz dieser Regelungen durch die Betei-
ligten. Diese ist am besten zu erreichen, wenn die 
Regelung von den Beteiligten in eigener Verantwor-
tung - gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von 
Beratung - getroffen wird. Die von Proksch durchge-
führte Untersuchung (siehe oben H.II.6) hat belegt, 
daß gezielte Beratung der Eltern durch das Jugend-
amt eine hohe Zahl einvernehmlicher Konfliktlö-
sungen in dem besonders sensiblen Bereich von 
elterlicher Sorge und Umgang möglich macht. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beratung 
durch das Jugendamt sind bereits mit den §§ 17, 18 
SGB VIII geschaffen und sollen durch die vorgese

-

hene Erweiterung des § 18 Abs. 3 SGB VIII-E noch 
verbessert werden. 

Die einverständliche Konfliktlösung zwischen den 
Eltern in Sorge- und Umgangsangelegenheiten soll 
unter Einbeziehung dieser Beratungsmöglichkeiten 
im Interesse gerade auch der Kinder künftig dadurch 
besonders unterstützt werden, daß das Gericht nicht 
nur möglichst früh und in jedem Verfahrensstadium 
auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken, 
sondern auch bereits in einem Frühstadium des ge-
richtlichen Verfahrens auf die Möglichkeit der außer-
gerichtlichen Beratung durch die Beratungsstellen 
und -dienste der öffentlichen und freien Träger der 
Jugendhilfe hinweisen soll (§ 52 FGG-E). Außerdem 
soll das Gericht die Möglichkeit haben, entsprechen-
de Verfahren auszusetzen, wenn die Beteiligten zu 
einer außergerichtlichen Beratung bereit sind oder 
wenn nach freier Überzeugung des Gerichts Aussicht 
auf ein Einvernehmen der Beteiligten besteht. 

Demgegenüber sieht der Entwurf davon ab, vor der 
Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens eine 
obligatorische außergerichtliche Vermittlung vorzu-
schalten. Es würde dem Grundgedanken der auto-
nomen Konfliktregelung durch die Eltern widerspre-
chen, wenn sie gegen ihren Willen zu einem außer-
gerichtlichen Vermittlungsversuch gezwungen wür-
den. Die Vorschaltung eines Vermittlungsverfahrens 
gegen den Willen der Eltern oder auch nur eines 
Elternteils läßt keine einverständliche Konfliktlösung 
erwarten und wird regelmäßig - zu Lasten der betrof-
fenen Kinder - eher zu einer Verfahrensverzögerung 
führen. 

Ebenso sieht der Entwurf davon ab, die Beratung 
und Vermittlung - soweit sie über das in jeder Lage 
des Verfahrens vom Gericht geforderte Bemühen um 
ein Einvernehmen der Beteiligten (§ 52 FGG-E) hin-
ausgeht - dem Gericht als zusätzliche Aufgabe zu 
übertragen. Die im Auftrag der Bundesregierung 
durchgeführte Praxiserprobung über die Möglich-
keiten und die Ergebnisse der Beratung durch das 
Jugendamt hat gezeigt, daß in vielen Fällen auf 
Grund der Erfahrungen der Jugendämter in diesem 
Bereich eine einverständliche Konfliktlösung zwi-
schen den Eltern erreicht werden kann. Eine solche 
Beratung ist jedoch in der Regel so umfangreich und 
zeitaufwendig - nach dem Ergebnis der Studie waren 
durchschnittlich vier Sitzungen erforderlich -, daß sie 
vom Gericht kaum geleistet werden könnte. 

Für den besonders sensiblen Bereich der Durchset-
zung des Umgangsrechts schafft der Entwurf künftig 
die Möglichkeit der Durchführung eines gerichtli-
chen Vermittlungsverfahrens (§ 52 a FGG-E). Hiermit 
soll der Tatsache entgegengewirkt werden, daß häu-
fig bereits nach kurzer Trennungszeit der Elternteil, 
der nicht Inhaber der elterlichen Sorge ist, den Kon-
takt zum Kind verliert. Anträge auf Festsetzung von 
Zwangsmitteln und Änderungsanträge betreffend 
Sorge und Umgang haben sich als wenig geeignet 
erwiesen, diesem Zustand entgegenzuwirken. Das 
Vermittlungsverfahren soll den Eltern bei Vorliegen 
einer gerichtlichen Umgangsentscheidung im Vor-
feld von Zwangsmaßnahmen oder weiteren Sorge- 
und Umgangsverfahren eine einverständliche Kon- 
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fliktlösung ermöglichen, ohne daß sie sich bereits mit 
konträren Verfahrensanträgen gegenüberstehen. 

b) Einführung eines Verfahrenspflegers für das Kind 

Ein wesentliches Ziel des Entwurfs ist es, die Rechts

-

position des Kindes in den Familiensachen der frei

-

willigen Gerichtsbarkeit und in Vormundschafts

-

sachen zu stärken. Zusammen mit der nach gelten

-

dem Recht unter den Voraussetzungen der §§ 50 b, 
55 c FGG vorzunehmenden Anhörung des Kindes 
soll die vorgeschlagene Neuregelung über den Pfle

-

ger für das Verfahren (§ 50 FGG-E) sicherstellen, daß 
die eigenständigen Interessen des Kindes in das Ver

-

fahren eingebracht werden und das Kind damit nicht 
zu einem bloßen Verfahrensobjekt wird. In einigen 
im Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen, in denen 
das Kind besonders schutzbedürftig ist, so etwa im 
Fall seiner Trennung von der Familie bei Kindes

-

wohlgefährdung, ist in der Regel künftig die Bestel

-

lung eines Verfahrenspflegers vorgesehen. Auch in 
allen anderen Fällen, in denen es zur Wahrnehmung 
der Interessen des Kindes erforderlich ist, ist diesem 
in Zukunft ein Verfahrenspfleger zur Seite zu stellen. 

IX. Sonstiges Bundesrecht 

Der Entwurf verfolgt unter anderem das Ziel, recht-
liche Unterschiede zwischen ehelichen und nicht-
ehelichen Kindern, die in Teilbereichen noch vorhan-
den sind, so weit wie möglich abzubauen. Artikel 6 
Abs. 5 GG verpflichtet den Gesetzgeber, durch posi-
tive Maßnahmen nichtehelichen Kindern die glei-
chen Bedingungen für ihre leibliche und seelische 
Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu 
schaffen wie ehelichen Kindern. Wie das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfGE 85, 80, 88) ausgeführt hat, 
darf sich der Gesetzgeber dabei nicht mit einer An-
näherung der Stellung des nichtehelichen Kindes an 
die des ehelichen Kindes zufrieden geben. Das Ziel 
- die Schaffung wirklich gleicher Bedingungen - sei 
ihm vielmehr im Grundgesetz verbindlich vorgege-
ben. Abweichungen gegenüber dem Recht der ehe-
lichen Kinder seien grundsätzlich nur zulässig, wenn 
eine förmliche Gleichstellung in ebenso geschützte 
Rechtspositionen Dritter eingreifen oder der beson-
deren sozialen Situation des nichtehelichen Kindes 
nicht gerecht würde. 

Der Begriff „nichteheliches Kind" soll soweit wie 
möglich aus der Gesetzessprache entfernt werden. 
Auch eine rechtliche Ungleichbehandlung der Eltern 
von ehelichen und nichtehelichen Kindern soll künf-
tig entfallen, da eine Ungleichheit hier erhebliche 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Kin-
der haben kann. Schließlich sollen die Folgeände-
rungen nicht nur eine rechtliche oder faktische 
Ungleichbehandlung ehelicher und nichtehelicher 
Kinder und ihrer Eltern beseitigen, sondern es sollen 
auch formale rechtliche Anknüpfungen an  den  Sta-
tus vermieden werden. So werden Vorschriften, die 
für „eheliche" und „nichteheliche" Kinder dieselbe 
Rechtsfolge enthalten, dahingehend bereinigt, daß 
lediglich von Kindern die Rede ist. 

Die angestrebte Gleichstellung ist Grundlage für 
zwei geplante Streichungen im Bürgerlichen Recht. 

Zum einen soll die Legitimation nichtehelicher Kin-
der ersatzlos gestrichen werden, siehe oben I.IV. 
Zweck der Legitimation ist es, nichtehelichen Kin

-

dern die „Rechtswohltat" der Ehelichkeit zukommen 
zu lassen. Auch die Möglichkeit der Annahme eines 
nichtehelichen Kindes durch seinen Vater oder seine 
Mutter nach § 1741 Abs. 3 Satz 2 BGB kann nur ent-
fallen, wenn das eheliche Kind keine bessere Rechts-
stellung mehr hat, siehe oben I.VII. Die Bundesrepu-
blik Deutschland ist daran durch das Europäische 
Adoptionsrechtsübereinkommen gebunden; A rt . 12 
Abs. 3 sieht vor, daß eine Rechtsordnung einer Per-
son nicht untersagen darf, ihr nichteheliches Kind 
anzunehmen, wenn die Adoption die Rechtsstellung 
des Kindes verbessert. Nur wenn sichergestellt ist, 
daß eheliche Kinder - in der gesamten Rechtsord-
nung - keine bessere Rechtsstellung (mehr) haben 
als nichteheliche Kinder, kann die Legitimation und 
die Adoption des eigenen Kindes abgeschafft wer-
den. 

Der Entwurf enthält nicht alle wünschenswerten 
Gleichstellungen im Bundesrecht; teilweise werden 
sie mit gleicher Zielsetzung in anderen Gesetzge-
bungsvorhaben betrieben. So soll beispielsweise 

217 StGB (Privilegierung einer Mutter, die ihr nicht-
eheliches Kind in oder gleich nach der Geburt tötet) 
im Rahmen des Entwurfs des 6. Strafrechtsreformge-
setzes, das unter anderem das Ziel einer umfassen-
den Harmonisierung der Strafrahmen verfolgt, auf-
gehoben werden. 

J. Weitere Gesetzgebungsvorhaben 
mit kindschaftsrechtlichem Bezug 

I. Beistandschaftsgesetz 

Im Jahre 1993 hatte die Bundesregierung den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Abschaffung der gesetzli-
chen Amtspflegschaft und Neuordnung des Rechts 
der Beistandschaft (Beistandschaftsgesetz - Bundes-
tags-Drucksache 12/7011) eingebracht; der Entwurf 
wurde in der 12. Legislaturpe riode in den Ausschüs-
sen des Bundestages nicht abschließend beraten. In 
der neuen Legislaturpe riode wurde der Entwurf er-
neut eingebracht (Bundestags-Drucksache 13/892). 

Nach dem Entwurf des Beistandschaftgesetzes soll 
die heutige gesetzliche Amtspflegschaft für nichtehe-
liche Kinder (§§ 1706 bis 1710 BGB) abgeschafft wer-
den. An ihre Stelle soll eine freiwillige Beistandschaft 
des Jugendamts mit den Aufgabenkreisen der Vater-
schaftsfeststellung und Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen treten. Diese Beistandschaft, die alle 
allein sorgeberechtigten Elternteile beantragen kön-
nen, soll zugleich die Beistandschaft des bisherigen 
Rechts (§§ 1685 bis 1692 BGB) ersetzen. Eine Bei-
standschaft soll auch schon vor der Geburt des Kin-
des beantragt werden können, damit die notwendi-
gen Maßnahmen so frühzeitig wie möglich ergriffen 
werden. 

Durch das Beistandschaftsgesetz soll auch einer der 
im Familienrecht immer noch bestehenden Unter-
schiede im Recht der alten und neuen Bundesländer 
beseitigt werden. Der Einigungsvertrag hat nämlich 
das Recht der gesetzlichen Amtspflegschaft in den 
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neuen Bundesländern nicht eingeführt. Aus diesem 
Grund besteht heute folgende Situation: In den alten 
Bundesländern wird der Mutter eines nichtehelichen 
Kindes durch die gesetzliche Amtspflegschaft die 
volle elterliche Sorge in o ft  unnötiger Weise vorent-
halten. Dagegen sind in den neuen Bundesländern 
die Hilfsangebote unzureichend, weil ein Beistand 
mit Vertretungsmacht für die Vaterschaftsfeststellung 
dort  nicht bestellt werden kann. Diese Mängel müs-
sen beseitigt werden. Außerdem sollen diejenigen 
Formen der Beistandschaft abgeschafft werden, die 
sich in der Praxis als weitgehend bedeutungslos er-
wiesen haben. 

II. Erbrechtsgleichstellungsgesetz 

In der 12. Legislaturpe riode hatte die Bundesregie-
rung außerdem einen Gesetzentwurf zur erbrecht-
lichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder (Erb-
rechtsgleichstellungsgesetz - Bundestags-Druck-
sache 12/7819) auf den Weg gebracht. Zu einer Ver-
abschiedung dieses Gesetzentwurfs ist es am Ende 
der Legislaturperiode nicht mehr gekommen. In der 
neuen Legislaturpe riode wurde der Entwurf erneut 
eingebracht. 

Ziel dieses Entwurfs ist es, eine Reihe von Sondervor-
schriften für das Erbrecht nichtehelicher Kinder, die 
das BGB heute enthält (§§ 1934 a bis 1934 e BGB), zu 
beseitigen und damit auch ein einheitliches Recht in 
ganz Deutschland zu schaffen. Es geht dabei vor al-
lem um folgende Abweichungen zum Erbrecht eheli-
cher Kinder: 

- Beim Zusammentreffen mit ehelichen Kindern des 
Erblassers oder mit dessen überlebendem Ehegat-
ten tritt ein nichteheliches Kind nicht in die Erben-
gemeinschaft ein, sondern erhält einen Erbersatz-
anspruch, der auf einen Geldbetrag in Höhe des 
Wertes des Erbteils lautet. 

- Ein nichteheliches Kind, welches das einundzwan-
zigste, aber noch nicht das siebenundzwanzigste 
Lebensjahr vollendet hat, kann einen vorzeitigen 
Erbausgleich in Geld verlangen, verliert dadurch 
aber sein Erb- und Pflichtteilsrecht gegenüber 
dem Vater und väterlichen Verwandten. 

III. Kindesunterhaltsgesetz 

Ein weiteres Vorhaben ist die Reform des Unterhalts-
rechts für Kinder. Im Bundesministerium der Justiz 
wird derzeit ein Entwurf vorbereitet, der auf die un-
terhaltsrechtliche Gleichstellung a ller Kinder zielt. 
Die Unterhaltstitel von Kindern sollen darüber hinaus 
künftig schneller als bisher und weitgehend ohne 
gerichtliche Verfahren an veränderte Einkommens-
verhältnisse angepaßt werden können. 

Nach geltendem Recht kann das nichteheliche Kind 
in einem besonderen Verfahren den Regelunterhalt 
nach §§ 1615 f bis 1615 h BGB als eine A rt  pauscha-
len Unterhalt verlangen, wenn es noch nicht 18 Jahre 
alt ist und nicht im Haushalt des Vaters lebt. Begehrt 

 das Kind den Regelunterhalt, lautet das Urteil auf 
eine Verurteilung zur Zahlung des Regelunterhalts; 
der Unterhaltsbetrag selbst wird dann in einem ver

-

einfachten Verfahren durch den Rechtspfleger unter 
Berücksichtigung des Kindergeldes und anderer Be-
träge festgesetzt. Die Bundesregierung hat den Re-
gelbedarf mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung auf Grund von Ermittlungen des 
Statistischen Bundesamtes festzusetzen und fo rt

-zuschreiben (§ 1615 f Abs. 2 BGB). Bislang sind die 
Regelbedarfssätze durchschnittlich alle drei Jahre 
der wirtschaftlichen Entwicklung angepaßt worden. 

Eheliche Kinder können gegenüber ihren Eltern nur 
nach §§ 1601 ff. BGB Unterhalt im Wege individueller 
Festsetzung geltend machen. Als Mindestbedarf gilt 
der für ein nichteheliches Kind gleicher Altersstufe 
festgesetzte Regelbedarf, soweit eine vergleichbare 
Situation vorliegt, d. h. die Eltern getrennte Haus-
halte führen, das Kind bei einem Elternteil lebt und 
es gegen den anderen Elternteil einen Unterhaltsan-
spruch hat (§ 1610 Abs. 3 BGB). Unterhaltsrenten ins-
besondere minderjähriger ehelicher Kinder werden 
der wirtschaftlichen Entwicklung durch besondere 
Anpassungsverordnungen angepaßt (§ 1612 a BGB). 
Seit 1981 sind diese Verordnungen in denselben Zeit-
abständen wie die Rechtsverordnungen zur Anpas-
sung der Regelbedarfssätze erlassen worden. 

Da die Regelunterhaltverordnung eine Anpassung 
der Unterhaltsrenten in der Praxis durchschnittlich 
nur alle drei Jahre, das heißt immer erst erheblich im 
Nachgang zur tatsächlichen Bedarfs- und Einkom-
mensentwicklung ermöglicht, soll die unterhalts-
rechtliche Gleichstellung nicht durch einfache Aus-
dehnung des Anwendungsbereiches des Regelunter-
haltsverfahren auf diejenigen ehelichen Kinder, die 
bei einem Elternteil wohnen, erfolgen. Der Entwurf 
des Kindesunterhaltsgesetzes sieht daher nicht nur 
ein einheitliches Mindestunterhaltsverfahren für alle 
minderjährigen Kinder, deren Eltern getrennte Haus-
halte führen, vor, sondern auch eine jährliche Dyna-
misierung der Unterhaltsrenten aller minderjähriger 
Kinder, und zwar ohne Einschaltung von Behörden 
oder Gerichten (automatische Dynamisierung). 

IV. Eheschließungsrechtsgesetz 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung den gesetz-
gebenden Körperschaften den Entwurf eines Geset-
zes zur Neuordnung des Eheschließungsrechts (Ehe-
schließungsrechtsgesetz) zugeleitet. Unter anderem 
ist geplant, das Recht der Eheschließung, das heute 
im Ehegesetz vom 20. Februar 1946 (Gesetz Nr. 16 
des Kontrollrates) geregelt ist, in das BGB einzu-
gliedern. 

Das Vorhaben berührt auch das Kindschaftsrecht, 
weil die Vorschrift des § 9 EheG über die Pflicht zur 
Vorlage eines Auseinandersetzungszeugnisses künf-
tig ersatzlos entfallen soll. Diese Pflicht obliegt heute 
unter anderem einem Elternteil, der die Vermögens-
sorge für sein Kind hat, wenn er eine (neue) Ehe ein-
gehen will . 

V Minderjährigenhaftungsbeschränkungsgesetz 

In der letzten Legislaturpe riode wurde der Diskus-
sionsentwurf eines Gesetzes zur Beschränkung der 
Haftung Minderjähriger (Minderjährigenhaftungsbe- 
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schränkungsgesetz) erstellt und den Bundesressorts, 
den Ländern und den Verbänden zur Stellungnahme 
zugeleitet. Im Hinblick auf dieses Vorhaben wurde 
der mit einem Gesetzesantrag der Freien und Hanse-
stadt Hamburg eingebrachte Entwurf eines Gesetzes 
über die Beschränkung der rechtsgeschäftlichen Haf-
tung Minderjähriger vom 15. September 1992 (Bun-
desrats-Drucksache 623/92) ausgesetzt. 

Das Minderjährigenhaftungsbeschränkungsgesetz 
soll den Gesetzgebungsauftrag des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Beschluß vom 13. Mai 1986 
(BVerfGE 72, 155) erfüllen. In diesem Beschluß hat es 
das Bundesverfassungsgericht für unvereinbar mit 
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht Minderjähri-
ger (Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 GG) 
erklärt, „daß Eltern ihre Kinder kraft ihrer elterlichen 
Vertretungsmacht (§ 1629 BGB) bei Fortführung 
eines ererbten Handelsgeschäfts in ungeteilter Er-
bengemeinschaft finanziell unbegrenzt verpflichten 
können. ” 

Der in Vorbereitung befindliche Regierungsentwurf 
sieht vor, dem volljährig Gewordenen die Möglich-
keit einzuräumen, die Haftung für Verbindlichkeiten, 
die seine Eltern ihm gegenüber im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Vertretungsmacht durch Rechtsgeschäft 
oder sonstige Handlung begründet haben, auf den 
Bestand des bei Eintritt der Volljährigkeit vorhande-
nen Vermögens zu beschränken. 

Über die von den Eltern im Rahmen ihrer gesetz-
lichen Vertretungsmacht begründeten Verbindlich-
keiten hinaus soll die Haftungsbeschränkung solche 
Verbindlichkeiten ergreifen, die aus Rechtsgeschäf-
ten des Minderjährigen selbst herrühren, wenn die-
ser sie gemäß §§ 107, 108 oder 111 BGB mit Zustim-
mung seiner Eltern vorgenommen hat. Ausgenom-
men sind Rechtsgeschäfte, die allein der Befriedi-
gung persönlicher Bedürfnisse des Minderjährigen 
dienen. 

Um gleichzeitig soweit als möglich Gläubiger- und 
Verkehrsinteressen zu wahren, sollen im Handels- 
und Gesellschaftsrecht besondere Voraussetzungen 
für die Haftungsbeschränkung sowie Publizitäts-
pflichten statuiert werden. 

VI. Fachanwalt für Familienrecht 

Verbesserungen für das Kind bei der Scheidung sei-
ner Eltern werden sich in erster Linie dadurch erzie-
len lassen, daß Streit zwischen den Eltern möglichst 
vermieden wird. Es wird daher insbesondere Aufga-
be der Anwälte sein, darauf hinzuwirken, daß Kon-
flikte verhindert oder zumindest verringert werden. 
Vor allen Dingen Fragen der elterlichen Sorge und 
des Umgangsrechts sollten im Sinne des Kindes mög-
lichst konfliktlos geregelt werden. Die Einführung 
eines „Fachanwalts für Familienrecht" könnte dazu 
beitragen, die vermittelnde Tätigkeit der Rechtsan-
wälte auf dem Gebiet des Familienrechts in den Vor-
dergrund zu rücken. 

Das Gesetz zur Neuordnung des Berufsrechts der 
Rechtsanwälte und der Patentanwälte vom 2. Sep-
tember 1994 (BGBl. I S. 2278) sieht in Artikel 1 Nr. 24 
- § 59 b der Bundesrechtsanwaltsordnung - die Mög

-

lichkeit vor, daß die Satzungsversammlung der Bun-
desrechtsanwaltskammer in einer Berufsordnung be-
stimmt, in welchen weiteren, außer den in § 43 c 
Abs. 1 dieses Gesetzes genannten Rechtsgebieten 
(Verwaltungs-, Steuer-, Arbeits-, Sozialrecht) und 
unter welchen Voraussetzungen im einzelnen Fach-
anwaltsbezeichnungen verliehen werden können. Im 
September 1995 hat sich die Satzungsversammlung 
der Bundesrechtsanwaltskammer unter anderem für 
die Einführung der Fachanwaltsbezeichnung auf 
dem Gebiet des Familienrechts ausgesprochen. 

VII. Mißhandlungsverbotsgesetz 

In der 12. Legislaturpe riode hatte die Bundesregie-
rung den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
§ 1631 BGB (Mißhandlungsverbotsgesetz, Bundes-
tags-Drucksache 12/6343) vorgelegt. Gegenstand 
des Entwurfs war die Änderung des Wortlautes des 
§ 1631 Abs. 2 BGB („Entwürdigende Erziehungsmaß-
nahmen sind unzulässig"). Diese Vorschrift hat in der 
Praxis den Unterschied zwischen erlaubten und un-
zulässigen Erziehungsmaßnahmen nicht immer deut-
lich werden lassen. Der Gesetzestext sollte daher wie 
folgt klargestellt werden: „Körperliche und seelische 
Mißhandlungen sowie andere entwürdigende Erzie-
hungsmaßnahmen sind unzulässig." 

Zu einer Verabschiedung des Entwurfs ist es in der 
12. Legislaturpe riode nicht mehr gekommen. Über 
das weitere Vorgehen wird noch entschieden wer-
den. 

K. Kosten des Entwurfs 

Die Vorschriften des Entwurfs werden für die staat-
lichen und kommunalen Haushalte eine Reihe von 
Entlastungen und Mehraufwendungen zur Folge 
haben; insgesamt werden sich Mehrkosten nicht er-
geben. 

I. Bund 

Geringfügige zusätzliche Belastungen beim Bundes-
gerichtshof sind aus der Erweiterung der Zuständig-
keiten der Familiengerichte und der hiermit ver-
bundenen Übertragung des in Familiensachen gel-
tenden Instanzenzugs auf weitere Verfahren (siehe 
oben I.VIII.2) zu erwarten, und ohnehin nur im Be-
reich der Unterhaltsklagen und der Sorgeverfahren. 

Bei der Schätzung der Auswirkungen der  Reformvor-
schläge auf die Belastung des Bundesgerichtshofs ist 
auf der Basis der Landesergebnisse der Zählkarten-
erhebung in Zivilsachen 1993 für die alten Bundes-
länder (für Hamburg Hochrechnung auf der Basis 
von 1992) von folgendem auszugehen: 

In Unterhaltssachen wird bei einer groben Schätzung 
- bezogen auf die alten Bundesländer - mit etwa 36 
bis 38 neuen Revisionen zum Bundesgerichtshof zu 
rechnen sein. Die Schätzung beruht auf einer Anzahl 
von 731 im Jahr 1993 im Bereich der alten Länder 
durch die Landgerichte als Berufungsgerichte erle-
digten Berufungen in den erstinstanzlich von den Zi-
vilprozeßabteilungen der Amtsgerichte entschiede-
nen Unterhaltsstreitigkeiten. Unter Berücksichtigung 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 
	Drucksache 13/4899 

des Anteils dieser Verfahren an den insgesamt von 
den Landgerichten erledigten Verfahren ist der An-
teil der Unterhaltsstreitigkeiten an den Neuzugän-
gen in der Berufungsinstanz für 1993 auf 744 Verfah-
ren zu schätzen. Auszugehen ist außerdem davon, 
daß beim Oberlandesgericht durchschnittlich etwa 
50 % der Unterhaltssachen durch streitiges Urteil er-
ledigt werden und daß auf 100 streitige Berufungsur-
teile im Durchschnitt 10 Revisionen entfallen. 

Der größte Teil der erwähnten Unterhaltsstreitverfah-
ren dürfte - das vorliegende Zahlenmaterial enthält 
keine entsprechende Differenzierung - auf Unter-
haltsklagen nichtehelicher Kinder entfallen, für die 
entsprechend den Unterhaltsklagen ehelicher Kinder 
der Instanzenzug bis zum Bundesgerichtshof eröffnet 
werden soll. Die außerdem vorgesehene Zuweisung 
der verbleibenden Unterhaltsklagen aus durch Ver-
wandtschaft begründeter gesetzlicher Unterhalts-
pflicht dürfte demgegenüber nur einen geringen Teil 
der geschätzten zusätzlichen 36 bis 38 Revisionen 
betreffen. 

Hinzuzurechnen ist die die neuen Länder betreffen-
de Mehrbelastung. Geht man davon aus, daß sich die 
derzeit geringere Prozeßhäufigkeit in den neuen 
Ländern zumindest längerfristig an die der alten 
Länder annähern wird und daß die Einwohnerzahl 
knapp 22 % derjenigen der alten Länder beträgt (alte 
Länder 66,6 Millionen, neue Länder 14,4 Millionen 
Einwohner, siehe Statistisches Jahrbuch für die Bun-
desrepublik Deutschland 1994, Wiesbaden 1994), so 
ist insgesamt mit etwa 44 bis 46 zusätzlichen Revisio-
nen zu rechnen. 

In welchem Umfang die Zuweisung weiterer Sorge

-

verfahren zu einer zusätzlichen Belastung des Bun-
desgerichtshofs führen wird, erscheint nicht ab-
schätzbar. Es fehlt eine Grundlage, auf der die Zahl 
der künftig neu den Familiengerichten zugewiese-
nen Verfahren hochgerechnet werden könnte. Damit 
ist auch eine Prognose nicht möglich, in wieviel Fäl-
len der Bundesgerichtshof mit diesen Verfahren be-
faßt werden wird, weil die Oberlandesgerichte die 
weitere Beschwerde zulassen oder weil die weitere 
Beschwerde im Fall  der Verwerfung der Erstbe-
schwerde durch die Oberlandesgerichte eingelegt 
wird. Ob diese Zahl diejenige der vom Bundesge-
richtshof derzeit zu erledigenden weiteren Beschwer-
den nach § 28 Abs. 2, 3 FGG, die künftig wegfallen 
sollen, überhaupt nennenswert übersteigen wird, ist 
zweifelhaft. 

II. Länder 

Die Kosten können nur geschätzt werden, da rechts-
tatsächliche Ausgangsdaten nicht für alle Bereiche, 
die von der Reform betroffen sind, vorliegen. Die 
in diesem Entwurf enthaltene Schätzung geht von 
folgenden Grunddaten aus: 

- 1994 wurden in Deutschland 166 052 Ehen ge-
schieden; bei 53,8 % dieser Scheidungen waren 
Kinder betroffen, insgesamt 135 318 Kinder. 

- 1994 waren 127 142 Sorgeverfahren und 19 020 
Umgangsverfahren bei den Gerichten anhängig. 

- Nach Schätzungen auf Grundlage des Mikrozen-
sus beträgt die Zahl der nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften mit minderjährigen - nicht not-
wendig gemeinsamen - Kindern (im Jahre 1994) 
409 000. 

In Kindschaftssachen (insbesondere Vaterschaftsfest-
stellung und Vaterschaftsanfechtung), die 1993 - ge-
rechnet für die alten Bundesländer - mit 25 010 Ver-
fahren 1,8 % der erledigten amtsgerichtlichen Strei-
tigkeiten ausmachten, ist mit einem nicht unerheb-
lichen, jedoch nicht weiter quantifizierbaren Rück-
gang zu rechnen. Insbesondere der Wegfall der Va-
terschaftsvermutung nach Scheidung und die Mög-
lichkeit, während eines anhängigen Scheidungsver-
fahrens unter Mitwirkung des Scheinvaters die 
Vaterschaft durch den wirklichen Vater anerkennen 
zu können, werden zu einem Rückgang der Vater-
schaftsanfechtungen (bisher: Ehelichkeitsanfech-
tung) führen. Einsparungen werden hier nicht nur 
bei den Personalkosten, sondern insbesondere auch 
bei den Kosten für die Prozeßkostenhilfe zu erzielen 
sein; gerade die Kosten bei der Prozeßkostenhilfe in 
Anfechtungsverfahren mit der Einholung von teuren 
Gutachten werden deutlich zurückgehen. 

Es ist nicht mit einer merklich spürbaren Zunahme 
von Vaterschaftsanfechtungsverfahren zu rechnen. 
Mütter werden in Zukunft ein Anfechtungsrecht 
besitzen (§ 1600 Abs. 1 BGB-E), das jedoch an eine 
gerichtliche Kindeswohlprüfung bzw. an die Zu-
stimmung des Kindes geknüpft ist. Auf der anderen 
Seite können Großeltern künftig nicht mehr an-
fechten. § 1600 b Abs. 4 BGB-E sieht eine Erweite-
rung der Anfechtungsgründe dann vor, wenn der 
Anfechtungsberechtigte Kenntnis von Umständen 
erlangt, auf Grund derer die Folgen der Vaterschaft 
für ihn unzumutbar werden. Diese - verfassungs-
rechtlich gebotene - Erweiterung kann zu einer 
leichten Zunahme der Zahl von Anfechtungsverfah-
ren führen. 

Die Erweiterung des Kreises der Umgangsberechtig-
ten wird eine nicht quantifizierbare Mehrbelastung 
bewirken, die jedoch - wie insbesondere die auslän-
dischen Erfahrungen zeigen - kaum ins Gewicht 
fallen wird. 

Die Herausnahme der Entscheidung über die elter-
liche Sorge aus dem Verbund führt zunächst zu einer 
deutlichen Entlastung. Spätere Sorgeentscheidungen 
werden bei weitem nicht in jedem Fall notwendig 
sein, so daß hier eine nicht unerhebliche Entlastung 
bleibt. Es ist nicht zu erwarten, daß Sorgeentschei-
dungen in größerem Umfang als heute abgeändert 
werden müssen. Zu bedenken ist auch, daß - soweit 
überhaupt ein Antrag gestellt wird - künftig anläß-
lich von Trennung und Scheidung nur noch einmal 
über die elterliche Sorge entschieden werden muß; 
bisher kam es häufig zu doppelten Verfahren, und 
zwar zunächst während der Trennung (nach § 1672 
BGB) und später mit der Scheidung (nach § 1671 
BGB). Der Vorschlag, die Entscheidung aus dem Ver-
bund zu nehmen, wird sich insgesamt streitmindernd 
auswirken, weil damit das Kind „aus dem Streit" ge-
nommen wird. Auch deshalb kann mit einem weite-
ren Rückgang der Sorgeverfahren gerechnet werden. 
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Diese Entlastung wird teilweise aufgehoben durch 
Sorgeverfahren, die künftig auf Antrag von nicht mit-
einander verheirateten Eltern bei gemeinsamer 
Sorge durchgeführt werden. Die Einführung der 
Möglichkeit einer gemeinsamen Sorge bei nicht mit-
einander verheirateten Eltern ist verfassungsrecht-
lich geboten. Es ist zu vermuten, daß der Anteil der 
gemeinsamen Sorge bei Kindern, deren Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind, kaum über 10 % liegen 
wird. Die Zahl der Verfahren, in denen dann vom Ge-
richt über Anträge auf Übertragung der Alleinsorge 
zu entscheiden sein wird, wird vermutlich nicht 
höher liegen als die Scheidungsrate. 

Eine Entlastung wird bewirkt durch die Erhöhung 
der Wertgrenze bei der Anfertigung eines Vermö-
gensverzeichnisses in § 1640 Abs. 2 BGB-E. 

Eine weitere Entlastung wird dadurch erreicht, daß 
die Verfahren auf Legitima tion entfallen. Gleiches 
gilt für die Adoption des eigenen Kindes, die bisher 
zur Statusverbesserung durchgeführt wurde. Wi ll  der 
Vater eines Kindes, der nicht mit der Mutter verheira-
tet ist, an Stelle der Mutter die elterliche Sorge erlan-
gen, so ist weiterhin ein Verfahren notwendig. 

Das neue Namensrecht kann zu einer leichten Erhö-
hung der Zahl der Verfahren führen, insbesondere 
die Ersetzungsbefugnis des Familiengerichts bei der 
Möglichkeit, daß der Elternteil, dem die Sorge allein 
zusteht, und dessen (neuer) Ehegatte dem Kind ihren 
Ehenamen erteilen (§ 1618 BGB-E). 

Die Auswirkungen der verfahrensrechtlichen Ände-
rungen auf die Justizhaushalte der Länder lassen 
sich insbesondere hinsichtlich der Personalkosten für 
Richter nicht zuverlässig abschätzen: 

- Die Erweiterung der Zuständigkeit der Familien-
gerichte um die Abstammungssachen, um Verfah-
ren aus den §§ 1615 k bis 1615 m des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, um die restlichen durch Verwandt-
schaft begründeten Unterhaltsklagen und um wei-
tere Sorgeverfahren führt zu keinem Personal-
mehraufwand. 

Die entsprechenden Verfahren sind derzeit den 
Amtsgerichten oder den Vormundschaftsgerichten 
zugewiesen, künftig sollen die Amtsgerichte, Ab-
teilungen für Familiensachen, entscheiden. Da das 
jeweils anwendbare Verfahrensrecht bei Einpas-
sung in die Rahmenvorschriften des familienge-
richtlichen Verfahrens im Kern  nicht verändert 
wird, entsteht ein tatsächlicher Mehraufwand für 
die Bearbeitung der jewei ligen Sache nicht. We-
gen der unterschiedlichen Grundsätze für die Per-
sonalbedarfsberechnung in Zivilprozeßsachen, 
Vormundschaftssachen und Familiensachen wird 
allerdings eine entsprechende Korrektur bei den 
Bewertungszahlen vorzunehmen sein. 

Zahlenmäßig betroffen sind - zugrundegelegt 
werden die Zahlen für erledigte Verfahren aus 
1993 für die alten Länder - 25 010 Kindschafts-
sachen sowie 11 831 Unterhaltsstreitverfahren, die 
derzeit in die Zuständigkeit der Zivilprozeßabtei-
lungen der Amtsgerichte fallen. Bei der Zahl der 
Unterhaltsstreitverfahren sind die Klagen aus den 
§§ 1615 k bis 1615 m BGB, die Unterhaltsklagen 

nichtehelicher Kinder sowie die sonstigen durch 
Verwandtschaft begründeten Unterhaltsklagen 
eingerechnet. Durch die Übertragung der Kind-
schafts- und der Unterhaltssachen ergäbe sich - 
legt man  die Zahl der Neuzugänge bei den Fami-
liengerichten (388 360 Verfahren) und den errech-
neten Anteil der Unterhaltsklagen und Kind-
schaftssachen an  den neu eingegangenen Zivil-
prozeßsachen der Amtsgerichte (36 756 Klagen) 
auf der Basis von 1993 zu Grunde - eine Mehr-
belastung der Familiengerichte von 9,5 % - bei 
1 458 574 Neuzugängen - und eine Entlastung 
der amtsgerichtlichen Zivilprozeßabteilungen von 
2,5 %. 

Zahlen, die eine Schätzung der Anzahl der künftig 
an Stelle der Vormundschaftsgerichte von den 
Familiengerichten zu bearbeitenden Angelegen-
heiten aus dem Bereich der elterlichen Sorge und 
aus dem Bereich der Abstammungssachen in der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit - deren Zahl dürfte 
äußerst gering sein - ermöglichen, stehen nicht 
zur Verfügung. 

- Die Übernahme des für Familiensachen geltenden 
Rechtsmittelzugs auf die neu den Familiengerich-
ten übertragenen Verfahren hat Auswirkungen 
auf die Belastung der Landgerichte und der Ober-
landesgerichte, die nur teilweise quantifiziert wer-
den können. 

Auswirkungen ergeben sich nicht für den Bereich 
der zivilprozessualen Abstammungssachen, für 
die schon bislang die zweitinstanzliche Zuständig-
keit der Oberlandesgerichte gegeben ist; die Zahl 
der Abstammungssachen aus dem Bereich der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit dürfte in der zweiten 
Instanz vernachlässigenswert gering sein. 

Für den Bereich der Unterhaltsklagen ist als Folge 
der zusätzlichen Zuweisung an die Familienge-
richte eine nur unwesent liche Zunahme der Bela-
stung bei den Oberlandesgerichten durch Rechts-
mittel zu erwarten. 1993 betrug die auf Grund 
der Erledigungen (731 Verfahren) hochgerechnete 
Zahl der Neuzugänge in der Berufungsinstanz in 
Unterhaltssachen für die alten Bundesländer 744. 
Diese Zahl erfaßt die Unterhaltsklagen nichtehe-
licher Kinder, die den größten Teil der Verfahren 
ausmachen dürften, aber auch die sonstigen auf 
Verwandtschaft beruhenden Unterhaltsklagen. 
Bezogen auf die Zahl der Neuzugänge beim Ober-
landesgericht in Familiensachen (21 047 Berufun-
gen und Beschwerden im Jahre 1993) wäre mit 
den zusätzlichen Berufungen in Unterhaltssachen 
eine Mehrbelastung der Familiensenate bei den 
Oberlandesgerichten von 3,5 % verbunden. Bezo-
gen auf die Gesamtzahl der Berufungen (61 059 - 
die  27 358 Beschwerden bleiben unberücksich tigt) 
in Zivilsachen und die Zahl der Berufungen und 
Beschwerden in Familiensachen würde die Mehr-
belastung für die Zivilsenate einschließlich der Fa-
miliensenate 0,9 % betragen. Für die Landgerichte 
wäre damit zugleich eine Entlastung in Berufungs-
sachen von 0,9 % (Zahl 1993) verbunden. Die 
Schätzungen berücksichtigen nicht die Auswir-
kungen des Rechtspflegeentlastungsgesetzes vom 
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11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50); hierzu liegen ab-
schließende Zahlen derzeit nicht vor. 

Zahlenmaterial, das in Sorgeverfahren eine Schät-
zung der Zunahme der Belastung der Oberlandes-
gerichte durch die Beschwerdezuständigkeit an 
Stelle der bisherigen Zuständigkeit für die weitere 
Beschwerde zuläßt, steht nicht zur Verfügung. Das 
gleiche gilt für die Schätzung der Entlastung der 
Landgerichte. Aus der statistisch ermittelten Ge-
samtzahl der Beschwerden in Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit einschließlich der 
Kostensachen und der Beschwerden nach § 156 
Kostenordnung lassen sich zuverlässige Rück-
schlüsse auf die Anzahl der die elterliche Sorge 
betreffenden Beschwerdeverfahren nicht ziehen. 

- Für Sorgeverfahren ist zu erwarten, daß der künf-
tig vorgesehene Hinweis auf die bestehenden Be-
ratungsmöglichkeiten und die Aussetzung von 
Verfahren mit dem Ziel eigenständiger Konfliktre-
gelungen durch die Eltern (§ 52 FGG-E) in einer 
nicht geringen, aber kaum quantifizierbaren Zahl 
von Verfahren zu einer außergerichtlichen Rege-
lung und damit zu einer gewissen Entlastung der 
Familiengerichte führen wird. 

Wie sich die Einführung des gerichtlichen Vermitt-
lungsverfahrens in Umgangsverfahren (§ 52 a 
FGG-E) auf die Belastung der Familiengerichte 
auswirken wird, ist nicht zuverlässig abzuschät-
zen. Für eine Prognose, in welchem Umfang Eltern 
an Stelle anderer Verfahren (Zwangsmittelverfah

-

ren sowie Verfahren, die auf Änderungen im 
Bereich von Sorge und Umgang gerichtet sind) 
von der Möglichkeit der Vermittlung Gebrauch 
machen werden, fehlen zureichende Anhalts-
punkte. Es wird, insbesondere weil bereits eine 
gerichtliche Regelung vorliegt und diese nicht zu 
einer abschließenden Konfliktlösung geführt hat, 
nicht damit gerechnet werden können, daß die 
Vermittlung im Einzelfall für den Familienrichter 
nur mit einem geringen Zeitaufwand verbunden 
sein wird. Insgesamt erscheint aber, gerade auch 
wegen der deutlich höher einzuschätzenden Ak-
zeptanz einverständlicher Regelungen durch die 
Beteiligten im 'Vergleich zu streitigen Entschei-
dungen, die Erwartung gerechtfertigt, daß die Ver-
mittlung in einem beträchtlichen Teil der Fälle ein 
ansonsten nachfolgendes Zwangsmittel- oder Ab

-

änderungsverfahren entbehrlich macht und hier-
durch im Ergebnis eine beachtliche Entlastung der 
Familiengerichte herbeiführt. 

- Die Einführung der Regelung über den Verfah-
renspfleger (§ 50 FGG-E) läßt in begrenztem Um-
fang zusätzliche Kosten für die Justizhaushalte er-
warten, die nicht bezifferbar sind. Die Höhe der 
Kosten wird maßgeblich von der derzeit nicht ab-
schätzbaren Zahl von Verfahrenspflegerbesteilun-
gen und der Höhe der an sie zu zahlenden Auf-
wendungen und Vergütungen abhängen. 

Nach dem Entwurf sollen die jeweils für die Ver-
fahrenspflegerbestellung entstehenden Kosten 
grundsätzlich von den Verfahrensbeteiligten als 
Gerichtskosten (Auslagen) getragen werden. Es 
wird realistischerweise damit gerechnet werden 
müssen, daß ein Teil der Beteiligten auf Grund 

ihrer finanziellen Verhältnisse nicht zur Kosten-
tragung herangezogen werden kann, so daß die 
Kosten letztlich von der Staatskasse zu tragen sein 
werden. Andererseits steht zu erwarten, daß die 
Mitwirkung der Verfahrenspfleger im Interesse 
der Kinder in einer im Vergleich zum derzeitigen 
Zustand größeren Zahl von Fällen zu einer frühzei-
tigen einvernehmlichen Lösung führen wird, die 
eine gerichtliche Entscheidung, möglicherweise 
auch weitere Instanzen und häufig kostenaufwen-
dige Gutachten entbehrlich machen und dadurch 
auch zu Kostenentlastungen führen wird. 

III. Gemeinden 

§ 18 Abs. 3 SGB VIII-E sieht vor, daß Eltern, andere 
Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Ob-
hut sich das Kind befindet, einen Anspruch auf Bera-
tung und Unterstützung bei der Ausübung des Um-
gangsrechts haben. Durch die Erweiterung des Krei-
ses derjenigen, die sich beraten und unterstützen las-
sen können, kann es zu leichten Mehrkosten bei den 
Trägern der Jugendhilfe kommen. Dadurch entsteht 
jedoch - wie beim gerichtlichen Verfahren - keine 
quantifizierbare Mehrbelastung, da die Geltendma-
chung von Umgangsrechten von anderen als Eltern 
insgesamt - wie in anderen Ländern auch - keine 
große Rolle spielen wird. 

Eventuelle Mehrkosten für die Mitwirkung beim be-
schützten Umgang können durch die Erhebung von 
Teilnahmebeiträgen ausgeglichen werden. 

Auf der anderen Seite wird die Erweiterung des An-
spruchs auf Betreuungsunterhalt (§ 1615 1 Abs. 2, 5 
BGB-E) eine Entlastung der Sozialhilfekassen brin-
gen. 

Zu nicht im einzelnen quantifizierbaren Mehrkosten 
wird die neue Aufgabe der Jugendämter im Zusam-
menhang mit der gemeinsamen Sorge nicht mitein-
ander verheirateter Eltern führen. Zum einen kann 
künftig die Sorgeerklärung (§ 1626 d Abs. 1 BGB-E) 
auch durch das Jugendamt beurkundet werden. Un-
ter der Annahme, daß etwa 10 % der nicht miteinan-
der verheirateten Eltern Sorgeerklärungen abgeben 
werden, müßten ca. 12 000 Beurkundungen vorge-
nommen werden. Bei etwa 600 Jugendämtern im 
Bundesgebiet fallen dann durchschnittlich 20 Beur-
kundungen dieser Art  für ein Jugendamt im Jahr an. 
Das Jugendamt erhält ferner die Aufgabe, der mit 
dem Vater des Kindes nicht verheirateten Mutter bei 
Bedarf eine Auskunft des Inhalts zu erteilen, daß Sor-
geerklärungen nicht abgegeben wurden, § 58 a SGB 
VIII-E. Mehrkosten können sich zum einen daraus 
ergeben, daß die Stelle, die eine Sorgeerklärung ge-
mäß § 1626 d Abs. 1 BGB-E beurkundet, dem Ju-
gendamt am Geburtsort des Kindes eine Mitteilung 
über die Beurkundung zu machen hat. Werden etwa 
bei 10 % der nicht verheirateten Eltern Sorgeerklä-
rungen abgegeben, so müßten jährlich etwa 12 000 
solcher Mitteilungen ergehen. De facto werden je-
doch in den allermeisten Fällen Mitteilungen nicht 
erforderlich sein, da die Beurkundung gemäß § 59 
Abs. 1 Nr. 8 SGB VIII-E vom Jugendamt selber vor-
genommen werden wird. Die Sammlung und Aufbe-
wahrung der Mitteilung bei den Jugendämtern wird 
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kostenmäßig kaum ins Gewicht fa llen. Ein nennens-
werter Aufwand wird lediglich durch die Erteilung 
der Auskunft sowie durch die gegebenenfails erfor-
derliche Rückfrage beim Jugendamt am Geburtsort 
des Kindes gemäß § 87 c Abs. 5 Satz 3 SGB VIII-E 
entstehen. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen, daß 
Auskünfte in großer Zahl begeh rt  werden. Auch 
heute begnügt sich etwa in den Fä llen, in denen ein 
Elternteil eines ehelichen Kindes allein als gesetzli-
cher Vertreter in Erscheinung tritt, der Rechtsverkehr 
in aller Regel mit der Angabe, es bestehe Alleinver-
tretungsrecht. Erklärt im Rahmen einer notariellen 
Beurkundung der Elternteil etwa, daß der andere 
Elternteil verstorben sei, so wird in a ller Regel hierfür 
kein Nachweis durch Vorlage einer Sterbeurkunde 
verlangt. Es ist anzunehmen, daß auch in den Fällen, 
in denen die Eltern des Kindes nicht miteinander ver-
heiratet sind, künftig der Nachweis der mütterlichen 
Alleinsorge nur bei einem vergleichsweise geringen 
Teil der Vertretungsgeschäfte verlangt werden wird. 
Insgesamt werden die neuen Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Auskunftserteilung kostenmäßig 
kaum zu Buche schlagen. 

IV. Preiswirkungsklausel 

Da der Entwurf mit seinen Be- und Entlastungen für 
die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden 
insgesamt kostenneutral ist, sind gesamtwirtschaft-
lich betrachtet Auswirkungen auf Einzelpreise, das 
Preisniveau und insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau nicht zu erwarten. 

ZWEITER TEIL 

Einzelbegründung 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) 

Zu Nummer 1 (Zweiter Titel des Zweiten Abschnitts 
des Vierten Buchs) 

Nummer 1 enthält die Vorschriften zum Abstam-
mungsrecht (§§ 1591 bis 1600 e E). Neu sind insbe-
sondere folgende Regelungen: 

- Im Hinblick auf die Möglichkeiten der modernen 
Fortpflanzungsmedizin wird festgelegt, welche 
Frau in Fällen der Ei- oder Embryonenspende 
Mutter ist (§ 1591 E). 

- Die bisherige gesetzlich angenommene Vater

-

schaft des früheren Ehemannes der Mutter hin-
sichtlich eines Kindes, das nach Rechtskraft der 
Scheidung geboren wird, soll entfallen. 

- Die Anerkennung der Vaterschaft bedarf der Zu-
stimmung der Mutter (§ 1595 Abs. 1 E). 

- Die bisherigen Rechtsinstitute der Ehelichkeitsan-
fechtung und der Anfechtung der Vaterschaftsan-
erkennung werden durch ein einheitliches Rechts-
institut der Vaterschaftsanfechtung ersetzt (§§ 1599 
bis 1600 c E). 

- Die Mutter kann die Vaterschaft auch in den Fäl-
len der bisherigen Ehelichkeitsanfechtung anfech-
ten (§ 1600 E). 

- Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner geneti-
schen Abstammung wird durch Erweiterung sei-
ner Möglichkeiten, die Vaterschaft anzufechten, 
gestärkt. 

Da nicht mehr wie bisher zwischen ehelicher 
Abstammung (§§ 1591 bis 1600) und nichtehelicher 
Abstammung (§§ 1600 a bis 1600 o) unterschieden 
wird, kann die bisherige weitere Untergliederung 
des Titels entfallen (siehe unter I.I.2 der Vorbemer-
kungen). 

Zu § 1591 

Die Vorschrift stellt klar, daß Mutter des Kindes im 
Rechtssinne allein die Frau ist, die das Kind geboren 
hat. 

Der in § 1589 Satz 1 und 2 enthaltene Begriff der Ab-
stammung ist im Sinne genetischer Abstammung zu 
verstehen. Andererseits - dies macht § 1589 Satz 3 
deutlich - sah der damalige Gesetzgeber die geneti-
sche Abstammung von der Frau, die das Kind gebo-
ren hat, als selbstverständlich an. Die moderne Fort

-pflanzungsmedizin hat es jedoch möglich gemacht, 
daß eine Frau eine befruchtete Eizelle austrägt, die 
nicht von ihr, sondern von einer anderen Frau stammt 
(Ei- oder Embryonenspende). Das seinerzeit nicht 
bekannte Phänomen der Ei- oder Embryonenspende 
offenbart somit aus heutiger Sicht eine Regelungs-
lücke, die geschlossen werden muß. 

Nach dem Entwurf soll nur die Frau, die das Kind zur 
Welt bringt, Mutter des Kindes im familienrechtli-
chen Sinne sein. Ausgangspunkt dieser Regelung ist 
die Überlegung, daß es eine „gespaltene Mutter-
schaft" im Interesse des Kindes nicht geben soll. Bei 
der Entscheidung über die Mu tterschaft der geneti-
schen oder der biologischen Mutter im familienrecht-
lichen Sinne aber muß der Gesichtspunkt ausschlag-
gebend sein, daß nur die gebärende Frau zu dem 
Kind während der Schwangerschaft sowie während 
und unmittelbar nach der Geburt eine körperliche 
und psychosoziale Beziehung hat. Die Mutterschaft 
dieser Frau soll daher auch keine bloße Scheinmut-
terschaft sein, die durch Anfechtung besei tigt wer-
den könnte, um die Feststellung der Eispenderin als 
genetische Mutter zuzulassen. Vielmehr steht die 
Mutterschaft der gebärenden Frau von vornherein 
unverrückbar fest. Diese klare Regelung dient auch 
der Verhinderung von Leihmutterschaften. 

Die Eispende ist zwar nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verboten, und zwar sowohl nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 Embryonenschutzgesetz (was die medi-
zinische Assistenz betrifft) als auch nach §§ 13 c und 
13 d Adoptionsvermittlungsgesetz (was die Vermitt-
lung von Leihmutterschaften angeht). Eine Klarstel-
lung der Mutterschaft im Zivilrecht erscheint den-
noch im Hinblick auf die Fälle geboten, in denen eine 
Eispende entweder im Ausland oder verbotener-
weise im Inland vorgenommen wird. Denn hierbei 
handelt es sich um eine reine Konfliktregelung, die 
(anders als etwa ein Ausschluß des Anfechtungs-
rechts des Ehemannes bei notariell beurkundetem 
Einverständnis zu einer Samenspende oder gar der 
Ausschluß von Verwandtschaftsbeziehungen zwi-
schen Samenspender und Kind) nicht dahin mißver- 
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standen werden kann, daß das Zivilrecht eine öffent-
lich-rechtlich verbotene Methode der künstlichen 
Befruchtung billigt oder gar praktikabel macht 
(siehe I.I.1 der Vorbemerkungen). 

Wenn die gebärende Frau Mutter ist, kann zwischen 
dem Kind und der Frau, von der das Kind genetisch 
abstammt, kein Eltern-Kind-Verhältnis im Sinne des 
§ 640 Abs. 2 Nr. 1 ZPO-E hergestellt werden. Eine 
Möglichkeit, die genetische Abstammung von der 
Eispenderin im Wege der Statusklage feststellen zu 
lassen, sieht der Entwurf deshalb nicht vor. Dem 
Recht des Kindes auf Kenntnis der Abstammung 
kann in den Fällen der Ei- oder Embryonenspende 
durch eine Feststellungsklage nach § 256 ZPO Rech-
nung getragen werden. Denn auch die genetische 
Abstammung begründet ein „Rechtsverhältnis" zwi-
schen der genetischen Mutter und dem Kind im 
Sinne dieser Vorschrift. Der Grundsatz, daß allein die 
gebärende Frau Mutter des Kindes ist, gilt nämlich 
uneingeschränkt nur für die familienrechtlichen Be-
ziehungen zwischen Mutter und Kind. Dort  hin-
gegen, wo es nach dem Normzweck (auch) auf die 
genetische Abstammung ankommt - wie im Rahmen 
des § 4 EheG und des § 173 StGB -, bleibt diese 
rechtlich beachtlich. 

Zu zivilrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit 
einer Samenspende siehe I.I.1 der Vorbemerkungen. 

Zu § 1592 

Wie im geltenden Recht (siehe §§ 1591 und 1600 a 
Satz 1) führt die genetische Vaterschaft nur zu einer 
Vaterschaft im Rechtssinne, wenn der Erzeuger im 
maßgebenden Zeitraum mit der Mutter verheiratet 
war, die Vaterschaft anerkannt hat oder gerichtlich 
als Vater festgestellt ist. 

Grundsätzlich darf ein Mann nur als Vater angese-
hen werden, wenn eine dieser Voraussetzungen vor-
liegt (siehe § 1594 Abs. 1 und § 1600 d Abs. 4 E). Los-
gelöst von den genannten Voraussetzungen darf eine 
Vaterschaft (im Wege der Inzidentfeststellung) künf-
tig - ebenso wie im geltenden Recht - nur ange-
nommen werden, wenn schutzwürdige Interessen es 
erfordern (siehe etwa § 1615 o Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 1 E für den einstweiligen Unterhalt vor rechts-
kräftiger Feststellung der Vaterschaft). 

Zu Nummer 1 

Ein während einer Ehe geborenes Kind wird ab-
stammungsrechtlich dem Ehemann der Mutter zuge-
ordnet. Dessen Vaterschaft gilt - wie im heutigen 
Recht, § 1591 - auch im Hinblick auf während der 
Ehe geborene, aber vor der Eheschließung gezeugte 
Kinder. 

Im Unterschied zum heutigen Recht ist der Ehemann 
nicht gesetzlicher Vater, wenn das Kind erst nach der 
Scheidung, Nichtigerklärung oder Aufhebung der 
Ehe geboren wird. Auf diese Weise kann künftig eine 
Vielzahl von Anfechtungsprozessen vermieden wer-
den, die heute durch die Ehelichkeit von nachehelich 
geborenen Kinder verursacht werden. Die Neurege-
lung wird daher auch zu einer Entlastung der Ge

-

richte beitragen (im einzelnen siehe I.I.4 der Vorbe-
merkungen). 

Zu Nummer 2 

Nach Nummer 2 ist derjenige Vater eines Kindes, der 
die Vaterschaft anerkannt hat. Dadurch werden die 
Fälle erfaßt, in denen die Eltern des Kindes nicht mit-
einander verheiratet sind; erfaßt werden aber nicht 
nur die nichtehelichen Kinder bisherigen Rechts, 
sondern darüber hinaus auch die (nach bisheriger 
Terminologie ehelichen) Kinder, die nach der Schei-
dung, Nichtigerklärung oder Aufhebung einer Ehe 
zur Welt kommen und die deshalb nach Nummer 1 
nicht dem früheren Ehemann der Mutter zugerech-
net werden. Ist dieser im Einzelfall doch der Vater 
des Kindes, so kann er die Vaterschaft durch die An-
erkennung herbeiführen. 

Aus dem bloßen Bestehen einer nichtehelichen Ge-
meinschaft wird keine Vaterschaft hergeleitet; denn 
es fehlt hier an einem klaren Anknüpfungspunkt. 
Auch die häusliche Gemeinschaft wäre als Anknüp-
fungspunkt ungeeignet; sonst müßte etwa der ver-
witwete Vater, der mit seiner unverheirateten Tochter 
in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebt, als Vater 
ihrer Kinder gelten (siehe I.I.3 der Vorbemerkungen). 

Zu Nummer 3 

Wenn die Vaterschaft weder aus der Ehe des Mannes 
mit der Mutter des Kindes noch aus einer Anerken-
nung hergeleitet werden kann, dann muß sie (wie im 
geltenden Recht, § 1600 n) gerichtlich festgestellt 
werden. 

Zu § 1593 

Zu Absatz 1 

Zu Satz 1 

Satz 1 enthält eine Sonderregelung für den Fall, daß 
die Ehe durch Tod aufgelöst wird. Auf eine Zurech-
nung der Vaterschaft zum früheren Ehemann kann 
in diesem Fall nicht verzichtet werden, wenn das 
Kind zwar nach der Ehe geboren wird, die Empfäng-
niszeit aber zumindest teilweise in der Ehe liegt. Hier 
liegen - anders als bei Scheidung, Nichtigerklärung 
oder Aufhebung der Ehe - in a ller Regel keine An-
haltspunkte für ein Zerwürfnis der Eltern vor, die die 
Vaterschaft unwahrscheinlich erscheinen lassen; ein 
während der Ehe empfangenes Kind wird daher - 
wie im geltenden Recht (§§ 1591, 1592) - dem (im 
Zeitpunkt der Geburt des Kindes toten) Ehemann der 
Mutter zugerechnet. 

Aus diesem Grund kann auf die Festlegung einer 
gesetzlichen Empfängniszeit nicht verzichtet wer-
den. Nach geltendem Recht beginnt die gesetz-
liche Empfängniszeit 302 Tage vor der Geburt des 
Kindes (§ 1592 Abs. 1). Dies ist im europäischen Ver-
gleich ungewöhnlich. Zwar sind auch in Österreich 
302 Tage maßgeblich; eine noch längere Empfäng-
niszeit sieht die Regelung in den Niederlanden vor 
(306 Tage). In den meisten europäischen Ländern 
beginnt hingegen die gesetzliche Empfängniszeit 
300 Tage vor der Geburt (Belgien, Frankreich, Grie- 
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chenland, Ita lien, Luxemburg, Polen, Po rtugal, 
Schweiz, Spanien, Türkei, Ungarn). Der Entwurf 
schließt sich dem im Interesse europäischer Rechts-
vereinheitlichung an (vgl. auch § 1600 d Abs. 3 E). 

Besonderer Vorschriften für die im Verschollenheits-
gesetz geregelten Fälle bedarf es nicht. Solange die 
Lebensvermutung des § 10 des Verschollenheitsge-
setzes für den Ehemann der Mutter gilt, besteht auch 
seine Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 E. Im Fall der 
Todeserklärung gemäß § 9 des Verschollenheitsge-
setzes oder der Feststellung der Todeszeit gemäß § 44 
des Verschollenheitsgesetzes gelten die do rt  geregel-
ten Todesvermutungen. Von dem jeweils festgesetz-
ten Zeitpunkt an wird vermutet, daß der Ehemann 
der Mutter tot ist. Diese Vermutungen gelten auch 
für die Anwendung des § 1592 Nr. 1 E und des § 1593 
Abs. 1 E. Der frühere Ehemann der Mutter ist daher 
auch dann als Vater anzusehen, wenn sein festge-
stellter Todeszeitpunkt innerhalb von 300 Tagen vor 
der Geburt des Kindes liegt. 

Zu Satz 2 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1592 Abs. 2. 

Zu Satz 3 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 Abs. 1. 
Wenn die Mutter des Kindes innerhalb der Empfäng-
niszeit nach dem Tod ihres früheren Ehemannes ein 
Kind zur Welt bringt, sich aber schon vor der Geburt 
des Kindes erneut verheiratet hat, so wird als Vater 
des Kindes der neue Ehemann angesehen. 

Zu Satz 4 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 Abs. 2. 
Wird im Fall von Satz 3 die Vaterschaft vom neuen 
Ehemann mit Erfolg angefochten, so besteht die Va-
terschaft des verstorbenen früheren Ehemannes, 
wenn insofern die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 
vorliegen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 1591 Abs. 1 Satz 1 zweiter 
Halbsatz des geltenden Rechts. 

Zu § 1594 

Die Vorschrift enthält Regelungen über die Anerken-
nung der Vaterschaft. Im geltenden Recht wird der 
Begriff „Anerkennung" nicht einheitlich verwendet. 
So wird unter „Anerkennung" zum einen die (wirk-
same) Anerkennung einschließlich der Zustimmung 
des Kindes verstanden (vgl. § 1600 c Abs. 1). Ande-
rerseits wird Anerkennung im Sinne von Anerken-
nungserklärung verwendet (so beispielsweise in 
§ 1600 b). Dies ist auch deshalb irreführend, weil 
beispielsweise § 1600 e ausdrücklich von „Anerken-
nungserklärung" als Gegensatz zu „Anerkennung" 
spricht. Künftig ist „Anerkennung" die Anerken-
nungserklärung des Mannes. Nicht anders als bei 
anderen zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäften 
ist diese Anerkennung nur wirksam, wenn alle ge-
setzlich vorgeschriebenen Zustimmungen vorliegen. 

Zu Absatz 1 

Die in Absatz 1 enthaltene Aussage ergibt sich im 
geltenden Recht aus § 1600 a Satz 2. Eine entspre-
chende Regelung enthält § 1600 d Abs. 4 E für die 
gerichtliche Feststellung der Vaterschaft. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält den Grundgedanken des heutigen 
§ 1600 b Abs. 3. Eine Vaterschaftsanerkennung soll 
nicht wirksam sein, wenn die Vaterschaft dem Ehe-
mann der Mutter zugerechnet wird, wenn ein ande-
rer vorher die Vaterschaft wirksam anerkannt hat 
oder wenn die Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. 
Eine dennoch abgegebene Anerkennung soll nicht 
nichtig, sondern nur schwebend unwirksam sein. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht § 1600 b Abs. 1 des gelten-
den Rechts. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht § 1600 b Abs. 2 des gelten-
den Rechts. 

Zu § 1595 

Zu Absatz 1 

Künftig soll die Anerkennung - anders als im 
heutigen Recht der Vaterschaftsanerkennung, vgl. 
§ 1600 c - der Zustimmung der Mutter bedürfen. Eine 
Ersetzung der von der Mutter verweigerten Zustim-
mung ist nicht vorgesehen. Im einzelnen siehe I.I.6.a 
der Vorbemerkungen. 

Zu Absatz 2 

Zusätzlich zur Zustimmung der Mutter soll es der Zu-
stimmung des Kindes nur bedürfen, wenn der Mu tter 
insoweit die elterliche Sorge nicht zusteht. Es wäre 
ein sinnloser Formalismus, von der Mu tter zwei 
Erklärungen - Zustimmung im eigenen Namen und 
Zustimmung im Namen des Kindes - zu verlangen; 
deshalb ist die Zustimmung des Kindes entbehrlich, 
wenn die Mutter insoweit Inhaberin der elterlichen 
Sorge ist. 

Die Zustimmung des Kindes ist auch dann nicht not-
wendig, wenn die Mutter nur Mitinhaberin und nicht 
alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge ist. Auch 
wenn die Mutter gemeinsam mit ihrem Ehemann, 
der gemäß § 1592 Nr. 1 E als Vater gilt, die elterliche 
Sorge innehat, ist ihre Zustimmung ausreichend. Es 
müssen also nicht auch die Eltern als gesetzliche 
Vertreter des Kindes zustimmen. In einem solchen 
Fall  kann die Anerkennung ohnehin nur wirksam 
werden, wenn die Vaterschaft des Ehemannes 
erfolgreich angefochten ist (§ 1594 Abs. 2 E). Die 
- spätere - Wirksamkeit der Anerkennung soll 
deshalb nicht davon abhängig sein, daß der (Schein-) 
Vater an der Anerkennung durch Zustimmung im 
Namen des Kindes mitwirkt. 

Steht die elterliche Sorge nicht der Mutter, sondern 
einem Vormund oder - unter Einschluß des Wir- 
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kungskreises der Vaterschaftsfeststellung - einem 
Pfleger zu, so ist außerdem noch die Zustimmung des 
Kindes notwendig. Gleiches gilt, wenn für das Kind 
wegen Volljährigkeit keine elterliche Sorge mehr be-
steht. 

Die Tatsache, daß im Regelfall eine Zustimmung des 
Kindes entbehrlich ist, wird viele Probleme lösen, die 
sich bislang bei Vaterschaftsanerkennungen im Aus-
land ergeben. Nicht selten sind heute in solchen Fäl-
len Vaterschaftsanerkennungen wegen verspäteter 
oder unterbliebener Zustimmung des Kindes bezie-
hungsweise seines gesetzlichen Vertreters - nach 
deutschem Recht, vgl. Artikel 23 EGBGB - unwirk-
sam. 

Zu Absatz 3 

Auch die Zustimmung ist bedingungsfeindlich. Sie 
kann andererseits ebenfalls schon vor der Geburt des 
Kindes durch die Mutter - der insoweit bereits die 
Fürsorge zusteht, vgl. § 1912 Abs. 2 - abgegeben 
werden. 

Zu § 1596 

Diese Vorschrift enthält Regelungen für den Fa ll, daß 
der Anerkennende oder der Zustimmende be-
schränkt geschäftsfähig oder geschäftsunfähig ist. 

Absatz 1 Satz 1 bis 3 entspricht dem geltenden Recht 
(§ 1600 d Abs. 1). Absatz 1 Satz 4 erstreckt die Rege-
lung auf die Zustimmung der Mutter. 

Die Absätze 2 bis 4 entsprechen dem geltenden 
Recht (§ 1600 d Abs. 2 bis 4). 

Zu § 1597 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 sieht einheitlich für Anerkennung und Zu-
stimmung öffentliche Beurkundung vor. Dies gilt 
auch für die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, 
die nach geltendem Recht lediglich in öffentlich 
beglaubigter Form abzugeben ist (§ 1600 e Abs. 1 
Satz 2). Die Zustimmungen sind als Wirksamkeitsvor-
aussetzungen für die Anerkennung von so großer Be-
deutung, daß auf den durch die öffentliche Beurkun-
dung bewirkten Schutz nicht verzichtet werden soll. 
Die Beurkundung kann - wie im geltenden Recht - 
durch einen Notar (§ 20 BNotO), das Amtsgericht 
(§ 62 Nr. 1 BeurkG, § 3 Nr. 1 Buchstabe f RPflG), den 
Standesbeamten (§ 29 a Abs. 1 PStG, § 58 BeurkG), 
die Urkundsperson beim Jugendamt (§ 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB VIII, § 59 BeurkG) oder das Gericht, 
bei dem die Vaterschaftsklage anhängig ist (§ 641 c 
ZPO), erfolgen. 

Zu Absatz 2 

Nach geltendem Recht (§ 1600 e Abs. 2) müssen 
beglaubigte Abschriften der Anerkennungserklä-
rung - außer dem Standesbeamten, vgl. § 29 Abs. 2 
PStG - dem Kind und der Mutter des Kindes über-
sandt werden. 

Absatz 2 des Entwurfs sieht vor, daß neben der Aner-
kennung auch alle anderen Erklärungen, die für die 
Wirksamkeit der Anerkennung bedeutsam sind, dem 
Vater, der Mutter und dem Kind sowie dem Standes-
beamten zu übersenden sind; dies betrifft die Zustim-
mung der Mutter und (soweit erforderlich) die des 
Kindes (nach § 1595 E) sowie eine etwaige Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters (nach § 1596 E). 
Die weitergehende Übersendungspflicht hat den 
Sinn, daß sowohl die Beteiligten als auch das St an

-desamt Kenntnis davon erlangen, ob und wann eine 
wirksame Vaterschaftsanerkennung (vgl. § 1598 
Abs. 1 E) vorliegt. Die Übersendung soll auch an den 
Vater, die Mutter und das Kind erfolgen, wenn sie 
die jewei lige Erklärung abgegeben haben; damit 
kann die Abgabe der Erklärung nachgewiesen wer-
den. 

Zu Absatz 3 

Anders als das geltende Recht (vgl. § 1600 e Abs. 3 
Satz 1) sieht der Entwurf keine Frist mehr für die Ab-
gabe der Zustimmung vor. Die Sechsmonatsfrist wur-
de vielfach als zu kurz angesehen; dies galt insbeson-
dere für Fälle mit Auslandsberührung, in denen sich 
die Notwendigkeit einer Zustimmung (vgl. Artikel 23 
EGBGB) erst später herausste llte. Die Anerkennung 
soll nunmehr unbefristet Bestand haben. Länger als 
ein Jahr ist jedoch der Anerkennende nicht an seine 
Anerkennung gebunden; solange sie noch nicht 
wirksam geworden ist, kann er sie dann widerrufen. 
Nicht widerrufene Anerkennungen können auch 
nach Ablauf eines Jahres wirksam werden, wenn 
dann  die erforderliche Zustimmung erteilt wird. Wird 
die Zustimmung allerdings erst erteilt, nachdem der 
Mann seine Anerkennung widerrufen hat, so geht 
sie ins Leere. Falls der Mann nicht erneut die Aner-
kennung der Vaterschaft erklärt, kann diese nur auf 
gerichtlichem Wege festgestellt werden (§ 1600 d E). 
Diese Regelung wird den Interessen der Beteiligten 
am ehesten gerecht. Für das Kind ist sie vorteilhaft, 
denn sie erleichtert die Anerkennung. Die Möglich-
keit, daß ein anderer Mann als Vater gerichtlich fest-
gestellt wird oder wirksam anerkennt, wird durch die 
Neuregelung nicht ausgeschlossen, da die erste An-
erkennung ohne die erforderlichen Zustimmungen 
keine Wirksamkeit und damit auch keine Sperrwir-
kung im Sinne des § 1594 Abs. 2 E entfaltet. Das 
Interesse des Anerkennenden daran, daß die von 
ihm abgegebene Erklärung nicht ungebührlich lange 
in einem Schwebezustand verbleibt, ist durch die 
Möglichkeit des Widerrufs hinreichend geschützt. 

Zu § 1598 

Absatz 1 enthält den Rechtsgedanken der ersten 
Alternative des heutigen § 1600 f Abs. 1. 

Nach Absatz 2 wird auch die mangelhafte - etwa 
nicht beurkundete - Anerkennung wirksam, wenn 
eine Vaterschaft auf Grund dieser Anerkennung seit 
mindestens fünf Jahren in einem deutschen Perso-
nenstandsregister eingetragen ist. Eine solche Aner-
kennung kann nach Ablauf von fünf Jahren seit der 
Eintragung nur durch Anfechtung der Vaterschaft 
beseitigt werden. Dies entspricht in der Sache dem 
geltenden § 1600 f Abs. 2, wonach aber die Unwirk- 



Drucksache 13/4899 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

samkeit der Anerkennung lediglich „nicht mehr gel-
tend gemacht werden „  kann. Die im Entwurf vor-
geschlagene Formulierung stellt demgegenüber klar, 
daß Absatz 2 zu einer vollwertigen Vaterschaft im 
Rechtssinne führt. 

Zu § 1599 

Dieser Vorschrift liegt der Gedanke zu Grunde, daß 
die bisherigen Institute der Ehelichkeitsanfechtung 
und der Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung 
durch ein einheitliches Rechtsinstitut der Vater-
schaftsanfechtung abgelöst werden sollen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 stellt klar, daß eine Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 (i. V. m. § 1593) oder nach § 1592 Nr. 2 E nicht 
besteht, wenn rechtskräftig festgestellt ist, daß der 
Mann nicht der Vater des Kindes ist. 

Nach geltendem Recht ist die Vaterschaftsvermutung 
widerlegt, wenn „die Ehelichkeit angefochten und 
die Nichtehelichkeit rechtskräftig festgestellt ist" 
(§ 1593) bzw. die Anerkennung „angefochten und 
rechtskräftig festgestellt ist, daß der Mann nicht der 
Vater des Kindes ist" (§ 1600 f Abs. 1, 2. Alternative). 
Dies könnte dahingehend mißverstanden werden, 
daß Anfechtung und rechtskräftige Feststellung 
gleichwertige Voraussetzungen für die Widerlegung 
der Vaterschaftsvermutung sind. Dies trifft indessen 
nicht zu; entscheidend ist lediglich die gerichtliche 
Feststellung. Bei der Erwähnung der Anfechtung 
handelt es sich nur um einen Hinweis darauf, daß die 
gerichtliche Feststellung nicht von Amts wegen, son-
dern auf Grund einer Anfechtung erfolgt. Der Wo rt

-laut des vorgeschlagenen Absatzes 1 trägt dem Rech-
nung. 

Zu Absatz 2 

Der Vorschlag beinhaltet die (dem heutigen Recht 
nicht bekannte) Möglichkeit des Ausschlusses der 
Vaterschaft im Hinblick auf Kinder, die während des 
Scheidungsverfahrens geboren werden. Wegen der 
Gründe für diesen Vorschlag wird auf I.I.5 der Vorbe-
merkungen verwiesen. 

Zu Satz 1 

Die Anwendung der Ausnahmevorschrift kommt nur 
in Betracht, wenn die Ehe der Mutter des Kindes mit 
dem Mann, der nach § 1591 Nr. 1 E Vater des Kindes 
ist, geschieden wird. Das Kind muß im Zeitraum von 
der Anhängigkeit des Scheidungsantrags bis zur 
Rechtskraft des Scheidungsurteils geboren sein. 
Außerdem muß ein Dritter spätestens bis zum Ablauf 
eines Jahres nach Rechtskraft des Scheidungsurteils 
die Vaterschaft anerkannt haben. Entgegen § 1594 
Abs. 2 E wird die Wirksamkeit der Anerkennung 
nicht dadurch gehindert, daß der (frühere) Ehemann 
der Mutter noch als Vater anzusehen ist; der Sinn der 
Vorschrift besteht gerade darin, daß eine vorherige 
Vaterschaftsanfechtung nicht durchgeführt werden 
muß. 

Zu Satz 2 

Die Mutter des Kindes, deren (früherer) Ehemann so-
wie der anerkennende Dritte müssen sich darin einig 
sein, daß das Kind rechtlich dem Dritten zugeordnet 
werden soll. Daher ist für die Wirksamkeit nicht nur 
die Zustimmung der Mutter und unter Umständen 
die des Kindes zu verlangen (§ 1595 E), sondern auch 
die des (bisherigen) Ehemannes. 

Zu Satz 3 

Die Rechtskraft des Scheidungsurteils ist Wirksam-
keitsvoraussetzung für die Anerkennung durch den 
Dritten (und somit dafür, daß die Vaterschaft des 
früheren Ehemannes entfällt). 

Zu § 1600 

Zu Absatz 1 

Die bisherigen Kreise der Anfechtungsberechtigten 
bei der Anfechtung der Ehelichkeit und bei der An-
fechtung der Vaterschaftsanerkennung waren unter-
schiedlich (vgl. § 1594 Abs. 1, §§ 1595 a, 1596, 1597, 
1600 g). Künftig sollen der Mann, dem die Vater-
schaft zugerechnet wird, die Mutter und das Kind 
berechtigt sein, die Vaterschaft anzufechten. 

Zu den Gründen für eine Erweiterung des Anfech-
tungsrechts des Kindes zur Umsetzung der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts siehe 
I.I.7.a der Vorbemerkungen. 

Zum Ausschluß eines Anfechtungsrechts für die 
Eltern des Scheinvaters, wie es das geltende Recht 
nach dessen Tod in §§ 1595 a und 1600 h vorsieht, 
siehe I.I.8 der Vorbemerkungen. Der Erzeuger soll 
auch künftig kein eigenes Anfechtungsrecht erhalten 
(siehe hierzu I.I.9 der Vorbemerkungen). 

Zu Absatz 2 

Zur künftigen Rechtsstellung der Mutter bei der Va-
terschaftsanfechtung wird auf die Ausführungen un-
ter I.I.6.b der Vorbemerkungen verwiesen. Der Mut-
ter steht (anders als im heutigen Recht der Ehelich-
keitsanfechtung) künftig ein eigenes Anfechtungs-
recht zu,  das allerdings - solange das Kind minder-
jährig ist - von einer gerichtlichen Kindeswohlprü-
fung abhängig ist (Nummer 1). 

Ein volljähriges Kind kann grundsätzlich selbst ent-
scheiden, was seinem Wohl dient. Nummer 2 sieht 
deshalb vor, daß die Mutter zu Lebzeiten des volljäh-
rigen Kindes nur mit dessen Zustimmung anfechten 
kann. 

Nach dem Tode des Kindes sind keine Einschrän-
kungen des Anfechtungsrechts der Mutter mehr 
vorgesehen. Das Kindeswohl selbst kann nicht 
mehr berührt werden; eine Rücksichtnahme etwa 
auf mittelbar betroffene Verwandte würde die An-
fechtungsmöglichkeiten der Mutter zu sehr ein-
schränken. 
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Zu § 1600 a 

Diese Vorschrift enthält Regelungen über die Stell-
vertretung bei der Vaterschaftsanfechtung. 

Zu Absatz 1 

Wegen der höchstpersönlichen Natur der Anfech-
tung sieht Absatz 1 wie das geltende Recht (§ 1595 
Abs. 1 Satz 1, § 1595 a Abs. 3, § 1597 Abs. 4) vor, daß 
die Anfechtung nicht durch einen Bevollmächtigten 
erfolgen kann. 

Zu Absatz 2 

Nach Satz 1 und 2 können Vater und Mutter, auch 
wenn sie in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, 
die Vaterschaft nur selbst anfechten. Sie bedürfen 
hierzu nicht der Zustimmung ihres gesetzlichen Ver-
treters. Dies entspricht den Grundsätzen des gelten-
den Rechts (§ 1595 Abs. 1 Satz 2, § 1595 a Abs. 3, 
§ 1600 k Abs. 1 Satz 1), das von einer höchstpersön-
lichen Natur der Anfechtung ausgeht. Bei Geschäfts-
unfähigkeit des Vaters oder der Mutter kann nach 
Satz 3 nur der gesetzliche Vertreter anfechten; auch 
dies entspricht dem geltenden Recht (§ 1595 Abs. 2, 
§ 1595a Abs. 3, § 1600k Abs. 2 Satz 1). 

Zu Absatz 3 

Für ein in der Geschäftsfähigkeit beschränktes oder 
geschäftsunfähiges Kind kann nur der gesetzliche 
Vertreter anfechten. Damit soll vermieden werden, 
daß das nicht voll geschäftsfähige Kind (etwa in 
einer pubertären Konfliktlage) Unfrieden in die Fa-
milie trägt. Die vorgeschlagene Regelung entspricht 
dem geltenden Recht (§ 1597 Abs. 1, § 1600 k Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 Satz 1). 

Zu Absatz 4 

Durch die Anfechtung werden rechtliche Bande zer-
schnitten; deshalb ist die Anfechtung durch den ge-
setzlichen Vertreter des Anfechtungsberechtigten 
nur zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen 
dient. 

Auch nach bisherigem Recht unterlag der gesetzliche 
Vertreter bei der Ausübung des Anfechtungsrechts 
Schranken; er bedurfte hierzu der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts (§ 1595 Abs. 2 Satz 1, § 1595 a 
Abs. 3, §§ 1597, 1600 k Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1, 
Abs. 3). Da künftig für Abstammungssachen die Fa-
miliengerichte (und nicht wie bislang die allgemei-
nen Prozeßgerichte) zuständig sein werden (I.VIII.1 
der Vorbemerkungen), kann das über die Anfech-
tung entscheidende Gericht aus eigener Sachkunde 
die erforderliche Prüfung, ob die Anfechtung dem 
Wohl des Vertretenen dient, selbst vornehmen. Ein 
zusätzliches Genehmigungsverfahren vor dem Vor-
mundschaftsgericht wird dadurch entbehrlich. 

Nach geltendem Recht soll das Vormundschaftsge-
richt bei einer Anfechtung durch den Vormund oder 
Pfleger des Kindes die Genehmigung nur erteilen, 
wenn die Mutter des Kindes einwilligt; die Einwilli-
gung ist nur unter besonderen Voraussetzungen ent-
behrlich, so etwa, wenn das Unterbleiben der An-
fechtung dem Kind einen unverhältnismäßigen 

Nachteil bringen würde (§ 1597 Abs. 3). Für die An-
fechtung der Vaterschaftsanerkennung gilt dies aller-
dings nur, wenn die Mutter des Kindes den Mann, 
der anerkannt hat, geheiratet hat (§ 1600 k Abs. 3). 
Eine entsprechende Regelung enthält der vorliegen-
de Entwurf nicht; denn auch im Rahmen der Kindes-
wohlprüfung hat das Familiengericht die möglichen 
Auswirkungen des Anfechtungsverfahrens auf den 
Familienfrieden und die persönlichen Beziehungen 
zwischen Mutter und Kind zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 5 

Daß ein geschäftsfähiger Betreuter die Vaterschaft 
nur selbst anfechten kann, entspricht dem geltenden 
Recht (§ 1595 Abs. 1 Satz 1, § 1595 a Abs. 3, § 1597 
Abs. 4, § 1600 k Abs. 2 Satz 2). 

Zu Absatz 6 

An die Zustimmung des volljährigen Kindes zu der 
Anfechtung der Vaterschaft durch die Mutter sind 
die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die An-
fechtung durch das volljährige Kind selbst. 

Zu § 1600 b 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine einheitliche Anfechtungsfrist 
von zwei Jahren. Dies entspricht der Frist, die heute 
dem Ehemann und dem Kind bei der Ehelichkeits-
anfechtung (§ 1594 Abs. 1, § 1596 Abs. 2 Satz 1) so-
wie dem nichtehelichen Kind bei der Vaterschaftsan-
fechtung (§ 1600 i Abs. 1) zusteht. Eine lediglich ein-
jährige Frist steht heute dagegen den Eltern des 
verstorbenen Mannes bei der Ehelichkeitsanfech-
tung (§ 1595 a Abs. 1 Satz 4) sowie dem Mann, seinen 
Eltern und der Mutter bei der Anfechtung der Vater-
schaftsanerkennung (§ 1600 h Abs. 1) zu. 

Bei den Vorarbeiten für den Entwurf wurde in Erwä-
gung gezogen, auf eine Frist für die Vaterschaftsan-
fechtung gänzlich zu verzichten. Ein solcher völliger 
Verzicht würde aber im Einzelfall zu schwer erträgli-
chen Ergebnissen führen, so etwa, wenn ein Kind -
in Kenntnis seiner Abstammung von einem Dritten - 
jahrzehntelang Unterhaltsleistungen vom Schein-
vater bezogen hat und dann in einem Zeitpunkt, in 
dem der Scheinvater seinerseits auf Unterhaltslei-
stungen des Kindes angewiesen ist, die Vaterschaft 
anficht. 

Umgekehrt sprechen auch gute Gründe, insbeson-
dere die der Rechtssicherheit sowie des Schutzes der 
sozialen Familie, für einen strengen, nicht von Billig-
keitserwägungen abhängigen Fristenlauf. Jedoch 
könnte es dadurch im Einzelfall zu schwer erträg-
lichen Ergebnissen kommen, wenn beispielsweise 
ein Kind ausschließlich auf Bitten der Mutter, die 
durch eine Anfechtung ihre Ehe gefährdet sieht, die 
Anfechtung unterläßt und sich der Scheinvater spä-
ter einer anderen Frau zuwendet und sich scheiden 
läßt. In einem solchen Fall wäre es für das Kind unzu-
mutbar, wenn es sich unter Hinweis auf sein früheres 
- durchaus anerkennenswertes - Verhalten (Nichtan-
fechtung innerhalb der Frist) am Ablauf der Frist fest-
halten lassen müßte. Die Abwägung dieser unter- 
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schiedlichen Gesichtspunkte führt zu dem Vorschlag 
des Entwurfs, die kenntnisabhängige Anfechtungs-
frist des Absatzes 1 durch die in Absatz 5 vorgese-
hene zusätzliche, von der Feststellung einer unzu-
mutbaren Situation abhängigen Frist zu ergänzen. 

Wie im geltenden Recht (siehe § 1594 Abs. 2 Satz 1, 
§ 1595 Abs. 1 Satz 5, § 1596 Abs. 2 Satz 2, § 1600 n 
Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4, § 1600 i Abs. 1) soll die 
Frist in dem Zeitpunkt beginnen, in dem der Berech-
tigte von den Umständen erfährt, die gegen die 
Vaterschaft sprechen. 

Zu Absatz 2 

Zu Satz 1 

Wie im geltenden Recht (§ 1594 Abs. 2 Satz 2, 
§ 1595 a Abs. 1 Satz 5, § 1600 h Abs. 5) beginnt die 
Frist nicht vor der Geburt des Kindes und nicht, be-
vor die Anerkennung wirksam geworden ist. 

Zu Satz 2 

Die Vorschrift enthält den Grundsatz des heutigen 
§ 1600 Abs. 3. 

Zu Absatz 3 

Zu Satz 1 

Das volljährige Kind hat auch, wenn sein gesetzlicher 
Vertreter die Möglichkeit zur Anfechtung ungenutzt 
ließ, ein Recht auf Anfechtung innerhalb einer Frist 
von zwei Jahren; dies entspricht im Grundsatz § 1598 
Halbsatz 1 und § 1600 k Abs. 4 Satz 2 des geltenden 
Rechts. 

Zu Satz 2 

Anders als nach der vom Bundesverfassungsgericht 
beanstandeten Vorschrift des § 1598 Halbsatz 2 (sie-
he hierzu I.I.7.a der Vorbemerkungen) kann das 
Kind, wenn es erst nach Eintritt der Volljährigkeit 
Kenntnis von den Umständen erlangt, die gegen die 
Vaterschaft sprechen, auch nach Vollendung seines 
20. Lebensjahres die Vaterschaft anfechten. 

Zu Absatz 4 

Zu Satz 1 

In Absatz 4 Satz 1 findet der Gedanke der geltenden 
§ 1595 Abs. 2 Satz 2 und § 1600 k Abs. 4 seinen Nie-
derschlag. Die dort  verwendete Formulierung „an-
fechten, wie wenn er ohne gesetzlichen Vertreter ge-
wesen wäre" deutet zwar auf eine entsprechende 
Anwendung des § 206 Abs. 1 Satz 1 hin. Danach wä-
re die Anfechtung nur sechs Monate nach Wegfall 
der Geschäftsunfähigkeit möglich. In Rechtspre-
chung und Literatur wird aber allgemein eine neue 
Anfechtungsfrist von zwei Jahren angenommen. 
Dem wurde durch die Neufassung Rechnung getra-
gen. Die zweijährige Anfechtungsfrist ergibt sich aus 
Absatz 1 Satz 1. 

Zu Satz 2 

Es erscheint sachgerecht, den Fristbeginn wie im Fa ll 
 der Anfechtung durch das volljährige Kind zu regeln. 

Zu Absatz 5 

Für den Anfechtungsberechtigten beginnt eine neue 
Zweijahresfrist, wenn er Kenntnis von Umständen er-
langt, auf Grund derer die Folgen der Vaterschafts-
vermutung für ihn unzumutbar werden. Auf eine 
Aufzählung bestimmter Gründe, die zur Unzumut-
barkeit führen, wurde im Hinblick auf die unüber-
sehbaren denkbaren Fallgestaltungen verzichtet. Die 
heute in § 1596 Abs. 1 genannten Gründe können 
- soweit es um das Anfechtungsrecht des Kindes 
geht - einen gewissen Anhaltspunkt für die Ausfül-
lung der Generalklausel geben. 

Zu Absatz 6 

In Satz 1 ist der Gedanke des heutigen § 1600 h 
Abs. 2 Satz 2 aufgenommen. Während § 1600 h nur 
auf das Fortbestehen der Täuschung und der Dro-
hung bezüglich der Anerkennungserklärung abstellt, 
soll nach der neuen Regelung der Fristablauf solange 
gehemmt sein, wie der Anfechtungsberechtigte an 
der Anfechtung gehindert wird. Satz 2 entspricht 
dem geltenden Recht (siehe § 1594 Abs. 3, § 1595 a 
Abs. 1 Satz 6, § 1596 Abs. 2 Satz 3, § 1600 n Abs. 6). 

Zu § 1600 c 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 m 
Satz 1 (vgl. auch § 1591 Abs. 2). 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 m 
Satz 2. 

Zu § 1600 d 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 n 
Abs. 1. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt die Vermutung des geltenden 
§ 1600 o Abs. 2 Satz 1, wonach als Vater vermutet 
wird, wer der Mutter während der Empfängniszeit 
beigewohnt hat (Satz 1). Eine solche Vermutung wird 
zwar in der Mehrzahl der Fälle, in denen ein Gutach-
ten eingeholt wird, entbehrlich sein. Do rt  aber, wo et-
wa wegen des Fehlens von Blut- oder Gewebeproben 
keine hinreichenden gutachtlichen Erkenntnisse ge-
wonnen werden können (z. B. wegen des Todes eines 
Beteiligten und des Fehlens naher Verwandter, die in 
die Begutachtung einbezogen werden könnten), ist 
die Vermutung von Bedeutung. Das Kind soll recht-
lich nicht vaterlos bleiben, wenn die Beiwohnung be-
wiesen ist. Dies gilt allerdings nicht, wenn schwer-
wiegende Zweifel an der Vaterschaft - etwa wegen 
Mehrverkehrs - bestehen (Satz 2). 
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Zu Absatz 3 

Zu Satz 1 

Die Vorschrift regelt die gesetzliche Empfängniszeit. 
Im Gegensatz zum geltenden Recht (§ 1592 Abs. 1) 
wird - entsprechend der natürlichen zeitlichen Ab-
folge - der Beginn der Empfängniszeit (dreihundert-
ster Tag vor dem Tag der Geburt) vor dem Ende der 
Empfängniszeit (einhunderteinundachtzigster Tag 
vor dem Tag der Geburt) genannt. Wegen der 
Gründe, nicht auf dreihundertzwei, sondern auf drei-
hundert Tage abzustellen, wird auf die Begründung 
zu § 1593 Abs. 1 Satz 1 E hingewiesen. 

Zu Satz 2 

Satz 2 sieht die Möglichkeit vor, bei nachgewiesener 
abweichender Schwangerschaftsdauer auf den ab-
weichenden Zeitraum als Empfängniszeit abzustel-
len. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 1600 a Satz 2. 
Eine ,entsprechende Regelung enthält § 1594 Abs. 1 E 
für die Vaterschaftsanerkennung. 

Zu § 1600 e 

Zu Absatz 1 

Aktiv- und Passivlegitimation werden - einheitlich 
für die Feststellungs- wie für die Anfechtungsklage - 
in  Anlehnung an den heutigen § 1600 1 Abs. 1 gere-
gelt. Zuständiges Gericht ist nicht wie bislang das all-
gemeine Prozeßgericht, sondern das Familiengericht 
(§ 621 Abs. 1 Nr. 10 ZPO-E). Diese Zuständigkeitsän-
derung hat ihren Grund vor allem darin, daß die 
Gerichte, die mit Fragen der Abstammungsklärung 
befaßt werden, oft zugleich über den Kindesunterhalt 
zu entscheiden haben. Bislang war für Unterhaltssa-
chen nichtehelicher Kinder das allgemeine Prozeßge-
richt zuständig. Nach dem Entwurf eines Kindesun-

terhaltsgesetzes sollen künftig die Familiengerichte 
einheitlich über alle Kindesunterhaltssachen ent-
scheiden. Daher ist es sinnvoll, die Familiengerichte 
auch mit den Abstammungssachen zu befassen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält den Gedanken des heutigen 
§ 16001 Abs. 2. Mangels eines Klagegegners kommt 
nach dem Tod desjenigen, gegen den die Klage zu 
richten wäre, die Durchführung eines Kindschafts-
verfahrens nach den Bestimmungen der ZPO nicht 
mehr in Betracht. Stattdessen wird in diesen Fällen 
ein Verfahren nach den Regeln der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit (§ 56 c FGG) durchgeführt (siehe I.VIII.5 
der Vorbemerkungen). 

Zu Nummer 2 (Überschrift vor § 1615 a) 

Die Änderung der Überschrift vor § 1615 a beruht 
darauf, daß der Entwurf den Begriff des nichteheli-
chen Kindes nicht mehr verwendet. Abzustellen ist 
statt dessen wie bei der Regelung der Abstammung 
darauf, ob die Eltern des Kindes miteinander verhei

-

ratet sind/waren oder nicht. Präzisiert wird dieses 
Kriterium in § 1615 a E. Zwar sollen die §§ 1615 b bis 
1615 i nach dem Entwurf eines Kindesunterhalts-
gesetzes (KindUG) aufgehoben werden. Für die Vor-
schrift des § 1615 o Abs. 1 sowie die Vorschriften 
über Ansprüche im Verhältnis der Eltern des Kindes 
(§§ 1615 k bis 1615 n und § 1615 o Abs. 2) besteht je-
doch nach wie vor ein Bedürfnis. Folglich kann auf 
eine Überschrift, die den beteiligten Personenkreis 
dieser Ansprüche definie rt, nicht verzichtet werden. 

Zu Nummer 3 (§ 1615 a) 

Die Vorschrift stellt eine Präzisierung der in Num-
mer 2 vorgesehenen neuen Überschrift dar. Die 
§§ 1615 b bis 1615 o gelten künftig für die Kinder 
und die Eltern der Kinder, für die keine Vaterschaft 
nach § 1592 Nr. 1, § 1593 E besteht und deren Eltern 
auch nicht bei der Zeugung des Kindes noch mitein-
ander verheiratet waren oder nach der Geburt die 
Ehe miteinander geschlossen haben. Die Frage, ob 
das Kind während der Ehe gezeugt worden ist, ist in 
Zweifelsfällen nach Maßgabe des § 1600 d Abs. 3 E 
zu beantworten. 

Zu Nummer 4 (§ 1615 l) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 2 Satz 3 sieht eine Verbesserung des Betreu-
ungsunterhaltsanspruchs der Mutter eines nichtehe-
lichen Kindes vor. 

Das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsge-
setz hat mit der Erweiterung der Anspruchsvoraus-
setzungen des Betreuungsunterhalts und der Verlän-
gerung seiner Dauer auf drei Jahre bereits wesent-
liche Reformziele verwirklicht. Um in Ausnahmefäl-
len durch eine starre Bef ristung auftretende Härten 
zu vermeiden, soll der Betreuungsunterhalt jedoch 
künftig auch über die Dreijahresgrenze hinaus 
gewährt werden können, nämlich dann, wenn eine 
Beendigung nach Ablauf von drei Jahren insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Belange des Kindes 
grob unbillig wäre. Zu denken ist etwa daran, daß 
das Kind behindert und deshalb auf eine intensivere 
und längere Betreuung durch die Mutter angewiesen 
ist. In diesem Fall kann es der Billigkeit entsprechen, 
den Vater des Kindes auch über den Dreijahreszeit-
raum hinaus für den Betreuungsunterhalt der Mutter 
aufkommen zu lassen. 

Im übrigen läßt der Entwurf das in § 16151 Abs. 3 ge-
regelte Rangverhältnis der Ansprüche nach § 1615 1 
Abs. 1 und 2 gegenüber anderen Unterhaltsansprü-
chen unverändert. Es bleibt daher bei der Nachran-
gigkeit gegenüber Unterhaltsansprüchen einer Ehe-
frau und einer geschiedenen Ehefrau. Eine Rege-
lung, die den Unterhaltsanspruch der Mu tter des 
nichtehelichen Kindes - ganz oder in Höhe eines zur 
Betreuung des Kindes erforderlichen Mindestunter-
halts - dem Unterhaltsanspruch einer Ehefrau im 
Rang gleichstellt, müßte konsequenterweise auch zu 
einer Änderung des § 1582 führen. Der Vorrang 
der Unterhaltsansprüche einer geschiedenen Ehe-
frau gemäß § 1582 Abs. 1 Satz 2 wäre dann - eben- 
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falls ganz oder in Höhe eines Mindestunterhalts-
anspruchs - für die Fälle aufzuheben, in denen sich 
der Unterhaltsanspruch einer neuen Ehefrau auf die 
Betreuung eines oder mehrerer Kinder aus der 
neuen Ehe gründet. Dies erscheint nicht gerecht-
fertigt. 

Zu Buchstabe b 

Der neue Absatz 5 trägt dem Umstand Rechnung, 
daß die Betreuung des Kindes auch durch den Vater 
stattfinden kann. In diesem Fall muß der Anspruch 
nach Absatz 2 Satz 2 dem Vater zustehen (Satz 1). 
Gegebenenfalls gelten die Vorschriften über das 
Rangverhältnis dieses Anspruchs und die sonstigen 
Bestimmungen des Absatzes 3 für diesen Anspruch 
entsprechend, wobei der Vater der Mutter und die 
Mutter dem Vater gleichsteht (Satz 2). 

Zu Nummer 5 (§ 1615 o) 

Zu Buchstabe a 

Die in Buchstabe a vorgesehene Änderung ist eine 
bloße Folgeänderung im Hinblick darauf, daß 
§ 1600 o dem neuen § 1600 d Abs. 2 E entspricht. 

Zu Buchstabe b 

Die in Buchstabe b vorgesehene Neufassung des 
Absatzes 2 erster Halbsatz berücksichtigt, daß der 
Betreuungsunterhaltsanspruch auf Grund seiner Än-
derung durch das Schwangeren- und Familienhilfe-
änderungsgesetz für eine Regeldauer von drei Jah-
ren besteht und daß die Mutter künftig nach § 641 d 
Abs. 1 ZPO-E im Rahmen der Vaterschaftsfeststel-
lung eine Regelung des Betreuungsunterhalts durch 
eine einstweilige Anordnung beantragen kann. 
Dementsprechend sollen die nach den §§ 1615 k, 
1615 l E zu zahlenden Beträge nicht mehr insgesamt 
auch im Wege der einstweiligen Verfügung nach Ab-
satz 2 E verlangt werden können. Es liegt nahe, den 
Zeitraum, für den insoweit Unterhalt durch einstwei-
lige Verfügung verlangt werden kann, auf drei 
Monate zu begrenzen. Denn dieser Verfügungszeit-
raum kann nicht länger sein als der, der nach Ab-
satz 1 Satz 1 E für die einstweilige Verfügung zugun-
sten des Kindesunterhalts gilt, zumal das Kind im 
Gegensatz zur Mutter einen zeitlich unbegrenzten 
Unterhaltsanspruch hat. 

Zu Nummer 6 (§§ 1616 bis 1618) 

Zu § 1616 

Die Vorschrift regelt die Namensführung von Kin-
dern, deren Eltern gemäß § 1355 Abs. 1 Satz 1 einen 
Ehenamen führen. Sie gilt damit nicht notwendig nur 
für in der Ehe geborene Kinder: Die Eltern brauchen 
im Zeitpunkt der Geburt nicht mehr miteinander ver-
heiratet zu sein; ausreichend ist, daß sie vor der Ge-
burt miteinander verheiratet waren und im Zeitpunkt 
der Geburt noch den Ehenamen aus ihrer Ehe fo rt

-führen. Heiraten die Eltern erst nach der Geburt, gel-
ten § 1617 b Abs. 1, § 1617 c Abs. 1 E. 

Zu § 1617 

Die Vorschrift gilt für miteinander verheiratete Eltern 
ebenso wie für nicht miteinander verheiratete Eltern. 
Entscheidend ist, daß die Eltern - im zweiten Fa ll 

 zwangsläufig - keinen gemeinsamen Ehenamen füh-
ren. Außerdem müssen die Eltern die gemeinsame 
Sorge haben. Diese kann sich dabei aus § 1626 a 
Abs. 1 Nr. 1 E ergeben. 

Zu Absatz 1 

Die in Absatz 1 vorgesehenen Möglichkeiten der 
Namenswahl entsprechen den Alternativen, die der 
geltende § 1616 Abs. 2 für die Namensbestimmung 
ehelicher Kinder eröffnet. Wählbar ist danach der 
vom Kindesvater geführte Name auch, wenn der 
Vater mit der Kindesmutter nicht verheiratet ist. In 
Übereinstimmung mit dem heute für eheliche Kinder 
geltenden Recht (§ 1616 Abs. 2 Satz 3) soll im Fall  ge-
meinsamer Sorge die von den Eltern getroffene Na-
mensbestimmung auch für die weiteren gemeinsa-
men Kinder dieser Eltern gelten. Auch dieser Grund-
satz der „Einheitlichkeit des Geschwisternamens" 
soll nunmehr auf alle Kinder unabhängig davon, ob 
deren Eltern miteinander verheiratet sind oder nicht, 
Anwendung finden. 

Zu Absatz 2 und 3 

Der in Absatz 2 und 3 geregelte Entscheidungsme-
chanismus bei Uneinigkeit der Eltern, die die Sorge 
gemeinsam innehaben, über den Kindesnamen ist 
dem geltenden § 1616 Abs. 2 und 3 nachgebildet. Zu-
ständig soll künftig allerdings nicht mehr das Vor-
mundschaftsgericht, sondern das Familiengericht 
sein. Dies hat folgenden Grund: Für den Entzug der 
elterlichen Sorge soll künftig allein das Familienge-
richt zuständig sein (siehe hierzu unter I.VIII.1.a der 
Vorbemerkungen). Dies gilt auch für Maßnahmen, 
die sich für einen Elternteil faktisch als Sorgeentzug 
auswirken. Dies sind insbesondere Maßnahmen, 
durch die bei an sich bestehender gemeinsamer 
Sorge einem Elternteil die Alleinsorge bzw. die 
„alleinige Entscheidungsbefugnis" übertragen wird. 
So wird künftig das Familiengericht für die Zuteilung 
der Alleinentscheidungsbefugnis nach § 1628 E zu-
ständig sein. Es bestehen keine Sachgründe, von 
dieser Zuständigkeitsregelung die Zuweisung der 
Alleinentscheidungsbefugnis im Namensrecht aus-
zunehmen. 

Zu § 1617 a 

Nach § 1616 Abs. 2 bestimmen Eltern, die keinen 
Ehenamen führen, den Namen der Mutter oder den 
Namen des Vaters zum Geburtsnamen ihres eheli-
chen Kindes. Dieses Wahlrecht besteht auch dann, 
wenn die elterliche Sorge für das eheliche Kind nur 
einem Elternteil zusteht; in diesem Fa ll  übt dieser 
Elternteil das Wahlrecht alleine aus. Nach § 1617 
Abs. 1 Satz 1 erhält das nichteheliche Kind dagegen 
zwingend den Namen, den die Mutter, die alleinige 
Inhaberin der Sorge ist, im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes führt; ein Zugriff auf den Namen des Vaters 
ist nur im Wege der Einbenennung mit dessen Ein-
verständnis möglich (vgl. § 1618). Das neue Recht, 
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das die Unterscheidung zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern so weit wie möglich beseiti-
gen will, muß sich zwischen den Regelungsmecha-
nismen des § 1616 Abs. 2 und des § 1617 Abs. 1 Satz 1 
entscheiden. 

§ 1617 a trifft diese Entscheidung im Sinne der zwei-
ten Alternative: Die Vorschrift geht dabei einerseits 
davon aus, daß die Möglichkeit, den elterlichen Na-
men auf das Kind zu tradieren, nicht Ausfluß der 
natürlichen Elternschaft, sondern Teil der elterlichen 
Sorge ist. Zum anderen verdeutlicht die Vorschrift, 
daß der Elternteil, der alleiniger Inhaber der Sorge 
ist, nicht einseitig über den Namen des anderen 
Elternteils disponieren darf. Dem Elternteil, der allei-
niger Inhaber der Sorge ist, wird deshalb kein Na-
mensbestimmungsrecht im Sinne einer Wahlbefugnis 
zugestanden. Das Kind erhält vielmehr kraft Geset-
zes den Namen, den dieser Elternteil im Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes führt; die Beschränkungen 
des § 1617 Abs. 1 Satz 2 sind, wie der Vergleich mit 
§ 1616 Abs. 2 Satz 1 zeigt, überholt und sollen des-
halb in der Neuregelung entfallen. Zur Möglichkeit, 
dem Kind - nachträglich - den Namen des Eltern-
teils, der nicht Inhaber der Sorge ist, mit dessen Ein-
willigung zuzuweisen, vgl. § 1618 Abs. 2 E. 

Zu§ 1617 b 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 eröffnet die Möglichkeit, den einem Kind 
gemäß § 1617 a zugewiesenen Namen neu zu be-
stimmen, wenn die Eltern nach der Geburt des Kin-
des einander heiraten oder etwa durch übereinstim-
mende Sorgeerklärung gemäß § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 E 
eine gemeinsame Sorge begründen. Im ersten Fall 
erwächst den Eltern ein Recht zur Neubestimmung 
des Kindesnamens allerdings nur, wenn sie - wie 
vom geltenden § 1720 Abs. 2 vorausgesetzt - keinen 
Ehenamen bestimmen; anderenfalls geht § 1617 c 
Abs. 1 E dem Absatz 1 vor. In beiden Fä llen setzt die 
Neubestimmung Einigkeit der Eltern voraus; eine 
Streitentscheidung durch das Gericht ist, weil das 
Kind bereits einen Namen führt, nicht notwendig 
und deshalb - entsprechend dem System des bereits 
geltenden Rechts - auch nicht vorgesehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 schafft ein vergleichbares Recht zur Neube-
stimmung des Namens in Fällen, in denen die Eltern 
keinen Ehenamen führen und ein Elternteil die elter-
liche Alleinsorge erst erlangt, wenn dem Kind bereits 
ein Name zugewiesen ist. Der vom Kind geführte Na-
me kann ein nach §§ 1617, 1617 b E bestimmter Ge-
burtsname, aber auch ein dem Kind nach § 1617 a E 
kraft Gesetzes zugewiesener Geburtsname sein. In 
beiden Fällen soll der Elternteil, der die Alleinsorge 
erst erlangt hat, nachdem dem Kind bereits ein Name 
zugewiesen war, einen Gleichlauf seines Namens mit 
dem Kindesnamen herbeiführen können. Das Inter-
esse des Kindes an der Kontinuität der bisherigen 
Namensführung wird durch die Sicherungen in dem 
für entsprechend anwendbar erklärten Absatz 1 
Satz 3 und 4 gewährleistet. Besonders praktisch 

dürfte das von Absatz 2 eröffnete Neubestimmungs-
recht in Fällen werden, in denen der ursprünglich 
„namensgebende" Elternteil verstirbt und dem ande-
ren Elternteil damit die elterliche Alleinsorge zufällt; 
denkbar sind allerdings auch Fälle, in denen die 
elterliche Sorge einem Elternteil entzogen wird oder 
ruht. Ausdrücklich ausgenommen sind Fälle des Sor-
gewechsels nach Trennung der Eltern (vgl. § 1671 E); 
die ehelichen Zerwürfnisse sollen sich nicht in einer 
Auseinandersetzung um den Kindesnamen fortset-
zen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 bricht mit einem Grundgedanken des gel-
tenden Rechts: Nach § 1617 Abs. 1 erhält das ehe-
liche Kind mit der Feststellung seiner Nichtehelich-
keit den Namen, den seine Mutter im Zeitpunkt der 
Geburt führt. Dieser Name kann weiterhin der Ehe-
name, es kann aber auch ein nicht zum Ehenamen 
bestimmter Geburtsname oder ein vorehelicher Na-
me der Mutter sein. Die Auswirkungen dieses 
Grundsatzes sind nicht unproblematisch. Dies gilt 
insbesondere seit der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 5. März 1991 und - verstärkt - 
seit dem Inkrafttreten des Familiennamensrechts-
gesetzes: Ehegatten müssen danach keinen Ehe-
namen führen. Eheliche Kinder, die bei unterschied-
licher Namensführung ihrer Eltern (auch) den Na-
men des Vaters als Geburtsnamen führen, werden 
deshalb - im Fall erfolgreicher Anfechtung der Ehe-
lichkeit - vermehrt zu einem Namenswechsel ge-
zwungen. Besondere Härtegründe, die namentlich 
bei älteren Kindern einem solchen Namenswechsel 
entgegenstehen, können nur im Wege öffentlich

-

rechtlicher Namensänderung mit Wirkung für die 
Zukunft berücksichtigt werden. Mit der Verabschie-
dung des Kindschaftsrechtsreformgesetzes, das auch 
nicht miteinander verheirateten Eltern eine gemein-
same Sorge und - in der Folge - ein Wahlrecht für 
den Kindesnamen eröffnet, würden sich die Fälle, in 
denen ein Kind nach erfolgreicher Anfechtung der 
Vaterschaft zu einem Wechsel vom Vaternamen zum 
Mutternamen gezwungen wird, deutlich häufen. 

Absatz 3 tritt dieser Besorgnis entgegen: Künftig soll 
das Kind auch nach einer erfolgreichen Anfechtung 
der Vaterschaft den Namen behalten, den ihm Ge-
setz oder Bestimmung der Eltern zuvor zugewiesen 
haben. Ein Kind, das den Namen seines Vaters als 
Geburtsnamen führt, soll allerdings berechtigt sein, 
sich bei Feststellung der Nichtvaterschaft aus der na-
mensrechtlichen Bindung zum Vater zu lösen. Ein 
gleiches Recht soll dem Mann zustehen, dessen 
Nichtvaterschaft festgestellt wird, sofern das Kind 
noch nicht das fünfte Lebensjahr vollendet hat und 
damit nachteilige Auswirkungen eines Namens-
wechsels auf die Persönlichkeitsfindung des Kindes 
nicht zu besorgen sind. Das Namensänderungsrecht 
des Kindes oder des Mannes werden durch Erklä-
rung gegenüber dem Standesbeamten verwirklicht. 
Das Kind wird vor übereilten Entschließungen durch 
die Sicherungen geschützt, die das geltende Recht 
für Anschließungserklärungen des Kindes bereithält 
und die auch in den neuen § 1617 c Abs. 1 E Eingang 
gefunden haben. 
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Zu § 1617 c 

Die Regelung entspricht dem geltenden § 1616 a, gilt 
jedoch für alle Kinder unabhängig davon, ob ihre 
Eltern miteinander verheiratet sind/waren oder nicht. 
Der geltende § 1617 Abs. 2 bis A geht deshalb in 
Absatz 2 Nr. 2 der vorgeschlagenen Neuregelung, 
der geltende § 1720 Abs. 1 in Absatz 1 der vorge-
schlagenen Neuregelung auf. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 betrifft die „nachträgliche" Bestimmung des 
Ehenamens. Eine solche nachträgliche Bestimmung 
liegt zum einen dann vor, wenn die Ehegatten zwar 
im Zeitpunkt der Geburt miteinander verheiratet 
sind, aber erst nach der Eheschließung und der Ge-
burt des Kindes einen Ehenamen bestimmen. Zum 
anderen findet die Vorschrift auch Anwendung, 
wenn die Ehegatten einen Ehenamen auf Grund 
einer erst nach der Geburt des Kindes erfolgenden 
Heirat bestimmen. Insoweit ist zu unterscheiden: Be-
stimmen die Ehegatten einen Ehenamen bei der  - 
der  Geburt nachfolgenden - Eheschließung, wirkt 
der Name gemäß § 1617 c Abs. 1 E auf das Kind über; 
die Regelung tritt an die Stelle des geltenden § 1720. 
Heiraten die Ehegatten dagegen nach der Geburt, 
ohne zunächst einen Ehenamen zu bestimmen, so 
haben sie zunächst das Neubestimmungsrecht nach 
§ 1617 b Abs. 1 E. Bestimmen sie dann später einen 
Ehenamen, so wirkt dieser gemäß § 1617 c Abs. 1 E 
auf das Kind über. 

Der Entwurf sieht auch für die Genehmigung der An-
schließung an die Namensänderung die Zuständig-
keit des Familiengerichts vor. Künftig wird im Fall 
der Uneinigkeit der Eltern, die die gemeinsame Sor-
ge innehaben, nach § 1617 Abs. 2 und 3 E das Fami-
liengericht zu entscheiden haben. Auf die Begrün-
dung zu § 1617 Abs. 2 und 3 E wird verwiesen. In 
Konsequenz dazu soll auch für die Genehmigung der 
Anschließung an die Namensänderung dieselbe Zu-
ständigkeitsregelung gelten. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen Änderungen des Ehenamens oder - bei na-
mensverschiedenen Eltern - Änderungen des Fami-
liennamens des namensgebenden Elternteils auf den 
Kindesnamen überwirken. Die Regelung entspricht 
dem geltenden § 1616 a Abs. 2, ist aber redaktionell 
klarer gefaßt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht dem geltenden § 1616 a Abs. 3. 

Zu § 1618 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 betrifft eine der im geltenden § 1618 eröff-
neten Möglichkeiten, ein unverheiratetes nichteheli-
ches Kind einzubenennen. Geregelt wird das Recht, 
dem unverheirateten nichtehelichen Kind einen Ehe-
namen zu erteilen, den der Elternteil, der allein Inha-
ber der Sorge ist - im Regelfall also die Mutter -, und 
der Ehegatte dieses Elternteils führen. Gegenüber 

dem geltenden § 1618 ist die Neuregelung des 
§ 1618 E allerdings deutlich erweitert: Die Möglich-
keit der Einbenennung besteht nicht nur bei nicht-
ehelichen Kindern; sie gilt in grundsätzlich gleicher 
Weise auch für eheliche Kinder. Diese können, wenn 
die Ehe ihrer Eltern aufgelöst und der Elternteil, der 
nach Auflösung der Ehe allein Inhaber der Sorge ist, 
wieder verheiratet ist, den Ehenamen aus der neuen 
Ehe erhalten. Damit wird der Forderung entspro-
chen, die Einbenennung von Stiefkindern zu ermög-
lichen und dadurch die Integration solcher Kinder in 
die neue „Stieffamilie" zu fördern (vgl. Bundestags

-

Drucksache 12/3163 - Stellungnahme des Bundes-
rates zu Artikel 1 Nr. 3). 

Nach dem Vorschlag bedarf die Einbenennung eines 
Kindes unabhängig davon, ob seine Eltern miteinan-
der verheiratet waren oder nicht, der Zustimmung 
des Elternteils, der nicht Inhaber der Sorge ist. Dieses 
Zustimmungserfordernis erscheint bei ehelichen Kin-
dern selbstverständlich: Nach Scheidung der Ehe soll 
ein Elternteil das gemeinsame Kind nicht einseitig - 
auf Grund seiner alleinigen Sorge - namensrechtlich 
vom anderen Elternteil „separieren" können. Nichts 
anderes kann konsequenterweise für nichteheliche 
Kinder gelten: Diese sind, wie die  Wahlmöglichkei-
ten bei der Bestimmung ihres Geburtsnamens zei-
gen, beiden Eltern namensrechtlich grundsätzlich in 
gleicher Weise verbunden. Diese Verbindung impli-
ziert ein grundsätzlich gleichberechtigtes Mitbestim-
mungsrecht beider Eltern in Fällen, in denen das 
Kind mit einem „Drittnamen" belegt werden soll. 

Voraussetzung für die Zustimmungsberechtigung ist 
allerdings eine noch im Zeitpunkt der Einbenennung 
fortbestehende Namensidentität von Kind und 
Elternteil, der nicht Inhaber der Sorge ist: Nur wenn 
das Kind einen (in den Fällen des § 1616 E: zumin-
dest auch) vom Elternteil, der nicht Inhaber der Sorge 
ist, hergeleiteten Namen führt und dieser Elternteil 
sich auch seinerseits noch nicht von diesem Namen 
(etwa nach § 1355 Abs. 5 oder im Zuge einer erneu-
ten Eheschließung) „losgesagt" hat, bedarf die Ein-
benennung seiner Einwilligung. Das Einwilligungs-
erfordernis dient mit anderen Worten nicht einer 
Kontrolle der Ausübung des Namensbestimmungs-
rechts durch den Elternteil, der allein Inhaber der 
Sorge ist; er schützt vielmehr ausschließlich das Inter-
esse des anderen Elternteils am Fortbestand des na-
mensrechtlichen Bandes zwischen ihm und seinem 
Kind. Eine verweigerte Einwilligung kann allerdings 
ersetzt werden, wenn die Namenserteilung dem 
Wohl des Kindes dient; zuständig ist auch hier das 
Familiengericht (vgl. Begründung zu § 1617 Abs. 2 
und 3 sowie zu § 1617 c Abs. 1 E). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ergänzt die Regelung des § 1617 a E: Bei 
alleiniger Sorge eines Elternteils weist das Gesetz 
dem Kind dessen Namen als Geburtsnamen zu. Der 
Elternteil, der Inhaber der Sorge ist, soll jedoch - 
ähnlich wie bereits im geltenden § 1618 vorgesehen 
- im Einvernehmen mit dem anderen Elternteil auch 
dessen Namen zum Geburtsnamen des gemeinsa-
men Kindes bestimmen können. Das neue Recht ver-
steht die Namensbestimmung dabei konsequent als 
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Ausfluß der elterlichen Sorge. Deshalb erteilt nicht, 
wie im geltenden § 1618 vorgesehen, der Vater, der 
nicht Inhaber der Sorge ist, mit Einwilligung der 
Mutter dem Kind seinen Namen; vielmehr erteilt der 
Elternteil, der Inhaber der Sorge ist, - umgekehrt - 
dem Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils 
dessen Namen. Einen sachlichen Unterschied be-
gründet diese gesetzestechnische „Umkehr" nicht, 
da sich die Bezugnahme auf Absatz 1 nicht auf des-
sen Satz 3 erstreckt, also die Ersetzung der Einwilli-
gung durch das Familiengericht unzulässig und da-
mit eine Namenserteilung auch gegen den Willen 
des „Namensträgers" ausgeschlossen ist. 

Zu Nummer 7 (Fünfter Titel des Zweiten Abschnitts 
des Vierten Buchs) 

Der Fünfte Titel des Zweiten Abschnitts des Vierten 
Buchs enthält künftig die Vorschriften über die elter-
liche Sorge sowohl für Kinder, deren Eltern miteinan-
der verheiratet sind oder waren, als auch für Kinder, 
bei deren Eltern dies nicht der Fall ist. Der bisherige 
Sechste Titel mit seinen Sondervorschriften für die 
elterliche Sorge bei nichtehelichen Kindern kann 
deshalb aufgehoben werden (siehe Nummer 36). 
Dementsprechend sind in der Überschrift des Fünf-
ten Titels die Wörter „für eheliche Kinder" zu strei-
chen. 

Die gemeinsame Sorge von Eltern, die weder bei der 
Geburt ihres Kindes noch später miteinander verhei-
ratet sind, ist daran geknüpft, daß die Eltern Sorge-
erklärungen abgeben. Andere Voraussetzungen wer-
den nicht gestellt, insbesondere kommt es nicht dar-
auf an, ob die Eltern zusammenleben. Auch nach 
Trennung der Eltern, unabhängig davon, ob diese 
miteinander verheiratet sind oder nicht, verbleibt es 
im Grundsatz bei der gemeinsamen Sorge, wenn 
kein Antrag auf Zuweisung der Alleinsorge gestellt 
wird (siehe hierzu I.II.3 der Vorbemerkungen). 

Zu Nummer 8 (§ 1626) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 Satz 1 E enthält die Definition des Begriffs 
„elterliche Sorge". Die Definition entspricht im 
wesentlichen geltendem Recht (§ 1626 Abs. 1 Satz 1). 
Im Gegensatz zum geltenden Recht wird der Begriff 
„Eltern" statt „der Vater und die Mutter" gebraucht. 
Dies verdeutlicht die Gemeinsamkeit der Sorge. Ab-
weichend vom geltenden Recht wird die Reihenfolge 
„das Recht und die Pflicht" vertauscht in „die Pflicht 
und das Recht". Dies entspricht einerseits der Le-
benswirklichkeit, in der mit der elterlichen Sorge 
wesentlich mehr Pflichten als Rechte verbunden 
sind. Andererseits wird damit einer verbreiteten Ten-
denz entgegengewirkt, den Begriff der „elterlichen 
Sorge" auf ein „Sorgerecht" zu verkürzen. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 E enthält entsprechend dem Vorschlag der 
Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" einen allge-
meinen Grundsatz dahingehend, daß der Umgang 
mit den Eltern und anderen wichtigen Bezugsperso
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nen in der Regel dem Kindeswohl dient. Ein gericht-
lich durchsetzbares Umgangsrecht des Kindes wird 
dadurch nicht geschaffen (siehe hierzu I.III der Vor-
bemerkungen). Absatz 3 stellt dennoch mehr als ei-
nen bloßen Programmsatz dar. Er ergänzt vielmehr 
Regelungen, in denen das Kindeswohl eine entschei-
dende Bedeutung hat. So wird klargestellt, daß eine 
Vereitelung des Umgangs in besonders gelagerten 
Fällen Anlaß für gerichtliche Maßnahmen nach 
§ 1666 E - bis hin zum Entzug der Sorge - sein kann. 
Auch für das Umgangsrecht von Großeltern, Ge-
schwistern, Stiefeltern und Pflegeeltern (§ 1685 E) ist 
Absatz 3 von Bedeutung. Diese Personen haben ein 
Umgangsrecht, wenn der Umgang dem Wohl des 
Kindes dient. Aus Satz 2 ergibt sich, daß der Umgang 
in der Regel dann zum Wohl des Kindes gehört, wenn 
das Kind zu der betreffenden Bezugsperson Bindun-
gen besitzt, deren Aufrechterhaltung seiner Entwick-
lung förderlich ist. 

Zu Nummer 9 (§§ 1626 a bis 1626 e) 

Zu § 1626 a 

Die Vorschrift ergänzt die Aussage des § 1626 Abs. 1 
Satz 1 E für die Fälle, in denen die Eltern des Kindes 
im Zeitpunkt seiner Geburt nicht miteinander verhei-
ratet sind. In diesen Fällen tritt nicht automatisch mit 
der Geburt des Kindes die gemeinsame Sorge ein. 
Wenn nicht eine der in Absatz 1 genannten zusätz-
lichen Voraussetzungen vorliegt, steht die Allein-
sorge der Mutter zu. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift sieht vor, daß die gemeinsame elter-
liche Sorge für ein Kind, dessen Eltern bei seiner Ge-
burt nicht miteinander verheiratet sind, eintritt, wenn 
die Eltern erklären, daß sie die Sorge gemeinsam 
übernehmen wollen oder nach der Geburt des Kin-
des einander heiraten. Sie regelt damit sowohl Fälle, 
in denen die gemeinsame Sorge bereits mit der 
Geburt des Kindes (auf Grund von vorgeburtlichen 
Sorgeerklärungen, § 1626 b Abs. 2 E) eintritt, als 
auch Fälle, in denen die gemeinsame Sorge erst nach 
der Geburt des Kindes auf Grund nachgeburtlicher 
Sorgeerklärungen oder nachfolgender Heirat ent-
steht. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 legt in einer Legaldefinition den erforder-
lichen Inhalt der Sorgeerklärungen fest. Diese brin-
gen den Willen der Eltern zum Ausdruck, die elterli-
che Sorge künftig gemeinsam innehaben zu wollen. 
Darüber hinausgehende Erklärungen, etwa soweit 
sie Einzelheiten der künftigen Wahrnehmung der el-
terlichen Sorge betreffen, können nicht Bestandteil 
einer Sorgeerklärung im Sinne der §§ 1626 a ff. E 
sein. 

Die Sorgeerklärungen müssen von den Eltern des 
Kindes nicht gemeinsam abgegeben werden; die Ge-
meinsamkeit der Erklärungen bezieht sich lediglich 
darauf, daß sie inhaltlich gleichlautend sein müssen. 
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Zu Nummer 2 

Die gemeinsame Sorge tritt von Gesetzes wegen ein, 
wenn die Eltern einander heiraten, ohne daß es wei-
terer Rechtshandlungen bedarf. Die Vorschrift tritt 
insoweit an die Stelle der heutigen Legitimation 
durch Eheschließung des Vaters mit der Mutter 
(§ 1719 Satz 1). 

Ebenso wie heute der eheliche Status des Kindes im 
Fall  späterer Nichtigerklärung der Ehe seiner Eltern 
nicht verloren geht (§ 1719 Satz 1 Halbsatz 2), soll 
künftig die gemeinsame Sorge durch die Nichtig-
erklärung nicht berührt werden (Halbsatz 2). 

Zu Absatz 2 

Wenn die Eltern weder bei der Geburt des Kindes 
miteinander verheiratet sind noch vorgeburtliche 
Sorgeerklärungen abgegeben haben, so hat die Mut-
ter die elterliche Sorge, soweit nicht andere gesetz-
liche Vorschriften dem entgegenstehen oder Ein-
schränkungen vorsehen, etwa wenn die elterliche 
Sorge wegen Geschäftsunfähigkeit der Mutter ruht 
(§ 1673 Abs. 1), wenn im Fall der Minderjährigkeit 
der Mutter diese neben dem gesetzlichen Vertreter 
nur die tatsächliche Personensorge hat (§ 1673 
Abs. 2) oder wenn im Fall des nicht nur vorüber-
gehenden Getrenntlebens der Eltern dem Vater die 
Sorge oder ein Teil der Sorge allein übertragen wor-
den ist (§ 1672 Abs. 1 E). 

Die Formulierung „unter der elterlichen Sorge der 
Mutter" in § 1705 Satz 1 des geltenden Rechts ist 
nicht übernommen worden, weil damit ein Herr-
schaftsverhältnis ausgedrückt wird, das dem Pflicht-
charakter der elterlichen Sorge nicht entspricht. 

Zu § 1626 b 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß Sorgeerklärungen wegen ih-
rer einschneidenden Bedeutung sowohl bedingungs-
feindlich sind als auch nicht unter einer Zeitbestim-
mung abgegeben werden können. Elternverantwor-
tung auf Zeit oder in Abhängigkeit von einem künfti-
gen, etwa ungewissen Ereignis ist im Interesse des 
Kindes nicht wünschenswert. Die Regelung erlaubt 
es auch nicht, einen Anfangszeitpunkt für den Ein-
tritt der elterlichen Sorge festzulegen. Wenn sich 
z. B. der Vater die Übernahme der Mitsorge noch 
nicht zutraut oder die Mutter vorher eine gewisse 
Zeit beobachten will , ob der Vater genügend Verant-
wortungsbewußtsein für das Kind zeigt, ist es sinn-
voller, daß die Eltern die Sorgeerklärungen erst nach 
Ablauf dieser „Probezeit" abgeben. 

Zu Absatz 2 

Nach geltendem Recht ist bereits die vorgeburtliche 
Vaterschaftsanerkennung möglich (§ 1600 b Abs. 2). 
Mit dem Entwurf eines Beistandschaftsgesetzes, 
demzufolge die Mutter bei der Zustimmung zur Va-
terschaftsanerkennung das Kind schon vor der Ge-
burt vertreten kann, soll diese Möglichkeit erleichtert 
werden. Die in Absatz 2 getroffene Regelung ergänzt 
diese Erleichterung in der Weise, daß auch Sorge

-

erklärungen schon vor der Geburt des Kindes abge-
geben werden können. 

Zu Absatz 3 

Wenn eine gerichtliche Entscheidung gemäß §§ 1671, 
1672 E über die elterliche Sorge vorliegt, haben die 
Eltern nicht mehr die Möglichkeit, durch Abgabe 
von Sorgeerklärungen die gemeinsame Sorge her-
beizuführen. Dies betrifft folgende Fallgestaltungen: 

- Die gemeinsame Sorge hatte gemäß § 1626 a 
Abs. 1 Nr. 1 E bereits bestanden, es wurde jedoch 
durch eine Entscheidung nach § 1671 E die Allein-
sorge eines Elternteils begründet. Die gemein-
same Sorge kann (außer durch Heirat der Eltern) 
nur durch eine Änderungsentscheidung gemäß 
§ 1696 Abs. 1 E wiederbegründet werden. 

- Die Alleinsorge der Mutter wurde durch Entschei-
dung nach § 1672 Abs. 1 E auf den Vater übertra-
gen. In diesem Fall kann die gemeinsame Sorge 
durch gerichtliche Entscheidung nach § 1672 
Abs. 2 Satz 1 E herbeigeführt werden. 

- Die Alleinsorge der Mutter wurde zunächst gemäß 
§ 1672 Abs. 1 E auf den Vater übertragen, sodann 
aber durch Aufhebung dieser Entscheidung 
(§ 1696 Abs. 1 E) wieder auf die Mutter rücküber-
tragen. Das Gericht kann dann gemäß § 1672 
Abs. 2 Satz 2 E die gemeinsame Sorge begründen. 

Würde man in den genannten Fällen, in denen das 
Gericht auf Antrag der Eltern tätig wurde und seine 
Entscheidung unter dem Blickwinkel des Kindes-
wohls getroffen hat, den Eltern die Abgabe von 
Sorgeerklärungen gestatten, so bestünde die Gefahr 
eines mit dem Kindeswohl unvereinbaren „Hin und 
Her" der elterlichen Sorge. 

Andere gerichtliche Entscheidungen über die elter-
liche Sorge stehen dagegen der Abgabe von Sorge-
erklärungen nicht entgegen. Wenn z. B. einer Mutter 
zunächst die Sorge gemäß § 1666 E entzogen war, 
diese Entscheidung aber gemäß § 1696 Abs. 2 E wie-
der aufgehoben wurde, so können die Eltern durch 
Sorgeerklärungen nunmehr die gemeinsame Sorge 
begründen. 

Zu § 1626 c 

Zu Absatz 1 

Wegen des höchstpersönlichen Charakters und der 
erheblichen Bedeutung der Sorgeerklärungen kön-
nen die Eltern diese nur selbst abgeben. 

Zu Absatz 2 

Der minderjährige Elternteil hat neben dem gesetzli-
chen Vertreter des Kindes die Personensorge für das 
Kind; zur Vertretung des Kindes ist er jedoch nicht 
berechtigt (§ 1673 Abs. 2). Absatz 2 ermöglicht es 
dem Minderjährigen, den anderen Elternteil an der 
elterlichen Sorge zu beteiligen oder selbst im Rah-
men der tatsächlichen Personensorge (§ 1673 Abs. 2) 
daran beteiligt zu werden. Die Sorgeerklärung des 
minderjährigen Elternteils bedarf nach Satz 1 jedoch 
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Dies 
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entspricht einer Parallelwertung zu § 3 EheG. Da-
nach bedürfte der minderjährige Elternteil auch zur 
Eingehung der Ehe mit dem leiblichen Vater des Kin-
des, wodurch dieser nach § 1626 a Abs. 1 Nr. 2 E 
ebenso Mitinhaber der gemeinsamen Sorge würde, 
der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 

Auch für die Zustimmung gilt, daß der gesetzliche 
Vertreter sie nur selbst und nicht unter einer Bedin-
gung oder einer Zeitbestimmung, jedoch auch schon 
vor der Geburt des Kindes abgeben kann (Satz 2). 

Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Zustim-
mung, so hat nach Satz 3 das Vormundschaftsgericht 
auf Antrag des minderjährigen Elternteils die Zu-
stimmung zu ersetzen, wenn die Sorgeerklärung 
dem Wohl dieses Elternteils nicht widersp richt. Maß-
stab für die vom Vormundschaftsgericht anzustel-
lende Prüfung wird wie im Fall der Eheschließung 
(§ 3 Abs. 3 EheG) die Frage sein, ob triftige Gründe 
gegen die Abgabe einer Sorgeerklärung sprechen. 

Zu § 1626 d 

Zu Absatz 1 

Die Notwendigkeit der öffentlichen Beurkundung 
entspricht den Formvorschriften bei anderen wich-
tigen familienrechtlichen Erklärungen (z. B. Vater-
schaftsanerkennung - § 1596 Abs. 1 E). Sie ist auch 
wegen der einer Beurkundung vorausgehenden Be-
lehrung unverzichtbar. Die Regelung wird ergänzt 
durch die vorgesehene Ergänzung des § 59 Abs. 1 
Satz 1 SGB VIII-E, wonach - neben dem Notar, § 20 
BNotO - auch das Jugendamt Sorgeerklärungen be-
urkunden kann. Es kann davon ausgegangen wer-
den, daß auch die Bediensteten des Jugendamts über 
die Bedeutung von Sorgeerklärungen hinreichend 
belehren können. Dagegen dürfte dies für den Stan-
desbeamten eher atypisch sein; deshalb ist eine Beur-
kundung vor dem Standesamt nicht vorgesehen. 
Zwar kann die Vaterschaftsanerkennung auch vor 
dem Standesamt erklärt werden. Jedoch dürften die 
Folgen der Vaterschaftsanerkennung im wesentli-
chen selbst einem Laien geläufig sein; für die Sorge-
erklärung gilt dies nicht in gleichem Maße, so daß an 
die Belehrungspflicht besondere Anforderungen zu 
stellen sein werden. 

Zu Absatz 2 

Die Stelle, die Sorgeerklärungen und Zustimmungen 
beurkundet, hat davon eine Mitteilung an das Ju-
gendamt zu übermitteln, das für den Geburtsort des 
Kindes zuständig ist; liegt der Geburtsort im Ausland 
oder ist er nicht zu ermitteln, ist die Mitteilung an das 
Jugendamt des Landes Berlin zu richten (§ 87 c 
Abs. 6 Satz 2 SGB VIII-E i. V. m. § 88 Abs. 1 Satz 2 
SGB VIII). Die Mitteilung dient dem Zweck, dem Ju-
gendamt die Kenntnis zu verschaffen, die Vorausset-
zung für die Erteilung der schriftlichen Auskunft ge-
mäß § 58 a SGB VIII-E ist. Durch die Angabe des Na-
mens, den das Kind bei der Beurkundung seiner Ge-
burt geführt hat, soll im Fall eines späteren Namens-
wechsels die Zuordnung der Sorgeerklärung zu dem 
Kind ermöglicht werden. 

Zu § 1626 e 

Die Regelung dient der Rechtssicherheit und hat zur 
Folge, daß andere Gründe, insbesondere Willens-
mängel, für die Wirksamkeit der Erklärung ohne Be-
deutung sind. 

Zu Nummer 10 (§ 1628) 

Zu Buchstabe a 

Wie bei allen Eingriffen in die elterliche Sorge soll 
künftig statt des Vormundschaftsgerichts das Fami-
liengericht tätig werden (siehe I.VIII.1 der Vorbemer-
kungen). 

Die Wörter „sofern dies dem Wohl des Kindes ent-
spricht", die der geltende Absatz 1 Satz 1 enthält, 
können gestrichen werden. § 1697 a des Entwurfs 
enthält einen allgemeinen Entscheidungsmaßstab 
für gerichtliche Entscheidungen auf dem Gebiet der 
elterlichen Sorge. Im Zusammenhang mit § 1628 E 
gibt die Vorschrift nicht nur einen Maßstab dafür, 
welchem Elternteil die Alleinentscheidungsbefugnis 
übertragen werden soll. Der do rt  festgelegte Maßstab 
gilt vielmehr auch für die Frage, ob das Gericht über-
haupt eine solche Übertragung vornehmen oder den 
Antrag abweisen soll (etwa, weil keine der beiden 
von den Eltern gewünschten Maßregeln mit dem 
Kindeswohl vereinbar ist und deshalb beide Maßre-
geln am besten unterbleiben). 

Ein Bedürfnis dafür, die Aufenthaltsbestimmung als 
möglichen Gegenstand einer Entscheidung nach 
§ 1628 E ausdrücklich zu nennen, besteht nicht. Die 
alleinige Zuteilung der Aufenthaltsbestimmung ist 
zwar sehr wichtig in Fällen, in denen sich ein Eltern-
teil unter Mitnahme der Kinder vom anderen Eltern-
teil trennen will. Eine - und sei es teilweise - Zutei-
lung der elterlichen Sorge ist dann gegenwärtig ge-
mäß § 1672 nicht möglich, da diese bereits ein Ge-
trenntleben voraussetzt. Die Arbeitsgruppe hat erwo-
gen, § 1672 auch für die Fälle der Trennungsabsicht 
anwendbar zu machen; der vorliegende Entwurf 
greift diese Überlegung aber nicht auf, da es sich in-
soweit um ein schlechthin nicht überprüfbares Krite-
rium handeln würde. Die Regelungsbefugnis des Ge-
richts soll sich hier vielmehr nach wie vor aus § 1628 
ergeben, der nach wohl einhelliger Meinung die 
Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts er-
laubt. 

Satz 2 des geltenden Rechts ist nicht entbehrlich. 
Zwar wird es nach allgemeinen Grundsätzen möglich 
sein, daß das Gericht dem Antrag nicht in vollem 
Umfang stattgibt, wenn es etwa bei der Zuteilung 
der alleinigen Entscheidungsbefugnis über die Auf-
enthaltsbestimmung eine zeitliche Begrenzung vor-
nimmt. Es kommen aber auch andere Beschränkun-
gen und Auflagen in Betracht, so etwa die Auflage, 
daß der alleinentscheidungsbefugte Elternteil dem 
Gericht die Einleitung bestimmter Maßnahmen an-
zuzeigen hat. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 des geltenden Rechts ist entbehrlich. Nach 
§ 52 FGG-E soll das Familiengericht in allen Verfah- 
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ren und in jeder Lage auf ein Einvernehmen der Be-
teiligten hinwirken. 

Zu Nummer 11 (§ 1629) 

Zu Buchstabe a 

Bei der Änderung in Absatz 1 Satz 3 handelt es sich 
um eine Folgeänderung, da § 1628 E keine Absätze 
mehr hat. 

Ein Notvertretungsrecht, wie es Absatz 1 Satz 4 E für 
Elternteile bei gemeinsamer elterlicher Sorge enthält, 
ist im geltenden Recht lediglich für Personen vorge-
sehen, die im Rahmen der Hilfe nach §§ 33 bis 35 
und § 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII die 
Erziehung und Betreuung übernommen haben (§ 38 
Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII). Dieses ausdrücklich einge-
räumte Notvertretungsrecht kann im Falle seiner 
Verankerung im BGB nicht auf den genannten Kreis 
von Pflegeeltern beschränkt werden, es muß viel-
mehr auch für das Verhältnis von Elternteilen zuein-
ander geregelt werden. 

Heute wird die selbständige Handlungsmacht des 
allein erreichbaren Elternteils in Eil- und Notfällen 
aus allgemeinen Grundsätzen (etwa aus Analogien 
zu § 744 Abs. 2, §§ 1454, 2038 Abs. 1 Satz 2) herge-
leitet. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherige Absatz 2 Satz 2 sieht - trotz grundsätz-
lich bestehenden gemeinsamen Vertretungsrechts 
nach § 1629 Abs. 1 Satz 1 - ein Alleinvertretungs-
recht des Elternteils, in dessen Obhut sich das Kind 
befindet, für Unterhaltsansprüche des Kindes gegen 
den anderen Elternteil vor. Nach neueren Gerichts-
entscheidungen sollen die Vorschriften nicht gelten, 
wenn anläßlich der Scheidung beiden Eltern die ge-
meinsame Sorge belassen wurde. Diese Frage soll 
nicht der Rechtsprechung überlassen werden; denn 
lehnt man eine Prozeßstandschaft ab, so bringt die 
gemeinsame Sorge nach Scheidung Nachteile für 
den Elternteil mit sich, in dessen Obhut das Kind sich 
befindet. Er kann nämlich zunächst nicht den Unter-
halt gegen den anderen Elternteil einklagen, sondern 
muß erst versuchen, insoweit die Alleinsorge zuge-
teilt zu bekommen. 

Mit der Neufassung von Absatz 2 Satz 2 soll das Al-
leinvertretungsrecht allen Elternteilen, die die ge-
meinsame Sorge mit dem anderen Elternteil haben 
und in deren Obhut sich das Kind befindet, einge-
räumt werden, unabhängig davon, ob es sich um ge-
meinsame Sorge während bestehender Ehe, nach 
Auflösung der Ehe oder bei nicht miteinander verhei-
rateten Eltern handelt. Damit wird auch bei den neu 
erfaßten Fällen ein vorheriger Entzug der Sorge des 
Elternteils, der dem Kind barunterhaltspflichtig ist, 
überflüssig. 

Eingriffe in die elterliche Sorge sollen beim Familien-
gericht konzentriert werden; daher soll nach Absatz 2 
Satz 3 für die Entziehung der Vertretungsmacht 
künftig das Familiengericht statt des Vormund-
schaftsgerichts zuständig sein (siehe I.VIII.1.a der 
Vorbemerkungen). 

Zu Buchstabe c 

Absatz 3 Satz 1 enthält - als verfahrensrechtliche Er-
gänzung von Absatz 2 Satz 2 - eine gesetzliche Pro-
zeßstandschaft des für Unterhaltsansprüche allein

-

vertretungsberechtigten Elternteils. Mit dieser Rege-
lung soll verhindert werden, daß das Kind in den 
Streit der Eltern (bei sonstigen Ehesachen oder bei 
Getrenntleben) oder in das Scheidungsverfahren 
förmlich als Partei einbezogen wird (vgl. die Begrün-
dung in Bundestags-Drucksache 10/4514 S. 23 und 
7/650 S. 174, 176). 

In anderen Fällen der gemeinsamen Sorge (nach 
Scheidung oder hei nicht miteinander verheirateten 
Eltern) ist eine gesetzliche Prozeßstandschaft nicht 
notwendig, da es in diesen Fä llen nicht zu einem 
Zusammentreffen mit Scheidungs- oder Ehesachen 
kommen kann. 

Zu Nummer 12 (§ 1632) 

Zu Buchstabe a 

Verlangt ein Elternteil die Herausgabe des Kindes 
von dem anderen Elternteil, so entscheidet heute 
hierüber das Familiengericht. Ansonsten entscheidet 
das Vormundschaftsgericht, soweit es um gegen 
Dritte gerichtete Herausgabeansprüche sowie um den 
Umgang des Kindes mit Dritten geht (Absatz 3). Künf-
tig soll für alle diese Fälle das Familiengericht zustän-
dig sein. Zu den Gründen hierfür siehe I.VIII.1.a der 
Vorbemerkungen. 

Zu Buchstabe b 

Die Voraussetzungen für die Verbleibensanordnung 
in den Pflegekindfällen werden - in Anlehnung an 
die bisherige Rechtsprechung zu dieser Vorschrift - 
neu formuliert (Absatz 4 E). Mit dieser Neufassung 
soll erreicht werden, daß die Grundlagen für eine 
Verbleibensanordnung in den Fällen der § 1632 
Abs. 4 E und § 1682 E parallel lauten. 

Die Bezugnahme auf § 1666 kann entfallen, weil die 
dort  neben der Gefährdung des Kindeswohls zusätz-
lich genannten Eingriffsmerkmale (mißbräuchliche 
Ausübung der elterlichen Sorge, Vernachlässigung 
des Kindes, unverschuldetes Versagen der Eltern, 
Verhalten eines Dritten) in der Gerichtspraxis nicht 
stets zur Voraussetzung für das Verbleiben des Kin-
des bei der Pflegefamilie gemacht werden. Auch der 
Hinweis auf Anlaß und Dauer der Familienpflege 
erscheint überflüssig. Ohnehin muß das Kind, damit 
die Vorschrift überhaupt zur Anwendung kommt, be-
reits längere Zeit bei der Pflegeperson gelebt haben. 
Außerdem sind die genannten Umstände im Rahmen 
der Kindeswohlprüfung umfassend zu würdigen. 

Der Gefahrbegriff des Absatzes 4 E entspricht dem 
des § 1666 E. Insoweit ist eine Abweichung von der 
heutigen Rechtslage nicht beabsichtigt. Keineswegs 
soll bereits bei einem im Vergleich zu § 1666 E gerin-
geren Grad der Gefahr für das Kindeswohl das 
grundrechtlich geschützte Elternrecht hinter die Be-
lange des Kindes zurücktreten müssen. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

Über die Verbleibensanordnung nach Absatz 4, die 
einen Eingriff in die elterliche Sorge darstellt, ent-
scheidet künftig das Familiengericht. 

Zu Nummer 13 (§ 1640) 

Die Vorschrift betrifft die Pflicht des Inhabers der 
Vermögenssorge, ein Vermögensverzeichnis anzufer-
tigen, wenn das Kind Vermögen von Todes wegen 
erwirbt. Zu den Gründen für die Beibehaltung dieser 
Pflicht siehe I.II.4 der Vorbemerkungen. 

Zu Buchstabe a 

Künftig soll das Familiengericht (und nicht wie bisher 
das Vormundschaftsgericht) zuständig sein. Dies be-
ruht auf der Konzentration aller Eingriffsmaßnahmen 
im Bereich der elterlichen Sorge beim Familien-
gericht (siehe I.VIII.1.a der Vorbemerkungen). 

Zu Buchstabe b 

Die in Absatz 2 Nr. 1 enthaltene Wertgrenze, die auf 
dem Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elter-
lichen Sorge beruht, wird zur Entlastung von Eltern 
und Gerichten von 10 000 DM auf 30 000 DM ange-
hoben. 

Zu Buchstabe c 

Die bisherige spezielle Grundlage des Absatzes 4 für 
Eingriffe in die Vermögenssorge ist im Hinblick auf 
die in § 1666 Abs. 1 und 2 E vorgesehene General-
klausel entbehrlich. 

Zu Nummer 14 (§ 1666) 

§§ 1666, 1667 werden als wichtigste Grundlage für 
Eingriffe in die elterliche Sorge bei vorhandenen Ge-
fahren für das Kindeswohl neu strukturiert und über-
sichtlicher gestaltet (siehe hierzu I.II.4 der Vorbemer-
kungen). 

Zu Absatz 1 

Die Generalklausel des § 1666 Abs. 1 Satz 1 ermög-
licht heute lediglich Maßnahmen zum Schutz des 
Kindes vor Gefahren, die sein körperliches, geistiges 
oder seelisches Wohl betreffen. Maßnahmen im 
Bereich der Vermögenssorge können unter anderem 
auf § 1666 Abs. 3 sowie auf § 1667 gestützt werden. 
Künftig ist Absatz 1 Grundlage zum Schutz sowohl 
der persönlichen Belange des Kindes als auch seiner 
Vermögensinteressen. 

Zuständig ist künftig nicht (wie bislang) das Vor-
mundschaftsgericht, sondern das Familiengericht 
(hierzu siehe I.VIII.1.a der Vorbemerkungen). 

Die Vorschrift des bisherigen § 1666 Abs. 1 Satz 2, 
wonach das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 
gegen einen Dritten treffen kann, ist jetzt in Absatz 4 
enthalten. 

Zu Absatz 2 

Der neue Absatz 2 greift die bisher in § 1666 Abs. 3 
sowie in § 1667 Abs. 1 und 5 enthaltenen Eingriffs

-

grundlagen auf und gestaltet sie in Ergänzung der 
Generalklausel des Absatzes 1 als Regelbeispiele für 
Eingriffe in die Vermögenssorge aus. 

Im heutigen Absatz 3 wird als Voraussetzung für den 
Entzug der Vermögenssorge bei Unterhaltsgefähr-
dung auch die Gefährdung des Unterhalts für die 
Zukunft genannt. Diese Voraussetzung braucht nicht 
in den neuen Absatz 2 (Variante 1) übernommen zu 
werden, weil nach Absatz 1 Voraussetzung für ge-
richtliche Maßnahmen ist, daß Eltern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwehren. 

Ebenso werden die im heutigen § 1667 Abs. 1 enthal-
tenen Merkmale „zu verletzen droht oder in Vermö-
gensverfall gerät" von der neuen Generalklausel des 
Absatzes 1 aufgefangen. Eine Erwähnung dieser 
Fallgestaltungen im Regelbeispiel des Absatzes 2 
(Variante 2) ist daher nicht mehr erforderlich. 

Für gerichtliche Maßnahmen nach § 1666 Abs. 1 E 
gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wenn 
Gefahren für das Kindeswohl durch Anordnungen 
des Gerichts, die nicht mit einem völligen oder teil-
weisen Entzug der elterlichen Sorge verbunden sind, 
begegnet werden kann, so ist diesen - als den weni-
ger einschneidenden Maßnahmen - der Vorrang zu 
geben. Dies bringt heute § 1667 Abs. 5 dadurch zum 
Ausdruck, daß der danach mögliche Entzug der 
Vermögenssorge im Anschluß an die in § 1667 Abs. 2 
bis 4 erwähnten Anordnungen genannt wird. Nach 
dem Regelbeispiel in Absatz 2 (Variante 3) ist eine 
Vermögensgefährdung, die Maßnahmen nach Ab-
satz 1 ermöglicht, . anzunehmen, wenn der Inhaber 
der Vermögenssorge Anordnungen des Gerichts, die 
sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 
Dadurch wird klargestellt, daß die nach § 1667 E 
möglichen Anordnungen im Sinne des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes Vorrang vor anderen Maß-
nahmen, insbesondere vor der Entziehung der Ver-
mögenssorge, haben. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 2. Anstatt 
der Formulierung „der Eltern oder eines Elternteils" 
wird die präzisere Formulierung „des Inhabers der 
Sorge" verwendet. Maßnahmen nach § 1666 E er-
greift das Gericht nämlich gegen Elternteile nur, 
wenn sie (Mit-)Inhaber der Sorge sind. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen Absatz 1 Satz 2. 
Maßnahmen gegen Dritte kann das Gericht nach 
§ 1666 E nur in Angelegenheiten der Personensorge, 
nicht aber in Angelegenheiten der Vermögenssorge 
treffen. Wird das Vermögen des Kindes durch das 
Verhalten eines Dritten gefährdet, so gelten für mög-
liche Abwehrmaßnahmen die allgemeinen Vorschrif-
ten. 

Zu Nummer 15 (§ 1667) 

Zur Aufhebung der bisherigen Absätze 1 und 5 siehe 
die Begründung zu § 1666 Abs. 1 und 2 E. 
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Die bisherigen Absätze 2, 3, 4 und 6 werden zu 
Absätzen 1 bis 4. Zum Zuständigkeitswechsel vom 
Vormundschaftsgericht zum Familiengericht siehe 
I.VIII.1.a der Vorbemerkungen. 

In Absatz 3 Satz 4 (neu) wird auf § 1666 Abs. 1 E ver-
wiesen, weil diese Vorschrift künftig Grundlage 
für Eingriffe auch in die Vermögenssorge sein wird 
(siehe I.II.4 der Vorbemerkungen). 

Zu Nummer 16 (§ 1671) 

Die Vorschrift betrifft die elterliche Sorge im Fa ll  der 
nicht nur vorübergehenden Trennung von Eltern, de-
nen die gemeinsame elterliche Sorge zusteht. Sie un-
terscheidet nicht mehr wie das geltende Recht zwi-
schen Getrenntleben und Scheidung der Eltern. Sie 
gilt auch, wenn nicht miteinander verheirateten 
Eltern die gemeinsame Sorge zusteht. 

Die Vorschrift geht von der Aufhebung des Zwangs-
verbunds aus. Die Gründe hierfür sind unter I.II.3.c 
der Vorbemerkungen ausführlich dargestellt. Die 
Aufhebung des Zwangsverbunds bedeutet, daß der 
Fortbestand der gemeinsamen Sorge nicht zwingend 
einer gerichtlichen Entscheidung bedarf. 

Hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen der 
Entscheidung über die elterliche Sorge unterscheidet 
sich bereits heute die Regelung bei Getrenntleben 
(§ 1672, der auf § 1671 verweist) nicht von der Rege-
lung für den Fall der Scheidung (§ 1671). Da der ge-
genwärtige Unterschied zwischen § 1671 (Zwangs-
verfahren) und § 1672 (in der Regel Antragsverfah-
ren) beseitigt werden soll, besteht kein Grund mehr 
für eine gespaltene Regelung. Einer materiellrechtli-
chen Sonderregelung für den Scheidungsfall bedarf 
es nicht. Es genügt deshalb, eine Regelung für den 
Fall der Trennung zu treffen; diese ist dann auch für 
den Fall der Scheidung anwendbar. Ebenso ist eine 
Regelung für den Fall  der Nichtigerklärung einer 
Ehe, wie sie das geltende Recht in § 1671 Abs. 6 vor-
sieht, entbehrlich. Verfahrensrechtliche Sonderrege-
lungen für den Fall der Anhängigkeit eines Ehever-
fahrens sind in § 621 Abs. 1 Nr. 1, §§ 623 ff. ZPO-E 
enthalten. 

Für die Entscheidung soll das Familiengericht zu-
ständig sein (siehe I.VIII.1.a der Vorbemerkungen). 

§ 1671 E geht davon aus, daß es keiner unterschied-
lichen Vorschriften für eheliche und nichteheliche 
Kinder bedarf, denn eine Anknüpfung an die Schei-
dung der Eltern ist nicht mehr vorgesehen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält den Antragsgrundsatz. Antragsbe-
rechtigt ist nur ein Elternteil, nicht aber das Jugend-
amt oder das Kind. 

Die Möglichkeit z. B. des Jugendamts, eine Entschei-
dung über die elterliche Sorge nach anderen Vor-
schriften anzuregen (beispielsweise nach § 1666 E), 
bleibt unberührt. Solange aber die Voraussetzungen 
solcher Vorschriften nicht erfüllt sind und auch kein 
Elternteil einen Antrag stellt, soll es bei der gemein-
samen Sorge bleiben. 

Auch dem Kind wird ein Antragsrecht nicht zuge-
standen. Wie beim Zusammenleben der Eltern kann 
es eine Entscheidung über die elterliche Sorge nur 
erreichen, wenn die Eingriffsvoraussetzungen ande-
rer Vorschriften erfüllt sind. Damit wird klargestellt, 
daß die Trennung als solche kein Anlaß ist, die allge-
meine Eingriffsschwelle herabzusenken, solange die 
Eltern selbst keinen Antrag auf Alleinsorge stellen 
(siehe I.II.3.h der Vorbemerkungen). 

§ 1671 E sieht im Unterschied zum geltenden § 1672 
Satz 2 kein gemischtes Antrags-/Amtsverfahren vor. 
Eine Entscheidung ergeht im Fall des § 1672 Satz 2 
nur von Amts wegen, wenn andernfalls das Wohl des 
Kindes gefährdet wäre und die Eltern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden 
(§ 1672 Satz 2 Alternative 2). Diese Schwelle ist nicht 
niedriger als die des § 1666 E, der im Rahmen des 
§ 1671 Abs. 3 E zur Anwendung kommen kann. 

Das Wort  „Antrag" entspricht dem geltenden § 1672 
Satz 2 sowie § 1628 Abs. 1 Satz 1 E. 

Die Neuregelung soll nur eingreifen, wenn den 
Eltern die gemeinsame Sorge zusteht. Im Unter-
schied dazu ist nach geltendem Recht auch dann im 
Zwangsverbund eine Entscheidung zu treffen, wenn 
die elterliche Sorge einem Elternteil allein zusteht 
oder ein Vormund bestellt ist. Ein etwaiger Wechsel 
der Alleinsorge vom einen zum anderen Elternteil 
soll sich künftig lediglich nach den allgemeinen Vor-
schriften richten. Hat ein Elternteil die elterliche Sor-
ge nicht - etwa weil sie ihm bereits entzogen worden 
ist -, so ist nicht einzusehen, weshalb sich seine 
Rechtsposition durch die Trennung in der Weise 
verbessern sollte, daß ihm nunmehr ein förmliches 
Antragsrecht zugestanden wird. 

§ 1671 E setzt voraus, daß es sich nicht nur um eine 
vorübergehende Trennung der Eltern handelt, son-
dern daß die Trennung nach den Vorstellungen der 
Eltern auf Dauer angelegt ist. Die Vorstellungen der 
Eltern werden allerdings kaum gerichtlich nachprüf-
bar sein. Dies könnte dafür sprechen, auf das Element 
„nicht nur vorübergehend" zu verzichten. Es wäre 
dann aber nicht auszuschließen, daß auch Eltern, die 
erklärtermaßen in absehbarer Zeit wieder zusammen-
leben wollen, eine Änderung der Zuweisung der elter-
lichen Sorge nach § 1671 E erreichen könnten. 

Keine besondere Regelung ist vorgesehen für Fälle, 
in denen die Eltern nicht getrennt leben, aber einer 
von ihnen - nicht nur vorübergehend - getrennt le-
ben und die Ehewohnung gemeinsam mit den Kin

-

dern verlassen will . Dies wäre, falls der andere 
Elternteil mit dem Auszug der Kinder nicht einver-
standen ist, rechtswidrig, da das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht bei gemeinsamer Sorge den Eltern ge-
meinsam zusteht. In einem Fall  der geschilderten A rt 

 kann der Elternteil gemäß § 1628 E beantragen, daß 
ihm die Entscheidung über den Aufenthalt der Kin-
der übertragen wird. Daß das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht Gegenstand einer Entscheidung nach 
§ 1628 sein kann, steht schon nach geltendem Recht 
außer Zweifel. 

§ 1671 Abs. 1 E läßt es zu, daß der Antrag auf Über

-

tragung der Alleinsorge auf einen Teil der Sorge be- 
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schränkt wird. Dies folgt aus dem allgemeinen 
Grundsatz, daß - abgesehen von den Fällen der Ge-
fährdung des Kindeswohls oder des Vermögens - der 
Staat nur zu einer Entscheidung über die elterliche 
Sorge aufgerufen ist, soweit zwischen den Eltern 
Streit um die Sorge besteht. So ist es etwa möglich, 
daß sich die Eltern nach der Trennung nur über Fra-
gen der Ausbildung des Kindes nicht einigen kön-
nen, während sie etwa hinsichtlich der Aufenthalts-
bestimmung, der Heilbehandlung, des Vermögens 
usw. keine Schwierigkeiten bei der Ausübung der 
gemeinsamen Sorge haben. Ein Elternteil, der die 
Übertragung der Alleinsorge beispielsweise in Aus-
bildungsangelegenheiten begeh rt, soll nicht ge-
zwungen sein, einen darüber hinausgehenden An-
trag stellen zu müssen. 

Im Unterschied zu § 1628 E führt die Beschränkung 
des Antrags nach § 1671 Abs. 1 E dazu, daß die Sorge 
für alle in diesem Bereich denkbaren Entscheidun-
gen bis zum Eintritt der Volljährigkeit des Kindes 
einem der beiden Elternteile übertragen wird. In 
§ 1628 E geht es dagegen um die auf eine konkrete 
Situation bezogene Zuteilung der Entscheidungs-
befugnis. 

Wie das geltende Recht (§ 1671 Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 
Satz 1) spricht der Entwurf davon, daß die Sorge 
„übertragen" wird. Dies verschleiert auf den ersten 
Blick die Tatsache, daß es sich der Sache nach um 
den Entzug der Sorge beim Antragsgegner handelt. 
Die Alleinsorge kann im technischen Sinn nicht 
„übertragen" werden, da vor der Entscheidung eine 
Alleinsorge überhaupt nicht bestand und deshalb 
auch nicht übertragen werden kann. Diese sprach-
liche Ungenauigkeit soll aber hingenommen werden. 
Die förmliche Ausgestaltung der Vorschrift als Sorge-
entzug würde die Konflikte nur verschärfen, ohne 
daß für einen der Beteiligten etwas gewonnen wäre. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Voraussetzungen, unter denen 
einem Antrag auf völlige oder teilweise Übertragung 
der Alleinsorge stattzugeben ist. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 entspricht teilweise dem geltenden § 1671 
Abs. 3. Der übereinstimmende Elternwille soll grund-
sätzlich verbindlich sein. Eine Ausnahme soll nur 
gelten, wenn das Kind das vierzehnte Lebensjahr 
vollendet hat und der Übertragung der Alleinsorge 
auf den Antragsteller widersp richt. In einem solchen 
Fall ist dann zu prüfen, ob dem Antrag deshalb statt-
zugeben ist, weil die Voraussetzungen der Nummer 2 
vorliegen. Das Kind hat also wie im geltenden Recht 
kein „Vetorecht". Es kann aber verhindern, daß der 
Vorschlag der Eltern vom Gericht ohne Sachprüfung 
übernommen wird. 

Entgegen dem geltenden § 1671 Abs. 3 Satz 1 enthält 
der Entwurf keine Regelung des Inhalts, daß das Ge-
richt von einem übereinstimmenden Elternvorschlag 
abweichen kann, wenn dies zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist. Der Entwurf geht hierbei davon aus, 
daß § 1666 E eine ausreichende Rechtsgrundlage für 

die Abweichung vom Elternvorschlag ist und daß das 
Familiengericht dem Antrag auch bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht stattgeben 
darf, soweit die Sorge auf Grund anderer Vorschriften 
abweichend geregelt werden muß (siehe Absatz 3). 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 enthält die Voraussetzungen, unter denen 
einem Antrag auch dann stattzugeben ist, wenn der 
andere Elternteil nicht zustimmt. Hierbei wird zu-
nächst auf die Erwartung abgestellt, daß die Aufhe-
bung der gemeinsamen Sorge dem Wohl des Kindes 
entspricht. Eine solche Feststellung wird sich oft 
schon anhand der bisherigen Konflikte treffen lassen. 
Dem Elternteil, der den Antrag stellt, wird dadurch 
nicht die Beweislast auferlegt, daß er selbst der „bes-
sere" Elternteil oder der andere der „schlechtere" 
Elternteil ist. Allein die Tatsache, daß notwendige 
Entscheidungen nicht getroffen werden können und 
das Kind dauernder Zankapfel zwischen den Eltern 
ist, verlangt eine Entscheidung. Es soll keine Not-
wendigkeit bestehen, eine solche Entscheidung hin-
auszuschieben, bis sich die Einigungsunfähigkeit der 
Eltern in einer konkreten Kindeswohlgefährdung 
manifestiert hat. Im Gegensatz zu § 1666 E braucht 
also nicht festgestellt zu werden, daß die gerichtliche 
Maßnahme zur Abwendung einer konkreten Kindes-
wohlgefährdung erforderlich ist. 

War das Verhältnis der Eltern bereits vor der Tren-
nung durch Gewaltanwendung des einen Elternteils 
gegenüber dem anderen Elternteil belastet, so wird - 
vor allem, wenn dies gerade der Anlaß für die Tren-
nung war - die Fortsetzung der gemeinsamen Sorge 
nicht dem Wohl des Kindes entsprechen. In diesen 
Fällen wird vielmehr davon auszugehen sein, daß die 
bestehenden Gewaltstrukturen sich fortsetzen und 
die Beibehaltung der gemeinsamen Sorge für den 
Elternteil, der Opfer der Gewaltanwendung war, eine 
Kooperation mit dem anderen Elternteil unmöglich 
macht und so zu weiteren Belastungen führt, die 
nachteilige Auswirkungen auf das Kindeswohl er-
warten lassen. 

Steht fest, daß die Aufhebung der gemeinsamen Sor-
ge für das Kind das Beste ist, so ist allerdings noch 
nicht darüber entschieden, ob das Kind beim Antrag-
steller besser aufgehoben ist. Dem Antrag ist daher 
nur stattzugeben, wenn die Übertragung der Allein-
sorge auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht. 

Nummer 2 verzichtet darauf, die im geltenden Recht 
genannten „Bindungen des Kindes" zu erwähnen. Es 
handelt sich schon gegenwärtig nur um eines von 
mehreren Kriterien, die bei der gerichtlichen Ent-
scheidung zu berücksichtigen sind. So können etwa 
die Wünsche des Kindes, die nicht mit seinen Bin-
dungen identisch sein müssen, von Bedeutung sein. 
Auch die rein äußerlichen Umstände (Wohnverhält-
nisse, Betreuungsmöglichkeiten usw.) können Ein-
fluß auf die Entscheidung haben. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt den Vorrang von Sorgeregelungen 
auf Grund anderer Vorschriften. Ergibt sich in Ver- 
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fahren nach § 1671 E, daß z. B. den Eltern gemäß 
§ 1666 E die elterliche Sorge entzogen und ein Vor-
mund bestellt werden muß, so ist entsprechend zu 
entscheiden; dem Antrag etwa der Mutter auf Allein-
sorge kann auch dann nicht stattgegeben werden, 
wenn Vater und Kind diesem Antrag zustimmen. 

Einer dem bisherigen § 1671 Abs. 5 entsprechenden 
Regelung bedarf es künftig nicht mehr. Die derzeiti-
ge Regelung hat u. a. den Zweck, auch dem Fami-
liengericht die sonst dem Vormundschaftsgericht zu-
gewiesene Anordnung einer Vormundschaft oder 
Pflegschaft zu ermöglichen, wenn die Sorge nicht zu-
mindest einem Elternteil belassen werden kann. 
Künftig ist für solche Maßnahmen ohnehin das Fami-
liengericht zuständig (§§ 1666, 1697 E). Durch den 
Wegfall des geltenden § 1671 Abs. 5 wird klarge-
stellt, daß entsprechend der herrschenden Meinung 
der Verlust der Sorge beider Elternteile auch im Fall 
von Trennung und Scheidung nur unter den strengen 
Voraussetzungen des § 1666 E erfolgen kann. 

Zur Frage, in welchen Fällen eine Sorgeregelung 
nach § 1671 Abs. 3 E im Verbundverfahren ergeht, 
wird auf I.VIII.4 der Vorbemerkungen hingewiesen. 

Wegen der Möglichkeit des Familiengerichts, neben 
dem Entzug der Sorge die Vormundschaft oder Pfleg-
schaft selbst anzuordnen und den Vormund oder 
Pfleger auszuwählen, wird auf die Begründung zu 
§ 1697 E Bezug genommen. 

Zu Nummer 17 (§ 1672) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift trifft eine Regelung für den Fa ll, daß 
die Eltern nicht nur vorübergehend getrennt leben 
und die elterliche Sorge gemäß § 1626 a Abs. 2 E der 
Mutter zusteht. Sie sieht vor, daß der Vater mit Zu-
stimmung der Mutter und nach gerichtlicher Kindes-
wohlprüfung die Alleinsorge erlangen kann. 

Der Vater eines Kindes, mit dessen Mutter er bei der 
Geburt des Kindes nicht verheiratet ist, kann heute 
die elterliche Sorge - abgesehen vom Fall der späte-
ren Heirat mit der Mutter (§ 1719) - nur ausnahms-
weise und unter teilweise sehr eingeschränkten Vor-
aussetzungen erhalten, nämlich durch Ehelicherklä-
rung (§ 1723 ff.) und durch Adoption (§ 1741 ff.). Dar-
über hinaus kann er die Sorge oder einen Teil der 
Sorge erhalten, wenn er zum Vormund oder Pfleger 
bestellt wird. Die engen Grenzen für die Erlangung 
der elterlichen Sorge werden der Bedeutung der 
Vaterschaft nicht gerecht. In Erfüllung eines Auf-
trags des Bundesverfassungsgerichts sehen die 
§§ 1626 a ff. E deshalb vor, daß der Vater bei überein-
stimmenden Erklärungen der Eltern die Sorge ge-
meinsam mit der Mutter erlangen kann. Auf die 
Begründung zu § 1626 a und die Vorbemerkungen 
unter I.II.2 wird verwiesen. Darüber hinaus sehen die 
§§ 1680, 1681 E vor, daß der Vater eines Kindes, mit 
dessen Mutter er nicht verheiratet ist, beim Tod der 
Mutter unter bestimmten Voraussetzungen die allei-
nige elterliche Sorge erlangen kann. 

Absatz 1 E ergänzt diese Regelung. Steht die Allein

-

sorge der Mutter zu, weil keine Sorgeerklärungen 

abgegeben wurden (§ 1626 a Abs. 2 E), so kann der 
Vater bei einer nicht nur vorübergehenden Trennung 
durch gerichtliche Entscheidung die Alleinsorge 
ganz oder teilweise erhalten. Voraussetzung ist, daß 
der Vater einen entsprechenden Antrag stellt, die 
Mutter zustimmt und die Übertragung dem Wohl des 
Kindes dient. 

Zu Satz 1 

Wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet sind 
und keine Sorgeerklärungen abgegeben haben, hat 
die Mutter eine bessere sorgerechtliche Stellung als 
der Vater, § 1626 a E. Wegen der Begründung wird 
auf die Vorbemerkungen unter I.II.2 verwiesen. 

Satz 1 E läßt einen Wechsel der Alleinsorge nur zu, 
wenn die Mutter einem entsprechenden Antrag des 
Vaters zustimmt. Es soll nicht nur die Übertragung 
der Alleinsorge auf den Vater, sondern schon der An-
trag von der Zustimmung der Mutter abhängig sein. 
Hierdurch wird gewährleistet, daß der Antrag ohne 
weiteres als unzulässig verworfen werden kann, 
wenn die Zustimmung der Mutter fehlt. Bei einer 
lediglich materiellrechtlichen Bindung der Übertra-
gung der Sorge an die Zustimmung der Mutter be-
stünde die Gefahr, daß der Vater zunächst mit seinem 
Antrag das Verfahren einleitet und während des Ver-
fahrens versucht, die Zustimmung der Mutter herbei-
zuführen. Auf diese Weise könnte er Unruhe in die 
Mutter-Kind-Beziehung bringen und damit dieses 
Verhältnis belasten. 

Ein Wechsel der Alleinsorge soll nur möglich sein, 
wenn die Eltern nicht nur vorübergehend getrennt 
leben. Bei Zusammenleben der Eltern ist nach der 
Lebenserfahrung davon auszugehen, daß die Mutter 
die Sorge in nicht unerheblichem Umfang tatsächlich 
ausübt. Es bringt für das Kind keinen Vorteil, wenn 
der Mutter gestattet wird, sich der rechtlichen 
Grundlage für diese tatsächliche Sorge zu entledi-
gen. Die Einbindung des Vaters in die elterliche 
Sorge kann in diesem Fall durch die Herbeiführung 
der gemeinsamen Sorge (§ 1626 a Abs. 1 Nr. 1 E) ge-
schehen. Die gemeinsame Sorge hat hier für das Kind 
den Vorteil, daß es einen Mitinhaber elterlicher Sorge 
hinzugewinnt, ohne daß die mit der Sorge verbunde-
nen Pflichten des anderen Elternteils wegfallen. Der 
Entwurf hält auch im übrigen an dem Grundsatz 
fest, daß das Kind einen sorgeverpflichteten Eltern-
teil aus anderen als tatsächlichen Gründen (z. B. Tod, 
tatsächliche Verhinderung) oder infolge konflikt-
trächtiger Situationen (z. B. Kindeswohlgefährdung, 
§ 1666 E, oder Getrenntleben, § 1671 E) nicht ver-
lieren darf. 

Zu Satz 2 

Nach Satz 2 ist dem Antrag stattzugeben, wenn die 
Übertragung dem Wohl des Kindes dient. Die 
Schwelle für die Zuteilung der Alleinsorge ist also 
höher als in den Fällen, in denen bei gemeinsamer 
Sorge einem Elternteil die Alleinsorge übertragen 
werden soll. In diesem Fall  sieht § 1671 Abs. 2 Nr. 1 E 
vor, daß dem Antrag auf Alleinsorge bei Zustimmung 
des anderen Elternteils stets stattzugeben ist, es sei 
denn, daß das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat 
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und der Übertragung widersp richt oder die Sorge 
wegen einer Kindeswohlgefährdung abweichend ge-
regelt werden muß (§ 1671 Abs. 3 E). Der Grund für 
die strengeren Anforderungen in § 1672 Abs. 1 E ist 
folgender: § 1671 E gilt für die Fälle der gemeinsa-
men elterlichen Sorge. Hier besteht in Konfliktfällen 
die Gefahr, daß sich die Eltern nicht einigen können 
und deshalb notwendige Entscheidungen nicht 
getroffen werden können. Gemeinsame elterliche 
Sorge setzt ein Mindestmaß an Kooperationsbereit-
schaft und Kompromißfähigkeit voraus, bei dessen 
Fehlen die Gefahr besteht, daß Konflikte in einer 
dem Kindeswohl nachteiligen Weise auf dem Rücken 
des Kindes ausgetragen werden. Eine vergleichbare 
Konfliktsituation besteht in den Fällen des § 1672 
Abs. 1 E nicht, da dort  der Mutter die Alleinsorge 
zusteht und sie deshalb auch gegen den Willen des 
Vaters alle erforderlichen Maßnahmen treffen kann. 

Es ist nicht zu verkennen, daß die höhere Schwelle 
des § 1672 Abs. 1 E von den Eltern, die eine Allein-
sorge des Vaters wünschen, dadurch umgangen wer-
den kann, daß sie zunächst durch Sorgeerklärungen 
die gemeinsame Sorge herbeiführen und dann einen 
Antrag gemäß § 1671 E stellen. Dies kann aber hin-
genommen werden. Auf eine an sich sinnvolle, aber 
umgehbare Regelung soll nur verzichtet werden, 
wenn anzunehmen ist, daß von der Umgehungsmög-
lichkeit in einer Häufigkeit Gebrauch gemacht wird, 
daß die Regelung keinen praktischen Wert mehr hat. 
Dies ist im vorliegenden Fall aber wenig wahrschein-
lich. 

Nach Satz 2 ist dem Antrag des Vaters nur stattzuge-
ben, wenn die Übertragung der Alleinsorge auf ihn 
dem Wohl des Kindes dient. Bestehen nach Abschluß 
der Amtsermittlung Zweifel über die Auswirkungen 
eines Sorgewechsels auf das Kindeswohl, so soll er 
unterbleiben. Der Grundsatz der Erziehungskonti-
nuität soll in Grenzfällen den Ausschlag für die Bei-
behaltung des bisherigen Zustands geben. Zu einem 
Wechsel soll es nur kommen, wenn überwiegend 
Vorteile für das Kind erkennbar sind. Hierbei wird 
allerdigs in der Regel schon die Bereitschaft der Mut-
ter, auf die elterliche Sorge zu verzichten, ein Indiz 
dafür sein, daß der Sorgewechsel dem Wohl des Kin-
des dient. 

Würde man den Sorgewechsel schon zulassen, wenn 
er dem Wohl des Kindes „nicht widersp richt" - also 
in Zweifelsfällen -, so wäre dies eine für die Mutter 
gefährliche „Einbahnstraße" in Richtung väterlicher 
Alleinsorge. Die Mutter könnte die elterliche Sorge 
nämlich grundsätzlich nur unter den Voraussetzun-
gen des § 1696 E, also bei nachgewiesenen Vorteilen 
für das Kindeswohl, zurückerlangen. Die elterliche 
Alleinsorge des Vaters wäre damit „stabiler" als die-
jenige der Mutter. 

Im Gegensatz zu § 1671 Abs. 2 Nr. 1 E sieht § 1672 
Abs. 1 E kein Widerspruchsrecht des Kindes, welches 
das 14. Lebensjahr vollendet hat, vor. Der Wider-
spruch des Kindes führt nämlich in § 1671 Abs. 2 
Nr. 1 E nicht dazu, daß der gemeinsame Elternvor-
schlag abzulehnen ist, sondern lediglich dazu, daß 
eine Kindeswohlprüfung im Sinne des § 1671 Abs. 2 
Nr. 2 E stattfindet. Eine solche ist in § 1672 Abs. 1 

Satz 2 E aber ohnehin vorgesehen, ohne daß es eines 
Widerspruchs des Kindes bedürfte. 

Zu Absatz 2 

Soweit das Familiengericht die Sorge nach Absatz 1 
von der Mutter auf den Vater übertragen hat, können 
die Eltern keine Sorgeerklärungen gemäß § 1626 a 
Abs. 1 Nr. 1 E mehr abgeben (§ 1626 b Abs. 3 E). Für 
diese Fälle muß daher eine Möglichkeit eröffnet wer-
den, auf gerichtlichem Wege zur gemeinsamen Sorge 
der Eltern zu gelangen. § 1696 Abs. 1 E eröffnet 
lediglich die Möglichkeit, die elterliche Sorge (teil-
weise) auf die Mutter zurückzuübertragen. Da das 
Gericht nach § 1672 Abs. 1 E keine gemeinsame 
Sorge herbeiführen kann, ist dies auch im Wege der 
Änderung einer solchen Entscheidung nicht möglich. 
Daher enthält Satz 1 die Grundlage für die Herbei-
führung der gemeinsamen Sorge nicht miteinander 
verheirateter Eltern auf gerichtlichem Wege. Nur so-
weit vorher ein Wechsel der elterlichen Sorge nach 
Absatz 1 stattgefunden hatte, kann das Familienge-
richt nunmehr gemeinsame Sorge begründen. War 
die Sorge teilweise der Mutter verblieben, können 
die Eltern insoweit durch Sorgeerklärungen gemäß 
§ 1626 a Abs. 1 Nr. 1 E die gemeinsame Sorge herbei-
führen. Das Gericht trifft seine Entscheidung nur auf 
Antrag eines Elternteils, dem der andere Elternteil 
zustimmt. Die gemeinsame Sorge darf dem Kindes-
wohl nicht widersprechen. Da durch die Begründung 
der gemeinsamen Sorge das Kind keinen Elternteil 
als Sorgeinhaber verliert, sondern einen zusätzlichen 
Sorgeinhaber erhält, bestehen bei dieser Fallgestal-
tung keine vergleichbaren Gefahren wie beim Sorge-
übergang nach Absatz 1. Auf den do rt  vorgesehenen 
besonders strengen Prüfungsmaßstab kann daher 
verzichtet werden. 

Die Herbeiführung der gemeinsamen Sorge durch 
Abgabe von Sorgeerklärungen ist auch nicht mög-
lich, soweit das Familiengericht seine Entscheidung 
nach Absatz 1 durch Änderungsentscheidung gemäß 
§ 1696 Abs. 1 E wieder aufgehoben hat. Auch in die-
sen Fällen kann daher durch gerichtliche Entschei-
dung die gemeinsame Sorge beider Eltern begründet 
werden (Satz 2). 

Zu Nummer 18 (§ 1678) 

Der geltende § 1678 regelt Fälle, in denen ein Eltern-
teil tatsächlich verhindert ist, die elterliche Sorge 
auszuüben, oder in denen seine elterliche Sorge ruht. 
Absatz 1 bestimmt, daß dann der andere Elternteil 
die elterliche Sorge allein ausübt, es sei denn, daß 
das Familiengericht die elterliche Sorge anläßlich 
von Trennung und Scheidung gemäß §§ 1671, 1672 
auf den Elternteil übertragen hatte, der sie jetzt nicht 
mehr ausüben kann. In diesen Fä llen hat das Fami-
liengericht nach Absatz 2 die Sorge dem anderen 
Elternteil zu übertragen, wenn keine Aussicht be-
steht, daß der Grund des Ruhens wegfallen werde, es 
sei denn, daß dies dem Wohl des Kindes wider-
spricht. 

Die vorgesehene Änderung bezieht in den Anwen-
dungsbereich der Vorschrift solche Fälle ein, in de-
nen dem Elternteil, dessen Sorge ruht, diese nach 
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§ 1626 a Abs. 2 E oder § 1672 Abs. 1 E allein zustand. 
Im Fall  des § 1626 a E ist dies die Mutter eines Kin-
des, mit dessen Vater sie nicht verheiratet ist oder 
war, soweit die Eltern keine Sorgeerklärungen ab-
gegeben haben, und im Fall des § 1672 Abs. 1 E der 
Vater eines Kindes, der mit Zustimmung der Mutter, 
mit der er nicht verheiratet ist oder war, Inhaber der 
Alleinsorge geworden ist. 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 bestimmt, daß die elterliche Sorge dann 
nicht von Gesetzes wegen von dem anderen Eltern-
teil ausgeübt wird, wenn dem Elternteil, dessen 
Sorge ruht, diese durch gerichtliche Entscheidung 
nach §§ 1671, 1672 Abs. 1 E übertragen worden war 
oder sie der Mutter eines nichtehelichen Kindes man-
gels Abgabe von Sorgeerklärungen nach § 1626 a 
Abs. 2 E allein zustand. 

In diesen Fällen setzt die Ausübung der Sorge durch 
den anderen Elternteil - der bisher nicht Mitinhaber 
der Sorge war - eine Übertragung durch gerichtliche 
Entscheidungen voraus. 

Zu Buchstabe b 

Nach Absatz 2 hat das Familiengericht in dem Fall, 
daß die Mutter die elterliche Sorge nach § 1626 a 
Abs. 2 E alleine hatte, ihre Sorge ruht, und keine 
Aussicht besteht, daß der Grund des Ruhens wegfal-
len werde, die elterliche Sorge dem Vater zu übertra-
gen, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. Es ge-
nügt nicht, daß die Übertragung der Sorge auf den 
Vater dem Kindeswohl nicht widersp richt. Zweifel 
wirken sich zum Nachteil des Vaters aus. Dieser 
Maßstab für die Kindeswohlprüfung ist deshalb 
gewählt worden, weil gerade in Fällen, in denen die 
Eltern keine Sorgeerklärungen abgegeben haben, 
diese vielfach nicht etwa in einer intakten nichteheli-
chen Gemeinschaft leben werden, sondern der Vater 
häufig wenig oder gar keinen Kontakt zu dem Kind 
gehabt haben wird. Bei der Vielfalt denkbarer Kon

-

stellationen von Einzelfällen soll eine Übertragung 
der Sorge auf den Vater deshalb davon abhängen, 
daß nach der Überzeugung des Familiengerichts dies 
die dem Wohl des Kindes dienende Lösung ist. 

Abweichend vom geltenden Recht enthält Absatz 2 
keine Regelung für Fälle, in denen die elterliche 
Sorge des Elternteils ruht, dem sie anläßlich von 
Trennung oder Scheidung übertragen wurde. Der 
Struktur und der Auswirkung nach ist die Übertra-
gungsentscheidung nach § 1678 Abs. 2 E eine Ände-
rungsentscheidung, die zu einem .Sorgewechsel 
führt. Die Voraussetzungen für Änderungsentschei-
dungen sind in § 1696 Abs. 1 E geregelt. Liegen die 
Voraussetzungen des § 1696 Abs. 1 E vor, so ermög-
licht dies eine Änderungsentscheidung, ohne daß es 
einer besonderen Regelung in § 1678 Abs. 2 E be-
dürfte. Ergänzend wird auf die Begründung zu § 1680 
Abs. 3 E verwiesen. 

Zu Nummer 19 (§§ 1680, 1681) 

Durch die Neufassung der §§ 1680, 1681 sollen die 
Regelungen über den Sorgewechsel in Fällen, in 

denen ein Elternteil die Sorge durch Tod, Verschollen-
heit oder Entzug verliert, neu strukturiert und verein-
facht werden. Hierbei wird zunächst der Fall des 
Sorgeübergangs bei Tod eines Elternteils geregelt 
(§ 1680 Abs. 1 und 2 E), sodann der Fall des Sorgeent-
zugs (§ 1680 Abs. 3 E). Für Fälle, in denen ein Eltern-
teil für tot erklärt oder seine Todeszeit nach den 
Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt 
worden ist, enthält § 1681 E eine Sonderregelung. 

Zu § 1680 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß in Fällen, in denen bei gemein-
samer Sorge ein Elternteil gestorben ist, die Sorge dem 
anderen Teil zusteht. Dies entspricht dem geltenden 
§ 1681 Abs. 1 Satz 1. Im Gegensatz zu dieser Vorschrift 
verzichtet Absatz 1 auf den Hinweis, daß dem über-
lebenden Elternteil die Sorge „allein" zusteht. Daß bei 
Tod eines Elternteils die Sorge den Eltern nicht mehr 
gemeinsam zustehen kann, ist eine Selbstverständlich-
keit; das Wort  „allein" ist entbehrlich. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 entspricht dem bisherigen § 1681 Abs. 1 Satz 2. 
Er greift Fälle auf, in denen dem verstorbenen 
Elternteil die Sorge allein zugewiesen wurde. In sol-
chen Fällen soll auch künftig die Sorge nicht ohne 
gerichtliche Kindeswohlprüfung auf den überleben-
den Elternteil übergehen. Über das geltende Recht 
hinausgehend, erfaßt Satz 1 auch den Fall, daß der 
mit der Mutter nicht verheiratete Vater, dem die 
Alleinsorge mit Zustimmung der Mutter gemäß 
§ 1672 Abs. 1 E übertragen worden war, stirbt. Auch 
in diesem Fall  war die überlebende Mutter bereits 
einmal Inhaberin der elterlichen Sorge. Für eine 
neuerliche Übertragung der elterlichen Sorge soll es 
daher auch in diesem Fall genügen, daß diese dem 
Kindeswohl nicht widersp richt. 

Die Formulierung „wenn ... nicht widerspricht" fin-
det sich im geltenden Familienrecht in § 1670 Abs. 2, 
§ 1683 Abs. 3, § 1707 Satz 2, § 1751 Abs. 3, § 1763 
Abs. 3 Buchstabe a und § 1764 Abs. 4 sowie im Ent-
wurf in § 1626 c Abs. 2 Satz 3 und § 1686 Satz 1. Da-
gegen findet sich die Formulierung „es sei denn, 
daß ... widerspricht" in § 1678 Abs. 2, § 1680 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 sowie § 1681 Abs. 1 Satz 2. 
Der Unterschied ist aber letztlich nur sprachlicher 
Art . Die Formulierung „es sei denn, daß . . .” verdeut-
licht in besonderem Maße, daß die vorgesehene 
Maßnahme nur zu unterbleiben hat, wenn das Ge-
richt von einem Widerspruch zum Kindeswohl über-
zeugt ist. Für die Formulierung „soweit nicht" gilt 
aber dasselbe. So ist nach wohl allgemeiner Meinung 
ein Antrag auf Aufhebung der Pflegschaft (§ 1707 
Satz 1 Nr. 2) nur zurückzuweisen, wenn sich die Auf-
hebung der Pflegschaft als mit dem Kindeswohl 
unvereinbar „erweist”. Ferner wird zu § 1751 Abs. 3 
angenommen, daß die dort  vorgesehene Rücküber-
tragung der Elternrechte auf die abgebenden Eltern 
auch dann gilt, wenn Zweifel bestehen, ob die Rück-
übertragung dem Wohl des Kindes widerspricht, Da-
her wird auch für § 1680 Abs. 2 E der Formulierung 
„wenn ... nicht widerspricht" der Vorzug gegeben. 
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Satz 2 erfaßt den Fall, daß die Mutter eines nichtehe-
lichen Kindes, der mangels Abgabe von Sorgeerklä-
rungen die Alleinsorge zustand, stirbt. Diese Fallkon-
stellation entspricht derjenigen des § 1678 Abs. 2E. 
Wie dort  setzt die Übertragung der Sorge voraus, daß 
dies dem Kindeswohl dient. Auf die Begründung zu 
§ 1678 Abs. 2E wird verwiesen. 

Auf eine dem bisherigen § 1681 Abs. 1 Satz 3 ent-
sprechende Regelung verzichtet der Entwurf. Nach 
dieser Vorschrift bleibt eine anläßlich der Trennung 
oder Scheidung eingerichtete Vormundschaft oder 
Pflegschaft auch beim Tod eines Elternteils bestehen, 
bis sie vom Gericht aufgehoben wird. Eine solche 
Regelung wird schon deshalb entbehrlich, weil 
künftig eine Vormundschaft oder Pflegschaft an-
läßlich von Trennung oder Scheidung nur nach den 
allgemeinen Vorschriften eingerichtet werden kann 
(§ 1671 Abs. 3E). 

Zur Zuständigkeit des Familiengerichts - und nicht, 
wie bisher, des Vormundschaftsgerichts - siehe 
I.VIII.1.a der Vorbemerkungen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt den Sorgeübergang in Fällen, in de-
nen einem Elternteil die Sorge entzogen wird. 

Stand die Sorge beiden Eltern gemeinsam zu und 
wurde sie einem Elternteil entzogen, so steht sie nun-
mehr allein dem anderen Teil zu. Die Rechtsfolge er-
gibt sich aus der in Absatz 3 enthaltenen Verweisung 
auf Absatz 1. Die Regelung entspricht im Grundsatz 
dem geltenden § 1680 Abs. 1 Satz 1. Soweit dessen 
Wortlaut auf „die gesamte elterliche Sorge, die Perso-
nensorge oder die Vermögenssorge" abstellt, wird 
die entsprechende Formulierung nicht übernommen, 
da schon für das geltende Recht angenommen wird, 
daß die Regelung über den Wortlaut hinaus auch auf 
die Entziehung von Teilbefugnissen - etwa des Auf-
enthaltsbestimmungsrechts - Anwendung findet 

 Auch die derzeitige Formulierung „übt ... die Sorge 
allein aus" wird nicht übernommen, da sie die ge-
wollte Rechtsfolge - Alleinsorge des anderen Eltern-
teils - nicht mit letzter Klarheit ausspricht. 

Der geltende § 1680 Abs. 1 Satz 2 sieht eine Aus-
nahme von dem Grundsatz vor, daß bei Sorgeentzug 
der andere Elternteil die Alleinsorge erwirbt. Das 
Vormundschaftsgericht hat gegenwärtig eine abwei-
chende Entscheidung zu treffen, wenn dies das Wohl 
des Kindes erfordert. Der Entwurf enthält keine sol-
che Regelung, weil sie im Hinblick auf § 1666E über-
flüssig wäre. Zwar ist umstritten, ob der geltende 
§ 1680 Abs. 1 Satz 2 eine geringere Schwelle für 
vormundschaftsgerichtliche Maßnahmen enthält als 
§ 1666. Hierbei wird auf Fälle verwiesen, in denen 
die Alleinzuständigkeit des anderen Elternteils das 
Wohl des Kindes schon deshalb ungünstig berührt, 
weil dieser die schädlichen Einflüsse desjenigen, 
dem die Sorge entzogen worden ist, nicht wirksam 
vom Kind fernzuhalten vermag. Auch für solche Fälle 
bietet indessen § 1666E eine hinreichende Eingriffs-
möglichkeit. Würde man hier einen Verlust der elter-
lichen Sorge beim anderen Elternteil ohne Annahme 
einer konkreten Kindeswohlgefährdung zulassen, so 
wäre die Mutter eines nichtehelichen Kindes besser 

gestellt als die Mutter eines ehelichen Kindes. Der 
Mutter des nichtehelichen Kindes könnte gegenwär-
tig die Sorge nicht gemäß § 1680 Abs. 1 Satz 2 mit 
der Begründung vorenthalten werden, sie könne das 
Kind nicht von dem schädlichen Einfluß des Vaters 
fernhalten; dem - etwa mit der Mutter zusammen-
lebenden - Vater steht nämlich die elterliche Sorge 
nicht zu (§ 1705 Satz 1) und kann ihm deshalb auch 
nicht entzogen werden. Versagt die Mutter des nicht-
ehelichen Kindes in der geschilderten Weise, so 
kommt bei ihr lediglich ein Entzug der Sorge nach 
§ 1666 in Betracht. Es kann nicht angehen, bei der 
Mutter eines ehelichen Kindes, dessen Vater die Sor-
ge entzogen wurde, einen leichteren Eingriff in die 
Sorge vorzusehen. Maßstab soll deshalb künftig ein-
heitlich der § 1666 E sein. 

Soweit Absatz 3 E auf Absatz 2 Satz 2E verweist, ent-
hält er eine Regelung, die im geltenden Recht keine 
Entsprechung findet. Es geht um Fälle, in denen der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes die Sorge, die 
ihr mangels Abgabe von Sorgeerklärungen gemäß 
§ 1626a Abs. 2E allein zusteht, entzogen werden 
muß. Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 
sieht hier vor, daß das Familiengericht die Sorge dem 
Vater zu übertragen hat, wenn dies dem Wohl des 
Kindes dient. Nach geltendem Recht kann der Vater 
in solchen Fällen lediglich zum Vormund oder - bei 
Teilentzug - zum Pfleger für sein eigenes Kind be-
stellt werden. Dies wird seiner Stellung als Elternteil 
aber nicht gerecht. 

Im Gegensatz zum geltenden Recht (§ 1680 Abs. 2) 
enthält Absatz 3 keine Regelung für Fälle, in denen 
einem Elternteil die Alleinsorge, die ihm anläßlich 
von Trennung oder Scheidung übertragen wurde, 
entzogen werden muß. Schon im geltenden Recht ist 
der Anwendungsbereich des § 1680 Abs. 2 nach herr-
schender Meinung sehr eingeschränkt. Überwiegend 
wird angenommen, daß die in § 1696 vorgesehene 
Möglichkeit, die anläßlich von Trennung oder Schei-
dung getroffene Sorgeentscheidung zu ändern, 
einem Sorgeentzug (etwa nach § 1666) vorgeht. Der 
Anwendungsbereich des geltenden § 1680 Abs. 2 be-
schränkt sich danach auf Fälle, in denen eine Ände-
rungsentscheidung gemäß §§ 1696, 1671, 1672 der-
zeit nicht möglich ist, weil §§ 1671, 1672 nur die 
Übertragung der gesamten Sorge oder der gesamten 
Personensorge oder Vermögenssorge vorsehen, nicht 
aber einzelner Teile hiervon (z. B. Aufenthaltsbestim-
mungsrecht). Künftig läßt § 1671 E auch die Übertra-
gung einzelner Teile der Personensorge und Vermö-
genssorge zu; auch die Änderungsentscheidung 
kann auf solche Teile beschränkt werden. Damit ist 
wegen des Vorrangs der Änderungsentscheidungen 
kein Platz mehr für die gegenwärtige Regelung des 
§ 1680 Abs. 2. Das Familiengericht hat künftig viel-
mehr bei einer Kindeswohlgefährdung durch den 
Elternteil, dem die Alleinsorge gemäß § 1671 E über-
tragen wurde, die Sorge im erforderlichen Umfang 
gemäß §§ 1696, 1671 E dem anderen Elternteil oder 
einem Vormund oder Pfleger zu übertragen. 

Der Entwurf enthält keine Regelungen für Fälle, 
in denen das Familiengericht dem Vater die Allein-
sorge gemäß § 1672 Abs. 1 E übertragen hat und die-
sem die Sorge entzogen werden muß. Auch hier gilt 
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der Vorrang einer Änderungsentscheidung gemäß 
§ 1696E. Das Familiengericht wird also zunächst prü-
fen, ob es die Übertragung auf den Vater mit der Fol-
ge eines - nicht rückwirkenden - Rückfalls der Sorge 
an die Mutter aufhebt. Nur dann, wenn dies nicht 
„aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berüh-
renden Gründen angezeigt ist" (§ 1696 Abs. 1 E), 
etwa weil die Mutter nicht als erziehungsgeeignet 
angesehen werden kann, wird das Familiengericht 
dem Vater die Sorge gemäß § 1666E entziehen und 
einen Vormund (bei Teilentzug: einen Pfleger) be-
stellen. 

Der gegenwärtige § 1680 Abs. 1 Satz 3 und 4, Abs. 2 
Satz 1 enthält auch Regelungen über den Sorge-
wechsel in Fällen des § 1670. Eine solche Regelung 
ist künftig wegen der Aufhebung des § 1670 (Arti-
kel  Nr. 37 - siehe hierzu Begründung zu dieser Vor-
schrift) entbehrlich. 

Entbehrlich ist auch eine dem bisherigen § 1680 
Abs. 2 Satz 2 entsprechende Regelung. Danach be-
stellt das Gericht einen Vormund oder Pfleger, soweit 
es nach einem Entzug der Alleinsorge eines Eltern-
teils die Sorge dem anderen Elternteil nicht übertra-
gen kann. Die Notwendigkeit der Bestellung eines 
Vormunds oder Pflegers ergibt sich in solchen Fällen 
aber schon aus § 1773 Abs. 1, § 1909. Die Entbehr-
lichkeit der Regelung ergibt sich auch daraus, daß in 
den Fällen, in denen der Elternteil, der Inhaber der 
Alleinsorge ist, stirbt und die Sorge dem anderen 
Elternteil nicht übertragen werden kann, der gelten-
de § 1681 keine Regelung über die Bestellung eines 
Vormunds oder Betreuers enthält, ohne daß hier-
durch eine Lücke entstanden wäre. 

Zu § 1681 

Zu Absatz 1 

Wie im geltenden Recht (§ 1681 Abs. 2 Satz 1) wer-
den in den Fällen der Todeserklärung oder der Fest-
stellung der Todeszeit die Regelungen über den Sor-
gewechsel beim Tod eines Elternteils für entspre-
chend anwendbar erklärt. 

Zu Absatz 2 

Nach geltendem Recht erlangt ein Elternteil, der die 
Sorge durch Todeserklärung oder Feststellung der 
Todeszeit verloren hat, die Sorge dadurch wieder, 
daß er dem Vormundschaftsgericht gegenüber er-
klärt, er wolle sie wieder ausüben (§ 1681 Abs. 2 
Satz 2). Der Entwurf übernimmt diese Lösung nicht. 
In den Fällen der Todeserklärung oder Feststellung 
der Todeszeit wird häufig eine erhebliche Entfrem-
dung zwischen dem Kind und dem vermeintlich to-
ten Elternteil eingetreten sein und das Kind sich an 
neuen Bezugspersonen orientiert haben. Ein Rückfall 
der Sorge an den vermeintlich toten Elternteil soll 
deshalb nicht ohne gerichtliche Kindeswohlprüfung 
erfolgen. Allerdings soll der Elternteil die Sorge nur 
dann nicht wiedererlangen, wenn die Rückübertra-
gung dem Wohl des Kindes widersprechen würde. 

Auf eine dem § 1681 Abs. 2 Satz 3 entsprechende Re

-

gelung verzichtet der Entwurf. Danach gelten gegen

-

wärtig die Regelungen über die Sorgezuteilung an

-

läßlich der Scheidung entsprechend, wenn die Ehe 
der Eltern durch Wiederverheiratung eines Eltern-
teils aufgelöst ist. Die „entsprechende" Anwendung 
des § 1671 Abs. 1 bis 5 ist nach geltendem Recht er-
forderlich, da eine unmittelbare Anwendung nur den 
Fall der Scheidung betrifft. Der künftige § 1671 stellt 
lediglich auf die Trennung ab. Dem wiederverheira-
teten Elternteil bleibt es unbenommen, einen Antrag 
auf Zuteilung der Alleinsorge zu stellen, wenn er die 
Sorge nicht mit dem totgeglaubten Elternteil teilen 
will. 

Zu Nummer 20 (§ 1682) 

Der neu geschaffene § 1682 dient dem Schutz des 
Kindes, das bis dato mit dem Elternteil, der bisher In-
haber der Sorge war, sowie einer dritten, ihm nahe-
stehenden Person in einem familiären Verbund ge-
lebt und in diesem Verhältnis seine Bezugswelt ge-
funden hat. Die Personensorge muß in diesen Fällen 
zurücktreten, wenn das Kind seinem leiblichen El-
ternteil, der nunmehr alleiniger Inhaber der Sorge 
ist, entfremdet ist und durch die Herausnahme zur 
Unzeit sein persönliches, insbesondere sein seeli-
sches Wohl gefährdet würde. Das Herausgabever-
langen des leiblichen Elternteils kann in diesem Fa ll 

 einen Mißbrauch der Sorge darstellen, wenn es da-
durch zu einer ernstlichen Gefährdung des Kindes in 
seiner körperlichen, seelischen oder geistigen Ent-
wicklung kommen würde. Die Konfliktsituation kann 
sich hier ähnlich darstellen wie in den Fä llen des 
§ 1632 Abs. 4 E (Wegnahme des Kindes von einer 
Pflegeperson). 

In erster Linie ist hierbei an Konstellationen zu den-
ken, in denen das Kind bisher in einem Haushalt mit 
dem Elternteil und dessen (neuen) Ehegatten gelebt 
hat. Satz 1 ermöglicht in diesen Fällen einen Verbleib 
bei diesem Stiefelternteil auch gegen den Willen des 
leiblichen Elternteils. Neben diesen „klassischen" 
Stiefelternsituationen gibt es aber auch Fälle, in de-
nen neben dem leiblichen Elternteil weitere enge 
Angehörige mit dem Kind zusammenleben. Auch in 
diesen Fällen kann für das Kind eine Bezugswelt ent-
standen sein, aus der es nicht ohne weiteres heraus-
gerissen werden darf. Satz 2 knüpft zur Abgrenzung 
dieses Kreises von engen Angehörigen an den Kreis 
der Umgangsberechtigten nach § 1685 Abs. 1E an. 
Keine Rolle spielt hierbei, ob diese Personen - wenn 
das Kind nicht bei ihnen leben würde - tatsächlich 
ein Umgangsrecht geltend machen könnten. Die zu-
sätzliche Voraussetzung, daß es sich um eine volljäh-
rige Person handeln muß, hat nur für den Kreis der 
Geschwister praktische Bedeutung. 

Zu Nummer 21 (§§ 1684 bis 1688) 

Zu den Grundsätzen, die die Neuregelung des Um-
gangsrechts prägen, wird auf I.III der Vorbemerkun-
gen sowie auf die Begründung zu § 1626 Abs. 3E Be-
zug genommen. 

§§ 1684 ff. E sprechen im Gegensatz zum geltenden 
Recht nicht vom „persönlichen" Umgang, sondern le-
diglich vom „Umgang". Ob der persönliche Umgang 
auch Briefe und Telefongespräche umfaßt, ist bisher 
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streitig. Es ist sinnvoll, die Umgangsregelungen auch 
auf Brief- und Telefonkontakte zu erstrecken, insbe-
sondere dann, wenn der Umgangsberechtigte etwa 
wegen einer großen räumlichen Entfernung oder 
wegen einer schweren Erkrankung zu persönlichen 
Kontakten nicht oder nur selten in der Lage ist. Auch 
in solchen Fällen soll das Familiengericht eine nä-
here Bestimmung der Kontakte treffen können, etwa 
über die Zahl der B riefe oder über Zahl, Zeitpunkt 
und Dauer der Telefongespräche. Eine solche Rege-
lung ist flexibler als die anderweitige Möglichkeit, 
den Elternteil, der Inhaber der Sorge ist und bei dem 
sich das Kind aufhält, zunächst über B rief- bzw. Tele-
fonkontakte entscheiden zu lassen und ihm bei einer 
Entscheidung, die das Kindeswohl gefährdet, inso-
weit die elterliche Sorge zu entziehen. 

Zu § 1684 

§ 1684 enthält Regelungen über das Umgangs- und 
Auskunftsrecht von Elternteilen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 gibt jedem Elternteil ein Recht auf Umgang 
mit dem Kind. Zwischen ehelichen und nichtehe-
lichen Kindern wird nicht mehr unterschieden. Bei 
den Vorarbeiten war erwogen worden, dem Vater 
eines nichtehelichen Kindes ein Umgangsrecht nur 
zuzuerkennen, wenn der Umgang dem Kindeswohl 
nicht widerspricht (so der in der 11. Legislaturpe riode 
nicht verabschiedete Regierungsentwurf eines Nicht-
ehelichen-Umgangsgesetzes - Bundestags-Druck-
sache 11/5494). Diese Lösung wäre jedoch mit einer 
Reihe von Nachteilen verbunden. Der genannte Re-
gierungsentwurf wollte die Zuerkennung eines Um-
gangsrechts für den Vater eines nichtehelichen Kin-
des auch dann in das Ermessen des Gerichts stellen, 
wenn der Umgang dem Wohl des Kindes nicht wider-
spricht. Entscheidendes Kriterium für die Ermessens-
ausübung wäre auch bei einer solchen Formulierung 
das Kindeswohl. 

Dies führt zu der Fragestellung, wie zu entscheiden 
ist, wenn weder festgestellt werden kann, daß der 
Umgang dem Kindeswohl dient, noch anzunehmen 
ist, daß er dem Kindeswohl widerspricht. Würde man 
dem Vater des nichtehelichen Kindes in dieser Si-
tuation kein Umgangsrecht zubilligen, dann würde 
sich seine Lage letztlich gegenüber dem geltenden 
Recht nicht verbessern. Wenn man mit dem Regie-
rungsentwurf eine Verbesserung befürwortet, so 
wäre das Umgangsrecht nur ausgeschlossen, wenn 
das Gericht annimmt, daß der Umgang dem Kindes-
wohl widerspricht. Ein Umgangsrecht, dessen Aus-
übung dem Kindeswohl widersp richt, dürfen die Ge-
richte aber auch dem Vater eines ehelichen Kindes 
nicht zubilligen. Die im geltendenden § 1634 Abs. 2 
Satz 2 enthaltene Möglichkeit des Ausschlusses des 
Umgangsrechts, „wenn dies zum Wohle des Kindes 
erforderlich ist", unterscheidet sich nur sprachlich 
von der Formulierung „wenn der Umgang dem 
Wohle des Kindes widerspricht". Wenn der Umgang 
dem Kindeswohl widersp richt, so ist sein Ausschluß 
zum Wohl des Kindes erforderlich. Will  man dem Ge-
richt Maßstäbe für seine Entscheidung an die Hand 
geben und freies Ermessen nicht zulassen, so spre

-

chen überwiegende Gründe dafür, die gegenwärtig 
für eheliche Kinder geltende Regelung auf nichtehe-
liche Kinder auszudehnen, ohne dies durch unter-
schiedliche Formulierungen zu verdecken. 

Bei der Prüfung, ob ein Ausschluß oder eine Ein-
schränkung des Umgangs zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist, wird von erheblicher Bedeutung sein, 
ob das Kind bereits Bindungen zum Vater entwickelt 
hat - etwa wenn es mit diesem in einer häuslichen 
Gemeinschaft gelebt hat oder ob durch den Um-
gang Kontakte überhaupt erst angebahnt werden 
sollen. Hierzu gibt es bereits eine die ehelichen Kin-
der betreffende Praxis für Fälle, in denen sich die 
Eltern schon vor der Geburt getrennt haben. Danach 
muß beim Aufbau neuer Kontakte behutsam vorge-
gangen werden; das Umgangsrecht hat hier keinen 
vergleichbaren Umfang wie dasjenige eines Eltern-
teils, der bereits mit dem Kind zusammengelebt hat. 

Auf die Frage, wer Inhaber der Sorge ist, soll es nicht 
mehr ankommen. Schon nach geltendem Recht hat 
im Fall gemeinsamer Sorge jeder Elternteil bei nicht 
nur vorübergehendem Getrenntleben ein Umgangs-
recht (§ 1634 Abs. 4). Ein Umgangsrecht wird dem 
Alleininhaber der elterlichen Sorge auch gegenüber 
dem anderen Elternteil zugestanden, wenn sich das 
Kind dort  mit seiner Zustimmung aufhält. Der Inha-
ber der Sorge soll hier nicht vor die Alternative ge-
stellt werden, entweder das Kind herauszuverlangen 
oder auf Kontakte zum Kind zu verzichten. Auch ge-
genüber Dritten, in deren Obhut sich das Kind befin-
det, wird dem Elternteil, der die Sorge hat, ein Um-
gangsrecht zugestanden (etwa gegenüber Pflege-
eltern). 

Zu Absatz 2 

Die in Satz 1 geregelte Pflicht, alles zu unterlassen, 
was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen 
Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung er-
schwert, entspricht dem geltenden § 1634 Abs. 1 
Satz 2. 

Die Verpflichtung, a lles zu unterlassen, was das Ver-
hältnis des Kindes zur Obhutsperson oder zum Um-
gangsberechtigten beeinträchtigt oder die Erziehung 
erschwert, gilt gemäß Satz 2 auch dann, wenn sich 
das Kind nicht in der Obhut eines Elternteils befin-
det, sondern etwa in der Obhut eines Vormunds, 
Pflegers oder von Pflegeeltern. Unter Obhut ist die 
tatsächliche Betreuung zu verstehen (vgl. § 1629 
Abs. 2 Satz 2, § 1748 Abs. 1 Satz 2, § 1751 Abs. 4). 

Zu Absatz 3 

Satz 1 entspricht dem geltenden § 1634 Abs. 2 Satz 1 
Halbsatz 1. 

Das Familiengericht kann die Beteiligten durch An-
ordnungen zur Erfüllung ihrer Pflicht nach Absatz 2 
anhalten, Satz 2. Daß eine Verletzung dieser Pflicht 
gegenwärtig nur durch Maßnahmen nach § 1666 
sanktionie rt  wird, wird teilweise beklagt. Dem soll 
abgeholfen werden. Als Fallgestaltungen kommen 
etwa in Betracht: Die Mutter, die das Kind sonst um 
21.00 Uhr ins Bett schickt, läßt es am Tag vor dem 
Umgang mit dem Vater bis tief in die Nacht wach 
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bleiben; das Kind ist dann während der Zeit des Um-
gangs übermüdet. Hier kann das Gericht der Mutter 
aufgeben, das Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zu Bett zu bringen. 

Zu Absatz 4 

Zu Satz 1 

Satz 1 entspricht im wesentlichen dem derzeitigen 
§ 1634 Abs. 2 Satz 2. Neu ist die Möglichkeit, auch 
die Vollstreckung von Entscheidungen über das Um-
gangsrecht einzuschränken oder auszuschließen. 

Der Vorschlag der Arbeitsgruppe „Nichtehelichen-
recht" und des Deutschen Juristentags, die Vollstrek-
kung von Umgangsentscheidungen völlig abzuschaf-
fen, wird nicht aufgegriffen. In der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 18. Februar 1993 
(NJW 1993, 2671) wird ausgeführt, der Grundrechts-
schutz sei auch durch die Gestaltung des Verfahrens 
sicherzustellen; das gerichtliche Verfahren müsse in 
seiner Ausgestaltung geeignet und angemessen sein, 
um „der Durchsetzung der materiellen Grundrechts-
positionen wirkungsvoll zu dienen". Eine völlige Ab-
schaffung der Vollstreckbarkeit von Umgangstiteln 
würde dem widersprechen (hierzu I.III der Vorbemer-
kungen). 

§ 1634 Abs. 2 Satz 2 ermöglicht es bisher lediglich, 
das Umgangsrecht selbst auszuschließen oder einzu-
schränken. Ein Ausschluß oder eine Einschränkung 
der Vollstreckung einer Entscheidung über das Um-
gangsrecht ist nicht vorgesehen. Dies ist mißlich in 
Fällen, in denen es in erster Linie am Verhalten des 
Elternteils, der Inhaber der elterlichen Sorge ist, liegt, 
daß der Umgang dem Kind schadet. Eine Entziehung 
der elterlichen Sorge wird hier schon wegen der tat-
sächlichen Gegebenheiten oft nicht in Betracht kom-
men. Wird in einem solchen Fall das Umgangsrecht 
als solches ausgeschlossen, so werden falsche Si-
gnale gesetzt. Dies gilt insbesondere in den nicht sel-
tenen Fällen, in denen der Umgangsberechtigte die 
Vollstreckung aus einer gerichtlichen Entscheidung 
betreibt und das Gericht die Überprüfung des Sach-
verhalts zum Anlaß nimmt, das Umgangsrecht (meist: 
für eine bestimmte Zeit) auszuschließen. Der Um-
gangsberechtigte wird nicht verstehen, warum das 
Verhalten des anderen Elternteils zum Anlaß genom-
men wird, ihm das Umgangsrecht zu nehmen. Daß 
lediglich die Vollstreckung im Interesse des Kindes 
zeitweilig unterbleibt, wird ihm leichter verständlich 
zu machen sein. Das falsche Signal für den Elternteil, 
der Inhaber der elterlichen Sorge ist, besteht da rin, 
daß er für sein Verhalten mit dem Wegfall des Um-
gangsrechts „belohnt" wird. Würde lediglich die 
Vollstreckung ausgesetzt, so wäre ihm klar, daß er 
ausschließlich im Interesse des Kindes „geschont" 
wird und das Umgangsrecht des anderen Elternteils 
nicht weggefallen ist. 

Verfahrensrechtliche Regelungen in FGG-Sachen 
finden sich im BGB nicht selten, so etwa zur Frage 
der Zuständigkeit. Im Interesse der Übersichtlichkeit 
der vorgeschlagenen Regelung sollen deshalb Aus-
schluß und Einschränkung des Umgangsrechts oder 
der Vollstreckung von Umgangsentscheidungen ein-
heitlich in Absatz 4 Satz 1 E geregelt werden. 

Zu Satz 2 und 3 

Die Sätze 2 und 3 enthalten eine Regelung über den 
„beschützten Umgang". Nach Satz 2 kann das Ge-
richt anordnen, daß der Umgang nur stattfinden darf, 
wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist; 
denn bei bestimmten Fallkonstellationen (z. B. unbe-
wiesener, aber nicht fernliegender Verdacht des se-
xuellen Mißbrauchs durch den Umgangsberechtig-
ten, Gefahr einer Kindesentziehung durch den Um-
gangsberechtigten) läßt sich manchmal eine für die 
Beteiligten akzeptable Lösung dadurch finden, daß 
der Umgang nur in Gegenwart eines Dritten stattfin-
den' darf. Die Möglichkeit eines solchen beschützten 
Umgangs soll ausdrücklich geregelt werden, um 
hierbei zu verdeutlichen, daß ein völliger Ausschluß 
des Umgangs wegen des Erforderlichkeitsgrund-
satzes nur in Betracht kommt, wenn ein beschützter 
Umgang nicht ausreicht, das Wohl des Kindes zu ge-
währleisten. 

Der Dritte muß zur Mitwirkung bereit sein. Die bisher 
in § 1634 Abs. 2 Satz 1 enthaltene Regelung, daß das 
Familiengericht „auch gegenüber Dritten" verbind-
liche Anordnungen treffen kann, dürfte sich nach 
dem Zweck der Vorschrift nicht darauf beziehen, daß 
ein Dritter gegen seinen Willen zur Anwesenheit bei 
der Ausübung des Umgangsrechts gezwungen wer-
den kann; hierbei soll es bleiben. 

Dritter kann gemäß Satz 3 auch ein Träger der Ju-
gendhilfe oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann 
jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe wahr-
nimmt. Auch das Jugendamt oder der Verein muß 
mitwirkungsbereit sein. Dies korrespondiert mit der 
Regelung in § 18 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII-E; danach 
soll das Jugendamt unter anderem bei der Ausfüh-
rung gerichtlicher Umgangsregelungen in geeigne-
ten Fällen Hilfestellung leisten. Jugendamtsmitarbei-
ter  werden auf Grund ihrer Sachkunde oft besonders 
geeignet sein, dabei Hilfe zu leisten. Die Teilnahme 
eines Mitarbeiters des Jugendamts soll aber auch 
künftig vom Gericht nicht verbindlich angeordnet 
werden. Im Zusammenhang mit möglichen Mehr-
kosten für die Jugendämter sieht § 90 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 SGB VIII-E vor, daß für die Inanspruchnahme 
von Angeboten des beschützten Umgangs Teilnah-
mebeiträge durch das Jugendamt erhoben werden 
können. 

Zu § 1685 

§ 1685 E gewährt Großeltern, Geschwistern, Stief-
eltern und Pflegeeltern ein begrenztes Umgangs-
recht. Der Textvorschlag geht hier einen Mittelweg 
zwischen den in der fachöffentlichen Diskussion ver-
tretenen Auffassungen: 

Zunächst wird der Vorschlag der Arbeitsgruppe auf-
gegriffen, auch anderen Bezugspersonen als Eltern 
ein Umgangsrecht zu gewähren. Rechtstatsächliche 
Untersuchungen zeigen, daß nichteheliche Kinder 
häufiger als mit dem Vater mit anderen Bezugsperso-
nen (insbesondere Geschwistern oder anderen Ver-
wandten der Mutter) zusammenleben. Angesichts 
der in § 1684 des Entwurfs vorgeschlagenen Stär-
kung des Umgangsrechts des Vaters eines Kindes, 
mit dessen Mutter er weder bei der Geburt noch 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 
	Drucksache 13/4899 

später verheiratet war, ist es deshalb naheliegend, 
künftig nichtelterliche Bezugspersonen nicht mehr 
völlig vom Umgangsrecht auszuschließen. § 1685 E 
will  aber verhindern, daß es zu einer starken Auswei-
tung von Umgangsstreitigkeiten kommt. Er begrenzt 
deshalb das Umgangsrecht auf Bezugspersonen, die 
dem Kind üblicherweise besonders nahestehen, also 
auf Geschwister, Großeltern, Stiefeltern und Pflege-
eltern. Außerdem soll ein Umgangsrecht nur in den 
verhältnismäßig engen Grenzen bestehen, in denen 
gegenwärtig dem Vater eines nichtehelichen Kindes 
ein Umgangsrecht zuerkannt wird, nämlich dann, 
wenn der Umgang dem Wohl des Kindes dient (vgl. 
§ 1711 Abs. 2 Satz 1 des geltenden Rechts). 

Über die Zubilligung eines Umgangsrechts wird - wie 
beim Umgangsrecht von Eltern - im Rahmen eines 
FGG-Verfahrens entschieden. Es genügt daher eine 
Anregung beim zuständigen Gericht, ein entspre-
chendes Umgangsrecht zu prüfen und zuzubilligen. 
Die Anregung muß nicht vom Umgangsberechtigten 
selbst kommen, sie kann etwa auch von einem El-
ternteil kommen, wenn der andere Elternteil etwa 
gegen den Umgang des Kindes mit der Großmutter 
Einwendungen erhebt. In einem solchen Fall kann 
der Elternteil, der den Umgang des Kindes mit der 
Großmutter wünscht, auch den Weg über § 1628 E 
wählen, was jedoch voraussetzt, daß dieser Elternteil 
Mitinhaber der elterlichen Sorge ist und einen förm-
lichen Antrag stellt. Bei der Prüfung der Frage, ob 
der Umgang der in § 1685 E genannten Personen 
dem Wohl des Kindes dient, kann § 1626 Abs. 3 
Satz 2E hilfreich sein. Diese Regelung erleichtert die 
Bejahung dieser Frage bei Personen, zu denen das 
Kind bereits Beziehungen besitzt. Dies ist insbeson-
dere von Bedeutung für die in § 1685 Abs. 2 E ge-
nannten Personen, denn zwischen diesen und dem 
Kind werden wegen der verlangten länger dauern-
den „häuslichen Gemeinschaft" oder der „Familien-
pflege" sehr häufig Bindungen bestehen, deren Auf-
rechterhaltung der Entwicklung des Kindes förder-
lich ist. 

Zu § 1686 

Die in Satz 1 vorgeschlagene Regelung über den 
Auskunftsanspruch entspricht im wesentlichen dem 
heutigen § 1634 Abs. 3. Wie bei der Neufassung des 
Umgangsrechts soll ein Auskunftsanspruch nicht 
mehr davon abhängig sein, daß derjenige, der Aus-
kunft erhalten will, nicht Inhaber der Sorge ist. Viel-
mehr kann auch bei gemeinsamer elterlicher Sorge 
insbesondere gegenüber demjenigen Elternteil, der 
das Kind in seiner Obhut hat, ein Auskunftsbedürfnis 
bestehen. Grenze des Auskunftsrechts ist das Wohl 
des Kindes; Auskunft über die persönlichen Verhält-
nisse kann nur verlangt werden, soweit dies dem 
Wohl des Kindes nicht widerspricht. Hier sind die 
Wertungszusammenhänge mit dem Umgangsrecht 
zu beachten; denn die geschuldete Auskunft umfaßt 
alle Angaben, die der umgangsberechtigte Elternteil 
ansonsten bei dem persönlichen Umgang mit dem 
Kind von diesem erfragen könnte. 

Zuständig für die Entscheidung über Streitigkeiten 
beim Auskunftsanspruch ist künftig das Familien

-

gericht, Satz 2 E (zu den Gründen hierfür siehe 
I.VIII.1.a der Vorbemerkungen). 

Zu § 1683 

Die Vorschrift betrifft Eltern, die die elterliche Sorge 
gemeinsam innehaben, jedoch voneinander getrennt 
leben. Auch in diesem Fall gilt grundsätzlich § 1627, 
das heißt die Eltern müssen ihre elterliche Sorge in 
gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes 
ausüben; bei Meinungsverschiedenheiten müssen 
sie versuchen, sich zu einigen. Dies setzt - von Eilfäl-
len abgesehen - voraus, daß die Eltern in wichtigen 
Angelegenheiten zusammenwirken, aber auch, daß 
sie sich jedenfalls grundsätzlich über alle das Kind 
betreffenden Angelegenheiten des täglichen Lebens 
verständigen. Leben die Eltern getrennt, so hätte dies 
gerade bei den Angelegenheiten des täglichen Le-
bens, die praktisch ganz im Vordergrund stehen, eine 
erhebliche Erschwernis insbesondere für den Eltern-
teil, bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält, zur 
Folge. Der Zwang zur ständigen Kommunikation mit 
dem anderen Elternteil würde auch die Gefahr in 
sich bergen, daß es durch Streitigkeiten über ver-
gleichsweise unwichtige Fragen zu Konflikten 
kommt, die das Funktionieren der gemeinsamen Sor-
ge insgesamt gefährden könnten. Die alleinige Ent-
scheidungsbefugnis für Angelegenheiten des täg-
lichen Lebens ist daher eine wichtige Ergänzung der 
gemeinsamen Sorge bei getrenntlebenden Eltern. 
Nicht ausreichend wäre die Einräumung eines Al-
leinvertretungsrechts, weil es bei den Angelegenhei-
ten des täglichen Lebens meist nicht um Rechtshand-
lungen geht, bei denen das Vertretungsrecht eine 
Rolle spielt. 

Zu Absatz 1 

Von den den Alltag des Kindes prägenden Angele-
genheiten sind nach Satz 1 zunächst die Gegenstän-
de abzugrenzen, die grundsätzlicher Natur sind und 
die bei gemeinsamer Sorge von beiden Eltern ent-
schieden werden müssen. Hierzu zählen beispiels-
weise die Grundsatzentscheidungen auf den Gebie-
ten der tatsächlichen Betreuung, der Bestimmung 
des Aufenthalts, der schulischen und religiösen Er-
ziehung, der beruflichen Ausbildung sowie der medi-
zinischen Versorgung des Kindes. Im Fall der ge-
meinsamen Sorge müssen sich daher die Eltern zum 
Beispiel darüber verständigen, ob das Kind eine wei-
terführende Schule besuchen soll; ebenso muß die 
Einwilligung zu einer an dem selbst nicht einwilli-
gungsfähigen Kind vorgenommenen Operation - von 
Eilfällen abgesehen - von beiden Eltern erteilt wer-
den. 

Satz 2 enthält eine Alleinentscheidungsbefugnis 
(zum Begriff vgl. § 1628E) in Angelegenheiten des 
täglichen Lebens für den Elternteil, bei dem sich das 
Kind gewöhnlich aufhält. Diese betrifft vor allem die 
praktisch ganz im Vordergrund stehenden Fragen 
der täglichen Betreuung des Kindes, aber auch Fra-
gen, die im schulischen Leben und in der Berufsaus-
bildung des Kindes vorkommen. Auch Entscheidun-
gen, die im Rahmen der gewöhnlichen medizini-
schen Versorgung des Kindes zu treffen sind, sollen 
allein dem genannten Elternteil obliegen. Ebenso 
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muß bei Vermögensangelegenheiten differenzie rt 
 werden: Soweit es sich um vergleichsweise unbedeu-

tende Angelegenheiten handelt (etwa Verwaltung 
von Geldgeschenken), können diese ebenfa lls von 
dem in Satz 2 genannten Elternteil selbständig erle-
digt werden. 

Satz 3 enthält für den sein Umgangsrecht ausüben-
den Elternteil eine Befugnis zur alleinigen Entschei-
dung in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreu-
ung, solange sich das Kind bei ihm aufhält. Dies be-
trifft etwa die Frage, was das Kind zu Essen bekommt 
oder wann es ins Bett geht. Es besteht kein Bedürf-
nis, ihm darüber hinaus in anderen Bereichen - wie 
dem überwiegend betreuenden Elternteil - eine Al-
leinentscheidungsbefugnis einzuräumen. 

Die Bezugnahme in Satz 4 stellt klar, daß auch bei 
getrennt lebenden Eltern das in § 1629 Abs. 1 Satz 4 
E geregelte Notvertretungsrecht gilt. Die Eltern ha-
ben auch alles zu unterlassen, was das Verhältnis 
des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beein-
trächtigt oder die Erziehung erschwert (§ 1684 Abs. 2 
Satz 1 E). 

Zu Absatz 2 

Die Entscheidungsbefugnisse nach Absatz 1 Satz 2 
und 3 werden nicht schrankenlos gewährt; das Fami-
liengericht kann die Befugnis einschränken oder 
ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erfor-
derlich ist. 

Zu § 1687 a 

Auch wenn ein Elternteil, der nicht (Mit-)Inhaber der 
elterlichen Sorge ist, das Kind in Ausübung seines 
Umgangsrechts bei sich hat, soll er eine alleinige 
Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten des täg-
lichen Lebens erhalten. Das Familiengericht kann 
die Befugnis ebenfalls einschränken oder ausschlie-
ßen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

Zu § 1688 

Zu Absatz 1 

Das in § 1687 Abs. 1 Satz 2E vorgesehene Allein-
vertretungsrecht wird auf die in § 1632 Abs. 4 E und 
§ 1682 E genannten Personenkreise ausgedehnt 
(Satz 1). Da es in diesen Fällen zwischen den Eltern 
bzw. dem Elternteil als Sorgeinhaber und den Pflege-
eltern bzw. dem Stiefelternteil oder umgangsberech-
tigten nahen Angehörigen zu Konflikten um den 
Aufenthalt des Kindes gekommen ist, besteht ein Be-
dürfnis, die Alltagsbefugnisse den Personen zuzuord-
nen, bei denen sich das Kind tatsächlich aufhält. Für 
diese Personen soll auch das bislang in § 38 Abs. 1 
Nr. 5 SGB VIII für Pflegepersonen nach dem Kinder-
und Jugendhilferecht vorgesehene Notvertretungs-
recht gelten; dies wird durch die Verweisung auf 
§ 1629 Abs. 1 Satz 4 E zum Ausdruck gebracht. 

Die Verweisung auf § 1687 E umfaßt auch die dort in 
Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit, die Alleinvertre-
tungsbefugnis gerichtlich einzuschränken. 

In Satz 2 ist eine Regelung vorgesehen, wie sie bis

-

lang in § 38 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII enthalten ist. Ihr 

liegt ein Rechtsgedanke zu Grunde, der auch außer-
halb der im SGB VIII geregelten Pflegeverhältnisse 
Gültigkeit hat. Zudem sollen die bislang in § 38 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 SGB VIII geregelten Befugnisse, 
den Arbeitsverdienst für das Kind zu verwalten sowie 
Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs- und son-
stige Sozialleistungen für das Kind geltend zu ma-
chen und zu verwalten, künftig den in Satz 1 ge-
nannten Personen zugeordnet werden (Satz 3). 

Zu Absatz 2 

Die bisher in § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 5 SGB VIII enthal-
tenen Befugnisse der Personen, die im Rahmen der 
Hilfe nach §§ 33 bis 35, 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 
SGB VIII die Erziehung und Betreuung eines Kindes 
übernommen haben, werden in das BGB eingestellt 
und durch Verweisung auf Absatz 1 E geregelt. 

Der ursprüngliche Entwurf eines Gesetzes zur Neu-
ordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (Bundes-
tags-Drucksache 11/5948) enthielt keine entspre-
chende Regelung. Erst in der Beschlußempfehlung 
des Ausschusses für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit (Bundestags-Drucksache 11/6748) findet 
sich erstmals diese Vorschrift, die sich an der Diskus-
sion des 54. Deutschen Juristentags 1982 in Hanno-
ver und an einer entsprechenden Regelung des 
Schweizer Zivilgesetzbuchs (vgl. A rt. 300 ZGB) 
orientiert. 

Die Regelung soll im wesentlichen in das BGB einge-
stellt werden, da es sich um eine Teilregelung der 
elterlichen Sorge handelt; auch die entsprechende 
schweizerische Regelung wird im Zivilrecht vorge-
nommen. Die Vorschrift richtet sich nicht an Jugend-
ämter, sondern bestimmt den Umfang der gesetz-
lichen Vertretung von Pflegeeltern und anderen Per-
sonen. Insoweit handelt es sich auch um eine Ergän-
zung des § 1630 Abs. 3, der schon Teile der Familien-
pflege normiert. 

Die Vermittlung des Jugendamts bei der Ausübung 
der Personensorge soll ihren Standort im SGB VIII 
behalten, § 38 SGB VIII-E. 

In Satz 1 wird - wie bisher in § 38 Abs. 1 SGB VIII - 
auch zum Ausdruck gebracht, daß diese Befugnisse 
nur gelten, soweit nicht der Inhaber der Personen-
sorge etwas anderes erklärt oder das Familiengericht 
etwas anderes angeordnet hat. In Satz 2 soll klar-
gestellt werden, daß nach Erlaß einer Verbleibensan-
ordnung gemäß § 1632 Abs. 4 die Befugnis der Pfle-
geeltern zur Wahrnehmung alltäglicher Angelegen-
heiten nicht durch widersprechende Erklärungen der 
leiblichen Eltern zerstört werden kann. 

Nach der bisherigen Regelung des § 38 Abs. 3 SGB 
VIII müssen die Pflegepersonen bei Rechtsgeschäf-
ten, zu denen ein Vormund der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts bedarf, die Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters einholen. Diese Bestimmung 
wird nicht in das BGB übernommen. Rechtsgeschäf-
te, zu denen eine vormundschaftsgerichtliche Ge-
nehmigung erforderlich ist, gehören nicht zu den An-
gelegenheiten des täglichen Lebens, auf die sich die 
Befugnis nach § 1687 Abs. 1, 2 E bezieht. 
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Zu Nummer 22 (§ 1696) 

Mit § 1696 des Entwurfs soll eine Klarstellung des 
geltenden § 1696 Abs. 1 im Sinne der einhelligen 
Meinung in Rechtsprechung und Literatur erfolgen, 
um künftig in der Vergangenheit aufgetretene Miß-
verständnisse zu vermeiden; außerdem ist wegen des 
vorgesehenen Wegfalls des § 1671 Abs. 5 die in Ab-
satz 2 und 3 enthaltene Verweisung auf diese Vor-
schrift zu streichen. 

Zu Buchstabe a 

Der geltende Absatz 1 bestimmt, daß das Vormund-
schaftsgericht und das Familiengericht während der 
Dauer der elterlichen Sorge ihre Anordnungen jeder-
zeit ändern können, wenn sie dies im Interesse des 
Kindes für angezeigt halten. Der Wortlaut der Vor-
schrift führt - wie Gespräche insbesondere mit Ver-
bänden gezeigt haben - zu dem Mißverständnis, daß 
Entscheidungen über die elterliche Sorge oder das 
Umgangsrecht sehr leicht abgeändert werden könn-
ten. Dies hat bei Betroffenen vielfach zu falschen 
Erwartungen geführt. 

Nach einhelliger Meinung in Rechtsprechung und 
Literatur darf § 1696 Abs. 1 nicht zu einem beliebigen 
Wiederaufrollen von Verfahren führen. Es muß ins-
besondere der Gesichtspunkt der Erziehungskonti-
nuität berücksichtigt werden. Eine Änderung kommt 
danach nur in Betracht, wenn sie „aus triftigen, das 
Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen" 
angezeigt ist. Zur Vermeidung von Mißverständnis-
sen ist es angezeigt, den Wortlaut der Vorschrift an 
diese von Rechtsprechung und Literatur gefundene 
Formulierung anzupassen. Sie kann unverändert 
übernommen werden, da sie auf Beg riffe zurück-
greift, die im BGB bereits Verwendung finden (z. B. 
triftig: § 1746 Abs. 3; nachhaltig: § 1631 a Abs. 2 
Satz 1; berührend: § 1298 Abs. 1 Satz 2). 

Eine Anpassung ist auch in einem weiteren Punkt 
angezeigt. Die gegenwärtige Fassung spricht davon, 
daß das Vormundschaftsgericht und das Familienge-
richt ihre Anordnungen ändern „können". Entschei-
dungen, die das Kindeswohl nachhaltig berühren, 
können aber nicht im Belieben der Gerichte stehen. 
Nach einhelliger Meinung haben deshalb die Vor-
mundschaftsgerichte und Familiengerichte ihre An-
ordnungen zu ändern, wenn die Voraussetzungen 
des § 1696 Abs. 1 vorliegen. 

Die im geltenden Text enthaltenen Wörter „während 
der Dauer der elterlichen Sorge" sind teils überflüs-
sig, teils mißverständlich. Soweit sie zum Ausdruck 
bringen, daß eine Änderungsmöglichkeit mit dem 
Wegfall der elterlichen Sorge durch Volljährigkeit 
oder Tod des Kindes endet, besagen sie nur Selbst-
verständliches. Daß § 1696 nur für Entscheidungen 
des Vormundschaftsgerichts oder Familiengerichts 
im Rahmen des Fünften Titels des Zweiten Ab-
schnitts des Vierten Buchs, nicht aber für andere Ent-
scheidungen wie etwa den Scheidungsausspruch 
oder Verfügungen nach dem Betreuungsrecht gilt, 
ergibt sich schon aus der Stellung der Vorschrift und 
bedarf keiner besonderen Erwähnung. Zumindest 
mißverständlich ist die Formulierung des gegenwär-
tigen Rechts, soweit sie den Eindruck erweckt, § 1696 

sei ausnahmslos nicht anwendbar, wenn die Sorge 
einem Vormund zusteht. Schon nach geltendem 
Recht steht den Eltern grundsätzlich beim Bestehen 
einer Vormundschaft ein Umgangsrecht zu (siehe 
hierzu Begründung zu § 1684 E); für die Änderung 
einer entsprechenden Umgangsentscheidung gilt 
gegenwärtig wie künftig § 1696. 

Auf das im geltenden Text enthaltene Wo rt  „jeder-
zeit" wird verzichtet. Absatz 1 enthält keine Zeit-
schranke; ein besonderer Hinweis hierauf ist ebenso 
ungewöhnlich wie unnötig. 

Zu Buchstabe b 

Die Verweisung auf § 1671 Abs. 5 in Absatz 2 und 3 
ist wegen des vorgesehenen Wegfalls dieser Vor-
schrift zu streichen. 

Zu Nummer 23 (§§ 1697, 1697 a) 

Zu § 1697 

Die Vorschrift erweitert die Zuständigkeit des Fami-
liengerichts. Sie ermöglicht es diesem Gericht, insbe-
sondere in Zusammenhang mit einem Sorgeentzug, 
auch die erforderlich werdende Vormundschaft oder 
Pflegschaft anzuordnen und den Vormund oder Pfle-
ger auszuwählen. 

Der Fünfte Titel des Zweiten Abschnitts des Vierten 
Buchs des BGB enthält eine Reihe von Vorschriften, 
die gerichtliche Eingriffe in die elterliche Sorge er-
möglichen. Die Zuständigkeit liegt gegenwärtig teils 
beim Vormundschaftsgericht (insbesondere Sorge-
entzug nach §§ 1666, 1667), teils beim Familienge-
richt (insbesondere Sorgeentscheidungen anläßlich 
von Scheidung oder Trennung - §§ 1671, 1672). Die 
Doppelzuständigkeit hat nicht nur zu mancherlei 
Streitfragen in Literatur und Rechtsprechung, son-
dern auch zu praktischen Schwierigkeiten geführt. 
Künftig sollen deshalb nur die Familiengerichte für 
entsprechende Eingriffe in die elterliche Sorge (und 
auch für Entscheidungen über das Umgangsrecht) 
zuständig sein (siehe hierzu unter I.VIII.1.a der Vor-
bemerkungen). 

§ 1697 E befaßt sich mit der Frage, welche Konse-
quenzen die vorgesehene Zuständigkeitsänderung 
für die Zuständigkeit von Folgemaßnahmen (Anord-
nung der Vormundschaft oder Pflegschaft, Auswahl 
des Vormunds oder Pflegers) haben so ll . 

Nach geltendem Recht liegt die Zuständigkeit für 
eine Eingriffsmaßnahme in die elterliche Sorge, für 
die Anordnung einer Vormundschaft oder Pflegschaft 
und für die Auswahl und Bestellung eines Vormunds 
oder Pflegers einheitlich beim Vormundschaftsge-
richt, wenn dieses für die Eingriffsmaßnahme (etwa 
nach § 1666 oder § 1667) zuständig ist. Anläßlich der 
Scheidung oder Trennung kann das Familiengericht 
die Sorge einem Vormund oder Pfleger übertragen 
(§ 1671 Abs. 5, § 1672 Satz 1). Nach ganz herrschen-
der Meinung in Rechtsprechung und Literatur kann 
das Familiengericht aber lediglich eine Vormund-
schaft oder Pflegschaft anordnen; die Auswahl und 
Bestellung des Vormunds oder Pflegers fällt in die 
Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichts. Der Bun- 
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desgerichtshof hat eine Zuständigkeit des Familien-
gerichts für die Auswahl des Vormunds oder Pflegers 
als zweckmäßig und wünschenswert, jedoch mit dem 
geltenden Recht nicht vereinbar erklärt. 

Der vorgeschlagene § 1697 soll es ermöglichen, daß 
über den Eingriff in die elterliche Sorge, die Anord-
nung der Vormundschaft oder Pflegschaft und die 
Auswahl des Vormunds oder Pflegers durch dasselbe 
Gericht entschieden wird. Hinsichtlich der bisher 
dem Vormundschaftsgericht vorbehaltenen Eingriffe 
überträgt er hierbei lediglich den Gedanken der Ein-
heitlichkeit auf das Familiengericht; hinsichtlich der 
Eingriffe anläßlich der Scheidung oder Trennung be-
rücksichtigt er das berechtigte Anliegen des Bundes-
gerichtshofs. 

Der Entwurf behält hierbei die dem geltenden Recht 
zugrundeliegende Unterscheidung zwischen „An-
ordnung", „Auswahl" und „Bestellung" bei. Der gel-
tende § 1773 Abs. 1 spricht davon, daß ein Minder-
jähriger unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Vormund „erhält". Aus §§ 1774, 1789 ergibt sich, daß 
zwischen der Anordnung der Vormundschaft und der 
Beste llung des Vormunds zu unterscheiden ist. Als 
Zwischenstufe sieht das Gesetz überdies die Aus-
wahl des Vormunds vor (§§ 1779, 1788). Die Unter-
scheidung zwischen Auswahl und Bestellung des 
Vormunds ist in erster Linie im Hinblick auf § 1788 
von Bedeutung, da die Festsetzung eines Zwangs-
geldes gegen den zum Vormund Ausgewählten vor-
aussetzt, daß das Gericht bereits eine Auswahl ge-
troffen hat, ohne daß der Ausgewählte auch bestellt 
wurde. Die Unterscheidung im Vormundschaftsrecht 
zwischen Anordnung, Auswahl und Bestellung gilt 
auch für das Pflegschaftsrecht (§ 1915 Abs. 1). 

In Sorgeentziehungsverfahren ist es nicht selten, daß 
das Gericht schon während dieses Verfahrens gesi-
cherte Kenntnisse gewinnt, wer sich in besonderem 
Maße zum Vormund oder Pfleger eignet. Dies wird 
insbesondere dann der Fa ll  sein, wenn das Kind Bin-
dungen zu einem nahen Angehörigen entwickelt 
hat, der geeignet und bereit ist, das Amt des Vor-
munds oder Pflegers zu übernehmen. Eine - gleich-
zeitig mit dem Sorgeentzug getroffene - Entschei-
dung, die neben der Anordnung der Vormundschaft 
oder Pflegschaft auch die Auswahl des Vormunds 
oder Pflegers erfaßt, sichert, daß die Erkenntnisse zur 
Auswahl nicht verlorengehen, wie es der Fall sein 
kann, wenn die Akten vom Familiengericht zum Vor-
mundschaftsgericht versandt werden und die Aus-
wahl erst dort  getroffen wird. Darüber hinaus vermag 
eine frühzeitige Auswahl auch die Akzeptanz der 
Sorgeentzugsentscheidung bei den Eltern zu erhö-
hen, weil sie sich manchmal mit einem Entzug der 
Sorge leichter abfinden, wenn sichergestellt ist, daß 
das Kind „in gute Hände kommt". 

Der Entwurf sieht davon ab, dem Familiengericht 
auch die Bestellung des Vormunds oder Pflegers zu 
übertragen. Der Vormund oder Pfleger wird gegen-
wärtig vom Vormundschaftsgericht durch Verpflich-
tung zu treuer und gewissenhafter Führung der Vor-
mundschaft oder Pflegschaft mittels Handschlags an 
Eides Statt bestellt (§§ 1789, 1915 Abs. 1). Durch 
diese Art  der Bestellung wird ein sinnvoller Kontakt 

mit dem Vormundschaftsgericht, das die Vormünder 
und Pfleger berät und beaufsichtigt (§§ 1837, 1915 
Abs. 1), herbeigeführt. Hieran will der Entwurf nichts 
ändern. 

Für die Frage, ob die Anordnung der Vormundschaft 
oder Pflegschaft und die Auswahl des Vormunds 
oder Pflegers mit der Entscheidung über die Sorge zu 
einer einheitlichen Entscheidung verbunden werden 
können, gelten die allgemeinen Grundsätze. Soweit 
es sich um eine isolierte Familiensache handelt, ist 
das Gericht nicht gehindert, in einer einheitlichen 
Entscheidung die Vormundschaft oder Pflegschaft 
anzuordnen und den Vormund oder Pfleger auszu-
wählen, soweit den verfahrensrechtlichen Erforder-
nissen auch für das Verfahren betreffend die Aus-
wahl Genüge getan ist, insbesondere durch Beteili-
gung der auszuwählenden Person. Eine einheitliche 
Entscheidung kommt jedoch nicht in Betracht, soweit 
die Sorgeentscheidung Scheidungsfolgesache ist. In 
den Verbund einbezogen wird nach § 623 Abs. 3 
ZPO-E nur das Verfahren betreffend die Übertra-
gung der elterlichen Sorge oder eines Teils der Sorge 
auf einen Vormund oder Pfleger wegen Gefährdung 
des Kindeswohls. Nicht in den Scheidungsverbund 
einbezogen ist die Auswahl des Vormunds oder Pfle-
gers, weil dies zu einer das Verfahren erschwerenden 
Beteiligung eines Dritten, nämlich des Auszuwählen-
den führen würde. Dieses Problem könnte nur ver-
mieden werden durch Abtrennung des gesamten 
Sorgeverfahrens, wie es für anderweitige Fälle der 
Beteiligung Dritter an Folgesachen in § 623 Abs. 1 
Satz 2 ZPO-E vorgesehen ist. Dieser Lösungsweg ist 
nicht gewählt worden, um zu gewährleisten, daß im 
Rahmen des Verbunds über die Sorge entschieden 
wird. Für die Entscheidung über die Auswahl des 
Vormunds oder Pflegers bedarf es daher, soweit das 
Sorgeverfahren Scheidungsfolgesache ist, eines ge-
sonderten Verfahrens. Für diese Fälle bleibt es damit 
bei einer Regelung, die der bisherigen Rechtslage 
bei Übertragung der Sorge auf einen Vormund oder 
Pfleger nach § 1671 Abs. 5 entspricht. 

Zu § 1697 a 

Die Vorschrift enthält einen allgemeinen Entschei-
dungsmaßstab und allgemeine Eingriffsvorausset-
zungen für gerichtliche Entscheidungen auf dem Ge-
biet der elterlichen Sorge. 

Nicht alle Vorschriften des geltenden Rechts, die ge-
richtliche Eingriffe in die Sorge und das Umgangs-
recht ermöglichen, enthalten eine Umschreibung der 
Eingriffsvoraussetzungen. Dies gilt insbesondere für 
die Übertragung der alleinigen Entscheidungsbefug-
nis (§ 1628) und die Regelung der Umgangsbefugnis 
(§ 1634 Abs. 2 Satz 1). Auch unter Berücksichtigung 
der Tatsache, daß wegen der Vielfalt der denkbaren 
Fallgestaltungen auf unbestimmte Rechtsbegriffe bei 
der Umschreibungen der Eingriffsvoraussetzungen 
nicht verzichtet werden kann, ist eine Ergänzung der 
gegenwärtigen Vorschriften nötig. 

Es soll die Entscheidung getroffen werden, die dem 
Wohl des Kindes am besten entspricht. Bereits im 
geltenden Recht findet sich der Maßstab des Kindes-
wohls. Dieser Entscheidungsmaßstab ist allerdings 
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verstreut auf verschiedene Vorschriften; teilweise 
wird er ausdrücklich im Gesetz erwähnt, teilweise 
findet er sich nur in Begründungen oder Kommentie-
rungen. So sieht beispielsweise § 1628 Abs. 1 Satz 1 
die Übertragung des Entscheidungsrechts auf einen 
Elternteil vor, „sofern dies dem Wohle des Kindes 
entspricht". Nach allgemeiner Meinung kann auch 
der Elternstreit um die Kindesherausgabe (§ 1632 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 Halbsatz 2) nur auf Grund einer 
am Kindeswohl ausgerichteten Prüfung entschieden 
werden, obwohl die Vorschrift selbst keinen Prü-
fungsmaßstab enthält. Auf das Kindeswohl als zen-
trales Anknüpfungskriterium kann nicht verzichtet 
werden; es ergibt sich künftig für alle Eingriffe in die 
elterliche Sorge aus § 1697 a E. 

Allerdings ist nicht zu verkennen, daß schon heute 
die tatsächlichen Möglichkeiten und Gegebenheiten 
die Entscheidung maßgebend beeinflussen, so etwa 
die Arbeitszeit des umgangsberechtigten Elternteils 
und die Schulzeiten bei der Ausübung des Umgangs-
rechts. § 1693 a E stellt daher klar, daß auch die tat-
sächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten zu 
berücksichtigen sind. Die „Möglichkeiten" werden 
neben den „Gegebenheiten" berücksichtigt. Damit 
wird klargestellt, daß etwa die Möglichkeit des um-
gangsberechtigten Elternteils, seine Arbeitszeiten 
anders einzurichten, Berücksichtigung finden kön-
nen. 

Neben dem Wohl des Kindes sind auch die berech-
tigten Interessen der Beteiligten (in der Regel: der 
Eltern) ausdrücklich genannt. So dient etwa das Um-
gangsrecht eines Elternteils nicht nur dem Kindes-
wohl, sondern auch einem berechtigten Elternin-
teresse. Dies kann bei der Festlegung von Art  und 
Dauer der Umgangskontakte nicht außer Betracht 
bleiben. 

Auch bei den vormundschaftsgerichtlichen Geneh-
migungen im Bereich der Vermögenssorge (vgl. 
§ 1643) ist unbestritten, daß Maßstab für die vor-
mundschaftsgerichtliche Entscheidung das Kindes-
wohl darstellt; das Gericht beschränkt sich bei seiner 
Entscheidung nicht nur auf die Überprüfung von 
Pflichtwidrigkeiten oder rein finanziellen Aspekten. 
Dieser Prüfungsmaßstab ergibt sich ebenfa lls künftig 
ausdrücklich aus § 1697 a E. 

Zu Nummer 24 (§ 1741) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 2 faßt die bisher in § 1741 Abs. 2 und 3 getrof-
fenen Regelungen, die den Familienstand des An-
nehmenden betreffen, zusammen: 

Satz 1 ermöglicht - wie bisher Absatz 3 Satz 1 - Al-
leinstehenden die Annahme eines Kindes, obwohl 
das in Absatz 1 aufgestellte Erfordernis - nämlich 
eine Eltern-Kind-Beziehung herzustellen - hier nur 
für einen Elternteil erfüllt werden kann. Durch die 
Einfügung des Wortes „nur" wird - in sachlicher 
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht - klar-
gestellt, daß Alleinstehende ein Kind nicht gemein-
sam - auch nicht bei Bestehen einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft - annehmen können. 

In gleicher Weise stellt Satz 2 nunmehr klar, daß ein 
Ehepaar ein Kind „nur" gemeinschaftlich annehmen 
kann. Damit wird der Charakter (auch) dieses Satzes 
als einer Grundsatznorm verdeutlicht, die durch die 
Ausnahmen des Satzes 3 und 4 eingeschränkt wird. 

Satz 3 beschränkt sich dabei auf den Fall, daß ein 
Ehegatte das Kind seines Ehegatten annimmt. Die 
Adoption des eigenen Kindes durch einen Ehegatten, 
die der geltende § 1741 Abs. 2 Satz 2 mit erfaßt, ist 
künftig ausgeschlossen. 

Satz 4 korrigiert den bisherigen § 1741 Abs. 2 Satz 3. 
Diese Vorschrift läßt die Annahme eines Kindes 
durch einen Ehegatten allein - außer in den Fällen 
des Satzes 2 - nur zu, wenn der andere Ehegatte 
geschäftsunfähig oder „in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkt" ist; der andere Ehegatte muß in der 
zweiten Alternative also das 16. Lebensjahr (vgl. § 1 
Abs. 2 EheG), er darf jedoch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Diese Einschränkung erscheint we-
nig sinnvoll: Ein Ehegatte, dessen Ehegatte zwar das 
18. Lebensjahr, nicht jedoch das 21. Lebensjahr voll-
endet hat, wird durch sie an jeglicher Adoption ge-
hindert: Eine einseitige Adoption eines Kindes schei-
det aus, weil der andere Ehegatte nicht mehr be-
schränkt geschäftsfähig ist, die Voraussetzungen der 
Ausnahmevorschrift des geltenden § 1741 Abs. 2 
Satz 3 also nicht vorliegen. Eine gemeinschaftliche 
Adoption durch beide Ehegatten scheitert ebenfalls, 
weil der andere Ehegatte die von § 1743 Abs. 1 vor-
geschriebene Altersgrenze von 21 Jahren noch nicht 
erreicht hat. Der neue § 1741 Abs. 2 Satz 4 E besei-
tigt diese Unstimmigkeit, indem er für die einseitige 
Adoption eines Kindes durch einen Ehegatten ausrei-
chen läßt, daß der andere Ehegatte das 21. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat und deshalb noch nicht 
selbst adoptionsfähig ist. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherige § 1741 Abs. 3 soll aufgehoben werden: 
Satz 1 der bisherigen Vorschrift wird nach dem Ent-
wurf in Absatz 2 Satz 1 überführt. Die von Satz 2 der 
bisherigen Vorschrift eröffnete Möglichkeit des Va-
ters oder der Mutter, das eigene nichteheliche Kind 
„als Kind anzunehmen", erscheint überholt. Der Re-
gierungsentwurf eines Gesetzes über die rechtliche 
Stellung der unehelichen Kinder hatte darin ein In-
strument  gesehen, mit dem die Mutter ein von der 
Amtspflegschaft befreites Sorgerecht erlangen 
könne; außerdem hat er in der Regelung den „einzi-
gen Weg" für den annehmenden Elternteil erblickt, 
„den Verkehr des anderen Elternteils mit dem Kind 
sicher und endgültig auszuschließen". Diese Begrün-
dung erscheint heute ebensowenig tragfähig wie das 
Ziel, die Zeugung oder Geburt eines „unehelichen" 
Kindes zu verbergen (vgl. zum Ganzen Bundestags-
Drucksache V/2370 S. 79). Mit der rechtlichen 
Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder 
und der grundsätzlichen Aufgabe dieser Unterschei-
dung ist schließlich auch der Zweck, dem nichtehe-
lichen Kind im Wege der Annahme durch einen leib-
lichen Elternteil den Status eines ehelichen Kindes 
sowie die damit bisher verbundenen rechtlichen Vor

-

telle zu verschaffen (so wohl ansatzweise die Begrün-
dung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über 
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die Annahme als Kind; vgl. Bundestags-Drucksache 
7/3061 S. 30) gegenstandslos geworden. Die Rege-
lung kann deshalb besei tigt und damit zugleich Be-
denken hinsichtlich ihrer Verfassungsmäßigkeit (vgl. 
Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 7. März 
1995 - FamRZ 1995, 789) Rechnung getragen wer-
den. 

Zu Nummer 25 (§ 1743) 

Die Vorschrift ist redaktionell neu gefaßt. Die Neufas-
sung stellt in Satz 1 den bislang erst in § 1743 Abs. 2 
aufgeführten Grundsatz voran, daß der Annehmende 
das 25. Lebensjahr vollendet haben muß. Dieser 
Grundsatz wird - wie im geltenden § 1743 Abs. 3 - 
für Fälle eingeschränkt, in denen ein Ehegatte das 
Kind des anderen Ehegatten annehmen wi ll. Diese 
Fälle werden nunmehr durch Verweisung auf den 
neuen § 1741 Abs. 2 Satz 3 E erfaßt; die von § 1743 
Abs. 3 miterfaßte Annahme des eigenen nichtehe-
lichen Kindes ist entfallen (siehe zu Nummer 22 b). 
Satz 2 regelt - als weitere Ausnahme von Satz 1- die 
gemeinschaftliche Adoption eines Kindes durch Ehe-
gatten. Die Regelung entspricht inhaltlich dem bishe-
rigen § 1743 Abs. 1; anders als do rt  wird auch hier 
eine Wiederholung der tatbestandlichen Vorausset-
zungen durch eine Verweisung auf § 1741 (hier: auf 
dessen Absatz 2 Satz 2) ersetzt. 

Der bisherige § 1743 Abs. 4 ist, weil überflüssig, ent-
fallen: Die Annahme eines Kindes setzt einen persön-
lichen (§ 1755 Abs. 2 Satz 1) Antrag des Annehmen-
den voraus, der zumindest das 21. Lebensjahr vollen-
det haben muß (§ 1743). Ein geschäftsunfähiger Voll-
jähriger kann einen solchen Antrag nicht wirksam 
stellen (§ 104 Nr. 2); die Möglichkeit beschränkter 
Geschäftsfähigkeit eines Volljährigen ist durch das 
Betreuungsgesetz beseitigt. Für die Annahme eines 
Kindes durch einen beschränkt Geschäftsfähigen ist 
nach alledem kein Raum. 

Zu Nummer 26 (§ 1746) 

§ 1746 verlangt, daß auch das minderjährige Kind in 
seine Annahme einwilligt. Die Einwilligung des noch 
nicht vierzehn Jahre alten Kindes wird von seinen 
Eltern als gesetzlichen Vertretern erteilt, die Einwilli-
gung des älteren Kindes - mit deren Zustimmung - 
durch das Kind selbst. Werden die Eltern somit im 
Rahmen des § 1746 nur als gesetzliche Vertreter des 
Kindes tätig, verlangt § 1747 eine Einwilligung der 
Eltern auch aus eigenem „Eltern-"Recht. Die damit 
geforderte Duplizität der Einwilligungserklärung der 
Eltern - als gesetzliche Vertreter und aus eigenem 
Recht - kann zu Problemen führen: Zwar sehen 
Kommentarliteratur und Rechtsprechung bei Abgabe 
einer unspezifischen Einwilligungserklärung der 
Eltern beide Einwilligungserfordernisse als erfüllt an. 
Schwierigkeiten ergeben sich jedoch, wenn ein 
Elternteil seine Einwilligung als gesetzlicher Vertre-
ter (nach § 1746) verweigert. Diese Einwilligung 
kann - anders als die Einwilligung des Elternteils aus 
eigenem Recht (§§ 1747, 1748) - vom Vormund-
schaftsgericht nicht ersetzt werden (siehe § 1746 
Abs. 3). Vielmehr muß dem Elternteil das Recht zur 
Vertretung des Kindes in persönlichen Angelegen

-

heiten gemäß § 1666 entzogen werden; die Voraus-
setzungen dieser Vorschrift werden nach einer Auf-
fassung als gegeben angesehen, wenn die Einwilli-
gung des Elternteils unwiderruflich erklärt oder ge-
mäß § 1748 ersetzt worden ist. Nach anderer Ansicht 
ist ein solcher Sorgeentzug überflüssig, weil nach 
rechtskräftiger Ersetzung der Einwilligung nach 
§ 1748 die elterliche Sorge ruht und das Jugendamt 
Vormund wird (§ 1751), das nunmehr als gesetzlicher 
Vertreter für das Kind einwilligen oder der vom Kind 
erklärten Einwilligung zustimmen kann. Der nach 
dem Vorschlag des Entwurfs dem § 1746 Abs. 3 an-
gefügte neue Halbsatz wi ll  das als „wenig sinnvoll" 
bezeichnete Nebeneinander besei tigen. Er erklärt 
deshalb in Fällen, in denen die Einwilligung der El-
tern  erteilt oder vom Vormundschaftsgericht ersetzt 
worden ist, eine gesonderte Einwilligung oder Zu-
stimmung der Eltern als gesetzliche Vertreter des 
Kindes für entbehrlich. 

Zu Nummer 27 (§ 1747) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 entspricht dem geltenden § 1747 Abs. 1, doch 
ist die Einschränkung auf eheliche Kinder aufge-
geben worden. Insoweit rückt der Entwurf vom gel-
tenden Recht ab, das eine Einwilligung des Vaters 
eines nichtehelichen Kindes in dessen Adoption nicht 
verlangt und dem Vater im Ergebnis, bei Wider-
spruch der Mutter, auch nicht die Möglichkeit eröff-
net, einer Adoption des Kindes durch Dritte mit einer 
eigenen Adoption zuvorzukommen. Der Entwurf 
trägt damit verfassungsrechtlichen Bedenken, die 
gegen den bisherigen Rechtszustand erhoben und 
durch zwei neuere Entscheidungen bestätigt worden 
sind, Rechnung. Dies gilt zunächst hinsichtlich einer 
neueren Entscheidung des EuGHMR (Urteil vom 
26. Mai 1994 - EuGRZ 1995, 113): Dieser hatte in der 
Freigabe eines nichtehelichen Kindes zur Adop tion 
durch Dritte ohne vorheriges Wissen und Zustim-
mung des leiblichen Vaters, der am Adoptionsverfah-
ren überhaupt nicht beteiligt wurde, einen Verstoß 
gegen Artikel 6 Abs. 1 und Artikel 8 EMRK gesehen. 
Es gilt aber auch hinsichtlich eines jüngst ergan-
genen Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 
(vom 7. März 1995 - FamRZ 1995, 789), demzufolge 
es mit dem Elternrecht des Vaters eines nichtehe-
lichen Kindes unvereinbar ist, daß für die Adop tion 
eines nichtehelichen Kindes durch seine Mutter oder 
deren Ehemann weder die Einwilligung des Vaters 
noch eine Abwägung mit dessen Belangen vorgese-
hen ist. Der Entwurf beschränkt sich nicht darauf, die 
in den Entscheidungen allein ausdrücklich gefor-
derte verfahrensrechtliche Einbindung des Vaters in 
das Adoptionsgeschehen und die Einbeziehung sei-
ner Belange in die richterliche Interessenabwägung 
zu sichern, sondern begründet darüber hinaus das 
Erfordernis einer förmlichen Zustimmung des Vaters, 
die das Vormundschaftsgericht allerdings unter den 
erleichterten Voraussetzungen des § 1748 Abs. 4E zu 
ersetzen vermag. 

Satz 2 ist neu eingefügt. Die Einfügung beruht auf 
folgenden Überlegungen: Nach Satz 1 des Entwurfs 
bedarf die Adoption eines Kindes der Einwilligung 
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des Vaters auch dann, wenn der Vater mit der Mutter 
weder verheiratet noch sonst Inhaber der Sorge ist. 
Diese - neue - Einwilligungsberechtigung des Vaters 
eines nicht in der Ehe geborenen und nicht legiti-
mierten Kindes ist allerdings nur effektiv, wenn ihm 
die Möglichkeit eröffnet wird, rechtzeitig vor einer 
Adoption seines Kindes durch Dritte seine Vater-
schaft - auch gegen den Willen der Mutter - geltend 
zu machen. Diese Möglichkeiten sind beschränkt. 
Die Anerkennung der Vaterschaft bedarf nach § 1595 
Abs. 1 E der Zustimmung der Mutter. Eine Klage auf 
Feststellung der Vaterschaft ist dem Vater möglich, 
aber im Regelfall zeitaufwendig; die wünschenswer-
te frühkindliche Adoption darf deshalb nicht an den 
rechtskräftigen Abschluß eines anhängigen Status-
verfahrens geknüpft werden. Der neue Satz 2 schafft 
stattdessen eine vorläufige Vaterschaftsvermutung 
für die Zwecke des Adoptionsverfahrens: Als Vater, 
dessen Einwilligung erforderlich ist, wird vermutet, 
wer glaubhaft macht, daß er der Mutter während der 
Empfängniszeit beigewohnt hat. Diese vorläufige 
und auf die Geltendmachung des Einwilligungs-
rechts beschränkte Vaterschaftsvermutung greift 
naturgemäß nicht ein, solange ein anderer Mann 
- nach der allgemeinen Regel des § 1592E - als Vater 
anzusehen ist. Die Vermutungswirkung des Satzes 2 
beschränkt sich auf die Begründung des Einwilli-
gungserfordernisses nach § 1747 Abs. 1 Satz 1E und 
eröffnet die Möglichkeit, eine verweigerte Einwilli-
gung - nach § 1748 Abs. 4 E unter erleichterten Vor-
aussetzungen - zu ersetzen. Dagegen eröffnet die 
Vermutung des Satzes 2 naturgemäß keine Möglich-
keit, einem Mann, dessen Vaterschaft nur auf Grund 
eigener Glaubhaftmachung vermutet wird, die Sorge 
für das Kind nach § 1672 Abs. 1 E zu übertragen. 
Folgerichtig gilt die Einwilligung der Mutter in die 
Adoption ihres Kindes auch nicht nach § 1747 Abs. 1 
Satz 3 E als Zustimmung in die Übertragung der Sor-
ge auf einen lediglich nach Satz 2 vermuteten Vater. 
Ebensowenig kann schließlich ein Antrag eines sol-
chen lediglich nach Satz 2 vermuteten Vaters nach 
§ 1747 Abs. 3 Nr. 2 E die Annahme des Kindes durch 
Dritte „sperren”. 

Der Entwurf geht von der grundsätzlich gleich-
berechtigten Mitwirkung beider Elternteile bei der 
Adoption ihres Kindes aus. Er wi ll  deshalb verhin-
dern, daß eine Mutter, die nach § 1626 a Abs. 2 E 
allein Inhaberin der Sorge ist, das Kind zur Adoption 
durch Dritte freigibt und die Einwilligung des Vaters 
in diese Adoption unter den erleichterten Vorausset-
zungen des § 1748 Abs. 4 E ersetzt wird, ohne daß 
der Vater seinerseits die Möglichkeit erhält, die (Al-
lein-)Sorge für sein Kind zu erlangen. Nach dem 
neuen Satz 3 wird deshalb fingie rt, daß die Einwilli-
gung der Mutter in die Annahme des Kindes durch 
einen Dritten oder durch beliebige Dritte immer auch 
als Zustimmung der Mutter zur Übertragung der (Al-
lein-)Sorge auf den Vater anzusehen ist. Diese Fik-
tion gilt - ähnlich wie auch die Sperrwirkung des 
§ 1747 Abs. 3 Nr. 2 E - allerdings nicht zugunsten 
eines Mannes, dessen Vaterschaft lediglich nach 
§ 1747 Abs. 1 Satz 2 E vermutet wird. 

Die Fiktion des § 1747 Abs. 1 Satz 3 E beschränkt sich 
auf die - mit der Bezugnahme auf § 1672 Abs. 1 E 

allein angesprochenen - Fälle einer Einwilligung der 
Mutter, die nach § 1626 a Abs. 2E allein Inhaberin 
der Sorge ist, in die Adoption des Kindes. Eine ent-
sprechende Regelung für Fälle, in denen der Vater 
die (Allein-)Sorge nach § 1672 Abs. 1E erlangt hat 
und nunmehr seinerseits das Kind zur Adoption 
durch Dritte freigibt, erscheint verzichtbar. Dasselbe 
gilt für Fälle, in denen der freigebende Elternteil die 
elterliche Sorge gemäß § 1671 E auf Grund einer Sor-
gezuweisung nach vorangegangener gemeinsamer 
Sorge beider Eltern oder nach einem Sorgeentzug 
beim anderen Elternteil gemäß § 1680 Abs. 3 E er-
langt hat. In all diesen Fällen setzt die Annahme des 
Kindes die Einwilligung auch des Elternteils, der 
nicht Inhaber der Sorge ist, voraus. Diese Einwilli-
gung kann nur unter den Voraussetzungen des 
§ 1748 Abs. 1 und 2 ersetzt werden. Eine Möglich-
keit, die Einwilligung unter den erleichterten Voraus-
setzungen des § 1748 Abs. 4 E zu ersetzen, besteht in 
diesen Fällen nicht. Damit entfällt zugleich das Be-
dürfnis des Elternteils, der nicht Inhaber der Sorge 
ist, einer unter erleichterter Ersetzung seiner Einwil-
ligung zustande kommenden Drittadoption seines 
Kindes durch einen eigenen Antrag auf Übertragung 
der (Allein-)Sorge zuvorzukommen. Außerdem wäre 
die - zu fingierende - Zustimmung eines Elternteils, 
der nicht gemäß § 1626 a E Inhaber der Sorge ist, 
überflüssig: In den Fällen der §§ 1671, 1672 Abs. 1, 
§ 1680 Abs. 3E bedarf es zur (Rück-)Übertragung der 
Sorge auf den Elternteil, der derzeit nicht Inhaber 
der Sorge ist, nicht der Zustimmung des anderen 
Elternteils. Die Rückübertragung ist vielmehr gemäß 
§ 1696 E auch ohne eine solche Zustimmung möglich; 
die von dieser Vorschrift geforderten „triftigen, das 
Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründe" 
werden regelmäßig gegeben sein, wenn der Eltern-
teil, der (noch) Inhaber der Alleinsorge ist, in die An-
nahme des Kindes durch Dritte einwilligt. Einer dem 
§ 1747 Abs. 1 Satz 3E vergleichbaren Fiktion, daß die 
Einwilligung des Elternteils, der (noch) Inhaber der 
Alleinsorge ist, in die Adoption des Kindes durch 
Dritte auch als eine Zustimmung in die Rückübertra-
gung der Sorge auf den Elternteil, der derzeit nicht 
Inhaber der Sorge ist, anzusehen ist, bedarf es also 
insoweit nicht, um diesem Elternteil die Möglichkeit 
zu eröffnen, zur Vermeidung der Adoption selbst die 
Sorge für das Kind zu übernehmen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 1747 Abs. 3. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 betrifft die bislang in Absatz 2 geregelte An-
nahme eines Kindes nicht miteinander verheirateter 
Eltern. Der Anwendungsbereich der Vorschrift be-
schränkt sich allerdings auf Fälle, in denen den El-
tern nicht die gemeinsame Sorge zusteht: Steht sie 
ihnen gemeinsam zu, gilt Absatz 1 Satz 1, der beiden 
Elternteilen eine gleichberechtigte Einwilligungsbe-
fugnis einräumt. In Fällen, in denen keine gemein-
same Sorge besteht, trifft Absatz 3 Sonderregelun-
gen: Nach Nummer 1 kann der Vater - anders als die 
Mutter, die allein Inhaberin der Sorge ist - bereits vor 
der Geburt des Kindes in dessen Adoption einwilli- 
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gen. Nummer 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß 
das Vormundschaftsgericht nach dem neuen § 1748 
Abs. 4 E die Einwilligung des Vaters, der nach 
§ 1626 a Abs. 2 E nicht Inhaber der Sorge ist, unter 
erleichterten Voraussetzungen ersetzen kann. Diese 
erleichterte Ersetzbarkeit der Einwilligung des Va-
ters wird dadurch aufgefangen, daß dem Vater, der 
nicht Inhaber der Sorge ist, die Möglichkeit einge-
räumt wird, die (Allein-)Sorge für sein Kind nach 
§ 1672 Abs. 1 E zu erlangen, wobei die do rt  ge-
forderte Zustimmung der Mutter in die Übertragung 
der (Allein-)Sorge auf den Vater nach § 1747 Abs. 1 
Satz 3 E fingiert  wird und - nach Nummer 2 über 
einen entsprechenden Antrag des Vaters, ähnlich 
wie im geltenden § 1747 Abs. 2 Satz 2, vorrangig ent-
schieden werden muß. Die in der Nummer 3 geregel-
te Möglichkeit eines Verzichts des Vaters auf diese 
Befugnis entspricht dem geltenden § 1747 Abs. 2 
Satz 3 und 4. 

Zu Nummer 28 (§ 1748) 

Die Vorschrift umfaßt alle Fälle der Ersetzung elter-
licher Einwilligungen in die Adoption. 

Absatz 1 Satz 1 der Vorschrift ist im Text unverände rt 
 geblieben. Sein Anwendungsbereich hat sich jedoch 

dadurch geändert, daß § 1747 Abs. 1 E künftig auch 
die Einwilligung des Vaters eines - nach heutigem 
Sprachgebrauch - nichtehelichen Kindes in dessen 
Annahme verlangt und der neue § 1748 Abs. 4 E Son-
derregelungen für die Ersetzung der Einwilligung 
des Vaters in den Fällen des § 1626a Abs. 2 E trifft. In 
§ 1747 Abs. 1 wird danach die bislang für eheliche 
Kinder geltende Regelung beibehalten und grund-
sätzlich auf die Ersetzung der Einwilligung der Väter 
nichtehelicher Kinder erweitert. 

Der neue Absatz 4 regelt den Sonderfall einer Erset-
zung der Einwilligung eines Vaters, dem in den Fäl

-

len des § 1626 a Abs. 2 E die elterliche Sorge nicht zu-
steht. § 1747 Abs. 1 verlangt für die Adoption eines 
Kindes die Einwilligung beider Eltern auch dann, 
wenn ein Elternteil nicht Inhaber der Sorge ist; die 
im geltenden § 1747 Abs. 2 Satz 1 vorgesehene Be-
schränkung der Einwilligungsbefugnis auf die Mut-
ter eines nichtehelichen Kindes ist entfallen. Das neu 
begründete Einwilligungsrecht des Vaters, der nicht 
Inhaber der Sorge ist, eines außerhalb der Ehe gebo-
renen Kindes erfährt mit dem neuen Absatz 4 die 
erforderliche Einschränkung. Die Einwilligung des 
Vaters kann unter gegenüber Absatz 1 erleichterten 
Voraussetzungen ersetzt werden: Es soll dem Vater, 
der zu keinem Zeitpunkt die elterliche Sorge und da-
mit die Verantwortung für das Kind getragen hat, 
nicht ermöglicht werden, eine Adoption des Kindes 
- allein - durch sein Veto zu verhindern. 

Die vorgeschlagene Neuregelung nimmt bewußt Un-
terschiede zwischen der originären Alleinsorge der 
Mutter und der des Vaters in Kauf: Steht die Sorge in 
den Fällen des § 1626 a Abs. 2 E allein der Mutter zu, 
kann die Einwilligung des Vaters in eine von der 
Mutter betriebene Adoption unter erleichterten Vor-
aussetzungen ersetzt werden. Steht die Sorge dage-
gen allein dem Vater zu, weil das Familiengericht 
gemäß § 1672 Abs. 1 E die (Allein-)Sorge mit Zustim

-

mung der Mutter auf ihn übertragen hat, so kann die 
Einwilligung der Mutter in eine vom Vater betrie-
bene Adoption nur unter den strengeren Vorausset-
zungen des § 1748 Abs. 1 Satz 1 ersetzt werden. 

Würde man jedoch „aus Symmetriegründen" den 
Maßstab für die Ersetzung der Einwilligung in den 
Fällen des § 1672 Abs. 1E ebenso herabsetzen wie 
in den Fällen des § 1626 a E, ergäben sich schwer 
erträgliche Wertungswidersprüche: Eine Mutter, die 
mit Rücksicht auf das Wohl des Kindes einer Sorge-
übertragung auf den Vater zustimmt, würde danach 
ihre Rechtsposition für den Fall einer Adoption des 
Kindes erheblich schwächen. Sie stünde insbeson-
dere schlechter als eine Mutter, die ihr Kind vernach-
lässigt oder mißhandelt hat und der deshalb die 
Sorge gemäß § 1666E entzogen und gemäß § 1680 
Abs. 2 und 3 E auf den Vater übertragen worden ist, 
denn die Einwilligung einer solchen Mutter kann - in 
Übereinstimmung mit dem für Eheleute geltenden 
Recht - jedenfalls nur unter den strengen Vorausset-
zungen des § 1748 Abs. 1 Satz 1 ersetzt werden. Ver-
glichen mit diesen Brüchen erscheint die mit dem 
Vorschlag verbundene relative Schwächung der 
Position des Vaters, der nach § 1626a Abs. 2 E nicht 
Inhaber der Sorge ist, vorzugswürdig. Sie wird sich 
praktisch kaum auswirken, weil Fälle, in denen zu-
nächst der Vater mit Zustimmung der Mutter die 
(Allein-)Sorge gemäß § 1672 Abs. 1 E erlangt, dann 
jedoch das Kind zur Adoption freigibt und zudem ein 
Widerspruch der Mutter nicht nach § 1748 Abs. 1 
Satz 1 ersetzt werden kann, kaum in nennenswerter 
Zahl auftreten dürften. Die in diesen wenigen Fällen 
mit dem Vorschlag verbundene relative „Schwäche" 
der adoptionsrechtlichen Stellung des Vaters in den 
Fällen des § 1626 a Abs. 2 E rechtfertigt sich zudem 
durch die - gerade im Hinblick auf ihre Austragungs-
bereitschaft bestehende - Schutzbedürftigkeit der 
Mutter, die andernfalls einseitig durch den Vater 
des Kindes an einer Freigabe zur Adoption gehin-
dert und so mit dem Kind „alleingelassen" werden 
könnte. Ein vergleichbares Schutzbedürfnis besteht 
für den Vater nicht, der im Fall des § 1672 Abs. 1 E 
mit Zustimmung der Mutter auf eigenen Antrag die 
Alleinsorge für das Kind erhält. 

Zu Nummer 29 (§ 1754) 

Die Neufassung der Vorschrift verzichtet auf den 
Begriff des „nichtehelichen" Kindes und trägt damit 
dem Ziel Rechnung, eheliche und nichteheliche Kin-
der gleich zu behandeln. Die Absätze 1 und 2 regeln 
künftig das Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Kind und den/dem Annehmenden. Absatz 3 trifft 
eine dem Abstammungsverhältnis entsprechende 
Sorgeregelung. 

Zu Nummer 30 (§ 1755) 

Der geltende § 1755 Abs. 2 bestimmt, daß bei der 
Adoption eines nichtehelichen Kindes durch den 
Ehegatten eines Elternteils die verwandtschaftlichen 
Beziehungen des Kindes zu diesem Elternteil und 
dessen Verwandten aufrechterhalten werden. Für 
eheliche Kinder ist demgegenüber streitig, ob diese 
Rechtsfolge aus einer entsprechenden Anwendung 
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des § 1755 Abs. 2 herzuleiten ist oder ob sie aus 
§ 1754 Abs. 1, 2. Alternative folgt, wonach das Kind 
gemeinschaftliches Kind der Ehegatten, also auch 
des wiederverheirateten Elternteils, „wird". Die Neu-
fassung des Absatzes 2 stellt durch Streichung des 
Merkmals „nichtehelich" klar, daß die Vorschrift für 
alle Kinder gleichermaßen gilt; damit wird auch in 
diesem Zusammenhang eine Unterscheidung nach 
der ehelichen oder nichtehelichen Geburt vermie-
den. 

Zu Nummer 31 (§ 1756) 

Der geltende § 1756 Abs. 2 geht auf eine Interven-
tion des Rechtsausschusses des Bundestages zurück 
(Bundestags-Drucksache 7/5087 S. 17): Danach sol-
len insbesondere die Großeltern neben ihrem verstor-
benen Sohn, dem Vater des zur Adoption anstehen-
den Kindes, nicht auch noch - und nunmehr im Wege 
der Adoption - ihren Enkel verlieren. Die Neufas-
sung des Absatzes 2 gibt auch hier die Anknüpfung 
dieser Rechtsfolge an die Ehelichkeit des Kindes auf; 
sie stellt statt dessen darauf ab, ob der verstorbene 
Elternteil (Mit-)Inhaber der elterlichen Sorge war. 
Damit wird der Anwendungsbereich der bisherigen, 
auf eheliche Kinder begrenzten Regelung erweitert 
und grundsätzlich auch auf nichteheliche Kinder er-
streckt. Als Alte rnative zu einer solchen Erweiterung 
käme eine völlige Streichung der Vorschrift in Be-
tracht. Eine solche Streichung würde bewirken, daß 
eheliche und nichteheliche Kinder infolge einer 
Adoption durch den neuen Ehegatten des hinterblie-
benen Elternteils künftig gleichermaßen nicht mit 
den Verwandten ihres verstorbenen Elternteils ver-
wandt blieben. Der Entwurf folgt dieser Lösungs-
möglichkeit nicht. Für den von ihm eingeschlagenen 
Weg spricht das auch in anderem Zusammen-
hang verfolgte Ziel, die Beziehungen zwischen dem 
Kind und seinen Verwandten - insbesondere durch 
ein eigenes Umgangsrecht der Großeltern (§ 1685 
Abs. 1 E) - zu stärken. 

Zu Nummer 32 (§ 1757) 

Es handelt sich um Folgeänderungen, die sich aus 
der Neufassung der §§ 1616 bis 1618 sowie aus der 
Änderung des § 1746 ergeben. 

Zu Nummer 33 (§ 1760) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung 
von § 1747. 

Zu Nummer 34 (§ 1762) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Ände-
rung von § 1747. 

Zu Nummer 35 (§ 1837) 

Die Verweisung auf § 1667 Abs. 1 und 5 ist entbehr-
lich. Bisher enthalten diese beiden Sätze die Ein-
griffsmöglichkeiten des Vormundschaftsgerichts bei 
Gefährdung des Kindesvermögens. In § 1666E wer

-

den künftig auch diese Eingriffsmöglichkeiten ent-
halten sein. 

Zu Nummer 36 

Die gerichtliche Zuständigkeit in einer Reihe von An-
gelegenheiten wird vom Vormundschaftsgericht auf 
das Familiengericht verlagert. Auf die Begründung 
unter I.VIII.1 der Vorbemerkungen wird Bezug ge-
nommen. 

Zu Nummer 37 (§§ 1631 a, 1634, 1639, 1670, 1683 
sowie Sechster und Achter Teil des 
Zweiten Abschnitts des Vierten 
Buchs) 

Zu § 1631 a 

Die bisherige Sondervorschrift in Absatz 2 für einen 
Eingriff in die Personensorge ist entbehrlich; § 1666 
in der Fassung des Entwurfs schützt die Kindesinter-
essen bei Ausbildung und Berufswahl gleicherma-
ßen. Absatz 2 Satz 1 verändert die Eingriffsschwelle 
des § 1666 nicht; auch durch § 1666E können offen-
sichtliche Fehleinschätzungen, die eine nachhaltige 
und schwere Beeinträchtigung der Entwicklung des 
Kindes besorgen lassen, korrigiert werden. Daher 
kann Absatz 2, der bisher kaum praktische Bedeu-
tung erlangt hat, entfallen (siehe auch I.II.4 der Vor-
bemerkungen). 

Zu § 1634 

Das Recht zum persönlichen Umgang mit dem ehe-
lichen Kind sowie das Recht auf Auskunft über seine 
persönlichen Verhältnisse sind bisher in § 1634 gere-
gelt. Die neuen - alle Kinder betreffenden - Regelun-
gen zum Umgangsrecht und zum Auskunftsrecht fin-
den sich in den §§ 1684 bis 1686 des Entwurfs. Daher 
ist § 1634 aufzuheben. 

Zu § 1639 

§ 1639 Abs. 1 Satz 1 schränkt die Vermögenssorge 
der Eltern ein, soweit ein Kind Vermögen von Todes 
wegen erwirbt oder es ihm unter Lebenden unent-
geltlich zugewendet wird. Absatz 1 Satz 2 sieht vor-
mundschaftsgerichtliche Maßregeln für den Fall vor, 
daß die Eltern Anordnungen nicht nachkommen. 
§ 1666E ist künftig die zentrale Vorschrift für Ein-
griffe in die elterliche (Personen- und Vermögens-) 
Sorge; außerdem hat bisher Absatz 1 Satz 2 als eigen-
ständige Eingriffsgrundlage keine nennenswerte 
Rolle gespielt, so daß auf diese Vorschrift in Zukunft 
verzichtet werden kann (siehe I.II.4 der Vorbemer-
kungen). 

Zu § 1670 

Gemäß Artikel 33 Nr. 28 des Einführungsgesetzes 
zur Insolvenzordnung wird § 1670 aufgehoben. Diese 
Regelung tritt erst am 1. Januar 1999 in Kraft (Arti-
kel 110 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Insol-
venzordnung). Wegen des systematischen Zusam-
menhangs der in §§ 1626 ff. E enthaltenen Vorschrif-
ten ist es erforderlich, daß die Aufhebung des § 1670 
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nicht später in Kraft tritt als das Kindschaftsrechts-
reformgesetz selbst. Um dies zu gewährleisten, wie-
derholt der Entwurf die Aufhebung von § 1670. Die 
Überschneidung ist bei einem früheren Inkrafttreten 
der Kindschaftsrechtsreform nicht schädlich; die im 
Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung angeord-
nete Aufhebung des § 1670 geht dann am 1. Januar 
1999 lediglich ins Leere. 

Zu § 1683 

§ 1683 Abs. 4 enthält die Möglichkeit, einem Eltern-
teil die Vermögenssorge zu entziehen, wenn er sei-
nen Verpflichtungen bei (Wieder-)Heirat, insbeson-
dere der Aufstellung eines Vermögensverzeichnisses, 
nicht nachkommt. Diese Vorschrift kommt heute nur 
zum Zug, wenn der Standesbeamte bei der (erneu-
ten) Eheschließung des Elternteils, dem die Vermö-
genssorge zusteht, entgegen § 9 EheG kein Ausein-
andersetzungszeugnis verlangt. Nachdem die Ein-
griffe in die Vermögenssorge in § 1666E konzentriert 
werden, ist diese eigenständige Entzugsvorschrift, 
die in der Praxis wenig Bedeutung erlangt hat, über-
flüssig (siehe I.II.4 der Vorbemerkungen). 

Zum Sechsten Titel des Zweiten Abschnitts 
des Vierten Buchs 

Der Sechste Titel enthielt bisher Sondervorschriften 
bezüglich der elterlichen Sorge für nichteheliche 
Kinder. Ein zentrales Anliegen des Entwurfs ist es, 
rechtliche Unterschiede zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern soweit wie möglich abzu-
bauen. Dies soll auch dadurch zum Ausdruck kom-
men, daß nunmehr der Fünfte Titel des Zweiten Ab-
schnitts (Elterliche Sorge) Regelungen für alle Kinder 
enthält. Die Sonderregelungen im Sechsten Titel sind 
dadurch entbehrlich geworden. 

Zum Achten Titel des Zweiten Abschnitts 
des Vierten Buchs 

Der Achte Titel enthält Vorschriften zur Legitimation 
nichtehelicher Kinder. Im Gesetz findet sich bisher 
die Legitimation durch nachfolgende Ehe (§§ 1719 
bis 1722), die Legitimation durch Ehelicherklärung 
auf Antrag des Vaters (§§ 1723 bis 1739) und die 
Legitimation auf Antrag des Kindes (§§ 1740 a bis 
1740 g). Zweck der Legitimation ist es, das Kind und 
seine Entfaltungsmöglichkeiten vor Benachteiligun-
gen wegen seiner nichtehelichen Geburt zu bewah-
ren und ihm daher die „Rechtswohltat" der Ehelich-
keit zukommen zu lassen. Mit der Reform des Kind-
schaftsrechts soll das in Artikel 6 Abs. 5 GG vorgege-
bene Ziel - die Schaffung gleicher Bedingungen für 
eheliche und nichteheliche Kinder - auf rechtlichem 
Gebiet verwirklicht werden. So verzichtet beispiels-
weise der Entwurf im Abstammungsrecht ausdrück-
lich auf die begriffliche Unterscheidung zwischen 
„ehelich" und „nichtehelich". Aus diesem Grund ist 
es nicht mehr notwendig, Kinder, deren Eltern bei 
der Geburt nicht miteinander verheiratet sind, durch 
Legitimation vor Benachteiligungen zu schützen oder 
ihnen die „Rechtswohltat" der Ehelichkeit zu ver-
schaffen. Deshalb kann der Achte Titel aufgehoben 
werden. 

Zu Artikel 2 (Änderung des 
Personenstandsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 12) 

Die Neufassung von Absatz 2 Nr. 2 trifft - entspre-
chend der Beurkundungsvorschrift für das Geburten-
buch - keine Unterscheidung zwischen der Eintra-
gung von Vätern (nach bisheriger Terminologie) ehe-
lich oder nichtehelich geborener Ehegatten in das 
Familienbuch. Sie berücksichtigt zudem die Mög-
lichkeit, daß sich aus einer ausländischen Geburts-
beurkundung keine Angaben über die Mutter des 
Kindes ergeben. 

Zu Nummer 2 (§ 15) 

Entsprechend dem Ziel des Entwurfs, rechtliche Un-
terschiede zwischen ehelichen und nichtehelichen 
Kindern so weit wie möglich abzubauen, ist für die 
Eintragung eines Kindes in das Familienbuch der 
Ehegatten nur noch Voraussetzung, daß es sich um 
ein gemeinsames Kind handelt. 

Zu Nummer 3 (§ 17) 

Nach geltendem Recht ist nur der „eheliche" Vater 
zur Anzeige der Geburt des Kindes verpflichtet. Dem 
Rechtsgedanken des § 1626a Abs. 1 Nr. 1, § 1626 b 
Abs. 2 BGB-E folgend, ist der mit der Mutter des Kin-
des nicht verheiratete Vater, der vor der Geburt die 
Vaterschaft anerkannt hat und Mitinhaber der elter-
lichen Sorge ist, hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Anzeige der Geburt dem mit der Mutter des Kindes 
verheirateten Vater gleichzustellen. Die Neufassung 
der Nummer 1 berücksichtigt dies. 

Zu Nummer 4 (§ 21 a) 

Nach § 1617 Abs. 1 BGB-E haben auch nicht mitein-
ander verheiratete Eltern, denen die elterliche Sorge 
gemeinsam zusteht, den Geburtsnamen ihres Kindes 
zu bestimmen. Die Mitteilungspflicht des Standes-
beamten gegenüber dem Familiengericht für den 
Fall, daß binnen eines Monats kein Geburtsname 
bestimmt wird, ist auf diese Eltern auszudehnen. 

Zu Nummer 5 (§ 29) 

Nur noch die nach der Beurkundung der Geburt des 
Kindes anerkannte oder festgestellte Vaterschaft soll 
in Form eines Randvermerks zum Geburtseintrag des 
Kindes beigeschrieben werden. Ist die Vaterschaft 
vor der Geburtsbeurkundung anerkannt worden 
(§ 1594 Abs. 4 BGB-E), werden die Angaben über 
den Vater - wie die des „ehelichen" Vaters - sogleich 
in das Geburtenbuch eingetragen. 

Zu Nummer 6 (§ 29 a) 

Die Änderung entspricht den Änderungen in §§ 1594 
bis 1597 und 1599 BGB-E. 
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Zu Nummer 7 (§ 29 b) 

Das Wort  „nichtehelichen" ist entbehrlich; das anzu-
wendende ausländische Recht entscheidet über die 
Voraussetzungen der Mutterschaftsanerkennung. 

Zu Nummer 8 (§ 30) 

Die Änderung berücksichtigt den Wegfall der Ehe-
licherklärung und der damit verbundenen Namens-
erteilung an den überlebenden Elternteil. 

Zu Nummer 9 (§ 31) 

Mit dem Wegfall der Vorschriften über die Legitima-
tion (§§ 1719 ff. BGB) entfällt die bisher erforderliche 
Beurkundung des geänderten Personenstandes des 
Kindes. 

Zu Nummer 10 (§ 31 a) 

Die Neufassung des Absatzes 1 Satz 1 berücksichtigt 
die nach §§ 1617 ff. BGB-E möglichen Erklärungen 
zum Geburtsnamen des Kindes: 

Nummer 1 die Erklärungen der Eltern nach § 1617 
Abs. 1, § 1617 b Abs. 1, 2 BGB-E; 

Nummer 2 die Anschlußerklärung des Kindes nach 
§ 1617b Abs. 1, 2 BGB-E; 

Nummern 3 und 4 die Anträge des Kindes und des 
Mannes, dessen Nichtvaterschaft rechtskräftig fest-
gestellt wurde, nach § 1617 b Abs. 3 BGB-E; 

Nummer 5 die Anschlußerklärung des Kindes nach 
§ 1617 c Abs. 1, 2 BGB-E; 

Nummer 6 die Erklärung des sorgeberechtigten 
Elternteils und seines Ehegatten nach § 1618 Abs. 1 
BGB-E; 

Nummer 7 die Erklärung des sorgeberechtigten 
Elternteils nach § 1618 Abs. 2 BGB-E. 

Zu Nummer 11 (§ 61) 

Mit der rechtlichen Gleichstellung ehelicher und 
nichtehelicher Kinder entfällt der Grund, auf Antrag 
eines nichtehelichen oder für ehelich erklärten Kin-
des einen Sperrvermerk zum Geburtseintrag des Kin-
des einzutragen. 

Zu Nummer 12 (§ 65) 

Nach geltendem Recht ist der Umstand der Vater-
schaftsanerkennung oder -feststellung aus der Ab-
stammungsurkunde durch den Vermerk „Die Anga-
ben über den Vater ergeben sich aus einem Rand-
vermerk" ersichtlich. Die Grundlage für diesen die 
Nichtehelichkeit des Kindes offenbarenden Zusatz 
ist zu streichen. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gerichtsverfassungs-
gesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 23 b) 

Zu Buchstabe a 

Der Zuständigkeitskatalog des Absatzes 1 Satz 2 
wird um die Verfahren erweitert, die nach dem Ent-
wurf künftig ebenfa lls dem Familiengericht zugewie-
sen werden sollen. Auf die allgemeine Begründung 
wird verwiesen. 

Nach Nummer 2 sind Familiensachen sämtliche die 
elterliche Sorge betreffende Verfahren, für die nach 
den Vorschriften des materiellen Rechts die Zustän-
digkeit des Familiengerichts gegeben ist. Hiermit 
fällt der überwiegende Teil der die elterliche Sorge 
betreffenden Verfahren künftig in die Zuständigkeit 
der Familiengerichte; eine Unterscheidung zwischen 
ehelichen und nichtehelichen Kindern wird nicht vor-
genommen. 

Nach Nummer 3 sind diejenigen Umgangsverfahren 
Familiensachen, für die nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs das Familiengericht zu-
ständig ist. Dies schließt Verfahren nach den §§ 1684, 
1685 BGB-E ein, die den Umgang der Eltern sowie 
anderer Bezugspersonen betreffen, aber auch Ver-
fahren nach § 1632 Abs. 2 und 3 BGB-E, in denen es 
um das Recht der Eltern geht, den Umgang des Kin-
des für und gegen Dritte zu bestimmen. 

Nach Nummer 4 sind Familiensachen künftig nicht 
nur Herausgabeverlangen zwischen den Eltern, son-
dern alle Herausgabeverlangen betreffend Kinder, 
für die die elterliche Sorge besteht. Dies schließt Her-
ausgabeverlangen der Eltern gegenüber Dritten ein. 

Nummer 5 erfaßt künftig sämtliche durch Verwandt-
schaft begründete gesetzliche Unterhaltspflichten. 
Unter Berücksichtigung der unverände rt  bleibenden 
Nummer 6 sind damit sämtliche dem Amtsgericht 
nach § 23 a Nr. 2 zugewiesene Unterhaltsstreitigkei-
ten in Zukunft Familiensachen. 

Die neu angefügte Nummer 12 begründet die Zu-
ständigkeit des Familiengerichts für die Kindschafts-
sachen. Damit wird das bisherige Nebeneinander 
von prozeßgerichtlicher Zuständigkeit für zivilpro-
zessuale Kindschaftssachen und vormundschaftsge-
richtlicher Zuständigkeit für die nach dem FGG zu 
erledigenden Abstammungsverfahren durch eine 
einheitliche familiengerichtliche Zuständigkeit er-
setzt. 

Nach Nummer 13 sind künftig die Streitigkeiten 
nach den §§ 1615 k bis 1615 m BGB Familiensachen. 
Damit ist das Familiengericht insbesondere einheit-
lich zuständig für die Unterhaltsklagen nichtehe-
licher Kinder und ihrer Eltern. 

Zu Buchstabe b 

Die Neufassung von Absatz 2 Satz 2 stellt sicher, daß 
auch künftig alle die Eltern und ihre Kinder betref-
fenden Familiensachen, soweit sie einen Zusammen-
hang mit der Ehesache aufweisen, derselben Abtei-
lung zugewiesen werden. Dies ist dann von Bedeu-
tung, wenn bei einem Amtsgericht mehrere Abtei- 
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Lungen für Familiensachen bestehen. Die Familien-
sachen, für die nach der Zivilprozeßordnung eine 
einheitliche örtliche Zuständigkeit besteht (§ 621 
Abs. 2 Satz 1 ZPO-E), sollen einheitlich einer Abtei-
lung dieses Gerichts zugewiesen sein. Satz 2 führt im 
einzelnen die Familiensachen auf, für die eine ein-
heitliche Zuständigkeit einer Abteilung gegeben sein 
soll; wegen der Einzelheiten der betreffenden Ver-
fahren wird auf die Begründung zu § 621 Abs. 2 
Satz 1 ZPO-E verwiesen. 

Zu Nummer 2 (§ 72) 

Die Streichung berücksichtigt, daß Kindschafts-
sachen künftig zu den Familiensachen zählen und 
daher nicht mehr gesondert aufgeführt werden 
müssen. 

Zu Nummer 3 (§ 119) 

Die Streichung trägt dem Umstand Rechnung, daß 
die Kindschaftssachen in Zukunft zu den von den 
Familiengerichten zu entscheidenden Sachen zählen 
sollen. 

Zu Nummer 4 (§ 170) 

Die Streichung in Satz 1 erfolgt, weil Kindschafts-
sachen künftig Familiensachen sind (§ 23 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 12 E). Die Einfügung in Satz 2 beruht dar-
auf, daß Streitigkeiten nach §§ 1615 k bis 1615 m 
BGB künftig Familiensachen sind (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 
Nr. 13 E), sie aber gleichwohl weiterhin - wie auch 
andere nicht zusammen mit einer anderen Familien-
sache verhandelte Unterhaltsklagen - öffentlich ver-
handelt werden sollen. 

Zu Nummer 5 (§ 200) 

Die Neufassung von Absatz 2 Nr. 5 berücksichtigt, 
daß künftig sämtliche Unterhaltsstreitigkeiten, die 
die durch Ehe und Verwandtschaft begründete ge-
setzliche Unterhaltspflicht betreffen, die Kindschafts-
sachen einschließlich der FGG-Abstammungssachen 
und die Streitigkeiten über Ansprüche nach den 
§§ 1615 k bis 1615 m BGB Familiensachen sind. Die 
bislang in den Nummern 5 a und 5 b aufgeführten 
Verfahren sind in Nummer 5 einbezogen worden. In-
haltlich ist mit der Neufassung eine Änderung nicht 
verbunden. 

Absatz 2 Nr. 5 a und 5 b sind entbehrlich geworden 
und können aufgehoben werden. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Rechtspflegergesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 14 Abs. 1 Nr. 3) 

Die Neufassung von Nummer 3 Buchstabe a berück-
sichtigt, daß die Anfechtung der Ehelichkeit und die 
Anfechtung der Anerkennung der Vaterschaft durch 
ein einheitliches Rechtsinstitut der Anfechtung der 
Vaterschaft ersetzt werden und daß künftig die Rege-
lung für die nach den Grundsätzen des FGG-Verfah

-

rens zu behandelnden Kindschaftssachen nach Tod 
des Kindes oder des Mannes einheitlich in § 1600 e 
Abs. 2 BGB-E enthalten ist. 

Da die Tatbestände künftig entweder durch Buch-
stabe a erfaßt werden (§ 1599 Abs. 2, § 1600 l Abs. 2, 
§ 1600 n Abs. 2 BGB werden durch § 1600 e Abs. 2 
BGB-E ersetzt) oder entfallen (§ 1597 Abs. 1, 
§§ 1600 k, 1323 ff., 1340 a ff., 1740 g BGB), können die 
Buchstaben b, d und e aufgehoben werden. 

Zu Nummer 2 (§ 14 Abs. 1 Nr. 6 b) 

Die Aufhebung von Nummer 6 Buchstabe b ist eine 
Folge des Entfallens von § 1631 a Abs. 2 BGB. 

Zu Nummer 3 (§ 14 Abs. 1 Nr. 7) 

Die Ergänzung berücksichtigt die Neuregelung in 
§ 1682 BGB-E. 

Zu Nummer 4 (§ 14 Abs. 1 Nr. 8) 

Die Neufassung von Nummer 8 trägt der geänderten 
Fassung von § 1666 BGB-E Rechnung. Eine sachliche 
Änderung ist hiermit nicht verbunden. 

Zu Nummer 5 (§ 14 Abs. 1 Nr. 15) 

Die Neufassung von Nummer 15 berücksichtigt die 
Änderungen in §§ 1680, 1681 BGB-E und den Weg-
fall von § 1738 BGB. 

Zu Nummer 6 (§ 14 Abs. 1 Nr. 16) 

Die Neufassung von Nummer 16 ist eine Folge der 
Neuregelung des Umgangsrechts mit Eltern und 
Bezugspersonen in §§ 1684 und 1685 BGB-E und 
der Einführung der gerichtlichen Entscheidung über 
die Beschränkung oder den Ausschluß des Rechts 
zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten 
des täglichen Lebens durch § 1687 Abs. 2, § 1687 a 
BGB-E. Unverände rt  bleibt die Einbeziehung von 
§ 1632 Abs. 2 BGB. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Zivilprozeßordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 45) 

Die Streichung ist eine Folge daraus, daß für Kind-
schaftssachen künftig das Familiengericht zuständig 
ist. 

Zu Nummer 2 (§ 78) 

Zu Buchstabe a (Nummer 2) 

Die Änderung berücksichtigt die Erweiterung der 
Familiensachen in § 621 Abs. 1 E. Vor den Gerichten 
des höheren Rechtszugs unterliegen damit Rechts-
streitigkeiten in Kindschaftssachen und über Ansprü-
che nach den §§ 1615 k bis 1615 m des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs wie bisher dem Anwaltszwang. 
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Zu Buchstabe b (Nummer 3) 

Die Änderung ist eine Folge der Erweiterung des Be-
reichs der Familiensachen und unterwirft die FGG-
Abstammungssachen für die weitere Beschwerde vor 
dem Bundesgerichtshof dem Anwaltszwang. 

Zu Nummer 3 (§ 93 c) 

Die Neufassung von Absatz 1 berücksichtigt, daß die 
Rechtsinstitute der Anfechtung der Ehelichkeit und 
der Anfechtung der Anerkennung künftig zu einem 
einheitlichen Rechtsinstitut der Anfechtung der Va-
terschaft zusammengefaßt werden. 

Absatz 2 enthält eine Kostenregelung für bestimmte 
Fallkonstellationen, in denen die Mutter nicht selbst 
Partei des Abstammungsverfahrens gewesen ist, sie 
jedoch eine im Ergebnis überflüssige Klage durch 
das Kind oder den Mann veranlaßt hat. Hierbei han-
delt es sich einerseits um den Fall, daß die Mutter 
das Kind zu einer erfolglosen, weil gegen den fal-
schen Mann gerichteten Klage auf Feststellung der 
Vaterschaft oder zu einer Klage auf Anfechtung der 
Vaterschaft gegen den wirklichen Vater veranlaßt 
hat. Außerdem betrifft die Regelung den Fa ll, in dem 
die Anerkennung der Vaterschaft durch den wirk-
lichen Vater nur wegen der fehlenden Zustimmung 
der Mutter (§ 1595 Abs. 1 BGB-E) nicht wirksam ge-
worden ist. In diesen Fällen soll das Gericht nach bil-
ligem Ermessen der Mutter die ansonsten das Kind 
oder den Mann treffenden Kosten ganz oder teil-
weise auferlegen können. Die Mutter wird in a ller 
Regel aus eigener Kenntnis beurteilen können, wer 
als Vater in Betracht kommt, während insbesondere 
das Kind auf die Informationen durch die Mu tter an-
gewiesen ist und die Erfolgsaussichten einer von ihm 
angestrengten Klage nicht einschätzen kann. Die 
Möglichkeit einer Auferlegung der Kosten einer er-
folglosen Klage auf Anfechtung oder Feststellung der 
Vaterschaft nach billigem Ermessen rechtfertigt sich 
auch, weil die Mutter als weitere Klageberechtigte 
auch die Kosten einer von ihr erfolglos angestrengten 
Klage - ohne die Möglichkeit einer anderweitigen 
Kostenverteilung nach Billigkeitsgesichtspunkten - 
zu tragen hätte. In dem Fall, in dem wegen des Un-
terbleibens einer Zustimmung der Mutter zur Aner-
kennung der Vaterschaft durch den wirklichen Vater 
eine Feststellungsklage notwendig wird, wird eine 
Auferlegung der Kosten unter Billigkeitsgesichts-
punkten etwa dann in Betracht kommen, wenn die 
Mutter mit der Verweigerung der Zustimmung errei-
chen will, daß der allein in Betracht kommende Vater 
die Rechtsstellung als Vater nicht erhält, oder wenn 
aus Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind eine Zu-
stimmung unterbleibt. 

Zu Nummer 4 (§ 93 d) 

Es handelt sich um eine lediglich redaktionelle Än-
derung. Der näheren Bezeichnung der Anspruchs-
inhaber als „nichteheliche Kinder" bedarf es nicht, 
da die entsprechenden materiellrechtlichen Vor-
schriften (vgl. § 1615 i BGB) ohnehin nur diesen Per-
sonenkreis betreffen. 

Zu Nummer 5 (§ 153) 

Die Neufassung berücksichtigt die Änderung des 
materiellen Rechts, das künftig ein einheitliches 
Rechtsinstitut der Anfechtung der Vaterschaft für 
eine Anfechtung durch den als Vater im Rechtssinne 
angesehenen Ehemann und für eine Anfechtung 
durch den als Vater im Rechtssinne angesehenen 
Mann, der rechtswirksam die Vaterschaft anerkannt 
hat, vorsieht. 

Zu Nummer 6 (§ 372 a) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der 
Änderung des materiellen Rechts. 

Zu Nummer 7 (Überschrift des Sechsten Buchs) 

Die neugefaßte Überschrift des Sechsten Buchs trägt 
dem Umstand Rechnung, daß künftig alle im Sech-
sten Buch geregelten Verfahren - bis auf die beson-
deren den Kindesunterhalt betreffenden Verfahren 
der §§ 6411 ff. und §§ 642 a ff. - in die Zuständigkeit 
der Familiengerichte fallende Familiensachen sind. 
Die bisher vorgenommene Gliederung in „Familien-
sachen" und „Kindschaftssachen” wird ersetzt durch 
eine Gliederung in Abschnitte, die die Verfahrens-
vorschriften für die unterschiedlichen Familien-
sachen betreffen. Nicht als Familiensachen gelten 
und daher besonders aufgeführt werden die den 
Kindesunterhalt betreffenden oben genannten Ver-
fahren. Eine Vereinheitlichung dieses Bereichs soll 
durch das Kindesunterhaltsgesetz erfolgen. An die 
Stelle der bisherigen drei Abschnitte treten künftig 
sechs Abschnitte; die bislang bei den „Familien-
sachen" vorgenommene Untergliederung in Titel 
entfällt. 

Zu Nummer 8 (Überschrift des Ersten Abschnitts) 

Die bisherige Überschrift des Ersten Titels „Allge-
meine Vorschriften in Ehesachen" wird nunmehr zur 
Überschrift des Ersten Abschnitts des Sechsten 
Buchs. Die weitere Untergliederung in Titel entfällt. 

Zu Nummer 9 (Überschrift vor § 606) 

Die Begründung für die Streichung ergibt sich aus 
den Ausführungen zu Nummer 7 und Nummer 8. 

Zu Nummer 10 (§ 620) 

Die Aufhebung des bisherigen Satzes 2 ist eine Folge 
davon, daß bei einer Scheidung künftig - vom Fa ll 

 der Kindeswohlgefährdung abgesehen - nur noch 
auf Antrag und nicht mehr von Amts wegen über die 
Übertragung der  elterlichen Sorge auf einen Eltern-
teil zu entscheiden ist. Dementsprechend sollen in 
Zukunft einstweilige Anordnungen zur Regelung der 
elterlichen Sorge wie in allen anderen Fällen des 
§ 620 nur auf Antrag erfolgen. 
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Zu Nummer 11 (Überschrift des Zweiten Abschnitts) 

Entsprechend den Ausführungen zu Nummer 7 und 
zu Nummer 8 wird der bisherige Zweite Titel nun-
mehr zum Zweiten Abschnitt. In Entsprechung zu 
der Überschrift des Ersten Abschnitts wird in der 
Überschrift des Zweiten Abschnitts klargestellt, daß 
es sich bei den nachfolgenden Verfahrensvorschrif-
ten um allgemeine Vorschriften für die Familien-
sachen handelt, die nicht Ehesachen sind. 

Zu Nummer 12 (§ 621) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 enthält eine Auflistung derjenigen Fami-
liensachen, die dem Familiengericht nach dem teil-
weise neu gefaßten § 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 13 
GVG außer den Ehesachen zugewiesen werden. Er 
regelt die ausschließliche sachliche Zuständigkeit 
des Familiengerichts für die aufgeführten Verfahren. 

Nach Nummer 1 ist das Familiengericht nunmehr 
ausschließlich zuständig für sämtliche die elterliche 
Sorge betreffende Verfahren, soweit nach den Vor-
schriften des BGB das Familiengericht zuständig ist. 
Im Einzelfall (etwa § 1643 Abs. 1 i. V. m. § 1822 BGB) 
ist allerdings weiterhin aus Gründen des Sachzusam-
menhangs die Zuständigkeit des Vormundschaftsge-
richts gegeben. Mit der Neufassung von Nummer 1 
wird den Änderungen des materiellen Rechts Rech-
nung getragen. In der Frage der Zuständigkeit für 
die elterliche Sorge betreffende Verfahren wird nicht 
mehr zwischen ehelichen und nichtehelichen Kin-
dern unterschieden. 

Nummer 2 weist die Umgangsverfahren betreffend 
Kinder ausschließlich dem Familiengericht zu, soweit 
nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs 
das Familiengericht zuständig ist. Hierzu zählen Ver-
fahren nach §§ 1684, 1685 BGB-E, die das Umgangs-
recht der Eltern sowie anderer Bezugspersonen be-
treffen, ebenso wie Verfahren nach § 1632 Abs. 2 und 
3 BGB-E, in denen es um das Recht der Eltern geht, 
den Umgang des Kindes für und gegen Dritte zu be-
stimmen. 

Nummer 3 betrifft alle Herausgabeverfahren, soweit 
es um die Herausgabe von unter elterlicher Sorge 
stehenden Kindern geht. Einbezogen sind alle Her-
ausgabeverlangen sowohl der Eltern untereinander 
als auch gegenüber Dritten. 

Nummer 4 weist künftig alle Streitigkeiten wegen 
durch Verwandtschaft begründeter gesetzlicher Un-
terhaltsansprüche ausschließlich dem Familienge-
richt zu. Zusammen mit den von Nummer 5 erfaßten 
Sachen ergibt sich eine einheitliche Zuständigkeit 
der Abteilung für Familiensachen für sämtliche nach 
§ 23 a Nr. 2 GVG dem Amtsgericht zugewiesenen 
Streitigkeiten in Unterhaltssachen. 

Nach Nummer 10 ist das Familiengericht künftig für 
die in engem sachlichem Zusammenhang mit den 
Unterhaltssachen stehenden Kindschaftssachen aus-
schließlich zuständig. Damit wird die bisher einheit-
lich beim Amtsgericht (Prozeßabteilung) bestehende 
sachliche Zuständigkeit für Abstammungs- und Un-
terhaltsklagen von (nichtehelichen) Kindern durch 

eine ebenfalls einheitliche Zuständigkeit für diese 
Klagen beim Familiengericht ersetzt. Zugleich wird 
mit der sachlichen Zuständigkeit des Familienge-
richts eine Zuständigkeitsvereinheitlichung für die 
zivilprozessualen Kindschaftssachen, für die bislang 
das Amtsgericht zuständig ist, und für die nach den 
Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu erledigenden Ab-
stammungssachen nach Tod des Mannes oder Tod 
des Kindes, die derzeit in die Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts fallen, erreicht. 

Nummer 11 weist dem Familiengericht künftig Strei-
tigkeiten über Ansprüche nach §§ 1615 k bis 1615 m 
BGB zu. Dies erscheint insbesondere sinnvoll wegen 
des oft engen Sachzusammenhangs der auf Geburt 
und Betreuung des gemeinschaftlichen nichtehe-
lichen Kindes beruhenden Ansprüche eines Eltern-
teils mit der Unterhaltsklage dieses Kindes. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 enthält Regelungen für die örtliche Zustän-
digkeit. Satz 1 regelt, für welche Familiensachen 
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 9 der ausschließliche örtliche 
Gerichtsstand der Ehesache gilt. 

Nach Satz 1 erster Halbsatz werden sämtliche Fami-
liensachen nach Absatz 1 Nr. 5 bis 9 dem Gericht der 
Ehesache zugewiesen. Für die Familiensachen nach 
Absatz 1 Nr. 1 bis 4 erfolgt demgegenüber nach 
Satz 1 zweiter Halbsatz Nr. 1 bis 4 nur teilweise eine 
Zuweisung an das Gericht der Ehesache. 

Nach Satz 1 zweiter Halbsatz Nr. 1 bis 4 besteht in 
Verfahren nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 die ausschließ-
liche Zuständigkeit des Gerichts der Ehesache nur 
für bestimmte Familiensachen, die mit der Ehesache 
zusammenhängen, etwa weil sie die Ehegatten und 
ihre gemeinschaftlichen Kinder betreffen, oder weil 
eine einheitliche Zuständigkeit aus sonstigen Grün-
den des Sachzusammenhangs sinnvoll ist. Für die in 
den Nummern 1 bis 4 aufgeführten Fälle ist zu erwar-
ten, daß das mit der Ehesache befaßte Gericht wegen 
des Sachzusammenhangs die Verfahren sachgerech-
ter und rationeller erledigen kann. Damit bleibt die 
ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts der Ehe-
sache in Familiensachen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 im 
wesentlichen beschränkt auf die Verfahren, für die 
bislang schon nach § 621 Abs. 1 und 2 seine aus-
schließliche Zuständigkeit besteht. Eine Ausweitung 
der Zuständigkeit des Gerichts der Ehesache im Ver-
gleich zu dem bisherigen Rechtszustand erfolgt für 
Umgangsverfahren nach § 1685 BGB-E, für die es 
wichtig erscheint, daß ein Gericht einheitlich für 
sämtliche Umgangsverfahren der unterschiedlichen 
Bezugspersonen zuständig ist. Nur so kann sicherge-
stellt werden, daß die Interessen der einzelnen Um-
gangsberechtigten und des Inhabers der Sorge abge-
stimmt werden können. 

Nach Nummer 1 soll die ausschließliche Zuständig-
keit des Gerichts der Ehesache nicht nur für die 
auf Antrag eines Elternteils eingeleiteten Verfahren 
auf Übertragung der alleinigen Sorge nach § 1671 
BGB-E gelten, sondern auch für Verfahren, deren 
Gegenstand die Übertragung der elterlichen Sorge 
oder eines Teils der Sorge für ein gemeinschaftliches 
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Kind auf einen Vormund oder Pfleger wegen Gefähr-
dung des Kindeswohls ist. Diese Verfahren sind der-
zeit von Absatz 1 Nr. 1 mit erfaßt, soweit es sich um 
die Übertragung der elterlichen Sorge nach § 1671 
Abs. 5 BGB auf einen Vormund oder Pfleger handelt. 
Es erscheint aus Gründen des Sachzusammenhangs 
sachgerecht, in Zukunft die ausschließliche örtliche 
Zuständigkeit des mit der Ehesache befaßten Ge-
richts für sämtliche Fälle vorzusehen, deren Gegen-
stand der Entzug oder Teilentzug der elterlichen Sor-
ge gegenüber einem oder beiden Ehegatten wegen 
Kindeswohlgefährdung ist. 

Nummer 2 erfaßt zunächst entsprechend dem gelten-
den Recht diejenigen Umgangsverfahren, deren Ge-
genstand das Umgangsrecht des anderen Elternteils 
mit dem gemeinsamen Kind ist. Das Gericht der Ehe-
sache soll künftig aber auch zuständig sein für Um-
gangsverfahren, deren Gegenstand das Umgangs-
recht bestimmter sonstiger Bezugspersonen nach 
§ 1685 BGB-E mit diesem Kind ist. Hiermit soll sicher-
gestellt werden, daß die Umgangsrechte dieser Um-
gangsberechtigten von einem einheitlichen Gericht 
abgestimmt werden können. Außerdem soll das Ge-
richt der Ehesache über den Umgang eines Ehegat-
ten mit dem Kind des anderen Ehegatten nach § 1685 
Abs. 2 BGB-E entscheiden. 

Nummer 3 weist diejenigen Herausgabeklagen dem 
Gericht der Ehesache zu, die von einem Elternteil 
gegen den anderen Elternteil auf Herausgabe des 
gemeinschaftlichen Kindes gerichtet sind. 

Nummer 4 stellt klar, daß die ausschließliche Zustän-
digkeit des Gerichts der Ehesache nur für den Unter-
halt gemeinschaftlicher Kinder betreffende Klagever-
fahren gelten soll. 

Zu Buchstabe c 

Bei der Änderung in Absatz 3 handelt es sich um eine 
Folgeänderung. 

Zu Nummer 13 (§ 621 a) 

Mit der vorgenommenen Einfügung der Familien-
sachen des § 621 Abs. 1 Nr. 10 E, soweit sie die Ab-
stammungsverfahren aus dem Bereich der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit nach § 1600 e Abs. 2 BGB-E be-
treffen, in die Reihe der in § 621 a zitierten Familien-
sachen wird sichergestellt, daß diese Verfahren wie 
die anderen Familiensachen der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit im Verfahren vor dem Familiengericht 
nach den Grundsätzen des Gesetzes über die Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit behan-
delt werden, soweit sich aus der ZPO oder dem GVG 
nichts anderes ergibt. 

Zu Nummer 14 (§ 621 d) 

Mit der Änderung in Absatz 1 wird geregelt, daß 
auch bei Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 10 E, 
soweit es sich um die nach Zivilprozeßrecht zu be-
handelnden Kindschaftssachen handelt, und bei Fa-
miliensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 11E die Vor-
schriften über die Revision in zivilprozessualen Fami-
liensachen anzuwenden sind. 

Zu Nummer 15 (§ 621 e) 

Die Änderungen in Absatz 1 und Absatz 2 sind eine 
Folge davon, daß die nach den Verfahrensvorschrif-
ten des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit zu behandelnden Kind-
schaftssachen künftig ebenfalls dem Familiengericht 
zugewiesen sind. 

Zu Nummer 16 (Überschrift des Dritten Abschnitts) 

Aus den in der Begründung zu Nummer 7 und 8 dar-
gelegten Gründen wird der bisherige Dritte Titel zum 
Dritten Abschnitt. 

Zu Nummer 17 (§ 622) 

Die Neufassung des § 622 Abs. 2 Satz 1 trägt dem 
Umstand Rechnung, daß über die elterliche Sorge 
aus Anlaß der Scheidung nicht mehr von Amts we-
gen zu entscheiden ist (vgl. nachfolgend zu Num-
mer 18). Sie berücksichtigt außerdem, daß nur für die 
in § 621 Abs. 2 Satz 1 E genannten Familiensachen 
der Gerichtsstand der Ehesache gilt. Durch die Anga-
be der genannten Verfahren in der Antragsschrift 
wird das Familiengericht der Scheidungssache in die 
Lage versetzt, das mit den anderen Familiensachen 
befaßte Gericht zu einer Verweisung oder Abgabe 
nach § 621 Abs. 3 E zu veranlassen. 

Zu Nummer 18 (§ 623) 

Die Änderungen in § 623 tragen im wesentlichen 
dem Umstand Rechnung, daß künftig - von amtswe-
gigen Verfahren zur Entziehung der Sorge abge-
sehen - nur auf Antrag eines Ehegatten über die 
Übertragung der elterlichen Sorge entschieden wird 
(§ 1671 Abs. 1 BGB-E). Verfahren, deren Gegenstand 
die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen 
Elternteil, einen Vormund oder einen Pfleger wegen 
Gefährdung des Kindeswohls ist, werden ebenfa lls 
- mit der Möglichkeit einer Abtrennung - in den Ver-
bund einbezogen. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 regelt, daß die in § 621 Abs. 1 Nr. 5 bis 9, 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 E genannten Familiensachen Ge-
genstand des Verbunds werden, soweit eine Ent-
scheidung für den Fall  der Scheidung zu treffen ist 
und von einem Ehegatten rechtzeitig begeh rt  wird. 
Hiermit bleibt es für diese Familiensachen inhaltlich 
beim geltenden Recht. Die Änderung in Satz 2 ist 
eine Folge davon, daß die Zuweisung von Unterhalts-
sachen betreffend die gemeinsamen Kinder der Ehe-
leute an das Gericht der Ehesache statt in § 621 
Abs. 1 Nr. 4 künftig in § 621 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 E ge-
regelt ist. Als Satz 3 übernommen wird die bisher in 
Absatz 3 Satz 1 enthaltene Regelung über die Ent-
behrlichkeit eines Antrags der Ehegatten, soweit es 
den Versorgungsausgleich angeht. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 regelt künftig, welche Sorge-, Umgangs- und 
Herausgabeverfahren in den Verhandlungs- und 
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Entscheidungsverbund fallen. Für den Bereich der 
Sorge werden die Folgerungen daraus gezogen, daß 
eine Entscheidung über die Sorge nicht mehr von 
Amts wegen für den Fall der Scheidung zu treffen ist, 
sondern nur auf Antrag nach § 1671 Abs. 1 BGB-E 
getroffen wird, sofern nicht von Amts wegen aus 
Gründen der Kindeswohlgefährdung eine Regelung 
der Sorge notwendig ist. Die bisher in Absatz 3 Satz 1 
enthaltene Regelung, wonach es für die Regelung 
der elterlichen Sorge eines Antrags nicht bedarf, ent-
fällt. Nicht übernommen wird auch die  bislang in Ab-
satz 3 Satz 2 enthaltene Regelung über den Umgang, 
da es einer Sonderregelung für den Scheidungsver-
bund nicht bedarf; auch künftig erfolgt eine Um-
gangsregelung in der Regel nur auf Antrag oder auf 
Anregung. Anträge betreffend Sorge, Umgang und 
Herausgabe werden damit nach Satz 1 auch künftig 
im Verbund mit der Scheidungssache verhandelt und 
entschieden, wenn die Scheidungssache bereits an-
hängig ist und wenn entsprechende Anträge recht-
zeitig, d. h. bis zum Schluß der mündlichen Verhand-
lung in der Scheidungssache (Absatz 4), gestellt wer-
den. In diesen Fällen erscheint es weiterhin entspre-
chend dem Grundgedanken des geltenden Rechts 
sinnvoll, die mit der Scheidung zusammenhängen-
den Fragen einer sachgerechten Gesamtlösung im 
Verbund zuzuführen. 

Satz 2 sieht vor, daß das Gericht auf Antrag eines 
Ehegatten eine Abtrennung der in Satz 1 aufgeführ-
ten Folgesachen von der Scheidungssache vornimmt. 
Das geltende Recht eröffnet jedem Ehegatten unge-
achtet der Möglichkeiten des einstweiligen Rechts-
schutzes nach § 620 Satz 1 Nr. 1 eine Hauptsacheent-
scheidung über die elterliche Sorge für die Zeit der 
Trennung (§ 1672 BGB) auch bei bereits anhängigen 
Scheidungsverfahren. Mit der Möglichkeit der Ab-
trennung der Sorgeverfahren von der Scheidungs-
sache kann auch künftig bereits für die Zeit der Tren-
nung eine Entscheidung in der Hauptsache erreicht 
werden. Entsprechend dem § 1671 BGB-E zugrunde-
liegenden Rechtsgedanken wird in Zukunft eine wei-
tere amtswegige Sorgeentscheidung durch das Ge-
richt bei Ausspruch der Scheidung entbehrlich, so 
daß die vor der Scheidung getroffene Hauptsache-
entscheidung über die Scheidung hinaus fortgilt. 
Wegen des häufig bestehenden Zusammenhangs 
zwischen Übertragung der Sorge und Unterhalts-
ansprüchen des Kindes sowie Betreuungsunterhalt 
eines Ehegatten kann nach Satz 3 der Antrag auf 
Abtrennung einer Folgesache nach Nummer 1 mit 
einem Abtrennungsantrag betreffend die unterhalts-
rechtlichen Folgesachen verbunden werden. 

Satz 4 sieht vor, daß die nach Satz 2 abgetrennten 
Folgesachen als selbständige Familiensachen fort-
geführt werden, in denen nach der für entsprechend 
anwendbar erklärten Vorschrift des § 626 Abs. 2 
Satz 3 besonders über die Kosten entschieden wird. 

Zu Absatz 3 

Nach Satz 1 sollen mit im Verbund verhandelt und 
entschieden werden - amtswegig eingeleitete - Ver-
fahren, deren Gegenstand die Übertragung der elter-
lichen Sorge auf einen Elternteil, einen Vormund 
oder einen Pfleger wegen Gefährdung des Kindes

-

wohls ist. Entsprechende Verfahren sind bislang in-
soweit in den Verbund einbezogen, als das Familien-
gericht bei der Regelung der elterlichen Sorge aus 
Anlaß von Scheidung bei Kindeswohlgefährdung 
nach § 1671 Abs. 5 BGB die Personen- und die Ver-
mögenssorge einem Vormund oder Pfleger übertra-
gen kann. Eine entsprechende Entscheidung soll 
auch künftig im Verbund getroffen werden können. 
In den Verbund einbezogen wird in Zukunft die Sor-
geregelung auch dann, wenn das Gericht in einem 
auf Antrag eines Elternteils eingeleiteten Sorgever-
fahren mit einer Übertragung der Sorge oder eines 
Teils der Sorge auf einen Vormund oder Pfleger we-
gen Gefährdung des Kindeswohls eine vom Antrag 
abweichende Regelung der Sorge treffen wi ll  (§ 1671 
Abs. 3 i. V. m. § 1666 BGB-E). 

Satz 2 schafft für das Gericht die Möglichkeit, in Aus-
übung pflichtgemäßen Ermessens die Familiensache, 
deren Gegenstand die Übertragung der elterlichen 
Sorge oder eines Teils der Sorge für ein gemein-
schaftliches Kind auf einen Elternteil, einen Vormund 
oder einen Pfleger wegen Kindeswohlgefährdung ist, 
von der Ehesache abzutrennen. Damit kann in Fällen 
von Kindeswohlgefährdung dem im Einzelfall be-
stehenden Interesse an einer baldigen Verhandlung 
und Entscheidung unabhängig vom Fortgang des 
Scheidungsverfahrens und der anderen Folgesachen 
und unabhängig von einem etwaigen Abtrennungs-
antrag der Eltern Rechnung getragen werden. 

Satz 3 stellt klar, daß das abgetrennte Verfahren als 
selbständige Familiensache fortgeführt wird, in der 
besonders über die Kosten entschieden wird. 

Zu Absatz 4 

Wegen der Einfügung der neuen Absätze 2 und 3 
wird der bisherige Absatz 2 nunmehr Absatz 4. Zu-
sätzlich enthält Absatz 4 Satz 1 eine klarstellende 
Regelung, in welchen Fällen amtswegige Sorgever-
fahren als im Sinn von Absatz 3 rechtzeitig einge-
leitet anzusehen sind. 

Zu Absatz 5 

Satz 1 bestimmt - bislang in Absatz 4 geregelt -, in 
welchem Umfang Verfahren, die nach § 621 Abs. 3 
an das Gericht der Ehesache übergeleitet werden, zu 
Folgesachen werden. Durch die Bezugnahme auf die 
Absätze 1 bis 3 wird sichergestellt, daß zu Folge-
sachen nur diejenigen Familiensachen werden, die 
Folgesachen geworden wären, wenn die Ehesache 
vor entsprechender Antragstellung in der selbständi-
gen Familiensache anhängig gewesen wäre. Für die 
Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 5 bis 9, Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 E bleibt es inhaltlich bei der bisherigen 
Regelung; nach Satz 2 werden sie - wie bislang - nur 
dann Folgesachen, wenn eine Entscheidung für den 
Fall der Scheidung zu treffen ist. Für die in Absatz 2 
aufgeführten Familiensachen ist eine entsprechende 
Einschränkung nicht vorgesehen. Sie werden damit 
grundsätzlich zu Folgesachen. Die Ehegatten haben 
allerdings bei diesen Folgesachen künftig in entspre-
chender Anwendung von Absatz 2 Satz 2 die Mög-
lichkeit, eine getrennte Verhandlung und Entschei-
dung zu verlangen. Von einem solchen Antrag wer- 
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den die Eheleute insbesondere dann absehen, wenn 
es einer Regelung vor der Scheidung nicht bedarf 
oder wenn eine Regelung im Wege einstweiliger An-
ordnung bis zur Scheidung genügt. 

Zu Folgesachen werden mit der Verweisung auf Ab-
satz 3 des Entwurfs auch bereits anhängige Verfah-
ren, deren Gegenstand die Übertragung der elter-
lichen Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls 
ist; in diesen Fällen besteht für das Gericht über den 
entsprechend anwendbaren Absatz 3 Satz 2 die Mög-
lichkeit der Abtrennung von der Ehesache. 

Zu Nummer 19 (§ 624) 

Die Streichung in Absatz 2 ist eine Folge davon, daß 
künftig - vom Fall  der Kindeswohlgefährdung abge-
sehen - über die Übertragung der Sorge nur auf An-
trag entschieden wird. 

Zu Nummer 20 (§ 625) 

Die Änderung von Absatz 1 Satz 1 berücksichtigt, 
daß die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen 
Elternteil nach § 1671 Abs. 1 BGB-E künftig auf An-
trag durchgeführt wird; die Beiordnung eines Rechts-
anwalts kommt insoweit nur in Betracht, wenn ein 
entsprechender Antrag durch die Gegenseite gestellt 
ist. 

Zu Nummer 21 (§ 626) 

Die Einfügung in Absatz 1 Satz 1 trifft eine Regelung 
für den Fall, in dem ein Verfahren, dessen Gegen-
stand die Übertragung der elterlichen Sorge wegen 
Kindeswohlgefährdung ist, Folgesache einer Ehe-
sache geworden ist. Das nicht von einem Antrag ab-
hängige Sorgeentziehungsverfahren wird bei Rück-
nahme des Scheidungsantrags anders als die ande-
ren Folgesachen, deren Fortführung als selbständige 
Familiensachen nach Absatz 2 Satz 1 einer Partei auf 
ihren Antrag vorzubehalten ist, in jedem Fall als selb-
ständige Familiensache fortgeführt. 

Zu Nummer 22 (§ 627) 

Die Änderung in Absatz 1 berücksichtigt die neue 
Regelung in § 1671 Abs. 2 Nr. 1 BGB-E. Vergleichbar 
mit dem übereinstimmenden Elternvorschlag des 
geltenden Rechts ist künftig der Fa ll, daß ein Eltern-
teil den Antrag auf Übertragung der elterlichen Sor-
ge mit Zustimmung des anderen Elternteils stellt. 
Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen 
werden, daß sich für die Eltern hieraus unvorherge-
sehene Konsequenzen, z. B. für Unterhaltsansprüche, 
ergeben können, wenn entgegen ihrer Erwartung 
- etwa wegen Widerspruchs des Kindes ab Vollen-
dung des 14. Lebensjahres oder wegen abweichen-
der Regelung auf Grund anderer Vorschriften (§ 1671 
Abs. 3 BGB-E) - dem Antrag nicht stattgegeben 
wird. 

Zu Nummer 23 (§ 628) 

Zu Buchstabe a 

Die in Absatz 1 Satz 1 neu eingefügte, als Nummer 3 
bezeichnete Regelung schafft die Möglichkeit einer 
Abtrennung auch für die Fälle, in denen das Gericht 
in den in § 623 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 E aufgeführ-
ten Familiensachen gemäß § 52 Abs. 2 FGG-E das 
Verfahren ausgesetzt hat, weil die Beteiligten bereit 
sind, eine außergerichtliche Beratung in Anspruch zu 
nehmen, oder weil nach freier Überzeugung des Ge-
richts die Aussicht auf ein Einvernehmen der Betei-
ligten besteht. 

Als Folge hieraus ergibt sich, daß die bisherige Num-
mer 3 Nummer 4 wird. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 wird aufgehoben, da bei einer Scheidung 
künftig nur noch auf Antrag über die Übertragung 
der elterlichen Sorge auf einen Elternteil entschieden 
wird. Einstweilige Regelungen sollen, von den Fällen 
der Kindeswohlgefährdung abgesehen, nur auf An-
trag der Eltern erfolgen; allein der Umstand, daß dem 
Scheidungsantrag ohne gleichzeitige Entscheidung 
über die Sorge stattgegeben wird, begründet nicht 
die Notwendigkeit einer einstweiligen Sorgerege-
lung von Amts wegen. 

Zu Nummer 24 (§ 629) 

Zu Buchstabe a 

In Absatz 3 Satz 1 wird ergänzend eine Regelung für 
Verfahren getroffen, deren Gegenstand Übertragun-
gen der Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls 
sind; solche - häufig amtswegig eingeleitete und 
nach § 623 Abs. 3 E in den Verbund einbezogene - 
Verfahren werden bei Abweisung des Scheidungs-
antrags als selbständige Familiensachen fortgeführt. 

Zu Buchstabe b 

Bei der Änderung in Satz 2 handelt es sich um eine 
redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 25 (§ 630) 

Bei einer einverständlichen Ehescheidung nach § 630 
wird auch künftig eine Einigung der Ehegatten über 
alle wesentlichen Scheidungsfolgen verlangt. Auch 
wenn über die elterliche Sorge in Zukunft nicht mehr 
von Amts wegen zu entscheiden ist, ist eine einver-
ständliche Scheidung nach § 1566 BGB, § 630 weiter-
hin nur möglich, wenn die Ehegatten hierüber und 
über den Umgang mit dem Kind Einigkeit erzielt ha-
ben. Damit den Ehegatten die Vermutung des § 1566 
Abs. 1 BGB zugute kommt, müssen sie daher Einig-
keit über alle in Absatz 1 genannten Scheidungsfol-
gen erreicht haben. Die Regelung der Sorge und des 
Umgangs soll künftig bei der einverständlichen 
Scheidung nur dann in die Entscheidung des Ge-
richts aufgenommen werden, wenn entsprechende 
Anträge, denen der andere Ehegatte zustimmt, ge-
stellt werden. 
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Die neugefaßte Nummer 2 verlangt zunächst die An-
gabe, ob gemeinschaftliche minderjährige Kinder 
vorhanden sind. Dies ersetzt die bisherige, auf den 
Zwangsverbund abstellende • Regelung des § 622 
Abs. 2 Nr. 1, nach der die Antragsschrift für das Ver-
langen auf Scheidung die entsprechende Angabe 
enthalten muß. Für die einverständliche Scheidung 
bedarf es dieser Angabe auch künftig, damit das Ge-
richt prüfen kann, ob in bezug auf die Sorge und den 
Umgang die erforderlichen Erklärungen (Nummer 2) 
und in bezug auf den Kindesunterhalt die entspre-
chende Einigung (Nummer 3) vorliegen. 

Daß die Ehegatten über die elterliche Sorge und über 
den Umgang einig sind, können sie dem Gericht ent-
weder dadurch dartun, daß sie übereinstimmend er-
klären, daß Anträge zur elterlichen Sorge und zum 
Umgang nicht gestellt werden, weil sie über den 
Fortbestand der Sorge und den Umgang einig sind, 
oder daß sie, soweit Regelungen durch das Gericht 
erfolgen sollen, die entsprechenden Anträge und die 
Zustimmung des anderen Ehegatten hierzu in die 
Antragsschrift aufnehmen. 

Die Bestimmung, wonach entsprechende Anträge 
gestellt oder Erklärungen abgegeben werden müs-
sen, daß solche Anträge nicht gestellt werden, soll 
zunächst für das Gericht Klarheit schaffen, inwieweit 
es über die Bereiche der Sorge und des Umgangs 
Regelungen in seine Entscheidung aufzunehmen 
hat. Mit der zusätzlichen Erklärung der Ehegatten, 
daß die Anträge nicht gestellt werden, weil zwischen 
ihnen Einigkeit über das Fortbestehen der Sorge und 
den Umgang besteht, sollen die Ehegatten in diesem 
Fall der einverständlichen Scheidung gegenüber 
dem Gericht dokumentieren, daß sie sich in diesen 
wichtigen Fragen auch inhaltlich einig sind. Außer-
dem soll dem entgegengewirkt werden, daß die Ehe-
gatten die Fragen der Sorge und des Umgangs be-
wußt durch das Nichtstellen von Anträgen ausklam-
mern, obwohl in diesen Bereichen unterschiedliche 
Auffassungen bestehen. 

Für den Bereich der Sorge soll mit der geforderten 
übereinstimmenden Erklärung verdeutlicht werden, 
daß sich die Eltern, die einvernehmlich einen Antrag 
auf Sorgeübertragung nicht stellen, für die Beibehal-
tung der bestehenden Sorge, d. h. in der Regel der 
gemeinsamen Sorge, entscheiden. Für den Bereich 
des Umgangs bedeutet die Erklärung der Eltern, 
über den Umgang einig zu sein, daß das Gericht 
wegen des Vorrangs der Elternverantwortung nicht 
gehalten ist, tätig zu werden und den Umgang zu 
regeln. 

Es reicht aus, daß die Eltern ihr Einigsein über den 
Umgang erklären. Der Darlegung einer detail lierten 
Umgangsregelung bedarf es in diesem Fall nicht, um 
die Eltern nicht zu einer im Einzelfall unzweckmäßi-
gen starren Festlegung zu zwingen. Wollen die Ehe-
gatten eine vollziehbare Umgangsregelung errei-
chen, kommen sie nicht umhin, einen entsprechen-
den Antrag zu stellen und eine detail lierte Regelung 
vorzuschlagen, die Grundlage für eine Vollziehung 
sein kann. Obschon das Gericht an eine entsprechen-
de Einigung der Eltern über die Regelung des Um-
gangs nicht gebunden ist, wird es sich in aller Regel 

den übereinstimmenden Vorschlag zu eigen machen 
und ihm mit der Aufnahme in den Entscheidungsver-
bund den Charakter einer gerichtlichen Verfügung 
verleihen. 

Zu Nummer 26 (Überschrift des Vierten Abschnitts) 

Aus den in der Begründung zu Nummer 7 und 8 dar-
gelegten Gründen wird der bisherige Vierte Titel 
zum Vierten Abschnitt des Sechsten Buchs. 

Zu Nummer 27 (Überschrift des Fünften Abschnitts) 

Die Überschrift ändert sich in Fünfter Abschnitt, da 
künftig auch die Kindschaftssachen zu Familien-
sachen werden. Wegen der Begründung wird auf die 
zu Nummer 7 und 8 dargelegten Gründe verwiesen. 

Zu Nummer 28 (§ 640) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 1 stellt klar, daß sich die 
nachfolgenden Vorschriften des Fünften Abschnitts 
(§§ 640 a bis 641 i) und die vorgesehene entsprechen-
de Anwendung der einzelnen aufgeführten Vor-
schriften der ZPO nicht auf die Abstammungsverfah-
ren beziehen, die nach dem Gesetz über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu behan-
deln sind (§ 1600 e Abs. 2 BGB-E) und künftig eben-
falls unter den Begriff der Kindschaftssachen (Ab-
satz 2) fallen; für diese bleibt es bei der in § 621 a E 
getroffenen Regelung. 

Zu Buchstabe b 

In Absatz 2 wird das Wort  „Rechtsstreitigkeiten" 
durch „Verfahren" ersetzt, weil unter den Begriff der 
Kindschaftssachen künftig auch die FG-Abstamm-
ungssachen (§ 1600e Abs. 2 BGB-E) fallen. In Num-
mer 1 werden aus dem gleichen Grund die Wörter 
„zwischen die Parteien" gestrichen; hiermit wird au-
ßerdem dem Umstand Rechnung getragen, daß künf-
tig auch der Mutter, die bei einer von ihr erhobenen 
Klage auf Feststellung oder Anfechtung der Vater-
schaft nicht Teil des „Eltern-Kindes-Verhältnisses" 
ist, ein eigenes Klagerecht zustehen soll. In Num-
mer 2 werden die bisherigen Nummern 2 und 3 unter 
dem Begriff „Anfechtung der Vaterschaft" zusam-
mengefaßt, da nach dem Entwurf die bisherigen In-
stitute der Ehelichkeitsanfechtung und der Anfech-
tung der Anerkennung der Vaterschaft in dem Insti-
tut der Vaterschaftsanfechtung (§ 1600 BGB-E) ent-
halten sind. 

Als Folge dieser Änderung wird die bisherige Num-
mer 4 künftig Nummer 3. 

Zu Nummer 29 (§ 640 a) 

Die erstrebte Gleichstellung von ehelichen und 
nichtehelichen Kindern läßt es geboten erscheinen, 
für alle Abstammungsverfahren eine einheitliche Zu-
ständigkeit vorzusehen und damit die bisherigen un-
terschiedlichen Zuständigkeitsregelungen in §§ 640 a 
und 641 a zu vereinheitlichen. 
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In dem Entwurf wird die örtliche Zuständigkeit vor-
rangig an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt des Kindes geknüpft; dies entspricht im Grund-
satz der derzeitigen Regelung des § 641 a. Durch die 
Neufassung von Absatz 1 wird diese bislang nur für 
Feststellungsklagen nichtehelich geborener Kinder 
geltende Regelung auch auf die Fälle übertragen, in 
denen eheliche Kinder betroffen sind. Dies erscheint 
sachgerecht: 

Für die Verfahren, in denen nichteheliche Kinder be-
troffen sind, wäre eine am derzeitigen § 640 a Abs. 1 
orientierte Lösung nicht angemessen. § 640a stellt - in 
erster Linie - auf den allgemeinen Gerichtsstand der 
Beklagten ab. Die Gründe, die für die Einführung des 
§ 641 a durch das Gesetz über die rechtliche Stel-
lung der nichtehelichen Kinder vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1243) maßgeblich waren, haben weiterhin 
Gültigkeit. Der geltende § 641 a soll gewährleisten, 
daß für alle Vaterschaftsklagen eines Kindes auch 
dann ein und dasselbe Gericht zuständig ist, wenn 
mehrere Männer als Väter in Betracht kommen, selbst 
wenn sie nicht gleichzeitig, sondern nacheinander 
verklagt werden. Hinzu kommt, daß die Mutter, die 
Hauptzeugin in dem Rechtsstreit ist, vor dem erken-
nenden Gericht und nicht vor einem ersuchten Rich-
ter vernommen werden soll (vgl. Bundestags-Druck-
sache V/3719 S. 37). Daher wurde damals eine Lö-
sung gewählt, die in der Regel zur Zuständigkeit des 
Gerichts am Wohnsitz von Kind und Mutter führte. 

Es ist als Mangel der bisherigen Zuständigkeitsauf-
teilung angesehen worden, daß § 641 a nicht auf die 
Verfahren zur Anfechtung einer Vaterschaftsaner-
kennung Anwendung findet, obwohl die Interessen-
lage des Kindes mit derjenigen eines nichtehelichen 
Kindes im Verfahren auf Vaterschaftsfeststellung ver-
gleichbar ist. 

Die vorgeschlagene Änderung der Zuständigkeits-
regelung wird andererseits bei „ehelichen" Kindern 
zu keinen Unzuträglichkeiten führen: Wird die Vater-
schaft erfolgreich angefochten, so wird sich häufig 
ein Verfahren auf Feststellung der Vaterschaft nach 
§ 1600 d BGB-E anschließen, soweit nicht die Vater-
schaft anerkannt wird; auch insoweit ist es sachge-
recht, die Zuständigkeit vorrangig an den Wohnsitz 
des Kindes zu knüpfen, da dadurch eine einheitliche 
Zuständigkeit eines Gerichts für alle Verfahren er-
reicht wird. 

Die bisherige Zuständigkeitsregelung wird nach 
dem Entwurf im wesentlichen aufrechterhalten: 

Nach der Abschaffung der gesetzlichen Amtspfleg-
schaft ist das bisherige Anknüpfen an die Zuständig-
keit des Amtsgerichts, bei dem die Vormundschaft 
oder Pflegschaft anhängig ist, nicht mehr sinnvoll. 
Das Abstellen auf den Wohnsitz des Kindes in Satz 1 
dürfte in der Praxis auch in den Fällen, in denen eine 
Vormundschaft oder Pflegschaft für das Kind anhän-
gig ist, keine wesentliche Änderung bedeuten, da 
regelmäßig die Vormundschaft oder Pflegschaft am 
Wohnsitz des Kindes bzw. seiner Mutter anhängig 
sein dürfte (§ 36 FGG). 

Die Regelung des Satzes 2 ist neu eingefügt worden, 
weil nach dem Entwurf auch der Mutter ein eigenes 

Anfechtungs- bzw. Feststellungsrecht zusteht. Die 
ausschließliche Zuständigkeit nach § 640 a Abs. 1 
Satz 1 E wäre dann nicht sachgerecht, wenn die Mut-
ter klagt. In diesen Fällen ist das Kind nicht Partei 
des Verfahrens, sondern lediglich beizuladen; es er-
scheint daher auch nicht angemessen, die Zuständig-
keit für dieses Verfahrens von seinem Wohnsitz ab-
hängig zu machen. Durch die vorgeschlagene Rege-
lung soll erreicht werden, daß die in Absatz 1 Satz 1 
begründete Zuständigkeit am Wohnsitz des Kindes 
nicht mehr ausschließlich ist, sondern die Mutter 
auch die Möglichkeit hat, den Vater an ihrem Wohn-
sitz oder ihrem Aufenthalt zu verklagen. Die Gründe, 
die für den einheitlichen Gerichtsstand am Wohnsitz 
oder Aufenthaltsort des Kindes sprechen (siehe 
oben), gelten in gleicher Weise für die Klage der 
Mutter an ihrem Wohnsitz oder Aufenthaltsort. 

In den Fällen, in denen weder Kind noch Mutter 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
haben, soll nach Satz 3 der Wohnsitz oder Aufenthalt 
des Mannes zuständigkeitsbegründend sein. Mit die-
ser Regelung wird erreicht, daß die Zuständigkeit 
des Familiengerichts beim Amtsgericht Schöneberg 
(Satz 4) nur dann eingreift, wenn keine der Parteien 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat. 

In Satz 3 wird - aus Gründen der Vereinheitlichung 
mit Satz 1 und Satz 2 und in Entsprechung zu dem 
geltenden § 641 a Abs. 1 - nicht auf den allgemeinen 
Gerichtsstand (so derzeit § 640 a), sondern ebenfalls 
auf den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des 
Mannes abgestellt. Dies bedingt allerdings, daß der 
bloß vorübergehende Aufenthalt des Beklagten (z. B. 
in einer Justizvollzugsanstalt) im Gegensatz zu den 
derzeit von § 640 a Abs. 1 erfaßten Kindschaftssachen 
keine Zuständigkeit begründet. 

Dadurch, daß auch in Absatz 1 nicht mehr an den all-
gemeinen Gerichtsstand, sondern an den Wohnsitz 
und den gewöhnlichen Aufenthalt angeknüpft wird, 
sind die diesbezüglichen Regelungen in Absatz 1 
und in Absatz 2 - letztere betreffen die internationale 
Zuständigkeit - entsprechend Forderungen in der 
Literatur hinsichtlich ihrer Voraussetzungen harmo-
nisiert. 

Satz 5 weist dem Gericht der Abstammungssache 
auch die einstweiligen Verfügungsverfahren nach 
§ 1615 o BGB-E zu. Damit wird erreicht, daß einheit-
lich ein Gericht über einstweilige Verfügungen nach 
§ 1615 o BGB-E und einstweilige Anordnungen nach 
§ 641 dE entscheidet. Häufig werden einstweilige 
Verfügungen in den Fällen notwendig sein, in denen 
die Frage der Abstammung einer gerichtlichen Klä-
rung bedarf. Wenn die Vaterschaft anerkannt wurde, 
ist der anschließende Unterhaltsprozeß in der Haupt-
sache vor dem nach den allgemeinen Vorschriften 
zuständigen Gericht durchzuführen. 

Zu Nummer 30 (§ 640 b) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung besteht in der Zusammenfassung 
der Anfechtungsklagen entsprechend § 640 Abs. 2 
Nr. 2E. 
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Zu Buchstabe b 

Die Streichung trägt der Änderung des materiellen 
Rechts Rechnung (§ 1600 a Abs. 3 BGB-E). 

Zu Nummer 31 (§ 640 c) 

Die neu eingeführte Regelung in Absatz 2 soll klar-
stellen, daß ein dasselbe Kind betreffendes Ab-
stammungsverfahren nicht anderweitig anhängig 
gemacht werden kann. Durch die Regelung soll ver-
mieden werden, daß Klageberechtigte nach § 1600 e 
Abs. 1 BGB-E parallel - gegebenenfalls an unter-
schiedlichen Gerichtsständen - entsprechende Kla-
gen anhängig machen. Unbeschadet hiervon bleibt 
für einen weiteren Klageberechtigten die Möglich-
keit bestehen, gemeinsam zu klagen, Widerklage zu 
erheben oder in dem anhängigen Rechtsstreit einer 
Partei beizutreten. 

Zu Nummer 32 (§ 640 d) 

Die Formulierung der Vorschrift ist dem neugefaßten 
§ 640 Abs. 2 Nr. 2 (Anfechtung der Vaterschaft) ange-
paßt worden. Eine inhaltliche Änderung ist nicht ge-
boten; es besteht kein öffentliches Interesse daran, 
den Status eines Kindes zu beseitigen, so daß die 
Einschränkung des Untersuchungsgrundsatzes in 
den Fällen des § 640 Abs. 2 Nr. 2 beibehalten werden 
soll. 

Zu Nummer 33 (§ 640 e) 

Der geänderte § 640 e ermöglicht sowohl die Bei-
ladung als auch die Streitverkündung einheitlich in 

Verfahren ehelicher und nichtehelicher Kinder. Für 
die Beiladungsmöglichkeit gilt dies bereits nach der-
zeitigem Recht; die Streitverkündung (§ 641 b) ist 
- entsprechend ihrer Stellung in §§ 641 ff. - auf die 
Verfahren betreffend nichteheliche Kinder be-
schränkt. Allerdings wird in der Literatur die Auffas-
sung vertreten, daß der bisherige § 641 b vom Norm-
zweck her auf andere Statusverfahren Anwendung 
finden müsse. In dem Entwurf ist dies für alle Fälle 
des Unterliegens des Kindes jetzt ausdrücklich vor-
gesehen. - 

Zu Absatz 1 

Im Hinblick auf das eigene Klagerecht der Mutter, 
das nicht mehr auf die Anfechtung der Vaterschafts-
anerkennung beschränkt ist, werden die bisherigen 
Sätze 1 und 2 in Satz 1 zusammengefaßt. Hiermit 
wird eine einheitliche Regelung für die Beiladung 
erreicht. Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 2. 

Zu Absatz 2 

Die bisher in § 641 b geregelte Streitverkündung 
wird als Satz 1 übernommen. Für die Beibehaltung 
der Streitverkündung besteht weiterhin ein Bedürf-
nis. Durch die Regelung wird sichergestellt, daß das 
Kind, das im Feststellungsverfahren gegen einen 
möglichen Vater zu unterliegen droht, einem Dritten, 
der als Vater in Betracht kommt, den Streit verkün-
den kann. Eine Beiladung nach Absatz 1 ist nicht 

möglich, da der Kreis der Beizuladenden die poten-
tiellen Väter nicht umfaßt. Diese unterfallen nicht 
dem Begriff „Elternteil”. Eine Beiladung der als Vater 
in Betracht kommenden Männer nach Maßgabe von 
Absatz 1, die von Amts wegen zu erfolgen hätte, wür-
de das Verfahren unpraktikabel machen. Probleme 
ergäben sich insbesondere dann, wenn die Parteien 
bei Klageerhebung nicht damit rechnen, daß ein an-
derer als der bislang beklagte Mann als Vater in Be-
tracht kommt. Andererseits muß dem Klageberech-
tigten die Möglichkeit eröffnet sein, einen Dritten in 
das Verfahren hereinzuziehen, der nach seinem 
Kenntnisstand als Vater in Betracht kommt. 

Satz 2 stellt klar, daß auch die Mutter in einem von 
ihr geführten Prozeß einem als Vater in Betracht 
kommenden Dritten den Streit verkünden kann. 

Zu Nummer 34 (§ 640 g) 

Hat die Mutter oder das Kind eine Klage auf Anfech-
tung oder Feststellung der Vaterschaft erhoben und 
stirbt die klagende Partei, dann ist es sinnvoll, daß 
der Rechtsstreit nicht sogleich in der Hauptsache er-
ledigt ist; vielmehr soll der andere Klageberechtigte 
die Möglichkeit haben, binnen eines Jahres den 
Rechtsstreit aufzunehmen und fortzuführen. 

Zu Nummer 35 (§ 640 h) 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich den geltenden 
§§ 640 h, 641 k. 

§ 640 h Satz 1 und Satz 2 ist unverände rt  geblieben. 
Insbesondere bleibt die Regelung des Satzes 2, nach 
der die Rechtskraft eines Feststellungsurteils sich 
nicht auf denjenigen erstreckt, der das Bestehen 
eines Eltern-Kind-Verhältnisses für sich in Anspruch 
nimmt, wenn er an dem Verfahren nicht teilgenom-
men hat, als Ausprägung des Anspruchs auf recht-
liches Gehör unverände rt . Wegen des Sachzusam-
menhangs wird die bislang von dieser Regelung be-
stehende Ausnahme des § 641 k, die die unum-
schränkte Rechtskraftwirkung eines die Vaterschaft 
feststellenden Urteils wieder herstellt, als Satz 3 
übernommen. 

Die bei Einführung dieser jetzt als Satz 3 übernom-
menen Vorschrift des § 641 k aufgeführten Gründe 
(vgl. Bundestags-Drucksache V/3719, S. 43 zu § 641 i 
unter Hinweis auf Bundestags-Drucksache V/2370, 
S. 32 zu § 1600 g BGB in der Fassung des damaligen 
Entwurfs) gelten fo rt . Insbesondere kann ein Inter-
esse des Kindes daran bestehen, daß nicht durch An-
fechtungen die Abstammungsverhältnisse und das 
familienrechtliche Band zwischen ihm und dem 
Mann erneut in Frage gestellt werden. Auch der Ent-
wurf räumt der Einbettung des Kindes in eine Familie 
den Vorrang ein. Ein Dritter, der die nichteheliche 
Vaterschaft für sich in Anspruch nimmt, muß auch 
künftig ein Urteil gegen sich gelten lassen, selbst 
wenn er an dem Verfahren nicht beteiligt war. 

Zu Nummer 36 (§§ 641, 641 a, 641 b) 

Die Vorschriften können entfallen. Die Regelung 
über die Zuständigkeit (bislang § 641 a) ist in § 640 a 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

Abs. 1 E übernommen worden, die Regelung über 
die Streitverkündung (§ 641 b) in § 640 e Abs. 2 E. 

Zu Nummer 37 (§ 641 c) 

Die Zustimmung der Mutter zur Vaterschaftsaner-
kennung, die künftig nach § 1595 Abs. 1 BGB-E er-
forderlich ist, kann ebenso wie der nun mögliche Wi-
derruf des Mannes nach § 1597 Abs. 3, § 1598 BGB-E 
auch in der mündlichen Verhandlung zur Nieder-
schrift des Gerichts erklärt werden. 

Zu Nummer 38 (§ 641 d) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 läßt nunmehr eine einstweilige Anordnung 
betreffend Unterhalt sowohl seitens des Kindes - wie 
bisher - als auch seitens der Mutter zu. Diese Erwei-
terung des einstweiligen Rechtsschutzes im Ab-
stammungsverfahren ist eine Folge daraus, daß künf-
tig nicht nur dem Kind, sondern auch der Mutter ein 
eigenes Klagerecht auf Feststellung der Abstam-
mung zusteht. Die bisherigen Regelungen über den 
einstweiligen Rechtsschutz betreffend den Kindes-
unterhalt werden im wesentlichen übernommen und 
auf die einstweilige Anordnung betreffend den Un-
terhalt der Mutter erweitert. Zugleich werden die 
Voraussetzungen denen des § 620 a Abs. 2 Satz 1 an-
gepaßt. 

Künftig kann nicht nur derjenige, der selbst Partei 
des Rechtsstreits ist, eine einstweilige Anordnung er-
wirken. Die Möglichkeit einstweiligen Rechtsschut-
zes wird dahingehend erweitert, daß einerseits die 
Mutter bei Anhängigsein eines Abstammungsrechts-
streits ihres Kindes, aber auch nach Einreichung ei-
nes Prozeßkostenhilfeantrags eine einstweilige An-
ordnung über ihren Unterhalt erwirken kann, ande-
rerseits aber auch das Kind eine einstweilige Anord-
nung über seinen Unterhalt bei einem Rechtsstreit 
oder Prozeßkostenhilfeantrag der Mutter. Damit wird 
sichergestellt, daß in beiden Konstellationen, nämlich 
bei der einstweiligen Anordnung betreffend Unter-
halt für das Kind und bei der einstweiligen Anord-
nung betreffend Unterhalt für die Mutter einheitlich 
das Gericht, das mit der Abstammungssache befaßt 
ist und deren Erfolgsaussichten beurteilen kann, 
über den einstweiligen Rechtsschutz betreffend Un-
terhalt entscheidet. Hierdurch wird vermieden, daß 
z. B. das Gericht der Abstammungssache im Rahmen 
der Abstammungsklärung über den Antrag des Kin-
des auf eine einstweilige Anordnung betreffend sei-
nen Unterhalt befinden muß, während ein anderes 
Gericht u. U. zeitlich parallel über einen Antrag auf 
einstweilige Verfügung der am Abstammungsprozeß 
des Kindes nicht beteiligten Mu tter zu befinden 
hätte. Die Neuregelung räumt damit auch demjeni-
gen, der selbst nicht an dem Abstammungsrechts-
streit beteiligt ist, ein eigenes Antragsrecht ein. Die 
Mutter, die Partei des von ihr bet riebenen Abstam-
mungsfeststellungsverfahrens ist, kann daher für sich 
einen Antrag auf einstweilige Anordnung betreffend 
ihren Unterhalt stellen, und sie kann - insoweit als 
gesetzliche Vertreterin für das Kind - für dieses au-
ßerdem einen Antrag auf einstweilige Anordnung 

betreffend dessen Unterhalt im Rahmen des Ab-
stammungsfeststellungsverfahrens anbringen. Ist das 
Kind - im Regelfall vertreten durch die Mutter - sei-
nerseits Partei des Abstammungsrechtsstreits, kann 
die Mutter sowohl als Vertreterin des Kindes für die-
ses dessen Unterhaltsanspruch im Wege der einst-
weiligen Anordnung geltend machen als auch im 
eigenen Namen eine einstweilige Anordnung über 
ihren Unterhalt beantragen. Eine alternative Ausge-
staltungsmöglichkeit, wonach die Mutter in Prozeß-
standschaft für das Kind in einem von ihr geführten 
Abstammungsprozeß eine einstweilige Anordnung 
über dessen Unterhalt erwirken kann - vergleichbar 
mit der Regelung in § 620 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 1629 
Abs. 3 BGB-E für den Unterhalt des Kindes bei Tren-
nung und Scheidung -, greift der Entwurf nicht auf. 
Einer solchen Lösung steht entgegen, daß eine paral-
lele Regelung für den Fall, in dem das Kind Partei 
des Abstammungsprozesses ist, nicht sinnvoll er-
scheint; ansonsten müßte das Kind als Prozeßstand-
schafter für die Mutter den Antrag auf einstweilige 
Anordnung für deren Unterhalt stellen können. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 4 in der Fassung des Entwurfs greift den Ge-
danken des bisherigen Absatzes 4 auf, wonach die 
Kosten des einstweiligen Rechtsschutzes Kosten der 
Hauptsache sein sollen. Entsprechend sollen die Ko-
sten, wenn der andere Klageberechtigte als Neben-
intervenient beigetreten ist und seinerseits die einst-
weilige Anordnung beantragt, Kosten der Nebenin-
tervention sein. Damit gilt die Regelung nur für die 
Kosten, die die von einer Partei oder einem Nebenin-
tervenienten beantragte einstweilige Anordnung be-
treffen; über diese Kosten ist im Rahmen der Kosten-
entscheidung der Hauptsache mit zu entscheiden. 
Eine gesonderte Kostenentscheidung ist jedoch in 
den Fällen erforderlich, in denen die Mutter oder das 
Kind eine einstweilige Anordnung beantragt, ohne 
selbst Partei oder dem Rechtsstreit beigetreten zu 
sein. 

Zu Nummer 39 (§ 641 e) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 1 erweitert die bisherige Re-
gelung über das Außerkrafttreten der einstweiligen 
Anordnung auf die einstweilige Anordnung über den 
Unterhalt der Mutter und trägt damit dem Umstand 
Rechnung, daß nicht nur das Kind, sondern auch die 
Mutter eine einstweilige Anordnung über Unterhalt 
erwirken kann. In beiden Fällen soll die einstweilige 
Anordnung außer Kraft treten, sobald das Kind oder 
die Mutter einen anderen, nicht nur vorläufig voll-
streckbaren Unterhaltstitel erlangt. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 Satz 1 erweitert die Möglichkeit der Fristbe-
stimmung zur Klageerhebung auf Antrag des Man-
nes auch auf die von der Mutter erwirkte einstweilige 
Anordnung über ihren Unterhalt. Ist Gegenstand der 
einstweiligen Anordnung der Unterhalt des Kindes, 
hat das Gericht eine Frist zur Klageerhebung zu set-
zen. 
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Satz 2 übernimmt die bisher in Satz 1 getroffene Re-
gelung, wonach eine Fristsetzung zur Klageerhe-
bung für den Fall nicht in Betracht kommt, daß der 
Mann in dem Urteil, das seine Vaterschaft feststellt, 
zugleich zur Zahlung des Regelunterhalts verurteilt 
worden ist; in diesem Fall hat das Kind bereits einen 
Unterhaltstitel erlangt. 

Da die bisherigen Sätze 2 bis 4 zu den Sätzen 3 bis 5 
werden, ist das Zitat „Satz 2" im neuen Satz 5 durch 
die Angabe „Satz 3" entsprechend anzupassen. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 3 Satz 2 wird den Änderungen in Absatz 2 an-
gepaßt. 

Zu Nummer 40 (§ 641 g) 

Die Vorschrift regelt die Schadensersatzpflicht für 
den Fall, daß die Klage zurückgenommen oder 
rechtskräftig abgewiesen wird. Durch die vorgenom-
mene Änderung wird jetzt auch der Fall erfaßt, daß 
die Mutter eine einstweilige Anordnung über ihren 
Unterhalt erwirkt hat; allgemein trifft nunmehr den

-

jenigen, der die einstweilige Anordnung erwirkt hat, 
die entsprechende Schadensersatzpflicht. 

Zu Nummer 41 (§ 641 h) 

Der Begriff „nichtehelich" ist überflüssig und daher 
zu streichen. 

Zu Nummer 42 (§ 641 k) 

Der Inhalt der Vorschrift ist in § 640h Satz 3 E über-
nommen worden. 

Zu Nummer 43 (Überschrift des Sechsten Abschnitts) 

Aus den in der Begründung zu Nummer 7 und 8 dar- 
gelegten Gründen wird der bisherige Dritte Ab

-

schnitt künftig Sechster Abschnitt. 

Zu Nummer 44 bis 46 (§§ 850 c, 850 d, 850 i) 

Die Änderungen tragen einer Änderung im Unter-
haltsrecht Rechnung; künftig kann auch dem Vater 
nach § 1615 l Abs. 5 BGB-E ein Anspruch auf Betreu-
ungsunterhalt zustehen. Außerdem soll das Wo rt 

 „nichtehelich" vermieden werden. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit) 

Zu Nummer 1 (§ 33) 

Für den in der Praxis bedeutsamen Fall der Durch-
setzung des Umgangsrechts stellt der neue Absatz 2 
Satz 2 klar, daß entsprechend den von der Rechtspre-
chung aufgestellten Grundsätzen die Gewaltanwen-
dung allein zum Zweck der Durchsetzung des Um-
gangsrechts nicht zugelassen werden darf. In diesen 
Fällen schließt der Grundsatz der Verhältnismäßig

-

keit die Zulassung der Gewaltanordnung gegen ein 
sich weigerndes Kind aus. 

Zu Nummer 2 (§ 35a) 

§ 35 a bestimmt, daß Gerichte an das Vormund-
schaftsgericht Mitteilung machen, wenn infolge ei-
nes gerichtlichen Verfahrens eine Tätigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts erforderlich wird. Durch die An-
fügung des Satzes 2 wird eine Rechtsgrundlage dafür 
geschaffen, daß Gerichte und Behörden dem Vor-
mundschafts- oder Familiengericht immer dann eine 
Mitteilung machen können, wenn diese für vor-
mundschafts- oder familiengerichtliche Maßnahmen 
erforderlich ist. Das besondere Schutzbedürfnis Min-
derjähriger oder unter Betreuung stehender Perso-
nen rechtfertigt diese Beschränkung des informatio-
nellen Selbstbestimmungsrechts, soweit nicht, wie 
dies der Entwurf vorsieht, schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen an dem Ausschluß der Übermittlung 
das Schutzbedürfnis eines Minderjährigen oder Be-
treuten oder das öffentliche Interesse überwiegen. In 
anderen gesetzlichen Bestimmungen enthaltene Ver-
wendungs- und damit auch Übermittlungsverbote 
gehen nach dem neuen Satz 3 jedoch vor. Satz 4 
dient lediglich der Klarstellung, daß die in § 7 des Be-
treuungsbehördengesetzes (BtBG) geregelten Mittei-
lungen durch diese allgemeine Vorschrift nicht be-
troffen werden. Nach § 7 BtBG können Betreuungs-
behörden dem Vormundschaftsgericht Umstände 
mitteilen, die die Bestellung eines Betreuers oder 
eine andere Maßnahme in Betreuungssachen erfor-
derlich machen, soweit dies unter Beachtung berech-
tigter Interessen des Betroffenen nach den Erkennt-
nissen der Behörde erforderlich ist, um eine erheb-
liche Gefahr für das Wohl des Betroffenen abzuwen-
den. 

Zu Nummer 3 (§ 43 a) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Hinblick 
auf den Wegfall der Ehelicherklärung. 

Zu Nummer 4 (§ 46 a) 

Die Änderung berücksichtigt die Änderung des ma-
teriellen Rechts. 

Zu Nummer 5 (§ 49) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungen tragen dem geänderten materiellen 
Recht und insbesondere der Übertragung von Zu-
ständigkeiten von den Vormundschaftsgerichten auf 
die Familiengerichte Rechnung. 

Buchstabe a fällt ersatzlos weg, weil die Erhebung 
von Vaterschaftsanfechtungsklagen in den Fällen 
des § 1600 Abs. 2 Nr. 1, § 1600 a Abs. 4 BGB-E nicht 
von einer Genehmigung durch das Vormundschafts-
gericht abhängig sein soll. 

Als Folge des Wegfalls der vormundschaftsgericht

-

lichen Zuständigkeit in entsprechenden Verfahren 
werden die Buchstaben b, c, e, f, g, h, i und k aufge- 
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hoben. Die Anhörung des Jugendamts in diesen Ver-
fahren, die in Zukunft in die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte fa llen, wird in § 49 a E geregelt. Die Auf-
hebung der Vorschriften über die Ehelicherklärung 
führt zum Wegfall von Buchstabe 1. Als Folge der 
Aufhebungen werden der Buchstabe d zu Buch-
stabe a und der Buchstabe m zu Buchstabe b. 

In Buchstabe b - neu - wird klargestellt, daß das für 
die Betroffenen bedeutsame Verfahren der Ersetzung, 
der Einwilligung des Elternteils in eine Adoption in 
die Anhörungspflicht einbezogen ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung in Nummer 2 beseitigt ein redaktio-
nelles Versehen. 

Zu Buchstabe c 

Die Anfügung in Absatz 4 stellt klar, daß bei einer 
einstweiligen Anordnung, die ohne Anhörung des 
Jugendamts ergangen ist, eine Nachholung dieser 
Verfahrenshandlung unverzüglich zu erfolgen hat. 
Damit entspricht die Vorschrift vergleichbaren Rege-
lungen (§ 50 b Abs. 3 Satz 2, § 69 f Abs. 1 Satz 4). 

Zu Nummer 6 (§ 49 a) 

Die Neufassung des Absatzes 1 trägt den Änderun-
gen des materiellen Rechts und insbesondere der 
Übertragung von Zuständigkeiten von den Vor-
mundschaftsgerichten auf die Familiengerichte 
Rechnung. 

Im einzelnen ist die Anhörung des Jugendamts durch 
das Familiengericht vor der Entscheidung in folgen-
den Verfahren vorgesehen: 

1. Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen 
Sorge auf die Pflegeperson (bislang § 49 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe b), 

2. Unterstützung der Eltern bei der Ausübung der 
Personensorge (bislang § 49 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe c), 

3. Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pfle-
geperson (bislang § 49 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe e) 
oder von dem Ehegatten oder Umgangsberechtig-
ten (§ 1682 BGB-E), 

4. Umgang mit dem Kind (bislang § 49 a Abs. 1 Nr. 1 
und § 49 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe e und k), 

5. Gefährdung des Kindeswohls (bislang § 49 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe f), 

6. elterliche Sorge bei Getrenntleben der Eltern (bis-
lang § 49 a Nr. 2), 

7. Ruhen der elterlichen Sorge (bislang § 49 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe g), 

8. elterliche Sorge nach Tod eines Elternteils (bislang 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe i), 

9. elterliche Sorge nach Entziehung (bislang § 49 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h). 

Zu Nummer 7 (§ 50) 

Diese Vorschrift regelt die Frage, in welchen Fällen 
das Gericht für minderjährige Kinder in ihre Person 
betreffenden Verfahren einen Pfleger für das Verfah-
ren zu bestellen hat, damit die erforderliche Wahrung 
ihrer Belange gewährleistet ist. 

Die Verfahrenspflegschaft für minderjährige Kinder 
ist bislang im FGG, von § 56 f Abs. 2 abgesehen, nicht 
geregelt. 56 f Abs. 2 betrifft den Fall der Aufhebung 
eines Annahmeverhältnisses, wenn der Annehmen-
de der gesetzliche Vertreter des Kindes ist und dieses 
noch minderjährig oder geschäftsunfähig ist. § 56f 
Abs. 2 ordnet an, daß das Gericht in diesem Fall dem 
Kind einen Pfleger für das Verfahren zu bestellen 
hat. 

Das geltende materielle Recht eröffnet die Möglich-
keit, dem gesetzlichen Vertreter bei einem erheb-
lichen Interessengegensatz nach § 1629 Abs. 2 Satz 3, 
§ 1796 Abs. 2 BGB durch gerichtliche Entscheidung 
die Vertretungsmacht zu entziehen und dem Kind 
nach § 1909 BGB einen Ergänzungspfleger zu bestel-
len. Von dieser Möglichkeit, die ein Tätigwerden des 
Vormundschaftsgerichts erforderlich macht, wird in 
der Praxis in Vermögenssorgeangelegenheiten Ge-
brauch gemacht, wenn es darum geht, die rechtsge-
schäftliche Vertretung von Minderjährigen sicherzu-
stellen. Soweit es um die Wahrung von Kindesinter-
essen in die Person des Kindes betreffenden Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit geht, erlaubt es 
die Neuregelung künftig, daß das mit der Sache 
befaßte Gericht im Rahmen dieses Verfahrens ohne 
ausdrückliche Entziehung der Vertretungsmacht 
durch das Vormundschaftsgericht dem Kind unmit-
telbar einen Pfleger für das gerichtliche Verfahren 
bestellt. 

In Verfahren vor den Familien- und Vormundschafts-
gerichten können im Einzelfall trotz der vorhandenen 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die eine nach 
materiellem Recht am Kindeswohl zu orientierende 
Gerichtsentscheidung ermöglichen sollen (Amtser-
mittlungsgrundsatz, Anhörung des Kindes und des 
Jugendamts, Beschwerderecht für Minderjährige 
über 14 Jahre), Defizite bei der Wahrung der Interes-
sen der von diesen Verfahren besonders betroffenen 
Kinder auftreten. Da minderjährige Kinder - von der 
Teilnahme am Verfahren in Ausübung des Beschwer-
derechts nach § 59 abgesehen - in ihre Person betref-
fenden Verfahren in der Regel nicht formell Beteiligte 
sind, ist es von besonderer Bedeutung für die am Kin-
deswohl zu orientierende Entscheidung, daß ihre In-
teressen in einer Weise in das Verfahren eingebracht 
werden, die ihrer grundrechtlichen Position hinrei-
chend Rechnung trägt (vgl. BVerfGE 55, 171, 179). 
Eltern, die als formell Verfahrensbeteiligte auf das 
Verfahren Einfluß nehmen können, sind häufig durch 
Rechtsanwälte vertreten, während das Kind darauf 
angewiesen ist, seine Vorstellungen und Wünsche 
bei der richterlichen Anhörung geltend zu machen. 
Es fehlt bislang im Verfahren in den Fällen, in denen 
erhebliche Interessengegensätze zwischen dem Kind 
und den gesetzlichen Vertretern bestehen und in de-
nen die gesetzlichen Vertreter infolgedessen die Kin-
desinteressen nicht in das Verfahren einbringen, an 
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einer Person, die allein die Interessen des Kindes 
wahrnimmt: 

- Der Richter ist auf Grund seines Amtes verpflichtet, 
die Interessen aller Beteiligten in einem Konfliktfall 
zu berücksichtigen, also neben den Kindesinteres-
sen insbesondere auch diejenigen der Eltern. 

- Das Jugendamt, das nach §§ 49, 49a FGG in vielen 
bedeutsamen Verfahren vom Gericht anzuhören 
ist, ist nicht auf eine eindeutige Interessenvertre-
tung zugunsten der Kinder festgelegt. Das Jugend-
amt kann die Eltern beraten (§§ 17, 18 SGB VIII) 
oder die Familie durch Hilfsangebote unterstützt 
haben, bevor es zu dem gerichtlichen Verfahren 
gekommen ist. In einer Reihe von für das Kind be-
sonders bedeutsamen Verfahren ist das Jugendamt 
nicht nur vorgerichtlich tätig, sondern auch danach 
mit einer bestimmten Zielrichtung bei Gericht 
initiativ geworden, insbesondere wenn es um Maß-
nahmen der Trennung des Kindes von seiner Fa-
milie bei Kindesmißhandlung oder bei sexuellem 
Mißbrauch geht (§ 50 Abs. 3 SGB VIII, §§ 1666, 
1666 a BGB). Gerade wegen seiner vorgericht-
lichen Tätigkeit kann dann das Jugendamt im an-
schließenden gerichtlichen Verfahren häufig die 
Unterstützung der gesamten Familie nicht mit der 
erforderlichen Parteinahme für das Wohl des Kin-
des vereinbaren. Vielfach ist eine Bewe rtung der 
bisherigen Jugendamtsarbeit im Rahmen des ge-
richtlichen Verfahrens bei solchen Fallkonstellatio-
nen unvermeidlich (vgl. § 50 Abs. 2 SGB VIII). In 
Erkenntnis dieser problematischen Situation ist die 
Praxis der Jugendhilfe teilweise bereits dazu über-
gegangen, dem Gericht in Abstimmung mit einem 
anderen Jugendhilfeträger einen fachlich geeigne-
ten Mitarbeiter dieses Trägers zum Verfahrenspfle-
ger des Kindes vorzuschlagen oder eine organi-
satorische Trennung der Funktionen innerhalb des 
Trägers vorzunehmen. 

- Ein - ohnehin nur in einem Teil der Fälle - vom Ge-
richt bestellter Gutachter hat ebenfa lls unparteilich 
zu sein und darf nicht zum „einseitigen" Interes-
senvertreter des Kindes werden. 

Die neue Regelung des § 50E soll es ermöglichen, 
daß das Gericht dem Kind immer dann, wenn bei 
einem schwerwiegenden Interessenkonflikt in einer 
für das weitere Schicksal des Kindes bedeutsamen 
Angelegenheit die selbständige Wahrnehmung sei-
ner Interessen erforderlich ist, einen Verfahrenspfle-
ger zur Seite stellt. 

Eine solche Bestellung kann auf die Fälle beschränkt 
bleiben, in denen sie auf Grund der Umstände des 
konkreten Einzelfalls erforderlich ist. Anders als in 
Verfassungsbeschwerdeverfahren, in denen das Kind 
als Partei die Verletzung eigener Grundrechte gel-
tend macht (vgl. BVerfGE 72, 122, 133 ff.; BVerfGE 
75, 201, 215 ff.), bedarf es in Verfahren der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit wegen der verfahrensrecht-
lichen Vorkehrungen, die eine Berücksichtigung der 
Interessen der minderjährigen Kinder gewährleisten 
sollen und in der Regel auch gewährleisten, keiner 
ausnahmslosen Bestellung von Verfahrenspflegern in 
die Person von Kindern betreffenden Verfahren. Die 
Bestellung von Verfahrenspflegern soll nur in solchen 

Verfahren angeordnet werden, in denen sie auf 
Grund der konkreten Umstände im Einzelfall not-
wendig ist, weil sonst die Wahrung der Kindesinter-
essen nicht gewährleistet ist. Nur in diesem - engen - 
Rahmen ist wegen des damit verbundenen Eingriffs 
in das Elternrecht eine Verfahrenspflegerbestellung 
gerechtfertigt. 

Bei der Rechtsfigur des Pflegers für das Verfahren 
wird nicht nur auf § 56f Abs. 2, sondern auch auf 
ähnliche Regelungen für das Betreuungs- und das 
Unterbringungsverfahren (§§ 67, 30 b) zurückgegrif-
fen. Wie bei diesen bisher im FGG vorgesehenen 
Pflegerbestellungen für das Verfahren ist ein beson-
derer Bestellungsakt nicht vorgesehen. Für die 
Durchführung des gerichtlichen Verfahrens tritt der 
Verfahrenspfleger an die Stelle des gesetzlichen Ver-
treters und hat an dessen Stelle die Kindesinteressen 
in das Verfahren einzubringen. Wie einen gesetz-
lichen Vertreter hat das Gericht den Verfahrenspfle-
ger an den Verfahrenshandlungen des Gerichts zu 
beteiligen. 

Die Auswahl des Verfahrenspflegers steht im pflicht-
gemäßen Ermessen des Gerichts. Damit hat das 
Gericht die Möglichkeit, entsprechend den Beson-
derheiten eines jeden Fa lls beispielsweise auch 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Kinderpsycho-
logen und unter Umständen engagierte Laien - das 
können etwa auch Verwandte sein - als selbständige 
Interessenvertreter für ein minderjähriges Kind zu 
bestellen. Soweit es schwerpunktmäßig auf die Sach-
kunde auf dem Gebiet des materiellen und des 
formellen Rechts ankommt, wird das Gericht einen 
Rechtsanwalt zu bestellen haben. Bei der Verfah

-

renspflegerbestellung wird das Gericht je nach den 
Umständen des Einzelfalls darauf zu achten haben, 
daß die Verfahrenspflegerbestellung in Fällen, in 
denen Kinder in den Streit ihrer Eltern hineinge-
zogen werden, das Konfliktpotential nicht weiter 
erhöht. Hier wird sich eine Verfahrenspflegschaft 
oftmals an dem Interesse des Kindes an einer schnel-
len und einverständlichen Konfliktlösung zu orien-
tieren haben. 

Der Zeitpunkt, zu welchem das Gericht den Verfah-
renspfleger zu bestellen hat, bleibt offen. Damit hat 
das Gericht Raum für Anfangsermittlungen, die of-
fensichtlich unnötige Pflegerbestellungen vermeiden 
helfen. Sobald sich im Laufe des Verfahrens - etwa 
bei der Anhörung des Kindes oder der Anhörung des 
Jugendamts - die Erforderlichkeit einer Pflegerbe-
stellung ergibt, soll das Gericht baldmöglichst einen 
Verfahrenspfleger bestellen, um die Interessenwahr-
nehmung für das Kind zu gewährleisten. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die allgemeine Regelung, in wel-
chen Fällen einem minderjährigen Kind ein Verfah-
renspfleger zu bestellen ist. Die Verfahrenspfleger-
bestellung kommt in Betracht für alle die Person des 
Kindes betreffenden Verfahren. Dieser Begriff um-
faßt sämtliche die Person mittelbar oder unmi ttelbar 
betreffenden Angelegenheiten und ist ebenso wie 
die Formulierung in § 59 Abs. 1 Satz 1 weiter als der 
Begriff der Sorge für die Person in § 57 Abs. 1 Nr. 9. 
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Einbezogen sind damit alle Verfahren, die die Le-
bensführung und Lebensstellung des Kindes betref-
fen, soweit sie sich nicht ausschließlich auf das Ver-
mögen beziehen. 

In diesen die Person eines minderjährigen Kindes be-
treffenden Verfahren hat das Gericht einen Verfah-
renspfleger immer dann zu bestellen, wenn es nach 
der Verfahrenssituation zur Wahrnehmung seiner In-
teressen erforderlich ist. Ob und wann die Bestellung 
eines selbständigen Interessenve rtreters erforderlich 
ist, hat das Gericht auf Grund aller Umstände des 
Einzelfalls zu entscheiden. Maßgeblich für die Erfor-
derlichkeit einer eigenen Interessenve rtretung für 
das Kind wird die aus konkreten Einzelumständen 
abzuleitende Gefahr sein, daß die Eltern oder gesetz-
lichen Vertreter eines Kindes wegen eigener Interes-
sen nicht in der Lage sind, die berechtigten Interes-
sen des Kindes hinreichend wahrzunehmen, daß es 
aber wegen der Bedeutung des Verfahrens für das 
Kind einer solchen, auch nicht anderweitig - etwa 
durch Anhörung des Kindes und des Jugendamts - 
sichergestellten Interessenwahrnehmung bedarf. 

Erforderlich kann die Bestellung eines Verfahrens-
pflegers (von den in Absatz 2 Nr. 1 genannten Fallge-
staltungen abgesehen) in den Fällen sein, in denen 
sich die Eltern eines Kindes als Antragsteller und An-
tragsgegner mit unterschiedlichen Auffassungen ge-
genüberstehen, ohne daß von vornherein geklärt 
werden könnte, zu welchem der beiden Elternteile 
das Kind in einem Interessengegensatz steht oder ob 
ein entsprechender Interessenkonflikt zu beiden El-
ternteilen besteht. In einem Verfahren betreffend die 
Sorge oder den Umgang kann die Bestellung eines 
Verfahrenspflegers beispielsweise auch dann erfor-
derlich sein, wenn zu Verfahrensbeginn nicht fest-
steht, ob ein solcher Interessengegensatz zwischen 
dem Kind und dem Elternteil, der Alleininhaber der 
Sorge ist, besteht. Häufig wird sich erst im Laufe des 
Verfahrens feststellen lassen, ob sich die Interessen 
des Kindes und des Elternteils, der Inhaber der Sorge 
ist, decken. Insbesondere wenn sich die Eltern eines 
Kindes mit konträren Anträgen gegenüberstehen, 
kann nach den Umständen des konkreten Einzelfalls 
ein Interessenkonflikt mit dem Kind so nahe liegen, 
daß - auch im Hinblick auf die Bedeutung der zu 
treffenden Entscheidung für das weitere Schicksal 
des Kindes - die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
zur Wahrung der Kindesinteressen erforderlich ist. In 
solchen Fällen wird dem Gericht durch die allge-
meine Regelung in Absatz 1 die Bestellung eines Ver-
fahrenspflegers zu Verfahrensbeginn ohne abschlie-
ßende Feststellung ermöglicht, ob im Einzelfall das 
Interesse des Kindes etwa zu dem des Elternteils, der 
die Sorge alleine innehat, oder zu dem eines oder 
beider Elternteile, die gemeinsam Inhaber der Sorge 
sind, in erheblichem Gegensatz steht. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 nennt die Fallgruppen, in denen das Gericht 
in der Regel eine Verfahrenspflegerbestellung vorzu-
nehmen hat. 

Nummer 1 erfaßt diejenigen Fälle, in denen das Ge

-

richt nach Prüfung feststellt, daß das Interesse des 

Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in er-
heblichem Gegensatz steht. Die Regelung entspricht 
den Voraussetzungen, in denen nach § 1629 Abs. 2 
Satz 3, § 1796 Abs. 2 BGB die Entziehung der Vertre-
tungsmacht erfolgen kann. Wird ein solcher erheb-
licher Interessengegensatz zwischen dem Kind und 
seinem gesetzlichen Vertreter festgestellt, dann 
steht damit auch fest, daß der gesetzliche Vertreter 
nicht mehr geeignet ist, die Interessen des Kindes 
im Verfahren zu vertreten; in diesem Fall ist die 
Bestellung eines selbständigen Interessenve rtreters 
an seiner Stelle - jedenfalls in der Regel - erforder-
lich. 

Die Verfahrenspflegerbestellung erfolgt durch das 
mit dem Verfahren befaßte Gericht; einer gesonder-
ten Entziehung der Vertretungsmacht und der Be-
stellung eines Ergänzungspflegers bedarf es nicht. 

Nummer 2 und Nummer 3 nennen einzelne Verfah-
ren, in denen regelmäßig zum Schutz des von diesen 
Verfahren betroffenen Kindes ein Verfahrenspfleger 
zu bestellen ist. Es handelt sich dabei um Verfahren, 
die die Zuordnung eines Kindes zu seiner Fami lie, 
Pflegefamilie, dem Stiefelternteil oder einem um-
gangsberechtigten nahen Angehörigen zum Gegen-
stand haben und die daher von vornherein für den 
weiteren Lebensweg eines Kindes von größter Be-
deutung sind. 

Genannt sind unter Nummer 2 Verfahren nach 
§§. 1666, 1666 a BGB, soweit mit ihnen die Trennung 
des Kindes von seiner Familie oder die Entziehung 
der gesamten Personensorge verbunden ist. Solche 
Verfahren, die zu schwerwiegenden Eingriffen in das 
Elternrecht führen, berühren die Zuordnung des Kin-
des zu seiner Familie und sind regelmäßig für ein 
Kind von erheblicher Bedeutung. Es besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, daß in diesen Verfahren, 
deren Gegenstand häufig Vorwürfe gegen die Eltern 
wegen ihres Verhaltens gegenüber dem Kind (Miß-
handlung, Mißbrauch) sein werden, zwischen den 
Eltern und dem Kind ein schwerwiegender Interes-
senkonflikt besteht. Oftmals wird die Anregung zu 
entsprechenden Maßnahmen vom Jugendamt aus-
gehen. Aus der Sicht des Kindes, das nicht selten 
auch dann, wenn die Vorwürfe zutreffend sind, in 
seiner Familie verbleiben möchte, werden seine 
Interessen von dem Jugendamt nicht hinreichend 
wahrgenommen werden können. Wegen der Schwe-
re des Eingriffs ist bei dieser Fallkonstellation in der 
Regel eine Verfahrenspflegerbestellung erforderlich. 

Nummer 3 betrifft den in § 1632 Abs. 4 BGB geregel-
ten, für das Kind ebenso bedeutsamen Fall, daß es 
von seinen Pflegeeltern weggenommen und in die 
Herkunftsfamilie zurückgeführt werden soll. Auch in 
dieser Konstellation bestehen fast immer erhebliche 
Interessenkonflikte des Kindes zu den Verfahrensbe-
teiligten, die es rechtfertigen, in der Regel eine Ver-
fahrenspflegerbestellung vorzusehen. Dasselbe gilt, 
wenn das Kind im Konfliktfall des § 1682 BGB-E zwi-
schen seinem leiblichen Elternteil und einem Stief-
elternteil oder einem umgangsberechtigten nahen 
Angehörigen steht. 

Die Ausgestaltung als Regel-Ausnahme-Vorschrift 
läßt es zu, in den genannten Verfahren im Einzelfall 
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von der Verfahrenspflegerbestellung abzusehen. Es 
ist außerdem in Satz 2 vorgesehen, daß das Gericht 
in den Einzelfällen, in denen es von der Pflegerbe-
stellung absieht, die Gründe hierfür offenlegt. Ein 
Absehen von der Verfahrenspflegerbestellung wird 
in den Fällen von Satz 1 Nr. 1 in Betracht kommen, 
wenn es sich um Entscheidungen von geringer Trag-
weite handelt und wenn die im Verfahrensrecht an-
derweitig vorgesehenen Verfahrensgarantien, etwa 
die Anhörungen des Kindes und des Jugendamts 
nach den Feststellungen des Gerichts ausreichend 
sind, um die Interessen des Kindes hinreichend in 
das Verfahren einzubringen. In Fällen von Satz 1 
Nr. 2 wird im Einzelfall ein Verzicht auf eine Verfah-
renspflegerbestellung etwa dann in Betracht kom-
men, wenn zwischen den Beteiligten eines Verfah-
rens nach §§ 1666, 1666 a BGB Einigkeit darüber be-
steht, daß eine andere Maßnahme als die Trennung 
des Kindes von seiner Familie nicht möglich ist und 
wenn auch die Anhörung des Jugendamts und des 
Kindes, das altersbedingt selbst zur Wahrnehmung 
seiner Interessen in der Lage ist, keine anderen Ge-
sichtspunkte aufzeigt. In solchen Fällen, in denen 
das Kind bei der Anhörung seine Interessen hinrei-
chend wahrnehmen und von dem Tätigwerden des 
Verfahrenspflegers die Einbringung zusätzlicher Ge-
sichtspunkte nicht erwartet werden kann, soll das 
Gericht die Möglichkeit haben, von einer Bestellung 
abzusehen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthält eine Regelung für den Fall, daß das 
Kind von einem Rechtsanwalt oder von einem ande-
ren Verfahrensbevollmächtigten vertreten wird. Dies 
kann der Fall sein, wenn sich das Kind als Beschwer-
deführer nach § 59 am Verfahren beteiligt und durch 
einen Rechtsanwalt oder einen sonst geeigneten Ver-
fahrensbevollmächtigten seiner Wahl vertreten ist. 
Zu denken ist auch an die Fälle, in denen etwa der 
Elternteil, der allein Inhaber der Sorge ist, oder die 
Eltern, die die Sorge gemeinsam innehaben, für das 
Kind einen Rechtsanwalt oder sonstigen Verfahrens-
bevollmächtigten bestellt haben. In diesen Fällen 
wird in der Regel die Bestellung eines Verfahrens-
pflegers nicht oder nicht mehr erforderlich sein. Die 
Soll-Vorschrift gibt dem Gericht auch in den genann-
ten Fällen die Möglichkeit, an der Verfahrenspfleger-
bestellung festzuhalten. Ein Unterbleiben oder eine 
Aufhebung der Verfahrenspflegerbestellung kommt 
nämlich nur dann in Betracht, wenn die Interessen 
des Kindes von dem Rechtsanwalt oder dem anderen 
geeigneten Verfahrensbevollmächtigten angemessen 
vertreten werden. Dies wird etwa dann nicht der Fall 
sein, wenn die Eltern, die Inhaber der Sorge sind, 
einen Rechtsanwalt oder sonstigen Verfahrensbevoll-
mächtigten beauftragt haben mit der Zielrichtung, 
die Interessen des Kindes in einer bestimmten, ihren 
eigenen Interessen entsprechenden Weise wahrzu-
nehmen. Ohne eine entsprechende Regelung hätten 
die Eltern sonst die Möglichkeit, die vom Gericht 
vorgesehene Interessenwahrnehmung durch einen 
unabhängigen Interessenvertreter durch die Bestel-
lung eines ihnen genehmen Rechtsanwalts oder Ver-
fahrensbevollmächtigten zu unterlaufen. 

Zu Absatz 4 

Nach Absatz 4 endet die Verfahrenspflegerbestel-
lung mit der Rechtskraft der das Verfahren abschlie-
ßenden Entscheidung oder mit dem sonstigen Ab-
schluß des Verfahrens. Die Verfahrenspflegerbestel-
lung ist daher nicht mit der die Instanz abschließen-
den Entscheidung beendet. Damit ist der Verfahrens-
pfleger grundsätz lich berechtigt, zugunsten des Kin-
des das Rechtsmittel nicht nur einzulegen, sondern 
das Rechtsmittelverfahren auch durchzuführen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 enthält die Regelung für den Aufwendungs-
ersatz und die Vergütung des Verfahrenspflegers. 
Diese Beträge sind nach Satz 1 von der Staatskasse 
zu tragen. Die vom Pflegschaftsrecht abweichende 
Regelung ist gewählt worden, weil in einer Reihe von 
Fällen, in denen die Verfahrenspflegerbestellung in 
Betracht kommt, das Kind keine formelle Beteiligten-
stellung im Verfahren hat, obwohl es von den Ent-
scheidungen in den von den formell Beteiligten be-
antragten oder amtswegig eingeleiteten Verfahren 
häufig am stärksten betroffen ist. Gerade in solchen 
Fällen erscheint es angebracht, daß die Kosten nicht 
dem ohnehin oftmals mittellosen Kind zur Last fa llen, 
sondern zunächst vom Staat aufgebracht werden und 
von diesem gegenüber den Verfahrensbeteiligten als 
Gerichtskosten (Auslagen) nach Maßgabe der Ko-
stenvorschriften erhoben werden. 

Satz 2 stellt klar, daß sich die Höhe des Aufwen-
dungsersatzes sowie der Vergütung ebenso wie das 
anzuwendende Verfahrensrecht (§ 1835 Abs. 4 Satz 2 
BGB) nach den entsprechend anwendbaren mate-
riellrechtlichen Vorschriften für den Aufwendungser-
satz und die Vergütung des Vormunds (§§ 1835, 1836 
BGB) richten. Die Formulierung „im übrigen" ver-
deutlicht hierbei, daß die entsprechend anzuwen-
denden Vorschriften insoweit nicht gelten sollen, als 
sie abweichend zu Satz 1 eine Ersatzpflicht des Mün-
dels vorsehen (§ 1835 Abs. 1 Satz 1 BGB). Ausgenom-
men von der entsprechenden Anwendung ist § 1836 
Abs. 1 Satz 3 BGB, da die Vergütung von dem Ver-
mögen des Kindes nicht abhängig sein soll. 

Zu Nummer 8 (§ 50 a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 9 (§ 50 c) 

Die Ergänzung des § 50 c berücksichtigt die Neu-
regelung in § 1682 BGB-E. Es ist sachdienlich, die 
dort  genannte Person, bei der das Kind auf Grund 
einer Verbleibensanordnung lebt, in allen die Person 
des Kindes betreffenden Angelegenheiten zu hören, 
es sei denn, daß davon eine Aufklärung nicht erwar-
tet werden kann. 

Zu Nummer 10 (§ 51) 

Die Änderung ist eine Folge der Zuständigkeitsüber-
tragung für Sorgeangelegenheiten auf die Familien-
gerichte. 
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Zu Nummer 11 (§§ 52, 52 a) 

Zu § 52 

Die neue Regelung des § 52E schafft für die die 
Person eines Kindes betreffende Verfahren eine be-
sondere, über die allgemeine Pflicht zur gütlichen 
Beilegung von rechtlichen Konflikten hinausgehende 
Verpflichtung des Gerichts, im Interesse des betrof-
fenen Kindes auf ein Einvernehmen der Beteiligten 
hinzuwirken, die Beteiligten so früh wie möglich 
anzuhören und auf bestehende Möglichkeiten der 
Beratung durch die Beratungsstellen und -dienste 
der Träger der Jugendhilfe hinzuweisen (Absatz 1). 
Auf eine einvernehmliche Konfliktlösung soll das 
Gericht auch dadurch hinwirken, daß es das Ver-
fahren im Hinblick auf eine außergerichtliche Be-
ratung aussetzt (Absatz 2). Insgesamt soll durch 
die neue Vorschrift der Gedanke einer selbständigen 
Konfliktlösung durch die Eltern gestärkt werden. 

Im Interesse der von entsprechenden Verfahren in 
erster Linie betroffenen Kinder hat eine Lösung des 
Konflikts durch Verständigung der Elternteile be-
sonders große Bedeutung. Die Kinder sind häufig 
auch durch das Gerichtsverfahren erheblichen Be-
lastungen ausgesetzt, so durch die richterliche An-
hörung sowie die mit dem Gerichtsverfahren verbun-
denen Ermittlungen des Jugendamts und gegebe-
nenfalls eines Sachverständigen, die durch die Zeit-
dauer eines solchen Verfahrens und eventuelle Wie-
derholungen entsprechender Verfahrenshandlungen 
in der nächsten Instanz noch verstärkt werden kön-
nen. Die Belastungen können fortbestehen, wenn 
streitig ergangene Entscheidungen später mit 
Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Die gericht-
liche, aber auch die außergerichtliche Streitbeile-
gung, wie sie das Ziel der Beratung durch die Be-
ratungsstellen außerhalb des Gerichts darstellt, ver-
mindert die Belastung der Kinder, aber auch der 
Eltern durch den Konflikt und läßt zugleich eine Ent-
lastung der Gerichte von häufig besonders aufwen-
digen - nicht selten wird ein Gutachten eingeholt 
werden müssen - und auch rechtsmittelträchtigen 
Verfahren erwarten. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 enthält den allgemeinen Grundsatz, daß das 
Gericht in die Person des Kindes betreffenden Ver-
fahren auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwir-
ken soll und dies so früh wie im Verfahren möglich. 
Dies gilt naturgemäß nicht für solche Verfahren, de-
ren Gegenstand von Amts wegen zu treffende Maß-
nahmen, etwa solche nach § 1666 BGB-E, § 1666 a 
BGB sind. Der Begriff des die Person eines Kindes 
betreffenden Verfahrens entspricht § 50 Abs. 1 E und 
§ 59 Abs. 1 Satz 1. 

Nach Satz 2 soll das Gericht die Beteiligten ebenfalls 
so früh wie möglich anhören und auf die Möglich-
keiten der außergerichtlichen Beratung hinweisen, 
um ihnen eine eigenständige Konfliktregelung zu 
ermöglichen. Der Hinweis soll die Beratung durch 
Beratungsstellen und -dienste der öffentlichen und 
freien Träger der Jugendhilfe betreffen. 

Zu Absatz 2 

Nach Absatz 2 soll das Gericht ein die Person des 
Kindes betreffendes Verfahren aussetzen, wenn die 
Beteiligten etwa nach einem entsprechenden Hin-
weis des Gerichts bereit sind, außergerichtliche Bera-
tung in Anspruch zu nehmen, oder wenn das Gericht 
nach freier Überzeugung zu der Auffassung kommt, 
daß bei einer Würdigung der gesamten Umstände 
Aussichten auf ein Einvernehmen der Beteiligten be-
stehen; in diesem Fall soll das Gericht den Beteiligten 
nahelegen, eine außergerichtliche Beratung in An-
spruch zu nehmen. 

Zu Absatz 3 

Mit der Aussetzung des Verfahrens ist naturgemäß 
eine Verzögerung des weiteren Ablaufs verbunden. 
Eine Aussetzung soll daher nach Absatz 2 nur dann 
erfolgen, wenn dies nicht verzögerungsbedingt zu 
Nachteilen für das Kindeswohl führt. Um im Einzel-
fall eine solche für das Kindeswohl nachteilige Verzö-
gerung zu vermeiden, hat das Gericht in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens nach Absatz 3 die Mög-
lichkeit, eine einstweilige Anordnung über den Ver-
fahrensgegenstand von Amts wegen zu erlassen. 

Zu § 52 a 

Die Vorschrift regelt die für Umgangskonflikte neu 
eingeführte gerichtliche Vermittlung. Sie soll den El-
tern  im Vorfeld von Zwangsmaßnahmen zur Durch-
setzung der gerichtlichen Umgangsregelung oder 
von Verfahren zur Änderung von Umgangs- oder 
Sorgeregelungen bei bestehenden Problemen über 
die Ausübung des Umgangs eine einverständliche 
Konfliktlösung mit Hilfe des Gerichts ermöglichen, 
ohne daß sich die Eltern bereits mit gegensätzlichen 
Verfahrensanträgen gegenüberstehen. Im Interesse 
des Kindes soll durch das Vermittlungsverfahren ver-
sucht werden, die häufig emotionsbeladenen Verfah-
ren zwischen den Eltern über die Durchsetzung oder 
Abänderung des Umgangs zu vermeiden. Erfaßt wer-
den nur die Fälle, in denen eine gerichtliche Ent-
scheidung über den Umgang vorliegt und in denen 
das Gericht daher bereits mit der Umgangsregelung 
befaßt war. Nur in diesem Bereich soll das Gericht, 
das über die Regelung des Umgangs zu entscheiden 
hatte und das gleichermaßen für die Vollziehung der 
von ihm getroffenen Umgangsentscheidung zustän-
dig ist, bei Konflikten über die Ausübung des Um-
gangs vermitteln. Die Vermittlung vor erstmaliger 
Einleitung eines den Umgang betreffenden gericht-
lichen Verfahrens soll hingegen auch weiterhin nicht 
von den Gerichten erledigt werden; sie soll außer-
gerichtlichen Beratungsstellen, insbesondere der ko-
stenfreien Beratung durch das Jugendamt überlassen 
bleiben. Außerdem ist das Verfahren begrenzt auf 
umgangsberechtigte Eltern. 

Zu Absatz 1 

Nach Satz 1 reicht es für die Einleitung des Verfah-
rens aus, daß ein Elternteil einen Antrag auf Durch-
führung des Vermittlungsverfahrens stellt und dabei 
geltend macht, daß der andere Elternteil die Durch-
führung der gerichtlichen Verfügung über den Um- 
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gang mit dem Kind vereitelt oder erschwert. Um zu 
verhindern, daß die Eltern wiederholt Vermittlungs-
verfahren anstrengen, obwohl diese keinen Erfolg 
versprechen, kann das Gericht nach Satz 2 nach ei-
genem Ermessen eine Vermittlung ablehnen, wenn 
bereits ein Vermittlungsverfahren oder eine an das 
Vermittlungsverfahren anschließende außergericht-
liche Beratung erfolglos geblieben ist. Mit der an-
schließenden außergerichtlichen Beratung soll der 
Fall  erfaßt sein, daß sich die Eltern im Vermittlungs-
verfahren auf eine außergerichtliche Beratung ver-
ständigt haben (Absatz 5 Satz 1) und diese dann er-
folglos geblieben ist. 

Zu Absatz 2 

Lehnt das Gericht aus den Gründen des Absatzes 1 
Satz 2 die Vermittlung nicht ab, hat es nach Satz 1 
die Eltern alsbald zu einem Vermittlungstermin zu 
laden. Damit eine ausreichende und unmittelbare Er-
örterung der Konfliktsituation mit den Eltern möglich 
ist, soll das Gericht nach Satz 2 das persönliche Er-
scheinen beider Elternteile anordnen. Um der La-
dung den nötigen Nachdruck zu verleihen, sieht 
Satz 3 vor, daß das Gericht auf die Rechtsfolgen eines 
erfolglosen Vermittlungsverfahrens hinweist, daß 
nämlich bei Nichterscheinen eines Elternteils oder 
Erfolglosigkeit der Vermittlung von Amts wegen zu 
prüfen sein wird, ob Zwangsmittel ergriffen, Ände-
rungen der Umgangsregelungen vorgenommen oder 
Sorgemaßnahmen ergriffen werden. Nach Satz 4 bit-
tet das Gericht in geeigneten Fällen außerdem das 
Jugendamt um Terminsteilnahme. Dies kann etwa 
dann der Fall sein, wenn das Jugendamt im vorange-
gangenen Umgangsverfahren von seinen Mitwir-
kungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht hat oder 
wenn überlegt werden soll, inwieweit Möglichkeiten 
einer außergerichtlichen Konfliktlösung über das 
Jugendamt bestehen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt das Verfahren des Gerichts im Ver-
mittlungstermin. Nach Satz 1 hat das Gericht den El-
tern die Folgen des Unterbleibens des Umgangs für 
das Kindeswohl zu verdeutlichen. Um das Bemühen 
der Eltern um eine einverständliche Lösung zu stär-
ken, weist das Gericht nach Satz 2 im Termin noch-
mals auf die Rechtsfolgen hin, die sich aus der Ver-
eitelung oder Erschwerung des Umgangs ergeben 
können. Dabei kann es sich um Maßnahmen han-
deln, die das Gericht von Amts wegen ergreifen 
kann, etwa Zwangsmaßnahmen nach § 33 oder Maß-
nahmen nach § 1666 BGB-E, aber auch um Maßnah-
men, die auf Grund eines Antrags des anderen El-
ternteils getroffen werden. Satz 3 verpflichtet das Ge-
richt, auf die Möglichkeit der außergerichtlichen Be-
ratung durch die Beratungsstellen und -dienste der 
Träger der Jugendhilfe hinzuweisen. Dieser Hinweis 
wird insbesondere dann Bedeutung haben, wenn 
weitere ausführliche Beratungsgespräche erforder-
lich erscheinen, die etwa die weitere Abwicklung der 
Umgangsrechtsausübung in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt, z. B. in der Form des beschützten 
Umgangs, betreffen können. 

Verständigen sich die Eltern auf die Inanspruch-
nahme der weiteren Beratung durch das Jugendamt 
oder einen sonstigen Träger der Jugendhilfe, so ist 
das gerichtliche Vermittlungsverfahren nicht als er-
folglos anzusehen (vgl. Absatz 5 Satz 1), aber gleich-
wohl beendet. 

Zu Absatz 4 

Satz 1 stellt klar, daß es das Ziel der gerichtlichen 
Vermittlung ist, Einvernehmen zwischen den Eltern 
über die Ausübung des Umgangs zu erreichen, um 
die Belastung der Kinder bei der Ausübung und 
Durchsetzung des Umgangs möglichst gering zu hal-
ten. Das Ergebnis der Vermittlung ist nach Satz 2 im 
Protokoll festzuhalten; in das Protokoll ist insoweit 
aufzunehmen, ob eine Einigung über die Ausübung 
des Umgangs erzielt worden ist, ob sich die Parteien 
auf eine weitere außergerichtliche Beratung durch 
das Jugendamt verständigt haben oder ob keinerlei 
Einigung hat erreicht werden können. 

Wird von den Eltern eine Einigung über die Aus-
übung des Umgangs erreicht, ist diese Regelung 
nach Satz 3, soweit sie von der bisherigen gericht-
lichen Verfügung abweicht, als Vergleich zu proto-
kollieren. Grundsätzlich unterliegt zwar der Umgang 
der Eltern mit dem Kind nicht der Dispositionsbefug-
nis der Eltern, so daß entsprechende durch Vergleich 
erzielte Regelungen nicht vollstreckbar sind. Einen 
gerichtlich protokollierten Vergleich kann das Fami-
liengericht jedoch nach § 33 vollziehen, wenn das 
Gericht die Einigung der Eltern als seine eigene Ent-
scheidung übernimmt. Dies wird hier dadurch sicher-
gestellt, daß das Gericht zu prüfen hat, ob die Eini-
gung dem Wohl des Kindes widersp richt. Bei einem 
hiernach vom Gericht protokollierten Vergleich kann 
davon ausgegangen werden, daß ihn das Gericht als 
seine Entscheidung übernommen hat; ein solcher 
Vergleich tritt daher an die Stelle der bisherigen 
gerichtlichen Verfügung über den Umgang. Nach 
Satz 4 sind bei Nichterreichen des Einvernehmens 
neben diesem Umstand auch die Streitpunkte im Pro-
tokoll festzuhalten. Hierdurch wird - gerade im Hin-
blick auf ein nachfolgendes Verfahren - klargestellt, 
in welchen Punkten zwischen den Eltern unter-
schiedliche Auffassungen bestehen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt die Folgen eines ohne Erfolg geblie-
benen Vermittlungsverfahrens. Nach Satz 1 sind er-
folglos nur Vermittlungsverfahren, in denen weder 
eine einvernehmliche Regelung über den Umgang 
noch Einvernehmen über eine nachfolgende Inan-
spruchnahme außergerichtlicher Beratung erreicht 
worden ist oder in denen zumindest einer der Eltern-
teile nicht zum Vermittlungstermin erschienen ist. 
Als erfolglos gilt damit nicht ein Vermittlungsverfah-
ren, in dem die Eltern zwar ein Einvernehmen über 
die Ausübung des Umgangs nicht erzielt haben, sich 
aber gleichwohl auf die Inanspruchnahme der außer-
gerichtlichen Beratung geeinigt haben. Soweit die 
anschließende außergerichtliche Beratung nicht zu 
einem Einvernehmen der Eltern führt, hat dies ledig-
lich auf künftige Vermittlungsverfahren insoweit Ein-
fluß, als das Gericht nach Absatz 1 Satz 2 die Vermitt- 
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lung dann ablehnen kann. Soweit das gerichtliche 
Vermittlungsverfahren erfolglos geblieben ist, stellt 
dies das Gericht durch ausdrücklichen nicht anfecht-
baren Beschluß fest. Diese Feststellung bedeutet 
einerseits, daß das Gericht ein weiteres gerichtliches 
Vermittlungsverfahren ablehnen kann (Absatz 1 
Satz 2); sie bedeutet andererseits, daß das Gericht 
nun nach Satz 2 zu prüfen hat, ob Zwangsmittel er-
griffen, Änderungen der Umgangsregelungen vorge-
nommen oder Maßnahmen in bezug auf die Sorge 
ergriffen werden sollen. Leitet das Gericht von Amts 
wegen ein entsprechendes Verfahren ein oder bean-
tragt ein Elternteil binnen eines Monats ein entspre-
chendes Verfahren, gelten gemäß Satz 3 die Kosten 
des Vermittlungsverfahrens als Kosten des anschlie-
ßenden Verfahrens. Damit ergreift die im nachfolgen-
den Verfahren ergehende Kostenentscheidung auch 
die im Vermittlungsverfahren entstandenen Kosten. 
Für das gerichtliche Vermittlungsverfahren werden 
im Interesse der Förderung der einvernehmlichen 
Konfliktlösung Gerichtsgebühren für das Verfahren 
nicht eingeführt. Aus der Beantragung eines ge-
richtlichen Vermittlungsverfahrens ergibt sich in 
diesen Fällen im Bereich der Gerichtsgebühren keine 
Schlechterstellung gegenüber einem unmi ttelbar ge-
stellten Antrag auf Zwangsmittel, auf Änderung der 
Umgangsregelung oder der Sorgeregelung, da im 
Interesse der Förderung der einvernehmlichen Kon-
fliktlösung Gerichtsgebühren für das Verfahren nicht 
eingeführt werden. 

Zu Nummer 12 und 13 (§§ 53, 55) 

Die Änderungen sind Folge des Wegfalls der Ehe-
licherklärung. 

Zu Nummer 14 (§ 55 b) 

Zu Absatz 1 

In Satz 1 kann das Wort  „nichtehelich" als überflüssig 
gestrichen werden. Bei der Anhörung der Kinder ent-
fällt die bisherige Beschränkung auf eheliche Kinder; 
künftig wird das Gericht in den Verfahren alle Kinder 
des Mannes zu hören haben, da auf deren Stellung 
die Feststellung der Vaterschaft Auswirkungen ha-
ben kann. Gleichermaßen entfällt die bisherige Ein-
schränkung in Satz 2. 

Zu Absatz 2 und 3 

Die Änderungen in Absatz 2 und 3 sind eine Folge 
der Neuregelung der Zuständigkeit der Familien-
gerichte. 

Zu Nummer 15 (§ 55 c) 

Die Streichung folgt aus dem Entfallen der Ehelich-
erklärung. 

Zu Nummer 16 (§§ 56a, 56 b) 

Die Aufhebungen sind eine Folge des Entfallens der 
Ehelicherklärung. 

Zu Nummer 17 (§ 56 c) 

Die Änderungen sind Folgen der Zuständigkeitsän-
derung und der Ersetzung der bisherigen Rechts-
institute der Anfechtung der Ehelichkeit und der An-
fechtung der Anerkennung eines nichtehelichen Kin-
des durch das einheitliche Rechtsinstitut der Anfech-
tung der Vaterschaft. 

Zu Nummer 18 (§ 56 f) 

Der an Absatz 2 angefügte Satz 2 erstreckt die neu 
eingeführten Vorschriften über den Verfahrenspfle-
ger (§ 50 Abs. 3 bis 5 E) auch auf den Pfleger für das 
Verfahren, das die Aufhebung eines Annahmever-
hältnisses betrifft. Entsprechend anzuwenden sind 
die Vorschriften über die Bestellung im Fall der Ver-
tretung durch einen Verfahrensbevollmächtigten 
(Absatz 3), das Ende der Bestellung (Absatz 4) und 
den Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung 
des Verfahrenspflegers (Absatz 5). 

Zu Nummer 19 (§ 57) 

Die Streichungen berücksichtigen den Wegfall von 
§ 1631 a Abs. 2 und von § 1683 Abs. 4 BGB. 

Zu Nummer 20 (§ 59) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung trägt dem Umstand Rechnung, daß ein 
wesentlicher Teil der die Person des Kindes betref-
fenden Angelegenheiten dem Familiengericht über-
tragen wird. 

Zu Nummer 21 (§ 63 a) 

Die bisherige Sonderregelung, die nur für Umgangs-
verfahren nichtehelicher Kinder den Rechtszug be-
schränkt, wird aufgehoben. 

Zu Nummer 22 (§ 64) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 2 ist eine Folge davon, daß 
eine Zuständigkeit des Gerichts der Ehesache, soweit 
es die in § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO-E genannten 
Familiensachen betrifft, nur für die in § 621 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 ZPO-E ausdrücklich genannten Verfahren 
gegeben ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung in Absatz 3 Satz 1 beruht auf der Än-
derung der Gliederung des Sechsten Buchs der Zivil-
prozeßordnung (vgl. die Begründung zu Artikel 5, 
insbesondere unter Nr. 7). 
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Zu Nummer 23 (§ 70) 

Die Änderung berücksichtigt die Änderung des ma-
teriellen Rechts. 

Zu Artikel 7 (Änderung des 
Gerichtskostengesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 12) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. In welchen 
Fällen Familiensachen, die die elterliche Sorge, den 
Umgang mit einem Kind und die Kindesherausgabe 
betreffen, Scheidungsfolgesachen sind, wird künf-
tig in § 623 Abs. 2, 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 
ZPO-E geregelt. 

Zu Nummer 2 (§ 19 a) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 ist vorzunehmen, 
weil sich künftig aus § 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 
Abs. 1 Nr. 1 bis 9 ZPO-E ergibt, in welchen Fä llen 
Familiensachen Scheidungsfolgesachen sind. 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 ist eine Folge da-
von, daß künftig in § 623 Abs. 2, 3, 5, § 621 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 3 ZPO-E geregelt wird, welche Sorgerechts-, 
Umgangsrechts- und Herausgabeverfahren Folge-
sachen sind. 

Zu Buchstabe b 

Nach § 50 Abs. 5 FGG-E sollen die Aufwendungen 
des Verfahrenspflegers und seine Vergütung aus der 
Staatskasse gezahlt werden. 

Zu Nummer 3 (§ 61) 

Die Änderung stellt klar, daß § 61 auch für die neu in 
§ 621 Abs. 1 Nr. 10 und 11 ZPO-E aufgeführten Fami-
liensachen gilt, soweit es sich nicht um FGG-Verfah-
ren nach § 1600e Abs. 2 BGB handelt; eine inhalt-
liche Änderung ist hiermit nicht verbunden. 

Zu Nummer 4 (Kostenverzeichnis) 

Die neu eingeführte Nummer 9016 enthält den Aus-
lagentatbestand für aus der Staatskasse erbrachte 
Aufwendungsersatz- und Vergütungsleistungen an 

 den Verfahrenspfleger nach § 50 Abs. 5 FGG-E. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Kostenordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 94) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Nummer 2 trägt dem Umstand 
Rechnung, daß künftig neben dem Vormundschafts-
gericht auch das Familiengericht zuständig ist. Die 
Neufassung von Nummer 3 berücksichtigt, ohne daß 
hiermit eine inhaltliche Änderung verbunden wäre, 
die Änderungen des materiellen Rechts und die da-
mit verbundenen Änderungen der Zuständigkeit. 
Die Änderung in Nummer 4 folgt daraus, daß die 

bislang in §§ 1634, 1711 BGB aufgeführten Tatbe-
stände nunmehr in §§ 1684 bis 1686 BGB-E geregelt 
werden. Mit der Neufassung der Nummer 5 werden 
die neu geschaffenen Tatbestände des §§ 1687 und 
1687 a BGB-E betreffend die Einschränkung oder 
Ausschließung der Entscheidungsbefugnis des El-
ternteils, bei dem sich das Kind aufhält, einbezogen. 
Die Änderung in Nummer 7 berücksichtigt, daß das 
materielle Recht künftig die nach dem FGG zu er-
ledigenden Kindschaftssachen in § 1600 e Abs. 2 
BGB-E regelt. 

Zu Buchstabe b 

Nach geltendem Recht ist in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 4 und 5 nur der Elternteil zahlungspflichtig, 
den das Gericht nach billigem Ermessen bestimmt. 
Nach den vorgeschlagenen Änderungen des BGB 
(§ 1685 BGB-E) soll künftig den Großeltern und Ge-
schwistern sowie unter bestimmten Voraussetzungen 
Ehegatten oder früheren Ehegatten eines Elternteils 
und Personen, bei denen das Kind längere Zeit in Fa-
milienpflege war, ein Umgangsrecht zustehen. Über 
den Umfang des Umgangsrechts soll das Familienge-
richt entscheiden können. 

Wenn sich ein Kind mit Einwilligung des Inhabers 
der Sorge bei einem Dritten aufhält, soll dieser - wie 
ein Elternteil, bei dem sich das Kind berechtigt auf-
hält - die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens und über den 
Umgang des Kindes haben (§ 1687 BGB-E). Diese 
Entscheidungsbefugnis soll vom Familiengericht ein-
geschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn dies 
zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

In diesen Fällen soll das Gericht die Möglichkeit ha-
ben, die genannten Dritten nach billigem Ermessen 
zum Schuldner der anfallenden Gebühr zu bestim-
men. 

Zu Nummer 2 (§ 95) 

Die Überschrift wird geändert, weil für einen Teil der 
aufgeführten Verrichtungen künftig das Familienge-
richt zuständig ist. Aus dem gleichen Grund erfolgt 
die Streichung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3. Absatz 1 
Satz 3 wird neu gefaßt, weil durch die Vorschrift aus-
schließlich Tätigkeiten des Vormundschaftsgerichts 
erfaßt werden. 

Zu Nummer 3 (§ 100) 

Nach § 50 Abs. 5 FGG-E sollen die Aufwendungen 
des Verfahrenspflegers und seine Vergütung aus der 
Staatskasse gezahlt werden. Diese Beträge sollen al-
lerdings von demjenigen, der für die Kosten des der 
Bestellung zugrundeliegenden Verfahrens haftet, als 
Auslagen erhoben werden. Hierzu soll in § 137 eine 
neue Nummer 16 angefügt werden (siehe nachste-
hende Begründung zu Nummer 4). Mit Satz 1 soll 
klargestellt werden, daß die Bestellung des Verfah-
renspflegers und deren Aufhebung zu dem Verfah-
ren gehört, für das der Verfahrenspfleger bestellt 
worden ist. Daraus folgt, daß die Auslagen nach dem 
neu zu schaffenden Auslagentatbestand zu den Ko-
sten dieses Verfahrens gehören. Satz 2 soll klarstel- 
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len, daß für die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
und deren Aufhebung keine Gebühr, sei es nach § 93 
oder nach § 95 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, anfällt. 

Zu Nummer 4 (§ 137) 

Die neu eingeführte Nummer 16 regelt, daß die nach 
§ 50 Abs. 5 FGG-E an den Verfahrenspfleger zu zah-
lenden Beträge als Auslagen erhoben werden. 

Zu Artikel 9 (Änderung der Bundesgebühren-
ordnung für Rechtsanwälte) 

Zu Nummer 1 (§ 7) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. In welchen 
Fällen Familiensachen Folgesachen sind, ergibt sich 
künftig aus § 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1 
bis 9 ZPO-E. 

Zu Nummer 2 (§ 31) 

Die Änderung ist eine Folge davon, daß sich künftig 
aus § 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 
7, 9 ZPO-E ergibt, in welchen Fällen Familiensachen 
der freiwilligen Gerichtbarkeit Scheidungsfolgesa-
chen sind. 

Zu Nummer 3 (§ 118) 

Die Anrechnungsvorschrift bewirkt, daß bei Erfolg-
losigkeit eines Vermittlungsverfahrens nach § 52 a 
FGG-E die dafür entstandene Geschäftsgebühr auf 
diejenige anzurechnen sein soll, die für das anschlie-
ßende Verfahren nach § 52a Abs. 4 Satz 2 und 3 
FGG-E entsteht. Dies entspricht einem allgemeinen 
Grundsatz: Hat der Rechtsanwalt zunächst nur den 
Auftrag erhalten, eine gütliche Einigung außerhalb 
eines Rechtsstreits zu versuchen, ist die dafür anfal-
lende Geschäftsgebühr auf die entsprechenden Ge-
bühren für ein anschließendes gerichtliches Verfah-
ren anzurechnen (§ 118 Abs. 2 Satz 1 BRAGO). Die in 
aller Regel weiter anfallende Besprechungsgebühr 
soll dem Rechtsanwalt erhalten bleiben, um einen 
Anreiz für die Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens zu schaffen. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche) 

Aus den vorgeschlagenen Änderungen des Bürger-
lichen Rechts ergeben sich folgende wichtige Anpas-
sungsbedürfnisse des Internationalen Privatrechts: 

Die Anknüpfungen unterscheiden nicht mehr wie 
bisher in den Artikeln 19, 20 grundlegend nach der 
Ehelichkeit von Kindern; für (besondere) Regeln über 
die Legitimation von Kindern (Artikel 21) besteht 
kein Raum mehr. Im Interesse einer möglichst ein-
heitlichen Anknüpfung auch im Hinblick auf vorhan-
dene oder in Verhandlungen befindliche internatio-
nale Regelungen (Unterhaltsstatut, Minderjährigen-
schutz-Übereinkommen) soll grundsätzlich einheit-
lich für innerhalb und außerhalb einer Ehe geborene 
Kinder das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Kindes für seine Abstammung und für die Wirkun-
gen des Eltern-Kind-Verhältnisses maßgeblich sein. 
Daneben tritt nunmehr für alle Kinder die Möglich-
keit, die Abstammung nach dem Heimatrecht des je-
weiligen Elternteils zu bestimmen. 

Die entsprechenden Vorschläge zur Änderung des 
Einführungsgesetzes zum BGB haben sich im Ansatz 
und in den wesentlichen Ergebnissen aus Erörterun-
gen des Deutschen Rates für Internationales Privat-
recht am 14./15. Oktober 1994 und 20./21. Oktober 
1995 ergeben. 

Zu Nummer 1 (Artikel 10) 

Zu Buchstabe a 

Für die Auswirkungen der Wahl eines Ehenamens 
durch Ehegatten auf den Namen eines Kindes sind 
die Erstreckungsvorschriften nunmehr § 1617 c BGB-
E zu entnehmen (Absatz 2). 

Zu Buchstabe b 

Rechtswahlmöglichkeiten für den Familiennamen 
soll in Zukunft Absatz 3 einheitlich für alle Kinder er-
öffnen. In Erweiterung der nach dem bisherigen Ab-
satz 3 für eheliche Kinder zugelassenen Rechtswahl 
und unter Einbeziehung der alternativen Anknüp-
fung des jetzigen Absatzes 4 bei nichtehelichen Kin-
dern stehen die Heimatrechte der Eltern, das deut-
sche Recht bei hiesigem gewöhnlichem Aufenthalt 
eines Elternteils und gegebenenfalls das Heimatrecht 
eines Einbenennenden zur Wahl. Die Beschränkung 
der bisherigen Regelung zur Namenserteilung (Ab-
satz 4 zweite Alte rnative) auf Kinder nicht verheirate-
ter Eltern soll entfallen. Damit kommt eine Namens-
erteilung auch bei Kindern, deren Eltern verheiratet 
waren, nach dem Recht dessen in Betracht, der den 
Namen erteilt. Eine weitere Vereinheitlichung wird 
dadurch erreicht, daß jetzt in allen Fällen bei der Be-
stimmung des Heimatrechts der Eltern die Schran-
ken des Artikels 5 Abs. 1 entfallen sollen. 

Zu Nummer 2 (Artikel 19 bis 21) 

Zu Artikel 19 

Die Regelanknüpfung der Abstammung an den ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Kindes in Absatz 1 Satz 1 
unterscheidet nicht mehr zwischen innerhalb und au-
ßerhalb einer Ehe geborenen Kindern und stellt Har-
monie mit dem Unterhaltsstatut (Artikel 18, Haager 
Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das 
auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht), dem 
Haager Minderjährigenschutz-Übereinkommen ein-
schließlich der dazu bestehenden Reformbestrebun-
gen und mit dem Wirkungsstatut (Artikel 21) her. Die 
Entscheidung für eine wandelbare Anknüpfung im 
Anschluß an den geltenden Artikel 20 Abs. 1 Satz 3 
zweite Alternative und damit den praktisch wichtig-
sten Fall ermöglicht es den Standesbeamten in wei-
tem  Umfang, das interne Recht des Beurkundungs-
staats anzuwenden. Satz 2 erlaubt allgemein die Be-
stimmung auch nach dem Heimatrecht des jeweili-
gen Elternteils, wie dies Artikel 20 Abs. 1 Satz 3 erste 
Alternative bisher nur für die nichteheliche Vater- 
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schaft vorsieht, und im Anschluß an den Gedanken 
des jetzigen Absatzes 1 Satz 2; an der do rt  jeweils be-
stimmten Unwandelbarkeit muß unter Berücksichti-
gung des Satzes 1 und der verhältnismäßig wenigen 
Fälle einer Änderung der Staatsangehörigkeit nicht 
festgehalten werden. Satz 3 läßt wie der geltende 
Absatz 1 Satz 1, 3 die Bestimmung der Abstammung 
(unwandelbar) nach dem Ehewirkungsstatut bei Ge-
burt oder etwaiger vorheriger Eheauflösung zu. 

Für die Verpflichtungen des Vaters gegenüber der 
Mutter auf Grund der Schwangerschaft erscheint es 
sachgerecht, diese nach Absatz 2 nicht mehr dem 
Heimatrecht der Mutter, sondern dem Recht ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts zu unterstellen, da do rt  die 
entsprechenden Bedürfnisse auftreten. Wie bisher in 
Artikel 20 Abs. 1 Satz 2 besteht ein Regelungsbedarf 
hier nur für entsprechende Verpflichtungen des nicht 
mit der Mutter verheirateten Vaters. 

Zu  Artikel 20 

Satz 1 bestimmt, daß die Abstammung nach dem 
Recht angefochten werden kann, aus dem sich im 
Einzelfall ergeben hat, daß ein Kind von einem El-
ternteil abstammt, aber auch nach der Rechtsord-
nung, deren Abstammungsvoraussetzungen (eben-
falls) erfüllt wären. Nach der Gleichstellung inner-
halb und außerhalb einer Ehe geborener Kinder er-
scheint es nur folgerichtig, die Anfechtung des Sta-
tusverhältnisses grundsätzlich nach denselben Re-
geln anzuknüpfen wie seine Begründung. Zugunsten 
des Kindes stellt Satz 2 klar, daß es im Anschluß an 
den geltenden Artikel 19 Abs. 1 Satz 4 jedenfalls bei 
der Anfechtungsmöglichkeit auf der Grundlage sei-
nes jeweiligen Aufenthaltsrechts bleiben soll; dies 
wird vor allem dann praktisch, wenn sich die Ab-
stammung ausnahmsweise nur aus einem Elternrecht 
oder dem Ehewirkungsstatut ergeben hat. 

Zu  Artikel 21 

Der bisherige Artikel 20 Abs. 2 soll auf alle Kinder 
ausgedehnt und damit zugleich die bislang in Arti-
kel 19 Abs. 2 und 3 getroffene Regelung vereinfacht 
werden. Es erscheint sachgerecht, die Wirkungen 
des Eltern-Kind-Verhältnisses allgemein nach der 
Rechtsordnung zu bestimmen, in deren Bereich vor-
rangig das praktische Bedürfnis zum Handeln be-
steht. Daraus ergibt sich die Entscheidung für das 
Kind als Anknüpfungsperson und für den gewöhn-
lichen Aufenthalt als Anknüpfungsmerkmal, das 
auch für das angrenzende Gebiet der öffentlich

-

rechtlichen Schutzmaßnahmen und für Unterhaltsan-
sprüche grundsätzlich maßgeblich ist. Artikel 21 be-
zieht sich dabei auch auf die kindbezogenen Rechte 
und Pflichten der Eltern untereinander wie etwa das 
Umgangsrecht. 

Für eine Sonderanknüpfung des Rechtsverhältnisses 
zwischen einem Kind und verheirateten Eltern wie 
nach Artikel 19 Abs. 2 Satz 1 besteht nach geltendem 
Recht mit Rücksicht auf das Minderjährigenschutz-
übereinkommen vom 5. Oktober 1961 ohnehin nur 
wenig Raum. Es ist zu erwarten, daß bei der Über-
arbeitung dieses Übereinkommens im Rahmen der 
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes 
noch erheblich breiterer Raum als bisher gegeben 
wird. Im übrigen haben die meisten europäischen 
Staaten sowohl im Bereich des materiellen als auch 
des Kollisionsrechts die Trennung zwischen ehe-
lichen und nichtehelichen Kindern zugunsten eines 
im Prinzip einheitlichen Rechts der Kindschaftswir-
kungen und insbesondere der elterlichen Sorge oh-
nehin bereits aufgegeben oder zumindest deutlich 
abgeschwächt. 

Zu Nummer 3 (Artikel 23) 

Der bisherige Artikel 21 zur Legitimation entfällt; da-
her ist in Artikel 23 die Verweisung auf diese Bestim-
mung zu streichen. 

Zu Nummer 4 (Artikel ... [223]) 

Dieser Artikel enthält die Übergangsvorschriften, 
soweit sie das BGB betreffen. Die verfahrensrecht-
lichen Übergangsvorschriften sind in Artikel 13 des 
Entwurfs enthalten. 

Zu § 1 (Abstammung) 

§ 1 enthält die abstammungsrechtlichen Übergangs-
vorschriften; grundsätzlich bestimmt sich - auch in 
bezug auf das Abstammungsrecht - die rechtliche 
Stellung eines vor dem Inkrafttreten des Kindschafts-
rechtsreformgesetzes geborenen Kindes für die Zeit 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach dessen 
Vorschriften. 

Zu Absatz 1 

Die Maßgeblichkeit des bisherigen Rechts für die 
Vaterschaft bedeutet: 

- Bisher bestehende Vaterschaften bleiben be-
stehen; dies gilt sowohl hinsichtlich der Vaterschaft 
auf Grund der Ehelichkeit des Kindes als auch auf 
Grund der Anerkennung nach bisher geltendem 
Recht. Insbesondere auch innerhalb von dreihun-
dertundzwei Tagen nach Auflösung oder Nichtig-
erklärung der Ehe geborene Kinder gelten weiter 
als Kind des ehemaligen Ehemannes der Mutter. 
Die bisherigen Kategorien „ehelich" und „nicht-
ehelich" begründen nach Inkrafttreten des Geset-
zes keinen Status mehr, sondern bezeichnen ledig-
lich die rechtliche Zuordnung zu einem Mann als 
Vater. 

- Soweit zur Begründung einer Vaterschaft im 
Rechtssinne bestimmte Voraussetzungen noch zu 
erfüllen sind (Beispiel: Es fehlen die erforderlichen 
Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung), ist 
auch nach Inkrafttreten des Gesetzes altes Recht 
anwendbar. 

Zu Absatz 2 

Soll nach Inkrafttreten des Gesetzes eine nach bis-
herigem Recht begründete Vaterschaft angefochten 
werden, so sind dafür die neuen Vorschriften maß-
geblich. Dies gilt etwa für den Kreis der Anfech-
tungsberechtigten. So können die Eltern des Mannes 
eine Anfechtung nicht mehr geltend machen; eine 
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vor Inkrafttreten anhängig gewordene Anfechtungs-
klage der Eltern wird nicht mehr fortgeführt (siehe 
Artikel 13 § 2 Abs. 2 des Entwurfs). 

Zu Absatz 3 

Die neue Vorschrift des § 1599 Abs. 2 BGB-E soll 
auch in den Fällen Anwendung finden, in denen das 
Kind vor Inkrafttreten des Gesetzes geboren wurde 
und das Scheidungsverfahren noch läuft bzw. die 
rechtskräftige Scheidung noch nicht weiter als die in 
§ 1599 Abs. 2 Satz 1 BGB-E vorgesehene Jahresfrist 
zurückliegt. Würde man es in diesen Fällen bei der 
bisherigen Rechtslage belassen, so müßten etwa 
auch dann noch aufwendige Vaterschaftsanfech-
tungsverfahren durchgeführt werden, in denen nach 
neuem Recht dem früheren Ehemann die Vaterschaft 
für ein nachehelich geborenes Kind (anders als nach 
der bisherigen Rechtslage) nicht mehr zugerechnet 
wird. Dies würde bei den Betroffenen sicherlich auf 
Unverständnis stoßen. Durch die Anwendung des 
§ 1599 Abs. 2 BGB-E kann das Kind abstammungs-
rechtlich auf einfache Weise einem anderen Mann 
zugeordnet werden. 

Denkbar wäre auch, das neue Recht (d. h. die Nicht-
zurechnung der Vaterschaft bei Kindern, die nach 
einer Scheidung geboren werden, zum früheren Ehe-
mann der Mutter) auch auf Kinder anzuwenden, die 
innerhalb einer bestimmten Frist vor Inkrafttreten 
des Gesetzes geboren wurden. Man würde aber auf 
diese Weise die nach bisherigem Recht begründete 
rechtliche Vaterschaft auch in den Fällen zerstören, 
in denen sie der wirk lichen Abstammung entspricht. 
Die Vaterschaft des früheren Ehemannes müßte er-
neut (durch Anerkennung oder durch gerichtliche 
Feststellung) begründet werden. Ein solches Hin und 
Her würde dem Gebot der Rechtssicherheit, das ge-
rade im Abstammungsrecht einen hohen Stellenwert 
hat, widersprechen. 

Zu Absatz 4 

Durch diese Vorschrift soll den Beanstandungen des 
Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 79, 256 
und 90, 263) auch hinsichtlich der „Altfälle" Rech-
nung getragen werden. Sie bet rifft diejenigen Kin-
der, denen bisher die Klärung ihrer Abstammung 
verwehrt war, etwa weil das Kind innerhalb der 
Zweijahresfrist des § 1598 BGB von Umständen, die 
gegen die Vaterschaft des (früheren) Ehemannes sei-
ner Mutter sprechen, keine Kenntnis erlangt hat, 
oder weil kein gesetzlicher Anfechtungstatbestand 
im Sinne des § 1596 Abs. 1 BGB gegeben war. Satz 1 
eröffnet eine neue zweijährige Frist für die Anfech-
tung der Vaterschaft. Satz 2 ermöglicht die Anfech-
tung auch für diejenigen Kinder, deren Anfechtungs-
klage nach bisherigem Recht aus den in Satz 1 ge-
nannten Gründen abgewiesen wurde. 

Zu § 2 (Elterliche Sorge) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 stellt Ehelicherklärungen, die auf Antrag des 
Vaters erfolgt waren, Entscheidungen nach § 1672 
Abs. 1 BGB-E gleich. Dadurch bleibt die Alleinsorge 

des Vaters auch nach Inkrafttreten des neuen Rechts 
bestehen. Soll die Sorge wieder auf die Mutter über-
wechseln, so kann dies in einem nach § 1696 BGB-E 
durchzuführenden Verfahren geschehen. Wollen die 
Eltern die gemeinsame Sorge herbeiführen, so kön-
nen sie dies nicht durch Abgabe von Sorgeerklärun-
gen erreichen (§ 1626b Abs. 3 BGB-E). Vielmehr 
muß eine gerichtliche Entscheidung nach § 1671 
Abs. 2 BGB-E herbeigeführt werden. 

Satz 2 übernimmt für den Fall, daß die Mutter des 
Kindes der Ehelicherklärung nach § 1726 Abs. 1 
Satz 1 BGB zugestimmt hat, die Regelung des § 1739 
BGB und stellt damit sicher, daß es bei der bisheri-
gen Nachrangigkeit der Unterhaltspflicht der Mutter 
bleibt. Diese Übergangsregelung ist aus Gründen 
des Vertrauensschutzes geboten, da nicht ausge-
schlossen werden kann, daß die Mutter ohne die 
mit § 1739 BGB verbundene weitgehende Freistel-
lung von der Unterhaltspflicht in die Ehelicherklä-
rung nicht eingewilligt hätte. Der Gedanke des Ver-
trauensschutzes rechtfertigt den Nachrang jedoch 
nicht mehr, wenn die Sorge auf die Mutter zurück-
übertragen wird. Die Verteilung der Unterhaltspflicht 
zwischen Vater und Mutter beurteilt sich dann nach 
der allgemeinen Regelung des § 1606 Abs. 3 BGB. 
Dies gilt auch, wenn die elterliche Sorge zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder allein auf den Vater zu-
rückübertragen werden sollte. 

Zu Absatz 2 

War ein Kind auf seinen Antrag nach dem Tod der 
Mutter für ehelich erklärt worden, so hat der Vater 
dieselbe Rechtsstellung, wie wenn ihm nach neuem 
Recht die Sorge gemäß § 1680 Abs. 2 Satz 2 BGB-E 
übertragen worden wäre. 

Zu § 3 (Name des Kindes) 

Anders als nach geltendem Recht entscheidet über 
den Geburtsnamen eines Kindes nicht mehr dessen 
Ehelichkeit oder Nichtehelichkeit. Maßgebend ist 
vielmehr die Frage, ob die elterliche Sorge nur einem 
Elternteil oder beiden Eltern gemeinsam zusteht. 
Satz 1 will  sicherstellen, daß diese Änderung nicht zu 
einem Namenswechsel bei Kindern führt, die vor 
dem Inkrafttreten des neuen Rechts geboren sind 
und denen das bisherige Recht bereits einen Ge-
burtsnamen zugewiesen hat. Satz 2 verdeutlicht, daß 
in einem solchen Fall der dem Kind vom bisherigen 
Recht zugewiesene Name nach Maßgabe des neuen 
Rechts (§§ 1617 b, 1617 c, 1618 BGB-E) abänderbar 
ist. 

Zu Artikel 11 (Änderung des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (§ 7) 

Entsprechend der Absicht, bei Kindern nicht mehr zu 
differenzieren, ob ihre Eltern bei der Geburt verhei-
ratet sind oder später heiraten, ist die Begriffsbestim-
mung „nichteheliches Kind" in § 7 Abs. 3 entbehr-
lich. 
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Zu Nummer 2 (§ 8) 

Der Entwurf will  die Zuständigkeit der Familienge-
richte erweitern; künftig sind den Familiengerichten 
grundsätzlich auch die die elterliche Sorge für ehe-
liche und nichteheliche Kinder betreffenden Verfah-
ren zugewiesen. Daher soll sich die Beratung von 
Kindern und Jugendlichen nach § 8 auch auf ihre 
Rechte im Verfahren vor dem Familiengericht er-
strecken. 

Zu Nummer 3 (§ 17) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen der 
Abschaffung des Zwangsverbunds; eine gerichtliche 
Entscheidung wird künftig nicht mehr ergehen, 
wenn Eltern auch nach der Scheidung die gemein-
same Sorge beibehalten wollen. Ergeht aber eine 
richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge 
nach der Trennung oder Scheidung, so kann dieses 
Konzept wie bisher auch als Grundlage für die Ent-
scheidung dienen. 

Zu Nummer 4 (§ 18) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 2 macht keine Unterscheidung mehr bei der 
Beratung und Unterstützung dahingehend, ob die 
Mutter mit dem Vater des Kindes verheiratet ist 
oder nicht. Den Ersatz der Entbindungskosten nach 
§ 1615k BGB können ohnehin nur Mütter erstattet 
verlangen, die nicht mit dem Vater des Kindes ver-
heiratet sind. Die Beratung und Unterstützung bei 
der Geltendmachung des Unterhalts betrifft sowohl 
den Betreuungsunterhalt nach § 1615 l BGB als auch 
den nach § 1570 BGB. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 (in der Fassung des Regierungsentwurfs 
eines Beistandschaftsgesetzes) enthält bereits Be-
stimmungen zum Umgangsrecht. Mütter und Väter, 
denen die elterliche Sorge nicht zusteht, haben da-
nach Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei 
der Ausübung des Umgangsrechts (Satz 1); bei der 
Herstellung von Besuchskontakten und bei der Aus-
übung gerichtlicher oder vereinbarter Umgangsrege-
lungen soll in geeigneten Fällen Hilfestellung gelei-
stet werden (Satz 2). 

§ 1711 Abs. 4 BGB bestimmt bisher, daß das Jugend-
amt in geeigneten Fä llen zwischen dem Vater und 
dem Sorgeinhaber vermitteln soll. Aus der Stellung 
der Vorschrift ergibt sich, daß sich die Regelung auf 
Angelegenheiten des Umgangsrechts (§ 1711 Abs. 2 
BGB) und des Auskunftsanspruchs (§ 1711 Abs. 3 
BGB) des Vaters bezieht, der zum Zeitpunkt der Ge-
burt oder später nicht mit der Mutter verheiratet war. 
Für Umgangsrecht und Auskunftsanspruch von ver-
heirateten oder geschiedenen Eltern enthält § 1634 
BGB keine dem § 1711 Abs. 4 BGB vergleichbare Re-
gelung. 

Der Entwurf sieht eine Aufhebung des § 1711 Abs. 4 
BGB vor. Dies hat aber lediglich systematische Grün-
de und soll nicht zu einem Wegfall der dem Jugend-
amt zugewiesenen Aufgabe führen. Die Regelung 

von Aufgaben des Jugendamts im BGB ist nur dann 
angezeigt, wenn das Jugendamt nicht nur informiert, 
berät oder vermittelt, sondern auch zur gesetzlichen 
Vertretung des Kindes befugt ist. Ansonsten sollen 
die Aufgaben des Jugendamts im SGB VIII geregelt 
werden. 

Absatz 3 ist - nicht nur wegen des beabsichtigten 
Wegfalls des § 1711 Abs. 4 BGB - ergänzungsbedürf-
tig: 

- Satz 1 ergänzt § 1626 Abs. 3 BGB-E, wonach zum 
Wohl des Kindes in der Regel der Umgang mit bei-
den Elternteilen sowie mit anderen, insbesondere 
den in § 1685 BGB-E genannten Personen gehört. 
Kinder und Jugendliche sollen darin unterstützt 
werden, daß der genannte Personenkreis von sei-
nem Umgangsrecht zu ihrem Wohl auch Gebrauch 
macht. Dies kann beispielsweise dadurch gesche-
hen, daß der betreuende Elternteil darum ersucht, 
den Kontakt des Kindes mit dem anderen Elternteil 
herzustellen. Dieser Elternteil kann dann vom Ju-
gendamt auf die Bedeutung des Umgangs zum 
Wohl des Kindes hingewiesen werden. Kinder und 
Jugendliche können sich aber auch - entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand - selbst an das Jugend-
amt wenden, § 8 Abs. 2 SGB VIII. 

- Beratung und Hilfe sollen nicht auf diejenigen 
Mütter und Väter begrenzt werden, denen die el-
terliche Sorge nicht zusteht, Satz 2. Diese Begren-
zung ist schon deshalb ungerechtfertigt, weil be-
reits nach geltendem Recht gemäß § 1634 Abs. 4 
BGB auch ein Elternteil, dem die Personensorge 
zusteht, ein Umgangs- und Auskunftsrecht bean-
spruchen kann (bei nicht nur vorübergehendem 
Getrenntleben). Außerdem wird in § 1684 Abs. 1 
BGB-E künftig nicht mehr auf die elterliche Sorge 
abgestellt, sondern diese Vorschrift sieht generell 
vor, daß Eltern ein Recht auf Umgang mit ihrem 
Kind haben. 

- Nach § 1685 BGB-E sollen künftig unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch andere Personen als 
Eltern (Großeltern, Geschwister sowie Ehegatten 
oder frühere Ehegatten eines Elternteils, der mit 
dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft 
gelebt hat und Personen, bei denen das Kind län-
gere Zeit in Familienpflege war) ein Umgangsrecht 
haben, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. 
Auch hier soll die Hilfe des Jugendamts nicht ver-
sagt werden. 

- Die Beratung und Unterstützung des Jugendamts 
soll auch für diejenigen Personen gelten, gegen die 
sich das Umgangsrecht richtet, also für Eltern oder 
andere Personen, in deren Obhut sich das Kind be-
findet (z. B. Pflegeeltern, die Besuchskontakte der 
leiblichen Eltern ermöglichen sollen). Für Väter 
und Mütter, in deren Obhut sich das Kind befindet, 
ist gegenwärtig schon § 18 Abs. 1 Satz 1 anwend-
bar, da die Gestattung des Umgangs zur Ausübung 
der Personensorge gehört. 

- Satz 3 entspricht dem bisherigen Satz 2. Die Auf-
gaben des Jugendamts sollen sich jedoch entspre-
chend dem geltenden § 1711 Abs. 4 BGB auch auf 
die Ausübung des Auskunftsanspruchs (§ 1711 
Abs. 3, § 1634 Abs. 3 BGB) erstrecken. 
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Zu Nummer 5 (§ 38) 

Vorschriften zur Ausübung der Personensorge, ins-
besondere bei Pflegeeltern, finden sich bisher in § 38. 
Diese Vorschriften werden in das BGB eingegliedert, 
§ 1688 Abs. 2 BGB-E. Die Vermittlung des Jugend-
amts bei der Ausübung der Personensorge soll ihren 
Standort im SGB VIII behalten; § 38 des Entwurfs 
entspricht dem bisherigen § 38 Abs. 2. 

Zu Nummer 6 (§§ 42, 43) 

Der Entwurf erweitert die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte; künftig sind den Familiengerichten 
grundsätzlich auch die die elterliche Sorge für ehe-
liche und nichteheliche Kinder betreffenden Verfah-
ren zugewiesen. Insbesondere die Entscheidungszu-
ständigkeit für Eingriffe in die elterliche Sorge bei 
Gefahr für das Kindeswohl (§ 1666 BGB-E) liegt dann 
beim Familiengericht. Daher hat das Jugendamt 
künftig in den Fällen der §§ 42, 43 die Entscheidung 
des Familiengerichts herbeiführen. 

Zu Nummer 7 (§ 51) 

Auch Vorschriften im Bereich des Adoptionsrechts 
werden durch den Entwurf geändert. Wenn die El-
tern nicht miteinander verheiratet sind und auch 
keine Sorgeerklärungen abgegeben haben, soll der 
Vater bei der Wahrnehmung seiner Rechte nach 
§ 1747 BGB-E beraten werden. 

Zu Nummer 8 (§ 52 a) 

Die Änderung bezieht sich auf § 52 a in der Fassung 
der Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf 
des Beistandschaftsgesetzes. Do rt  wird noch das 
Wort  „nichtehelich" verwandt; dies soll - entspre-
chend der Terminologie dieses Entwurfs - vermieden 
werden. Eine sachliche Änderung ist damit - insbe-
sondere beim neugefaßten Absatz 2 - nicht verbun-
den. 

Zu Nummer 9 (Überschrift des Vierten Abschnitts 
des Dritten Kapitels) 

Das Jugendamt wird künftig Auskünfte über die 
Nichtabgabe von Sorgeerklärungen zu erteilen ha-
ben (§ 58 a E). Diese zusätzliche Aufgabe soll in der 
Überschrift des Vierten Abschnitts des Dritten Kapi-
tels zum Ausdruck kommen. 

Zu Nummer 10 (§ 58 ba) 

Künftig wird die Mutter, die mit dem Vater des Kin-
des weder zum Zeitpunkt der Geburt noch später 
verheiratet ist, mitunter den Nachweis erbringen 
müssen, daß von ihr und dem Vater keine Sorge-
erklärungen nach § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB-E abge-
geben wurden und daher keine gemeinsame Sorge 
beider Eltern entstanden ist (siehe Vorbemerkungen 
unter I.II.2 am Ende). Diesen Nachweis soll sie da-
durch erbringen können, daß ihr das Jugendamt eine 
schriftliche Auskunft dahingehend erteilt, daß keine 
Sorgeerklärungen abgegeben worden sind. Zustän

-

dig hierfür ist gemäß § 87 c Abs. 6 Satz 1, Abs. 1 E das 
Jugendamt, in dessen Bereich die Mutter ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Die für die Auskunfts-
erteilung notwendigen Feststellungen kann das Ju-
gendamt auf der Grundlage der nach § 1626 d Abs. 2 
BGB-E erfolgenden Mitteilung treffen. Sofern das Ju-
gendamt, an das die Mitteilung geht (das ist in der 
Regel das Jugendamt am Geburtsort des Kindes), mit 
dem auskunftserteilenden Jugendamt nicht identisch 
ist, hat ersteres Jugendamt auf Anfrage letzterem Ju-
gendamt wiederum Mitteilung gemäß § 87 c Abs. 6 
Satz 3E zu machen. Zur Erleichterung von Rückfra-
gen hat die Mutter den Geburtsort des Kindes sowie 
des Namens, den das Kind zur Zeit der Beurkundung 
seiner Geburt geführt hat, anzugeben. 

Zu Nummer 11 (§ 59) 

Zu Buchstabe a 

§ 1597 Abs. 1 BGB-E sieht einheitlich für Anerken-
nung und Zustimmung im Rahmen der Vaterschafts-
anerkennung öffentliche Beurkundung vor. Deshalb 
kann in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 der Hinweis auf die 
öffentlich beglaubigte Form entfallen. 

Zu Buchstabe b 

Die §§ 1617 bis 1618 BGB-E sowie Artikel 10 Abs. 3 
EGBGB-E sehen eine Vielzahl von Möglichkeiten für 
die Eltern vor, den Namen des Kindes zu bestimmen, 
insbesondere anläßlich der Geburt, bei späterer Be-
gründung der gemeinsamen Sorge, bei späterer Al-
leinsorge, bei Anerkennung der Vaterschaft und 
gerichtlicher Vaterschaftsfeststellung sowie in Stief-
kindfällen. Diese Erklärungen zum Namen des Kin-
des müssen jeweils gegenüber dem Standesamt ab-
gegeben werden. Dabei muß die Erklärung öffentlich 
beglaubigt (vgl. § 129 BGB) werden. 

Für diese Beglaubigungen sollen - neben Notar (§ 20 
BNotO) und Standesamt (§ 31 a PStG) - auch die Ju-
gendämter zuständig sein, wie dies das bisherige 
Recht in Nummer 5 bereits für die Erklärungen zum 
Familiennamen und zur Einbenennung vorsieht. 

In bestimmten Fällen ist daneben die Anschlußerklä-
rung des Kindes notwendig. Schließlich erstreckt sich 
nach § 1617 c Abs. 3 BGB-E eine Änderung des Ge-
burtsnamens auf den Ehenamen des Kindes nur 
dann, wenn sich auch der Ehegatte der Namensän-
derung anschließt. Diese Erklärungen sind ebenfalls 
gegenüber dem Standesbeamten abzugeben und 
müssen öffentlich beglaubigt werden. 

Zu Buchstabe c 

Die Ehelicherklärung soll durch den Entwurf abge-
schafft werden; deshalb ist in Nummer 7 insoweit 
keine Beurkundungsbefugnis mehr notwendig. Der 
Vater, der mit der Mutter nicht verheiratet ist und 
keine Sorgeerklärung abgegeben hat, soll aber eine 
etwaige Verzichtserklärung im Adoptionsverfahren 
(§ 1747 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BGB-E) weiter vom Ju-
gendamt beurkunden lassen können. 
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Zu Buchstabe d 

Es ist sinnvoll, daß künftig das Jugendamt die Sorge-
erklärungen (§ 1626 a Abs. 1 N_  r. 1 BGB-E) beurkun-
den kann (siehe hierzu die Einzelbegründung zu 
§ 1626d BGB-E). Dies kann beispielsweise gleich-
zeitig mit der Anerkennung der Vaterschaft beim 
Jugendamt geschehen. 

Zu Nummer 12 (§ 86) 

Eine Sonderregelung für die örtliche Zuständigkeit 
für Leistungen an die Mutter eines nichtehelichen 
Kindes ist nicht mehr notwendig. Wurde die Vater-
schaft noch nicht anerkannt, so gibt es noch keinen 
Vater im Rechtssinne und es kann nur an den ge-
wöhnlichen Aufenthalt der Mutter angeknüpft wer-
den. 

Zu Nummer 13 (§ 87 c) 

Zu Buchstabe a 

§ 87 c in der Fassung des Regierungsentwurfs ei-
nes Beistandschaftsgesetzes (Bundestags-Drucksache 
13/892) enthält die Vorschriften für die örtliche Zu-
ständigkeit des Jugendamts für die Aufgaben der 
Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amts-
vormundschaft. Neu hinzukommen wird die Auf-
gabe der Erteilung einer schriftlichen Auskunft über 
die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen (§ 58 a SGB 
VIII-E). Die örtliche Zuständigkeit für diese Aufgabe 
ist in § 87 c Abs. 6 SGB VIII-E geregelt, was auch in 
der Überschrift dieser Vorschrift zum Ausdruck ge-
bracht werden soll. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung dient der Vermeidung des Wortes 
„nichtehelich". 

Zu Buchstabe c 

Zu Satz 1 

Die örtliche Zuständigkeit für die Erteilung der Aus-
kunft nach § 58 a E soll - wie im Fall der Amtsvor-
mundschaft und der Beistandschaft - grundsätzlich 
bei dem Jugendamt liegen, in dessen Bereich die 
Mutter ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies wird 
durch die Verweisung auf Absatz 1 ebenso zum Aus-
druck gebracht wie die Geltung der do rt  genannten 
subsidiären Zuständigkeiten. 

Zu Satz 2 

Satz 2 regelt die Empfangszuständigkeit des Jugend-
amts für die Mitteilung der die Sorgeerklärungen 
nach § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB-E beurkundenden 
Stelle. Diese Mitteilungen müssen an einem be-
stimmten Ort erfaßt werden, damit sie zur Verfügung 
stehen, wenn die Mutter eine schriftliche Auskunft 
nach § 58 a E verlangt. Dieses Verlangen ist nämlich 
unbegründet, wenn wirksame Sorgeerklärungen bei-
der Eltern abgegeben wurden. Als feststehender O rt , 
an dem die Erfassung der Mitteilungen über die 
Beurkundung einer Sorgeerklärung erfolgen soll, ist 
das Jugendamt am Geburtsort des Kindes vorge

-

sehen. Falls der Geburtsort im Ausland liegt oder 
falls er nicht festgestellt werden kann, so ist das Land 
Berlin zuständig (zweiter Halbsatz i. V. m. § 88 Abs. 1 
Satz 2). Das Jugendamt, das die Mitteilung nach 
§ 1626d Abs. 2 BGB-E erhält, ist gemäß § 62 zur Da-
tenerhebung und gemäß § 63 Abs. 1 zur Datenspei-
cherung befugt. Gemäß § 64 darf es die mitgeteilte 
Tatsache, daß Sorgeerklärungen beurkundet worden 
sind, zur Erfüllung der Aufgabe nach § 58 a E ver-
wenden. Falls diese Aufgabe einem anderen Jugend-
amt obliegt, hat es diesem Mitteilung nach Satz 3 zu 
machen. 

Zu Satz 3 

Das Jugendamt, das der Mutter eine schriftliche Aus-
kunft nach § 58 a E erteilt, hat vorher zu prüfen, ob 
nicht Sorgeerklärungen gemäß § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 
BGB-E abgegeben wurden. Zu diesem Zweck prüft 
es, ob eine Mitteilung nach § 1626 d Abs. 2 BGB-E 
vorliegt. Falls die Empfangszuständigkeit für diese 
Mitteilung von der Auskunftszuständigkeit abweicht, 
hat das die Mitteilung empfangende Jugendamt dem 
die Auskunft erteilenden Jugendamt auf dessen Ver-
langen mitzuteilen, ob do rt  eine Mitteilung nach 
§ 1626 d Abs. 2 BGB-E vorliegt oder nicht. 

Zu Nummer 14 (§ 90) 

Zur Vermeidung von Mehrkosten für Jugendämter 
bei der Inanspruchnahme von Angeboten des be-
schützten Umgangs nach § 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB-E 
schafft § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 die Grundlage dafür, 
dem Umgangsberechtigten die entsprechenden Ko-
sten aufzuerlegen. 

Zu Artikel 12 (Änderung sonstigen Bundesrechts) 

Der Entwurf enthält nicht alle wünschenswerten 
Gleichstellungen im Bundesrecht; teilweise werden 
sie mit gleicher Zielsetzung in anderen Gesetzge-
bungsvorhaben betrieben. So soll beispielsweise 
§ 217 StGB (Privilegierung einer Mutter, die ihr nicht-
eheliches Kind in oder gleich nach der Geburt tötet) 
im Rahmen des Entwurfs des 6. Strafrechtsreform-
gesetzes, das unter anderem das Ziel einer umfassen-
den Harmonisierung der Strafrahmen verfolgt, auf-
gehoben werden. 

Zu § 1 (Bundesentschädigungsgesetz) 

Die bislang in § 13 Abs. 5 vorgesehene Gleichstel-
lung nichtehelicher Kinder mit ehelichen Kindern 
des Verfolgten ist künftig überflüssig, da Kinder 
- nach dem Entwurf des Erbrechtsgleichstellungs-
gesetzes - im Erbrecht ohnehin gleich behandelt 
werden sollen. 

Zu § 2 (Beurkundungsgesetz) 

Zu Nummer 1 

Die Amtsgerichte sollen nicht nur - wie bislang - für 
die Beurkundung von Verpflichtungserklärungen be

-

treffend den Unterhalt nichtehelicher Kinder zustän- 
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dig sein, sondern auch für solche betreffend ehe-
licher Kinder. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung trägt einer Änderung im Unterhalts-
recht Rechnung; künftig kann auch dem Vater nach 
§ 1615 l Abs. 5 BGB-E ein Anspruch auf Betreuungs-
unterhalt zustehen. 

Zu § 3 (Bundeszentralregistergesetz) 

Der Entwurf sieht vor, daß Zuständigkeiten im Be-
reich der Personensorge vom Vormundschaftsgericht 
auf das Familiengericht übertragen werden; außer-
dem wird § 1671 Abs. 5 BGB aufgehoben. Von diesen 
Änderungen ist auch § 60 betroffen. 

Zu § 4 (Insolvenzordnung) 

Die Änderung trägt einer Änderung im Unterhalts-
recht Rechnung; künftig kann auch dem Vater nach 
§ 1615 l Abs. 5 BGB ein Anspruch auf Betreuungsun-
terhalt zustehen. Außerdem soll das Wo rt  „nichtehe-
lich" vermieden werden. 

Zu § 5 (Sorgerechtsübereinkommens-
Ausführungsgesetz) 

Es bedarf künftig keiner ausdrücklichen Erwähnung 
mehr, daß die in § 5 genannten Angelegenheiten 
auch insoweit als Familiensachen im Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit zu behandeln sind, als 
sie Kinder betreffen, deren Eltern bei der Geburt 
nicht miteinander verheiratet sind. 

Zu § 6 (Auslandsunterhaltsgesetz) 

§ 10 regelt das Verfahren vor dem Amtsgericht zur 
Vollstreckbarerklärung ausländischer Gerichtsent-
scheidungen über Unterhaltsansprüche, die auf ge-
setzlicher Grundlage beruhen. 

Die Frage, ob für den Erlaß des Vollstreckungsurteils 
das Familiengericht oder die allgemeine Prozeßabtei-
lung des Amtsgerichts zuständig ist, ist durch die 
Rechtsprechung dahin geklärt, daß das Verfahren in 
die familiengerichtliche Zuständigkeit fällt, wenn der 
Titel eine Angelegenheit betrifft, die nach inländi-
schem Verfahrensrecht als Familiensache einzuord-
nen ist (vgl. BGHZ 88, 113, 116 f.). Der bisher klarstel-
lenden Erwähnung des Familiengerichts bedarf es 
deshalb nicht mehr. 

Zu § 7 (Gesetz über die Änderung von Familien-
namen und Vornamen) 

Zur Vermeidung des Begriffs „nichtehelich" wird 
künftig auf die elterliche Sorge abgestellt. 

Zu § 8 (Verschollenheitsgesetz) 

Nach bisherigem Recht können nichteheliche Ab-
kömmlinge des Verschollenen nur dann den Antrag 
auf Einleitung des Aufgebotsverfahrens stellen, 
wenn sie ein rechtliches Interesse an der Todeserklä

-

rung haben. Diese Einschränkung ist nicht erforder-
lich. Deshalb wird künftig auf die Unterscheidung 
zwischen ehelichen und diesen gleichgestellten Ab-
kömmlingen einerseits sowie nichtehelichen Ab-
kömmlingen andererseits verzichtet. 

Zu § 9 (Gesetz zur Änderung von Vorschriften 
des Verschollenheitsrechts) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Ände-
rung von § 16 Abs. 2 Verschollenheitsgesetz. 

Zu § 10 (Ehegesetz) 

Als Konsequenz aus der Abschaffung der Ehelich-
keitsvermutung für Kinder, die nach einer Eheschei-
dung geboren werden (§§ 1591, 1592 BGB), wird die 
in § 8 vorgeschriebene Wartezeit für eine erneute 
Eheschließung gestrichen. 

Zu § 11 (Adoptionsvermittlungsgesetz) 

Das Institut der Ehelicherklärung wird es im künfti-
gen Recht nicht mehr geben. § 5 Abs. 4 Satz 1 muß 
dem angepaßt werden. 

Zu § 12 (Strafgesetzbuch) 

Die ausdrückliche Bestimmung, daß Verwandte und 
Verschwägerte auch zum Kreis der Angehörigen 
zählen, wenn die Beziehung „durch eine nichtehe-
liche Geburt vermittelt wird", ist heute entbehrlich, 
da die Vorschriften der §§ 1589, 1590 BGB seit In-
krafttreten des NEhelG uneingeschränkt auch für 
nichteheliche Kinder anwendbar sind. 

Zu § 13 (Jugendgerichtsgesetz) 

Durch den Entwurf sollen Zuständigkeiten vom Vor-
mundschaftsgericht auf das Familiengericht übertra-
gen werden. Davon sind auch Regelungen des Ju-
gendgerichtsgesetzes betroffen, die auf die Zustän-
digkeit bzw. Aufgaben des Vormundschaftsgerichts 
Bezug nehmen. Die vorgeschlagenen Änderungen 
tragen dem Rechnung. Außerdem werden zwei zum 
Sachzusammenhang gehörende gesetzliche Klarstel-
lungen vorgeschlagen. 

Zu Nummer 1 

§ 34 Abs. 2 Satz 1 ist zu streichen. Durch die Auf-
gabenverlagerung auf das Familiengericht verliert 
die Tätigkeit des Vormundschaftsgerichts im Zusam-
menhang mit dem Jugendstrafverfahren erheblich 
an Bedeutung. Die alleinige ergänzende Zuständig-
keit des Jugendrichters als Vormundschaftsrichter 
erscheint deshalb nicht zweckmäßig. Eine allge-
meine Zuständigkeit des Jugendrichters nicht nur als 
Vormundschafts-, sondern auch als Familienrichter 
dürfte aber zu einer nicht tragbaren Belastung führen 
und erscheint auch generell nicht sinnvoll. Dem An-
liegen einer ergänzenden Zuständigkeit des Jugend-
richters auch für einschlägige Maßnahmen dieser 
Gerichte kann mit der besonderen Zuweisungsmög- 
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lichkeit durch die Neufassung des bisherigen Satzes 2 
genügt werden. 

Im übrigen werden aber familien- und vormund-
schaftsrichterliche Erziehungsaufgaben regelmäßig 
nebeneinander gestellt, und zwar - abgesehen von 
der allgemeinbezogenen Regelung in § 34 - alterna-
tiv, wie es der Zuständigkeit im konkreten Einzelfall 
entspricht. 

Die Aufnahme der Verweisungsnorm des § 1837 
Abs. 4 BGB in § 34 Abs. 3 Nr. 2 entspricht der Anfüh-
rung von § 1800 BGB in der vorhergehenden Num-
mer und erfolgt nur zur Klarstellung. 

Zu Nummer 2 

Mit der Ergänzung von § 84 Abs. 2 wird eine gesetz-
liche Lücke geschlossen. Die Regelung ähnelt der 
Lösung in § 98 Abs. 1 Satz 2 und entspricht der schon 
zur bisherigen Gesetzeslage bestehenden herrschen-
den Meinung. 

Zu Nummer 3 und 4 

Die Änderungen tragen der Zuständigkeitsänderung 
zwischen Vormundschaftsgericht und Familienge-
richt Rechnung; familien- und vormundschaftsrich-
terliche Erziehungsaufgaben werden alternativ ne-
beneinander gestellt. 

Zu § 14 (Unterhaltssicherungsgesetz) 

Zu Nummer 1 

In der Neufassung des § 3 wird in Absatz 2 nicht 
mehr der Begriff des nichtehelichen Kindes verwen-
det. Damit entfällt die Regelung, daß die nichtehe-
lichen Kinder ausnahmslos sonstige Familienange-
hörige des Wehrpflichtigen sind. Künftig zählen die 
nichtehelichen Kinder des Wehrpflichtigen zu den 
sonstigen Familienangehörigen, wenn der Wehr-
pflichtige nicht die elterliche Sorge hat; andernfalls 
ist das nichteheliche Kind Familienangehöriger im 
engeren Sinne und hat Anspruch auf allgemeine Lei-
stungen nach § 5. 

Weitere materiellrechtliche Änderungen sind mit der 
Neufassung des § 3 nicht verbunden. Die vollstän-
dige Neufassung erscheint geboten, um die Ver-
ständlichkeit dieser Vorschriften zu verbessern. In 
die neue Fassung des § 3 ist die bisherige Regelung, 
daß Enkel, Stiefeltern, Pflegeeltern und Pflegekinder 
von Wehrpflichtigen zu den Familienangehörigen im 
Sinne des USG zählen, nicht mehr aufgenommen 
worden. Die alte Regelung hat seit dem Inkrafttreten 
des USG (1957) keine praktische Bedeutung erlangt. 

Zu Nummer 2, 3 und 4 

Es handelt sich um Folgeänderungen redaktioneller 
Art. 

Zu § 15 (Soldatenversorgungsgesetz) 

Es handelt sich um eine Anpassung an die neue Ter

-

minologie, derzufolge nicht mehr zwischen ehelichen 

und nichtehelichen Kindern unterschieden werden 
soll. 

Zu § 16 (Lastenausgleichsgesetz) 

Die Änderung des § 265 Abs. 2 Satz 3 dient - ohne in-
haltliche Änderung - der Vermeidung der Begriffe 
„eheliche" und „nichteheliche" Kinder. 

Zu § 17 (Heimarbeitsgesetz) 

Die vorgesehene Änderung vermeidet den Begriff 
„nichteheliche Kinder". Die als Kind („an Kindes 
Statt") Angenommenen haben die rechtliche Stel-
lung eines Kindes des in Heimarbeit Beschäftigten 
und brauchen daher - ebenso wie die nichtehelichen 
Kinder - nicht eigens erwähnt zu werden. Die Termi-
nologie „an Kindes Statt" entspricht dem Stand bis 
zum Inkrafttreten des Adoptionsgesetzes 1976. 

Zu § 18 (Reichsversicherungsordnung) 

Die bisherige Verwendung des Wortes „ehelichen” 
ist überflüssig, da in dem in Bezug genommenen 
§ 583 Abs. 5 nicht nur von ehelichen Kindern die Re-
de ist. 

Zu § 19 (Bundesversorgungsgesetz) 

Die Aufhebung der Vorschrift dient der Vermeidung 
des Begriffs „nichteheliche Kinder". Die bisher eben-
falls in § 45 Abs. 2 Nr. 3 enthaltene Regelung zur 
Glaubhaftmachung der Abstammung vom Verstorbe-
nen in Fällen, in denen der Beweis der Abstammung 
auf Grund der Kriegsereignisse nicht mehr möglich 
ist, kann auch durch Verwaltungsvorschriften getrof-
fen werden. 

Zu Artikel 13 (Übergangsvorschriften) 

Artikel 13 enthält nur verfahrensrechtliche Über-
gangsvorschriften. Die das BGB betreffenden Über-
gangsvorschriften sind in das Einführungsgesetz 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Artikel 10 Nr. 4) ein-
gestellt. 

Die Entscheidung in einer Familiensache richtet sich, 
soweit in Übergangsvorschriften nichts anderes be-
stimmt ist, nach dem zum Zeitpunkt ihres Erlasses 
geltenden materiellen Recht. Auch das neue Verfah-
rensrecht findet grundsätzlich von seinem Inkrafttre-
ten an in bereits anhängigen Verfahren Anwendung. 
Die verfahrensrechtlichen Übergangsvorschriften 
sollen sicherstellen, daß die Anwendung des geän-
derten Verfahrensrechts, insbesondere der geänder-
ten Zuständigkeitsregelung, in prozeßökonomisch 
sinnvoller Weise erfolgt. Eine doppelte Bearbeitung 
bereits weitgehend geförderter Verfahren durch die 
Gerichte soll vermieden werden. 

Zu § 1 

§ 1 regelt, inwieweit das bislang geltende Verfah

-

rensrecht in bei den Prozeßgerichten und bei den Ge

-

richten der freiwilligen Gerichtsbarkeit anhängigen 
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Verfahren, die mit dem Inkrafttreten der Kindschafts-
rechtsreform Familiensachen werden, weiterhin an-
zuwenden ist. 

Zu Absatz 1 

Nach Satz 1 bleibt in Verfahren nach § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4, 10 und 11 ZPO-E, die bei Inkrafttreten des 
Gesetzes in erster Instanz anhängig sind, das bisher 
befaßte Gericht weiterhin zuständig. Damit wird klar-
gestellt, daß die vor der Prozeßabteilung des Amts-
gerichts und vor dem Vormundschaftsgericht anhän-
gigen erstinstanzlichen Verfahren bis zum Ende der 
Instanz von den hiermit befaßten Gerichten weiter-
geführt werden, soweit diese nach bisherigem Recht 
zuständig sind. Eine Abgabe an die Abteilung für 
Familiensachen soll nicht deswegen erfolgen kön-
nen, weil das Verfahren nach dem neuen Verfahrens-
recht eine Familiensache ist. Eine ausdrückliche Re-
gelung ist notwendig, da der Grundsatz der perpe-
tuatio fori im Verhältnis zwischen zwei Spruchkör-
pern eines Gerichts, z. B. zwischen der allgemeinen 
Zivilprozeßabteilung und der Abteilung für Familien-
sachen eines Amtsgerichts, nicht gilt. Eine Fortfüh-
rung des Verfahrens durch das bisher befaßte Gericht 
erscheint insbesondere für Verfahren sinnvoll, die 
schon weitgehend gefördert sind. Gerade für Sorge-
verfahren kann es bedeutsam sein, daß es in diesen 
Kinder betreffenden Verfahren nicht zu Verzögerun-
gen und zur Wiederholung von Verfahrenshandlun-
gen, etwa von Kindesanhörungen, kommt. 

Satz 2 regelt, daß für diese Verfahren, die nach Satz 1 
bei der Prozeßabteilung des Amtsgerichts oder beim 
Vormundschaftsgericht verbleiben, die für Familien-
sachen geltende Regelung des § 23 b Abs. 3 Satz 2 
GVG, wonach die Geschäfte des Familienrichters 
nicht von einem Richter auf Probe im ersten Jahr 
wahrgenommen werden dürfen, nicht eingreift. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Regelung über die Rechtsmit-
telzulässigkeit und Rechtsmittelzuständigkeit. Nach 
Satz 1 sind in Verfahren, in denen die erstinstanz-
liche Entscheidung vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes verkündet oder statt einer Verkündung zuge-
stellt worden ist, die bisherigen Regelungen über die 
Zulässigkeit von Rechtsmitteln und die Zuständigkeit 
für die Verhandlung und Entscheidung über Rechts-
mittel anzuwenden. Die Regelung betrifft damit so-
wohl Verfahren, die sich bereits in der Rechtsmittel-
instanz befinden, als auch solche, in denen die 
Rechtsmittelfrist mit der Zustellung der erstinstanz-
lichen Entscheidung läuft oder in denen die Ent-
scheidung lediglich verkündet worden ist. Für diese 
Verfahren stellt die vorgesehene Regelung klar, daß 
sich die Rechtsmittelzulässigkeit und die Rechtsmit-
telzuständigkeit und damit der Instanzenzug insge-
samt nach dem bisherigen Recht richten. Ohne die 
Regelung der Zuständigkeit würde die Zuständigkeit 
des Landgerichts nach dem Grundsatz der perpetua-
tio fori nur für solche Rechtsstreitigkeiten fortbeste-
hen, bei denen die Berufung bereits eingelegt ist. Bei 
Unterhaltsstreitigkeiten sowie bei Rechtsstreitigkei-
ten über Ansprüche nach § 1615 k bis 1615 m BGB 
sind damit weiterhin die Landgerichte für Berufun

-

gen und Beschwerden zuständig; ein weiteres 
Rechtsmittel kommt in diesen Verfahren nicht in 
Betracht. 

Für die FGG-Verfahren tritt nach Satz 2 an die Stelle 
der Verkündung oder der Zustellung die Bekannt-
machung nach § 16 FGG. 

Nach Satz 3 soll für die übrigen Sachen, in denen die 
Entscheidung erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
verkündet oder an Stelle einer Verkündung zuge-
stellt oder - bei Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit - bekanntgemacht worden ist, die glei-
che Zuständigkeit für die Verhandlung und Entschei-
dung über Rechtsmittel wie für die von den Familien-
gerichten entschiedenen Rechtsstreitigkeiten gelten. 
Eine entsprechende Regelung ist notwendig, obwohl 
neues Verfahrensrecht von seinem Inkrafttreten an 
grundsätzlich auch in bereits anhängigen Verfahren 
Anwendung findet, weil § 119 GVG allein an den for-
mellen Instanzenzug anknüpft. Nach der vorgesehe-
nen Regelung sollen in diesen Fä llen, auch wenn sie 
nicht in erster Instanz vom Familiengericht entschie-
den worden sind, für die Berufungen und die Be-
schwerden die Oberlandesgerichte (* 119 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 GVG) sowie für die Revisionen und wei-
teren Beschwerden der Bundesgerichtshof (§ 133 
Nr. 1 GVG) zuständig sein. 

Zu Absatz 3 

Nach Absatz 3 sollen in den bei den Vormundschafts-
gerichten verbleibenden Verfahren die für Familien-
sachen geltenden besonderen Verfahrensvorschrif-
ten (* 621 a ZPO) nicht zur Anwendung gelangen, so-
weit es von dem von den Vormundschaftsgerichten 
anzuwendenden FGG-Verfahrensrecht abweicht. 
Durch die entsprechende Anwendung von § 49 a 
Abs. 1 FGG soll sichergestellt werden, daß die An-
honing des Jugendamts in den do rt  aufgeführten 
Fällen auch dann erfolgt, wenn die Sache von dem 
Vormundschaftsgericht erledigt wird. 

Zu § 2 

§ 2 zieht für bestimmte Verfahren die Folgerungen 
aus den Änderungen des materiellen Rechts und 
regelt, in welcher Form sie fortgeführt oder abge-
schlossen werden. 

Zu Absatz 1 

Die bisherige Anfechtung der Ehelichkeit (§§ 1593 ff. 
BGB) und die bisherige Anfechtung der Anerken-
nung der Vaterschaft (§§ 1600 fff. BGB) werden künf-
tig durch das einheitliche Rechtsinstitut der Anfech-
tung der Vaterschaft (§§ 1600 ff. BGB-E) ersetzt. Ab-
satz 1 stellt klar, daß die bisherigen Verfahren als 
Verfahren auf Anfechtung der Vaterschaft fortgeführt 
werden. 

Zu Absatz 2 

Künftig besteht für Eltern eines verstorbenen Man-
nes nicht mehr die Möglichkeit, die Ehelichkeit oder 
die Anerkennung der Vaterschaft anzufechten. Nach 
Absatz 2 sind entsprechende Verfahren, denen damit 
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die materiellrechttlche Grundlage entzogen ist, als in 
der Hauptsache erledigt anzusehen. 

Zu Absatz 3 

Die Notwendigkeit einer gesonderten vormund-
schaftsgerichtlichen Genehmigung für die Anfech-
tung der Ehelichkeit und der Anerkennung der Va-
terschaft durch den gesetzlichen Vertreter des Kindes 
(§ 1597 Abs. 1, 3; § 1600k Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 
BGB) entfällt; künftig ist - und dies ist im Rahmen 
des Anfechtungsprozesses zu prüfen - die Anfech-
tung der Vaterschaft durch den gesetzlichen Vertre-
ter zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen 
dient. Nach Absatz 3 sind die bisherigen die vor-
mundschaftsgerichtliche Genehmigung betreffenden 
Verfahren mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als 
in der Hauptsache erledigt anzusehen. Soweit eine 
Kostenentscheidung in Betracht kommt, ist sie - ohne 
daß dies gesondert geregelt werden müßte - nach 
§ 13 a FGG unter Billigkeitsgesichtspunkten zu tref-
fen. 

Zu Absatz 4 

In Absatz 4 sind für die bisher von Amts wegen 
durchzuführenden Sorgeverfahren aus Anlaß von 
Scheidung Regelungen getroffen, die den Änderun-
gen des materiellen Rechts Rechnung tragen. Da 
künftig das Sorgeverfahren bei Scheidung - ausge-
nommen Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung 
nach § 1666 BGB - nur auf Antrag eines oder beider 
Elternteile durchgeführt wird, bedarf es einer Rege-
lung, in welchen Fällen das Verfahren beendet sein 
soll und wann es vom Gericht fortgeführt wird. Im 
Rahmen des Scheidungsverbunds anhängige Sorge

-

verfahren sollen nicht fortgeführt werden, wenn 
nicht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Inkraft-
treten des Gesetzes von einem Elternteil die Übertra-
gung der alleinigen Sorge oder eines Teils der Sorge 
auf ihn beantragt ist. Das Verfahren soll damit nur 

weitergeführt  werden, wenn klargestellt ist, daß ein 
solcher Antrag gestellt ist. In bestimmten Fällen wird 
diese Voraussetzung auch erfüllt sein können, wenn 
ein entsprechend eindeutiger Antrag schon vor In-
krafttreten gestellt ist; in allen anderen Fällen wird es 
die Aufgabe des Gerichts sein, eine Klarstellung zu 
erreichen, ob ein solcher Antrag gestellt werden soll. 

Zu Absatz 5 

Nach Absatz 5 sind anhängige Verfahren betreffend 
die Ehelicherklärung eines Kindes, denen mit dem 
Wegfall der bisherigen §§ 1719 bis 1740 g BGB die 
materiellrechtliche Grundlage entzogen ist, als erle-
digt anzusehen. 

Zu Absatz 6 

Es erscheint nicht angemessen, daß in anhängigen 
Verfahren, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als 
in der Hauptsache erledigt anzusehen sind, Gerichts-
gebühren erhoben werden. Lediglich entstandene 
Auslagen sollen erhoben werden. 

Zu Artikel 14 (Schlußvorschriften) 

Zu § 1 (Inkrafttreten) 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Geset-
zes. Zwischen Verkündung und Inkrafttreten des Ge-
setzes sollen sechs Monate liegen, damit der Praxis 
genügend Zeit eingeräumt wird, um sich auf das 
neue Recht vorzubereiten. 

Zu § 2 (Außerkrafttreten) 

Die Übergangsregelungen des Artikels 13 sollen 
nach fünf Jahren außer Kraft treten. Es kann davon 
ausgegangen werden, daß die anhängigen Verfahren 
in diesem Zeitraum abgeschlossen werden. Die Befri-
stung soll der Rechtsbereinigung dienen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1599 Abs. 2 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist § 1599 Abs. 2 wie folgt zu fas-
sen: 

„ (2) § 1592 Nr. 1, § 1593 gelten auch nicht, 
wenn das Kind nach Anhängigkeit eines Schei-
dungsantrags geboren wird und die Mutter die 
Vaterschaft des Ehemannes unter Berufung auf 
die Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens ver-
neint und der nach § 1592 Nr. 1, § 1593 vermutete 
Vater dieser Erklärung zustimmt. Die Erklärun-
gen müssen öffentlich beurkundet werden." 

Begründung 

Die allgemeine Zielsetzung der Vorschrift ist sehr 
zu begrüßen: Die Vaterschaftsvermutung für 
während der Ehe geborene Kinder soll grund-
sätzlich - auch bei laufenden Scheidungsverfah-
ren - erhalten bleiben, es soll aber ein Ausnah-
metatbestand geschaffen werden, der diese Ver-
mutung unter bestimmten Voraussetzungen be-
seitigt. Das Ziel dieser Regelung entspricht ange-
sichts des Trennungsjahres und sich u. U. lange 
hinziehender Scheidungsverfahren einem viel-
fach bejahten praktischen Bedürfnis. Denn ge-
genwärtig bedarf es auch unter den Vorausset-
zungen des § 1599 Abs. 2 BGB der Anfechtung 
und eines Abstammungsgutachtens, also eines 
aufwendigen Verfahrens. 

Abzulehnen sind jedoch die Voraussetzungen, 
die der Entwurf für den Wegfall der Vaterschafts-
vermutung aufstellt: Das Kind muß nach Anhän-
gigkeit des Scheidungsantrags geboren werden 
und ein Dritter die Vaterschaft bis zum Ablauf ei-
nes Jahres nach Rechtskraft des Scheidungsur-
teils mit Zustimmung des vermuteten Vaters an-
erkennen. Die Anerkennung der Vaterschaft des 
Dritten und damit der Ausschluß der Vaterschaft 
des Ehemannes sollen zudem frühestens mit 
Rechtskraft des Scheidungsurteils wirksam wer-
den. 

Gegen diese Regelung bestehen Bedenken: 
Allein der gewählte Zeitpunkt des Eintritts der 
Rechtsfolge bedeutet möglicherweise einen lan-
gen Schwebezustand, der nicht nur im Hinblick 
auf den Personenstand des Kindes, sondern auch 
im Hinblick auf praktische Erfordernisse proble-
matisch sein könnte, und zwar gerade auch im 
Zusammenhang mit der Gewährung staatlicher 
Leistungen, Kindergeld, Bundeserziehungsgeld, 
Steuerrecht, Unterhaltsvorschußgesetz, Unter-
haltsfragen etc. 

Bedenken bestehen aber vor allem dagegen, daß 
ein Dritter die Vaterschaft anerkennen muß. Die 
Mutter kann gute Gründe haben, den Vater nicht 

zu nennen (ebenso wie die unverheiratete Mut-
ter). Hier wird ein Druck auf sie ausgeübt, den 
die unverheiratete Mutter nicht hat. Der Vor-
schlag des Entwurfs zwingt die Mutter aber nicht 
nur zur Preisgabe des Vaters, sondern macht die 
Aufdeckung der Nichtabstammung von der Zu-
stimmung eines Dritten abhängig. Die Regelung 
wird damit auch nicht dem Fall gerecht, in dem 
es der dritte wirkliche Vater bei der fälschlichen 
Zuordnung willkürlich belassen will. Es wird 
dann als ungerecht empfunden, den Ehemann 
als Vater gelten und haften zu lassen, wenn zwi-
schen beiden - Mutter und Ehemann - unstreitig 
ist, daß er nicht der Vater ist. 

Es ist auch kein Grund ersichtlich, dem Kind den 
Vater „zu erhalten", wenn kein Wertungsunter-
schied mehr zwischen ehelichen und nichtehe-
lichen Kindern bestehen soll und nach den regel-
mäßigen Umständen (Scheidung, vorherige Auf-
lösung der Beziehung) für die Vaterschaftsver-
mutung kein Platz mehr ist. 

Um die Vermutung der Vaterschaft zu entkräften, 
sollte die öffentlich beurkundete Verneinung der 
Vaterschaft durch die Mutter, unter Berufung auf 
die Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens, 
ausreichen. 

Das Erfordernis der übereinstimmenden Erklä-
rung des vermuteten Vaters sollte aufrechterhal-
ten bleiben, um die Richtigkeit des Ergebnisses 
der weggefallenen Vaterschaftsvermutung zu er-
härten. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§§ 1600 ff. BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob eine ergänzende 
Vorschrift formuliert werden kann, die unter Um-
setzung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts das Recht des Kindes auf Kenntnis 
seiner Abstammung im einzelnen regelt. 

Begründung 

Das Persönlichkeitsrecht eines Menschen umfaßt 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (Urteil vom 31. Januar 1989 - 
BVerfGE 79, 256 - und Beschluß vom 26. April 
1995 - BVerfGE 90, 263) auch die Kenntnis seiner 
biologischen Abstammung. Der Bundesrat hält 
es für notwendig, dies ausdrücklich im Gesetz zu 
verankern und im einzelnen zu regeln. Die im 
Entwurf enthaltenen Anfechtungsmöglichkeiten 
des Kindes sind alleine nicht ausreichend. 
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3. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1600 Abs. 2 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist § 1600 Abs. 2 zu streichen. 

Begründung 

Nach § 1600 Abs. 1 BGB-E soll künftig auch die 
Mutter die Vaterschaft anfechten können, zu 
Lebzeiten des Kindes jedoch nur dann, wenn 
dies dem Wohl des minderjährigen Kindes dient 
oder das volljährige Kind zustimmt. 

Für diese Differenzierung gibt es keine ausrei-
chenden Gründe. Sie sollte deshalb entfallen. 
Für die Gleichbehandlung des Anfechtungs-
rechts der Mutter spricht, daß ihrem Interesse, 
die unzutreffende rechtliche Zuordnung des Kin-
des zu beseitigen, kein geringerer Wert beizu-
messen ist. Der Gesetzentwurf berücksichtigt 
dies bereits insofern, als die Anerkennung der 
Vaterschaft vom Kindeswohl unabhängig nur mit 
Zustimmung der Mutter wirksam ist. Soweit die 
Begründung zu § 1600 Abs. 2 BGB-E einen 
Grund für die Schlechterstellung darin sieht, daß 
die Anfechtung ein bereits bestehendes recht-
liches Band zwischen Vater und Kind zerstört, 
bleibt die Argumentation formal. Sie ist wenig 
überzeugend, da umgekehrt auch die Anerken-
nung das „rechtliche Band" ohne weiteres schaf-
fen könnte, wenn do rt  auf die Zustimmung der 
Mutter im Falle einer dem Kindeswohl dienlichen 
Anerkennung verzichtet würde. 

Die eheliche Vaterschaft, die in den meisten An-
fechtungsfällen eine Scheinvaterschaft sein wird, 
ist auch nicht höher zu bewerten. Jeder diesbe-
zügliche Anschein, der insbesondere durch einen 
stärkeren Bestandsschutz vermittelt werden 
könnte, sollte vermieden werden. 

§ 1600 Abs. 2 BGB-E in der Entwurfsfassung 
rechtfertigt sich auch nicht aufgrund etwaiger In-
teressenkonflikte zwischen dem Kind und der 
Mutter, zu denen es kommen mag, die aber nicht 
einseitig zu Lasten der Mutter entschieden wer-
den dürfen. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1600 Abs. 3 - neu - BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist dem § 1600 folgender 
Absatz 3 anzufügen: 

„(3) Eine Anfechtung der Vaterschaft durch 
den Mann oder die Mutter ist ausgeschlossen, 
wenn beide in die Zeugung durch künstliche Be-
fruchtung mittels Samenspende eines Dritten 
eingewilligt haben. " 

Begründung 

Im geltenden Recht ist umstritten, ob die Einwilli-
gung des Ehemannes in eine heterologe Insemi-
nation bei seiner Ehefrau das Recht zur Anfech-
tung der Ehelichkeit eines hierdurch gezeugten 
Kindes ausschließt. Nach Meinung des Bundes-
gerichtshofs (BGHZ 87, 169 ff. mit ausführlichen 
Nachweisen zum Streitstand und BGHZ 129, 
297/301) besteht das Anfechtungsrecht des Ehe-
mannes auch in diesem Fall, weil das Gesetz als 

Ausschlußgrund lediglich die Versäumung der 
Anfechtungsfrist nenne. Ein rechtsgeschäftlicher 
Ausschluß des Anfechtungsrechts sei nicht mög-
lich. Die Zustimmung des Ehemannes zu der he-
terologen künstlichen Samenübertragung führe 
auch nach den Grundsätzen von Treu und Glau-
ben (§ 242 BGB) nicht zu einem Verlust seines 
Anfechtungsrechts. 

Dieses Ergebnis ist jedoch unbefriedigend. Eine 
erfolgreiche Anfechtung - gerade infolge der 
Trennung der Eltern - führt zum Verlust des Un-
terhaltsanspruches und des Erbrechtes des Kin-
des, aber auch zum Verlust persönlicher Bezie-
hungen durch Ausschluß von Sorge- und Um-
gangsrecht. Dem Wohl der Kinder, die bei dieser 
Art  der Zeugung in besonderer Weise mit einer 
dauerhaften personalen Kind-Eltern-Beziehung 
rechnen durften, wird durch die Rechtsprechung 
nicht genügt. Wenn sich Eheleute bewußt für die 
Zeugung eines Kindes durch künstliche Fremd-
samenübertragung entscheiden, erscheint es 
rechtsethisch nicht vertretbar, die hierdurch 
rechtlich begründete Vaterschaft nachträglich 
durch Anfechtung aufkündigen zu lassen. Die 
schwerwiegende Entscheidung für eine hetero

-loge Insemination muß von beiden Eheleuten im 
Bewußtsein ihrer Verantwortung für das hier-
durch gezeugte Kind getroffen werden. 

Im Unterschied zur Anfechtung der Vaterschaft 
hinsichtlich eines während bestehender Ehe ge-
zeugten Kindes in sonstigen Fällen besteht hier 
regelmäßig auch nicht die begründete Aussicht, 
daß ein anderer Mann als Erzeuger des Kindes 
festgestellt werden kann, weil im Rahmen einer 
heterologen Insemination zumeist hinreichende 
Vorkehrungen zur Wahrung der Anonymität des 
Samenspenders getroffen werden, welche eine 
für das Kind unüberwindbare Hürde zur Feststel-
lung seiner biologischen Vaterschaft darstellen. 

Aus Gründen des Wohles des Kindes muß ein 
Anfechtungsrecht daher ausgeschlossen werden. 
Auch das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner 
Abstammung erfordert jedenfalls nicht das An-
fechtungsrecht des Mannes oder der Frau in die-
sem Zusammenhang. Denn dem Interesse des 
Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung - soweit 
es aus den vorgenannten Gründen überhaupt 
durchsetzbar ist - wird durch das eigene Anfech-
tungsrecht Rechnung getragen. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1600 b Abs. 5 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist § 1600 b Abs. 5 zu streichen. 

Begründung 

Für die Anfechtung der Vaterschaft sieht § 1600 b 
BGB-E für alle Anfechtungsberechtigten eine 
Zwei-Jahres-Frist ab Kenntniserlangung vor. Da-
bei handelt es sich jedoch nicht um eine Aus-
schlußfrist. Vielmehr soll die Zwei-Jahres-Frist 
nach Absatz 5 erneut beginnen, wenn der Be-
rechtigte Kenntnis von Umständen erlangt, auf-
grund derer die Folgen der Vaterschaft für ihn 
unzumutbar werden. Abgesehen davon, daß dies 
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schwierig zu beurteilen und deshalb außeror-
dentlich streitträchtig ist, kann eine solche Rege-
lung dazu führen, daß über einen langen Zeit-
raum die Frage der Abstammung in der Schwebe 
bleibt. Wenn etwa anzunehmen ist, daß eine 
Anfechtung gerade zum jetzigen Zeitpunkt den 
Bestand der Ehe der Eltern gefährden würde, 
würde die Frist erneut beginnen; eine solche 
Konstellation kann sich mehrfach ergeben. Im 
Hinblick auf die vielfältigen privatrechtlichen 
und öffentlich-rechtlichen Auswirkungen der 
Abstammung einer Person besteht aber ein drin-
gendes Interesse daran, den Schwebezustand 
nicht länger als nötig andauern zu lassen. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1600 e Abs. 1 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist § 1600 e Abs. 1 wie folgt zu 
fassen: 

„ (1) Auf Klage des Mannes gegen das Kind 
oder auf Klage der Mutter oder des Kindes gegen 
den Mann entscheidet das Familiengericht über 
die Feststellung oder Anfechtung der Vater-
schaft." 

Begründung 

In § 1600 e Abs. 1 BGB wird - einheitlich für die 
Feststellungs- wie für die Anfechtungsklage - 
die  Aktiv- und Passivlegitimation sowie die Zu-
ständigkeit des Familiengerichts geregelt. Dabei 
soll klargestellt werden, daß die Feststellung 
oder Anfechtung der Vaterschaft durch die Ent-
scheidung des Gerichts auf Grund einer einge-
reichten Klage erfolgt. Diesem Anliegen trägt die 
gegenüber dem Entwurf geänderte Fassung des 
Absatzes 1 Rechnung. Gleichzeitig wird durch 
die vorgeschlagene Fassung der Eindruck ver-
mieden, es handele sich ausschließlich um eine 
Zuständigkeitsregelung. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 1615 l Abs. 2 Satz 2 bis 4, 
Abs. 5 Satz 1 BGB) 

Artikel 1 Nr. 4 ist wie folgt zu ändern: 

a) Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 

,a) Absatz 2 Satz 2 bis 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens 
vier Monate vor der Entbindung; sie endet 
spätestens drei Jahre nach der Entbin-
dung. Im übrigen gelten die §§ 1570, 1577 
entsprechend. Der Unterhaltsanspruch 
entsprechend § 1570 ist zu versagen, her-
abzusetzen oder zeitlich zu begrenzen, so-
weit die Inanspruchnahme des Ver-
pflichteten auch unter Wahrung der Belan-
ge des dem Berechtigten zur Pflege oder 
Erziehung anvertrauten gemeinschaftli-
chen Kindes aus schwerwiegenden Grün-
den grob unbillig wäre." ' 

b) In Buchstabe b ist in § 1615 l  Abs. 5 Satz 1 die 
Angabe „Satz 2" durch die Angabe „Satz 3" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Gemäß § 16151 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz 
BGB-E soll der Anspruch auf Betreuungsunter-
halt über die gegenwärtig geltende Höchstdauer, 
die durch Artikel 6 des Schwangeren- und Fami-
lienhilfeänderungsgesetzes vom 21. August 1995 
(BGBl. I S. 1050, 1055) von einem Jahr auf drei 
Jahre nach der Entbindung erweitert wurde, hin-
ausgehen, „sofern es nicht insbesondere unter 
Berücksichtigung der Belange des Kindes grob 
unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach 
Ablauf dieser Frist zu versagen." 

Damit geht der Entwurf eingestandenermaßen 
nur für Ausnahmefälle wie z. B. einer Behinde-
rung des Kindes über das geltende Recht hinaus. 
Diese Beschränkung wird den Erfordernissen 
nicht gerecht. Sie hält die Unterschiede, die sich 
für eheliche und nichteheliche Kinder in unter-
haltsrechtlicher Hinsicht ergeben, im wesentli-
chen aufrecht. Geht es um die Betreuung eines 
ehelichen Kindes, ist Unterhalt gemäß § 1570 
BGB ohne vorgegebene zeitliche Begrenzung so-
lange und soweit zu gewähren, als eine Erwerbs-
tätigkeit wegen der Pflege oder Erziehung eines 
gemeinschaftlichen Kindes nicht erwartet wer-
den kann, was nach gefestigter Rechtsprechung 
die vollzeitige Betreuung eines Kindes unter acht 
Jahren erlaubt. Es gibt keinen überzeugenden 
Grund dafür, weshalb für Kinder nur deshalb et-
was anderes gelten sollte, weil ihre Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind. Der Bedarf eines 
Kindes verringert sich hierdurch nicht. Insbeson-
dere ist auch die nachgehende Solidarität einer 
früheren ehelichen Lebensgemeinschaft in die-
sem Zusammenhang kein geeignetes Differen-
zierungskriterium. 

Auf Grund dessen kann zumindest nicht ausge-
schlossen werden, daß die zu Lasten nichteheli-
cher Kinder beabsichtigte Ungleichbehandlung 
vor Artikel 6 Abs. 5 GG keinen Bestand haben 
wird. Soweit ersichtlich, ist bisher wenig geklärt, 
ob und inwieweit Artikel 6 Abs. 5 GG gerade in 
diesem Zusammenhang Auswirkungen auf die 
Ausgestaltung von Ansprüchen der Eltern zuein-
ander hat. 

Nichteheliche und eheliche Kinder sollten des-
halb auch in bezug auf die Betreuungsmöglich-
keiten gleichgestellt werden. 

Demgemäß wird vorgeschlagen, § 1570 BGB und 
§ 1577 BGB, demzufolge der Berechtigte bei ei-
genen Einkünften und hinreichendem Vermögen 
keinen Unterhalt verlangen kann, gemäß 
Absatz 2 Satz 3 entsprechend anzuwenden. Im 
übrigen sollte es bei dem Anspruch, den § 1615 l 
BGB der Schwangeren darüber hinaus bereits 
gewährt, gemäß Absatz 2 Satz 1 und 2 bleiben. 
Der vorgeschlagene Absatz 2 Satz 4 schließt den 
Unterhaltsanspruch aus, wenn die Inanspruch-
nahme auch unter Wahrung der mit der Betreu-
ung verbundenen Belange grob unbillig wäre. 

Ferner ist in § 1615 l Abs. 5 Satz 1 auf Grund der 
vorgeschlagenen Fassung von Absatz 2 auf 
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Absatz 2 Satz 3 anstelle von Absatz 2 Satz 2 zu 
verweisen. 

8. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1617 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 1617a BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 sind in § 1617 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 1617 a jeweils der Punkt durch einen Strich-
punkt zu ersetzen und folgender Halbsatz anzu-
fügen: 

„ein nach § 1355 Abs. 4 dem Ehenamen hinzuge-
fügter Name bleibt außer Betracht. " 

Begründung 

Der von dem namensprägenden Elternteil ge-
führte Begleitname ist ein persönlicher Name, 
den dieser Elternteil jederzeit ablegen kann. 
Würde dieser Begleitname - was der Entwurf in 
Übereinstimmung mit § 1616 Abs. 2 BGB in der 
Fassung des Namensrechtsänderungsgesetzes 
zuläßt - bei entsprechender Bestimmung der 
Eltern auf das Kind übergehen, würde er zum 
Bestandteil eines „echten" Doppelnamens. Eine 
spätere Änderung des Kindesnamens wäre nur 
im Wege der Erstreckung möglich. 

Doppelnamen sind sowohl für den Betroffenen 
als auch im behördlichen Verkehr hinderlich; 
dies hat die Rechtsprechung wiederholt in Ent-
scheidungen zu öffentlich-rechtlichen Namens-
änderungen unterstrichen. Die Möglichkeit der 
Eltern, den vom Vater oder der Mutter zur Zeit 
der Erklärung geführten Namen zum Geburtsna-
men des Kindes zu bestimmen, sollte sich daher 
nicht auf einen nach § 1355 Abs. 4 BGB dem Ehe-
namen hinzugefügten Namen erstrecken. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1617 b Abs. 1 Satz 1 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 sind in § 1617 b Abs. 1 Satz 1 die 
Wörter „eines Monats" durch die Wörter „drei 
Monaten" zu ersetzen. 

Begründung 

Die vorgesehene Monatsfrist für die Bestimmung 
eines neuen Namens für das Kind bei Begrün-
dung eines gemeinsamen Sorgerechts der Eltern 
erscheint zu kurz bemessen. Anders als im Fall 
der Namensbestimmung durch Ehegatten gemäß 
§ 1617 BGB-E, bei der im Regelfall das Zusam-
menleben der Eltern die Herstellung eines Ein-
vernehmens über den künftigen Geburtsnamen 
des Kindes erleichtert, ist diese Voraussetzung 
bei den Eltern eines nichtehelichen Kindes nicht 
in jedem Fall zu unterstellen. Deshalb sollte die 
Frist auf drei Monate erweitert werden. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1617 c Abs. 1 Satz 3 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 ist § 1617c Abs. 1 Satz 3 zu strei-
chen. 

Als Folge ist 

a) Artikel 1 Nr. 6 wie folgt zu ändern:  

aa) § 1617 b ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Absatz 1 Satz 4 ist die Angabe 
„ § 1617 c Abs. 1 Satz 2 bis 4" durch 
die Angabe „ § 1617 c Abs. 1 Satz 2 
und 3" zu ersetzen. 

bbb) In Absatz 3 Satz 3 ist die Zahl „4" 
durch die Zahl „3" zu ersetzen. 

bb) In § 1617 c Abs. 3 ist die Angabe „Satz 4 " 
durch die Angabe „Satz 3" zu ersetzen. 

b) In Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe b in § 1757 Abs. 2 
Satz 2 die Angabe „und Satz 4" zu streichen. 

Begründung 

Die Bundesregierung hält in § 1617 c Abs. 1 Satz 3 
und 4 BGB-E an den durch das Familiennamens-
rechtsgesetz seit 1. April 1994 in § 1618 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 4 sowie § 1617 Abs. 2 Satz 3 und 
4 BGB eingeführten Regelungen fest, wonach die 
Anschließungserklärung des Kindes nur vor Ein-
tritt der Volljährigkeit abgegeben werden kann 
und der Genehmigung des Familiengerichts be-
darf, wenn das Kind das fünfte aber noch nicht 
das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat. 

Die Regelung, wonach die Anschließungserklä-
rung nur vor Eintritt der Volljährigkeit abgege-
ben werden kann, schränkt den erklärungsbe-
rechtigten Personenkreis jedoch ohne nachvoll-
ziehbaren Grund ein. Anschließungsinteressierte 
volljährige Kinder können eine Namensgleich-
heit mit ihren Eltern nur über eine öffentlich

-

rechtliche Namensänderung herbeiführen. Dies 
erfordert ein aufwendiges Verwaltungsverfahren, 
das bei Streichung dieser Vorschrift vermeidbar 
ist. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1617 c Abs. 1 Satz 4 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 sind in § 1617 c Abs. 1 Satz 4 die 
Wörter „und bedarf, wenn das Kind das 14. Le-
bensjahr nicht vollendet hat, der Genehmigung 
des Familiengerichts" zu streichen. 

Als Folge ist 

in Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe b in § 1757 Abs. 2 
Satz 2 die Angabe „ , Satz 3 und Satz 4 zweiter 
Halbsatz" zu streichen. 

Begründung 

Die familiengerichtliche Genehmigung der Her-
stellung einer Namensgleichheit zwischen dem 
Kind und seinen Eltern, sofern das Kind zwischen 
dem vollendeten 5. und 14. Lebensjahr steht, er-
scheint überflüssig. Die Namenseinheit ent-
spricht insoweit namensrechtlicher Tradition und 
dem Verständnis in der Bevölkerung. Es ist nicht 
überzeugend begründbar, warum und nach wel-
chen Kriterien das Familiengericht die entspre-
chende Erklärung der Eltern genehmigen soll. 
Die für die genannte Altersgruppe seit 1. April 
1994 vorgesehene Mitwirkung des Gerichts ist 
auf weitgehendes Unverständnis sowohl bei der 
Bevölkerung als auch bei den beteiligten Behör- 
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den und Gerichten gestoßen. Sie hat Standesäm-
ter wie auch Gerichte zusätzlich belastet. Ferner 
ist die Zweifelsfrage entstanden, ob die Geneh-
migung des Gerichts nach § 184 BGB oder § 1831 
BGB zu beurteilen ist. 

Die vorgeschlagene Änderung bewirkt, daß auch 
im Fall der Einbenennung nach § 1618 BGB-E 
durch den sorgeberechtigten Elternteil und 
seinen Ehegatten mit Einwilligung des anderen 
Elternteils das Erfordernis familiengerichtlicher 
Genehmigung entfällt, weil § 1618 BGB-E die 
Vorschrift des § 1617 c BGB-E für entsprechend 
anwendbar erklärt. Das ist sachgerecht, weil für 
die Namenserteilung nach § 1618 BGB-E sinn-
gemäß dieselben Erwägungen gelten wie zu 
§ 1617 c BGB-E. 

Ebenfalls durch Bezugnahme auf die wie vorge-
schlagen zu ändernde Vorschrift des § 1617 c 
BGB-E entfällt die Genehmigung des Familien-
gerichts im Fall der Änderung des Kindesnamens 
nach Begründung einer gemeinsamen Sorge ge-
mäß § 1617 b BGB-E. Auch wenn es hierbei nicht 
um die Herstellung einer Namenseinheit geht, 
sondern um die nachträglich möglich gewordene 
Wahl des Namens des Vaters als Kindesnamen, 
erscheint auch hier die familiengerichtliche Ge-
nehmigung der Anschlußerklärung des Kindes 
entbehrlich. Es ist nicht ersichtlich, anhand wel-
cher Maßstäbe das Familiengericht die überein-
stimmende Erklärung der sorgeberechtigten 
Eltern, das Kind schließe sich der Namensände-
rung an, vor einer Genehmigungsentscheidung 
messen sollte. Wenn das Gesetz grundsätzlich 
einen Namenswechsel des Kindes bei nachträg-
licher Begründung der elterlichen Sorge erlaubt, 
kann somit allein das abstrakte Interesse an der 
Namenskontinuität eines Kindes kein geeigneter 
Prüfstein sein. Es kann schließlich auch nicht 
Sinn einer gerichtlichen Überprüfung sein, die 
Namensänderung anhand ästhetischer Gesichts-
punkte zu überprüfen, so daß auch hier die routi-
nemäßige Einschaltung des Familiengerichts 
nicht überzeugend begründbar erscheint. 

Aus den zuletzt genannten Überlegungen ist 
auch die entsprechende vormundschaftsgericht-
liche Genehmigung der Anschlußerklärung an 
die Namenswahl bei der Adoption eines Kindes, 
wenn die Ehegatten keinen Ehenamen führen, 
nach § 1757 Abs. 2 Satz 2 BGB-E entbehrlich und 
sollte deshalb ebenfa lls gestrichen werden. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1618 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 1, Abs. 3 - neu - BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 ist § 1618 wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 ist je-
weils das Wort  „unverheiratetes" zu streichen. 

b) Nach Absatz 2 ist folgender Absatz 3 anzufü-
gen: 

„ (3) Absatz 1 und 2 gelten nicht, wenn das 
minderjährige Kind verheiratet ist." 

Begründung 

Der Entwurf des § 1618 BGB bezieht sich, anders 
als die geltende Regelung, nur auf minderjährige 
Kinder. Die Formulierung „elterliche Sorge für 
ein unverheiratetes Kind" ist nicht sehr glücklich 
gewählt, zumal im folgenden Bezug auf Kleinst-
kinder und Kinder ab dem fünften Lebensjahr 
genommen wird. Die sicher zahlenmäßig kleine 
Gruppe von verheirateten 16- und 13jährigen 
sollte deshalb in einem gesonderten Absatz 3 be-
rücksichtigt werden, zumal sie von den Regelun-
gen der Absätze 1 und 2 ausgenommen sind. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1618 Abs. 1 Satz 5 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 ist § 1618 Abs. 1 Satz 5 wie folgt 
zu fassen: 

„ § 1617 c Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten ent-
sprechend. " 

Begründung 

Durch die Änderung soll die im Gesetzentwurf 
allgemein gehaltene Anwendung des § 1617 c 
BGB-E - wie z. B. in § 1617 b Abs. 1 Satz 4 und 
Absatz 3 Satz 3 BGB-E - konkretisiert werden. 
Eine Anwendung des § 1617 c Abs. 3 BGB-E 
kommt nicht in Betracht, da die Namenserteilung 
nach § 1618 Abs. 1 BGB-E nur für unverheiratete 
Kinder gedacht ist. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 8 Buchstabe al - neu - (§ 1626 
Abs. 2 Satz 3 und 4 - neu - BGB) 

In Artikel 1 Nr. 8 ist nach Buchstabe a folgender 
Buchstabe al  einzufügen: 

,a1) In Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sät-
ze angefügt: 

„Bei der Ausübung der Personensorge ist die 
Würde des Kindes zu achten und zu wahren. 
Die Eltern erziehen ihre Kinder ohne Gewalt 
und seelische Verletzungen. " 

Begründung 

Als verbindliche Leitlinie für die Ausübung der 
Personensorge ist der Hinweis auf die Menschen-
würde des Kindes in das Gesetz aufzunehmen. 

Elternverantwortung ist vorrangig Fürsorge für 
das heranwachsende Kind. Der Staat hat den Ge-
staltungsspielraum der Wahrnehmung dieser El-
ternverantwortung zu respektieren. Er hat aber 
gleichzeitig kraft seines Wächteramtes Grenzen 
zu definieren und darf in wesentlichen Grundfra-
gen der Erziehung eine Orientierung geben. Zu 
diesen Grundfragen gehört auch der Verzicht auf 
Gewalt und seelische Verletzung. Über das in 
§ 1631 Abs. 2 BGB zu präzisierende Züchtigungs-
verbot hinaus muß das Recht deutlich zum Aus-
druck bringen, daß verantwortliche Erziehung 
generell vom Prinzip der Gewaltfreiheit geleitet 
sein muß. Hierzu dient auch die Schaffung einer 
Leitnorm, die klarstellt, daß körperliche Gewalt 
oder seelische Verletzung zur Lösung von Erzie- 
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hungsproblemen ungeeignet sind. § 1626 Abs. 2 
BGB, der grundlegende Aussagen zur Erziehung 
trifft, ist der richtige Standort für dieses gesetzli-
che Leitbild. 

Das Erfordernis für eine Änderung des § 1631 
Abs. 2 BGB bleibt davon unberührt . 

15. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 1626 c Abs. 2 Satz 3 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 9 ist in § 1626 c Abs. 2 Satz 3 das 
Wort  „Vormundschaftsgericht" durch das Wort 
„Familiengericht" zu ersetzen. 

Begründung 

Nicht miteinander verheiratete Eltern können für 
ein Kind die gemeinsame elterliche Sorge auf-
grund von Sorgeerklärungen erlangen. Die Sor-
geerklärung eines beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils bedarf der Zustimmung seines gesetz-
lichen Vertreters. Diese Zustimmung hat das Vor-
mundschaftsgericht auf Antrag des beschränkt 
geschäftsfähigen Elternteils zu ersetzen, wenn 
die Sorgeerklärung dem Wohl dieses Elternteils 
nicht widersp richt. Die Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts erscheint nicht sachgerecht; 
sie sollte dem Familiengericht zugewiesen wer-
den. Im Bereich der elterlichen Sorge für eheliche 
Kinder werden die bisher beim Vormundschafts-
gericht bestehenden Zuständigkeiten im wesent-
lichen auf das Familiengericht übertragen. Dies 
gilt für gerichtliche Entscheidungen im Rahmen 
bestehender elterlicher Sorge unabhängig da-
von, ob die Eltern miteinander verheiratet sind 
oder nicht. Dies spricht dafür, auch die zur Erset-
zung der verweigerten Zustimmung des gesetzli-
chen Vertreters erforderliche gerichtliche Ent-
scheidung zur Begründung der gemeinsamen el-
terlichen Sorge nicht miteinander verheirateter 
Eltern dem Familiengericht zuzuweisen. Maß-
stab für die gerichtliche Entscheidung ist zwar, 
ob die Abgabe der Sorgeerklärung dem Wohl 
des minderjährigen Elternteils widerspricht. 

Diese Entscheidung setzt aber die Prüfung vor-
aus, welche Rechte und Pflichten mit der Aus-
übung der gemeinsamen elterlichen Sorge bzw. 
der Alleinsorge durch die Mutter verbunden 
sind. 

Die insoweit erforderliche Sachkompetenz kann 
beim Familiengericht ohne weiteres vorausge-
setzt werden. Einer Zuweisung dieser Entschei-
dung an das Familiengericht steht nicht ent-
gegen, daß im Entwurf eines Gesetzes zur Neu-
ordnung des Eheschließungsrechts (Eheschlie-
ßungsrechtsgesetz - EheschlRG) in BR-Drucksa-
che 79/96 bei minderjährigen Verlobten dem Vor-
mundschaftsgericht im Falle eines Widerspruchs 
des gesetzlichen Vertreters oder eines sonstigen 
Personensorgeberechtigten die dann erforderli-
che gerichtliche Entscheidung zur Ermöglichung 
der Eheschließung zugewiesen ist. Vielmehr kön-
nen die vorstehenden Erwägungen Anlaß sein, 
die in jenem Gesetzentwurf noch vorgesehene 

Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichts zu 
überdenken. 

16.Zu Artikel 1 Nr. 11 a - neu - (§ 1630 Abs. 3 BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 11 folgende 
Nummer 11 a einzufügen: 

,11 a. § 1630 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Geben die Eltern das Kind für län-
gere Zeit in Familienpflege, so kann das Fa-
miliengericht auf ihren Antrag oder auf An-
trag der Pflegeperson Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge auf die Pflegeperson über-
tragen. Für eine Übertragung auf die Pfle-
geperson ist die Zustimmung der Eltern er-
forderlich. Soweit das Familiengericht eine 
Übertragung vornimmt, hat die Pflegeper-
son die Rechte und Pflichten eines Pfle-
gers." ' 

Begründung 

Die geltende Regelung ermöglicht eine Übertra-
gung von Sorgerechtsangelegenheiten auf Pfle-
gepersonen auf Antrag der Eltern. Von diesem 
Antragsrecht machen leibliche Eltern in der Pra-
xis jedoch kaum Gebrauch, weil sie daran kein 
Interesse haben. Daher sollte den Pflegeeltern, 
die die wesentliche Verantwortung für das Kind 
tragen, ebenfalls ein entsprechendes eigenes An-
tragsrecht eingeräumt werden, wenn sie im Inter-
esse des Kindes eine Übertragung wünschen. 
Die Übertragung auf Antrag der Pflegeperson 
soll jedoch nur dann möglich sein, wenn die leib-
lichen Eltern ihre Zustimmung erteilt haben. 

17.Zu Artikel 1 Nr. 11 b - neu - (§ 1631 Abs. 1 BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 11 a folgende 
Nummer 11 b einzufügen: 

,11 b. In § 1631 Abs. 1 werden die Wörter „insbe-
sondere das Recht und die Pflicht" durch 
die Wörter „insbesondere die Pflicht und 
das Recht" ersetzt.' 

Begründung 

Die Formulierung dieser Norm entspricht der ge-
änderten Formulierung des § 1626 Abs. 1 S. 1 
BGB-E (Artikel 1 Nr. 8 des Gesetzentwurfs). 

18.Zu Artikel 1 Nr. 11 c - neu - (§ 1631 Abs. 2 BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 11 b folgende 
Nummer 11 c einzufügen: 

,11 c. § 1631 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Kinder sind gewaltfrei zu erziehen. 
Körperstrafen, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen sind 
unzulässig. " ' 
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Begründung 

Ziel des Gesetzentwurfs ist die Verbesserung der 
Rechte von Kindern und die bestmögliche Förde-
rung des Kindeswohls. Hierzu gehört als wesent-
licher Beitrag zur Verhinderung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Kinder auch eine Präzi-
sierung des Leitbildes für die Erziehung. 

§ 1631 Abs. 2 BGB hat seine Aufgabe, den Unter-
schied zwischen erlaubten und verbotenen Maß-
nahmen aufzuzeigen, nach nahezu einhelliger 
Auffassung nicht bef riedigend erfüllt. Der Ent-
wurf der Bundesregierung enthält indes keinen 
Vorschlag zur Neufassung der von Anfang an als 
zu unbestimmt kritisierten Bestimmung. Der Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des § 1631 
BGB (Mißhandlungsverbotsgesetz), der in der 
12. Legislaturperiode vorgelegt worden ist (BT 
Drucksache 12/6343), wurde nicht verabschiedet. 
Er ist bislang ungeachtet der Dringlichkeit seines 
Anliegens nicht wieder eingebracht worden. 

In Satz 1 wird nun der Grundsatz der gewalt-
freien Erziehung normiert. Er macht unzweifel-
haft deutlich, daß in einer am Grundgesetz orien-
tierten Erziehung kein Raum für die Anwendung 
von Gewalt sein darf. 

In Satz 2 wird der Begriff „Mißhandlung", der in 
strafrechtlichen Bestimmungen enthalten ist, be-
wußt vermieden. Unter einer Mißhandlung ver-
stehen juristische Laien eher einen besonders 
schwerwiegenden Eingriff in die körperliche In-
tegrität. Insbesondere dann, wenn es um Rechte 
und Pflichten von Eltern geht, sollten in der Ge-
setzessprache Begriffe verwendet werden, die 
auch bei Laien Verständnis erwarten lassen. Des-
halb werden die unzulässigen Maßnahmen mit 
den Formulierungen „Körperstrafen" und „seeli-
sche Verletzungen" klarer umschrieben. Ergän-
zend wird die Unzulässigkeit anderer entwürdi-
gender Maßnahmen aufgeführt, um die Selbst-
achtung und das Ehrgefühl von Kindern vor Ver-
letzungen umfassend zu schützen und ihre unge-
störte psychische und seelische Entwicklung zu 
fördern. 

19. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1684 Abs. 1 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 ist § 1684 Abs. 1 wie folgt zu 
fassen: 

„ (1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit 
jedem Elternteil; jeder Elternteil hat das Recht 
auf Umgang mit dem Kind. Das Kind kann das 
Umgangsrecht nur selbst und erst ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres geltend machen." 

Begründung 

§ 1684 Abs. 1 BGB-E bestimmt, daß jeder Eltern-
teil das Recht auf Umgang mit dem Kind hat. Von 
einem diesbezüglichen Recht des Kindes ist hin-
gegen nicht die Rede. Auch § 1626 Abs. 3 Satz 1 
BGB-E erwähnt insoweit lediglich, daß der Um-
gang mit beiden Elternteilen in der Regel zum 
Wohl des Kindes gehört. 

Dies ist ein Mangel. Die Bestimmungen über den 
Umgang sollten klarstellen, daß das Kind nicht 
Objekt eines fremden Rechts ist, sondern selbst 
das Recht hat, bei einer Trennung von seinen El-
tern zu ihnen regelmäßige persönliche und un-
mittelbare Kontakte zu pflegen (vgl. Artikel 9 
Abs. 3 der VN-Kinderrechtskonvention). Deshalb 
wird vorgeschlagen, § 1684 Abs. 1 BGB-E gemäß 
Satz 1 entsprechend zu ergänzen. 

Die Position des Kindes sollte gemäß Absatz 1 
Satz 2 auch durch ein eigenes Antragsrecht ge-
stärkt werden, um so sein Recht auf Umgang ggf. 
gegen Widerstände selbst geltend machen zu 
können, sofern es das 14. Lebensjahr vollendet 
hat. Die Frage, ob dem Kind ein eigenes Antrags-
recht eingeräumt werden sollte, ist wie bereits 
die Begründung des Gesetzentwurfs der Bundes-
regierung darlegt, eng mit seinem Anspruch auf 
Umgang verbunden. Sie ist zu bejahen, sobald 
das Kind seinen Anspruch selbst geltend machen 
kann. Dies darf nach Vollendung des 14. Lebens-
jahres grundsätzlich angenommen werden. Ab 
diesem Alter stehen der selbständigen Geltend-
machung die Schwierigkeiten, die der angeführ-
ten Begründung des Gesetzentwurfs zufolge nur 
über die aufwendige Bestellung eines besonde-
ren Pflegers gelöst werden könnten und einer 
früheren Geltendmachung letztlich wohl zuwi-
derlaufen, nicht mehr entgegen. Die in Artikel 11 
Nr. 4 Buchstabe b (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) durch 
den Entwurf vorgesehene Ergänzung des Bera-
tungsangebots des Jugendamtes, wonach Kinder 
und Jugendliche künftig auch darin zu unterstüt-
zen sind, daß die Umgangsberechtigten von ih-
rem Recht auch Gebrauch machen, ist zwar zu 
begrüßen, aber allein nicht ausreichend. 

20. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1685 Abs. 1, 3 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 ist § 1685 wie folgt zu ändern: 

a) Absatz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„ (1) Das Kind hat ein Recht auf Umgang mit 
seinen Großeltern und Geschwistern; die 
Großeltern und Geschwister haben ein Recht 
auf Umgang mit dem Kind. Dies gilt nur, wenn 
der Umgang dem Wohl des Kindes dient." 

b) In Absatz 3 ist nach der Angabe „§ 1684" die 
Angabe „Abs. 1 Satz 2, " einzufügen. 

Begründung 

§ 1685 normiert für Großeltern, Geschwister und 
andere Dritte ein Recht auf Umgang mit dem 
Kind. Von einem diesbezüglichen Recht des Kin-
des ist hingegen nicht die Rede. Dieses sollte 
deshalb aus den bereits zu § 1684 BGB-E ange-
führten Gründen, auf die Bezug genommen wird, 
verdeutlicht werden. Dabei erscheint es im Hin-
blick auf die Möglichkeit konkurrierender Um-
gangsrechte angebracht, die Grenzen, die bereits 
in dem Entwurf angelegt sind, zu übernehmen 
und auch insoweit zu verlangen, daß der Um-
gang dem Wohl des Kindes dient. 
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Die weiterhin vorgeschlagene Erweiterung der 
Verweisung auf § 1684 BGB-E stellt klar, daß das 
Kind ein eigenes Antragsrecht ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres hat. 

21. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1684 Abs. 4 Satz 3 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 ist § 1684 Abs. 4 Satz 3 wie 
folgt zu fassen: 

„Dritter kann auch das Jugendamt oder ein Trä-
ger der freien Jugendhilfe sein; dieser bestimmt 
dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe 
wahrnimmt." 

Begründung 

Diese Änderung dient der Klarstellung. 

22. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1685 BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, inwieweit bei der Er-
weiterung des Umgangsrechts auf Großeltern, 
Geschwister und die weiteren in § 1685 Abs. 2 
BGB genannten Personen vermieden werden 
kann, daß ein Kind gegebenenfalls Belastungen 
durch konkurrierende Umgangsrechte ausge-
setzt werden kann. 

Begründung 

Auch wenn die Ausdehnung eines Umgangs-
rechts auf Großeltern und andere Bezugsperso-
nen im Grundsatz zu befürworten ist, können 
hierdurch möglicherweise konkurrierende Um-
gangsrechte entstehen. Hierdurch wird im Ein-
zelfall nicht nur das Kind unnötig belastet, wenn 
verschiedene Personen unabhängig voneinander 
um ein Umgangsrecht mit dem Kind streiten. Die 
hierdurch möglichen zusätzlichen Verfahren mit 
vermehrten Kindesanhörungen bringen auch zu-
sätzlichen Aufwand für die Gerichte mit sich. 

Zwar gilt für das Umgangsrecht der in Rede ste-
henden Personen die Einschränkung, daß es dem 
Wohl des Kindes „dienen" muß. Hierfür dürfte 
aber häufig wiederum die Vermutung des § 1626 
Abs. 3 BGB sprechen. In Wortlaut und Begrün-
dung des Gesetzes kommt allerdings der Gedan-
ke der Subsidiarität der entsprechenden Um-
gangsrechte nicht hinreichend zum Ausdruck. 
Diese werden in erster Linie durch Zugang der 
betreffenden Personen zu dem Kind auszuüben 
sein, das sich in der Regel bei einem Elternteil 
aufhält. Ein eigenständiges Umgangsrecht von 
Großeltern, Geschwistern und anderen Bezugs-
personen im Sinne von Kontakten mit dem Kind 
außerhalb der häuslichen Umgebung bzw. unab-
hängig von einem Elternteil sollte erst dann zu 
erwägen sein, wenn mindestens ein Elternteil 
dauernd oder langfristig in Wegfall gekommen 
ist, z. B. durch Tod oder langjährige Strafhaft. 

23. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1687 Abs. 1 Satz 1 und 2 
BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 sind in § 1687 Abs. 1 die 
Sätze 1 und 2 wie folgt zu fassen: 

„Leben Eltern, denen die elterliche Sorge ge-
meinsam zusteht, nicht nur vorübergehend ge-
trennt, so hat der Elternteil, bei dem sich das 
Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils 
oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung 
gewöhnlich aufhält, die Befugnis zur alleinigen 
Entscheidung. Hiervon ausgenommen sind Ent-
scheidungen in Angelegenheiten von grundsätz-
licher Bedeutung wie Schullaufbahn, Berufswahl 
und Wahl des religiösen Bekenntnisses." 

Begründung 

Die Akzeptanz der Neuordnung des Sorgerechts 
nach Trennung und Scheidung, insbesondere 
das Fortbestehen der gemeinsamen elterlichen 
Sorge, hängt wesentlich von der Ausgestaltung 
der Alleinentscheidungsbefugnis des Elternteils, 
bei dem das Kind lebt und das damit die größte 
Verantwortung trägt, im Verhältnis zum anderen 
Elternteil ab. Die Regelungen in § 1687 BGB-E 
sind deshalb auf den Umfang dieser Alleinent-
scheidungsbefugnis zu konzentrieren. Ziel soll es 
dabei sein, dem überwiegend verantwortlichen 
Elternteil ausreichende Sicherheit bei der Gestal-
tung des Erziehungsalltags zu geben und zu-
gleich konfliktträchtige Absprachen und Eini-
gungsprozesse mit dem anderen Elternteil gering 
zu halten. Die Alleinentscheidungsbefugnis soll 
daher alle Angelegenheiten der elterlichen Sorge 
umfassen, soweit sie nicht von grundsätzlicher 
Bedeutung sind. Mit der Wahl dieser Formulie-
rung entfallen Auslegungsschwierigkeiten bei 
dem Begriff „Angelegenheiten des täglichen Le-
bens"; „Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung" werden hinsichtlich ihrer Tragweite 
durch die genannten Regelbeispiele angedeutet. 

24. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1688 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 ist § 1688 wie folgt zu fassen: 

„§ 1688 

(1) Eine Person, die im Rahmen der Hilfe nach 
.§§ 33 bis 35 und § 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch die Erzie-
hung und Betreuung eines Kindes übernommen 
hat, ist, sofern nicht der Inhaber der Personensor-
ge oder das Familiengericht etwas anderes ange-
ordnet hat, berechtigt, den Inhaber der Perso-
nensorge in der Ausübung von Angelegenheiten 
des täglichen Lebens zu vertreten, insbesondere 

1. Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens für das 
Kind abzuschließen und Ansprüche aus sol-
chen Rechtsgeschäften geltend zu machen, 

2. den Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten, 

3. Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs-
oder sonstige Sozialleistungen für das Kind 
geltend zu machen und zu verwalten, 
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4. im Rahmen einer Grundentscheidung des In-
habers der Personensorge Rechtshandlungen 
im Zusammenhang mit dem Besuch einer 
Tageseinrichtung oder der Schule oder mit 
einem Berufsausbildungs- oder Arbeitsver-
hältnis vorzunehmen, 

5. bei Gefahr im Verzug alle Rechtshandlungen 
vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes not-
wendig sind; in diesem Fall ist der Inhaber der 
Personensorge unverzüglich zu unterrichten. 

Satz 1 gilt auch für den Ehegatten, der in einem 
Haushalt mit einem Elternteil des Kindes lebt. 

(2) Für eine Person, bei der sich das Kind auf-
grund einer gerichtlichen Entscheidung nach 
§ 1632 Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gilt Absatz 1 
mit der Maßgabe, daß die genannten Befugnisse 
nur das Familiengericht einschränken kann." 

Begründung 

Ein gradueller Unterschied zwischen dem Um-
fang der sorgerechtlichen Befugnisse von Pflege-
eltern und Heimbetreuern und dem Umfang der 
Alleinentscheidungsbefugnisse des Elternteils, 
bei dem sich das Kind im Falle des Getrenntle-
bens der Eltern gewöhnlich aufhält, muß gewahrt 
bleiben, da letzterer bei gemeinsamer Sorge zu-
gleich auch Inhaber des Sorgerechts ist. Pflege-
personen und Heimbetreuer sollen sich z. B. bei 
Angelegenheiten des Kindes, die die Gesund-
heitsvor- oder -fürsorge oder die Vermögenssorge 
betreffen, stets mit den Personensorgeberechtig-
ten abstimmen müssen. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit erscheint daher eine nicht ab-
schließende Aufzählung der sorgerechtlichen Be-
fugnisse erforderlich; die Regelung des § 38 
SGB VIII, die ins BGB überführt werden soll, hat 
sich in der Praxis bewährt . 

Die sorgerechtliche Teilhabe von Stiefeltern, die 
faktisch besteht, sollte nicht auf die Möglichkei-
ten der Verbleibensanordnung nach § 1682 BGB 
des Gesetzentwurfs oder der Stiefkindadoption 
mit ihren gravierenden Folgen für den anderen 
Elternteil beschränkt sein. Das Erlöschen der 
Verwandtschaftsverhältnisse des Kindes zum an-
deren leiblichen Elternteil ist möglichst zu ver-
meiden. Es sollte daher eine Zwischenebene ge-
ben, die Stiefelternteile mit Pflegepersonen 
(§§ 34, 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII) rechtlich 
gleichstellt. Die Integration des Kindes in Stieffa-
milien sollte in erster Linie über eine Mitwirkung 
des Stiefelternteils am Sorgerecht und nur in 
Ausnahmefällen über den Weg einer Stiefkinda

-

doption erfolgen. 

Einer Sonderregelung für die Fälle einer gericht-
lichen Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 
BGB und § 1682 BGB des Gesetzentwurfs bedarf 
es insoweit, als zum einen die Verbleibensanord-
nung nach § 1632 Abs. 4 BGB auch auf privat-
rechtlich begründete Pflegeverhältnisse anwend-
bar ist und zum anderen der Vorbehalt abwei-
chender Erklärungen durch die Eltern als Sorge

-

rechtsinhaber aufgrund der Konfliktsituation 
ausgeschlossen sein soll. 

25. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1688 BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob und inwieweit der 
Personenkreis, für den die Vollmachtsvermutung 
des § 1688 Abs. 1 Satz 1 BGB gilt, um Personen 
erweitert werden kann, die aufgrund anderer 
Rechtsgrundlagen oder privatrechtlicher Verein-
barungen die Erziehung und Betreuung eines 
Kindes in Familienpflege oder in einer Einrich-
tung über Tag und Nacht übernommen haben. 
Zumindest sollten jene Personen einbezogen 
werden, die diese Aufgabe auf der Grundlage 
von Eingliederungshilfe für behinderte Kinder 
und Jugendliche nach §§ 39 ff. Bundessozialhilfe-
gesetz wahrnehmen. 

Begründung 

Für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefami-
lien oder Einrichtungen über Tag und Nacht und 
damit außerhalb des Elternhauses aufwachsen, 
nehmen Pflegepersonen und Betreuungsperso-
nen in Heimen faktisch die Erziehung des Kindes 
und Jugendlichen wahr. Dabei kommt es nicht 
auf die Art  und Weise der Begründung des Be-
treuungsverhältnisses an. 

Außer den Personen, die im Rahmen der Hilfe 
nach §§ 33 bis 35 und § 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch die 
Erziehung und Betreuung eines Kindes über-
nommen haben, sollten daher in die gesetzliche 
Vollmachtsvermutung des § 1688 Abs. 1 Satz 2 
BGB-E zumindest einbezogen werden, die im 
Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte 
nach §§ 39 ff. Bundessozialhilfegesetz die Erzie-
hung und Betreuung eines Kindes über Tag und 
Nacht übernommen haben. In Betracht kämen 
aber auch solche Betreuungsverhältnisse, die 
z. B. auf stationären Leistungen der Kranken-
oder Pflegeversicherung oder auch privatrechtli-
chem Vertrag beruhen (z. B. Verwandtenpflege, 
Internatsunterbringung) . 

26. Zu Artikel 1 Nr. 26 (§ 1746 Abs. 1 Satz 4 BGB) 

Artikel 1 Nt 26 ist wie folgt zu fassen: 

,26. § 1746 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wo rt 
 „Vormundschaftsgerichts" die Wörter 

„; dies gilt nicht, wenn die Annahme 
deutschem Recht unterliegt" eingefügt. 

b) In Absatz 3 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halb-
satz angefügt: 

„einer Erklärung nach Absatz 1 durch die 
Eltern bedarf es nicht, soweit diese nach 
§§ 1747, 1750 unwiderruflich in die Adop-
tion eingewilligt haben oder ihre Einwilli-
gung nach § 1748 durch das Vormund-
schaftsgericht ersetzt worden ist." ' 
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Begründung 

Zu a) 

Nach § 1746 Abs. 1 Satz 4 BGB-E bedarf die Ein-
willigung des Kindes in die Annahme bei unter-
schiedlicher Staatsangehörigkeit des Annehmen-
den und des Kindes der Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts. Die durch das Gesetz zur 
Neuregelung des Internationalen Privatrechts 
vom 25. Juli 1986 (BGBl. I S. 1142) eingefügte 
Vorschrift soll dem Umstand Rechnung tragen, 
„daß sich bei verschiedener Staatsangehörigkeit 
der Beteiligten wesentliche Änderungen in der 
Zuordnung zu einer Rechtsordnung ergeben” 
(BT-Drucksache 10/504, S. 86). Richtet sich die 
Adoption als solche nach deutschem Recht, sei es 
unmittelbar über Artikel 22 EGBGB, sei es kraft 
Rückverweisung, so ist eine Prüfung des Kindes-
wohls bereits nach § 1741 vorgeschrieben. Die 
mit der vormundschaftsgerichtlichen Genehmi-
gung ebenfalls bezweckte Kindeswohlprüfung 
würde zu einer Doppelprüfung durch dasselbe 
Gericht führen, wofür kein Anlaß besteht. Nach 
nahezu einhelliger Auffassung (vgl. die Nach-
weise bei Staudinger/Frank, BGB, 12. Auflage 
1992, Rdnr. 35 zu § 1746) ist die vormundschafts-
gerichtliche Genehmigung somit bei Anwen-
dung deutschen Sachrechts auf die Annahme 
überflüssig. Das Erfordernis vormundschaftsge-
richtlicher Genehmigung für die Einwilligung 
des Kindes sollte deshalb insoweit entfallen. 

Zu b) 

- wie Gesetzentwurf - 

27. Zu Artikel 1 Nr. 27 (§ 1747 Abs. 1 Satz 2 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 27 ist in § 1747 Abs. 1 Satz 2 zu 
streichen. 

Begründung 

Die Vorschrift enthält eine vorläufige Vater-
schaftsvermutung für die Zwecke des Adoptions-
verfahrens, wenn noch kein Vater feststeht. Die 
Regelung hat folgenden Hintergrund: 

Das Bundesverfassungsgericht hat ausgespro-
chen, daß es gegen Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG 
verstoße, daß für die Adoption des nichtehelichen 
Kindes durch seine Mutter oder deren Ehemann 
weder die Einwilligung des Vaters noch eine Ab-
wägung mit dessen Belangen vorgesehen ist. Der 
vorliegende Gesetzentwurf beseitigt diesen ver-
fassungswidrigen Zustand, indem er das Einwilli-
gungserfordernis des nichtehelichen Vaters auf-
stellt. Es kann nun der Fall eintreten, daß bei 
einer frühkindlichen Adoption der Vater mögli-
cherweise noch nicht feststeht. Der Entwurf will 
auch in diesem Fall das Einwilligungserfordernis 
des nichtehelichen Vaters garantieren, indem 
eine vorläufige Vaterschaftsvermutung aufge-
stellt wird. Als Vater, dessen Einwilligung erfor-
derlich ist, wird vermutet, wer glaubhaft macht, 
daß er der Mutter während der Empfängniszeit 
beigewohnt hat. 

Diese Vorschrift führt zu unwürdigen und unhalt-
baren Zuständen und Ergebnissen. Die einseitige 
Behauptung eines Mannes, mit der Mutter ver-
kehrt zu haben, reicht dann bereits aus, um das 
Einwilligungserfordernis auszulösen. Hier sind 
zahlreiche Fragen offen: Was ist, wenn mehrere 
Männer in Betracht kommen? Was ist, wenn sich 
hinterher herausstellt, das war gar nicht der rich-
tige Vater - im Ergebnis hat er aber die Adoption 
verhindert? Es ist daher zu befürchten, daß die 
Adoptionsvermittlungsstellen vor erheblichen 
praktischen Problemen stehen, wenn sie dieses 
Erfordernis umsetzen sollen, und daß Mütter 
noch verstärkter als bisher geneigt sein werden, 
den Namen des Vaters zu verschweigen. 

28. Zu Artikel 1 Nr. 27 (§ 1747 BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren klarzustellen, wie die Annahme 
eines Kindes erfolgen kann, wenn die Mutter 
den Namen des Vaters nicht nennen kann oder 
will . 

Begründung 

Zur Annahme eines Kindes ist künftig auch die 
Einwilligung des nicht mit der Mutter verheirate-
ten Vaters notwendig. Dies kann in den Fällen 
Probleme bereiten, in denen die Mutter den Na-
men des Vaters nicht nennen kann - etwa weil 
mehrere Männer als Vater in Betracht kommen - 
oder nicht nennen will. In diesen Fällen ergibt 
sich nicht mit der erforderlichen Klarheit aus dem 
Gesetz, wie es zu einer Annahme des Kindes 
kommen kann. Eine Ersetzung der Einwilligung 
nach § 1748 BGB-E dürfte bei einem namentlich 
nicht bekannten Vater ausscheiden. Möglicher-
weise ist die Lösung in § 1747 Abs. 4 BGB zu fin-
den, wonach die Einwilligung eines Elternteils 
u. a. dann nicht erforderlich ist, wenn sein Auf-
enthalt dauernd unbekannt ist. Der Wortlaut die-
ser Regelung legt nahe, daß auch hier die Person 
des Vaters bekannt und nur sein Aufenthalt un-
bekannt sein muß. Jedoch soll diese Bestimmung 
auch bei Findelkindern Anwendung finden, wo 
die Person der Eltern und nicht nur ihr Aufent-
halt unbekannt ist (s. Münch.Komm.-Lüderitz, 
3. Aufl., § 1747 Rdn. 19; Palandt-Diederichsen 
BGB, 55. Aufl., § 1747 Rdn. 12). Es wäre deshalb 
unter Umständen möglich, auch die genannten 
Fälle unter § 1747 Abs. 4 BGB zu subsumieren. 
Um Zweifel bei dieser nicht seltenen Fallkonstel-
lation nicht aufkommen zu lassen, empfiehlt sich 
jedoch eine Klarstellung. 

29. Zu Artikel 1 Nr. 27 (§ 1747 Abs. 1 Satz 3 BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, inwieweit die auto-
matische Verknüpfung der Einwilligung der 
Mutter in eine Adoption mit einer Sorgerechtser-

klärung nach § 1672 Abs. 1 Satz 1 BGB aufrecht-
zuerhalten ist. 
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Begründung 

Nach der vorgeschlagenen Systematik ist es 
möglich, daß die Mutter eine Einwilligung in eine 
Adoption abgibt, ohne über etwaige Adoptions-
willigkeit oder Sorgerechtswilligkeit seitens des 
Vaters informiert zu sein. Es sind jedoch Fallkon-
stellationen denkbar, in denen die Mutter über 
Informationen verfügt, die eine Annahme oder 
eine Übernahme der Sorge durch den Vater be-
denklich erscheinen lassen. Die bisher vorgese-
hene automatische Verknüpfung der Einwilli-
gung der Mutter in eine Sorgerechtsübertragung 
auch auf den Vater ist diesen Fallkonstellationen 
nicht angemessen. 

Für den Regelfall der Adoption durch Dritte 
dürfte die Verknüpfung unproblematisch sein. 

30. Zu Artikel 1 Nr. 28 (§ 1748 Abs. 4 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 28 sind in § 1748 Abs. 4 nach dem 
Wort  „würde" die Werter „oder der Annahme 
überwiegende Belange des Vaters nicht entge-
genstehen" einzufügen. 

Begründung 

Künftig soll die Einwilligung des Vaters des 
nichtehelichen Kindes in die Annahme grund-
sätzlich erforderlich und im Falle seiner Nicht-
beteiligung an der Sorge gemäß § 1748 Abs. 4 
BGB-E nur dann ersetzbar sein, wenn das Unter-
bleiben der Annahme für das Kind zu einem un-
verhältnismäßigen Nachteil führen würde. 

Diese Voraussetzung für die Ersetzbarkeit sollte 
gelockert werden. Der Begriff des unverhältnis-
mäßigen Nachteils ist bereits im geltenden § 1748 
Abs. 1 Satz 1 BGB enthalten. Sie wird dahin ver-
standen (vgl. Lüderitz in MK, 3. A. § 1748 BGB 
Rn. 13 ff.), daß es sich im Verhältnis zum Kindes-
wohl um einen besonders großen Nachteil han-
delt, was etwa die Vernachlässigung der Kinder 
durch die Eltern oder überdurchschnittliche Ent-
wicklungsstörungen durch außerfamiliäre Pflege 
bzw. besonders günstige Bedingungen in der 
neuen Familie voraussetzt, die dem Kind vorent-
halten blieben. Besondere Schwierigkeiten die-
ser Art  werden sich in den meisten Fällen nicht 
ohne weiteres dartun lassen. Angesichts dessen 
ist die Befürchtung nicht von der Hand zu wei-
sen, daß die Interessen des Vaters unter Berufung 
auf § 1748 Abs. 4 BGB-E tendenziell höher als 
die des Kindes bewertet werden. Dies ist nicht 
geboten. Die Entscheidung des BVerfG vom 
7. März 1995 (BVerfGE 92, 158) macht die Einbe-
ziehung des Vaters bei einer Prüfung der An-
nahme des Kindes zwar unabdingbar. Sie zwingt 
aber nicht dazu, die fehlende Einwilligung des 
Vaters nur in Ausnahmefällen für unschädlich zu 
halten. Dies ist auch unter Berücksichtigung des 
Elternrechts des Vaters eines nichtehelichen Kin-
des aus Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG nicht gefor-
dert. Das BVerfG hat in der angeführten Ent-
scheidung vielmehr nur beanstandet, daß im 
Falle der Adoption nach geltendem Recht weder 
eine Einwilligung des Vaters noch eine Abwä

-

gung mit seinen Belangen erforderlich ist. Es hat 
aber gleichzeitig darauf hingewiesen, daß die 
Einbeziehung aller leiblichen Eltern in den 
Schutzbereich des  Artikels 6 Abs. 2 Satz 1 GG 
nicht bedeutet, daß diesen auch die gleichen 
Rechte im Verhältnis zum Kind eingeräumt wer-
den müßten. Insbesondere darf die Ausgestal-
tung der Rechtsstellung von Vätern nichtehe-
licher Kinder unter Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Verhältnisse erfolgen. Hierzu kann das Be-
stehen einer sozialen Beziehung ebenso gehören 
wie das vorhandene oder fehlende Interesse, das 
der Vater an der Entwicklung seines nichtehe-
lichen Kindes zeigt. 

Für eine entsprechende Abwägung sollte in 
§ 1748 Abs. 4 BGB durch die vorgeschlagene Ein-
fügung Raum gegeben werden. Dadurch wird 
eine Adoption ohne Einwilligung des Vaters 
eines nichtehelichen Kindes auch dann möglich, 
wenn das Unterbleiben der Annahme für das 
Kind zwar keine unverhältnismäßigen Nachteile 
zur Folge hätte, ihr auf seiten des Vaters aber 
auch - „nach den jewei ligen tatsächlichen 
Verhältnissen" - keine überwiegenden Belange 
entgegenstehen. 

Die vorgeschlagene Änderung verdeutlicht zu-
dem, daß selbst gewichtige Belange des nicht 
sorgeberechtigten Vaters die Annahme nicht hin-
dern, sofern ihr Unterbleiben unverhältnismäßi-
ge Nachteile für das Kind bedeuten würde. 

31. Zu Artikel 1 Nr. 28 a - neu - (§ 1750 Abs. 1 BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 28 folgende 
Nummer 28 a einzufügen: 

,28 a. In § 1750 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort  „nota-
riellen" durch das Wo rt  „öffentlichen" er-
setzt.' 

Als Folge ist 

in Artikel 11 Nr. 11 ist nach Buchstabe d folgen-
der Buchstabe e anzufügen: 

,e) Es wird folgende Nummer 9 angefügt: 

„9. die Einwilligung des Kindes, der Eltern 
und des Ehegatten des Annehmenden 
(§§ 1746, 1747, 1748, 1750) zu beurkun-
den." ' 

Begründung 

Nach dem geltenden § 1750 BGB bedarf die Ein-
willigung in die Adoption nach §§ 1746, 1747 
und 1748 BGB der notariellen Beurkundung. 
Hier sollte aber auch die Möglichkeit der Beur-
kundung durch das Jugendamt ausreichen, so 
daß auch die Urkundsperson beim Jugendamt 
die Beurkundung vornehmen kann. Es ist davon 
auszugehen, daß die Beurkundung durch die Ur-
kundsperson beim Jugendamt von gleicher Qua-
lität ist wie die notarielle Beurkundung, da auch 
für sie die Vorschriften des Beurkundungsgeset-
zes gelten, vgl. § 1 Abs. 2 Beurkundungsgesetz. 
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Die Ermöglichung der Beurkundung bei der Ur-
kundsperson des Jugendamtes wäre eine große 
Erleichterung für die Jugendämter, und zwar vor 
allem im Fall des § 1747 BGB-E, denn die betref-
fenden Eltern haben häufig eine Schwellenangst 
vor dem Notar bzw. Probleme mit der Terminein-
haltung, was zu teilweise erheblichen Verfah-
rensverzögerungen und Arbeitserschwernissen 
führt. Hier wird ein Zunehmen der Problematik 
befürchtet, da der Kreis der Einwilligungsberech-
tigten durch den Gesetzentwurf vergrößert wird 
(Väter, die nicht mit der Mutter des Kindes ver-
heiratet sind). 

Das Erfordernis der notariellen Beurkundung des 
Adoptionsantrages durch die annehmenden El-
tern sollte aufrechterhalten bleiben (§ 1752 Abs. 2 
Satz 2 BGB). 

32. Zu Artikel 1 Nr. 28 b - neu - (§ 1751 Abs. 1 Satz 5 
- neu - BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 28 a folgende Num-
mer 28 b einzufügen: 

,28 b. Dem § 1751 Abs. 1 wird nach Satz 4 folgen-
der Satz angefügt: 

„Für den Annehmenden gilt während der 
Zeit vor der endgültigen Annahme § 1688 
Abs. 1 Satz 1 entsprechend." ' 

Begründung 

Nach § 1688 Abs. 1 Satz 1 BGB des Gesetzent-
wurfs wird vermutet, daß Pflegepersonen und 
Heimbetreuer, die die Betreuung und Erziehung 
eines Kindes im Rahmen von Hilfen außerhalb 
der Familie nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch oder dem Bundessozialhilfegesetz über-
nommen haben, die Befugnis zur Ausübung be-
stimmter sorgerechtlicher Angelegenheiten ha-
ben. 

In diese Vermutung sollen auch Annehmende 
während der Adoptionspflege bis zum Zeitpunkt 
der Annahme einbezogen werden, weil zu dieser 
Zeit Inhaber der Personensorge nicht der Anneh-
mende, sondern im Regelfall das Jugendamt als 
Vormund ist. 

33. Zu Artikel 1 Nr. 34 a - neu - (§ 1767 Abs. 2 Satz 2 
- neu - BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 34 folgende Num-
mer 34 a einzufügen: 

,34 a. Dem § 1767 Abs. 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 

„Hat der Annehmende den Antrag beim 
Vormundschaftsgericht vor Eintritt der Voll-
jährigkeit des Anzunehmenden eingereicht, 
gelten die Vorschriften über die Annahme 
Minderjähriger. " ' 

Begründung 

Das Gesetz schweigt zu der Frage, nach welchen 
Vorschriften sich eine Adoption richten soll, 

wenn der Anzunehmende zwar im Zeitpunkt des 
Adoptionsantrags minderjährig ist, aber im Ver-
lauf des Adoptionsverfahrens volljährig wird. 
Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte diese Fall-
gestaltung geregelt werden. Es erscheint sachge-
recht, hierbei auf das Alter des Anzunehmenden 
zum Zeitpunkt der Antragstellung des Anneh-
menden gemäß § 1752 BGB abzustellen (vgl. 
auch Artikel 1 des Haager Übereinkommens 
über die behördliche Zuständigkeit, das anzu-
wendende Recht und die Anerkennung von Ent-
scheidungen auf dem Gebiet der Annahme an 
Kindesstatt vom 15. November 1965 - Bek. vom 
21. Januar 1981, BGBl. II S. 72 -, wonach dieses 
Übereinkommen auf Adoptionen anzuwenden 
ist, wenn u. a. das anzunehmende Kind „am Tage 
des die Annahme an Kindesstatt betreffenden 
Antrags das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet” 
hat). 

In teilweiser Anlehnung an § 1753 Abs. 2 BGB 
sollte der Zeitpunkt maßgeblich sein, in dem der 
Annehmende den Antrag beim Vormundschafts-
gericht eingereicht hat. Ein Bedürfnis, auf das Al-
ter des Anzunehmenden im Zeitpunkt der nota-
riellen Beurkundung des Antrags bzw. des Auf-
trags an den Notar zur Einreichung des Antrags 
abzustellen, besteht nicht. § 1752 Abs. 2 BGB be-
trifft insoweit den Sonderfall des Todes des An-
nehmenden. Hier erscheint es sachgerecht, eine 
Adoption schon dann zu ermöglichen, wenn der 
Annehmende seinen Willen zur Annahme wirk-
sam bekundet hatte. Hingegen sollte in den hier 
in Rede stehenden Fällen die Annahme nach den 
für Minderjährige geltenden Vorschriften nur 
dann möglich sein, wenn auch der entsprechen-
de Antrag bei Gericht einging, bevor der Anzu-
nehmende volljährig wurde. 

34. Artikel 1 Nr. 36 (Erweiterung der Zuständigkeit 
des Familiengerichts) 

In Artikel 1 Nr. 36 ist nach dem Wort  „In" die An-
gabe „§ 1612 Abs. 2 Satz 2," einzufügen. 

Begründung 

Haben Eltern einem unverheirateten Kinde Un-
terhalt zu gewähren, so können sie gemäß § 1612 
Abs. 2 Satz 1 BGB bestimmen, in welcher A rt 

 und für welche Zeit im voraus der Unterhalt ge-
währt werden soll. Aus besonderen Gründen 
kann das Vormundschaftsgericht auf Antrag des 
Kindes die Bestimmung der Eltern ändern (§ 1612 
Abs. 2 Satz 2 BGB). 

Bereits für das geltende Recht ist von gewichti-
gen Stimmen darauf hingewiesen worden, daß 
zwar der gedankliche Zusammenhang dieser Be-
stimmung zu § 1666 BGB ebenso stark sei wie 
zum Unterhaltsrecht, jedoch de lege ferenda eine 
Zuweisung der entsprechenden Zuständigkeit an 
das Familiengericht wünschenswert sei (Palandt/ 
Diederichsen, BGB, 55. Auflage 1996, Rdnr. 21 zu 
§ 1612). Denn die Aufspaltung der gerichtlichen 
Zuständigkeit widersp richt der Prozeßökonomie: 
Das Unterhalt begehrende Kind muß zunächst 
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die Bestimmung der Eltern durch das Vormund-
schaftsgericht ändern lassen, bevor es Leistungs-
klage beim Prozeßgericht erheben kann. 

Nachdem im künftigen Recht die Zuständigkeit 
für Maßnahmen nach § 1666 BGB auf das Fami-
liengericht übergehen soll, erscheint es zwin-
gend, auch die Entscheidungen nach § 1612 
Abs. 2 Satz 2 BGB diesem Gericht zuzuweisen. 
Für die Beibehaltung der Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts ist jede Rechtfertigung ent-
fallen. 

35. Zu Artikel 1 Nr. 36 (Erweiterung der Zuständig-
keit des Familiengerichts) 

In Artikel 1 Nr. 36 ist nach der Angabe „ § 1631 
Abs. 3," die Angabe „§§ 1631 b, 1643 Abs. 1, 
§§ 1644, 1645," einzufügen. 

Begründung 

Im Bereich der elterlichen Sorge werden im we-
sentlichen die noch beim Vormundschaftsgericht 
bestehenden Zuständigkeiten auf das Familien-
gericht übertragen. Demgegenüber soll für die 
Genehmigung freiheitsentziehender Maßnah-
men bei der Unterbringung eines Kindes nach 
§ 1631 b und für bestimmte Rechtsgeschäfte die 
Genehmigungszuständigkeit beim Vormund-
schaftsgericht verbleiben. Eine solche Zuständig-
keit des Vormundschaftsgerichts in Teilbereichen 
mit den daraus sich ergebenden Abgrenzungs-
problemen zum Zuständigkeitsbereich des Fami-
liengerichts ist sachlich nicht geboten. Es ist nicht 
nachvollziehbar, daß das Familiengericht einer-
seits bei Gefahr für des Kindes Wohl alle erfor-
derlichen Maßnahmen auch als Einzelmaßnah-
men treffen kann, während die auch zur Vermei-
dung einer Kindeswohlgefährdung vorgesehe-
nen Genehmigungs- und Überwachungsfunktio-
nen für bestimmte Einzelgeschäfte und Handlun-
gen der sorgeberechtigten Eltern weiterhin vom 
Vormundschaftsgericht getroffen werden sollen. 

Sachlich ist es vielmehr erforderlich, alle mit den 
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu-
sammenhängenden Fragen, insbesondere dieje-
nigen Fragen, die mit der Ausübung der elterli-
chen Sorge im einzelnen zusammenhängen, dem 
Familiengericht zu übertragen. 

Im Bereich der elterlichen Sorge sollte eine ne-
beneinander bestehende Zuständigkeit des Fa-
miliengerichts und des Vormundschaftsgerichts 
vollständig aufgegeben werden. Diese Erwägun-
gen gelten neben dem vermögensrechtlichen Be-
reich insbesondere für die Genehmigung von 
Unterbringungen. Es handelt sich nicht nur um 
Unterbringungen in psychiatrischen Kliniken aus 
Gründen, die in der Person des Kindes liegen. 
Vielmehr überschneiden sich die Unterbrin-
gungsgründe vielfach mit Tatbeständen, die in 
der Person der Eltern begründet sind und den 
Bereich von § 1666 BGB fallen. Insoweit ist aber 
nunmehr die Zuständigkeit des Familiengerichts 
festgelegt. Es erscheint deshalb sachgerecht, 
dem Familiengericht auch die Zuständigkeit für 

die Genehmigung einer Unterbringung nach 
§ 1631 b BGB zuzuweisen. 

36. Zu Artikel 3 Nr. 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe ee 
(§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 14 - neu - GVG), 

Artikel 5 Nr. 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee 
(§ 621 Abs. 1 Nr. 11, 12 - neu - ZPO), 

Artikel 6 Nr. 23 (§ 70 Abs. 1 Satz 3 FGG) 

a) In Artikel 3 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe ee sind die Wörter „und 13" durch die 
Wörter „bis 14 " zu ersetzen und in § 23 b 
Abs. 1 Satz 2 

aa) in Nummer 13 am Ende der Punkt durch 
einen Strichpunkt zu ersetzen, 

bb) nach Nummer 13 folgende Nummer 14 an-
zufügen: 

„ 14. die Genehmigung einer Unterbrin-
gung eines Kindes, die mit Freiheits-
entziehung verbunden ist, gemäß 
§ 1631 b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs." 

b) In Artikel 5 Nr. 12 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe ee sind die Wörter „ 10 und 11" durch die 
Wörter „10 bis 12" zu ersetzen und in § 621 
Abs. 1 

aa) ist die Nummer 11 wie folgt zu fassen: 

„ 11. die Genehmigung einer Unterbrin-
gung eines Kindes, die mit Freiheits-
entziehung verbunden ist, gemäß 
§ 1631 b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs," 

bb) wird die bisherige Nummer 11 die 
Nummer 12. 

c) Artikel 6 Nr. 23 ist wie folgt zu fassen: 

,23. § 70 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a wird die An-
gabe „ 1705, " gestrichen. 

b) In Satz 3 werden nach dem Wo rt  „Un-
terbringungsmaßnahmen" die Wörter 
„mit Ausnahme solcher nach § 1631 b 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs" einge-
fügt.' 

Begründung 

Zu a) 

Die Unterbringung eines Kindes, die mit Frei

-

heitsentziehung verbunden ist, bedarf gemäß 
§ 1631 b BGB der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts. Da die Unterbringungsmaßnah-
men häufig mit Maßnahmen nach § 1666 BGB in 
Verbindung stehen, die in die Zuständigkeit des 
Familiengerichts fallen, erscheint es wegen des 
Sachzusammenhangs angemessen, dem Fami-
liengericht auch die Zuständigkeit für die Ge-
nehmigung einer Unterbringung nach § 1631 b 
BGB zuzuweisen. 
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Die einheitliche Zuständigkeit beim Familienge-
richt für die Maßnahmen nach § 1631 b und 
§ 1666 BGB bietet wegen der Sachnähe so viele 
Vorteile, daß dem Familiengericht die Einarbei-
tung in das Unterbringungsverfahren zugemutet 
werden kann. Durch die Beschränkung auf die 
Verfahren nach § 1631 b BGB wird vermieden, 
daß bezüglich der unter Vormundschaft oder 
Pflegschaft stehenden minderjährigen Kinder, 
für die die Zuständigkeit nach dem Entwurf beim 
Vormundschaftsgericht verbleibt, eine Aufspal-
tung der Zuständigkeiten zwischen Familienge-
richt und Vormundschaftsgericht entsteht. 

Zu b) und c) 

Folgeänderungen. 

37. Zu Artikel 4 Nr. 4 a - neu - (§ 14 Abs. 1 Nr. 9 - 
neu - RPflG) 

In Artikel 4 ist nach Nummer 4 folgende Num-
mer 4 a einzufügen: 

,4 a. Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 
eingefügt: 

„9. die Ersetzung der Zustimmung eines ge-
setzlichen Vertreters zu der Sorgeerklä-
rung eines beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils gemäß § 1626 c Abs. 2 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs; " ' 

Begründung 

Gemäß § 1626 c Abs. 2 Satz 1 BGB bedarf die Sor-
geerklärung eines beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils der Zustimmung seines gesetzlichen 
Vertreters. Gemäß Absatz 2 Satz 3 hat das Vor-
mundschaftsgericht die Zustimmung zu ersetzen, 
wenn die Sorgeerklärung dem Wohl dieses El-
ternteils nicht widerspricht. Wie bei der Zustim-
mung zur Eheschließung oder zum Scheidungs-
antrag sollte auch die Ersetzung der Zustimmung 
zur Sorgeerklärung dem Richtervorbehalt des 
§ 14 Rechtspflegergesetz unterfallen. 

38. Zu Artikel 5 Nr. 3 (§ 93 c Abs. 2 ZPO) 

In Artikel 5 Nr. 3 ist § 93 c Abs. 2 zu streichen. 

Begründung 

Die Vorschrift ermöglicht die Auferlegung der 
Kosten auf die Mutter eines Kindes, obwohl diese 
Möglichkeit im heutigen Recht nicht vorhanden 
ist und auch heute Äußerungen oder Nichtäuße-
rungen der Mutter eine Klage veranlassen kön-
nen, ohne daß in der Praxis ein zwingendes Be-
dürfnis für eine ergänzende Kostenregelung er-
kennbar geworden ist. Zudem zwingt die Vor-
schrift zur Motivforschung in Intimbereichen, so 
daß ihre praktische Handhabbarkeit begrenzt 
sein dürfte. 

39. Zu Artikel 5 Nr. 9 a - neu - (§ 613 Abs. 1 Satz 2 - 
neu - ZPO) und Nr. 17 (§ 622 Abs. 2 Satz 1 ZPO) 

Artikel 5 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nach Nummer 9 ist folgende Nummer 9a ein-
zufügen: 

,9 a. In § 613 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender 
Satz eingefügt: 

„Sind gemeinsame minderjährige Kinder 
vorhanden, hört das Gericht die Ehegatten 
auch zur elterlichen Sorge an und weist 
auf bestehende Möglichkeiten der Bera-
tung durch die Beratungsstellen und Dien-
ste der Träger der Jugendhilfe hin.” ' 

b) In Nummer 17 ist § 622 Abs. 2 Satz 1 wie folgt 
zu fassen: 

„Die Antragsschrift muß vorbehaltlich des 
§ 630 Angaben darüber enthalten, ob 

1. gemeinschaftliche minderjährige Kinder 
vorhanden sind, 

2. Familiensachen der in § 621 Abs. 2 Satz 1 
bezeichneten Art  anderweitig anhängig 
sind. " 

Begründung 

Zu a) 

Die Neufassung der §§ 1671 BGB, 623 ZPO be-
wirkt, daß das Gericht über die Regelung der el-
terlichen Sorge in Scheidungsverfahren nur noch 
auf Antrag einer Partei zu entscheiden hat. Stellt 
kein Elternteil einen Antrag, bleibt die gemein-
same Sorge bestehen. Die hierdurch gestärkte 
Verantwortung der Eltern setzt aber voraus, daß 
diese das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder im 
Scheidungsverfahren nicht aus dem Blick verlie-
ren, sondern sich bewußt und in Kenntnis der 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten entschei-
den, ob sie von einem Antrag auf Sorgerechtsre-
gelung absehen. Das Gericht muß daher - auch 
wenn eine Entscheidung von Amts wegen vorbe-
haltlich schwerwiegender Interventionsgründe 
im Sinne von §§ 1666, 1666´a BGB nicht mehr vor-
gesehen ist - zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt der mündlichen Verhandlung die Frage 
des Sorgerechts mit den Parteien erörtern. Es hat 
sie insbesondere über die rechtlichen Folgen ih-
rer jeweiligen Entscheidung, einen Antrag zu 
stellen oder hiervon abzusehen, aufzuklären und 
sie auf weitere Beratungsmöglichkeiten durch öf-
fentliche oder freie Träger der Jugendhilfe (§ 17 
SGB VIII) hinzuweisen. Nur so kann gewährlei-
stet werden, daß die Eltern die künftige Gestal-
tung des Sorgerechts nicht aus vordergründigen 
Motiven im Scheidungsverfahren ausklammern, 
sondern zur Wahrung des Kindeswohls eine be-
wußte Entscheidung für den Fortbestand der ge-
meinsamen Sorge oder für den Wunsch nach ei-
ner gerichtlichen Regelung treffen. 
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Hierdurch wird zugleich sichergestellt, daß das 
Gericht die notwendigen Informationen erhält, 
sollte im Einzelfall zur Wahrung des Kindeswohls 
aufgrund schwerwiegender Interventionsgründe 
die Einleitung eines Verfahrens von Amts wegen 
erforderlich werden. 

Die Erweiterung der richterlichen Anhörung um 
die elterliche Sorge begründet über die Gebühr 
nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO hinaus keine wei-
teren anwaltlichen Gebührenansprüche und er-
höht auch den Streitwert des Verfahrens nicht. 

Zu b) 

Durch die Beibehaltung der obligatorischen An-
gaben in der Antragsschrift, ob gemeinsame Kin-
der vorhanden sind, wird dem Gericht ermög-
licht, seiner Anhörungs- und Hinweispflicht 
nachzukommen. 

40. Zu Artikel 5 Nr. 18 (§ 623 Abs. 2, 5 ZPO) 

In Artikel 5 Nr. 18 sind in § 623 

a) in Absatz 2 

aa) in Satz 1 nach dem Wort  „Familiensachen" 
die Wörter „ , in denen eine Entscheidung 
für den Fall der Scheidung zu treffen ist," 
einzufügen, 

bb) Sätze 2 bis 4 zu streichen, 

b) Absatz 5 wie folgt zu fassen: 

„ (5) Die vorstehenden Vorschriften gelten 
auch für Verfahren, die nach § 621 Abs. 3 an 
das Gericht der Ehesache übergeleitet worden 
sind, soweit eine Entscheidung für den Fall 
der Scheidung zu treffen ist." 

Begründung 

Zu a) 

aa) 

Die in § 623 Abs. 2 Satz 1 ZPO-E bezeichneten 
Familiensachen (elterliche Sorge, Umgang, Her-
ausgabe des Kindes) sollten ebenso wie die in 
§ 623 Abs. 1 Satz 1 ZPO-E genannten Antrags-
verfahren nur dann zu Folgesachen werden, 
wenn der Antragsteller ausdrücklich im Wege 
eines bedingten Antrags eine Entscheidung für 
den Fall der Scheidung begehrt. Da eine be-
dingte Antragstellung nach allgemeinen verfah-
rensrechtlichen Grundsätzen nicht zulässig ist 
(vgl. RGZ 144, 71, 72; Baur, Freiwillige Gerichts-
barkeit, 1955, § 21 II 2 b), muß die für Folge-
sachen zu eröffnende Ausnahme ebenso wie in 
§ 623 Abs. 1 Satz 1 ZPO-E auch in Absatz 2 durch 
die vorgeschlagene Ergänzung des Satzes 1 aus-
drücklich zugelassen werden. 

Der Vorschlag des Entwurfs, in den in § 623 
Abs. 2 Satz 1 ZPO-E bezeichneten Verfahren nur 
eine unbedingte Antragstellung zu gestatten, die 
Sache aber dennoch ungeachtet eines möglicher-
weise entgegenstehenden Willens des Antrag-
stellers zur Folgesache werden zu lassen, wenn 

zeitgleich eine Scheidungssache anhängig ist 
oder wird, überzeugt nicht. Dem Antragsteller 
würde dadurch ohne ersichtlichen Grund die 
Möglichkeit vorenthalten, sein Verfahrensziel in 
für das Gericht verbindlicher Weise zu bestim-
men. In Fällen, in denen es dem Ehegatten trotz 
anhängiger Scheidungssache ausschließlich um 
einen unbedingten Antrag auf umgehende Ent-
scheidung in einem selbständigen Sorgerechts-, 
Umgangs- oder Herausgabeverfahren geht, wür-
de ihm durch eine gesetzliche Umwandlung zur 
Folgesache Anwaltszwang aufgenötigt (§ 78 
Abs. 2 Nr. 1 ZPO), das Verfahren infolge Verkop-
pelung mit der Scheidungssache (§ 623 Abs. 1 
Satz 1 ZPO) verzögert und eine Entscheidung 
nur dann getroffen, wenn das Gericht dem Schei-
dungsantrag stattgibt. Um diesen Folgen entge-
genzuwirken, müßte der Antragsteller einen An-
trag auf Ablehnung des gegen seinen Willen zur 
Folgesache gewordenen Verfahrens von der 
Scheidungssache stellen (§ 623 Abs. 2 Sätze 2 bis 
4 ZPO-E). Im Fall der Abweisung oder Zurück-
nahme des Scheidungsantrags müßte er beantra-
gen, ihm die Fortführung des zur Folgesache ge-
wordenen Verfahrens als selbständige Familien-
sache zu gestatten (§ 626 Abs. 2, § 629 Abs. 2 
ZPO). Um derartige Unzuträglichkeiten und Ver-
fahrenserschwernisse zu vermeiden, sollte es 
auch in § 623 Abs. 2 Satz 1 ZPO-E bei einer kla-
ren Trennung zwischen selbständigen Familien-
sachen und Folgesachen bleiben. 

bb) 

Als Folge der Änderung zu aa) sind besondere 
Regelungen über die Abtrennung einer Folgesa-
che mit dem Ziel, ihre Fortführung als selbständi-
ge Familiensache zu ermöglichen, entbehrlich. 

Zu b) 

Folge der Änderung zu a). 

41. Zu Artikel 6 Nr. 1 (§ 33 Abs. 1 FGG) 

Artikel 6 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen: 

,1. In § 33 wird 

a) in Absatz 1 nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt: 

„Dies gilt nicht für die Verpflichtungen, die 
sich aus dem Umgangsrecht des Kindes ge-
mäß den §§ 1684, 1685 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches ergeben." 

b) in Absatz 2 nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt: 

„ ... (wie Gesetzentwurf) ... " 

Begründung 

Die vorgeschlagene Änderung ist durch die Er-
gänzung der §§ 1684, 1685 BGB des Gesetzent-
wurfs bedingt, derzufolge auch das Recht des 
Kindes auf Umgang mit seinen Eltern, Großel-
tern, Geschwistern sowie nahestehenden Dritten 
im Gesetz seinen Platz finden und mit einem An- 
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tragsrecht des Kindes, welches das 14. Lebens-
jahr vollendet hat, verbunden sein sollte. Die vor-
stehende Einfügung in § 33 Abs. 1 FGG schließt 
die Festsetzung eines Zwangsgeldes gegen den-
jenigen aus, der die auf Antrag des Kindes er-
gangene Verfügung des Gerichts nicht beachtet, 
Zwangsmittel erscheinen in diesem Zusammen-
hang nicht angemessen, da sie insbesondere das 
Eltern-Kind-Verhältnis, naturgemäß aber auch 
die Beziehung zu den sonst nach § 1685 BGB-E 
in Frage kommenden nahestehenden Dritten 
schwer belasten würden. Dies gilt sowohl im Ver-
hältnis zu demjenigen, mit dem das Kind den 
Umgang erstrebt, wie auch bezüglich dessen, der 
das Kind unter Umständen an der Ausübung sei-
nes Umgangsrechts hinde rt . 

42. Zu Artikel 6 Nr. 2 a - neu - (§ 36 Abs. 1 und 2 
FGG) 

In Artikel 6 ist nach Nummer 2 folgende 
Nummer 2 a einzufügen: 

,2 a. In § 36 Abs. 1 und 2 werden jeweils das Wo rt 
 „Wohnsitz" durch die Wörter „gewöhnlichen 

Aufenthalt" und das Wort  „Wohnsitzes" je-
weils durch die Wörter „gewöhnlichen Auf-
enthaltes" ersetzt.' 

Begründung 

Bei der Festlegung der örtlichen Zuständigkeit 
des Vormundschaftsgerichts wird, gemäß § 36 
Abs. 1 und 2 BGB an den Wohnsitz des Mündels 
angeknüpft. Dies führt jedoch in der gerichtli-
chen Praxis nicht selten zu Zuständigkeitsstrei-
tigkeiten, weil sich der Wohnsitz des Mündels 
nicht eindeutig feststellen läßt. Zweifel treten im-
mer dann auf, wenn das Mündel nicht beim Sor-
gerechtsberechtigten wohnt und daher fraglich 
ist, ob nach wie vor der abgeleitete Wohnsitz ge-
mäß § 11 Satz 1 BGB besteht oder bereits ein 
neuer Wohnsitz gemäß § 11 Satz 3 i. V. m. §§ 7 
und 8 BGB begründet worden ist. Deshalb sollte 
entsprechend der Regelung in Betreuungssachen 
gemäß § 65 FGG in erster Linie auf den gewöhn-
lichen Aufenthalt des Mündels abgestellt wer-
den. Damit wird auch eine Übereinstimmung mit 
den Regelungen für die örtliche Zuständigkeit 
des Jugendamtes bei bestellter Pflegschaft oder 
Vormundschaft in § 87 c Abs. 3 SGB VIII erreicht, 
weil diese ebenfalls an den gewöhnlichen Auf-
enthalt des Kindes oder Jugendlichen anknüp-
fen. 

43. Zu Artikel 6 Nr. 7 (§ 50 FGG) 

In Artikel 6 ist die Nummer 7 zu streichen. 

Begründung 

Für eine besondere Regelung der Verfahrens-
pflegschaft für minderjährige Kinder besteht kein 
Bedürfnis. Das Gesetz über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit enthält vielfälti-
ge Vorkehrungen, um den Kindesinteressen im 
Sorgerechtsverfahren auch dann Geltung zu ver-
schaffen, wenn die Eltern wegen entgegenste

-

hender Eigeninteressen nicht dazu imstande sind 
(Amtsermittlungsgrundsatz, persönliche Anhö-
rung des Kindes, Anhörung des Jugendamts, 
Hinzuziehung von Sachverständigen, Beschwer-
derecht für Minderjährige über 14 Jahren). Daß 
es bislang trotz dieser umfassend auf das Kindes-
wohl ausgerichteten Verfahrensgestaltung zu 
Defiziten bei der Berücksichtigung des Kindesin-
teresses gekommen sei, legt die Entwurfsbegrün-
dung weder substantiiert dar, noch führt sie 
rechtstatsächliche Belege dafür an. Es soll nicht 
bestritten werden, daß es Einzelfälle geben kann, 
in denen die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
ausnahmsweise geboten ist. Derartige Fälle sind 
jedoch nach den Erfahrungen der gerichtlichen 
Praxis selten. Sie können mit Hilfe der § 1629 
Abs. 2 Satz 3, § 1796 Abs. 2, § 1909 BGB ange-
messen bewältigt werden. 

Der Vorschlag des Entwurfs würde die Verfah-
renssituation minderjähriger Kinder nicht nen-
nenswert verbessern. Er würde jedoch durch die 
weite Fassung des § 50 Abs. 1 FGG-E die Regel-
fallbeispiele des § 50 Abs. 2 FGG-E und den 
Rechtfertigungszwang für den Richter zu zahlrei-
chen unnötigen Pflegerbestellungen führen. Dies 
würde zusätzliche Belastungen für das gerichtli-
che Verfahren und nicht unerhebliche Kosten für 
die Staatskasse und die Verfahrensbeteiligten 
bedeuten. Die Erfahrungen mit dem Betreuungs-
gesetz haben gezeigt, daß von Verfahrenspfle-
gern nur in seltenen Fällen ein wesentlicher Bei-
trag zur Wahrung der Rechte des Betroffenen er-
wartet werden kann. 

44. Zu Artikel 6 Nr. 11 (§ 52 a FGG) 

In Artikel 6 Nr. 11 ist § 52 a zu streichen. 

Als Folge ist 

a) der Einleitungssatz zu Artikel 6 Nr. 11 wie 
folgt zu fassen: 

„Nach § 51 wird folgender § 52 eingefügt:". 

b) Artikel 9 Nr. 3 zu streichen. 

Begründung 

Zu a) 

Ein eingehend geregeltes, formalisiertes Vermitt-
lungsverfahren bei Streitigkeiten der Eltern über 
den Umgang mit dem gemeinschaftlichen Kind 
erscheint entbehrlich. Das geltende Recht bietet 
Spielraum für eine Vermittlungstätigkeit des Fa-
miliengerichts entweder vor Anordnung von 
Vollstreckungsmaßnahmen gemäß § 33 FGG 
oder vor einer Entscheidung über einen Antrag 
auf Änderung einer bestehenden Umgangsrege-
lung. Das Gericht wird diese Möglichkeit auch 
nutzen, ohne daß es dazu eines neuen Verfahrens 
bedürfte. 

Das kompliziert ausgestaltete Verfahren nach 
§ 52 a FGG-E wird der Situation der betroffenen 
Kinder nicht gerecht. Die Realisierung des Um-
gangs mit dem nichtsorgeberechtigten Elternteil 
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wird unnötig verzögert, weil dem uneinsichtigen 
Elternteil hierdurch die Möglichkeit eröffnet 
wird, den Umgang sanktionslos mit Hilfe eines 
weiteren gerichtlichen Verfahrens hinauszu-
schieben. Dies bewirkt nur eine weitere Entfrem-
dung zwischen dem Kind und dem nichtsorgebe-
rechtigten Elternteil. 

Im übrigen könnten Art  und Umfang der im Ent-
wurf vorgesehenen Regelung unberechtigte Er-
wartungen von Beteiligten an die Einschaltung 
des Gerichts wecken: Zum einen kann das Ge-
richt die Mitwirkung eines sich der Vermittlung 
verweigernden Elternteils nicht erzwingen. Zum 
anderen könnten Eltern versucht sein, sich bei 
auftretenden Schwierigkeiten nicht mehr zu-
nächst selbst um eine Lösung zu bemühen, son-
dern sofort eine gerichtliche Vermittlung zu for-
dern. Die Vorschrift würde daher voraussichtlich 
zu einer nicht vertretbaren zusätzlichen Bela-
stung der Familiengerichte führen, ohne daß sie 
die Aussicht auf über die Möglichkeiten des gel-
tenden Rechts hinausreichende erfolgreiche Ver-
mittlungsergebnisse eröffnen könnte. 

Zu b) 

Folgeänderung. 

45. Zu Artikel 10 Nr. 4 (Artikel ... [223] EGBGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren dafür Sorge zu tragen, daß für 
Väter der vor dem 1. Juli 1949 geborenen nicht-
ehelichen Kinder weiterhin die Möglichkeit be-
steht (wie dies bislang im Wege der Legitimation 
möglich ist), ihren Kindern die Stellung gesetzli-
cher Erben zu verschaffen. 

Begründung 

Der Entwurf eines Erbrechtsgleichstellungsge-
setzes (BT-Drucksache 13/4183) bleibt bei der 
Grundentscheidung des Nichtehelichengesetzes, 
daß für die erbrechtlichen Verhältnisse eines vor 
dem 1. Juli 1949 geborenen nichtehelichen Kin-
des und seiner Abkömmlinge zu dem Vater und 
dessen Verwandten die bisher geltenden Vor-
schriften maßgebend sind, diese Kinder also kein 
gesetzliches Erbrecht haben; nur im Wege der 
Legitimation konnten diese Kinder ehelich und 
damit auch gesetzliche Erben werden. 

Da der Entwurf des Kindschaftsrechtsreformge-
setzes die Unterschiede im Recht ehelicher und 
nichtehelicher Kinder beseitigen wi ll, bedarf es 
künftig keiner statusändernden Vorschriften 
über die Legitimation mehr (Artikel 1 Nr. 37). Für 
die Väter der vor dem 1. Juli 1949 geborenen 
nichtehelichen Kinder muß aber weiterhin eine 
Möglichkeit bestehen, ihren Kindern die gesetz-
liche Erbenstellung zukommen zu lassen. 

46. Zu Artikel 11 Nr. 3 (§ 17 Abs. 1 und 2 SGB VIII) 

In Artikel 11 ist die Nummer 3 wie folgt zu fas-
sen: 

,3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Mütter und Väter haben im Rahmen 
der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in 
Fragen der Pa rtnerschaft, wenn sie für ein 
Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen ha-
ben oder tatsächlich sorgen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Im Falle der Trennung oder Scheidung 
sind Eltern unter angemessener Beteiligung 
des betroffenen Kindes oder Jugendlichen 
bei der Entwicklung eines einvernehmlichen 
Konzepts für die Wahrnehmung der elterli-
chen Sorge zu unterstützen; dieses Konzept 
kann auch als Grundlage für die richterliche 
Entscheidung über die elterliche Sorge nach 
der Trennung oder Scheidung dienen. " ' 

Begründung 

Die Neuordnung der elterlichen Sorge ist geprägt 
von mehr Elternautonomie bei der Ausgestaltung 
der sorgerechtlichen Verhältnisse; sie ist damit 
offen für unterschiedliche Sorgekonstellationen. 
Die praktische Handhabung entsprechender Ge-
staltungsmöglichkeiten erfordert den Ausbau 
und die Qualifizierung des vorhandenen Bera-
tungsangebots der Jugendhilfe. Dem hohen Be-
ratungsbedarf von Eltern soll dadurch Rechnung 
getragen werden, daß die Beratung in Fragen 
der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach 
§ 17 SGB VIII - wie schon die Beratung bei der 
Ausübung der Personensorge oder des Um-
gangsrechts (§ 18 Abs. 1 und 4 SGB VIII) - nicht 
nur als Soll-Leistung, sondern als Anspruchslei-
stung ausgestaltet wird. 

Da in der Praxis im Rahmen der Trennungs- und 
Scheidungsberatung trotz § 8 Abs. 1 SGB VIII die 
Beteiligung der von der Trennung und Schei-
dung der Eltern betroffenen Kinder und Jugend-
lichen unterschiedlich gehandhabt wird und 
großteils unterbleibt, sollte in § 17 Abs. 2 
SGB VIII deren Beteiligung bei der Erarbeitung 
außergerichtlicher Sorgepläne und von Sorge-
rechtskonzepten für gerichtliche Verfahren 
grundsätzlich verpflichtend vorgesehen werden. 

47. Zu Artikel 11 Nr. 10 (§ 58 a SGB VIII) 

In Artikel 11 ist die Nummer 10 zu streichen. 

Als Folge sind 

- in Artikel 1 Nr. 9 § 1626 d Abs. 2 zu streichen; in 
Absatz 1 entfällt die Absatzbezeichnung „ (1) ". 

- in Artikel 11 Nr. 13 Buchstabe c zu streichen. 

Begründung 

Eine schriftliche Auskunft des Jugendamtes über 
die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen ist nicht 
geeignet nachzuweisen, daß die Mutter die allei-
nige elterliche Sorge - und damit vor allem die 
Vertretungsbefugnis für das Kind - hat. Der mit 
einer solchen Auskunft allein mögliche Nach-
weis, daß zum Zeitpunkt ihrer Erteilung keine 
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Sorgeerklärungen nach § 1626 Abs. 1 Nr. 1 BGB-E 
vorlagen und daher keine gemeinsame Sorge 
beider Eltern bestand, läßt die Möglichkeit unbe-
rücksichtigt, daß die Mutter die alleinige elter-
liche Sorge durch einen anderen Rechtsakt (z. B. 
durch gerichtliche Entziehung des Sorgerechts) 
verloren hat. 

Da Sorgeerklärungen zudem jederzeit - auch 
nach Erteilen einer solchen Auskunft - abgege-
ben werden können, wäre damit zu rechnen, daß 
Mütter wiederholt anlaßbezogen die Erteilung 
aktueller Auskünfte verlangen würden. 

Die Registrierung der Sorgeerklärungen und das 
Verfahren der Auskunftserteilung (vgl. die in 
Artikel 1 Nr. 9 zu § 1626 d Abs. 2 BGB und in 
Artikel 11 Nr. 13 Buchstabe c zu § 87 c Abs. 6 
SGB VIII vorgeschlagenen Regelungen) würden 
die Jugendämter mit einem hohen Verwaltungs-
aufwand belasten und im Jugendhilfebereich 
neue Kosten verursachen. Der hohe Aufwand 
steht in keinem Verhältnis zum eingeschränkten 
Nutzen der Auskunft im Rechtsverkehr. 

48. Zu Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe b (§ 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 SGB VIII) 

In Artikel 11 Nr. 11 ist Buchstabe b wie folgt zu 
fassen: 

„b) Nummer 5 wird aufgehoben. " 

Begründung 

Namensrechtliche Angelegenheiten sind origi-
näre Aufgaben der Standesämter. Jugendämter 
sind damit bislang nur am Rande befaßt und ver-
fügen daher nicht über das notwendige Fachwis-
sen. Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe b BGB-E, der 
einen erheblichen Aufgabenzuwachs für die 
Jugendämter bedeuten würde, ist aus diesem 
Grunde ersatzlos zu streichen und § 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 SGB VIII aufzuheben. 

49. Zu Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe c (§ 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 7 SGB VIII) 

In Artikel 11 Nr. 11 ist Buchstabe c wie folgt zu 
fassen: 

,c. Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. die Verzichtserklärung des Vaters in die 
Übertragung der Sorge (§ 1747 Abs. 3 Nr. 3 
BGB) zu beurkunden, " ' 

Begründung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, 
da die Möglichkeit der Adoption des leiblichen 
Kindes durch den Vater, der mit der Mutter nicht 
verheiratet ist, durch den Gesetzentwurf abge-
schafft werden soll (vgl. Streichung von § 1741 
Abs. 3 in Artikel 1 Nr. 24 Buchstabe b); statt des-
sen soll ihm die Möglichkeit der Übertragung der 
Sorge eingeräumt werden (§ 1672 Abs. 1 BGB 

des Gesetzentwurfs), auf die in § 1747 Abs. 3 Nr. 2 
und 3 BGB verwiesen wird. 

50. Zu Artikel 11 Nr. 14 Buchstabe c (§ 90 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 SGB VIII) 

In Artikel 11 Nr. 14 ist Buchstabe c zu streichen. 

Begründung 

Die Regelung des sog. beschützten Umgangs in 
§ 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB-E wird begrüßt. Die Er-
hebung von Teilnahmebeiträgen ist in gesetzes-
systematischer Hinsicht verfehlt und dürfte dar-
über hinaus auf Umsetzungsprobleme in der Pra-
xis stoßen. Die Regelung nach § 90 SGB VIII er-
faßt die kostenmäßige Beteiligung an freiwillig in 
Anspruch genommenen allgemeinen Förde-
rungsangeboten der Jugendhilfe. Die Kostenbe-
teiligung an gerichtlich angeordneten Schutz-
maßnahmen paßt nicht in diesen Rahmen. Ferner 
ist fraglich, wer Adressat dieser Regelung sein 
soll. In der Begründung des Gesetzentwurfs wird 
der Umgangsberechtigte genannt. Dieser wird 
jedoch in der Regel bereits das Angebot des be-
schützten Umgangs gar nicht wünschen, auch 
wenn es ihm gerichtlich auferlegt wurde, da er ja 
in den überwiegenden Fällen allein mit dem 
Kind umgehen will. Der betreuende Elternteil 
wiederum wird in den Fällen des beschützten 
Umgangs ganz überwiegend ohnehin gegen den 
Umgang des anderen Elternteils mit dem Kind 
eingestellt sein bzw. keine Veranlassung für das 
Erfordernis des beschützten Umgangs (und da-
mit die Entstehung der Kosten) gegeben haben. 
Häufig wird auch die Verursachung der Schwie-
rigkeiten (und damit des Erfordernisses des be-
schützten Umgangs) schwer ermittelbar sein. In 
der Praxis des beschützten Umgangs gibt es 
nicht nur Fälle des vermuteten sexuellen Miß-
brauchs bzw. der Entführungsabsicht ins Aus-
land, sondern im Vordergrund stehen vor allem 
sonstige verhärtete Konfliktfälle zwischen den 
Ehegatten. Hier ist zu befürchten, daß die Erhe-
bung von Teilnahmebeiträgen die Situation noch 
zusätzlich verschärft, zu Ungerechtigkeiten führt 
und auf große Schwierigkeiten stößt. 

51. Zu Artikel 12 § 7 a - neu - (Artikel 7 § 3 Familien-
namensrechtsgesetz) 

In Artikel 12 ist nach § 7 folgender § 7 a einzufü-
gen: 

,§ 7 a 
Änderung des Gesetzes zur Neuordnung 

des Familiennamensrechts 

Artikel 7 § 3 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Familiennamensrechts vom 16. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2054) wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
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b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Hat ein eheliches Kind, das zwischen 
dem 29. März 1991 und dem 31. März 1994 
geboren wurde und dessen Eltern keinen Ehe-
namen führen, einen aus dem Familiennamen 
des Vaters und der Mutter zusammengesetz-
ten Doppelnamen wirksam erhalten, so gilt 
diese Namensbestimmung für weitere ge-
meinschaftliche Kinder der Ehegatten, die 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gebo-
ren sind oder werden, sofern die Ehegatten 
nicht von dem Recht nach Absatz 1 Gebrauch 
gemacht haben. " ' 

Begründung 

Artikel 7 § 3 Familiennamensrechtsgesetzes er-
öffnet den Eltern nur die Möglichkeit, den Ge-
burtsnamen eines vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes geborenen Kindes, das einen aus den 
Familiennamen der Mutter und des Vaters zu-
sammengesetzten Doppelnamen hat, entspre-
chend §§ 1616, 1616 a BGB . neu zu bestimmen. 

In Fällen, in denen die Eltern davon abgesehen 
haben,- den Namen des Kindes neu zu bestim-
men, sieht das Gesetz keine Übergangsregelung 
vor, welchen Namen die nach Inkrafttreten des 
Gesetzes geborenen Geschwister erhalten sollen. 
Um diesen Eltern die Möglichkeit zu eröffnen, 
den bei der Geburt des ersten Kindes gewählten 
zulässigen Doppelnamen auf weitere Kinder der 
Ehe zu erstrecken, die nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes geboren worden sind oder werden, 
soll eine entsprechende Übergangsregelung ge-
schaffen werden. 

Die bisher bekannt gewordene oberlandesge-
richtliche Rechtsprechung (OLG Stuttga rt, Be-
schluß vom 21. August 1995 - 8 W 177/95, FG 
Prax 1995, 233; BayObLG, Beschluß vom 7. Sep-
tember 1995 - 1 Z BR 53/95, FG Prax 1995, 
S. 234; OLG Hamm, Beschluß vom 1. März 1995 - 
15 W 1/95, NJW 1995, S. 1908; OLG Oldenburg, 

Beschluß vom 24. Oktober 1994 - S W 145/94, 
NJW 1995 S. 537) verweigert den Eltern die Mög-
lichkeit, den Doppelnamen auf ein nach Inkraft-
treten des Familiennamensrechtsgesetzes gebo-
renes gemeinschaftliches Kind zu übertragen. 
Derzeit sind hierzu beim Bundesverfassungsge-
richt mehrere Verfassungsbeschwerden anhän-
gig. Folge ist, daß Geschwister unterschiedliche 
Nachnamen haben. 

Der neu eingefügte Absatz 2 eröffnet dem betref-
fenden Personenkreis die Möglichkeit, den bei 
der Geburt des ersten Kindes gewählten Doppel-
namen auf dessen vollbürtige Geschwister zu er-
strecken, wie dies auch in j 1616 Abs. 2 Satz 3 
BGB vorgesehen ist. 

Die Ergänzung steht auch nicht mit der Intention 
des Familiennamensrechtsgesetzes, Doppelna-
men weitestgehend zu vermeiden, in Wider-
spruch, da nur für einen beschränkten Personen-
kreis die Möglichkeit eröffnet wird, von dieser 
Regelung Gebrauch zu machen. 

52. Zu Artikel 12 (Änderung sonstigen Bundes-
rechts) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren  zu prüfen, ob und inwieweit 
auch bei Vorschriften des Staatsangehörigkeits-
rechts Änderungsbedarf besteht. 

Begründung 

Wichtige Änderungen des Entwurfs, insbesonde-
re die Gleichstellung ehelicher und nichteheli-
cher Kinder sowie die Abschaffung der Legitima-
tion, können auch Einfluß auf Vorschriften des 
Staatsangehörigkeitsrechts haben. Da mit einer 
umfassenden Reform des Staatsangehörigkeits-
rechts jedenfalls bis zum Inkrafttreten der Reform 
des Kindschaftsrechts nicht gerechnet werden 
kann, sollte geprüft werden, inwieweit die durch 
die Reform des Kindschaftsrechts veranlaßten 

Änderungen bereits in diesem Entwurf vorge-
nommen werden können. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des 
Bundesrates wie folgt Stellung: 

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nr. 1- § 1599 Abs. 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

§ 1599 Abs. 2 BGB in der Fassung des Regierungs-
entwurfs beruht nicht zuletzt auf der Erwägung, daß 
dem Kind nicht durch bloße Erklärungen ein Vater 
im Rechtssinne genommen werden kann, wenn nicht 
gleichzeitig ein anderer Mann die Vaterstellung 
übernimmt. Nur unter der letztgenannten Vorausset-
zung ist es hinnehmbar, auch ohne gerichtliche Klä-
rung der Abstammungsverhältnisse vom Prinzip der 
klaren rechtlichen Zuordnung eines Kindes zum Ehe-
mann der  Mutter abzuweichen. Nach dem Vorschlag 
des Bundesrates werden demgegenüber die Interes-
sen des Kindes gegenüber den Interessen der Mutter 
und des Erzeugers an der Nichtklärung der wirkli-
chen Abstammungsverhältnisse zu sehr vernachläs-
sigt. 

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nr. 1- §§ 1600 ff. BGB) 

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung zu ei-
ner ergänzenden Vorschrift hinsichtlich des Rechts 
des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung. Dieses 
Recht wird durch die Vorschläge des Entwurfs aus- 
reichend gewahrt. 

Dabei ist zu unterscheiden: 

Besteht eine Vaterschaft nach §§ 1592, 1593 BGB-E, 
so wird dem Recht auf Kenntnis der Abstammung 
durch erweiterte Anfechtungsmöglichkeiten nach 
§§ 1600 ff. BGB-E Rechnung getragen. 

Besteht keine Vaterschaft nach §§ 1592, 1593 BGB-E, 
so kann das Kind, dessen Mutter Angaben zu seinem 
Erzeuger verweigert, nach inzwischen gefestigter 
und vom Bundesverfassungsgericht nicht beanstan-
deter Rechtsprechung (Kammerbeschluß vom 18. Ja-
nuar 1988, NJW 1988, 3010) gerichtlich Auskunft 
über den leiblichen Vater verlangen. Hierbei sind je-
doch die grundgesetzlich geschützten Rechte der 
Mutter und des Kindes gegeneinander abzuwägen, 
wobei grundsätzlich die Kindesinteressen auf Grund 
der Wertentscheidung des Verfassungsgebers vor-
rangig sind. 

Ist ein Kind adoptiert worden, so steht ihm schon 
heute ab Vollendung des sechzehnten Lebensjahres 
ein Einsichtsrecht in seinen Geburteneintrag nach 
§ 61 Abs. 2 Satz 1 PStG zu. 

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nr. 1- § 1600 Abs. 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird unter der Voraussetzung zuge

-

stimmt, daß die  Anwendung des § 1600 b Abs. 5 

BGB-E auf das Anfechtungsrecht der Mutter ausge-
schlossen wird (siehe Gegenäußerung zu Nummer 5). 
Dieser Ausschluß wird in aller Regel zur Folge ha-
ben, daß die Mutter von ihrem Anfechtungsrecht nur 
innerhalb der ersten zwei Lebensjahre des Kindes 
Gebrauch machen kann. Innerhalb dieses Zeitraums 
können sich persönliche Bindungen des Kindes zum 
Scheinvater noch nicht in einem solchen Maße ent-
wickeln, daß ein etwa vorhandenes Interesse des 
Kindes am Fortbestand der Vaterschaft das Anfech-
tungsinteresse der Mutter überwiegen könnte. 

Als Folge der Streichung des Absatzes 2 ist die Ab-
satzbezeichnung „(1)" in § 1600 BGB-E ebenfalls zu 
streichen. 

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nr. 1- § 1600 Abs. 3 - neu - 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Es empfiehlt sich nicht, den Ausschluß der Anfech-
tung als isolierte Rechtsfolge einer konsentierten he

-

terologen Insemination gesetzlich zu regeln. Es be-
dürfte insoweit einer vorrangigen Klärung schwieri-
ger Rechtsfragen, etwa zur Zulässigkeit einer solchen 
Maßnahme und zu den Voraussetzungen einer wirk-
samen Einwilligung. Angesichts der weitreichenden 
Bedeutung einer solchen Einwilligung müßte diese 
an eine besondere Form - etwa an eine notarielle 
Beurkundung - gebunden werden. 

Die mit der modernen Fortpflanzungsmedizin ver-
bundenen rechtlichen Aspekte sind Beratungsge-
genstand einer beim Bundesministerium für Gesund-
heit  eingerichteten Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Da-
zu gehören auch die zivilrechtlichen Fragen der 
künstlichen Befruchtung beim Menschen. Im Hin-
blick auf den engen Zusammenhang der Anfech-
tungsproblematik mit den anderen im Rahmen dieses 
Projekts zu erörternden Fragen sieht die Bundesre-
gierung davon ab, bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
Vorschläge zur Lösung von Teilproblemen aus dem 
genannten Gesamtkomplex zu machen. 

Zu Nummer 5 (Artikel 1 Nr. 1- § 1600 b Abs. 5 BGB) 

Dem Vorschlag wird insoweit zugestimmt, als die An-
wendung des § 1600 b Abs. 5 BGB-E auf die Anfech-
tung durch den Vater oder die Mutter ausgeschlos-
sen wird. 

Dem Vorschlag wird dagegen nicht zugestimmt, so-
weit es um das Anfechtungsrecht des Kindes geht. 
Wegen des im allgemeinen Persönlichkeitsrecht des 
Kindes verankerten Rechts des Kindes auf Kenntnis 
der eigenen Abstammung erschiene die Streichung 
des § 1600 b Abs. 5 BGB-E insoweit aus verfassungs-
rechtlicher Sicht nicht unbedenklich. Dies gilt insbe- 
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sondere im Hinblick auf die Fälle, in denen nachträg-
lich eingetretene Umstände, auf Grund deren die 
Folgen der Vaterschaft unzumutbar werden, inner-
halb des früheren Fristenlaufs nach § 1600 b Abs. 1 
bis 4 BGB-E in keiner Weise vorhersehbar waren. Zu 
bedenken ist auch, daß das Anfechtungsrecht des 
Kindes ohne die zusätzliche Frist des § 1600 b Abs. 5 
BGB-E insoweit hinter dem geltenden Recht (§§ 1596, 
1600i BGB) zurückbliebe, als in den dort  genannten 
Fällen dieses Anfechtungsrecht über einen längeren 
Zeitraum bestehen kann. 

§ 1600 b Abs. 5 BGB-E sollte daher wie folgt gefaßt 
werden: 

„ (5) Erlangt das Kind Kenntnis von Umständen, 
auf Grund deren die Folgen der Vaterschaft für 
es unzumutbar werden, so beginnt für das Kind 
mit diesem Zeitpunkt die Frist des Absatzes 1 
Satz 1 erneut." 

Zu Nummer 6 (Artikel 1 Nr. 1- § 1600 e Abs. 1 BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zur Klarstellung sollte in § 1600 b Abs. 1 Satz 1 BGB

-
E jedoch vor dem Wo rt  „angefochten" das Wo rt  „ge-
richtlich" eingefügt werden. Damit können Mißver-
ständnisse beispielsweise im Hinblick auf den Fri

-stenlauf vermieden werden. 

Zu Nummer 7 (Artikel 1 Nr. 4 - § 16151 Abs. 2 Satz 2 
bis 4, Abs. 5 Satz 1 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vom Bundesrat geforderte Ausweitung des Be-
treuungsunterhaltsanspruchs berücksichtigt zu we-
nig, daß dieser Anspruch kein Anspruch des Kindes, 
sondern ein Anspruch des das Kind betreuenden El-
ternteils gegen den anderen Elternteil ist. Dies geht 
schon daraus hervor, daß die Entscheidung, durch 
wen die Betreuung des Kindes erfolgt - ob durch die 
Eltern selbst oder durch Dritte, etwa eine Tagesmut-
ter -, allein den Eltern obliegt; ferner daraus, daß das 
persönliche Verhalten des das Kind betreuenden El-
ternteils im Rahmen des § 1579 BGB zu einer (teil-
weisen) Versagung des Betreuungsunterhaltsan-
spruchs führen kann. Im Rahmen einer Anspruchs-
beziehung zwischen den Eltern des Kindes liegt es 
aber nahe, das Kriterium, ob diese mit der Eheschlie-
ßung eine ihre Beziehung überdauernde rechtliche 
Verantwortung füreinander übernommen haben oder 
ob die Übernahme einer solchen Verantwortung, 
gleich aus welchen Gründen, bewußt unterblieben 
ist, nicht außer acht zu lassen. 

Dem Verfassungsauftrag des Artikels 6 Abs. 5 GG ist 
durch Artikel 6 des Schwangeren- und Familienhilfe-
änderungsgesetzes vom 21. August 1995 (BGBl. I 
S. 1050, 1055) in der Weise Rechnung getragen wor-
den, daß der Betreuungsunterhaltsanspruch der Mut-
ter eines nichtehelichen Kindes während der ersten 
drei Lebensjahre des Kindes unter den gleichen Vor-
aussetzungen gewährt wird wie der Anspruch nach 
§ 1570 BGB. Dafür, die Verantwortlichkeit des einen 
Elternteils für die betreuungsbedingte Bedürftigkeit 
des anderen Elternteils auf diesen Zeitraum zu be

-

grenzen, spricht, daß danach die Betreuung des Kin-
des im Regelfall in anderer Weise gewährleistet ist, 
ohne daß sich dies typischerweise zum Nachteil des 
Kindes auswirkt. § 24 Abs. 1 SGB VIII in der ab 1. Ja-
nuar 1996 geltenden Fassung sieht für Kinder ab 
vollendetem dritten Lebensjahr den Anspruch auf ei-
nen Kindergartenplatz vor. Dementsprechend ist die 
Höchstdauer des Erziehungsurlaubs (§ 15 BErzGG) 
und die anrechenbare Erziehungszeit nach § 56 
Abs. 1 SGB VI auf drei Jahre begrenzt. Ferner ist auf 
die Vorschrift des § 18 Abs. 3 Satz 3 BSHG i. d. F. des 
Gesetzes zur Umsetzung des Föderalen Konsolidie-
rungsprogramms (FKPG) vom 23. Juni 1993 hinzu-
weisen, wo es im Zusammenhang mit den Anforde-
rungen an die Erwerbstätigkeitspflicht heißt, daß 
„die geordnete Erziehung eines Kindes, welches das 
dritte Lebensjahr vollendet hat, in der Regel dann 
nicht gefährdet (ist), wenn und soweit ... die Betreu-
ung des Kindes in einer Tageseinrichtung oder in 
Tagespflege ... sichergestellt ist.". 

Der Entwurf sieht - darüber hinausgehend - vor, daß 
der Betreuungsunterhaltsanspruch der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes auch über einen Zeitraum von 
drei Jahren hinaus gewährt werden kann, sofern die 
Versagung des Anspruchs nach Ablauf dieser Frist 
insbesondere unter Berücksichtigung der Belange 
des Kindes grob unbil lig wäre. Der Entwurf geht also 
davon aus, daß in besonderen Situationen eine ge-
genüber dem Regelfall verstärkte Solidarität im Ver-
hältnis der Eltern zueinander verlangt werden kann. 
Die durch den Entwurf nicht nur ermöglichte, son-
dern sogar geforderte Berücksichtigung der Belange 
des nichtehelichen Kindes erfaßt dabei verschieden-
artige Lebenssachverhalte, die nicht auf eine durch 
eine Behinderung des Kindes erforderliche Betreu-
ung zu beschränken sind. 

Zu Nummer 8 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1617 Abs. 1 Satz 1 
und § 1617 a BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Entwurf der Bundesregierung folgt dem gelten-
den Recht. Das geltende Recht beruht in dem vom 
Bundesrat angesprochenen Punkt auf Änderungsvor-
schlägen des Rechtsausschusses des Deutschen Bun-
destages, die sich der Deutsche Bundestag bei seiner 
Beschlußfassung über das Familiennamensrechtsge-
setz zu eigen gemacht hat. Die Erörterung der na-
mensrechtlichen Vorschriften des Kindschaftsrechts-
reformgesetzes wird dem Deutschen Bundestag Ge-
legenheit geben, seine frühere Entschließung im 
Lichte der Ausführungen des Bundesrates zu über-
prüfen. 

Zu Nummer 9 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1617 b Abs. 1 Satz 1 
BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 10 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1617 c Abs. 1 Satz 3 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 
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Der Entwurf der Bundesregierung folgt dem gelten-
den Recht. Das geltende Recht beruht in dem vom 
Bundesrat angesprochenen Punkt auf Änderungsvor-
schlägen des Rechtsausschusses des Deutschen Bun-
destages, die sich der Deutsche Bundestag bei seiner 
Beschlußfassung über das Familiennamensrechtsge-
setz zu eigen gemacht hat. Die Erörterung der na-
mensrechtlichen Vorschriften des Kindschaftsrechts-
reformgesetzes wird dem Deutschen Bundestag Ge-
legenheit geben, seine frühere Entschließung im 
Lichte der Ausführungen des Bundesrates zu über-
prüfen. 

Zu Nummer 11 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1617 c Abs. 1 
Satz 4 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Entwurf der Bundesregierung folgt dem gelten-
den Recht. Das geltende Recht beruht in dem vom 
Bundesrat angesprochenen Punkt auf Änderungsvor-
schlägen des Rechtsausschusses des Deutschen Bun-
destages, die sich der Deutsche Bundestag bei seiner 
Beschlußfassung über das Familiennamensrechtsge-
setz zu eigen gemacht hat. Die Erörterung der na-
mensrechtlichen Vorschriften des Kindschaftsrechts-
reformgesetzes wird dem Deutschen Bundestag Ge-
legenheit geben, seine frühere Entschließung im 
Lichte der Ausführungen des Bundesrates zu über-
prüfen. 

Zu Nummer 12 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1618 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 - neu - BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Entwurf bringt das Gewollte deutlich zum Aus-
druck. 

Zu Nummer 13 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1618 Abs. 1 Satz 5 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Entwurf bringt das Gewollte deutlich zum Aus-
druck. Die vom Bundesrat vorgeschlagene engere 
Fassung der Verweisung läßt zudem nicht erkennen, 
daß die in § 1618 Abs. 1 Satz 2 BGB vorgesehenen 
Einwilligungserklärungen des Kindes und des ande-
ren Elternteils gegenüber dem Standesbeamten ab-
zugeben sind. 

Zu Nummer 14 (Artikel 1 Nr. 8 Buchstabe a1 (neu) -
§ 1626 Abs. 2 Satz 3 und 4 - neu - 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Ein Hinweis auf die Verpflichtung der Eltern, bei der 
Ausübung der Personensorge die Würde des Kindes 
zu achten und zu wahren, erscheint entbehrlich. 
§ 1627 Satz 1 BGB enthält bereits die Formulierung, 
daß die Eltern die Sorge „ ... zum Wohle des Kindes 
auszuüben" haben. Daß hierzu die Achtung und 
Wahrung der Würde des Kindes gehört, versteht sich 
von selbst. 

Satz 2 der vorgeschlagenen Formulierung entspricht 
der vom Bundesrat ebenfalls vorgeschlagenen Fas-
sung des § 1631 Abs. 2 Satz 2 BGB. Eine solche Dop-
pelregelung dürfte jedenfalls entbehrlich sein. 

Zu Nummer 15 (Artikel 1 Nr. 9 - § 1626 c Abs. 2 
Satz 3 BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 16 (Artikel 1 Nr. 11 a (neu) - § 1630 
Abs. 3 BGB) 

Dem Vorschlag wird im Grundsatz zugestimmt. 

Die Bundesregierung schlägt jedoch zur Klarstellung 
vor, § 1630 Abs. 3 BGB wie folgt zu fassen: 

„(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in 
Familienpflege, so kann das Familiengericht auf 
Antrag der Eltern oder der Pflegeperson Angele-
genheiten der elterlichen Sorge auf die Pflege-
person übertragen. Für die Übertragung auf An-
trag der Pflegeperson ist die Zustimmung der El-
tern erforderlich. Im Umfang der Übertragung 
hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten ei-
nes Pflegers. " 

Als Folgeänderung ist in Artikel 1 Nr. 36 nach der 
Angabe „ 1630 Abs. 2, " die Angabe „Abs. 3 Satz 1 
und 2, " zu streichen. 

Zu Nummer 17 (Artikel 1 Nr. 11 b (neu) - § 1631 
Abs. 1 BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 18 (Artikel 1 Nr. 11 c (neu) - § 1631 
Abs. 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Vorschlag des Bundesrates bietet nicht die Chan-
ce, das geltende Recht im Sinne größerer Klarheit 
oder Bürgernähe entscheidend zu verbessern. Eben-
so wie der Mißhandlungsbegriff wird auch der Ge-
waltbegriff in der Umgangssprache anders interpre-
tiert als in der Rechtssprache. Selbst in der Rechts-
sprache wirft der Gewaltbegriff erhebliche Probleme 
auf. Zudem sind die Beg riffe „Körperstrafe" und 
„seelische Verletzung" unscharf. 

Zu Nummer 19 (Artikel 1 Nr. 21- § 1684 Abs. 1 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Ein vom Kind erzwungener Umgang wäre in vielen 
Fällen nicht durchsetzbar (zumal wenn man der Stel-
lungnahme unter Nummer 41 folgt, wonach das Kind 
sein Umgangsrecht nicht mit Zwangsmitteln durch-
setzen können soll). Außerdem würden erzwungene 
Kontakte von dem Elternteil häufig allenfalls formal 
ausgeübt, was dem Kindeswohl nicht zuträglich wä-
re. Aus diesen Gründen erscheint es sinnvoller, durch 
Vermittlungstätigkeit des Jugendamtes bei dem El-
ternteil die notwendige Einsicht in die Wichtigkeit 
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des Umgangs mit seinem Kind zu schaffen (siehe 
hierzu § 18 Abs. 3 SGB VIII-E). 

Würde der Gesetzgeber ein einklagbares Umgangs-
recht für sinnvoll erachten, so sprächen kaum Grün-
de dafür, dieses nur Kindern ab 14 Jahren zu gewäh-
ren. Gerade im jüngeren Kindesalter ist der Aufbau 
und die kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bei-
den Eltern von besonderer Bedeutung. 

Zu Nummer 20 (Artikel 1 Nr. 21- § 1685 Abs. 1, 3 
BGB) 

Aus den in der Gegenäußerung zu Nummer 19 ge-
nannten Gründen wird dem Vorschlag nicht zuge-
stimmt. 

Zu Nummer 21 (Artikel 1 Nr. 21- § 1684 Abs. 4 
Satz 3 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Durch die neue Fassung der Vorschrift wären Verei-
ne, die nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sind, von der Mitwirkung beim beschützten Umgang 
ausgeschlossen. Das kann kein sinnvolles Ergebnis 
sein, zumal auch sonst jede dritte Person an dem Um-
gang mitwirken kann. 

Zu Nummer 22 (Artikel 1 Nr. 21- § 1685 BGB) 

§ 1685 BGB-E räumt den dort genannten nahen Be-
zugspersonen nur unter der einschränkenden Vor-
aussetzung ein Umgangsrecht ein, daß der Umgang 
dem Kindeswohl dient. Aus § 1626 Abs. 3 BGB-E er-
gibt sich hierfür nicht in jedem Fall eine Vermutung, 
vielmehr muß danach die Aufrechterhaltung bereits 
vorhandener Bindungen für die Entwicklung des 
Kindes förderlich sein. In jedem Fall ermöglicht 
§ 1685 BGB-E dem Gericht, unnötige Belastungen 
des Kindes durch konkurrierende Umgangsrechte zu 
verhindern. 

An dieser Auffassung hält die Bundesregierung auch 
nach nochmaliger Prüfung fest. 

Zu Nummer 23 (Artikel 1 Nr. 21- § 1687 Abs. 1 
Satz 1 und 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Formulie-
rung stellt bewußt solche Entscheidungen an den 
Anfang der Vorschrift, die beide Eltern, denen die el-
terliche Sorge gemeinsam zusteht, auch nach der 
Trennung gemeinsam zu treffen haben. Dagegen 
stellt die vom Bundesrat vorgeschlagene Formulie-
rung die Alleinentscheidungsbefugnis in den Vorder-
grund und nimmt hiervon lediglich bestimmte Ent-
scheidungen, bei denen die Eltern Einvernehmen er-
zielen müssen, aus. Sie macht daher weniger deut-
lich, daß es sich um eine gemeinsame Sorge der El-
tern  handelt. 

Die Aufnahme von Beispielen zur Umschreibung der 
Angelegenheiten, die von den Eltern gemeinsam zu 
entscheiden sind, erscheint wenig hilfreich. Es han

-

delt sich nach der vorgeschlagenen Formulierung um 
solche Beispiele, bei denen Streit über die Frage, ob 
es sich um eine Entscheidung von grundsätzlicher 
Bedeutung handelt, nicht bestehen wird. In streitigen 
Fragen bieten die Beispiele dagegen keine Entschei-
dungshilfe. 

Zu Nummer 24 (Artikel 1 Nr. 21- § 1688 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens einen Vorschlag zur pra-
xisgerechten Abgrenzung des Kreises der Personen, 
denen die gesetzlichen Vertretungsbefugnisse zu-
kommen sollen, unterbreiten (siehe Gegenäußerung 
zu Nummer 25). Mit einer bloßen Übernahme des 
heutigen § 38 Abs. 1 SGB VIII in das Bürgerliche Ge-
setzbuch wäre diesem Anliegen wohl nicht Genüge 
getan. Die Formulierung des Bundesrates „ ... in der 
Ausübung von Angelegenheiten des täglichen Le-
bens zu vertreten, insbesondere ... ” ist auch deshalb 
abzulehnen, weil sie den unzutreffenden Eindruck 
erweckt, daß die nachfolgend aufgeführten Vertre-
tungsbefugnisse einschließlich der umfassenden 
Notvertretungsbefugnis (Nummer 5) allesamt „An-
gelegenheiten des täglichen Lebens” seien. 

Die Bundesregierung sieht keinen Bedarf für eine ge-
setzliche Vertretungsbefugnis von Stiefelternteilen, 
die mit dem leiblichen Elternteil und dem Kind zu-
sammenleben (§ 1688 Abs. 1 Satz 2 BGB in der Fas-
sung des Vorschlages des Bundesrates). Da in diesen 
Fällen ein ständiger Kontakt zwischen dem Inhaber 
der elterlichen Sorge und dem möglicherweise be-
treuenden Stiefelternteil gewährleistet ist, kann der 
Letztgenannte - soweit eine Vertretungsberechti-
gung überhaupt nachgewiesen werden muß - eben-
sogut auf der Grundlage einer Vollmacht des Sorge-
inhabers handeln. Überdies würde eine gesetzliche 
Vertretungsbefugnis des Stiefelternteils insbesonde-
re in den Fällen, in denen nach Trennung oder Schei-
dung die gemeinsame Sorge der leiblichen Eltern 
fortbesteht, zu erheblichen Schwierigkeiten führen. 

Zu Nummer 25 (Artikel 1 Nr. 21- § 1688 BGB) 

Die Bundesregierung wird die erbetene Prüfung im 
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens vor-
nehmen. 

Zu Nummer 26 (Artikel 1 Nr. 26 - § 1746 Abs. 1 
Satz 4 BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 27 (Artikel 1 Nr. 27 - § 1747 Abs. 1 
Satz 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung mißt der Regelung des § 1747 
Abs. 1 Satz 2 BGB-E aus den in der Entwurfsbegrün-
dung im einzelnen dargestellten Erwägungen zen-
trale Bedeutung bei. Nach Auffassung der Bundesre-
gierung ist die verfassungsrechtlich gebotene Mitwir- 
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kung des Vaters auch eines nichtehelich geborenen 
Kindes bei dessen Adoption nur dann hinreichend ef-
fektiv gewährleistet, wenn bereits der Vaterschafts-
prätendent, der die Voraussetzungen der Vater-
schaftsvermutung gemäß § 1600d Abs. 2 BGB-E 
glaubhaft gemacht hat, eine vorläufige Mitwirkungs-
befugnis erhält. Die verfassungsrechtlich gebotene 
Mitwirkung des Vaters wäre dagegen im Falle einer 
frühkindlichen Adoption weithin illusorisch, setzte 
sie stets die rechtsverbindliche Klärung der Ab-
stammungsverhältnisse voraus. Die Verweigerung 
der Einwilligung (auch) des zunächst nur auf Grund 
seiner Glaubhaftmachung als Vater anzusehenden 
Mannes hindert  zudem eine Adoption nur dann, 
wenn dieser eine adäquate Alternative für das zu-
künftige Lebens- und Erziehungsumfeld des Kindes 
aufzuzeigen vermag. Andernfalls kann die Einwilli-
gung gemäß § 1748 Abs. 4 BGB-E, auf den § 1747 
Abs. 1 Satz 2 BGB-E ausdrücklich verweist, gericht-
lich ersetzt werden. 

Im übrigen erlangt ein Vaterschaftsprätendent die 
ihm vom Entwurf zuerkannten Mitwirkungsbefug-
nisse zum Schutz vor einer ohne sein Einverständnis 
vollzogenen Adoption seines mutmaßlichen Kindes 
nicht bereits durch „einseitige Behauptung", son-
dern erst dadurch, daß die Voraussetzungen der Va-
terschaftsvermutung gemäß § 1600d Abs. 2 BGB-E 
glaubhaft gemacht werden. Dies erfordert, insbeson-
dere wenn die Mutter die diesbezüglichen Behaup-
tungen des Mannes bestreitet, gegebenenfalls die - 
strafbewehrte - Abgabe einer eidesstattlichen Versi-
cherung und jedenfalls eine sorgfältige Beweiswür-
digung durch das Vormundschaftsgericht, die eine 
überwiegende Wahrscheinlichkeit der behaupteten 
Beiwohnung während der gesetzlichen Empfängnis-
zeit ergeben muß. 

Zu Nummer 28 (Artikel 1 Nr. 27 - § 1747 BGB) 

§ 1747 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB-E sieht eine Einwilli-
gungszuständigkeit des Kindesvaters oder des Vater-
schaftsprätendenten nur dann vor, wenn der Mann 
entweder gemäß § 1592 BGB-E als Kindesvater im 
Rechtssinne feststeht oder wenn er die Voraussetzun-
gen der Vaterschaftsvermutung gemäß § 1600d 
Abs. 2 BGB-E glaubhaft gemacht hat. Keines dieser 
beiden Tatbestandsmerkmale ist erfüllt, wenn die 
Person des (möglichen) Kindesvaters unbekannt ist. 
Der vom Bundesrat aufgezeigten Möglichkeit, die 
von ihm angesprochenen Fälle unter die Vorschrift 
des § 1747 Abs. 4 BGB zu subsumieren, wird es daher 
nicht bedürfen. Eine zusätzliche Klarstellung im Ge-
setzestext erscheint entbehrlich. 

Zu Nummer 29 (Artikel 1 Nr. 27 - § 1747 Abs. 1 
Satz 3 BGB) 

Die Bundesregierung hält nach Überprüfung am Vor-
schlag des Entwurfs fest. Die Regelung des Entwurfs 
sichert dem Kindesvater die Möglichkeit, einer dro-
henden Adoption des Kindes durch Dritte die Über-
nahme der elterlichen Sorge durch den Kindesvater 
als Alternative gegenüberzustellen. Das Elternrecht 
des Vaters verlangt die Einräumung dieser Möglich-
keit. Belange der Mutter treten demgegenüber zu

-

rück, sobald sie in die Adoption eingewilligt und da-
mit das Ruhen ihrer elterlichen Sorge bewirkt hat. 
Die Befürchtung, das Kind könne der Pflege und Er-
ziehung eines ungeeigneten Mannes überantwortet 
werden, erscheint unbegründet, da § 1672 Abs. 1 
BGB-E eine Sorgeübertragung auf den Vater - auch 
wenn die Zustimmung der Mutter als erteilt gilt - von 
einer Kindeswohlprüfung durch das Familiengericht 
abhängig macht. 

Zu Nummer 30 (Artikel 1 Nr. 28 - § 1748 Abs. 4 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Das in § 1748 Abs. 4 BGB-E vorgesehene Verhältnis-
mäßigkeitskriterium ermöglicht es in umfassender 
Weise, sowohl die Belange des Kindes als auch die 
des Vaters und darüber hinaus auch das Fehlen sol-
cher Belange zu berücksichtigen. Eine am Kindes-
wohl ausgerichtete Interpretation unterstützt der Ent-
wurf dabei dadurch, daß er in § 1748 Abs. 4 BGB-E - 
anders als in § 1748 Abs. i und 3 BGB - jegliche Be-
zugnahme auf ein Fehlverhalten oder auf eine Erzie-
hungsunfähigkeit des betroffenen Vaters als Voraus-
setzung für die Ersetzung seiner Einwilligung in die 
Adoption vermeidet. Deshalb lassen sich bisherige 
Deutungen des Verhältnismäßigkeitskriteriums im 
Rahmen des § 1748 Abs. 1 BGB auf den Tatbestand 
des neuen § 1748 Abs. 4 BGB-E nicht übertragen. 
Das vom Bundesrat für § 1748 Abs. 4 BGB-E vorge-
schlagene alternative Tatbestandsmerkmal des Fehl-
ens überwiegender Belange des Vaters müßte dage-
gen an ein wie auch immer zu bestimmendes Fehl-
verhalten des Vaters oder an ein sonstiges Defizit sei-
ner Beziehung zum Kind anknüpfen und könnte ge-
rade dadurch - genau im Gegensatz zu der mit dem 
Vorschlag des Bundesrates verfolgten Zielsetzung - 
zu einer Wiederannäherung der Interpretation des 
§ 1748 Abs. 4 BGB-E an die des - strenger gefaßten - 
Tatbestands des § 1748 Abs. 1 BGB führen. 

Zu Nummer 31 (Artikel i Nr. 28a (neu) - § 1750 
Abs. 1 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

In Anbetracht der Bedeutung und Tragweite von Er-
klärungen, die die Einwilligung in eine Adoption be-
treffen, hält die Bundesregierung bei derartigen Be-
urkundungen eine besonders eingehende und sorg-
fältige Beratung der Beteiligten für geboten; diese er-
scheint bei der notariellen Beurkundung am besten 
gewährleistet. 

Zu Nummer 32 (Artikel i Nr. 28b (neu) - § 1751 
Abs. 1 Satz 5 - neu - BGB) 

Dem Vorschlag wird grundsätzlich zugestimmt. Im 
Hinblick auf die Systematik des Adoptionsrechts soll-
ten jedoch die Wörter „vor der endgültigen An-
nahme" durch die Wörter „der Adoptionspflege" er-
setzt werden; außerdem erscheint es ratsam, § 1688 
Abs. 1 BGB-E insgesamt in Bezug zu nehmen. 
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Zu Nummer 33 (Artikel 1 Nr. 34 a (neu) - § 1767 
Abs. 2 Satz 2 - neu - BGB) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens prüfen. 

Zu Nummer 34 (Artikel 1 Nr. 36 - Erweiterung der 
Zuständigkeit des Familiengerichts) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 35 (Artikel 1 Nr. 36 - Erweiterung der 
Zuständigkeit des Familiengerichts) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 36 (Artikel 3 Nr. 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe ee - § 23 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 14 - neu - GVG, 
Artikel 5 Nr. 12 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe ee - § 621 Abs. 1 
Nr. 11, 12 - neu - ZPO, 
Artikel 6 Nr. 23 - § 70 Abs. 1 Satz 3 
FGG) 

Dem Vorschlag zu Artikel 6 Nr. 23 wird zugestimmt. 
Den übrigen Vorschlägen wird nicht zugestimmt. 

Aus Sicht der Bundesregierung sind die zu Artikel 3 
und 5 vorgeschlagenen Änderungen nicht notwen-
dig. Mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbrin-
gungen von Kindern (§ 1631 b BGB), die nach dem 
Vorschlag des Bundesrates (Nummer 35) künftig der 
Genehmigung der Familiengerichte anstelle derjeni-
gen der Vormundschaftsgerichte unterliegen sollen, 
sind Maßnahmen, die die elterliche Sorge betreffen. 
§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GVG und § 621 Abs. 1 Nr. 1 
ZPO in der Fassung des Entwurfs erfassen sämtliche 
die elterliche Sorge betreffende Verfahren, für die 
nach den Vorschriften des BGB das Familiengericht 
zuständig ist, so daß es zusätzlicher Regelungen 
nicht bedarf. 

Zu Nummer 37 (Artikel 4 Nr. 4 a (neu) - § 14 Abs. 1 
Nr. 9 - neu - RPflG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 38 (Artikel 5 Nr. 3 - § 93 c Abs. 2 ZPO) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Außerdem ist in § 93 c ZPO-E die Absatzbezeichnung 
„ (1) " zu streichen. 

Zu Nummer 39 (Artikel 5 Nr. 9 a (neu) - § 613 Abs. 1 
Satz 2 - neu - ZPO und Nr. 17 - § 622 
Abs. 2 Satz 1 ZPO) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Bun-
desrates, daß die Eltern das Wohl ihrer gemeinsamen 
Kinder im Scheidungsverfahren nicht aus dem Blick 
verlieren dürfen. Nach Ansicht der Bundesregierung 
wird durch die Vorschläge des Bundesrates (Anhö-
rung der Eltern zur Sorge und Hinweis auf die be

-

stehenden Beratungsmöglichkeiten) im Scheidungs-
verfahren jedenfalls hinreichend sichergestellt, daß 
die Eltern eine bewußte Entscheidung in der Frage 
der Sorge treffen, ohne daß die Sorgeregelung selbst 
Verfahrensgegenstand und damit Gegenstand der 
gerichtlichen Verhandlung und Entscheidung wird. 
Dies erscheint jedoch auch schon durch den Regie-
rungsentwurf hinreichend gewährleistet. Auch wenn 
die Sorgefrage durch das Gericht nicht angesprochen 
wird, werden die Eltern Anträge auf Übertragung 
der Alleinsorge jedenfalls dann stellen, wenn sie es 
nach den Umständen für erforderlich halten. Die Fra-
ge der Sorge wird ein zentraler Gegenstand der an-
waltlichen Beratung im Scheidungsverfahren sein. 
Die Beratung anläßlich des Scheidungsverfahrens 
wird dabei in aller Regel die Aufklärung über die 
rechtliche Bedeutung von gemeinsamer elterlicher 
Sorge und Alleinsorge eines Elternteils sowie über 
die rechtlichen Folgen der zu treffenden Entschei-
dung, ob ein Antrag auf Übertragung der Sorge oder 
eines Teils der Sorge gestellt wird oder nicht, umfas-
sen. 

Zu Nummer 40 (Artikel 5 Nr. 18 - § 623 Abs. 2, 5 ZPO) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Aus Sicht der Bundesregierung erscheint es gerade 
im Hinblick auf die Herausnahme der Sorgeregelung 
aus dem Zwangsverbund zweckmäßig, auch künftig 
eine Verhandlung und Entscheidung über die Sorge 
im Verbund mit der Scheidungssache zumindest für 
den Fall vorzusehen, daß ein entsprechender Antrag 
nach Anhängigkeit der Scheidungssache gestellt 
wird. Gerade bei gegenläufigen Anträgen beider 
Ehegatten zur Sorge wird damit in der Mehrzahl der 
Fälle erreicht werden können, daß eine einheitliche 
Endentscheidung über die Scheidung und die Sorge 
ergeht. Dem Interesse eines Antragstellers, sein Ver-
fahrensziel in verbindlicher Weise zu bestimmen und 
insbesondere eine baldmögliche Entscheidung über 
die Sorge zu erreichen, wird durch die Möglichkeiten 
des einstweiligen Rechtsschutzes und vor allem 
durch weitgehende Abtrennungsmöglichkeiten 
Rechnung getragen. Da in der Praxis eine Sorgerege-
lung nur in seltenen Fällen ausdrücklich allein für 
den Fall der Scheidung verlangt werden dürfte, wür-
de die Umsetzung des Bundesratsvorschlags regel

-

mäßig zu isolierten Sorgeverfahren mit den sich hier-
aus ergebenden kostenrechtlichen Folgen führen. 
Weil mit der Scheidung ohnehin ein Anwalt befaßt 
ist, erscheint es im übrigen sinnvoll, auch für die 
gleichzeitig anhängige, für die Beteiligten besonders 
bedeutsame Sorgesache wie im geltenden Recht den 
Anwaltszwang vorzusehen, auch wenn es später zur 
Abtrennung kommt. 

Zu Nummer 41 (Artikel 6 Nr. 1- § 33 Abs. 1 FGG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Es ist nicht sinnvoll, ein in der Regel arbeits- und ko-
stenaufwendiges Verfahren über den Umgang 
durchzuführen, wenn die gerichtliche Verfügung 
nicht vollstreckbar ist. Auf die Ausführungen zu 
Nummern 19, 20 wird Bezug genommen. 
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Zu Nummer 42 (Artikel 6 Nr. 2 a (neu) - § 36 Abs. 1 
und 2 FGG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vorgeschlagene Regelung ist nach Ansicht der 
Bundesregierung insbesondere für die isolierten Fa-
miliensachen nicht zweckmäßig. Wegen der erwei-
terten Zuständigkeit der Familiengerichte und der 
Herausnahme der Sorge aus dem Zwangsverbund 
wird künftig mit einer größeren Zahl isolierter Fami-
liensachen zu rechnen sein. Soweit es sich um Fami-
liensachen des FGG handelt, sind gemäß § 621 a ZPO 
die Vorschriften des FGG und damit auch § 36 FGG 
anzuwenden. Örtlich zuständig ist nach der gelten-
den Fassung des § 36 FGG das Gericht, in dessen Be-
zirk sich der Wohnsitz des Kindes befindet, der sich 
seinerseits nach dem Wohnsitz der Eltern bzw. des 
sorgeberechtigten Elternteils richtet (§ 11 Satz 1 
BGB). Im Ergebnis führt die an den Eltern orientierte 
derzeitige Regelung für der Scheidung nachfolgende 
isolierte Verfahren häufig zu einer Übereinstimmung 
mit der Zuständigkeit für das Scheidungsverfahren 
nach § 606 ZPO. Die Rechtsfragen betreffend den 
Wohnsitz eines Kindes sind weitgehend höchstrich-
terlich geklärt. Der Entwurf stellt auch in § 640 a 
Abs. 1 ZPO-E weiterhin auf den Wohnsitz des Kindes 
ab; für die dem ZPO-Verfahren unterliegenden iso-
lierten Familiensachen bleibt es beim bisherigen vor-
rangig an den Wohnsitz anknüpfenden Recht. 

Nach dem Vorschlag des Bundesrates wäre demge-
genüber für isolierte Familiensachen, soweit es sich 
um FGG-Verfahren handelt, der gewöhnliche Auf-
enthalt des Kindes ohne Rücksicht auf denjenigen 
des sorgeberechtigten oder auch des betreuenden El-
ternteils maßgeblich. Bei Verfahren betreffend die 
Abänderung einer bei der Scheidung getroffenen Re-
gelung nach § 1696 BGB könnte damit ein Gericht 
örtlich zuständig sein, bei dem keiner der allein for-
mell am Verfahren beteiligten Elternteile seinen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit der Vorschlag eine Übereinstimmung mit der 
Zuständigkeitsregelung für das Jugendamt bei be-
stellter Pflegschaft oder Vormundschaft (§ 87 c 
SGB VIII) für wünschenswert hält, ist zu berücksich-
tigen, daß gerade die Zuständigkeit des Jugendamts 
für die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren in 
§ 87 b i. V. m. § 86 Abs. 1 bis 4 SGB VIII hiervon ab-
weichend und sehr detailliert  geregelt ist. 

Zu Nummer 43 (Artikel 6 Nr. 7 - § 50 FGG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Auch nach der Auffassung des Bundesrates gibt es 
Einzelfälle, in denen die Bestellung eines Verfah-
renspflegers für ein minderjähriges Kind geboten ist. 
Diese Fälle können jedoch nach Auffassung der Bun-
desregierung nicht mit dem geltenden materiellen 
Recht über die Bestellung von Ergänzungspflegern 
(§ 1796 Abs. 2, § 1629 Abs. 2 Satz 3, § 1909 Abs. 1 
Satz 1 BGB) praxisgerecht bewältigt werden. Soweit 
es sich um eine Familiensache handelt, muß zunächst 
vor dem Familiengericht ein häufig hochstreitiges 
und Rechtsmitteln unterliegendes Verfahren gegen 
den Vertretungsberechtigten auf Entziehung der 

Vertretung durchgeführt werden, bei dem es darum 
geht, ob tatsächlich das Interesse des Kindes zu dem-
jenigen seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem 
Gegensatz steht. Anschließend wird - nunmehr 
durch das Vormundschaftsgericht - der Ergänzungs-
pfleger beste llt. Erst im Anschluß hieran kommt es 
wiederum vor dem Familiengericht zur Durchfüh-
rung des eigentlichen die Person des Kindes betref-
fenden Verfahrens. Dieser Ablauf führt zu kaum hin-
nehmbaren Verfahrensverzögerungen. Die in § 50 
FGG-E vorgesehene Möglichkeit der Verfahrenspfle-
gerbestellung innerhalb des Verfahrens durch das 
mit dem Verfahren befaßte Gericht, die zudem nicht 
gesondert anfechtbar ist, vermeidet diese Nachteile. 
Eine vergleichbare Lösung sieht das geltende Recht 
in § 56f Abs. 2 FGG vor. 

Hinzu kommt, daß in der überwiegenden Zahl dieser 
Verfahren die Kinder - anders als in den 
Verfassungsbeschwerdeverfahren - nicht formell 
Verfahrensbeteiligte sind, deren Vertretung sicher-
gestellt werden müßte. Es ist zweifelhaft, ob die 
Wahrnehmung der Kindesinteressen in solchen Ver-
fahren einen Teil der rechtsgeschäftlichen Vertretung 
des Kindes durch den Sorgeinhaber darstellt oder ob 
es sich um Ausübung der tatsächlichen Sorge han-
delt, auf die § 1796 BGB nicht anwendbar ist. Die 
Rechtspraxis wendet jedenfalls anders als in Fällen 
der Vermögenssorge in Personensorgeverfahren die 
für die Entziehung der Vertretung und die Bestellung 
von Ergänzungspflegern geltenden materiellrechtli-
chen Vorschriften auch dann nicht an, wenn ein er-
heblicher Interessenkonflikt zwischen dem vertre-
tungsberechtigten Elternteil und dem Kind besteht, 
obwohl die Verfahren - etwa Entzug der elterlichen 
Sorge, Rückgabe aus der Pflegefamilie - für das 
Schicksal des Kindes vielfach von erheblich größerer 
Bedeutung sein werden als Fragen der Vermögens-
sorge. 

Auch nach den Vorstellungen der Bundesregierung 
soll künftig keineswegs in sämtlichen die Person ei-
nes Kindes betreffenden Verfahren, insbesondere 
nicht in sämtlichen Sorge- und Umgangsverfahren, 
ein Verfahrenspfleger bestellt werden. Eine solche 
Bestellung kommt in Betracht, wenn das Gericht 
nach konkreter Einzelfallprüfung die Erforderlichkeit 
einer selbständigen Interessenve rtretung feststellt. 
Nach dem vom Bundesministerium der Justiz einge-
holten Gutachten (vgl. H. II. 5 der Vorbemerkungen 
zur Begründung des Regierungsentwurfs) und nach 
einer im Bundesministerium der Justiz durchgeführ-
ten Anhörung von Praktikern - d. h. von Richtern, 
Rechtspflegern, Rechtsanwälten, Sachverständigen 
und Jugendamtsmitarbeitern - können in bestimm-
ten Fällen, namentlich in Fällen der Herausnahme 
des Kindes aus seiner Familie bei Kindeswohlgefähr-
dung, in streitigen Fällen der Rückführung des Kin-
des aus der Pflegefamilie in die Ursprungsfamilie so-
wie bei schwerwiegenden Interessengegensätzen 
zwischen Eltern und Kind, Defizite bei der Wahrung 
von Kindesinteressen auftreten, die nicht immer 
durch die bisherige Ausgestaltung des Verfahrens-
rechts vermieden werden. Auf die Einzelbegründung 
des Regierungsentwurfs zu § 50 FGG-E wird verwie-
sen. 
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Zu Nummer 44 (Artikel 6 Nr. 11- § 52 a FGG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Stellungnahme des Bundesrates enthält keine 
Vorschläge dazu, wie in dem besonders sensiblen Be-
reich der Durchsetzung des Umgangsrechts Verbes-
serungen erreicht werden können. Dies ist aber aus 
Sicht der Bundesregierung nachdrücklich anzustre-
ben. Auf F. III der Vorbemerkungen zur Begründung 
des Regierungsentwurfs wird verwiesen. Die Bun-
desregierung vermag daher trotz der Bedenken, die 
vom Bundesrat gegen ein formalisiertes Vermitt-
lungsverfahren vorgebracht werden, der Streichung 
nicht zuzustimmen. 

Es trifft zu, daß das geltende Recht bereits Möglich-
keiten für eine Vermittlungstätigkeit des Familienge-
richts bietet. Die im Regierungsentwurf vorgeschla-
gene Regelung hat jedoch den Vorzug, daß die Eltern 
sich nicht mit widerstreitenden Anträgen an das Ge-
richt wenden müssen, um dessen Vermittlungstätig-
keit herbeizuführen. 

Die Gefahr einer weiteren Verzögerung des Um-
gangs durch den uneinsichtigen Elternteil dürfte 
kein gewichtiges Argument sein, da dieser Elternteil 
ohne gerichtliche Vermittlung kaum schneller zu ei-
ner besseren Einsicht kommen wird. Auch die Einlei-
tung der Zwangsvollstreckung hat in den Fällen, in 
denen ein Elternteil den Umgang des Kindes mit 
dem anderen Elternteil verhindern w ill, vielfach nicht 
den gewünschten Erfolg. Das im Entwurf vorgeschla-
gene Vermittlungsverfahren beruht dementgegen 
auf der durch rechtstatsächliche Untersuchungen ge-
stützten Erwägung, daß eigenverantwortlich zustan-
degekommene Konfliktlösungen am ehesten akzep-
tiert und eingehalten werden. Dies rechtfertigt auch 
die Erwartung, daß neben der vom Bundesrat für be-
denklich gehaltenen Mehrbelastung der Gerichte 
auch eine Entlastung zu erwarten ist, weil ansonsten 
nachfolgende Zwangsmittel- oder Abänderungsver-
fahren entbehrlich werden. 

Es sollte deshalb im weiteren Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens geprüft werden, ob trotz der vom 
Bundesrat aufgezeigten Bedenken der im Regie-
rungsentwurf vorgeschlagene Weg als Versuch einer 
Lösung des Problems in Betracht kommt. Zumindest 
sollte aus Sicht der Bundesregierung durch eine aus-
drückliche gesetzliche Regelung sichergestellt wer-
den, daß das Gericht vor der erstmaligen Festsetzung 
von Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung des Um-
gangs in der Regel nochmals auf ein Einvernehmen 
der Beteiligten - nunmehr im wesentlichen bezogen 
auf die Umsetzung der gerichtlichen Verfügung - 
hinwirkt. Eine entsprechende Regelung, für die als 
Standort § 33 Abs. 3 FGG in Betracht käme, könnte 
auch auf den sensiblen Bereich der besonderen Ver-
fügungen zur Herausgabe von Kindern nach § 33 
Abs. 2 Satz 1 FGG erstreckt werden. 

Zu Nummer 45 (Artikel 10 Nr. 4 - Artikel ... [223] 
EGBGB) 

Dem Vorschlag wird grundsätzlich zugestimmt. Die 
Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des Ge

-

setzgebungsverfahrens prüfen, auf welche Weise 

dem Anliegen des Bundesrates am besten Rechnung 
getragen werden kann. 

Zu Nummer 46 (Artikel 11 Nr. 3 - § 17 Abs. 1 und 2 
SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß sich der 
Formulierungsvorschlag zu Absatz 1 nur auf dessen 
Satz 1 bezieht und damit Satz 2 unverände rt  be-
stehenbleibt, zumal die jetzige Fassung des Satzes 2, 
der die familienbezogene Beratung konkretisiert, auf 
Empfehlungen des Bundesrates zurückgeht (vgl. 
Bundestags-Drucksache 11/5948 S. 127 f. - zu 
Artikel 1 § 16). 

Zu Nummer 47 (Artikel 11 Nr. 10 - § 58 a SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung fest, 
daß der nicht mit dem Vater ihres Kindes verheirate-
ten Mutter der Nachweis ihrer Alleinvertretungs-
macht durch eine behördliche Auskunft, keine Sor-
geerklärung abgegeben zu haben, ermöglicht wer-
den muß. 

Die praktische Notwendigkeit der im Regierungsent-
wurf vorgesehenen Regelung wird durch die Stel-
lungnahme des Bundesrates nicht widerlegt. Die 
Fälle des Entzugs der elterlichen Sorge werden dem 
Jugendamt in aller Regel auf Grund der Anhörungs-
pflicht in § 49 a Abs. 1 Nr. 5 FGG-E bekannt sein, so 
daß das Jugendamt einem Rechtsmißbrauch vorbeu-
gen kann. Der Nutzen von schriftlichen Auskünften 
über  die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen wird 
auch nicht durch die (theoretische) Möglichkeit in 
Frage gestellt, daß Sorgeerklärungen kurze Zeit nach 
Erteilung der Auskunft abgegeben werden. Es ist 
nämlich wenig wahrscheinlich, daß Mütter schon in 
der ersten Zeit nach Begründung der gemeinsamen 
Sorge Handlungen vornehmen, die dieser gemeinsa-
men Sorge zuwiderlaufen. 

Zu Nummer 48 (Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe b - § 59 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 49 (Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe c - § 59 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird in der Sache zugestimmt. 

Für die Neufassung der Nummer 7 wird folgender 
Wortlaut vorgeschlagen: 

„7. die Erklärung, durch die der Vater auf die Über

-

tragung der Sorge verzichtet (§ 1747 Abs. 3 Nr. 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs), zu beurkunden." 

Zu Nummer 50 (Artikel 11 Nr. 14 Buchstabe c - § 90 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
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Zu Nummer 51 (Artikel 12 § 7 a (neu) - Artikel 7 
§ 3 Familiennamensrechtsgesetz) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens prüfen, auf welche Weise 
dem Anliegen des Bundesrates am besten Rechnung 
getragen werden kann. 

Zu Nummer 52 (Artikel 12 - Änderung sonstigen 
Bundesrechts) 

Die Bundesregierung wird die. erbetene Prüfung im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren vornehmen. 

Schlußbemerkung 

Soweit den Vorschlägen des Bundesrates zugestimmt 
wird, sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das all-
gemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbrau-
cherpreisniveau, nicht zu erwarten. Geringe, nicht 
näher quantifizierbare Mehrbelastungen können 
durch die Verlagerung von Zuständigkeiten vom Vor-
mundschaftsgericht auf die Familiengerichte (Num-
mer 35 der Stellungnahme) sowie durch die Ausge-
staltung der Beratungstätigkeit des Jugendamtes 
nach § 17 SGB VIII als Anspruchsleistung (Nummer 46) 
entstehen. Auf der anderen Seite werden Ausgaben 
durch Einschränkungen bei der Vaterschaftsanfech-
tung (Nummer 5) sowie durch den Wegfall der Beur-
kundungstätigkeit des Jugendamtes nach § 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 SGB VIII (Nummer 48) reduziert. 

 








